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Anerkennungen 
 
 
 
 
Anerkennungen von Prüf-, Überwachungs- und Inspektionsstellen  
 





 
Anerkennungen von Prüf-, Überwachungs- und Inspektionsstellen  
 
 
 
Gemäß der gefahrgutrechtlichen Zuständigkeitsregelungen ist die BAM in Deutschland die 
zuständige Behörde für die Anerkennung von Prüfstellen für die Durchführung von 
Bauartprüfungen, die Anerkennung von Überwachungsstellen für die Durchführung von 
Überwachungsmaßnahmen bei der Herstellung von Gefahrgutverpackungen, einschließlich 
Großpackmittel (IBC) und Großverpackungen, und die Anerkennung von Inspektionsstellen 
für die Durchführung von Prüfungen und Inspektionen an Großpackmitteln (IBC). 
 
Eine Liste der Stellen, die von der BAM anerkannt sind, werden von der BAM auf ihrer 
Internetseite veröffentlicht und sind unter folgenden Seiten zu finden: 
 
http://www.tes.bam.de/de/regelwerke/amtliche_mitteilungen/index.htm#verp_allgemein 
 
Die Listen werden im vierteljährlichen Turnus aktualisiert.  
Die Anerkennungen sind in der Regel auf drei Jahre befristet.  
 
Voraussetzungen und das Verfahren der Anerkennung von Prüf-, Überwachungs- und 
Inspektionsstellen sind in den BAM-Gefahrgutregeln: BAM-GGR 005, BAM-GGR 001 und  
BAM-GGR 002 formuliert, die unter folgender Internetseite: 
 
http://www.tes.bam.de/de/regelwerke/amtliche_mitteilungen/index.htm#verp_ggr 
 
einzusehen sind.  

9





 
 
 
 
Zulassungen 
 
 
 
 
Zulassungen für die Bauart von Verpackungen zur Beförderung gefährlicher Güter 
 
Zulassung für eine Vliesstoffmatte  
als Bestandteil einer Schutzschicht aus geosynthetischer Schutzlage und feinkiesiger 
mineralischer Schutzlage für Dichtungsbahnen in Deponieabdichtungen 
 
Zulassungen für Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) 
in Basis- und Oberflächenabdichtungen von Deponien 
 





 
Zulassungen der Bauart von Verpackungen  
(einschließlich Großpackmittel (IBC) und Großverpackungen)  
zur Beförderung gefährlicher Güter 
 
 
 
Gemäß der gefahrgutrechtlichen Zuständigkeitsregelungen ist die BAM in Deutschland die 
zuständige Behörde für die Erteilungen der Bauartzulassung von Gefahrgutverpackungen, 
einschließlich von Verpackungen für ansteckungsgefährliche Stoffe, Großpackmitteln (IBC) 
und Großverpackungen.  
 
Die gültigen von der BAM und vom früheren Bundesbahn-Zentralamt, Minden (BZA) 
erstellten oder neu gefassten Zulassungen werden auf der Internetseite der BAM 
veröffentlicht; für die ab dem 1. April 2000 erstellten oder neu gefassten Zulassungen kann 
der Volltext der Zulassungen (als PDF-Dokument) eingesehen und ausgedruckt werden.  
 
Diese „Recherche Gefahrgutverpackungen“ finden Sie unter den folgenden Seiten: 

 
http://www.tes.bam.de/php/d-bam/index.php 

 
 
Die Hersteller-Kurzzeichen werden auch als Liste veröffentlicht unter: 
 

http://www.tes.bam.de/de/regelwerke/amtliche_mitteilungen/index.htm 
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10. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

08/BAM 8.3/10/94

für eine Vliesstoffmatte als Bestandteil einer Schutzschicht aus geosynthetischer Schutz
lage und feinkiesiger mineralischer Schutzlage für Dichtungsbahnen in Deponieabdichtun

gen.

1. Rechtsgrundlagen

1.1 Verordnung über Deponien und Langzeitlager (Deponieverordnung - DepV); Arti
kel 1 der Verordnung zur Vereinfachung des Deponierechts vom 27. April 2009 
(BGBl I Nr. 22 vom 29. April 2009 S. 900), zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung 
vom 27. September 2017 (BGBl. I 5. 3465) geändert,

1.2 Richtlinie für die Zulassung von Schutzschichten für Kunststoffdichtungsbahnen
in Deponieabdichtungen (Zulassungsrichtlinie-Schutzschichten), 10. Auflage, De

zember 2022, BAM, Berlin

2. Antragsteller

2.1. Antragsteller

Der Antragsteller ist der Hersteller der Vliesstoffe.

Hersteller: Naue GmbH & Co. KG
Gewerbestr. 2 
32339 Espelkamp

Produktionsstätten: Naue GmbH & Go. KG
Gewerbestr. 2 
32339 Espelkamp

Naue GmbH & Co. KG 
Markneukirchner Str. 2-4 
08626 Adorf

Sicherheit in Technik und Chemie
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Blatt 2 10. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 08/BAM 8.3/10/94 vom 24.01.2023

3.1.

Beschreibung des Zulassungsgegenstands

Der Vliesstoff wird fortlaufend durch Vernadelung von Stapelfasern gefertigt. Die Vliesstoff
matten müssen eine Masse pro Flächeneinheit von mindestens 1200 g/m2 haben. Direkt auf 

der Dichtungsbahn aufliegend bieten sie zusammen mit einer darüber liegenden feinkiesigen, 
beständigen mineralischen Schutzlage mit einer Mindestdicke von 0,15 m eine Schutzschicht 
für die Dichtungsbahnen in der Deponiebasisabdichtung gegenüber dem Grobkies der Körnung 
16/32 mm der Flächenentwässerung bei einer Deponieauflast bis zu 900 l<N/m2.

Ein im Werkstoff und in der Faser (siehe Nr. 3.1) sowie im Fierstellungsverfahren (siehe 
Nr. 3.2) identischer Vliesstoff kann als rein geosynthetische Schutzschicht mit einer Masse 
pro Flächeneinheit von mindestens 800 g/m2 (hier Secutex® RZ 891) für Oberflächenabdich-. 

tungen eingesetzt werden. In Sonderfällen kann ein entsprechender Vliesstoff mit einer Mas
se pro Flächeneinheit von mindestens 2000 g/m2 bis zu einer Masse pro Flächeneinheit von 
mindestens 3240 g/m2 (Secutex® RZ 3601) für Basisabdichtungen eingesetzt werden, wenn 

die in derZulassungsrichtlinie-Schutzschichten beschriebenen Voraussetzungen erfülltsind.

Die Produkteigenschaften, weiche die mechanische Schutzwirkung unmittelbar bestimmen, 
können bei rein geosynthetischen Schutzlagen nach Maßgabe des in jedem Einzelfall durch
zuführenden Schutzwirksamkeitsnachweises in gewissem Umfang an die Bedingungen des 
Einzelfalls angepasst werden. Bei den hier verwendeten Vliesstoffen lässt sich z. B. die Masse 
pro Flächeneinheit variieren. Die Masse pro Flächeneinheit kann in diesem Zusammenhang in 
dem Bereich zwischen den Produkten hier Secutex® RZ 891 und Secutex® RZ 3601 variiert 

werden. Die jeweils erforderlichen Mindestwerte für die Masse pro Flächeneinheit sind davon 
nicht betroffen.

Näheres regelt die Zulassungsrichtlinie-Schutzschichten (siehe Nr, 1.2). Diese ist auf der In

ternetseite der BAM erhältlich.

Werkstoff und Fiersteller der Fasern

Die Stapelfasern werden aus den Polypropylen-Formmassen (1) SABIC® PP 520P oder
(2) SABIC® PP 51BA der Firma SABIC Deutschland CmbFI (45896 Gelsenkirchen, Pawi- 
kerstraße 30) oder (3) Ineos 102-XA06 der Firma Ineos (1120 Brüssel, Belgien) oder (4) Poly- 
chim HV12XF der Firma Polychim (59279 Loon-Plage, Frankreich) bei einem europäischen Fa
serhersteller produziert. Die Angaben zum Fiersteller und weitere Angaben zu den Fasern sind 
bei der Zulassungsstelle vertraulich hinterlegt. Die Formmassen haben folgende Kennwerte:

Zu (1):
Schmelze-Massefließrate (230/2,16):
Zu (2):

Schmelze-Massefließrate (230/2,16):
Zu (3):
Schmelze-Massefließrate (230/2,16):
Zu (4):
Schmelze-Massefließrate (230/2,16):

(10,5’± 2,0) g/10 min 

(6,1 ± 0,7) g/10 min 

(6,0 ±1,0) g/10 min 

(5,5 ± 0,5) g/10 min

Additive werden übereinen Masterbatch zugegeben. Weitere Angaben zu den Formmassen 
und den Zuschlagstoffen sowie die Rezepturdes Masterbatch sind bei derZulassungsstelle 
hinterlegt.
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Blatt 3 10. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 08/BAM 8.3/10/94 vom 24.01.2023

3.2. Produktbezeichnung und Konstruktionsdaten der Vliesstoffmatte

Der Vliesstoff mit der Produktbezeichnung Secutex® RZ1331 wird aus Stapelfasern (siehe Nr. 

3.1.) mit Fasertitern von 6,7 dtex und 17 dtex (in unterschiedlichen Mischungsverhältnissen, 
siehe Anlage 4) durch Vernadelung hergestellt. Das Mischungsverhältnis wird auf jedem Rol

lenetikett angegeben und ebenso protokolliert. Die Zuordnung des jeweiligen Mischungsver
hältnisses sowie der übrigen Produktdaten zur Eigen- und Fremdüberwachung wird hierdurch 
gewährleistet. Folgende Minimalwerte (Mittelwert über die Rollenbreite Standardabwei
chung > Minimalwert) gelten für die Konstruktionsdaten (siehe Anlage 1):

Masse pro Flächeneinheit 
Dicke
Flöchstzugkraft (längs/quer) 
Höchstzugkraftdehnung (längs/quer) 

Stempeldurchdrückkraft 
Länge:
Breite:
Farbe:

1200 g/m2 

8 mm
40.0 kN/m / 70,0 l<N/m 
50 % / 40 %

8.0 l<N
50 m, Standardrollenlänge

bis zu 6,00 m
weiß

Eine Werkstofferklärung des Vliesstoffherstellers ist in der Anlage 4 beigefügt.

Analoge Anforderungen gelten für die in Oberflächenabdichtungen eingesetzten Vliesstoff
matten, z. B. Secutex® RZ 891, und für die in Sonderfällen in der Basisabdichtung eingesetz
ten Vliesstoffmatten, z. B. Secutex® RZ 2221 2221 oder Secutex® RZ 3601. Konstruktionsda
ten dieser Produkte sind ebenfalls in der Anlage 1 angegeben.

3.3 Kennzeichnung und Verpackung

Die nach den Angaben in diesem Zulassungsschein hergestellte Vliesstoffmatte muss in 
Übereinstimmung mit dem an derBAM hinterlegten Prüfmuster mit der Produktbezeichnung 
und der Zulassungsnummer gekennzeichnet werden, also z. B.:

08/BAM 8.3/10/94/Secutex® RZ 1331

Aufbau und Anordnung der Kennzeichnung sowie die Lage der Kennzeichnung auf dem 
Vliesstoff sind in der Anlage 5 und 6 beschrieben. Die Kennzeichnung wird mit einer wasser

festen Farbe aufgedruckt.

Jede Rolle wird mit einer Polyethylen-Folie verpackt und erhält einen Aufkleber mit Rollen

nummer und Codierung (Anlage 7).

4. Anforderungen

4.1. Anforderungen an den Vliesstoff

Sofern nicht ausdrücklich in diesem Zulassungsschein Abweichungen genannt werden, muss 
die Vliesstoffmatte nach den Angaben in Nr. 3 gefertigt werden und in seinen Eigenschaften 

den Prüfmustern entsprechen, die nach den Prüfungsunterlagen an derBAM unterdem BAM 
Az. 8.32/1075/93 sowie BAM Az. IV.32/1298/02 und den unten aufgeführten Prüfberichten 
den Eignungsprüfungen in Anlehnung an die Zulassungsrichtlinie-Schutzschichten unterzo
gen worden sind.
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Blatt 4 10. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 08/BAM 8.3/10/94 vom 24.01.2023

4.1.1 (1) SABIC PP 520P (frühere Bezeichnung: Stamylan P17 E 10 FC)
Chemische Beständigkeit, Prüfbericht Nr. 136.1-93 MRF 33-2.2, vom 15.03.94, des Labors für 
Baustoffe, FB Bauingenieurwesen, FEI Münster, Corrensstr. 25,48016 Münster. Es wurde eine 
Prüfung der Beständigkeit gegen die hochkonzentrierten flüssigen Medien 1, 2, 3, 4, 5, 8 und 

verdünnte Salpetersäure FiNOa (25 Vol.-%) nach der Medienliste der Zulassungsrichtlinie- 
Schutzschichten durchgeführt. Für alle Medien wurde die Beständigkeitsprüfung bestanden.

(2) SABIC PP 513A

Chemische Beständigkeit, Prüfbericht Nr. 1.1/22030/0646.0.1-2009 vom 13.04.2010. Es wurde 
eine Prüfung der Beständigkeit gegen die hochkonzentrierten flüssigen Medien 1, 2, 4, 5, 8 

und HNO3 (25Vol.-%) nach der Medienliste der Zulassungsrichtlinie-Schutzschichten durch
geführt. Für alle Medien wurde die Beständigkeitsprüfung bestanden.

(3) Ineos 102-XA06
Chemische Beständigkeit, Prüfbericht Nr. 219038/21-11 vom 23.12.2021. Es wurde eine Prüfung 

der Beständigkeit gegen die hochkonzentrierten flüssigen Medien T, 2, 5 und FING3 (25 Vol.- 
%) nach der Medienliste der Zulassungsrichtlinie-Schutzschichten durchgeführt. Für alle Me

dien wurde die Beständigkeitsprüfung bestanden.

(4) Polychim HV12XF

Chemische Beständigkeit, Prüfbericht Nr. 219038/21-1 vom 23.12.2021. Es wurde eine Prüfung 
der Beständigkeit gegen die hochkonzentrierten flüssigen Medien 1,2,5 und FINO3 (25 Vol.-%) 
nach der Medienliste der Zulassungsrichtiinie-Schutzschichten durchgeführt. Für alle Medien 
wurde die Beständigkeitsprüfung bestanden.

4.2 Qualitätssicherung bei der Fierstellung

Die Elerstellung der zugelassenen Vliesstoff matte muss gemäß den Anforderungen der Zu
lassungsrichtlinie-Schutzschichten eigenüberwacht und in jedem Halbjahr, in dem produziert 
wird, fremdüberwacht werden (Anlage 8). Bei der Fremdüberwachung sind die Prüfungen 
gemäß Anlage 1 durchzuführen und die ermittelten Kennwerte müssen im Rahmen derlole- 
ranzen mit den dort angegebenen Kennwerten übereinstimmen.

Die in Abstimmung mit der BAM mit der Fremdüberwachung beauftragte Stelle muss nach 

der Norm DIN EN ISO/I EC 17025 „Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und 
Kalibrierlaboratorien" für die bei der Fremdüberwachung durchzuführenden Prüfungen akkre
ditiert sein. Sie kann Prüfungen, für die die beauftragte Stelle nicht akkreditiert ist, durch ein 
hierfür akkreditiertes Labor im Unterauftrag durchführen lassen.

4.3 Verlegefachbetriebe und Einbau der Vliesstoffmatte

Die Vliesstoff matten müssen durch einen Verlegefach betriebe eingebaut werden, der nach
gewiesenermaßen mit erfahrenem und qualifiziertem Personal sowie den erforderlichen Ge
räten ausreichend ausgestattet ist. Die Anforderungen werden in der Richtlinie für die Anfor
derungen an Fachbetriebe für den Einbau von Kunststoff dichtungsbahnen, weiteren Oeokunst- 
stoffen und Kunststoffbauteilen in Deponieabdichtungssystemen (BAM, Berlin) beschrieben. 
Der Nachweis der erforderlichen Qualifikation, Ausstattung und Erfahrung kann z. B. durch die 
Anerkennung als Fachbetrieb durch eine Cüteüberwachungsgemeinschafteines Fachverban
des geführt werden.

Die Vliesstoffmatte (siehe Nr. 3) muss direkt auf der Dichtungsbahn aufliegend zusammen

'I/
J 

*0
0?

^
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Blatt 5 10. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 08/BAM 8.3/10/94 vom 24.01.2023

mit einer darüber liegenden beständigen, feinkiesigen mineralischen Schutzlage als Schutz
schicht verwendet werden (Kombischutzschicht). Nur in diesem Aufbau kann eine ausrei
chende Schutzwirkung erreicht werden. Der hier beschriebene Schutzschichtaufbau kann bei 
Grobkies der Körnung 16/32 mm als Material der Flächenentwässerungsschicht und bis zu ei
ner Deponieauf last von 900 kN/m2 ohne weitere Schutzwirksamkeitsnachweise verwendet 

werden.

Das Körnungsband des mineralischen Materials der mineralischen Schutzlage muss innerhalb 
des in der Abbildung 1 bezeichneten Bereichs liegen und die in der Zulassungsrichtlinie- 
Schutzschichten genannten Anforderungen erfüllen. Die Mindestdicke der mineralischen 
Schutzlage muss 0,15 m betragen.

Die Bedingungen unter denen die unter Nr. 3 genannten Varianten der Vliesstoffmatte als 
rein geosynthetische Schutzschicht in Oberflächenabdichtungen und in eng umgrenzten Son
derfällen in der Basisabdichtung eingesetzt werden dürfen, werden in der Zulassungsrichtli

nie-Schutzschichten beschreiben. Diese Bedingungen derSonderfälle müssen strikt eingehal
ten werden. Im Zweifelsfall dürfen die Sonderfälle nicht zur Anwendung kommen.

Bei der Verlegung müssen die in der Zulassungsrichtline-Schutzschichten sowie die in der 
Richtlinie für die Zulassung von Kunststoff dichtungsbahnen für Deponieabdichtungen (BAM, 

Berlin) Abschnitt 6 genannten Anforderungen an den Bau von Deponieabdichtungen mit 
Kunststoffdichtungsbahnen eingehalten werden. Insbesondere müssen die Vliesstoffmatten 
nach den Anweisungen des Herstellers transportiert, gelagert und verlegt werden (Anlage 9). 
Die Vliesstoffmatten müssen mit einem Überlappungsbereich von mindestens 0,5 m bzw, 

0,3 m, wenn die Matten geheftet werden, verlegt werden. Das Aneinanderheften der 
Vliesstoff matten (z. B. mit Heißluft) darf zu keiner Beeinträchtigung der Schutzwirkung oder 
der Beschaffenheit der Kunststoffdichtungsbahn führen. Beim Einbau der Vliesstoff matten 
bzw. beim Aufbringen der mineralischen Schutzlage muss darauf geachtet werden, dass eine 
Dehnung des Vliesstoffs nicht zu einer Reduzierung der effektiven Masse pro Flächeneinheit 

führt. Gegebenenfalls muss die bei den gewählten Einbauverfahren erforderliche Festigkeit 
durch eine Gewebeeinlage sichergestellt werden.
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Blatt 6 10. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 08/BAM 8.3/10/94 vom 24.01.2023

Körnungsbereich 2/8 mm der mineralischen Schutzlage
gemäß Kategorie Gc 85/20 (aus DIN EN 13242) in der Kombischutzschicht
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Abb. 1: Bevorzugter Körnungsbereich füreine nach geometrischen Kriterien filterstabile mineralische Schutzlage

in der Kombischutzschicht (siehe Zulassungsrichtlinie-Schutzschichten).

4.4 Qualitätssicherung beim Einbau

Beim Einbau des Vliesstoffs muss eine Eigen- und Fremdprüfung durchgeführt werden. Dabei 
muss insbesondere die Einhaltung der Anforderungen der Zulassungsrichtlinie- 
Schutzschichten der BAM sowie der Anforderungen dieses Zulassungsscheins überprüft wer
den. In der Zulassungsrichtlinie-Schutzschichten werden die Maßnahmen der Qualitätssiche
rung sowie Art und Qmfang der Kontrollprüfungen im Rahmen der Fremdprüfung beschrie
ben. Die mit der Fremdprüfung beauftragte Stelle muss den Anforderungen der Richtlinie für 
Anforderungen an die Qualifikation und die Aufgaben einer fremdprüfenden Stelle beim Einbau 
von Kunststoffkomponenten und -bauteilen in Deponieabdichtungssystemen (BAM, Berlin) ge
nügen.

5. Nebenbestimmungen

5.1 Auflagen

1. Der Zulassuhgsgegenstand muss in der oben genannten Produktionsstätte (Anlage 2) nach 
dem in der Anlage 3 beschriebenen Fierstellungsverfahren aus den oben genannten Werkstof
fen (Anlage 4) hergestellt werden. Der Zulassungsgegenstand muss nach den Angaben unter 
3.3 gekennzeichnet und verpackt werden. Die Produktion muss nach den Vorgaben der Anla
ge 1 und 8 eigen- und fremdüberwacht werden.

Der Nachweis der Fremdüberwachung muss durch die Vorlage einer Ausfertigung des Über
wachungsberichts beim Fiersteller erbracht werden.

2. Die Zulassung ist an den in Nr. 2 genannten Fiersteller und die Produktionsstätte gebun

den. Sie ist nicht übertragbar.

3. Der Fiersteller muss den Abnehmer (Verlegefachbetriebe, Baufirma usw.) über die Anford
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Blatt 7 10. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 08/BAM 8.3/10/94 vom 24.01.2023

rungen derZulassung informieren und den vollständigen Zulassungsschein in Kopie und die 

Verlegeanleitung aushändigen. Auf der Baustelle muss der vollständige Zulassungsschein in 
Kopie und die Verlegeanleitung vorliegen.

4. Änderung des Werkstoffs, der Abmessungen, der technischen Eigenschaften, des Ferti
gungsverfahrens, der Qualitätssicherung oder der Produktionsstätte muss der Hersteller der 
BAM melden. Diese entscheidet überein gegebenenfalls erforderliches neues Zulassungsver
fahren.

5. Der Zulassungsschein darf nur im Ganzen mit den dazugehörigen Anlagen vervielfältigt 
werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Genehmigung der BAM, Der Text und 
die Zeichnungen in Werbeschriften dürfen dem Zulassungsschein nicht widersprechen. Das 
gilt sinngemäß auch für Berichte und Zeugnisse oder anderer Schriftstücke aus der Eigen- 
und Fremdüberwachung.

6. Schadensfälle im Zusammenhang mit dem Zulassungsgegenstand, die dem Zulassungs
nehmer bekannt werden, muss er der BAM melden.

1. Die Zulassung wird unter Widerrufsvorbehalt erteilt. Ein Widerrufsgrund liegt insbesondere 
vor, wenn der Hersteller die Auflagen nicht erfüllt, also z. B. von dem in den Prüfungsunterla
gen und in den Anhängen des Zulassungsscheins beschriebenen Verfahren oder von den für 
die Prüfungsmuster verwendeten Materialien abweicht. In diesem Fall wird kein zugelassener 
Gegenstand mehr gefertigt. Die Zulassungsbehörde ist berechtigt, im Herstellerwerk, in Zwi
schenlagern oder auf der Baustelle auch unangemeldet zu prüfen, ob die Anforderungen und 
Nebenbestimmungen dieses Zulassungsscheins eingehalten worden sind. Das Grundrecht aus 
Art. 13 CG, die Unverletzlichkeit der Wohnung, bleibt gewahrt.

2. Ein Widerrufsgrund liegt auch vor, wenn sich der Werkstoff, das Herstellungsverfahren des 
Zulassungsgegenstands oderdas vom Herstellerund den Verlegefachbetrieben eingesetzte 
Einbauverfahren nicht bewährt haben und dies anhand von neuen technischen Erkenntnissen 
belegt werden kann oder wenn nach dem Stand derTechnik eine Weiterentwicklung und Ver
besserung erforderlich ist.

3. Im Falle des Widerrufs ist der Hersteller verpflichtet, der Zulassungsbehörde umgehend 
den Zulassungsschein auszuhändigen.

.1, Dieser Zulassungsschein gilt als Nachweis der Zulassung im Sinne der DepV. Es wird die 
Eignung des Zulassungsgegenstands, der nach den Anforderungen und Nebenbestimmungen 
dieses Zulassungsscheins hergestellt und eingebaut wird, bescheinigt. Die für die Durchfüh
rung von Baumaßnahmen erforderlichen Genehmigungen werden durch die Zulassung nicht 
ersetzt.

2. Die für die Überwachung zuständige Behörde muss beim Einbau des Zulassungsgegen
stands die Einhaltung derentsprechenden Anforderungen des Zulassungsscheins in Zusam
menarbeit mit der fremdprüfenden Stelle kontrollieren. Die fremdprüfende Stelle und der 
Leistungsumfang der Fremdprüfung sind mit der zuständigen Behörde abzustimmen.

3. Die Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.

4. Schadensfälle an Deponiedichtungen, die im Zusammenhang mit dem Zulassungsgegen-

5.2 Widerruf

6. Hinweise
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Blatt 8 10. Nachtrag zum Zulassungsschein Nr. 08/BAM 8.3/10/94 vom 24.01.2023

stand stehen, sollte die für die Überwachung zuständige Behörde der BAM melden.

5. Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

6, Dieser Zulassungsschein wird im Amts- und Mitteilungsblatt auf der Internetseite der 
BAM: (https://opus4.kobv.de/opus4-bam/solr5earch/mdex/5earch/5earchtype/series/id/3l veröf
fentlicht.

Berlin, den 24.01.2023

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNC UND -PRÜFUNG (BAM)

im Auftrag im Auftrag

Dr. rer. nat. Franz-Georg Sim 
Direktor und Professor

Andreas Wöhlecke 
Technischer Regierungsamtsrat

Fachbereich 4.3, Schadstofftransfer und Umwelttechnologien

BAM Az. 8.32/1075/93, IV.32/1298/02 und DLV 20013067, 4. Ausfertigung (Urschrift).

DieserlO. Nachtrag zum Zulassungsschein 08/BAM 8.3/08/10 umfasst 8 Blätter und eine 
Rechtsmittelbelehrung sowie 9 Anlagen mit 8 Seiten, die Bestandteil des Nachtrags zum 
Zulassungsschein sind. Der Nachtrag ersetzt den Zulassungsschein Nr. 08/BAM 8.3/10/94 
vom 22.12.1994, den 1. Nachtrag vom 30.12.1996, den 2. Nachtrag vom 30.09.1997, den 3. 
Nachtrag vom 18.06.1999, den 4. Nachtrag vom 08.08.2002, den 5. Nachtrag vom 
15.03.2004, den 6. Nachtrag vom 10.05.2007, den 7. Nachtrag vom 10.01.2011, den 8. Nach
trag vom 08.04.2020 und den 9. Nachtrag vom 05.01.2022.

Zulassungsscheine mit Seiten ohne Dienstsiegel oder ohne Unterschrift sind ungültig.
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RECHTSMITTELBELEHRUNC

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim 
Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Berlin 12205, Un
ter den Eichen 87, erhoben werden.

12205 Berlin, 24,01,2023
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ANLAGE 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN

08/BAM 8.3/10/94,10. NACHTRAG,
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG

UND -PRÜFUNG (BAM)

Prüfverfahren und Anforderungen im Rahmen der Eigen- und Fremdprüfung der 
Herstellung der BAM zugelassenen Schutzlagen Secutex® RZ.

Eigenschaft Prüfverfahren Produkt
Mittelwerte über die
Rollenbreite

Secutex RZ 891 > 800 g/m2 (x - s)

Flächenbezogene Masse DIN EN ISO 9864 Secutex RZ 1331 > 1200 g/m2 (x - s)

Secutex RZ 2221 > 2000 g/m2 (x - s)

Secutex RZ 3601 > 3240 g/m2 (x - s)

Secutex RZ 891 > 5,8 mm

Schichtdicke DIN EN ISO 9863-1 Secutex RZ 1331 > 8,0 mm

Secutex RZ 2221 > 11,0 mm

Secutex RZ 3601 > 17,0 mm

Secutex RZ 891 > 30 kN/m / > 55 kN/m

Zugfestigkeit (md/cmd) DIN EN ISO 10319 Secutex RZ 1331 > 40 kN/m / > 70 kN/m

Secutex RZ 2221 >60 kN/m / >100 kN/m

Secutex RZ 3601 >100 kN/m /> 160 kN/m

Secutex RZ 891 >50% / >36%

Dehnung (md/cmd) DIN EN ISO 10319 Secutex RZ 1331 >50% / >36%

Secutex RZ 2221 >50% / >36%

Secutex RZ 3601 >50% / >36%

Secutex RZ 891 >6,5 kN

Stempeldurchdrückkraft DIN EN ISO 12236 Secutex RZ 1331 > 8,0 kN

Secutex RZ 2221 > 15,0 kN

Secutex RZ 3601 > 24,0 kN

Secutex RZ 891 > 40 mm

Durchdrückvorschub bei 
Stempeldurchdrückkraft

DIN EN ISO 12236 Secutex RZ 1331 > 40 mm

Secutex RZ 2221 > 40 mm

Secutex RZ 3601 > 40 mm

Secutex RZ 891 < 3,6 mm

Kegelfallversuch DIN EN ISO 13433 Secutex RZ 1331 < 1,2 mm

Secutex RZ 2221 0 mm

Secutex RZ 3601 0 mm

300 / 600 / 1200 kPa

Secutex RZ 891 <2,0% / <2,9% / <4,8%

Schutzwirksamkeitsindex DIN EN 13719 Secutex RZ 1331 < 1,4% / <2,1% / < 3,8 %

Secutex RZ 2221 < 0,6% / <1,4% / < 2,4 %
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ANLAGE 2 UND B ZUM ZULASSUNGSSCHEIN

08/BAM 8.3/10/94,10. NACHTRAG,
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCH UND

UND -PRÜFUNG (BAM)

Produktbezeichnung: Secutex® RZ 891

Secutex® RZ 1331 

Secutex® RZ 2221

Secutex® RZ 3601

Hersteller: Naue GmbH & Co. KG
Gewerbestr. 2 
32339 Espelkamp
Tel.: 05743 410, Fax: 05743 41240, info@naue.com, www.naue.com

Produktionsstätten:

Naue GmbH & Co. KG
Gewerbestr. 2 
32339 Espelkamp
Tel.: 05743 410, Fax: 05743 41240, info@naue.com. www.naue.com

Naue GmbH & Co. KG
Markneukirchner Str. 2-4 
08626 Adorf
Tel.: 037423 7680, Fax: 037423 78876, info@naue.com, www.naue.com

Beschreibung des Herstellungsverfahrens

Die Naue Schutzlagen Secutex® RZ werden aus Stapelfasern des Rohstoffes Polypropylen 
durch mechanische Verfestigung / Vernadelung hergestellt.

Nach der Herstellung wird die Ware aufgerollt, verpackt und etikettiert.
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ANLAGE 4 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN

08/BAM 8.3/10/94,10. NACHTRAG,
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFOR5GHUNC

UND -PRÜFUNG (BAM)

Werkstofferklärung

Die Naue Schutzlagen Secutex® RZ werden aus Stapelfasern des Rohstoffes

1) Sabic PP 520 P
2) Sabic PP 513 A
3) Ineos 102-XA 06
4) Polychim HV 12 XF

gefertigt. Die Stapelfasern werden von einem europäischen Faserhersteller extrudiert und an 
Naue geliefert. Die Angaben zum Faserhersteller, zum UV-Stabilisator und zum Mischverfahren 
sind vertraulich bei der BAM hinterlegt. Das Rohmaterial wird bei der Extrusion mit 1 % UV- 
Stabilisator versehen.

Die Naue Trenn- und Filtervliesstoffe Secutex® RZ werden aus 6,7 dtex und / oder 17 dtex 
Stapelfasern des o. g. Rohstoffs durch Vernadelung hergestellt. Hierbei können folgende 
Mischungsverhältnisse innerhalb eines Rohstoffes ®, (D oder @ eingesetzt werden:

a) 100% 6,7 dtex
b) 100% 17 dtex
c) 30 % 6,7 dtex und 70 % 17 dtex
d) bis zu 70 % 6,7 dtex und 30 % 17 dtex

Generell ist eine Beimischung von bis zu 10 % Rückführware aus derselben Fertigung 
(mechanische Trennung von z, B. Kantenstreifen oder Anfahrstellen) zulässig.
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ANLAGE 5 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN

08/BAM 8.3/10/94,10. NACHTRAG,
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALF0R5CHUNC

UND-PRÜFUNG (BAM)

Beschreibung von Aufbau und Anordnung der Kennzeichnung

Die äußere Kennzeichnung von Schutzlagen Secutex® RZ erfolgt durch das Rollenetikett. An 
der Rolle sind außen zwei Rollenetiketten angebracht. Eines an einer Stirnseite der Rolle, das 
andere auf der Rolle.

Den Rollenetiketten sind folgende Daten zu entnehmen:

* Naue-Logo
* CE-Kennzeichen mit Angabe der Zertifizierungsnummer sowie Produktbezeichnung
* 10-stellige Rollennummer
* Produktbezeichnung
* Produktabmessung
* Artikelnummer
* Art des Geokunststoffs
* Rohstoff
* Masse pro Flächeneinheit (g/m2)
* Breite (m)
* Länge (m)
* Rollengewicht, ca. (kg)
* Zulassungsnummer

Ein Beispiel eines Rollenetiketts ist der Anlage 7 zu entnehmen.

fr
 tf

un
jM

"
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ANLAGE 6 ZUM ZULA5SUNC55CHEIN

08/BAM 8.3/10/94,10. NACHTRAG,
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFOR5CHUNC

UND -PRÜFUNG (BAM)

Beschreibung der Kennzeichnung

Die Kennzeichnung der Schutzlagen erfolgt durch einen fortlaufenden Rollenaufdruck und enthält 
folgende Angaben:

> Zulassungskennzahl

> Typenbezeichnung

oder
oder
oder
oder

08/BAM 8.3/10/94 

Secutex® RZ 891 

Secutex® RZ 1331 

Secutex® RZ 2221

Secutex® RZ 3601

Der Rollenaufdruck wird in gleichbleibendem Abstand, etwa alle 1,5 m, in Produktionsrichtung 
aufgedruckt (einmal pro Produktionsbreite).
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ANLAGE 7 ZUM ZULAS5UNC5SCHEIN

08/BAM 8.3/10/94,10. NACHTRAG,
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNC

UND -PRÜFUNG (BAM)

Beispiel eines Rollenetiketts

Secutex® RZ 1331

MADE IN 

GERMANY

Rollen-Nr.:

16717883
Produkt; Secutex RZ 1331

6,00 m x 50 m

Artikel-Nr.;
Article-No.; 72602
Art d. Geokunststoffes: 
kind of geosynthetic product: 
Rohstoff; 
raw material:
Masse/Flächeneinheit (g/m2): 
mass per unit area (g/m2): 
Breite (m): 
width (m):
Länge (m): 
length (m);

Rollengewicht, netto ca. (kg): 
roll weight, net approx. (kg); 
Zulassungsnr.;

nonwoven geotextile / GTX-NW 

Polypropylen 

1330 

6,000

50.000

415.000

08/BAM 8.3/10/94
Eingesetzter Fasertiter: ] 6,7 dtex ] 17 dtex

Rohstoffkennung:
□ 1-SABIC

□ 2-SABIC

□ 3-INEOS 

] 4-Polychim

- ix
np

lj
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ANLAGE 8 ZUM ZULA5SUNC55CHEIN

08/BAM 8.3/10/94,10. NACHTRAG,
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNC

UND-PRÜFUNG (BAM)

Beschreibung der Qualitätssicherungsmaßnahmen

Prüfverfahren und Anforderungen im Rahmen der Eigen- und Fremdprüfung der Herstellung der 
BAM zugelassenen Schutzlagen Secutex® RZ.

Eigenschaft Prüfverfahren Komponente Prüffrequenz
Mittelwerte über die 
Rollenbreite FÜ

Granulat

MFR DIN EN ISO 1133 Rohstoff jedes Silofahrzeug

Sabic PP 520 P:
8,5 - 12,5 g/10 min - 
WPZ
10,0-14,5 g/10 min- 
WEK
Sabic PP 513 A:
5,2-6,8 g/10 min-WPZ 
5,0 - 7,5 g/10 min - WEK 
Ineos 102-XA 06:
5,0 - 7,0 g/10 min
Polvchim HV 12 XF:
5,0 - 6,0 g/10 min

beim Faserhersteller:

Fasertiter Werksverfahren,
DIN EN ISO 1973

Faser
Stichprobe aus 

laufender 
Produktion,
3 x täglich

6,7 dtex: 6,7 dtex + 15 %
17 dtex: 16,5 dtex +15%

X

Faserfestigkeit
Werksverfahren,
DIN EN ISO 5079

Faser
6.7 dtex: > 38 cN/tex
17 dtex: > 34 cN/tex

X

Faserdehnung
Werksverfahren,
DIN EN ISO 5079

Faser
6.7 dtex: > 20 %
17 dtex: > 50 %

X

h • \/r t ffh tu Fasereingangskontrolle als Stichprobe je Wareneingang nach o.g. Prüfverfahren und
peim vnesstortnerstener. Spez|fizierten werten, zusätzlich Kontrolle AO > 0,16 %

Flächenbezogene Masse DIN EN ISO 9864 Vliesstoff 300 m2
siehe Anlage 1, je Produkt 
(-0% Toleranz) X

Schichtdicke DIN EN ISO 9863-1 Vliesstoff 300 m2 siehe Anlage 1, je Produkt 
(-0% Toleranz) X

Zugfestigkeit (md/cmd) DIN EN ISO 10319 Vliesstoff 3.000 m2 siehe Anlage 1, je Produkt 
(-0% Toleranz) X

Dehnung (md/cmd) DIN EN ISO 10319 Vliesstoff 3.000 m2 siehe Anlage 1, je Produkt 
(-0% Toleranz) X

Stempeldurchdrückkraft DIN EN ISO 12236 Vliesstoff 3.000 m2 siehe Anlage 1, je Produkt 
(-0% Toleranz) X

Verformung bei 
Stempeldurchdrückkraft

DIN EN ISO 12236 Vliesstoff 3.000 m2 siehe Anlage 1, je Produkt 
(-0% Toleranz) X

Kegelfallversuch DIN EN ISO 13433 Vliesstoff 20.000 m2 siehe Anlage 1, je Produkt 
(-0% Toleranz)

WPZ = Werksprüfzeugnis, WEK = Wareneingangskontrolle, 
md=Produktionsrichtung, cmd - quer zur Produktionsrichtung

30



ANLAGE 9 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN

08/BAM 8.3/10/94,10. NACHTRAG,
BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNC

UND -PRÜFUNG (BAM)

Lagerungs- und Transportanweisungen des Herstellers

Werkseitige Lagerung

Werkseitig werden die Rollen Secutex® RZ liegend auf einem planen und verfestigten Lagerplatz 
gelagert. Die Ein- bzw. Auslagerung erfolgt mit einem handelsüblichen Gabelstapler mit 
spezieller Hebevorrichtung (z. B. Teppichdorn), die Beschädigungen der Rollen ausschließt. Die 
Stapelhöhe beträgt maximal 10 Rollen.

Transport auf die Baustelle

Vom Hersteller zur Baustelle werden die Rollen liegend in der Regel mit LKWs (z. B. Sattelzüge) 
transportiert.

Lagerung auf der Baustelle

Vor Ort sind für die Entladung der LKWs befestigte Plätze oder Fahrstraßen mit ebenem 
Untergrund vorzusehen. Der Lagerplatz ist entsprechend der geplanten Teillieferungen mit 
ausreichenden Abmessungen bereitzustellen. Secutex® RZ kann maximal 10 Rollen 
übereinander liegend gelagert werden.

Für die Entladung der LKWs kommen folgende Möglichkeiten in Frage:

• Mit zwei breiten Transportgurten (ca. 2,5 m auseinander), die am Lasthaken oder an der 
Baggerschaufel befestigt werden, mit der die Geotextilrollen ohne Beschädigungen 
befördert werden können.

• Mit einer Traverse, die am Lasthaken oder an der Baggerschaufel befestigt wird, bei der 
seitliche Einschübe oder ein Stahlrohr in die Rollen hineingeschoben werden. Dabei ist zu 
beachten, dass die an den Schuhen befestigten Ketten oder Gurte die Geotextilbahnen 
nicht beschädigen.

Verpackung von Secutex® RZ

Die Rollen sind mit einer PE-Schutzfolie vor Regen und UV-Strahlen geschützt und wetterfest 
verpackt. Beschädigungen der Schutzfolie können mit Klebestreifen wieder zugeklebt werden. 
Die Verpackung ist grundsätzlich erst kurz vor Verlegung der Geotextilrollen zu entfernen.

T ransportbeschädigungen

Transportbeschädigungen sind unmittelbar dem Hersteilerzu melden.
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4 . N ach trag zumMLKJIHGFEDCBA

1.

1 .1

1 .2

2 .

2 .1

Z U LA S S U N G S S C H E IN

13/B A M  IV .32 /04/03

fü r K unsts to ffd ich tungsbahnen (K D B ) 

in B as is - und O berflächenabd ich tungen von D epon ien

Rechtsgrundlagen

D epon ieve ro rdnung vom  27 . A p ril 2009 (B G B l. I 5 . 900 ), d ie  zu le tz t du rch A rtike l 3 der Ü t - 

V e ro rdnung vom  9 . Ju li 2021 (B G B l. I S . 2598 ) geändert w o rden is t.

R ich tlin ie  fü r d ie Z u lassung von K unsts to ffd ich tungsbahnen fü r D epon ieabd ich tunge i 

10 . übe ra rbe ite te A u flage , M a i 2019 , B A M , B erlin

Antragsteller

A ntragste lle r

D er A n trags te lle r und Z u lassungsnehm er is t der H e rs te lle r der K unsts to ffd ich tungsbah 

(K D B )

H ers te lle r: S o lm ax G eosyn thetics G m bH  

N orm annenw eg  28  

20537 H am burg

P roduktionss tä tte : S o lm ax G eosynthe tics G m bH  

B oeker S traß e 1a 

17248 R ech lin

S iche rhe it in  T echn ik und C hem ie
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B la tt 2 zum  4 . N ach trag zum  Z u lassungssche in N r. 13 /B A M  IV .32 /04/03 vom  21 .04 .2022

3. Beschreibung  des  Zulassungsgegenstands

3 .1 W erks to ff der K D B

G ranula t DOWLEX  2342 M der F irm a D ow  D eu tsch land Inc . (A m  K ronenhang 4 , 

D -65824 S chw a lbach ) m it 5 ,6 G ew .-%  M aste rbatch

(1 ) PolyP last  B lack  FC 7352 LD  der F irm a P o lyp las t M ü lle r (A n de r B le iche 48 ,

D -47638 S trae len) ode r

(2 ) Ampacet  B lack  593196 der F irm a A m pace t E u rope S A (W indho f B us iness C en te r, 

R ue d 'A rlon 2 , L -8399 W indho f (K oerich ), Luxem burg ),

der w ährend der F ie rs te llung zugegeben w ird . E s ge lten d ie  fo lgenden  S pezifika tionen  

(s . A n lage 1):

D ich te  (G ranula t): (0 ,932 ± 0 ,002 ) g /cm 3

D ich te  (K D B ): (0 ,944  ± 0 ,005 ) g /cm 3

M F R  (G ranula t) (190 /5 ): (2 ,6  ± 0 ,3 ) g /10  m in

M F R  (K D B ) (190 /5 ): (2 ,6  ± 0 ,4 ) g /10  m in

O IT (K D B ) (210 °C ): >40 m in

R uß geha lt: (2 ,2  ± 0 ,2 ) G ew .-%

E s dü rfen b is  zu  5 G ew .-%  g ranu lie rtes R andstre ifenm ateria l aus de r lau fenden P rodukti

on der zuge lassenen K D B zugem isch t w e rden, sow e it d ie  A n fo rde rungen aus der A n lage  1 , 

N r. 3 , M F R -Ä nderung , d ieses Z u lassungssche ins  e rfü llt w e rden .

A n lage 4  en thä lt d ie E rk lä rung des F ie rs te lle rs über den ve rw ende ten W erks to ff.

3 .2  A bm essungen der K D B

Länge :

B re ite :

D icke : N ennd icke

E inze lw ert 

A lle  E inze lw erte

3 .3

160 m , m ax im a le R o llen länge

7 .50  m

2 .50 m m

M itte lw e rt (± 0 ,15) m m  

2 ,50 m m

O berflächen de r K D B

D ie be iden O berflächen de r K D B  w erden m it dem  in  de r A n lage 3 besch riebenen S prühve r

fahren , dessen  V e rfah rensparam eter be i de r B A M  h in te rleg t s ind , jew e ils m it e ine r O ber

flächenstruk tu r (F le rs te lle rbeze ichnung: D R S (doub le  rough s ided ) ve rsehen . F ü rd ie  au f d ie  

F läche bezogene M asse des auf e ine D ich tungsbahnoberfläche gesprüh ten  M a te ria ls  g ilt 

fo lgende A n fo rderung:

S o llw e rt de r flächenbezogenen M asse = 75 g /m 2

M itte lw e rt der gem essenen  flächenbezogenen M asse = S o llw e rt ± 20 g /m 2 

50 g /m 2 < E inze lw ert der M essung < 100 g /m 2

D ie H om ogen itä t de r V e rte ilung  des S prühm ate ria ls  au f de rO berfläche kann anhand des 

S p rühb ildes in de r A n lage 10 beu rte ilt w e rden . E ine B esch re ibung des V e rfah rens zu r B e

s tim m ung de rflächenbezogenen M asse und g roß fläch ige  V e rg le ichsm uste r s ind be i der 

B A M  h in te rleg t.

E ine O berfläche  is t m it e ine r K ennze ichnung nach N r. 3 .4  ve rsehen . D ie K ennze ichnung  

m uss auf de r s ich tba ren O berfläche de r ve rleg ten K D B  gut e rkennbar se in . D er R andbere ich  

de r O berflächen der D ich tungsbahn, w o p lanm äß ig das S chw e iß en e rfo lg t, w ird durch  

S chutzs tre ifen  vo r V e rschm utzung geschü tz t.
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B la tt 3 zum  4 . N ach trag zum  Z u lassungssche in  N r. 13 /B A M  IV .32 /04 /03 vom  21 .04 .2022

3 .3 .1  W erks to ff des S prühm ate ria ls nach de r V e rarbe itung

Z um  A u fsp rühen  w ird  das G ranu la t e ines C om pounds, de r aus 99 G ew .-%  MLKJIHGFEDCBADow lex2045G  

ode r Dow lex  2045 S der F irm a D ow  D eu tsch land  Inc . (A m  K ronenhang  4 , D -65824 S chw al- 

bach ) und1 G ew .-%  R uß batch Polyp last  BLACK  FC 7303 LD  der F irm a P o lyp las t M ü lle r (A n 

de r B le iche  48 , D -47638 S trae len ) bes teht, ve rw ende t. D er C om pound w ird  von  de r F irm a  

P o lyp las t M ü lle r he rgeste llt. B e im  V era rbe iten e rgeben s ich e rheb liche V e ränderungen in  

dessen E igenscha ften . D ie K ennw erte  s ind in ih ren E inze lhe iten be i de r B A M  h in te rleg t. 

D ie F la ftung de r au fgesp rüh ten S ch ich t w ird  im  R ahm en der F rem dprüfung  du rch  d ie  B A M  

übe rp rü ft (T abe lle  4 , N r. 4 .4  Z e its tandzugve rsuch ).

F e rne r w ird , w egen des ge ringen R uß geha its  der S p rühm ate ria ls , ausd rück lich  auf d ie  A n

fo rde rung  de r „Richtlinie für die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen für Deponieab

dichtungen", A bschn itt 6 .9 , S e ite  18 zu r ve rlege täg lichen A bdeckung  der e ingebau ten A b

schn itte h ingew iesen. E ine länge re o ffene Lagerung  is t ebenfa lls  zu ve rm eiden .

3 .4 K ennze ichnun g

D ie nach d iese r Z u lassung he rgeste llten  K D B m uss in Ü bere ins tim m ung m it dem  an de r 

B A M  h in te rleg ten P rü fm uste r w ie  fo lg t gekennze ichnet w erden :

13/BAM  IV.3/04/03 SOLMAX  H / 75 / W -DRS / Wo  /ja

F l = D icke der D ich tungsbahn (2 ,5  m m ); 75 = B re ite  de r D ich tungsbahn  (7 ,5 m ); W  = W erk

s to ff (D ow lex 2342 M ); D R S = be idse itige S truk turie rung (doub le rough s ided ); W o = H er

s te llungsw oche ; Ja = H ers te llungs jahr.

A u fbau und A nordnung der K ennze ichnung  sow ie  d ie  Lage der K ennze ichnung auf der K D B  

s ind in de r A n lage 5 und 6 besch rieben. D ie K ennze ichnung  da rf ke ine  w esen tliche M a teri- 

■ a lschw ächung zu r F o lge haben . Jede R o lle  e rhä lt e inen A u fk leber m it der R o llennum m er 

gem äß A n lage 9 .

4. Anforderungen

4 .1 A n fo rde run gen an d ie K D B

S o fe rn n icht ausdrück lich  in d iesem  Z u lassungssche in  A bw e ichungen genann t w erden, 

m üssen d ie  K D B in  ih ren E igenscha ften den P rü fm uste rn  en tsprechen, d ie nach den P rü 

fungsun te rlagen an de r B A M  (A z. IV .32 /1311 /03 ) und (A z. 8 .32 /1118 /94 ) und dem  P rü fbe 

rich t N r. 26219 /91  vom  12 .08.1991 des S üddeu tschen K unsts to ffzen trum s (S K Z ) (F rank fu r

te r S traß e  15-17, D -97082 W ürzbu rg ) und dem  P rü fzeugn is N r. 63283 /04  vom  29 .01.2004 

sow ie dem Inspektionsbe rich t N r. 358911 /1 vom  28 .06 .2011 der S K Z - T eC onA G m bH  

(F ried rich -B erg ius-R ing 22 , D -97076  W ürzbu rg ) e iner P rü fung gem äß  den A n fo rderungen  

de r „Richtlinie für die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen für Deponieabdichtungen" 

un te rzogen  w orden s ind . D ie K D B m üssen dam it den A n fo rderungen d iese r Z u lassungs

rich tlin ie  fü r K unsts to ffd ich tungsbahnen en tsprechen.

4 .2  Q ua litä tss iche rung be i de r H ers te llun g

D ie H ers te llung de r zuge lassenen K D B m uss gem äß den A n fo rde rungen de r Z u lassungs

rich tlin ie  e igen - und zw e im a l jährlich  frem düberw ach t w erden (s . A n lage  7 ). B e i de rE igen- 

und F rem düberw achung s ind d ie  P rü fungen gem äß  A n lage  1 du rchzu füh ren und d ie  e rm it

te lten K ennw erte  m üssen im  R ahm en de rT o le ranzen m it den do rt angegebenen K enn

w erten übe re ins tim m en .
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B la tt 4 zum  4 . N ach trag zum  Z u lassungssche in N r. 13 /B A M  IV .32 /04/03 vom  21 .04 .2022

D ie in A bstim m ung m it de r B A M  m it der F rem düberw achung beau ftrag te S te lle m uss 

nach de r N orm  D IN  E N IS O /IE C 17025 „A llgem e ine A n fo rderungen an d ie K om pe tenz von  

P rü f- und K a lib rie rlabo ra to rien" fü r d ie  be i der F rem düberw achung du rchzu füh renden P rü

fungen und m it B ezug  auf d iese Z u lassungsrich tlin ie nach de r D IN  E N  IS O /IE C  17020 „All

gemeine Kriterien für den Betrieb verschiedener Typen von Stellen, die Inspektionen durch

führen" a ls Inspektionss te lle akkred itie rt se in .

4 .3  V e rlegefachbe triebe und E inbau der K D B

B e im  E inbau de r K D B m üssen  d ie  in  der Z u lassungsrich tlin ie  fü r K D B besch riebenen  A n fo r

de rungen e ingeha lten w erden. Insbesondere  m üssen d ie  K D B  nach  den A nw e isungen des  

F ie rs te lle rs  transpo rtie rt und ge lage rt w e rden (s . A n lage 8 ). S ie  m üssen nach  den A n fo rde

rungen der D V S -R ich tlin ie 2225-4 ve rlegt w erden und so w e it a ls m ög lich im  H e izke il- 

schw e iß ve rfahren m it e iner Ü berlappnaht m it P rü fkana l geschw e iß t w erden. D ie  

S chw eiß param ete r m üssen dabe i in  de r S chw e iß m asch ine  e lek tron isch  e rfass t, m it den 

S o llw e rten ve rg lichen und aus lesba r gespe iche rt w e rden.

D ie K D B m uss nachgew iesenerm aß en  von e iner e rfahrenen  und m it qua lifiz ie rtem  P erso

na l sow ie e rforde rlichen  G erä ten und M asch inen ausre ichend ausgesta tte ten F ach firm a 

e ingebaut w erden . D ie  A n forderungen w erden in  de r „Richtlinie für die Anforderungen an 

Fachbetriebe für den Einbau von Kunststoffdichtungsbahnen, weiteren Oeokunststoffen 

und Kunststoffbauteilen in Deponieabdichtungssystemen" besch rieben. D er N achw e is  de r 

e rfo rde rlichen Q ua lifika tion , A uss ta ttung  und E rfah rung  kann  z . B . durch  d ie  A ne rkennung  

a ls F achbe trieb durch  e ine  D ü teüberw achungsgem einscha ft e ines F achve rbandes  ge füh rt 

w e rden .

4 .4  Q ua litä tss iche rung be im  E inbau

B eim  E inbau de r K D B m uss e ine E igen - und F rem dprü fung du rchge füh rt w erden. D abei 

m uss insbesondere d ie E inha ltung de r A n fo rde rungen de r Z u lassungsrich tlin ie  fü r K D B  

sow ie  de r A n fo rderungen d ieses Z u lassungssche ins übe rprü ft w e rden . Ü berd ie  P rü fungen 

de r S chw eiß nähte  s ind P rotoko lle  gem äß den A nhängen  de rD V S  R ichtlin ie  2225-4  zu füh 

ren . D ie m it der F rem dprü fung beau ftrag te  S te lle m uss den A n fo rde rungen der „Richtlinie 

für Anforderungen an die Qualifikation und die Aufgaben einer fremdprüfenden Stelle beim 

Einbau von Kunststoffkomponenten und -bauteilen in Deponieabdichtungssystemen" ge 

nügen .MLKJIHGFEDCBA

5. Nebenbestimmungen

5 .1 A u flagen

1. D e r Z u lassungsgegenstand m uss in  de roben  genannten P roduktionss tä tte (s . A n lage  2 ) 

nach dem  in der A n lage 3 besch riebenen  F ie rs te llungsve rfah ren  aus den oben genann ten 

W erks to ffen  (s . A n lage 4 ) he rgeste llt w e rden. D er Z u lassungsgegenstand m uss nach  den 

A ngaben un te r N r. 3 .4  gekennze ichnet w e rden . D ie P roduktion m uss nach den V orgaben  

de r A n lage  1 und 7  e igen - und frem düberw ach t w erden. D ie F rem d  Ü berw achung  e rfo lg t in  

jedem  H a lb jahr, in  dem  p roduz iert w ird . D ie  frem düberw achende S te lle  m uss de rB A M  da

be i jew e ils  e in M uster aus de r en tnom m enen P robe fü r e ine Iden tifika tionsm essung  zu r 

V e rfügung s te llen .

2 . D ie Z u lassung is t an den in N r. 2 genann ten H ers te lle r und d ie P roduktionss tä tte ge

bunden . S ie is t n ich t übe rtragba r.
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B la tt 5 zum  4 . N ach trag zum  Z u lassungssche in N r. 13 /B A M  IV .32 /04 /03 vom  21 .04 .2022

3 . D e r H e rs te lle r m uss den A bnehm er (V e rlegefachbetrieb, B aufirm a e tc .) übe rd ie  A n fo r

de rungen der Z u lassung in form ie ren , den vo lls tänd igen  Z u lassungssche in in  K op ie  und e i

ne  T ransport- und V e rlegean le itung  aushänd igen . A u f der B auste lle  m uss der vo lls tänd ige 

Z u lassungssche in  in K opie  vo rliegen .

4 . E ine Ä nderung des W erks to ffs , de r A dd itive , de r A bm essungen , de r O berflächenbe

scha ffenhe it, des F e rtigungs- und F ügeve rfahrens, de r Q ua litä tss iche rung oder de r P ro 

duk tionss tä tte  m uss de r H e rs te lle r der B A M  m e lden . D iese en tsche ide t übe r e in  gegebe

nen fa lls  e rfo rderliches neues Z u lassungsve rfah ren .

5 . D e r Z u lassungssche in  da rf nu r im  G anzen m it den dazugehörigen A n lagen ve rv ie lfä ltig t 

w e rden . E ine auszugsw e ise  V erö ffentlichung  bedarf der G enehm igung der B A M . D er T ex t 

und d ie Z e ichnungen in W erbesch riften dü rfen dem  Z u lassungssche in  n ich t w ide rsp re

chen . D as g ilt s inngem äß  auch  fü r B erich te und Z eugn isse  oder andere r S ch rifts tücke  aus  

der E igen- und F rem düberw achung .

6 . S chadensfä lle im  Z usam m enhang m it dem  Z u lassungsgegenstand , d ie dem  Z u las

sungsnehm er bekann t w erden , m uss e r der B A M  m e lden .

1 . D ie  Z u lassung  w ird  un te r W ide rru fsvo rbeha lt e rte ilt. E in  W ide rru fsg rund lieg t insbeson 

dere vo r, w enn de r H ers te lle r d ie A u flagen n ich t e rfü llt, a lso z. B . von dem  in den P rü 

fungsun te rlagen und in  den A nhängen des Z u lassungssche ins  beschriebenen  V erfah ren 

odervon den fü r d ie P rü fungsm uster ve rw ende ten  M ate ria lien abw e ich t. In d iesem  F a ll 

w ird  ke in  zuge lassener G egenstand m ehr ge fe rtig t. D ie  Z u lassungsbehörde is t be rech tig t, 

im  H ers te lle rw erk , in  Z w ischen lagern ode r au f der B auste lle  auch unangem e lde t zu p rü 

fen , ob  d ie  A n forderungen und N ebenbestim m ungen  d ieses Z u lassungssche inse ingeha l

ten  w orden s ind . D as G rund recht aus A rt. 13 G G , d ie  U nve rle tz lichke it de r W ohnung, b le ib t 

gew ahrt.

2 . E in  W ide rru fsg rund lieg t auch  vo r, w enn  s ich  der W erks to ff, das H ers te llungsve rfah ren  

des Z u lassungsgegenstands ode r das vom  H ers te lle rund  den  V e rlege fachbe trieben  e inge

se tz te  V e rlege - und S chw e iß ve rfahren n ich t bew ährt haben und d ies anhand von neuen 

techn ischen E rkenntn issen be legt w e rden kann oderw enn näch dem  S tand de rT echn ik  

e ine  W e iteren tw ick lung und V erbesse rung e rfo rde rlich is t.

3 . Im  F a lle  des W ide rru fs  is t der H e rs te lle r ve rp flich te t, de rZ u lassungsbehörde um gehend 

den Z u lassungssche in  auszuhändigen.

1 . D ieser Z u lassungssche in  g ilt a ls N achw e is de r Z u lassung im  S inne de r D epV . E s w ird  d ie  

E ignung des Z u lassungsgegenstands, de r nach den A n fo rderungen und N ebenbestim 

m ungen d ieses Z u lassungssche ins he rgeste llt w ird , beschein ig t. D ie fü rd ie  D urch füh rung  

von  A bdich tungsm aß nahm en  e rfo rde rlichen G enehm igungen  w erden  durch  d ie  Z u lassung 

n ich t e rse tz t.

2 . D ie  fü r d ie Ü berw achung zus tänd ige  B ehörde m uss be im  E inbau des Z u lassungsgen

s tands d ie E inha ltung  der en tsprechenden A n forderungen des Z u lassungssche ins in  

Z usam m enarbe it m it der frem dprü fenden S te lle  kon tro llie ren .

5 .2  W iderru fMLKJIHGFEDCBA

6. H inweise

3 . D ie Z u lassung w ird unbeschadet der R ech te D ritte r e rte ilt.
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B la tt 6 zum  4 . N ach trag zum  Z u lassungssche in  N r. 13 /B A M  IV .32 /04 /03 vom  21 .04 .2022

4 . S chadensfä lle  an D eponied ich tungen, d ie  im  Z usam m enhang  m it dem  Z u lassungsge 

genstand s tehen , so llte  d ie fü r d ie Ü berw achung zus tänd ige  B ehörde der B A M  m e lden .

5 . D iesem  Z u lassungssche in lieg t e ine R ech tsm itte lbe leh rung be i.

6 . D ieser Z u lassungssche in  w ird  im  A m ts- und M itte ilungsb la tt au f der In te rne tse ite  de r 

B A M  (w w w .bam .de ) ve rö ffen tlich t.

B e rlin , den 21 . A pril 2022

B U N D E S A N S T A LT  F Ü R M A T E R IA LF O R S C H U N C U N D -P R Ü F U N G (B A M )

D r. re r. na t. F ranz-G eorg  S im on A ndreas  W öh lecke , M . E ng .

D irek to r und P ro fesso r T echn ische r R eg ie rungsam tsra t

F achbere ich  4 .3 , S chadsto fftrans fe r und U m w e lttechno log ien

B A M -A z.: IV .32 /1311 /03 und D LV  22012006 ,1 . A usfe rtigung.

D ieser d ritte  N ach trag e rse tz t den Z u lassungssche in  vom  01 .03 .2004 , den 1. N achtrag  

vom  30 .01 .2008 , den zw e iten N achtrag  vom  20 .08.2012 und den d ritten N ach trag  vom  

05 .04 .2022 . E r um fass t 6 B lä tte r und e ine  R ech tsm itte lbe lehrung sow ie  10 A n lagen m it 

9 S e iten , d ie B estand te il des Z u lassungssche ins s ind.

Z u lassungssche ine  ode r N ach träge zu Z u lassungssche inen  ohne U n te rsch rift ode r m it 

S e iten ohne D iens ts iege l s ind ungü ltig .
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RECHTSMITTELBELEHRUNG ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

G egen d iesen B esche id kann inne rha lb e ines M ona ts nach B ekann tgabe  W idersp ruch be im  

P räs iden ten der B undesansta lt fü r M a teria lfo rschung  und -p rü fung  (B A M ), B erlin  12205 , U n

te r den E ichen 87 , e rhoben w erden .

12205 B erlin , 21 . A pril 2022
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ANLAGE  1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 

13/BAM  IV .32/04/03, 4. Nachtrag  

BUNDESANSTALT  FÜR  

MATERIALFORSCHUNG  UND -PRÜFUNG

P rü fve rfah ren und A n forderungen im  R ahm en der E igen - und F rem düberw achung  der H ers te llung  

der P E -H D D ichtungsbahnen (s . T abe lle  6 und 7 de r Z u lassungsrich tlin ie 1))

Prüfgröße Prüfverfahren 11 Anforderungen  und  Toleranzen

1 . D ich te s. T abe lle 1 N r. 1 .8 D ich te W erks to ff: (0 ,932 ± 0 ,002 ) g /cm 3

D ich te k d b : (0 ,944 ± 0 ,005 ) g /cm 3

2 . S chm elze -M asse fließ ra te  

M F R 190 /5

s. T abe lle 1 N r. 1 .8 M FR  190/5  W erks to ff: (2 ,6  ± 0 ,3 ) g /10 m in

MFR 190/5 k d b : (2 ,6  ± 0 ,4 ) g /10  m in

3 . M F R -Ä nderung s. T abe lle 1 N r. 1 .8 A bs (6M FR ) < 15 %

4. M FR  190/5  am  

S truk tu rm a te ria l

s . T abe lle 1 N r. 1 .8 be i de r B A M  h in te rleg t

5 . D icke s. T abe lle  1 N r. 1 .7  

s . T abelle  4  N r. 4 .1

a lle  E inze lw erte > 2 ,50 m m

E inze lw ert = M itte lw e rt ± 0 ,15 m m

6. E rsche inungsb ild  de r 

O berfläche und des 

Q uerschnitts

s . T abe lle 1 N r. 1 .1 u . 1 .2  

s . T abe lle 4  N r. 4 .3

s. T abe lle 1 N r. 1 .1 u .1 .2  

v isue lle B eurte ilung

F estlegung gem äß Z u lassungssche in  N r. 3 .3

7 . G eradhe it und P lan lage s. T abe lle 1 N r. 1 .5 und 1 .6 s . T abe lle 1 N r. 1 .5 und 1 .6

8 . E rsche inungsb ild  de r 

K ennze ichnung

v isue ll A bschn itt 2 .5 de r R ich tlin ie

F estlegung gem äß Z u lassungssche in  N r. 3 .4

9 . M assean te il an R uß s. T abe lle 1 N r. 1 .3 (2 ,2 ± 0 ,2 ) G ew .-%

10. H om ogenitä t de r 

R uß verte ilung

s. T abe lle 1 N r. 1 .4 an de r D ich tungsbahn

11. M aß änderung s. T abe lle 1 N r. 1 .9  

nach 1 h be i 120 °C

längs: <1 ,0%  

quer: <1,0%

12. Z ugbeanspruchung21

S treckspannung

S treckdehnung

B ruchdehnung

s. T abe lle 2 N r. 2 .2  

s . T abe lle 6 N r. 6 .6

längs que r

c t s : > 15 N /m m 2 >  15 N /m m 2

e s:> 10%  >  10%

er : >700 %  >  700 %

13. S pannungsrissbeständ igke it s . T abe lle 3 N r. 3 .2 s . T abe lle 3 N r. 3 .2

14 . S tem pe ldu rchd rückkra ft s . T abe lle 2 N r. 2 .4 >5 ,0 l<N

15 . F lächenbezogene  M asse 

au fgeb rachte r S truk turen

s. T abe lle 4  N r. 4 .3  

s . T abe lle 6 N r. 6 .11

F es tlegung gem äß Z u lassungsschein  N r. 3 .3

16 . H a ftung des au fgeb rach ten 

S truktu rm a te ria ls

s. T abe lle 4  N r. 4 .4  

s . T abe lle 6 N r. 6 .12

F rem dprü fung du rch B A M

E igenprü fung  gem äß W erksvo rsch rift

17 . O x ida tions- 

Induktionsze it (0  IT )3)

s . T abe lle 1 N r. 1 .11 . OITk o b(210 °C ): > 40 m in

18 . A rt und G eha lt an T racer B A M -P rü fvo rschrift w ird im  E inze lfa ll fes tge leg t,

P rüfung du rch d ie  Z u lassungsste lle

1 )

2)

3)

s iehe Richtlinie für die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen für Deponieabdichtungen und d ie  do rt angegebenen  

A n forderungstabe llen .

P robestab : P robekö rpe r T yp 5 gem äß E N IS O  527 - 3 . P roben w erden aus dem  g la tten R andbere ich  en tnom m en.

B e i de r E ingangskon tro lle an  jede r L ie fe rung (S ilo fah rzeug ); be i de r E igenüberw achung  de r D ich tungsbahn e inm a l 

p ro  P roduktions tag, insbesondere  je  B e triebsan lau f und be i C hargenw echse l des R uß batch ; be i de r F rem düberw achung .
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§ S O LM A X
Anlage  2 zum  Zulassungsschein
13/BAM  IV .32/04/03, 4. Nachtrag
Bundesanstalt  fü r
Materialforschung  und  -prüfung

Hersteller  und  Verleger  der  D ichtungsbahn

D er H ers te lle r de r D ich tungsbahn is t:

S o lm ax G eosyn thetics G m bH  

N orm annenw eg 28 

20537 H am burg

T el.: 040 76742-0  F ax: 040 76742-34  

w w w .so lm ax.com

m it de r P roduktionss tä tte

B oeke r S tr. 1a 

17248 R ech lin

T e l.: 039823 27200 F ax: 039823 27600

D ie Ins ta lla tion der D ich tungsbahn e rfo lg t du rch e igene F achkrä fte oder F achverlege r au f der 

G rund lage der „B A M R ich tlin ie fü r d ie Z u lassung von K unsts to ffd ich tungsbahnen fü r 

D epon ieabd ich tungen “ und de r „B A M  R ich tlin ie  -  R ich tlin ie  fü r d ie  A n fo rde rungen an F achbe triebe 

fü r den E inbau von K unsts to ffd ich tungsbahnen, w eite ren G eokunsts to ffen und 

K unsts to ffbau te ilen  in D epon ieabd ich tungssys tem en". D ie F achve rlege r s ind durch  den A K  G W S  

e .V . güteüberw acht.
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(P  S O LM A X Anlage  3 zum  Zulassungsschein
13/BAM  IV .32/04/03, 4. Nachtrag
Bundesanstalt  für
Materia lforschung  und  -prüfung

Herstellung  der  D ichtungsbahn

D ie P roduktion der g la tten D ich tungsbahn e rfo lg t übe r e ine F lachfo liendüse m it nachgescha lte tem  

3 -W a lzen -G lä ttw e rk .

Z u r A u fbe re itung  der F o rm m asse  w erden G ranu la t und M aste rbatch  übe r e ine rechnergesteuerte , 

g rav im e trische D os ie re in rich tung zw e i E inschneckenextrude rn zugefüh rt, de ren S chm e lzes tröm e 

jew e ils  übe r e ine S chm elzepum pe und e inen s ta tischen M ische r in den V erte ile rb lock ge langen . 

N ach A ustritt aus der F lach fo liendüse m it exakte r D üsenspa lte ins te llung durch läu ft d ie  

p las tifiz ie rte M asse das tem perie rte 3-W a lzen -G lä ttw e rk , an das s ich e ine K üh ls trecke m it 

kon tinu ie rliche r D ickenm esse in rich tung ansch ließ t.

V o r der autom atischen A ufw ick lung der D ich tungsbahn auf P appkerne erfo lgen die  

K on fek tion ie rung der B re ite und das A u fbringen der S chu tzs tre ifen. D ie S tandard länge der so  

ge fe rtig ten D ich tungsbahn be träg t 80 m , S onderlängen s ind b is zu 160 m  he rs te llba r.

Z u r w e ite ren B earbe itung  du rch läu ft d ie  g la tte  D ich tungsbahn  d ie  B esp rühungsan lage, in der m it 

e inem  spez ie llen V erfahren, dessen E inze lhe iten der P rozess füh rung  in der B A M  h in te rleg t s ind, 

d ie R au igke it de r O berfläche e rz ie lt w ird . N ach der endgü ltigen A u fw ick lung und S iche rung m it 

S pannb ändern is t d ie R o lle ve rsand fertig .
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S O LM A X
Anlage  4 zum  Zulassungsschein
13/BAM  IV .32/04/03, 4. Nachtrag
Bundesanstalt  fü r
Materia lforschung  und  -prüfung

Werksto fferk lärung

D ie g la tte D ich tungsbahn w ird aus D ow lex  2342 M  der D ow  C hem ica l C om pany he rgeste llt.

Z u r E rz ie lung e ine r hohen U V -S tab ilis ie rung und e iner hohen O x ida tionss tab ilitä t w erden d iese r 

F o rm m asse 5 ,6 %  M aste rbatch  zugegeben:

entw eder F C 7352 LD  der F irm a P o lyp las t M ü lle r G m bF I 

ode r A m pace t 593196 der F irm a A m pace t.

M it d iese r M enge w ird  e in R ußante il von 2 ,2 ± 0 ,2 %  in der D ich tungsbahn e rz ie lt.

D ie  V e rw endung von R ückfüh rw are  is t b is  zu 5 %  zu läss ig .

F ü r d ie B esprühung der D ich tungsbahn w ird D ow lex 2045G oder 2045S der D ow C hem ica l 

C om pany e ingese tz t, das m it 1%  des R uß ba tches F C 7303 LD der P o lyp las t M ü lle r G m bF I 

com pound ie rt w u rde .

D a tenb lä tte r und W erks to ffspez ifika tionen a lle r W erksto ffe  liegen der B A M  vo r.
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S O LM A X
Anlage  5 und  6 zum  Zulassungsschein
13/BAM  IV .32/04/03, 4. Nachtrag
Bundesanstalt  fü r
Materialforschung  und  -prüfung

Aufbau  der  Bahnenkennzeichnung

D ie au f d ie D ich tungsbahn kon tinu ie rlich au fgeb rach te K ennze ichnung be inha lte t neben der 

N um m er des Z u lassungssche ins und dem  H ers te lle rnam en auch w e ite re In fo rm a tionen :

13 / B A M  IV .3  / 04 / 03 S O LM A X  H  / 75 / W  - D R S / W o / Ja

D arin bedeu ten : H

75 

W

D R S

W o

Ja

B ahnend icke  2 ,5 m m  

B ahnen bre ite  7 ,5 m

W erksto ff D ow lex  2342M  der D O W  C hem ica l C om pany 

e inse itig  raue K unsts to ffd ich tungsbahn 

(doub le  rough s ided )

H ers te llungsw oche

H ers te llungs jahr

Lage  der  Bahnenkennzeichnung

D ie besch riebene B ahnenkennze ichnung w ird in dre i S puren auf der O berfläche der 

D ich tungsbahn au fgeb rach t.

E ine d ieser S puren ve rläu ft in der B ahnenm itte , d . h . e tw a 3 ,75 m  vom  R and der D ich tungsbahn, 

d ie  be iden äuß eren S puren  jew e ils m it e inem  A bstand von ca . 1 ,25 m  zum  R and .

44



S O LM A X
Anlage  7 zum  Zulassungsschein  

13/BAM  IV .32/04/03, 4. Nachtrag  

Bundesanstalt  fü r

Materialforschung  und  -prüfung

Qualitätss icherungsmaßnahmen  im  Rahmen  der  E igen-  und  Fremdüberwachung

D ie P roduktion von D ichtungsbahnen un te rlieg t be i de r S o lm ax G eosyn thetics G m bH e inem  

Q ua litä tsm anagem en tsys tem nach D IN  E N IS O  9001 . Inne rha lb  d ieses Q M -S ystem s w erden d ie  

M aß nahm en der in te rnen Q ua litä tskon tro lle ge rege lt.

D ie A n forderungstabe llen 5 und 6 (E ingangs- und F ertigungskon tro lle ) de r „R ich tlin ie fü r d ie  

Z u lassung von K unststo ffd ich tungsbahnen fü r D epon ieabd ich tungen“ (in der jew e ils ak tue llen  

F assung) b ilden dabe i d ie G rund lage der E igenüberw achung . D ie W erksvo rschriften fü r d ie  

P rü fung der O berflächenstruk tu r s ind in der B A M  h in terleg t.

D ie laufende F ertigung der D ichtungsbahnen sow ie die E igenüberw achung w erden  

frem düberw acht du rch d ie

S K Z  - T esting  G m bH  

F ried rich  -  B erg ius -  R ing 22 

97076 W ürzbu r“
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: S O LM A X
Anlage  8 zum  Zulassungsschein
13/BAM  IV .32/04/03, 4. Nachtrag
Bundesanstalt  fü r
Materia lforschung  und  -prüfung

Transport  und  Lagerung

D ie D ichtungsbahnen-R o llen  w e isen be i e ine r B re ite  von 7 ,5 m  und e inem  D urchm esser von ca . 

0 ,7  m  e in G ew ich t von ca . 1 .500 kg au f. Jede R o lle  is t w e rkse itig  m it S pannbändern  ges ichert und 

zu r besse ren H andhabung m it zw e i T ransportgu rten ausgerüs te t, d ie das E inhängen in e inen  

K ran , F ron tlader o. ä. zur e in fachen B e- und E ntladung erm ög lichen . B esondere  

H ebee in rich tungen s ind n ich t e rfo rderlich .

D a d ie D ichtungsbahnen-R o llen aussch ließ lich per LK W  transpo rtie rt w erden , s ind vo r O rt fü r 

d iese F ahrzeuge be fes tig te W ege und P lä tze zu r E n tladung e inzup lanen.

Je nach A nzah l de r zu lie fe rnden R o llen w ird an der B auste lle e in ausre ichender Lagerp la tz  

benö tig t. E n tsp rechend der R o llen länge (bzw . B ahnenbre ite ) so llte d iese r P la tz m indestens 10 m  

b re it se in . D er Lagerp la tz m uß eben und s te in fre i se in , dam it das D ich tungsm ate ria l n ich t vo r 

E inbau beschäd ig t w ird . S te in fre ies S andp lanum is t ebenso gee igne t w ie A sphalt- oder 

B e tondecken , d ie  vo r der M ate ria llagerung abzu fegen s ind- W erden d ie  D ich tungsbahnen-R o llen  

ges tape lt, so llten  n ie m ehr a ls .fün f R o llen  übe re inanderge leg t w e rden. B e i länge re r Lagerung s ind  

d ie R o llen zu r V e rm e idung  e tw a iger B eschäd igungen abzudecken .

D er T ransport au f de r B auste lle e rfo lg t m it gee igne ten G eräten m it ausre ichender T ragkra ft. 

F o lgende H ebevo rrich tungen kom m en zu r A nw endung :

H ebe trave rsen  

S teckachsen  

- 2  T ransportgurte .
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Ls S O LM A X
Anlage  9 zum  Zulassungsschein
13/BAM  IV .32/04/03, 4. Nachtrag
Bundesanstalt  fü r
Materia lforschung  und  -prüfung

Muster  e ines  Rollenaufk lebers

% S G LM A X
PRODUCT CODE: 1084339

RESIN BATCH:  BW214200-F343L8H034

Solmax  HD FriolionFlex  DRS 2.50 mm  -13/BAM  IV.3/04/03 - I 

PRODUCT TYPE: HDPE Geomembrane

DATE MANUFACTURED:  26-Feb-2022

ROLL  NO

0404-007570
R O LL D I fV I E N S IO N S

LENGTH W IDTH AREA WEIGHT

(+/- 1% ) (+/- 1% )

328,00 FT 24,60 FT 8069 SF 4425 LBS

100,00 M 7,50 M 750,00 SM 2007 KG

M A D E I IM G E R M A N Y

Nummerierung  und  Codierung  der  D ichtungsbahn

Jed e D ich tungsbahnen-R o lle  e rhä lt e ine  fo rtlau fende  N um m er und e inen P roduktcode.

F o rtlau fende N um m er 04 0 1 - 1 2 34  56

D arin bedeu ten d ie 1 .-2 . P os ition

3 .-4 . P os ition

6 .-11 . P os ition

P roduktcode 1084339

04 -  S tandort R ech lin  

P roduktionsan lage (01 - 04 -  D R S A n lage ) 

fo rtlau fende  N um m er
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S Ü LM A X
Anlage  10 zum  Zulassungsschein
13/BAM  IV .32/04/03, 4. Nachtrag
Bundesanstalt  für
Materia lforschung  und  -prüfung

Struktur  der  D ichtungsbahn

D urch das S prühve rfah ren ents tehen faden förm ige P artike l m it e inem  D urchm esser von ^ 0 ,5  

m m . D ie B esprühung w ird m it e inem m ittle ren S prühgew ich t von 75 g / m 2 au fgebracht, d ie  

T o leranz be träg t ± 20 g /m 2 . A u fg rund des gew ählten  P roduktionsverfahrens is t e in S tre ifenm uste r 

au f de r O berfläche zu e rkennen .
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F : +49 30 8104-7 2222

3. N achtrag zum

ZU LAS S U N G S S C H E IN

13/B A M IV .32/05/95

für K unststoffd ich tungsbahnen (K D B) 

in B asis- und O berflächenabdichtungen  von D eponienNMLKJIHGFEDCBA

1. Rech tsg rund lagen

1.1 D eponieverordnung vom  27. A pril 2009 (B G B l. I 5 . 900), d ie zu le tzt durch A rtikel 3 der S fe 

V erordnung vom  9. Ju li 2021 (B G Bl. I 5 . 2598) geändert w orden ist.

1 .2 R ich tlin ie  fü r d ie Zu lassung von K unststo ffd ichtungsbahnen  für D eponieabd ichtunge i

10. überarbe ite te A uflage, M ai 2019, B AM , B erlin

2. An tragste lle r

2.1 A ntragste lle r

D er A ntragste lle r und Zu lassungsnehm er is t der H erstelle r der K unststoffd ich tungsbah

(K D B)

H erste lle r:

P roduktionsstä tte:

S o lm ax G eosynthetics G m bH  

N orm annenw eg 28 

20537 H am burg

S olm ax G eosynthetics G m bH 

B oeker S traße 1a 

17248 R ech lin

S icherheit in Techn ik und C hem ie
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B latt 2 zum  3. N achtrag zum  Zulassungssche in N r. 13/B A M IV .32/05/95 vom 21.04.2022

3.

3.1

3 .3

Beschre ibung  des  Zu lassungsgegensta iids

W erksto ff der K D B

G ranula t DOWLEX  2342 M  der F irm a D ow D eutsch land Inc. (A m  K ronenhang 4, 

D -65824 S chwalbach) m it 5 ,6 G ew .-%  M asterbatch

(1) PolyP last  B lack  FC  7352 LD  der F irm a P olyp last M ülle r (A n der B leiche 48, 

D -47638 S trae len) oder

(2) Ampacet  B lack  593196 der F irm a A m pacet E urope S A (W indhof B usiness C enter, 

R ue d 'A rlon 2, L-8399 W indhof (K oerich), Luxem burg),

der w ährend der H erste llung zugegeben w ird . E s ge lten d ie fo lgenden S pezifika tionen 

(s. A n lage 1):

D ich te (G ranu lat):

D ichte (K D B):

M FR (G ranu la t) (190/5): 

M FR (K D B) (190/5): 

O IT (K D B ) (210 °C ): 

R ußgehalt:

(0 ,932 ± 0 ,002) g /cm 3 

(0 ,944 + 0 ,005) g /cm 3 

(2 ,6 ± 0 ,3) g /10 m in 

(2 ,6 ± 0 ,4) g /10 m in 

> 40 m in

(2,2 ± 0 ,2) G ew .-%

E s dürfen b is zu 5 G ew .-%  granu lie rtes R andstreifenm aterial aus der lau fenden P rodukti

on der zuge lassenen K D B zugem ischt w erden, sow eit d ie A nforderungen aus der A n lage 1, 

N r. 3 , M FR -Änderung, d ieses Zu lassungssche ins erfüllt w erden .

A n lage 4 enthält d ie E rk lärung des H erstelle rs über den verw endeten W erksto ff.

3 .2 A bm essungen der K D B

Länge:

B reite:

D icke: N ennd icke

E inzelw ert 

A lle E inze lw erte >

160 m , m axim ale R ollen länge

7.50 m

2.50 m m

M itte lw ert (± 0 ,15) m m  

2,50 m m

O berflächen der K D B

D ie be iden O berflächen der K D B sind g la tt. E ine O berfläche is t m it e iner K ennze ichnung  

nach N r. 3 .4 versehen. D ie K ennze ichnung m uss auf der s ich tbaren O berfläche der verleg

ten K D B gut erkennbar se in. D er R andbere ich der O berflächen der D ichtungsbahn, w o 

p lanm äß ig das S chw eißen erfo lg t, w ird durch S chutzstre ifen vor V erschm utzung ge

schützt.

3 .4 K ennzeichnung

D ie nach d ieser Zu lassung hergeste llten K D B m uss in Ü bere instim m ung m it dem  an der 

B A M h interlegten P rüfm uster w ie  fo lgt gekennze ichnet w erden:

13/BAM  IV .32/05/95 SOLMAX  H / 75 / W  / W o  /Ja

H = D icke der D ichtungsbahn (2 ,5 m m ); 75 = B reite der D ichtungsbahn (7 ,5 m ); W  = W erk

sto ff (D ow lex 2342 M ); W o = H erste llungsw oche; Ja = H erste llungsjahr.

A ufbau und A nordnung der K ennze ichnung  sow ie d ie Lage der K ennzeichnung  auf der K D B 

s ind in der A n lage 5 und 6 beschrieben. D ie K ennze ichnung darf ke ine w esentliche M ateri

a lschwächung zur Fo lge haben, jede R olle erhä lt e inen A ufkleber m it der R o llennum m er
.
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B latt 3 zum  3. N achtrag zum  Zulassungssche in N r. 13/B A M IV .32/05/95 vom 21.04.2022

gem äß A nlage 9.NMLKJIHGFEDCBA

4. An fo rderungen

4.1 A nforderungen an d ie K D B

S ofern n icht ausdrücklich in d iesem  Zulassungssche in A bw eichungen genannt w erden, 

m üssen d ie K D B in ih ren E igenschaften den P rü fm ustern entsprechen, d ie nach den P rü

fungsunterlagen an der B A M  (A z. 8 .32/1118/94) und den P rüfberich ten N r. 26219/91 vom  

12.08.1991, N r. 27582/92-I vom  05.03.1993, N r. 28796/94  vom  25.08.1994 des S üddeut

schen K unststo ffzentrum s (S K Z) (F rankfurter S traße 15-17, D -97082 W ürzburg) sow ie 

dem  Inspektionsberich t N r. 358911/1 vom  28.06.2011 der S K Z - TeC onA G m bH (F riedrich- 

B erg ius-R ing 22, D -97076 W ürzburg) e iner P rü fung gem äß den A nforderungen der „Richt

linie für die Zulassung von Kunststoff dichtungsbahnen für Deponieabdichtungen" un terzo

gen w orden sind. D ie K D B m üssen dam it den A nforderungen d ieser Zu lassungsrich tlin ie  

fü r K unststoffd ichtungsbahnen entsprechen.

4.2 Q ualitä tssicherung be i der F ierste llung

D ie F ierste ilung der zuge lassenen K D B m uss gem äß den A nforderungen der Zu lassungs

rich tlin ie  e igen- und zw eim al jährlich  frem d überw acht w erden (s. A n lage 7). B e i derE igen- 

und Frem d Ü berw achung s ind d ie P rü fungen gem äß A nlage 1 durchzuführen und d ie e rm it

te lten K ennw erte m üssen im  R ahm en der To leranzen m it den dort angegebenen K enn

w erten übereinstim m en.

D ie in A bstim m ung m it der B A M m it der F rem düberw achung beauftragte S te lle m uss 

nach der N orm  D IN E N IS O /IEC 17025 „A llgem eine A nforderungen an d ie K om petenz von 

P rü f- und K a lib rierlabora torien" fü r d ie be i der F rem düberw achung durchzuführenden P rü

fungen und m it B ezug auf d iese Zu lassungsrich tlin ie nach der D IN E N ISO /IE C  17020 „All

gemeine Kriterien für den Betrieb verschiedener Typen von Stellen, die Inspektionen durch

führen" a ls Inspektionsste lle akkred itie rt se in .

4 .3 V erlegefachbetriebe und E inbau der K D B

B eim  E inbau der K D B m üssen d ie in der Zu lassungsrich tlin ie  fü r K D B beschriebenen A nfor

derungen  e ingeha lten w erden. Insbesondere m üssen d ie K D B nach den A nw eisungen des 

F ierste lle rs  transportie rt und ge lagert w erden (s. A n lage 8). S ie m üssen nach den A nforde

rungen der D V S-R ichtlin ie 2225-4 verlegt w erden und so w eit a ls m öglich im  H eizkeil- 

schw eißverfahren m it einer Ü berlappnaht m it P rüfkana l geschw eiß t w erden. D ie 

S chw eißparam eter m üssen dabe i in der S chw eißm asch ine e lektron isch erfasst, m it den 

S ollw erten verg lichen und auslesbar gespeichert w erden.

D ie K D B m uss nachgew iesenerm aßen von e iner e rfahrenen und m it qualifiz ie rtem  P erso

na l sow ie erforderlichen G eräten und M asch inen ausreichend ausgestatteten Fachfirm a 

e ingebaut w erden . D ie A nforderungen w erden in der „Richtlinie für die Anforderungen an 

Fachbetriebe für den Einbau von Kunststoffdichtungsbahnen, weiteren Deokunststoffen 

und Kunststoffbauteilen in Deponieabdichtungssystemen" beschrieben. D er N achw eis der 

erforderlichen Q ualifika tion , Ausstattung und E rfahrung kann z. B . durch d ie A nerkennung 

a ls Fachbetrieb durch e ine G üteüberw achungsgem einschaft e ines Fachverbandes geführt 

w erden.

4 .4 Q ualitä tss icherung be im  E inbau

B eim  E inbau der K D B m uss e ine E igen- und Frem dprüfung durchgeführt w erden. D abei 

m uss insbesondere d ie E inha ltung der A nforderungen der Zu lassungsrich tlin ie fü r K D B
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B latt 4 zum  3. N achtrag zum  Zulassungssche in N r. 13/B A M IV .32/05/95 vom 21.04.2022

sow ie der A nforderungen d ieses Zu lassungsscheins überprü ft w erden. Ü ber d ie P rü fungen 

der S chw eißnähte s ind P rotokolle  gem äß den A nhängen der Ü V S R ichtlin ie  2225-4  zu füh

ren. D ie m it der F rem dprüfung beauftragte S te lle  m uss den A nforderungen der „Richtlinie 

für Anforderungen an die Qualifikation und die Aufgaben einer fremdprüfenden Stelle beim 

Einbau von Kunststoffkomponenten und -bauteilen in Deponieabdichtungssystemen'' ge

nügen.NMLKJIHGFEDCBA

5. Nebenbestimmungen

5.1 A uflagen

1. D er Zu lassungsgegenstand m uss in der oben genannten P roduktionsstä tte (s. A nlage 2) 

nach dem  in der A n lage 3 beschriebenen H erste llungsverfahren  aus den oben genannten 

W erksto ffen (s. A n lage 4) hergestellt w erden. D er Zu lassungsgegenstand m uss nach den 

A ngaben unter N r. 3 .4 gekennze ichnet w erden. D ie P roduktion m uss nach den V orgaben 

der A n lage 1 und 7 e igen- und frem düberwacht w erden. D ie F rem düberw achung erfo lgt in  

jedem  H alb jahr, in dem  produziert w ird . D ie frem düberw achende S te lle  m uss derBA M  da

be i jew eils e in M uster aus der entnom m enen P robe fü r e ine Identifika tionsm essung zur 

V erfügung ste llen .

2. D ie Zu lassung is t an den in N r. 2 genannten H erstelle r und d ie P roduktionsstätte ge

bunden. S ie is t n ich t übertragbar.

3 . D er H erste lle r m uss den A bnehm er (V erlegefachbetrieb , B aufirm a etc.) über d ie A nfor

derungen der Zu lassung in form ieren, den vo lls tändigen Zu lassungssche in  in K opie und e i

ne T ransport- und V erlegean leitung  aushändigen. A uf der B auste lle m uss der vo lls tänd ige 

Zu lassungssche in in K opie vorliegen.

4. E ine Ä nderung des W erksto ffs , der A dditive , der A bm essungen, der O berflächenbe

schaffenheit, des Fertigungs- und Fügeverfahrens, der Q ualitä tss icherung oder der P ro

duktionsstä tte  m uss der H erste lle rder B A M  m elden. D iese entscheidet übere in gegebe

nenfa lls erforderliches neues Zu lassungsverfahren.

5. D erZulassungssche in darf nurim  G anzen m it den dazugehörigen A n lagen verv ielfä ltig t 

w erden. E ine auszugsw eise V erö ffentlichung bedarf der G enehm igung der B A M . D er Text 

und d ie Ze ichnungen in W erbeschriften dürfen dem Zulassungssche in n ich t w iderspre

chen. D as g ilt s inngem äß auch fü r B erich te und Zeugnisse oder anderer S chrifts tücke aus 

der E igen- und Frem düberw achung. 6

6. S chadensfä lle im  Zusam m enhang m it dem Zulassungsgegenstand, d ie dem Zulas

sungsnehm er bekannt w erden, m uss er der B A M m elden.

5.2 W iderru f

1. D ie Zu lassung w ird unter W iderrufsvorbeha lt e rte ilt. E in  W iderru fsgrund liegt insbeson

dere vor, w enn der H erste lle r d ie A uflagen n icht erfü llt, a lso z. B . von dem in den P rü

fungsunterlagen und in den A nhängen des Zu lassungssche ins beschriebenen V erfahren 

oder von den für d ie P rü fungsm uster verwendeten M ateria lien abw eicht. In d iesem  Fall 

w ird ke in zuge lassener G egenstand m ehr ge fertig t. D ie Zu lassungsbehörde is t berechtig t, 

im  H erstelle rw erk, in Zw ischen lagern oder auf der B auste lle auch unangem eldet zu prü

fen, ob d ie A nforderungen und N ebenbestim m ungen d ieses Zu lassungssche ins e ingehal

ten  w orden s ind. D as G rundrecht aus A rt. 13 G G , d ie U nverle tz lichke it der W ohnung, b le ib t 

gew ahrt.
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B latt 5 zum  3. N achtrag zum  Zulassungssche in N r. 13/B A M IV .32/05/95 vom 21.04.2022

2. E in W iderrufsgrund lieg t auch vor, w enn sich der W erkstoff, das H erste llungsverfahren 

des Zu lassungsgegenstands oder das vom  H erste lle rund den V erlegefachbetrieben e inge

setzte V erlege- und S chw eißverfahren n ich t bew ährt haben und d ies anhand von neuen 

techn ischen E rkenntn issen be legt w erden kann oder w enn nach dem S tand derTechn ik 

e ine W eiterentw ick lung und V erbesserung  erforderlich is t.

3 . Im  Fa lle  des W iderrufs  is t der H erste lle r verp flich te t, derZu lassungsbehörde um gehend 

den Zu lassungssche in auszuhändigen.NMLKJIHGFEDCBA

6. H inweise

1. D ieser Zu lassungssche in  g ilt a ls N achw eis der Zu lassung im  S inne derD epV. E s w ird d ie 

E ignung des Zu lassungsgegenstands, der nach den A nforderungen und N ebenbestim 

m ungen d ieses Zu lassungssche ins hergestellt w ird , beschein ig t. D ie fü r d ie D urchfüh

rung von A bdichtungsm aßnahm en erforderlichen G enehm igungen w erden durch d ie Zu

lassung n icht ersetzt.

2 . D ie fü r d ie Ü berw achung zuständ ige B ehörde m uss beim  E inbau des Zu lassungsgen

stands d ie E inhaltung der entsprechenden  A nforderungen des Zu iassungsscheins in 

Zusam m enarbe it m it der frem dprüfenden S telle kontro llie ren.

3. D ie Zu lassung w ird unbeschadet der R echte D ritter erteilt.

4 . S chadensfälle an D eponied ich tungen, d ie im  Zusam m enhang  m it dem  Zu lassungsge

genstand stehen, so llte d ie fü r d ie Ü berw achung zuständ ige B ehörde der B A M  m elden.

5. D iesem Zulassungssche in  lieg t e ine R echtsm itte lbe lehrung be i.

6 . D ieser Zu lassungssche in w ird im  A m ts- und M itte ilungsbla tt auf der Internetseite  der 

B A M (w w w .bam .de) verö ffentlich t.

B erlin , den 21. A pril 2022

B U N D E S A N S TALT FÜ R M A TE R IALFO R S C H U N G U N D -P R Ü FU NG (B A M )

Fachbereich 4 .3, S chadsto fftransfer und U m w elttechnologien  

B A M -A z.: 8 .32/1118/94 und D LV 22012006 1. A usfertigung.

D ieserdritte  N achtrag ersetzt den Zu lassungssche in vom  01.07.2008, den ersten N ach- 

tragvom  20.08.2012 und den dritten N achtragvom  05.04.2022. E r um fasst 5 B lätte r und 

e ine R echtsm itte lbe lehrung sow ie 9 A nlagen m it 8 S eiten, d ie B estandte il des Zu las

sungssche ins s ind.

Zu lassungssche ine oder N achträge zu Zu lassungssche inen ohne U nterschrift oder m it 

S e iten ohne D iensts iege l s ind ungü ltig .
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B latt 6 zum  3. N achtrag zum  Zulassungssche in N r. 13/B A M IV .32/05/95 vom 21.04.2022

RECHTSM ITTELBELEHRUNG

G egen d iesen B escheid kann innerha lb  e ines M onats nach B ekanntgabe W iderspruch beim  

P räsidenten der B undesansta lt fü r M ateria lfo rschung und -prü fung (B A M ), B erlin 12205, U n

ter den E ichen 87, erhoben w erden.

12205 B erlin , 21. A pril 2022
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ANLAGE  1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN aZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 

13/BAM  IV .32/05/95, 3 . Nach trag  

BUNDESANSTALT  FÜR  

MATERIALFORSCHUNG  UND -PRÜFUNG

P rüfverfahren und A nforderungen im  R ahm en der E igen- und Frem düberw achung der H erste llung 

der P E -HD D ichtungsbahnen (s. Tabe lle  6 und 7 der Zu lassungsrich tlin ie 1))

Prü fg röße P rü fverfah ren 1* An fo rderungen  und  To leranzen

1. D ich te s. Tabelle  1 N r. 1 .8 D ichte W erksto ff: (0 ,932 ± 0 ,002) g /cm 3

D ichte k d b : (0 ,944 ± 0 ,005) g /cm 3

2. S chm elze-M assefließ ra te 

M FR190/5

s. Tabe lle 1 N r. 1 .8 M FR 190/5  W erksto ff- (2 ,6 ± 0 ,3) § /10 m in

MFR 190/5k d b : (2 ,6 ± 0 ,4) g /10 m in

3. M FR -Änderung s. Tabe lle 1 N r. 1 .8 A bs (6M FR ) < 15 %

4. D icke s. Tabe lle 1 N r. 1 .7 a lle E inze lw erte > 2 ,50 m m

E inze lw ert = M itte lw ert ± 0,15 m m

5. E rsche inungsb ild der 

O berfläche und des 

Q uerschn itts

s. Tabelle  1 N r. 1.1 u .1 .2 s. Tabelle 1 N r. 1.1 u .1 .2

6. G eradhe it und P lan lage s. Tabelle 1 N r. 1 .5 und 1.6 s. Tabelle 1 N r. 1 .5 und 1.6

7. E rsche inungsb ild der 

K ennze ichnung

visue ll A bschn itt 2 .5 der R ichtlin ie

Festlegung gem äß Zulassungssche in N r. 3 .4 ■

8 . M asseante il an R uß s. Tabelle 1 N r. 1 .3 (2 ,2 ± 0,2) G ew .-%

9. F lom ogenitä t der 

R ußverte ilung

s. Tabe lle 1 N r. 1 .4 an der D ichtungsbahn

10. M aßänderung s. Tabe lle 1 N r. 1 .9 

nach 1 h be i 120 °C

längs: <1,0%  

quer: <1 ,0%

11. Zugbeanspruchung 2*

S treckspannung

S treckdehnung

B ruchdehnung

s. Tabe lle 2 N r. 2 .2 

s. Tabe lle 6 N r. 6 .6

längs quer

a s:>15N /m m 2 >  15 N /m m 2

es: > 10%  >  10%

Er : >700 % > 700 %

12. S pannungsrissbeständ igke it s. Tabelle 3 N r. 3 .2 s. Tabelle 3 N r. 3 .2

13. S tem peldurchdrückkra ft s. Tabe lle 2 N r. 2 .4 > 5 ,0 kN

14. O xidations- 

Induktionsze it (O IT )3*

s . Tabe lle 1 N r. 1.11 OITk d b(210 °C ): >40 m in

15. A rt und G ehalt an T racer B A M -P rüfvorschrift w ird im  E inze lfa ll festge legt,

P rü fung durch d ie Zu lassungsste lle

i)

2)

3)

siehe Richtlinie für die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen für Deponieabdichtungen und d ie dort angegebenen  

A nforderungstabe llen .

P robestab: P robekörper Typ 5 gem äß E N IS O 527 - 3 .

B e i der E ingangskontro lle  an jeder L ie ferung (S ilo fahrzeug); be i der E igenüberw achung  der D ichtungsbahn e inm al 

pro P roduktionstag, insbesondere je B etriebsan lauf und be i C hargenw echsel des R ußbatch; be i der F rem düberw achung.
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; S O LM A X
An lage  2 zum  Zu lassungssche in
13/BAM  IV .32/05/95, 3 . Nachtrag
Bundesansta lt  fü r
M ateria lfo rschung  und  -p rü fung

Hers telle r  und  Verleger  der  D ichtungsbahn

D er H erste lle r der D ichtungsbahn ist:

S o lm ax G eosynthetics G m bH  

N orm annenw eg 28 

20537 H am burg

Tel.: 040 76742-0 Fax: 040 76742-34 

w w w .solm ax.com

m it der P roduktionsstätte

B oeker S tr. 1 a 

17248 R ech lin

Tel.: 039823 27200 Fax: 039823 27600

D ie Insta llation der D ichtungsbahn erfo lg t durch e igene Fachkräfte oder Fachverleger auf der 

G rund lage der „B A M R ichtlin ie für die Zulassung von K unststo ffd ich tungsbahnen für 

D eponieabd ichtungen“ und der „B A M  R ichtlin ie -  R ichtlin ie  fü r d ie  A nforderungen an Fachbetriebe 

für den E inbau von K unststoffd ich tungsbahnen, w eiteren G eokunststoffen und 

K unststoffbaute ilen in D eponieabd ichtungssystem en“. D ie Fachverleger s ind durch den A K  G W S 

e.V . güteüberwacht.
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| S O LM A X
An lage  3 zum  Zu lassungssche in
13/BAM  IV .32/05/95, 3 . Nachtrag
Bundesansta lt  fü r
M ateria lfo rschung  und  -p rü fung

Hers tellung  der  D ich tungsbahn

D ie P roduktion der g la tten D ichtungsbahn erfo lgt über e ine F lachfo liendüse m it nachgeschaltetem  

3-W alzen-G lä ttw erk.

Zur A ufbere itung der Form m asse w erden G ranula t und M asterbatch über e ine rechnergesteuerte, 

g ravim etrische D osiere inrich tung zw ei E inschneckenextrudern zugeführt, deren S chm elzeström e 

jeweils über e ine S chm elzepum pe und e inen sta tischen M ischer in den V erteilerb lock ge langen. 

N ach A ustritt aus der Flachfo liendüse m it exakter D üsenspalte inste llung durch läuft die 

p lastifiz ie rte M asse das tem perierte 3-W alzen-G lättwerk, an das sich eine K ühlstrecke m it 

kontinu ierlicher D ickenm esseinrich tung ansch ließ t.

V or der autom atischen A ufw icklung der D ichtungsbahn auf P appkerne erfolgen die 

K onfektionierung der B re ite und das A ufbringen der S chutzstre ifen. D ie S tandard länge der so 

gefertig ten D ichtungsbahn beträgt 80 m , S onderlängen sind b is zu 160 m  herste llbar.
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S Ü LM A X
An lage  4 zum  Zu lassungssche in
13/BAM  IV .32/05/95, 3 . Nachtrag

Bundesansta lt  fü r
M ateria lfo rschung  und  -p rü fung

Werksto ffe rk lä rung

D ie g latte D ichtungsbahn w ird aus D ow lex 2342 M  der D ow C hem ica l C om pany hergeste llt.

Zur E rz ie lung e iner hohen U V -Stabilis ie rung und e iner hohen O xidationsstab ilitä t w erden d ieser 

Form m asse 5,6 G ew.%  M asterbatch zugegeben:

entw eder FC 7352 LD der F irm a P olyp last M ülle r G m bH  

oder A m pacet 593196 der F irm a A m pacet.

M it d ieser M enge w ird e in R ußante il von 2,2 ± 0 ,2 G ew .%  in der D ichtungsbahn erz ie lt.

D ie V erw endung von R ückführw are ist b is zu 5 G ew.%  zu lässig .

D atenb lä tte r und W erksto ffspezifikationen a lle r W erksto ffe liegen der B A M  vor.
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S Ü LM AX
An lage  5 und  6 zum  Zu lassungssche in
13/BAM  IV .32/05/95, 3 . Nachtrag
Bundesansta lt  fü r

Materia lfo rschung  und  -p rü fung

Aufbau  der  Kennzeichnung

D ie auf d ie D ichtungsbahn kontinu ierlich aufgebrachte K ennzeichnung beinhalte t neben der 

N um m er des Zu lassungssche ins und dem H erste lle rnam en auch w eitere In form ationen:

13 / B A M  IV .32 / 05 / 95 S O LM A X H / 75 / W  / W o / Ja

D arin bedeuten: H

75 

W  

W o 

Ja

D ichtungsbahndicke 2 ,5 m m  

D ichtungsbahnbre ite 7 ,5 m

W erkstoff D ow lex 2342M  der D O W  C hem ical C om pany

H erste llungswoche

H erste llungsjahr

Lage  der  Kennze ichnung

D ie beschriebene B ahnenkennze ichnung w ird in drei S puren auf der O berfläche der 

D ichtungsbahn aufgebracht.

E ine d ieser S puren verläuft in der B ahnenm itte , d . h. e twa 3,75 m  vom  R and der D ichtungsbahn, 

d ie be iden äußeren S puren jeweils m it e inem  A bstand von ca. 1,25 m  zum  R and.

59



k S O LM A X
An lage  7 zum  Zu lassungssche in
13/BAM  IV .32/05/95, 3 . Nach trag

Bundesansta lt  fü r
M ateria lfo rschung  und  -p rü fung

Qualitä tss icherungsm aßnahmen  im  Rahmen  der  E igen-  und  Frem düberwachung

D ie P roduktion von D ichtungsbahnen unterliegt be i der S olm ax G eosynthetics G m bH einem  

Q ualitätsm anagem entsystem  nach D IN E N IS O 9001. Innerhalb d ieses Q M -S ystem s w erden d ie 

M aßnahm en der in ternen Q ualitä tskontro lle  gerege lt.

D ie A nforderungstabe llen 5 und 6 (E ingangs- und Fertigungskontro lle) der „R ichtlin ie für d ie 

Zu lassung von K unststo ffd ich tungsbahnen für D eponieabd ichtungen“ (in der jeweils aktuellen  

Fassung) b ilden dabe i d ie G rund lage der E igenüberw achung.

D ie laufende Fertigung der D ichtungsbahnen sow ie die E igenüberw achung w erden 

frem düberw acht durch d ie

S K Z - Testing G m bH  

Friedrich - B erg ius - R ing 22 

97076 W ürzburg
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S G LM A X
An lage  8 zum  Zu lassungssche in

13/BAM  IV .32/05/95, 3 . Nachtrag
Bundesansta lt  fü r
M ateria lfo rschung  und  -p rü fung

Transport  und  Lagerung

D ie D ichtungsbahnen-R ollen w eisen be i e iner B re ite von 7,5 m  und e inem D urchm esser von ca. 

0 ,7 m  e in G ew icht von ca. 1 .500 kg auf. Jede R olle is t w erkse itig m it S pannbändern  gesichert und 

zur besseren H andhabung m it zw ei Transportgurten ausgerüste t, d ie das E inhängen in e inen 

K ran, Frontlader o. ä. zur einfachen B e- und E ntladung erm öglichen. B esondere 

H ebeeinrich tungen sind n ich t erforderlich.

D a d ie D ichtungsbahnen-R ollen aussch ließ lich per LK W  transportie rt w erden, sind vor O rt für 

d iese Fahrzeuge befestig te  W ege und P lä tze zur E ntladung e inzup lanen.

Je nach A nzah l der zu liefernden R ollen w ird an der B auste lle e in ausre ichender Lagerpla tz 

benötig t. E ntsprechend der R ollen länge (bzw . B ahnenbre ite ) so llte d ieser P la tz m indestens 10 m  

bre it se in . D er Lagerpla tz m uß eben und ste in fre i se in , dam it das D ichtungsm ateria l n ich t vor 

E inbau beschäd igt w ird . S te in fre ies S andplanum ist ebenso geeignet w ie A sphalt- oder 

B etondecken, d ie  vor der M ateria llagerung abzufegen sind. W erden d ie D ichtungsbahnen-R ollen  

gestape lt, so llten n ie m ehr a ls fünf R o llen übere inanderge legt w erden. B ei längerer Lagerung s ind 

d ie R ollen zur V erm eidung etw aiger B eschäd igungen abzudecken.

D er Transport auf der B auste lle erfo lgt m it gee igneten G eräten m it ausre ichender Tragkra ft. 

Fo lgende H ebevorrichtungen kom m en zur A nw endung:

H ebetraversen 

S teckachsen 

2 T ransportgurte .
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11 S O LM A X
An lage  9 zum  Zu lassungssche in
13/BAM  IV .32/05/95, 3 . Nach trag
Bundesansta lt  fü r
M ateria lfo rschung  und  -p rü fung

Muster  e ines  Ro llenau fk lebers

®  S O LM A X
PRODUCT CODE: 1084386

RESIN BATCH: BW 21075-F343L3S009

So lm ax  HD g la tt  2 .50 mm  - 13/BAM  IV .32/05/95 - KDB  

PRODUCT TYPE: HDPE  Geomembrane

DATE  MANUFACTURED :  12-May-2021

ROLL  NO

0410-236520
R O LL D IM E NS IO N S

LENGTH W IDTH AREA WEIGHT

(+ /- 1% ) (+/- 1% )
4217 LBS328,00 FT 24,60 FT 8069 SF

100,00 M 7,50 M 750,00 SM 1913 KG

M A D E I IN J G E R M A N Y

Nummerierung  und  Cod ierung  der  D ichtungsbahn

Jede D ichtungsbahnen-R olle  erhä lt e ine fortlau fende N um m er und e inen P roduktcode. 

Fortlau fende N um m er 0410-123456

D arin bedeuten d ie 1.-2 . P osition 

3 .-4 . P osition 

6 .-11. P osition

04 - S tandort R ech lin 

P roduktionsanlage (10 - E G A N A nlage) 

fo rtlau fende N um m er

P roduktcode 1084386
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0

1
5

-0
7

J  B A M
B u n d e s a n s ta lt fü r 

M a te r ia lfo rs c h u n g  

u n d  -p rü fu n g

1 2 2 0 0 B e rlin  

T : + 4 9  3 0  8 1 0 4 -0  

F : + 4 9  3 0  8 1 0 4 -7  2 2 2 2

1 .

1 .1

1 .2NMLKJIHGFEDCBA

2 .

2 .1

4 . N a c h tra g  z u m

Z U L A S S U N G S S C H E IN

1 3 /B A M  IV .3 2 /0 5 /0 3

fü r K u n s ts to ffd ic h tu n g s b a h n e n (K D B ) 

in  B a s is - u n d  O b e rflä c h e n a b d ic h tu n g e n  v o n  D e p o n ie n

Rech tsg rund lagen

D e p o n ie v e ro rd n u n g  v o m  2 7 . A p ril 2 0 0 9  (B G B l, i 5 . 9 0 0 ), d ie  z u le tz t d u rc h  A rtik e l 3 d e r 

V e ro rd n u n g  v o m  9 . J u li 2 0 2 1 (B G B l. I 5 . 2 5 9 8 ) g e ä n d e rt w o rd e n is t.

R ic h tlin ie  fü r d ie  Z u la s s u n g  v o n  K u n s ts to ffd ic h tu n g s b a h n e n  fü r D e p o n ie a b d ic h tu n g e r 

1 0 . ü b e ra rb e ite te  A u fla g e , M a i 2 0 1 9 , B A M , B e rlin

An trags te lle r

A n tra g s te lle r

D e r A n tra g s te lle r  u n d  Z u ia s s u n g s n e h m e r is t d e r H e rs te lle r  d e r K u n s ts to ffd ic h tu n g s b a h f 

(K D B )

H e rs te lle r:

P ro d u k tio n s s tä tte :

S o lm a x  G e o s y n th e tic s  G m b H  

N o rm a n n e n w e g  2 8  

2 0 5 3 7 H a m b u rg

S o lm a x  G e o s y n th e tic s G m b H  

B oe ke r S tra ß e  1 a  

1 7 2 4 8 R e c h lin

S ic h e rh e it in  T e c h n ik  u n d  C h e m ie
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B la tt 2 z u m  4 . N a c h tra g  z u m  Z u la s s u n g s s c h e in  N r. 1 3 /B A M  IV .3 2 /0 5 /0 3 v o m  2 1 .0 4 .2 0 2 2

3.

3 .1

3 .3

Besch re ibung  des  Zu lassungsgegenstands

W e rk s to ff d e r K D B

G ra n u la t DOWLEX  2342 M  d e r F irm a  D o w  D e u ts c h la n d  In c . (A m  K ro n e n h a n g  4 , 

D -6 5 8 2 4  S c h w a lb a c h ) m it 5 ,6  G e w .-%  M a s te rb a tc h

(1 ) Po lyP las t  B lack  FC  7352 LD  d e r F irm a  P o ly p la s t M ü lle r (A n  d e r B le ic h e  4 8 , 

D -4 7 6 3 8  S tra e le n ) o d e r

(2 ) Ampacet  B lack  593196 d e r F irm a  A m p a c e t E u ro p e  S A  (W in d h o f B u s in e ss  C e n te r, 

R u e  d 'A rlo n  2 , L -8 3 9 9  W in d h o f (K o e ric h ), L u x e m b u rg ),

d e r w ä h re n d  d e r H e rs te llu n g  z u g e g e b e n w ird . E s g e lte n  d ie  fo lg e n d e n  S p e z ifik a tio n e n  

(s . A n la g e  1 ):

D ic h te  (G ra n u la t):

D ic h te  (K D B ):

M F R  (G ra n u la t) (1 9 0 /5 ): 

M F R (K D B ) (1 9 0 /5 ): 

O IT (K D B ) (2 1 0  °C ): 

R u ß g e h a lt:

(0 ,9 3 2  ± 0 ,0 0 2 ) g /c m 3 

(0 ,9 4 4  +  0 ,0 0 5 ) g /c m 3 

(2 ,6  ± 0 ,3 ) g /1 0  m in  

(2 ,6  ± 0 ,4 ) g /1 0  m in  

>  4 0  m in

(2 ,2  ± 0 ,2 ) G e w .-%

E s d ü rfe n  b is  z u  5  G e w .-%  g ra n u lie rte s  R a n d s tre ife n m a te r ia l a u s  d e r la u fe n d e n  P ro d u k ti

o n  d e r  z u g e la s s e n e n  K D B  z u g e m is c h t w e rd e n , s o w e it d ie  A n fo rd e ru n g e n  a u s  d e r A n la g e  1 , 

N r. 3 , M F R -Ä n d e ru n g , d ie s e s  Z u la s s u n g s s c h e in s  e rfü llt  w e rd e n .

A n la g e  4  e n th ä lt d ie  E rk lä ru n g  d e s F ie rs te ile rs  ü b e r d e n  v e rw e n d e te n  W e rk s to ff.

3 .2  A b m e s s u n g e n  d e r K D B

L ä n g e :

B re ite :

D ic k e : N e n n d ic k e  

E in z e lw e rt 

A lle  E in z e lw e rte >

1 6 0 m , m a x im a le  R o lle n lä n g e

7 .5 0  m

2 .5 0  m m

M itte lw e rt (±  0 ,1 5 ) m m

2 ,5 0  m m

O b e rflä c h e n d e r K D B

E in e  O b e rflä c h e  d e r K D B  w ird  m it d e m  in  d e r A n la g e  3  b e s c h rie b e n e n  S p rü h v e rfa h re n , d e s 

s e n  V e rfa h re n s p a ra m e te r b e i d e r B A M  h in te r le g t s in d , m it e in e r O b e rflä c h e n s tru k tu r  (H e r

s te lle rb e z e ic h n u n g : M R S  (m o n o  ro u g h  s id e d )) v e rs e h e n . F ü rd ie  a u f d ie  F lä c h e  b e z o g e n e  

M a s s e  d e s  d ie  D ic h tu n g s b a h n o b e rflä c h e  g e s p rü h te n  M a te r ia ls  g iltfo lg e n d e  A n fo rd e ru n g :

S o llw e rt d e r f lä c h e n b e z o g e n e n  M a s 's e  =  7 5  g /m 2

M itte lw e rt d e r g e m e s s e n e n flä c h e n b e z o g e n e n M a s s e  = S o llw e rt ± 2 0  g /m 2 

5 0  g /m 2 < E in z e lw e rt d e r M e s s u n g  < 1 0 0  g /m 2

D ie  H o m o g e n itä t d e r V e rte ilu n g  d e s  S p rü h m a te r ia ls  a u f d e r O b e rflä ch e  k a n n  a n h a n d  d e s  

S p rü h b ild e s in  d e r A n la g e  1 0 b e u rte ilt  w e rd e n . E in e  B e s c h re ib u n g  d e s  V e rfa h re n s z u r B e 

s tim m u n g  d e rflä c h e n b e z o g e n e n  M a s s e  u n d  g ro ß flä c h ig e  V e rg le ic h sm u s te r s in d  b e i d e r 

B A M  h in te r le g t.

E in e  O b e rflä c h e  is t m it e in e r K e n n z e ic h n u n g  n a c h N r. 3 .4  v e rs e h e n . D ie  K e n n z e ic h n u n g  

m u s s  a u f d e r s ic h tb a re n  O b e rflä c h e  d e r v e r le g te n  K D B  g u t e rk e n n b a r s e in . D e r R a n d b e re ic h  

d e r O b e rflä c h e n  d e r D ic h tu n g s b a h n , w o p la n m ä ß ig  d a s S c h w e iß e n  e rfo lg t, w ird  d u rch  

S c h u tz s tre ife n  v o r V e rs c h m u tz u n g  g e s c h ü tz t.
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3 .3 .1  W e rk s to ff d e s  S p rü h m a te r ia ls  n a c h  d e r V e ra rb e itu n g

Z u m  A u fs p rü h e n  w ird  d a s  G ra n u la t e in e s  C o m p o u n d s , d e r a u s  9 9  G e w .-%  NMLKJIHGFEDCBADow lex  2045 G  

o d e r Dow lex  2045 5 d e r F irm a  D o w  D e u ts c h la n d  In c . (A m  K ro n e n h a n g 4, D -6 5 8 2 4  S c h w a l- 

b a c h ) u n d  1 G e w .-%  R u ß b a tc h  Po lyp last  B lack  FC  7303 LD  d e r F irm a  P o ly p la s t M ü lle r (A n  

d e r B le ic h e  4 8 , D -4 7 6 3 8  S tra e le n ) b e s te h t, v e rw e n d e t. D e r C om p o un d  w ird  v o n  d e r F irm a  

P o ly p la s t M ü lle r h e rg e s te llt. B e im  V e ra rb e ite n  e rg e b e n  s ic h  e rh e b lic h e  V e rä n d e ru n g e n  in  

d es s en  E ig e n s c h a fte n . D ie  K e n n w e rte  s in d  in  ih re n  E in z e lh e ite n  b e i d e r B A M  h in te r le g t. 

D ie  F la ftu n g  d e ra u fg e s p rü h te n  S c h ic h t w ird  im  R a h m e n  d e rF re m d p rü fu n g  d u rc h  d ie  B A M  

ü b e rp rü ft (T a b e lle  4 , N r. 4 .4  Z e its ta n d z u g v e rs u c h ).

F e rn e r w ird , w e g e n  d e s  g e rin g e n  R u ß g e h a lts  d e r S p rü h m a te r ia ls , a u s d rü c k lic h  a u f d ie  A n 

fo rd e ru n g  d e r „Richtlinie für die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen für Deponieab

dichtungen", A b s c h n itt  6 .9 , S e ite  1 8  z u r v e r le g e tä g lic h e n  A b d e c k u n g  d e r e in g e b a u te n  A b 

s c h n itte  h in g e w ie s e n . E in e  lä n g e re  o ffe n e  L a g e ru n g  is t e b e n fa lls  z u  v e rm e id e n .

3 .4 K e n n ze ic h n u n g

D ie  n a c h  d ie s e r Z u la s s u n g  h e rg e s te llte n  K D B  m u s s  in  Ü b e re in s tim m u n g  m it d e m  a n  d e r 

B A M  h in te r le g te n  P rü fm u s te r  w ie  fo lg t g e k e n n z e ic h n e t w e rd e n :

13/BAM  IV .3 /05 /03  SOLMAX  H / 75 / W -MRS / W o  /Ja

H  =  D ic k e  d e r D ic h tu n g s b a h n  (2 ,5  m m ); 7 5  =  B re ite  d e r D ic h tu n g s b a h n  (7 ,5  m ); W  =  W e rk 

s to ff (D o w le x  2 3 4 2  M ); M R S  =  e in s e itig e  S tru k tu r ie ru n g  (m o n o  ro u g h  s id e d ); W o  = H e r- 

s te llu n g s w o c h e ; J a =  F ie rs te llu n g s ja h r.

A u fb a u  u n d  A n o rd n u n g  d e r K e n n z e ic h n u n g  s o w ie  d ie  L a g e  d e r  K e n n z e ic h n u n g  a u f d e r  K D B  

s in d  in  d e r A n la g e  5  u n d  6  b e s c h rie b e n . D ie  K e n n z e ic h n u n g  d a rf k e in e  w e s e n tlic h e  M a te r i

a ls c h w ä c h u n g  z u r F o lg e  h a b e n . J e d e  R o lle  e rh ä lt e in e n  A u fk le b e r m it d e r R o lle n n u m m e r 

g e m ä ß  A n la g e  9 .

4. An fo rderungen

4 .1  A n fo rd e ru n g e n a n  d ie  K D B

S o fe rn  n ic h t a u s d rü c k lic h in  d ie s e m  Z u la s s u n g s s c h e in  A b w e ic h u n g e n  g e n a n n t w e rd e n , 

m ü s se n  d ie  K D B  in  ih re n  E ig e n s c h a fte n  d e n  P rü fm u s te rn  e n ts p re c h e n , d ie  n a c h  d e n  P rü 

fu n g s u n te r la g e n  a n  d e r B A M  (A z . IV .3 2 /1 3 1 5 /0 4 ) u n d  (A z . 8 .3 2 /1 1 1 8 /9 4 ) u n d  d e m  P rü fb e 

r ic h t N r. 2 6 2 1 9 /9 1  v o m  1 2 .0 8 .1 9 9 1  d e s  S ü d d e u ts ch e n  K u n s ts to ffz e n tru m s (S K Z ) (F ra n k fu r

te r S tra ß e  1 5 -1 7 , D -9 7 0 8 2  W ü rz b u rg ) u n d  d e m  P rü fz e u g n is  N r. 6 3 2 8 3 /0 4  v o m  2 9 .0 1 .2 0 0 4  

s o w ie d e m  In s p e k tio n s b e ric h t N r. 3 5 8 9 1 1 /1  v o m  2 8 .0 6 .2 0 1 1 d e r S K Z - T e C o n A  G m b P I 

(F r ie d r ic h -B e rg iu s -R in g  2 2 , D -9 7 0 7 6  W ü rz b u rg ) e in e r P rü fu n g  g e m ä ß  d e n  A n fo rd e ru n g e n  

d e r „Richtlinie für die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen für Deponieabdichtungen" 

u n te rz o g e n  w o rd e n  s in d . D ie  K D B  m ü s se n  d a m it d e n  A n fo rd e ru n g e n  d ie s e r Z u la s su n g s 

r ic h tlin ie  fü r K u n s ts to ffd ich tu n g sb a h n e n  e n ts p re c h e n .

4 .2  Q u a litä ts s ic h e ru n g  b e i d e r H e rs te llu n g

D ie  F ie rs te llu n g  d e r z u g e la s s e n e n K D B  m u s s  g e m ä ß  d e n  A n fo rd e ru n g e n  d e r Z u la s su n g s 

r ic h tlin ie  e ig e n - u n d  z w e im a l jä h r lic h  fre m d  ü b e rw a c h t w e rd e n  (s . A n la g e  7 ). B e i d e rE ig e n -  

u nd  F re m d  Ü b e rw a c h u n g  s in d  d ie  P rü fu n g e n  g e m ä ß  A n la g e  1 d u rc h z u fü h re n  u n d  d ie  e rm it

te lte n  K e n n w e rte  m ü s s e n  im  R a h m e n  d e r T o le ra n z e n  m it d e n  d o rt a n g e g e b e n e n  K e n n 

w e rte n  ü b e re in s tim m e n .
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D ie in  A b s tim m u n g  m it d e r B A M  m it d e r F re m d ü b e rw a c h u n g b e a u ftra g te  S te lle  m u s s  

n a c h  d e r N o rm  D IN  E N  IS O /IE C 1 7 0 2 5  „A llg e m e in e  A n fo rd e ru n g e n g n  d ie  K o m p e te n z  v o n  

P rü f- u n d  K a lib r ie r la b o ra to r ie n“ fü r d ie  b e i d e r F re m d ü b e rw a c h u n g  d u rc h z u fü h re n d e n  P rü 

fu n g e n  u n d  m it B e z u g  a u f d ie s e  Z u la s s u n g s rich tlin ie  n a c h  d e r D IN  E N  IS O /IE C  1 7 0 2 0  „All

gemeine Kriterien für den Betrieb verschiedener Typen von Stellen, die Inspektionen durch

führen" a ls  In s p e k tio n s s te lle  a k k re d itie rt s e in .

4 .3  V e rle g e fa c h b e tr ie b e  u n d E in b a u  d e r K D B

B e im  E in b a u  d e r K D B  m ü s se n  d ie  in  d e r Z u la s s u n g s ric h tlin ie  fü r K D B  b e s c h rie b e n e n  A n fo r

d e ru n g e n  e in g e h a lte n  w e rd e n . In s b e s o n d e re  m ü s se n  d ie  K D B  n a c h  d e n  A n w e is u n g e n  d e s  

F ie rs te lle rs  tra n s p o rtie rt u n d  g e la g e rt w e rd e n  (s . A n la g e  8 ). S ie  m ü s s e n  n a c h  d e n  A n fo rd e 

ru n g e n d e r D V S -R ic h tlin ie  2 2 2 5 -4  v e rle g t w e rd e n  u n d s o  w e it a ls  m ö g lic h  im  H e iz k e il-  

s c h w e iß v e rfa h re n m it e in e r Ü b e rla p p n a h t m it P rü fk a n a l g e s ch w e iß t w e rd e n . D ie  

S c h w e iß p a ra m e te r m ü s se n  d a b e i in  d e r S c h w e iß m a s c h in e  e le k tro n is c h  e rfa s s t, m it d e n  

S o llw e rte n  v e rg lic h e n  u n d  a u s le s b a r g e s p e ic h e rt w e rd e n .

D ie  K D B  m u s s  n a c h g e w ie s e n e rm a ß e n  v o n  e in e r e rfa h re n e n  u n d  m it q u a lif iz ie rte m  P e rs o 

n a l s o w ie  e rfo rd e rlic h e n  G e rä te n  u n d M a s c h in e n a u s re ic h e n d  a u sg e s ta tte te n  F a c h firm a  

e in g e b a u t w e rd e n . D ie  A n fo rd e ru n g e n  w e rd e n  in  d e r „Richtlinie für die Anforderungen an 

Fachbetriebe für den Einbau von Kunststoffdichtungsbahnen, weiteren Beokunststoffen 

und Kunststoffbauteilen in Deponieabdichtungssystemen" b e s c h rie b e n . D e r N a c h w e is  d e r 

e rfo rd e rlic h e n  Q u a lifik a tio n , A u s s ta ttu n g  u n d  E rfa h ru n g  k a n n  z . B . d u rc h  d ie  A n e rk e n n u n g  

a ls  F a c h b e tr ie b  d u rc h  e in e  G ü te ü b e rw a c h u n g s g e m e in s c h a ft e in e s  F a c h v e rb a n d e s  g e fü h rt 

w e rd e n .

4 .4  Q u a litä ts s ic h e ru n g b e im  E in b a u

B e im  E in b a u  d e r K D B  m u s s  e in e  E ig e n - u n d F re m d p rü fu n g  d u rc h g e fü h rt w e rd e n . D a b e i 

m u s s  in s b e s o n d e re  d ie  E in h a ltu n g  d e r A n fo rd e ru n g e n d e r Z u la s s u n g s ric h tlin ie  fü r K D B  

s o w ie  d e r A n fo rd e ru n g e n  d ie s e s  Z u la ss u n gs s ch e in s  ü b e rp rü ft  w e rd e n . Ü b e rd ie  P rü fu n g e n  

d e r S c h w e iß n ä h te  s in d  P ro to k o lle  g e m ä ß  d e n  A n h ä n g e n  d e r D V S  R ic h tlin ie  2 2 2 5 -4  z u  fü h 

re n . D ie  m it d e r F re m d p rü fu n g  b e a u ftra g te  S te lle  m u s s  d e n  A n fo rd e ru n g e n  d e r „Richtlinie 

für Anforderungen an die Qualifikation und die Aufgaben einer fremdprüfenden Stelle beim 

Einbau von Kunststoffkomponenten und -bauteilen in Deponieabdichtungssystemen" g e 

n ü g e n .NMLKJIHGFEDCBA

5. Nebenbes timm ungen

5 .1  A u fla g e n

1 . D e r Z u la s s u n g s g e g e n s ta n d  m u s s  in  d e r  o b e n  g e n a n n te n  P ro d u k tio n s s tä tte  (s . A n la ge  2 ) 

n a c h  d e m  in  d e r A n la g e  3 b e s c h rie b e n e n F le rs te llu n g s v e rfa h re n a u s  d e n  o b e n  g e n a n n te n  

W e rk s to ffe n  (s . A n la g e  4 ) h e rg e s te llt w e rd e n . D e r Z u la s s u n g s g e g e n s ta n d  m u s s  n a c h  d e n  

A n g a b e n  u n te r N r. 3 .4  g e k e n n z e ic h n e t w e rd e n . D ie  P ro d u k tio n  m u s s  n a c h  d e n  V o rg a b e n  

d e r A n la g e  1 u n d  7  e ig e n - u n d  fre m d ü b e rw a c h t w e rd e n . D ie  F re m d ü b e rw a c h u n g  e rfo lg t in  

je d e m  H a lb ja h r, in  d e m  p ro d u z ie rt w ird . D ie  fre m d  ü b e rw a c h e n d e  S te lle  m u s s  d e r B A M  d a 

b e i je w e ils  e in  M u s te r a u s  d e r e n tn o m m e n e n  P ro b e  fü r e in e  Id e n tif ik a tio n s m e s s u n g  z u r 

V e rfü g u n g  s te lle n . 2

2 . D ie  Z u la s s u n g  is t a n  d e n  in  N r. 2  g e n a n n te n  H e rs te lle r u n d  d ie  P ro d u k tio n s s tä tte  g e 

b u n d e n . S ie  is t n ic h t ü b e rtra g b a r.
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3 . D e r H e rs te lle r m u s s  d e n  A b n e h m e r (V e rle g e fa c h b e tr ie b , B a u firm a  e tc .) ü b e r d ie  A n fo r

d e ru n g e n  d e r Z u la s s u n g  in fo rm ie re n , d e n  v o lls tä n d ig e n  Z u la ss u n gs s ch e in  in  K o p ie  u n d  e i

n e  T ra n s p o rt- u n d  V e rle g e a n le itu n g  a u s h ä n d ig e n . A u f d e r B a u s te lle  m u s s  d e r  v o lls tä n d ig e  

Z u la s s u n g s s c h e in  in  K o p ie  v o r lie g e n .

4 . E in e  Ä n d e ru n g  d e s W e rks to ffs , d e r A d d itiv e , d e r A b m e s s u n g e n , d e r O b e rflä c h e n b e 

s c h a ffe n h e it, d e s F e rtig u n g s - u n d  F ü g e v e rfa h re n s , d e r Q u a litä ts s ic h e ru n g  o d e r d e r P ro 

d u k tio n s s tä tte  m u s s  d e r H e rs te lle r d e r B A M  m e ld e n . D ie se  e n ts c h e id e t ü b e re in  g e g e b e 

n e n fa lls  e rfo rd e rlic h e s n e u e s Z u la s s u n g s v e rfa h re n .

5 . D e r Z u la s s u n g s s c h e in  d a rf n u r im  G a n z e n  m it d e n  d a z u g e h ö rig e n  A n la g e n  v e rv ie lfä lt ig t 

w e rd e n . E in e  a u s z u g s w e is e  V e rö ffe n tlic h u n g  b e d a rf d e r G e n e h m ig u n g  d e r B A M . D e r T e x t 

u nd  d ie  Z e ic h n u n g e n in  W e rb e s c h rifte n  d ü rfe n  d e m  Z u la s s u n g s s ch e in  n ic h t w id e rs p re 

c h e n . D a s  g ilt s in n g e m ä ß  a u c h  fü r B e rich te  u n d  Z e u g n is s e  o d e r a n d e re r S c h rifts tü c k e  a u s  

d e r E ig e n - u n d F re m d ü b e rw a c h u n g .

6 . S c h a d e n s fä lle  im  Z u s a m m e n h a n g  m it d e m  Z u la s s u n g s g e g e n s ta n d , d ie  d e m  Z u la s 

s u n g s n e h m e r b e k a n n t w e rd e n , m u s s  e r d e r B A M  m e ld e n .

5 .2  W id e rru f

1 . D ie  Z u la s s u n g  w ird  u n te r W id e rru fs v o rb e h a lt  e rte ilt. E in  W id e rru fs g ru n d  lie g t in s b e s o n 

d e re  v o r, w e n n  d e r H e rs te lle r d ie  A u fla g e n  n ic h t e rfü llt, a ls o  z . B . v o n  d e m  in  d e n P rü 

fu n g s u n te r la g e n  u n d  in  d e n  A n h ä n g e n  d e s  Z u la s s u n g s s c h e in s b e sc h rie b e n e n  V e rfa h re n  

o d e r v o n  d e n  fü r d ie  P rü fu n g s m u s te r v e rw e n d e te n  M a te r ia lie n  a b w e ic h t. In  d ie s e m  F a ll 

w ird  k e in  z u g e la s s e n e rG e g e n s ta n d m e h r g e fe rtig t. D ie  Z u la s s u n g s b e h ö rd e is t b e re c h tig t, 

im  H e rs te lle rw e rk , in  Z w is c h e n la g e rn  o d e r a u f d e r B a u s te lle  a u ch  u n a n g e m e ld e t z u  p rü 

fe n , o b  d ie  A n fo rd e ru n g e n  u n d  N e b e n b e s tim m u n g e n d ie s e s  Z u la s s u n g s s c h e in s  e in g e h a l

te n  w o rd e n  s in d . D a s  G ru n d re c h t a u s  A rt. 1 3  G G , d ie  U n v e rle tz lic h k e it d e r  W o h n u n g , b le ib t 

g e w a h rt.

2 . E in  W id e rru fs g ru n d  lie g t a u c h  v o r, w e n n  s ic h  d e r  W e rk s to ff, d a s  H e rs te llu n g s v e rfa h re n  

d e s  Z u la s s u n g s g e g e n s ta n d s  o d e r  d a s  v o m  H e rs te lle ru n d  d e n  V e rle g e fa c h b e tr ie b e n  e in g e 

s e tz te  V e rle g e - u n d  S c h w e iß v e rfa h re n  n ic h t b e w ä h rt h a b e n u n d  d ie s  a n h a n d  v o n  n e u e n  

te c h n is c h e n  E rk e n n tn is s e n  b e le g t w e rd e n  k a n n  o d e r w e n n .n a c h  d e m  S ta n d  d e r T e c h n ik  

e in e  W e ite re n tw ic k lu n g  u n d  V e rb e s s e ru n g  e rfo rd e rlic h  is t.

3 . Im  F a lle  d e s  W id e rru fs  is t d e r H e rs te lle r  v e rp flic h te t, d e rZ u la s s u n g sb e h ö rd e  u m g e h e n d  

d e n  Z u la ss u n g s sc h e in  a u s z u h ä n d ig e n .NMLKJIHGFEDCBA

6. H inwe ise

1 . D ie se r Z u la s s u n g s s c h e in  g ilt a ls  N a c h w e is  d e r Z u la s s u n g  im  S in n e  d e r D e p V . E s  w ird  d ie  

E ig n u n g d e s Z u la s s u n g s g e g e n s ta n d s , d e r n a c h d e n  A n fo rd e ru n g e n u n d N e b e n b e s tim 

m u n g e n  d ie s e s  Z u la s s u n g s s c h e in s  h e rg e s te llt w ird , b e s c h e in ig t. D ie fü rd ie  D u rc h fü h ru n g  

v o n  A b d ic h tu n g s m a ß n a h m e n  e rfo rd e rlic h e n  G e n e h m ig u n g e n  w e rd e n  d u rch  d ie  Z u la s s u n g  

n ic h t e rs e tz t. 2

2 . D ie  fü r d ie  Ü b e rw a c h u n g  z u s tä n d ig e  B e h ö rd e  m u s s b e im  E in b a u d e s Z u la ss u n g s g e n 

s ta n d s d ie  E in h a ltu n g  d e r e n ts p re c h e n d e n  A n fo rd e ru n g e n  d e s  Z u la s s u n g s s c h e in s  in  

Z u s a m m e n a rb e it m it d e r fre m d p rü fe n d e n  S te lle  k o n tro llie re n .
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B la tt 6 z u m  4 . N a c h tra g  z u m  Z u la s s u n g ss c h e in  N r. 1 3 /B A M  IV .3 2 /0 5 /0 3 v o m  2 1 .0 4 .2 0 2 2

3 . D ie  Z u la s s u n g  w ird  u n b e s c h a d e t d e r R e c h te  D ritte r e rte ilt.

4 . S c h a d e n s fä lle  a n  D e p o n ie d ic h tu n g e n , d ie  im  Z u s a m m e n h a n g  m it d e m  Z u la s s u n g s g e 

g e n s ta n d  s te h e n , s o llte  d ie  fü r d ie  Ü b e rw a c h u n g  z u s tä n d ig e  B e h ö rd e d e r B A M  m e ld e n .

5 . D ie s e m  Z u la s s u n g s s c h e in  lie g t e in e  R e c h ts m itte lb e le h ru n g  b e i.

6 . D ie s e r Z u la s s u n g s s c h e in  w ird  im  A m ts - u n d  M itte ilu n g s b la tt a u f d e r In te rn e ts e ite  d e r 

B A M  (w w w .b a m .d e ) v e rö ffe n tlic h t.

B e rlin , d e n  2 1 . A p ril 2 0 2 2

B U N D E S A N S T A L T  F Ü R  M A T E R IA L F O R S C H U N C  U N D  -P R Ü F U N G  (B A M )

D r. re r. n a t. F ra n z -G e o rg  S im o n  A n d re a s  W ö h le c k e , M . E n g .

D ire k to r u n d P ro fe s s o r T e c h n is c h e r R e g ie ru n g s a m ts ra t

F a c h b e re ic h  4 .3 , S c h a d s to fftra n s fe r  u n d  U m w e ltte c h n o lo g ie n

B A M -A z .: IV .3 2 /1 3 1 5 /0 4  u n d D L V  2 2 0 1 2 0 0 6 ,1 . A u s fe rtig u n g .

D ie s e r 3 . N a c h tra g  e rs e tz t d e n  Z u la s s u n g s s c h e in  v o m  0 1 .0 7 .2 0 0 4 , d e n  1 . N a c h tra g  v o m  

3 0 .0 1 .2 0 0 8 , d e n  2 . N a c h tra g  v o m  2 0 .0 8 .2 0 1 2 u n d d e n  3 . N a c h tra g  v o m  0 5 .0 4 .2 0 2 2 . E r 

u m fa s s t 6  B lä tte r u n d  e in e  R e c h ts m itte lb e le h ru n g  s o w ie  1 0  A n la g e n  m it 9  S e ite n , d ie  B e 

s ta n d te il d e s Z u la s s u n g s s c h e in s  s in d .

Z u la s s u n g s s c h e in e o d e r N a c h trä g e  z u  Z u la s s u n g s s c h e in e n  o h n e U n te rs c h rift o d e r m it 

S e ite n  o h n e  D ie n s ts ie g e l s in d  u n g ü ltig .
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RECHTSM ITTELBELEHRUNG ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

G e g e n d ie s e n B e s c h e id  k a n n  in n e rh a lb  e in e s M o n a ts  n a c h  B e k a n n tg a b e  W id e rs p ru c h  b e im  

P rä s id e n te n  d e r B u n d e s a n s ta lt fü r M a te r ia lfo rs c h u n g  u n d  -p rü fu n g  (B A M ), B e rlin  1 2 2 0 5 , U n 

te r d e n  E ic h e n  8 7 , e rh o b e n  w e rd e n .

1 2 2 0 5  B e rlin , 2 1 . A p ril 2 0 2 2
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ANLAGE  1 ZUM  ZULASSUNGSSCHEIN ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 

13/BAM  IV .32 /05 /03, 4 . Nach trag  

BUNDESANSTALT  FÜR  

MATER IALFORSCHUNG  UND -PRÜFUNG

P rü fv e rfa h re n  u n d  A n fo rd e ru n g e n  im  R a h m e n d e r E ig e n - u n d  F re m d ü b e rw a c h u n g  d e r H e rs te llu n g  

d e r P E -H D  D ic h tu n g s b a h n e n  (s . T a b e lle  6 u n d  7  d e r Z u la s s u n g s ric h tlin ie 1*)

Prü fg rö ße P rü fverfah ren 1’ A n fo rderungen  und  To le ranzen

1 . D ic h te s . T a b e lle  1 N r. 1 .8 D ic h te  W e rk s to ff: (0 ,9 3 2  +  0 ,0 0 2 ) g /c m 3
D ic h te  k o b : (0 ,9 4 4  ± 0 ,0 0 5 ) g /c m 3

2 . S c h m e lz e -M a s s e flie ß ra te

M F R 1 9 0 /5

s . T a b e lle  1 N r. 1 .8 M F R  1 9 0 /5  W e rk s to ff: (2 ,6  ± 0 ,3 ) g /1 0  m in

MFR 190/5 k d b : (2 ,6  ± 0 ,4 ) g /1 0  m in

3 . M F R -Ä n d e ru n g s . T a b e lle  1 N r. 1 .8 A b s  (6 M F R ) <  1 5  %

4 . M F R 1 9 0 /5  a m  
S tru k tu rm a te r ia l *

s . T a b e lle  1 N r. 1 .8 b e i d e r B A M  h in te r le g t

5 . D ic k e s . T a b e lle  1 N r. 1 .7  
s . T a b e lle  4  N r. 4 .1

a lle  E in z e lw e rte  >  2 ,5 0  m m
E in z e lw e r t =  M itte lw e rt ± 0 ,1 5  m m

6 . E rs c h e in u n g s b ild  d e r 
O b e rflä c h e  u n d  d e s  
Q u e rs c h n itts

s . T a b e lle  1 N r. 1 .1 u . 1 .2  
s . T a b e lle  4  N r. 4 .3

s . T a b e lle  1 N r. 1 .1 u . 1 .2  
v is u e lle  B e u rte ilu n g
F e s tle g u n g  g e m ä ß  Z u la s s u n g s s c h e in  N r. 3 .3

7 . G e ra d h e it u n d  P la n la g e s . T a b e lle  1 N r. 1 .5  u n d  1 .6 s . T a b e lle  1 N r. 1 .5  u n d  1 .6

8 . E rs c h e in u n g s b ild  d e r 
K e n n z e ic h n u n g

v isu e ll A b s c h n itt 2 .5  d e r R ic h tlin ie
F e s tle g u n g  g e m ä ß  Z u la s s u n g s s c h e in  N r. 3 .4

9 . M a s s e a n te il a n  R u ß s . T a b e lle  1 N r. 1 .3 (2 ,2  ± 0 ,2 ) G e w .-° /o

1 0 . F lo m o g e n itä t d e r 
R u ß v e rte ilu n g

s . T a b e lle  1 N r. 1 .4 a n  d e r D ic h tu n g s b a h n

1 1 . M a ß ä n d e ru n g s . T a b e lle  1 N r. 1 .9  
n a c h  1 h  b e i 1 2 0  °C

lä n g s : < 1 ,0 %  
q u e r: < 1 ,0 %

1 2 . Z u g b e a n s p ru c h u n g 2 ’
S tre c k s p a n n u n g
S tre c k d e h n u n g
B ru c h d e h n u n g

s . T a b e lle  2  N r. 2 .2  
s . T a b e lle  6  N r. 6 .6

lä n g s  q u e r
a 5:>  1 5  N /m m 2 >  1 5  N /m m 2
e 5 : >  1 0 %  >  1 0 %
e R : >  7 0 0  %  >  7 0 0  %

1 3 . S p a n n u n g s ris s b e s tä n d ig k e it s . T a b e lle  3  N r. 3 .2 s . T a b e lle  3  N r. 3 .2

1 4 . S te m p e ld u rc h d rü c k k ra ft s . T a b e lle  2  N r. 2 .4 > 5 ,0  l< N

1 5 . F lä c h e n b e z o g e n e  M a s s e  
a u fg e b ra c h te r S tru k tu re n

s . T a b e lle  4  N r. 4 .3  
s . T a b e lle  6  N r. 6 .1 1

F e s tle g u n g  g e m ä ß  Z u la s s u n g s s c h e in  N r. 3 .3

1 6 . H a ftu n g  d e s  a u fg e b ra c h te n  
S tru k tu rm a te r ia ls

s . T a b e lle  4  N r. 4 .4  
s . T a b e lle  6  N r. 6 .1 2

P rü fu n g  d u rc h  B A M
E ig e n p rü fu n g  g e m ä ß  W e rk v o rs c h rift

1 7 . O x id a tio n s - 
In d u k tio n s z e it (0 IT )3 )

s . T a b e lle  1 N r. 1 .1 1 O IT k d b(210 °C ): > 4 0  m in

1 8 . A rt u n d  G e h a lt a n  T ra c e r B A M -P rü fv o rs c h rift w ird  im  E in z e lfa ll fe s tg e le g t,

P rü fu n g  d u rc h  d ie  Z u la s s u n g s s te lle

D

2 )

3 )

s ie h e  Richtlinie für die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen für Deponieabdichtungen u n d  d ie  d o rt a n g e g e b e n e n  

A n fo rd e ru n g s ta b e lle n .

P ro b es ta b : P ro b e kö rp e r T y p  5  g e m ä ß  E N  IS O  S 2 7  -  3 . P ro b e n  w e rd e n  a u s  d e m  g la tte n  R a n d b e re ic h  e n tn o m m e n .

B e i d e r E in g a n g s k o n tro lle  a n  je d e r L ie fe ru n g  (S ilo fa h rz e u g ); b e i d e r E ig e n ü b e rw a c h u n g  d e r D ic h tu n g s b a h n e in m a l 

p ro  P ro d u k tio n s ta g , in s b e s o n d e re  je  B e trie b s a n la u f u n d  b e i C h a rg e n w e c h s e l d e s  R u ß b a tc h ; b e i d e r F re m d ü b e rw a c h u n g .
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S O L .M A X
An lage  2 zum  Zu lassungssche in
13 /BAM  IV .32/05 /03 , 4 . Nach trag

Bundesans ta lt  fü r
M ateria lfo rschung  und  -p rü fung

Hers te lle r  und  Verleger  der  D ich tungsbahn

D e r H e rs te lle r d e r D ich tu n g s b a h n  is t:

S o lm a x  G e o s y n th e tic s  G m b H  

N o rm a n n e n w e g  2 8  

2 0 5 3 7  H a m b u rg

T e l.: 0 4 0  7 6 7 4 2 -0  F a x : 0 4 0  7 6 7 4 2 -3 4  

w w w .s o lm a x .c o m

m it d e r P ro d u k tio n s s tä tte

B o e ke r S tr. 1 a  

1 7 2 4 8  R e c h lin

T e l.: 0 3 9 8 2 3  2 7 2 0 0  F a x : 0 3 9 8 2 3  2 7 6 0 0

D ie In s ta lla tio n d e r D ich tu n g s b a h n  e rfo lg t d u rc h  e ig e n e F a c h k rä fte  o d e r F a c h v e rle g e r a u f d e r 

G ru n d la g e d e r „B A M R ic h tlin ie fü r d ie Z u la s s u n g v o n K u n s ts to ffd ic h tu n g s b a h n e n fü r 

D e p o n ie a b d ic h tu n g e n “ u n d  d e r „B A M  R ic h tlin ie  -  R ic h tlin ie  fü r d ie  A n fo rd e ru n g e n  a n  F a c h b e tr ie b e  

fü r d e n E in b a u v o n K u n s ts to ffd ic h tu n g s b a h n e n , w e ite re n G e o k u n s ts to ffe n u n d  

K u n s ts to ffb a u te ile n  in  D e p o n ie a b d ic h tu n g s s y s te m e n “ . D ie  F a c h v e rle g e r s in d  d u rc h  d e n  A K  G W S  

e .V . g ü te ü b e rw a c h t.
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^  S Ü L M A X
An lage  3 zum  Zu lassungssche in

13 /BAM  IV .32/05/03, 4 . Nach trag

Bundesans ta lt  fü r
M ateria lfo rschung  und  -p rü fung

Herstellung  der  D ich tungsbahn

D ie  P ro d u k tio n  d e r g la tte n  D ic h tu n g s b a h n  e rfo lg t ü b e r e in e  F la ch fo lie n d ü s e  m it n a c h g e s c h a lte te m  

3 -W a lz e n -G lä ttw e rk .

Z u r A u fb e re itu n g  d e r F o rm m a s s e  w e rd e n  G ra n u la t u n d  M a s te rb a tc h  ü b e r e in e  re c h n e rg e s te u e rte ,  

g ra v im e tris c h e  D o s ie re in r ic h tu n g  z w e i E in s c h n e c k e n e x tru d e rn  z u g e fü h rt, d e re n  S c h m e lz e s trö m e  

je w e ils  ü b e r e in e  S c h m e lz e p u m p e u n d  e in e n  s ta tis ch e n  M is c h e r in  d e n  V e rte ile rb lo c k  g e la n g e n . 

N a c h A u s tr itt a u s d e r F la c h fo lie n d ü s e m it e x a k te r D ü s e n s p a lte in s te llu n g d u rc h lä u ft d ie  

p la s tif iz ie rte M a s s e d a s te m p e rie rte 3 -W a lz e n -G lä ttw e rk , a n d a s s ic h e in e K ü h ls tre c k e m it 

k o n tin u ie r lic h e r D ic k e n m e s s e in r ic h tu n g  a n s c h lie ß t.

V o r d e r a u to m a tis c h e n A u fw ic k lu n g d e r D ic h tu n g s b a h n a u f P a p p k e rn e e rfo lg e n d ie  

K o n fe k tio n ie ru n g  d e r B re ite  u n d d a s A u fb r in g e n d e r S c h u tz s tre ife n . D ie S ta n d a rd lä n g e d e r s o  

g e fe rtig te n  D ic h tu n g s b a h n b e trä g t 8 0  m , S o n d e rlä n g e n  s in d  b is  z u  1 6 0  m  h e rs te llb a r.

Z u r w e ite re n  B e a rb e itu n g  d u rc h lä u ft d ie  g la tte  D ic h tu n g s b a h n  d ie  B e s p rü h u n g s a n la g e , in  d e r m it 

e in e m  s p e z ie lle n  V e rfa h re n , d e ss e n  E in z e lh e ite n  d e r P ro z e ß fü h ru n g in  d e r B A M  h in te rle g t s in d , 

d ie  R a u ig k e it d e r O b e rflä c h e  e rz ie lt w ird . N a ch  d e r e n d g ü ltig e n  A u fw ic k lu n g  u n d  S ic h e ru n g  m it 

S p a n n b ä n d e rn  is t d ie  R o lle  v e rs a n d fe rtig .
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; ■ S Ü L M A X
An lage  4 zum  Zu lassungssche in

13 /BAM  IV .32 /05 /03 , 4 . Nachtrag

Bundesans ta lt  fü r
M ateria lfo rschung  und  -p rü fung

Werks to fferk lärung

D ie  g la tte  D ich tu n g s b a h n  w ird  a u s D o w le x  2 3 4 2  M  d e r D o w  C h e m ic a l C o m p a n y  h e rg e s te llt.

Z u r E rz ie lu n g e in e r h o h e n U V -S ta b ilis ie ru n g  u n d  e in e r h o h e n  O x id a tio n s s ta b ilitä t w e rd e n  d ie s e r 

’ F o rm m a s s e  5 ,6  %  M a s te rb a tc h  z u g e g e b e n :

e n tw e d e r F C  7 3 5 2  L D  d e r F irm a P o ly p la s t M ü lle r G m b H  

o d e r A m p a c e t 5 9 3 1 9 6  d e r F irm a  A m p a c e t.

M it d ie s e r M e n g e  w ird  e in  R u ß a n te il v o n  2 ,2  ± 0 ,2  %  in  d e r D ic h tu n g s b a h n  e rz ie lt.

D ie  V e rw e n d u n g  v o n  R ü c k fü h rw a re  is t b is  z u  5  %  z u lä s s ig .

F ü r d ie  B e s p rü h u n g  d e r D ich tu n g s b a h n  w ird D o w le x 2 0 4 5 G  o d e r 2 0 4 5 S  d e r D o w  C h e m ic a l 

C o m p a n y e in g e se tz t, d a s m it 1 %  d e s R u ß b a tc h e s F C  7 3 0 3 L D  d e r P o ly p la s t M ü lle r G m b H  

c o m p o u n d ie rt w u rd e .

D a te n b lä tte r u n d  W e rk s to ffs p e z ifik a tio n e n a lle r W e rk s to ffe  lie g e n  d e r B A M  v o r.
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Ip  SÜLMAX An lage  5 und  6 zum  Zu lassungssche in

13/BAM  IV .32 /05 /03 , 4 . Nachtrag
Bundesans ta lt  fü r

M ateria lfo rschung  und  -p rü fung

Au fbau  der  Bahnenkennze ichnung ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

D ie a u f d ie D ic h tu n g s b a h n k o n tin u ie r lic h a u fg e b ra c h te K e n n z e ic h n u n g b e in h a lte t n e b e n d e r 

N u m m e r d e s  Z u la s s u n g s s c h e in s u n d  d e m  H e rs te lle rn a m e n  a u ch  w e ite re  In fo rm a tio n e n :

1 3  / B A M  IV .3  / 0 5  / 0 3  S O L M A X  H  / 7 5  / W  - M R S  / W o  / J a

D a rin  b e d e u te n : H

7 5  

W

M R S

W o

J a

B a h n e n d ic k e  2 ,5  m m  

B a h n e n b re ite  7 ,5  m

W e rk s to ff D o w le x  2 3 4 2 M  d e r D O W  C h e m ic a l C o m p a n y  

e in se itig  ra u e  K u n s ts to ffd ic h tu n g s b a h n  

(m o n o  ro u g h  s id e d )

H e rs te llu n g s w o c h e

H e rs te llu n g s ja h r

Lage  der  Bahnenkennze ichnung

D ie b e s c h rie b e n e B a h n e n k e n n z e ic h n u n g w ird in d re i S p u re n a u f d e r O b e rflä c h e d e r 

D ic h tu n g s b a h n  a u fg e b ra c h t.

E in e  d ie s e r S p u re n  v e rlä u ft in  d e r B a h n e n m itte , d . h . e tw a  3 ,7 5  m  v o m  R a n d  d e r D ic h tu n g s b a h n , 

d ie  b e id e n  ä u ß e re n  S p u re n  je w e ils  m it e in e m  A b s ta n d  v o n  c a . 1 ,2 5  m  z u m  R a n d .
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S O L M A X
An lage  7 zum  Zu lassungsschein  

13/BAM  IV .32 /05 /03 , 4 . Nach trag  

Bundesans ta lt  fü r

M ateria lfo rschung  und  -p rü fung

Qua litä tss icherungsmaßnahm en  im  Rahmen  der  E igen -  und  F rem düberwachung

D ie P ro d u k tio n v o n D ic h tu n g s b a h n e n u n te rlie g t b e i d e r S o lm a x G e o s y n th e tic s G m b H  e in e m  

Q u a litä ts m a n a g e m e n ts y s te m  n a c h  D IN  E N  IS O  9 0 0 1 . In n e rh a lb  d ie s e s  Q M -S y s te m s  w e rd e n  d ie  

M a ß n a h m e n  d e r in te rn e n  Q u a litä ts k o n tro lle  g e re g e lt.

D ie A n fo rd e ru n g s ta b e lle n 5 u n d 6 (E in g a n g s - u n d F e rtig u n g s k o n tro lle ) d e r „R ic h tlin ie  fü r d ie  

Z u la s s u n g v o n K u n s ts to ffd ic h tu n g s b a h n e n fü r D e p o n ie a b d ic h tu n g e n “ (in d e r je w e ils  a k tu e lle n  

F a s s u n g ) b ild e n d a b e i d ie G ru n d la g e d e r E ig e n ü b e rw a c h u n g . D ie W e rk s vo rs c h rifte n fü r d ie  

P rü fu ng  d e r O b e rflä c h e n s tru k tu r s in d  in  d e r B A M  h in te r le g t.

D ie la u fe n d e F e rtig u n g d e r D ic h tu n g s b a h n e n s o w ie d ie E ig e n ü b e rw a c h u n g w e rd e n  

fre m d ü b e rw a c h t d u rc h  d ie

S K Z  - T e s tin g  G m b H  

F rie d ric h  -  B e rg iu s  -  R in g  2 2  

9 70 76  W ü rz b u rg
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S Ü L M A X
An lage  8 zum  Zu lassungssche in

13 /BAM  IV .32 /05 /03 , 4 . Nach trag

Bundesans ta lt  fü r
M ateria lfo rschung  und  -p rü fung

Transpo rt  und  Lagerung

D ie  D ic h tu n g s b a h n e n -R o lle n  w e is e n  b e i e in e r B re ite  v o n  7 ,5  m  u n d  e in e m  D u rc h m e s s e r v o n  c a . 

0 ,7  m  e in  G e w ic h t v o n  c a . 1 .5 0 0  k g  a u f. J e d e  R o lle  is t w e rk s e itig  m it S p a n n b ä n d e rn  g e s ic h e rt u n d  

z u r b e s s e re n H a n d h a b u n g m it z w e i T ra n s p o rtg u rte n a u s g e rü s te t, d ie  d a s E in h ä n g e n  in e in e n  

K ra n , F ro n tla d e r o . ä . z u r e in fa c h e n B e - u n d E n tla d u n g e rm ö g lic h e n . B e s o n d e re  

H e b e e in r ic h tu n g e n  s in d  n ic h t e rfo rd e rlic h .

D a d ie D ic h tu n g s b a h n e n -R o lle n  a u s s c h lie ß lic h p e r L K W  tra n s p o rtie rt w e rd e n , s in d v o r O rt fü r 

d ie s e  F a h rz e u g e  b e fe s tig te  W e g e  u n d P lä tz e  z u r E n tla d u n g  e in z u p la n e n .

J e n a c h A n z a h l d e r z u lie fe rn d e n R o lle n w ird  a n d e r B a u s te lle  e in a u s re ic h e n d e r L a g e rp la tz  

b e n ö tig t. E n ts p re ch e n d  d e r R o lle n lä n g e  (b z w . B a h n e n b re ite ) s o llte  d ie s e r P la tz  m in d e s te n s  1 0  m  

b re it s e in . D e r L a g e rp la tz  m u ß  e b e n u n d s te in fre i s e in , d a m it d a s D ic h tu n g s m a te ria l n ic h t v o r 

E in b a u b e s c h ä d ig t w ird . S te in fre ie s S a n d p la n u m  is t e b e n s o g e e ig n e t w ie A s p h a lt- o d e r 

B e to n d e c k e n , d ie  v o r d e r M a te r ia lla g e ru n g  a b z u fe g e n  s in d . W e rd e n  d ie  D ic h tu n g s b a h n e n -R o lle n  

g e s ta p e lt, s o llte n  n ie  m e h r a ls  fü n f R o lle n  ü b e re in a n d e rg e le g t w e rd e n . B e i lä n g e re r L a g e ru n g  s in d  

d ie  R o lle n  z u r V e rm e id u n g  e tw a ig e r B e s ch ä d ig u n g e n  a b z u d e c ke n .

D e r T ra n s p o rt a u f d e r B a u s te lle  e rfo lg t m it g e e ig n e te n G e rä te n m it a u s re ic h e n d e r T ra g k ra ft. 

F o lg e n d e  H e b e v o rr ich tu n g e n  k o m m e n  z u r A n w e n d u n g :

H e b e tra v e rs e n  

S te c k a c h s e n  

- 2  T ra n s p o rtg u rte .
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S Ü L M A X
An lage  9 zum  Zu lassungssche in
13/BAM  IV .32 /05 /03 , 4 . Nach trag

Bundesans ta lt  fü r

M ateria lfo rschung  und  -p rü fung

Muster  e ines  Ro llenau fk lebers

^  S O L M A X

PRODUCT CODE :  1084467

RES  IN BATCH :  BW 21116-F343L54020

So lm ax  HD FrlctlonF lex  MRS 2 .60 mm  - 13/BAM  IV .3/05/03 -

PRODUCT TYPE:  HDPE Geom em brane

DATE  MANUFACTURED :  17-NOV-2021

ROLL  NO

0404-007214
ROLL  D IMENS IONS

LENGTH W IDTH AREA WEIGHT

(+ /-1% ) (+ /- 1% )
328,00 FT 24,60 FT 8069 SF 4312 LBS

100,00 M 7,50 M 750,00 SM 1956 KG

MADE  IN GERMANY

Nummerie rung  und  Cod ie rung  der  D ich tungsbahn

J e d e  D ic h tu n g s b a h n e n -R o lle  e rh ä lt e in e  fo rtla u fe n d e N u m m e r u n d  e in e n  P ro d u k tc o d e . 

F o rtla u fe n d e  N u m m e r 0 4 0 1 -1 2 3 4 5 6

D a rin  b e d e u te n  d ie 1 .-2 . P o s itio n 0 4  -  S ta n d o rt R e ch lin

3 .-4 . P o s itio n P ro d u k tio n s a n la g e (0 1 - 0 4  -  D R S  A n la g e )

6 .-1 1 . P o s itio n fo rtla u fe n d e  N u m m e r

P ro d u k tc o d e 1 0 8 4 4 6 7
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An lage  10 zum  Zu lassungssche in

13 /BAM  IV .32 /05/03 , 4 . Nach trag

Bundesans ta lt  fü r
M ateria lfo rschung  und  -p rü fung

S truk tu r  der  D ich tungsbahn

D u rc h d a s S p rü h v e rfa h re n e n ts te h e n fa d e n fö rm ig e P a rtike l m it e in e m  D u rc h m e s s e r v o n <  0 ,5  

m m . D ie B e s p rü h u n g w ird m it e in e m  m ittle re n S p rü h g e w ic h t v o n 7 5 g / m 2 a u fg e b ra c h t, d ie  

T o le ra n z  b e trä g t ±  2 0  g /m 2 . A u fg ru n d  d e s  g e w ä h lte n  P ro d u k tio n s v e rfa h re n s  is t e in  S tre ife n m u s te r 

a u f d e r O b e rflä c h e  z u  e rk e n n e n .
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5 BAM
Bundesanstalt für 
Materialforschung 
und -prüfung

12200 Berlin 
T: +49 30 8104-0 
F: +49 30 8104-7 2222

1.

1.1

1.2

2.

2.1

06/BAM 4.3/01/19

für Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) 
in Basis- und Oberflächenabdichtungen von Deponien

Rechtsgrundlagen

Verordnung über Deponien und Langzeitlager (Deponieverordnung - DepV); Artikel 1 
der Verordnung zur Vereinfachung des Deponierechts vom 27. April 2009 (BGBl i Nr. 22^ 

vom 29. April 2009 S. 900), die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 9. Juli 2021 
(BGBl. I S. 2598) geändert worden ist.

Richtlinie für die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen für Deponieabdichtunger||j|^i||ip 

12. Auflage, Dezember 2022, BAM, Berlin

Antragsteller und Vertriebspartner

Antragsteller

Der Antragsteller und Zulassungsnehmer ist der Hersteller der Kunststoffdichtungsbahn
(KDB). 

Hersteller;

Produktionsstätte:

Vertriebspartner:

ACRU Kunststofftechnik GmbH 
Ing.-Pesendorfer-Str. 31 
A-4540 Bad Hall

ACRU Kunststofftechnik GmbH 
Ing.-Pesendorfer-Str. 31 
A-4540 Bad Hall

C quadrat GmbH 

Adolf Dernbach-Straße 4a 
D-47829 Krefeld

Sicherheit in Technik und Chemie
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Blatt 2 zum Zulassungsschein Nr. 06/BAM 4.3/01/19 vom 22.02.2023

3.

3.1.

3.3

Beschreibung des Zulassungsgegenstands

Werkstoff der KDB

Granulat INEOS LL 6808 AA der Firma INEOS Olefins & Polymers Europe (Grange- 
mouth, Schottland) mit 5,3 Cew.-% Masterbatch, der während der Herstellung zuge
geben wird. Elle Bezeichnung, der Hersteller und die Rezeptur des Masterbatches sind 
vertraulich bei der BAM hinterlegt. Es gelten die folgenden Spezifikationen (s. Anla

ge 1):

Dichte (Granulat):
Dichte (KDB):
MER (Granulat) (190/5): 
MER (KDB) (190/5):
Oll (KDB) (210 °C): 
Rußgehalt:

(0,931 ± 0,003) g/cm3 
(0,942 ± 0,005) g/cm3 
(2,5 ±0,3) g/IOmin 
(2,5 ± 0,4) g/10 min 
> 65 min
(2,2 ± 0,2) Cew.-%

Es dürfen bis zu 5 Gew.-% granuliertes Randstreifenmaterial aus der laufenden Produkti
on derzugelassenen KDB zugemischt werden, soweit die Anforderungen aus der Anlagel 
Nr. 3, MFR-Änderung, dieses Zulassungsscheins erfüllt werden. Anlage 4 enthält die Er
klärung des Herstellers über den verwendeten Werkstoff.

3.2 Abmessungen der KDB

Länge:
Breite:
Dicke: Nenndicke 

Einzelwert 
Alle Einzelwerte

100 m, maximale Rollenlänge
7,00 m 
2,50 mm
Mittelwert (+ 0,15) mm 
2,50 mm

Oberflächen der KDB

In eine der Oberflächen der KDB ist eine raue, flächige Struktur eingeprägt, die mit re
gelmäßig angeordneten, markanten Spikes verstärkt ist (Herstellerbezeichnung: 
MICR05PIKE+ oderMSB+). Die andere Oberfläche ist glatt (s. Anlage 10). Eine der Oberflä
chen ist miteiner Kennzeichnung nach Nr. 3.4 versehen. Die Kennzeichnung muss auf der 
sichtbaren Oberfläche der verlegten KDB gut erkennbar sein. Der Randbereich der Dich
tungsbahn, wo planmäßig das Schweißen erfolgt, wird durch Schutzstreifen vor Ver
schmutzung geschützt.

3.4 Kennzeichnung

Die nach dieser Zulassung hergestellte KDB muss in Übereinstimmung mit dem an der 
BAM hinterlegten Prüfmuster wie folgt gekennzeichnet werden:

06/BAM 4.3/01/19/ ACRU PEHD/ 2,5 mm / 7 m / G/Micro Spike + / Ja / Co

2,5 mm = Dicke der Dichtungsbahn; 7 m = Breite der Dichtungsbahn in Meter;
C = glatte Oberfläche; Micro Spike + = geprägte Oberflächenstrukturen; Ja = Herstellungs
jahr; Co = interner Code, der u. a. die Herstellungswoche und den Werkstoff enthält.
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Aufbau und Anordnung der Kennzeichnung sowie die Lage der Kennzeichnung auf der KDB 
sind in der Anlage 5 und 6 beschrieben. Die Kennzeichnung darf keine wesentliche Materi
alschwächung zur Folge haben. Jede Rolle erhält einen Aufkleber mit der Rollennummer 
gemäß Anlage 9.

4.1 Anforderungen an die KDB

Sofern nicht ausdrücklich in diesem Zulassungsschein Abweichungen genannt werden, 
müssen die KDB in ihren Eigenschaften den Prüfmustern entsprechen, die nach den Prü
fungsunterlagen an der BAM (Az. 4.3/1566/19) und dem Prüfbericht Nr. K19 0546.7 vom 
26.08.2019 der Staatlichen Materialprüfungsanstalt (MPA) Darmstadt (Crafenstraße 2, 
64283 Darmstadt) einer Prüfung gemäß den Anforderungen der „Richtlinie für die Zulas
sung von Kunststoffdichtungsbahnen für Deponieabdichtungen" unterzogen worden sind. 
Die KDB müssen damit den Anforderungen dieser Zulassungsrichtlinie für Kunststoffdich
tungsbahnen entsprechen.

4.2 Qualitätssicherung bei der Herstellung

Die Herstellung der zugelassenen KDB muss gemäß den Anforderungen der Zulassungs
richtlinie eigen- und zweimal jährlichfremdüberwacht werden (s. Anlage?). Bei der Eigen- 
und Fremdüberwachung sind die Prüfungen gemäß Anlage 1 durchzuführen und die ermit
telten Kennwerte müssen im Rahmen derfoleranzen mit den dort angegebenen Kenn
werten übereinstimmen.

Die in Abstimmung mit der BAM mit der Fremdüberwachung beauftragte Stelle muss 
nach den Normen DIN EN IS0/IEC17025 „Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von 
Prüf- und Kalibrierlaboratorien" für die bei der Fremdüberwachung durchzuführenden Prü
fungen und mit Bezug auf diese Zulassungsrichtlinie als Inspektionsstelle nach der DIN EN 
150/IEC17020 „Anforderungen an den Betrieb verschiedener Typen von Stellen, die Inspekti
onen durchführen" akkreditiert sein.

4.3 Verlegefachbetriebe und Einbau der KDB

Beim Einbau derKDB müssen die in derZulassungsrichtliniefürKDB beschriebenen Anfor
derungen eingehalten werden. Insbesondere müssen die KDB nach den Anweisungen des 
Herstellers transportiert und gelagert werden (s. Anlage 8). Sie müssen nach den Anforde
rungen der DVS-Richtlinie 2225-4 verlegt werden und so weit als möglich im Heizkeil
schweißverfahren mit einer Überlappnaht mit Prüfkanal geschweißt werden. Die 
Schweißparameter müssen dabei in der Schweißmaschine elektronisch erfasst, mit den 
Sollwerten verglichen und auslesbar gespeichert werden. In der Regel dürfen nur Dich
tungsbahnen einer Formmasse auf der Baustelle verlegt und geschweißt werden. Sind in 
Ausnahmefällen Dichtungsbahnen unterschiedlicher Formmassen zu schweißen, so gelten 
folgende Anforderungen. Miteinander schweißbar sind die Formmassen innerhalb einer 
MFR-Cruppe nach DIN EN IS01872 sowie nach der DVS Richtlinie 2207-1 innerhalb des In-' 
tervalls 0,3 bis 1,7 g/IOmin.

Die KDB muss nachgewiesenermaßen von einer erfahrenen und mit qualifiziertem Perso
nal sowie erforderlichen Geräten und Maschinen ausreichend ausgestatteten Fachfirma 
eingebaut werden. Die Anforderungen werden in der „Richtlinie für die Anforderungen an 
Fachbetriebe für den Einbau von Kunststoffdichtungsbahnen, weiteren Ceokunststoffen 
und Kunststoffbauteilen in Deponieabdichtungssystemen" beschrieben. Der Nachweis der 
erforderlichen Qualifikation, Ausstattung und Erfahrung kann z. B. durch die Anerkennung 
als Fachbetrieb durch eine Güteüberwachungsgemeinschaft eines Fachverbandes geführt

4. Anforderungen
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werden.

4.4 Qualitätssicherung beim Einbau

Beim Einbau der KDB muss eine Eigen- und Fremdprüfung durchgeführt werden. Dabei 
muss insbesondere die Einhaltung der Anforderungen der Zulassungsrichtlinie für KDB 
sowie der Anforderungen dieses Zulassungsscheins überprüft werden. Überdie Prüfungen 
der Schweißnähte sind Protokolle gemäß den Anhängen der DV5 Richtlinie 2225-4 zu füh
ren. Die mit der Fremdprüfung beauftragte Stelle muss den Anforderungen der „Richtlinie 
für Anforderungen an die Qualifikation und die Aufgaben einer fremdprüfenden Stelle beim 
Einbau von Kunststoffkomponenten und -bauteilen in Deponieabdichtungssystemen" ge
nügen.

5. Nebenbestimmungen

5.1 Auflagen

1. Der Zulassungsgegenstand muss in der oben genannten Produktionsstätte (s. Anlage 2) 
nach dem in der Anlage 3 beschriebenen Flerstellungsverfahren aus dem oben genannten 
Werkstoff (s. Anlage 4) mit dem Masterbatch, dessen Eigenschaften bei der Zulassungs
stelle hinterlegt sind, hergestellt werden. Der Zuiassungsgegenstand muss nach den An
gaben unterNr. 3.4 gekennzeichnet werden. Die Produktion muss nach den Vorgaben der 
Anlage 1 und 7 eigen- und fremdüberwacht werden. Die fremdüberwachende Stelle muss 
der BAM dabei ein Muster aus der entnommenen Probe für eine Identifikationsmessung 
zur Verfügung stellen.

2. Die Zulassung ist an den in Nr. 2 genannten Flersteller und die Produktionsstätte ge
bunden. Sie ist nicht übertragbar.

3. Der Flersteller muss den Abnehmer (Verlegefachbetrieb, Baufirma etc.) überdie Anfor
derungen der Zulassung informieren, den vollständigen Zulassungsschein in Kopie und ei
ne Transport- und Verlegeanleitung aushändigen. Auf der Baustelle muss der vollständige 
Zulassungsschein in Kopie vorliegen.

4. Eine Änderung des Werkstoffs, der Additive, der Abmessungen, der Oberflächenbe
schaffenheit, des Fertigungs- und Fügeverfahrens, der Qualitätssicherung oder der Pro
duktionsstätte muss der Flersteller der BAM melden. Diese entscheidet überein gegebe
nenfalls erforderliches neues Zulassungsverfahren.

5. DerZulassungsschein darf nurim Ganzen mit den dazugehörigen Anlagen vervielfältigt 
werden. Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Genehmigung der BAM. Der Text 
und die Zeichnungen in Werbeschriften dürfen dem Zulassungsschein nicht widerspre
chen. Das gilt sinngemäß auch für Berichte und Zeugnisse oder anderer Schriftstücke aus 
der Eigen- und Fremdüberwachung.

6. Schadensfälle im Zusammenhang mit dem Zulassungsgegenstand, die dem Zulas
sungsnehmer bekannt werden, muss er der BAM melden.

5.2 Widerruf

1. Die Zulassung wird unter Widerrufsvorbehalt erteilt. Ein Widerrufsgrund liegt insbeson
dere vor, wenn der Flersteller die Auflagen nicht erfüllt, also z. B. von dem in den Prü
fungsunterlagen und in den Anhängen des Zulassungsscheins beschriebenen Verfahren

82



Blatt 5 zum Zulassungsschein Nr. 06/BAM 4.B/01/19 vom 22.02.2023

oder von den für die Prüfungsmuster verwendeten Materialien abweicht. In diesem Fall 
wird kein zugelassener Gegenstand mehr gefertigt. Die Zulassungsbehörde ist berechtigt, 
im Herstellerwerk, in Zwischenlagern oder auf der Baustelle auch unangemeldet zu prü
fen, ob die Anforderungen und Nebenbestimmungen dieses Zulassungsscheinseingehal
tenworden sind. Das Grundrecht aus Art. 13 CG, die Unverletzlichkeit der Wohnung, bleibt 
gewahrt.

2. Ein Widerrufsgrund liegt auch vor, wenn sich der Werkstoff, das Herstellungsverfahren 
des Zulassungsgegenstands oder das vom Herstellerund den Verlegefachbetrieben einge
setzte Verlege- und Schweißverfahren nicht bewährt haben und dies anhand von neuen 
technischen Erkenntnissen belegt werden kann oder wenn nach dem Stand der Technik 
eine Weiterentwicklung und Verbesserung erforderlich ist.

3. Im Falle des Widerrufs ist der Hersteller verpflichtet, derZulassungsbehörde umgehend 
den Zulassungsschein auszuhändigen.

1. DieserZulassungsschein giltals Nachweis der Zulassung im Sinne derDepV. Es wird die 
Eignung des Zulassungsgegenstands, der nach den Anforderungen und Nebenbestim
mungen dieses Zulassungsscheins hergestellt wird, bescheinigt. Diefürdie Durchführung 
von Abdichtungsmaßnahmen erforderlichen Genehmigungen werden durch die Zulassung 
nicht ersetzt.

2. Die für die Überwachung zuständige Behörde muss beim Einbau des Zulassungsge
genstands die Einhaltung der entsprechenden Anforderungen des Zulassungsscheins 
in Zusammenarbeit mit der fremdprüfenden Stelle kontrollieren.

3. Die Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.

4. Schadensfälle an Deponiedichtungen, die im Zusammenhang mit dem Zulassungsge
genstand stehen, sollte die für die Überwachung zuständige Behörde der BAM melden.

5. Diesem Zulassungsschein liegt eine Rechtsmittelbelehrung bei.

6. DieserZulassungsschein wird im Amts- und Mitteilungsblatt auf der Internetseite der 
BAM (www.bam.de) veröffentlicht.

6 Hinweise

83

http://www.bam.de


Blatt G zum Zulassungsschein Nr. 06/BAM 4.B/01/19 vom 22.02.2023

84



Blatt? zum Zulassungsschein Nr. 06/BAM 4.3/01/19 vom 22.02.2023

RECHTSMITTELBE LEHRUNG

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim 
Präsidenten der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Berlin 12205, 
Unter den Eichen 87, erhoben werden.

12205 Berlin, 22.02.2023
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ANLAGE 1 ZUM ZULASSUNCSSCHEIN

06/BAM 4.3/01/19
BUNDESANSTALT FÜR
MATERIALFORSCHUNC UND -PRÜFUNG (BAM)

Prüfverfahren und Anforderungen im Rahmen der Eigen- und Fremdüberwachung der Herstellung 
der PE-HD Dichtungsbahnen (s. Tabelle 6 und 7 der Zulassungsrichtlinie1’)

Prüfgröße Prüfverfahren11 Anforderungen und Toleranzen

1. Dichte s. Tabelle 1 Nr. 1.8 Dichte Werkstoff: (0,931 ± 0,003) g/cm3
Dichte kdb: (0,942 + 0,005) g/cm3

2. Schmelze-Massefließrate s. Tabelle 1 Nr. 1.8 

MFR190/5

MFR 190/5werkstoff: (2,5 ± 0,3) g/10 min

MFR 190/5kdb : (2,5 ± 0,4) g/10 min

3. MFR-Änderung s. Tabelle 1 Nr. 1.8 Abs (6MFR) < 15 %

4. Dicke s. Tabelle 1 Nr. 1.7 alle Einzelwerte > 2,50 mm und
s. Tabelle 4 Nr. 4.1 Einzelwert = Mittelwert ± 0,15 mm

5. Erscheinungsbild der 
Oberfläche und des 
Querschnitts

6. Geradheit und Planlage

7. Erscheinungsbild der 
Kennzeichnung

8. Masseanteil an Ruß

9. Flomogenität der 
Rußverteilung

10. Maßänderung

s. Tabelle 1 Nr. 1.1 u.1.2

s. Tabelle 1 Nr. 1.5 und 1.6 

visuell

s. Tabelle 1 Nr. 1.3 

s. Tabelle 1 Nr. 1.4

s.Tabellel Nr. 1.9, 
nach 1 h bei 120 °C

11. Zugbeanspruchung s. Tabelle 2 Nr. 2.2
Zugspannung an der s. Tabelle 6 Nr. 6.6
Streckgrenze
Streckdehnung
Bruchdehnung2’

12. Spannungsrissbeständigkeit s. Tabelle 3 Nr. 3.2

13. Stempeldurchdrückkraft s. Tabelle 2 Nr. 2.4

14. Dxidations- s. Tabelle 1 Nr. 1.11
Induktionszeit (OIT)3’

s. Tabelle 1 Nr. 1.1 u. 1.2

s. Tabelle 1 Nr. 1,5 und 1.6

Abschnitt 2.5 der Richtlinie
Festlegung gemäß Zulassungsschein Nr. 3.4

(2,2 ± 0,2) Cew.-%

an der Dichtungsbahn

alle Einzelwerte: quer: < 1,5 %;
längs: < 1,5 %; für die Einzelwerte gilt
zusätzlich Betrag der
Änderung von 6L, längs,
über die Breite der KDB < 0,6 %.

längs quer
Gs:>15N/mm2 > 15 N/mm2

sv: > 8,5 % > 8,5%
Eb:>600 % > 600 %

s. Tabelle 3 Nr. 3.2

>6,0 l<N

0ITkdb(210 °C):> 65 min

15. Art und Gehalt an Tracer BAM-Prüfvorschrift wird im Einzelfall festgelegt, 

Prüfung durch die Zulassungsstelle

1) siehe Richtlinie für die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen für Deponieabdichtungen, BAM Bundesanstalt für 

Materialforschung und -prüfung, und die dort angegebenen Anforderungstabellen.

21 Proben werden aus dem glatten Randbereich entnommen.

3) Bei der Eingangskontrolle an jeder Lieferung (Silofahrzeug); bei der Eigenüberwachung der Dichtungsbahn einmal pro 

Produktionstag, insbesondere je Betriebsanlauf und bei Chargenwechsel des Rußbatch; bei der Fremdüberwachung.

86
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ANLAGE 2 ZUM ZULASSUNCSSSCHEIN

06/BAM 4.B/01/19
BUNDESANSTALT FÜR

MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

Hersteller und Verleger der Dichtungsbahn 

Hersteller

AGRU KUNSTSTOFFTECHNIK GmbH 

Ing.-Pesendorfer-Straße 31 

A-4540 Bad Hall 

Österreich

Geschäftsführer: Mag. Alois Gruber

Vertriebs partner

G-quadrat GmbH 

Adolf-Dembach-Straße 4 a 

D-47829 Krefeld 

Deutschland

Geschäftsführer: Dr.-Ing. Jan Schröder

Die Installation der Dichtungsbahn erfolgt durch eigene Fachkräfte oder Fachverleger auf 

Grundlage der BAM Richtlinie für die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen für 

Deponieabdichtungen und der „BAM Richtlinie - Richtlinie für die Anforderungen an Fachbetriebe 

für den Einbau von Kunststoffdichtungsbahnen, weiteren Geokunststoffen und Kunststoffbauteile 

in Deponieabdichtungssysteme". Die Fachverleger sind durch den AK GWS e.V. güteüberwacht.
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ANLAGE B ZUM ZULASSUNCSSSCHEIN

06/BAM 4.B/01/19
BUNDESANSTALT FÜR

MATERIALFORSCHUNC UND -PRÜFUNG (BAM)

Herstellungsverfahren

Die AGRU-PEHD-Kunststoffdichtungsbahnen werden im Werk A-4540 Bad Hall, Ing.-Pesendorfer- 

Straße 31 (AGRU Werk IV) im Breitschlitzextrusionsverfahren hergestellt.

Die Materialzuführung des Basispolymers erfolgt in einem geschlossenen System. Die Dosierung 

von Grundmaterial und Masterbatch an der Maschine erfolgt über ein gravimetrisches System, um 

eine gleichbleibende Ausstoßleistung zu gewährleisten. Im Doppelschneckenextruder mit 

Entgasungszone wird das Rohmaterial durch Temperatur- und Druckaufbau plastifiziert und 

homogenisiert. Die Formgebung der Schmelze erfolgt durch eine beheizte Breitschlitzdüse, die mit 

aufwändigen Verteilungs- und Zentriersystemen ausgerüstet ist. Das ausgepresste Extrudat wird 

von einem nachgeschalteten Dreiwalzenkalander geglättet und mit der entsprechenden 

Oberflächenstruktur versehen. In der Folge sind eine Abzugsvorrichtung, Kantenbeschnitt, 

Kennzeichnungsanlage und Wickelvorrichtung angeordnet.
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ANLAGE 4 ZUM ZULASSUNCSSSCHEIN

06/BAM 4.3/01/19
BUNDESANSTALT FÜR

MATERIALFORSCHUNC UND -PRÜFUNG (BAM)
WbHdwide Competence 

in Plastics

Werkstofferklärung

Die AGRU-PEHD beidseitig glatte Kunststoffdichtungsbahn wird aus dem Basispolymere

der Firma INEOS Olefins & Polymers Europe, Grangemouth, Schottland hergestellt.

Ein Masterbatch wird zur UV-Stabilisierung und für eine hohe Oxidationsstabilität beigemischt um 

im Endprodukt einen Rußanteil von ca. 2,2 ± 0,2 % zu erzielen. Der Name, die Rezeptur und der 

Hersteller des Masterbatches sind bei der BAM vertraulich hinterlegt.

Die Verwendung von Randstreifenmaterial ist bis zu 5 Gew.-% zulässig.

Datenblätter und Werkstoffspezifikationen aller Werkstoffe liegen der BAM vor.

LL6808AA
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ANLAGE 5 UND G, SEITE 1 ZUM ZULASSUNCSSSCHEIN

OG/BAM 4.3/01/19
BUNDESANSTALT FÜR

MATERIALFORSCHUNC UND -PRÜFUNG (BAM)

Aufbau und Anordnung der Kennzeichnung

Die Kennzeichnung der AGRU-PEHD-Kunststoffdichtungsbahnen erfolgt mittels einer 

Lasersignierung und enthält folgende Merkmalblöcke:

Worldwi.de Competence 
in Plastics

Zulassungsnummer:

Herstellerkennzeichen;

Nenndicke;

Werkstoffbezeichnung:

Breite:

Produktionswoche: 

Typenbezeichnung: 

Produktionsjahr: 

Zusätzliche Angaben; 

Extrudernummer:

06/BAM 4.3/01/19 

AGRU 

2,5 mm 

PEHD 

7 m

codiert in Seriennummer enthalten

MSB+/G

z. B. 2021

CE-Kennzeichnung

ANL III

Die Anordnung der Kennzeichnung und der Schutzstreifen erfolgt kontinuierlich über gesamte 

Breite bzw. Länge der Dichtungsbahn gemäß der „Richtlinie für die Zulassung von 

Kunststoffdichtungsbahnen für Deponieabdichtungen“ Punkt 2.5: „Kennzeichnung und 

Schutzstreifen“.

Anordnung der Kennzeichnung:

700 cm
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ANLAGE 5 UND G, SEITE 2 ZUM ZULASSUNCSSSCHEIN

OG/BAM 4.B/01/19
BUNDESANSTALT FÜR

MATERIALFORSCHUNC UND -PRÜFUNG (BAM)

Zusätzliche Kennzeichnung:

Zusätzlich enthält die AGRU-PEHD-Kunststoffdichtungsbahn am linken Schweißrand eine 

Prägesignierung mit folgenden Merkmalblöcken:

Zulassungsnummer:

Herstellerkennzeichen:

Nenndicke:

Werkstoffbezeichnung:

Breite:

Typenbezeichnung: 

Produktionsjahr: 

Interne Codierung: 

Laufmeterangabe: 

Zusätzliche Angaben:

06/BAM 4.3/01/19

AGRU

2,5 mm

PEHD

7000 mm

MSB+/G

z. B. 2018

Seriennummer, Rezepturcode 

.... m

CE-Kennzeichnung

Die Codierungsschlüssel der Seriennummer und Rezepturcode sind bei der zulassenden Behörde 

hinterlegt.

Die an der Rollenaußenseite angebrachte Lieferetikette ist in Anlage 9 dargestellt.
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ANLAGE 7 ZUM ZULASSUNGSSSCHEIN

OG/BAM 4.3/01/19
BUNDESANSTALT FÜR

MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

Qualitätssicherung im Rahmen der Eigen- und 

Fremdüberwachung

Die Produktion von Dichtungsbahnen unterliegt bei der AGRU-Kunststofftechnik GmbH einem 

Qualitätsmanagementsystem nach der DIN EN ISO 9001. Innerhalb dieses QM-Systems werden 

die Maßnahmen der internen Qualitätskontrolle geregelt.

Die Anforderungstabellen 5 und 6 (Art und Umfang im Rahmen der Eigenüberwachung) der 

„Richtlinie für die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen für Deponieabdichtungen“ (in der 

jeweils aktuellen Fassung) bilden dabei die Grundlage der Eigenüberwachung.

Diese Daten werden über 20 Jahre so archiviert, dass jederzeit eine Zuordnung der 

Prüfergebnisse zu einer Liefereinheit möglich ist. Bei Auslieferung werden diese Ergebnisse in 

Form von Zertifikaten nach DIN EN 10204-3.1 dokumentiert.

Die laufende Fertigung der Dichtungsbahnen sowie die Eigenüberwachung werden 

fremdüberwacht durch:

SKZ - Testing GmbH 

Friedrich-Bergius-Ring 22 

D-97076 Würzburg

Die Fremdüberwachung wird nach Art und Umfang gemäß der „Richtlinie für die Zulassung von 

Kunststoffdichtungsbahnen für Deponieabdichtungen“ (in der jeweils aktuellen Fassung) 

durchgeführt.
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ANLAGE 8 ZUM ZULASSUNCSSSCHEIN

OG/BAM 4.3/01/19
BUNDESANSTALT FÜR

MATERIALFORSCHUNC UND -PRÜFUNG (BAM)
WoHdwide Competence 

in Plastics

Transport und Lagerung

Transport

Abhängig von Rollengewicht und max. Zuladung werden bis zu 16 Rollen auf einem LKW 

transportiert. Die Verladung im Werk erfolgt durch speziell ausgerüstete Hubstapler und Kräne. 

Jede Rolle ist werksseitig mit Spannbändern gesichert und zur besseren Handhabung mit 

Transportgurten ausgerüstet, die das Einhängen in einen Kran, Frontlader oder ähnliches zur 

einfachen Be- und Entladung ermöglichen. Die Rollen sind so zu verankern, dass eine 

Beschädigung der Dichtungsbahnen ausgeschlossen werden kann.

An der Baustelle sind befestigte Fahrwege zum Zwischenlagerplatz anzulegen. Auf der Baustelle 

dürfen die Rollen nur durch den Verlegefachbetrieb oder durch vom Verlegefachbetrieb 

unterwiesenes Personal mit geeignetem Transportgeschirr (z.B. -Hebetraverse) transportiert 

werden.

Keinesfalls dürfen die Rollen am Boden geschleift werden!

Lagerung

Für die Zwischenlagerung der Dichtungsbahnen auf der Baustelle ist ein Lagerplatz vorzusehen, 

der folgende Kriterien erfüllt:

Breite mind. 8,0 m

Ebener, tragfähiger und entsprechend gesäuberter Lagerplatz 

Dichtungsbahnen schützen gegen mechanische Beschädigung oder Verformung

Die Länge des vorbereiteten Lagerplatzes ergibt sich grundsätzlich aus der voraussichtlich zu 

lagernden Menge, wobei aufgrund der vorzusehenden Möglichkeit der Anfertigung von Teillängen 

(zuschneiden) mind. 25 m erforderlich sind. Die max. Stapelhöhe soll fünf Lagen (versetzt 

angeordnet) nicht übersteigen.

Sollte trotz sorgfältiger Einhaltung dieser Vorschrift eine Dichtungsbahn beschädigt werden oder 

eine unzulässige Verformung erleiden, sind diese Stellen zu kennzeichnen und dem Verleger unter 

Angaben der Rollennummer (Etikett) unverzüglich bekannt zu geben. Die Entscheidung, ob die 

Rolle verlegt werden kann, liegt beim örtlichen Fremdprüfer für die KDB.

93



Worldwide Competence 
in Plastics

ANLAGE 9 ZUM ZULASSUNGSSSCHEIN

OG/BAM 4.3/01/19
BUNDESANSTALT FÜR

MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

Muster eines Rollenaufklebers

Druckdaluin: 19.05.21 Dructaei / User; 11:11 / Terminal DiBal W4 iig.-PBicMtMter-sk»« at

Enddalum tat*.: 19.05.21 Rüctaneldenummer: 007B28110 m0 A-4s«eBanbii
ThePtasilcs Experts

PEHD schwarz 2,5mm - 7m X 100m BAM
Dichtungsbahn MSB+/G Heizkeilschweissung
MicroSpike+/glatt-7m halandriert
BAM

002 PWS Z 21/187792

•

Material: u

Rolle/Chg 32119.0001 | illliilll
RM-Lagerort QSW4
Menge / ME: 700,000 QM Stücbnenge 0,000 E*

Stammlagerart W4DBAU
Bemerkungen OS;

rrtu<
lfd. Pal.Hr.:...................... Personalnumtner: 0000000678

Rückmsldebemerkung: 2321/000073 300.0002

Vucltrna Jemin

26640110025 007820110

Feitlgungsauttraganr.;
2321/000073

Jede Dichtungsbahnrolle erhält eine fortlaufende codierte Nummer, z. B. 31902.0001

Darin bedeutet 1. Position Anlagen Nr.

2.+3. Position Produktionsjahr

4.+5. Position Produktionswoche

6.- 9. Position fortlaufende Nummer
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ANLAGE 10 ZUM ZULASSUNCSSSCHEIN

06/BAM 4.3/01/19
BUNDESANSTALT FÜR

MATERIALFORSCHUNC UND -PRÜFUNG (BAM)

Darstellung der Oberfläche
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J BAM
Bundesanstalt für 
Materialforschung 
und -prüfung

12200 Berlin 
T: +49 30 8104-0 
F: +49 30 8104-7 2222

3. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

12/BAM IV.3/0G/10

Antragsteller:

für Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) 
in Basis- und Oberflächenabdichtungen von Deponien

JUTAa.s.
Dukelskä 417
54415 Dvür Krälove nad Labern 
TSCHECHISCHE REPUBLIK

Nachtrag;

Die Anlage 1 des Zulassungsschein wird durch Anlage 1 dieses Nachtrags ersetzt.

Berlin, den 22.02.2023

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNC UND -PRÜFUNG (BAM) 

im Auftrag im Auftrag

C
Dr. rer, nat. Franz-Georg Simon 
Direktor und Professor

Andreas Wöhlecke 
Technischer Regierungsamtsrat

Fachbereich 4.3, Schadstofftransfer und Umweittechnologien

BAM DLV: 23004G11, 4. Ausfertigung, (Urschrift)

Dieser 3. Nachtrag umfasst 3 Blätter.
Zulassungsscheine oder Nachträge zu Zulassungsscheinen ohne Unterschrift oder mit Blättern ohne Dienst 
gel sind ungültig.

Sicherheit in Technik und Chemie
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Blatt 2 des 3. Nachtrages zur Zulassung Nr. 12/BAM IV.3/06/10 vom 22. Februar 2023

RECHTSMITTELBELEHRUNC

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim Präsidenten der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Berlin 12205, Unter den Eichen 87, erhoben wer
den.

12205 Berlin, 22. Februar 2023
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ANLAGE 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 

12/BAM IV.3/06/10

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALF0R5CHUNC 

UND -PRÜFUNG (BAM)

Prüfverfahren und Anforderungen im Rahmen der Eigen- und Fremdüberwachung der Herstellung der 

PE-HD Dichtungsbahnen (s. Tabelle 6 und 7 der Zulassungsrichtlinie,))

Prüfgröße Prüfverfahren11 Anforderungen und Toleranzen

1. Dichte s. Tabelle 1 Nr. 1.8 Dichte Werkstoff: (0,932 ± 0,002) g/cm3
Dichte kdb: (0,944 + 0,005) g/cm3

2. Schmelze-Massefließrate s. Tabelle 1 Nr. 1.8 MFR190/5 Werkstoff■ (2,6 ± 0,3) §/10 min

MFR 190/5Kdb: (2,6 ± 0,4) §/10 min

3. MFR-Änderung s. Tabelle 1 Nr. 1.8 Abs (5MFR) <15 %

4. Dicke s. Tabelle 1 Nr. 1.7 
s. Tabelle 4 Nr. 4.1

alle Einzelwerte > 2,50 mm und
Bereich Einzelwert = Mittelwert ± 0,15 mm

5. Erscheinungsbild der 
Oberfläche und des 
Querschnitts

s. Tabelle 1 Nr. 1.1 u. 1.2 s. Tabelle 1 Nr. 1,1 u. 1.2

6. Geradheit und Planlage s. Tabelle 1 Nr. 1.5 und 1.6 s. Tabelle 1 Nr. 1.5 und 1.6

7. Erscheinungsbild der 
Kennzeichnung

visuell Abschnitt 2.5 der Richtlinie
Festlegung gemäß Zulassungsschein Nr. 3.4

8. Masseanteil an Ruß s. Tabelle 1 Nr, 1.3 (2,2 ± 0,2) Cew.-%

9. Homogenität der 
Rußverteilung

s. Tabelle 1 Nr. 1.4 an der Dichtungsbahn

10. Maßänderung ÖL s. Tabelle 1 Nr. 1.9 
s. Tabelle 4 Nr. 4.2 
nach 1 h bei 120 °C

alle Einzelwerte: quer: <1,0%; 
längs: <1,0 %; für die Einzelwerte gilt 
zusätzlich: Betrag der Änderung von ÖL, längs, 

über die Breite der KDB < 0,4 %.

11. Zugbeanspruchung 
Zugspannung an der 
Streckgrenze
Streckdehnung
Bruchdehnung

s. Tabelle 2 Nr. 2.2 
s. Tabelle 6 Nr. 6.6

längs quer
CTs:>15N/mm2 > 15 N/mm2

sy: > 8,5 % > 8,5%
St: > 600 % > 600 %

12. Spannungsrissbeständigkeit s. Tabelle 3 Nr. 3.2 s. Tabelle 3 Nr. 3.2

13. Stempeldurchdrückkraft s. Tabelle 2 Nr. 2.4 >5,0 l<N

14. Oxidations- 
Induktionszeit (OIT)2)

s, Tabelle 1 Nr. 1.11 OITkdb(210 °C): > 40 min

15. Art und Gehalt an Tracer BAM-Prüfvorschrift wird im Einzelfall festgelegt,

Prüfung durch die Zulassungsstelle

11 siehe Richtlinie für die Zulassung von Kunststoff dichtungsbahnen für Deponieabdichtungen, Bundesanstalt für 

Materialforschung und -prüfung (BAM) und die dort angegebenen Anforderungstabellen.
21 Bei der Eingangskontrolle an jeder Lieferung (Lieferfahrzeug); bei der Eigenüberwachung der Dichtungsbahn einmal 

pro Produktionstag, insbesondere je Betriebsanlauf und bei Chargenwechsel des Rußbatch; bei der Fremdüberwachung,
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J BÄM
Bundesanstalt für 
Materialforschung 
und -prüfung

4. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

12200 Berlin 
T: +49 30 8104-0 
F: +49 30 8104-7 2222

12/BAM 4.3/04/15

für Kunststoffdichtungsbahnen (KOB) 
in Basis- und Oberflächenabdichtungen von Deponien

Antragsteller: JUTAa.s.

Dukelskä 417

54415 Dvür Krälove nad Labern 

TSCHECHISCHE REPUBLIK

Nachtrag;

Die Anlage 1 des Zulassungsschein wird durch Anlage 1 dieses Nachtrags ersetzt.

Berlin, den 22.02.2023

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

Dr. rer. nat. Franz-Georg Simon Andreas Wöhlecke
Direktor und Professor Technischer Regierungsamtsrat

Fachbereich 4.3, Schadstofftransfer und Umwelttechnologien

BAM DLV: 23004611,1. Ausfertigung

Dieser 3. Nachtrag umfasst 3 Blätter.
Zulassungsscheine oder Nachträge zu Zulassungsscheinen ohne Unterschrift oder mit Blättern ohne 
Siegel sind ungültig.

Sicherheit in Technik und Chemie
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Blatt 2 des B. Nachtrages zur Zulassung Nr. 12/BAM 4.3/04/15 vom 22.Februar 2023

RECHTSMITTELBELEHRUNC

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim Präsidenten der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Berlin 12205, Unter den Eichen 87, erhoben wer

den.

12205 Berlin, 22. Februar 2023
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ANLAGE 1 ZUM ZULA55UNC55CHEIN 

12/BAM 4.B/04/15

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG 

UND -PRÜFUNG (BAM)

Prüfverfahren und Anforderungen im Rahmen der Eigen- und Fremdüberwachung der Herstellung der 

PE-HD Dichtungsbahnen (s. Tabelle 6 und 7 der Zulassungsrichtlinie1’)

Prüfgröße Prüfverfahren11 Anforderungen und Toleranzen

1. Dichte s. Tabelle 1 Nr. 1.8 Dichte Werkstoff: (0,932 ± 0,002) g/cm3
Dichte kdb: (0,944 + 0,005) g/cm3

2. Schmelze-Massefließrate s. Tabelle 1 Nr. 1.8 MER 190/5 Werkstoff: (2,6 ± 0,3) g/10 min

MER 190/5 kdb: (2,6 ± 0,4) g/10 min

3. MFR-Änderung s. Tabelle 1 Nr. 1.8 Abs (5MFR) < 15 %

4. Dicke s. Tabelle .1 Nr. 1.7 
s. Tabelle 4 Nr, 4.1

alle Einzelwerte > 2,50 mm und
Bereich Einzelwert = Mittelwert + 0,15 mm

5. Erscheinungsbild der 
Oberfläche und des 
Querschnitts

s, Tabelle 1 Nr. 1.1 u.1.2 s. Tabelle 1 Nr. 1.1 u. 1.2

6. Geradheit und Planlage s. Tabelle 1 Nr. 1.5 und 1.6 s. Tabelle 1 Nr. 1.5 und 1.6

•7. Erscheinungsbild der 
Kennzeichnung

visuell Abschnitt 2.5 der Richtlinie
Festlegung gemäß Zulassungsschein Nr. 3.4

8. Masseanteil an Ruß s. Tabelle 1 Nr. 1.3 (2,2 ± 0,2) Cew.-%

9. Homogenität der 
Rußverteilung

s. Tabelle 1 Nr. 1.4 an der Dichtungsbahn

10. Maßänderung ÖL s. Tabelle 1 Nr. 1.9 
s. Tabelle 4 Nr. 4.2 
nach 1 h bei 120 °C

alle Einzelwerte: quer: <1,0%; 
längs: <1,0 %; für die Einzelwerte gilt 
zusätzlich: Betrag der Änderung von ÖL, längs, 
über die Breite der KDB < 0,4 %.

11. Zugbeanspruchung 
Zugspannung an der 
Streckgrenze
Streckdehnung
Bruchdehnung

s. Tabelle 2 Nr. 2.2 
s. Tabelle 6 Nr. 6.6

längs quer
Gs:>15N/mm2 > 15 N/mm2

sv: > 8,5 % ■ > 8,5%
Bb: >600 % > 600 %

12. Spannungsrissbeständigkeit s. Tabelle 3 Nr. 3.2 s. Tabelle 3 Nr. 3.2

13. Stempeldurchdrückkraft s. Tabelle 2 Nr. 2.4 >5,0 l<N

14. Oxidations- 
Induktionszeit (OIT)2)

s. Tabelle 1 Nr. 1.11 OITkdb(210 °C): > 40 min

15. Art und Gehalt an Tracer BAM-Prüfvorschrift wird im Einzelfall festgelegt,

Prüfung durch die Zulassungsstelle

11 siehe Richtlinie für die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen für Deponieabdichtungen, Bundesanstalt für 

Materialforschung und -prüfung (BAM) und die dort angegebenen Anforderungstabellen.
2) Bei der Eingangskontrolle an jeder Lieferung (Lieferfahrzeug); bei der Eigenüberwachung der Dichtungsbahn einmal 

pro Produktionstag, insbesondere je Betriebsanlauf und bei Chargenwechsel des Rußbatch; bei der Fremdüberwachung.
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J BAN
Bundesanstalt für 
Materialforschung 
und -prüfung

12200 Berlin 
T: +49 30 8104-0 
F: +49 30 8104-7 2222

Antragsteller:

3. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

12/BAM 4.3/05/15

für Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) 
in Basis- und Oberflächenabdichtungen von Deponien

JUTA a.s.

Dukelskä 417

54415 DvürKrälove nad Labern 

TSCHECHISCHE REPUBLIK

Nachtrag:

Die Anlage 1 des Zulassungsschein wird durch die Anlage 1 von diesem Nachtrag ersetzt.

Berlin, den 22.02.2023

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG UND -PRÜFUNG (BAM)

im Auftrag im Auftrag

Dr. rer. nat. Franz-Georg Simon 
Direktor und Professor

Andreas Wöhlecke 
Technischer Regierungsamtsrat

Fachbereich 4.3, Schadstofftransfer und Umwelttechnologien

BAM DLV: 23004611,1. Ausfertigung

Dieser 3. Nachtrag umfasst 3 Blätter.
Zulassungsscheine oder Nachträge zu Zulassungsscheinen ohne Unterschrift oder mit Blättern ohne Diens 
gel sind ungültig.

Sicherheit in Technik und Chemie
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Blatt 2 des 3. Nachtrages zur Zulassung Nr. 12/BAM 4.3/05/15 vom 22.Februar 2023

RECHTSMITTELBELEHRUNC

Gegen diesen Bescheid kann innerhalbeines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim Präsidenten der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Berlin 12205, Unter den Eichen 87, erhoben wer

den.

12205 Berlin, 22. Februar 2023
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ANLAGE 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 

12/BAM 4.3/05/15

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNG 

UND -PRÜFUNG (BAM)

Prüfverfahren und Anforderungen im Rahmen der Eigen- und Fremdüberwachung der Herstellung der 

PE-HD Dichtungsbahnen (s. Tabelle 6 und 7 der Zulassungsrichtlinie1))

Prüfgröße Prüfverfahren11 Anforderungen und Toleranzen

1. Dichte s. Tabelle 1 Nr. 1.8 Dichte Werkstoff: (0,932 ± 0,002) g/cm3
Dichte kdb: (0,944 ± 0,005) g/cm3

2. Schmelze-Massefließrate s. Tabellel Nr. 1.8 MFR190/5 Werkstoff: (2,6 ± 0,3) g/10 min

MFR190/5kob: (2,6 ± 0,4) g/10 min

3. MFR-Änderung s. Tabelle 1 Nr, 1.8 Abs (5MFR) < 15 %

4, Dicke s. Tabelle 1 Nr. 1.7 
s. Tabelle 4 Nr. 4.1

alle Einzelwerte > 2,50 mm und
Bereich Einzelwert = Mittelwert ± 0,15 mm

5. Erscheinungsbild der 
Oberfläche und des 
Querschnitts

s. Tabelle 1 Nr. 1.1 u. 1.2 s. Tabelle 1 Nr. 1.1 u. 1.2

6. Geradheit und Planlage s. Tabelle 1 Nr. 1.5 und 1.6 s. Tabelle 1 Nr. 1.5 und 1.6

7. Erscheinungsbild der 
Kennzeichnung

visuell Abschnitt 2.5 der Richtlinie
Festlegung gemäß Zulassungsschein Nr. 3.4

8. Masseanteil an Ruß s. Tabelle 1 Nr. 1.3 (2,2 ± 0,2) Gew.-%

9. Homogenität der 
Rußverteiiung

s. Tabelle 1 Nr. 1.4 an der Dichtungsbahn

10. Maßänderung ÖL s. Tabelle 1 Nr. 1.9 
s. Tabelle 4 Nr. 4.2 
nach 1 h bei 120 °C

alle Einzelwerte: quer: <1,5 %; 
längs: <1,5 %; für die Einzelwerte gilt 
zusätzlich: Betrag der Änderung von ÖL, längs, 

über die Breite der KDB < 0,6 %.

11. Zugbeanspruchung 
Zugspannung an der 
Streckgrenze
Streckdehnung
Bruchdehnung2’

s. Tabelle 2 Nr. 2.2 
s. Tabelle 6 Nr. 6.6

längs quer
a5:>15N/mm2 > 15 N/mm2

ev: > 8,5 % > 8,5%
Eb: > 600 % > 600 %

12. Spannungsrissbeständigkeit s. Tabelle 3 Nr. 3.2 s. Tabelle 3 Nr. 3.2

13. Stempeldurchdrückkraft s. Tabelle 2 Nr. 2.4 > 5,0 l<N

14. Oxidations- 
Induktionszeit (OIT)3)

s. Tabelle 1 Nr. 1.11 OITkdb(210 °C): > 40 min

15. Art und Gehalt an Tracer BAM-Prüfvorschrift wird im Einzelfall festgelegt,

Prüfung durch die Zulassungsstelle

11 siehe Richtlinie für die Zulassung von Kunststoffdichtungsbahnen für Deponieabdichtungen, Bundesanstalt für 

Materialforschung und -prüfung (BAM) und die dort angegebenen Anforderungstabellen.
21 Proben werden aus dem glatten Randbereich entnommen.
3) Bei der Eingangskontrolle an jeder Lieferung (Lieferfahrzeug); bei der Eigenüberwachung der Dichtungsbahn einmal 

pro Produktionstag, insbesondere je Betriebsanlauf und bei Chargenwechsel des Rußbatch; bei der Fremdüberwachung,
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3. Nachtrag zum

ZULASSUNGSSCHEIN

12/BAM IV.3/0G/10

Antragsteller:

für Kunststoffdichtungsbahnen (KDB) 
in Basis- und Oberflächenabdichtungen von Deponien

JUTAa.s.
Dukelskä 417
54415 Dvür Krälove nad Labern 
TSCHECHISCHE REPUBLIK

Nachtrag;

Die Anlage 1 des Zulassungsschein wird durch Anlage 1 dieses Nachtrags ersetzt.

Berlin, den 22.02.2023

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALFORSCHUNC UND -PRÜFUNG (BAM) 

im Auftrag im Auftrag

C
Dr. rer, nat. Franz-Georg Simon 
Direktor und Professor

Andreas Wöhlecke 
Technischer Regierungsamtsrat

Fachbereich 4.3, Schadstofftransfer und Umweittechnologien

BAM DLV: 23004G11, 4. Ausfertigung, (Urschrift)

Dieser 3. Nachtrag umfasst 3 Blätter.
Zulassungsscheine oder Nachträge zu Zulassungsscheinen ohne Unterschrift oder mit Blättern ohne Dienst 
gel sind ungültig.

Sicherheit in Technik und Chemie
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Blatt 2 des 3. Nachtrages zur Zulassung Nr. 12/BAM IV.3/06/10 vom 22. Februar 2023

RECHTSMITTELBELEHRUNC

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim Präsidenten der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM), Berlin 12205, Unter den Eichen 87, erhoben wer
den.

12205 Berlin, 22. Februar 2023
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ANLAGE 1 ZUM ZULASSUNGSSCHEIN 

12/BAM IV.3/06/10

BUNDESANSTALT FÜR MATERIALF0R5CHUNC 

UND -PRÜFUNG (BAM)

Prüfverfahren und Anforderungen im Rahmen der Eigen- und Fremdüberwachung der Herstellung der 

PE-HD Dichtungsbahnen (s. Tabelle 6 und 7 der Zulassungsrichtlinie,))

Prüfgröße Prüfverfahren11 Anforderungen und Toleranzen

1. Dichte s. Tabelle 1 Nr. 1.8 Dichte Werkstoff: (0,932 ± 0,002) g/cm3
Dichte kdb: (0,944 + 0,005) g/cm3

2. Schmelze-Massefließrate s. Tabelle 1 Nr. 1.8 MFR190/5 Werkstoff■ (2,6 ± 0,3) §/10 min

MFR 190/5Kdb: (2,6 ± 0,4) §/10 min

3. MFR-Änderung s. Tabelle 1 Nr. 1.8 Abs (5MFR) <15 %

4. Dicke s. Tabelle 1 Nr. 1.7 
s. Tabelle 4 Nr. 4.1

alle Einzelwerte > 2,50 mm und
Bereich Einzelwert = Mittelwert ± 0,15 mm

5. Erscheinungsbild der 
Oberfläche und des 
Querschnitts

s. Tabelle 1 Nr. 1.1 u. 1.2 s. Tabelle 1 Nr. 1,1 u. 1.2

6. Geradheit und Planlage s. Tabelle 1 Nr. 1.5 und 1.6 s. Tabelle 1 Nr. 1.5 und 1.6

7. Erscheinungsbild der 
Kennzeichnung

visuell Abschnitt 2.5 der Richtlinie
Festlegung gemäß Zulassungsschein Nr. 3.4

8. Masseanteil an Ruß s. Tabelle 1 Nr, 1.3 (2,2 ± 0,2) Cew.-%

9. Homogenität der 
Rußverteilung

s. Tabelle 1 Nr. 1.4 an der Dichtungsbahn

10. Maßänderung ÖL s. Tabelle 1 Nr. 1.9 
s. Tabelle 4 Nr. 4.2 
nach 1 h bei 120 °C

alle Einzelwerte: quer: <1,0%; 
längs: <1,0 %; für die Einzelwerte gilt 
zusätzlich: Betrag der Änderung von ÖL, längs, 

über die Breite der KDB < 0,4 %.

11. Zugbeanspruchung 
Zugspannung an der 
Streckgrenze
Streckdehnung
Bruchdehnung

s. Tabelle 2 Nr. 2.2 
s. Tabelle 6 Nr. 6.6

längs quer
CTs:>15N/mm2 > 15 N/mm2

sy: > 8,5 % > 8,5%
St: > 600 % > 600 %

12. Spannungsrissbeständigkeit s. Tabelle 3 Nr. 3.2 s. Tabelle 3 Nr. 3.2

13. Stempeldurchdrückkraft s. Tabelle 2 Nr. 2.4 >5,0 l<N

14. Oxidations- 
Induktionszeit (OIT)2)

s, Tabelle 1 Nr. 1.11 OITkdb(210 °C): > 40 min

15. Art und Gehalt an Tracer BAM-Prüfvorschrift wird im Einzelfall festgelegt,

Prüfung durch die Zulassungsstelle

11 siehe Richtlinie für die Zulassung von Kunststoff dichtungsbahnen für Deponieabdichtungen, Bundesanstalt für 

Materialforschung und -prüfung (BAM) und die dort angegebenen Anforderungstabellen.
21 Bei der Eingangskontrolle an jeder Lieferung (Lieferfahrzeug); bei der Eigenüberwachung der Dichtungsbahn einmal 

pro Produktionstag, insbesondere je Betriebsanlauf und bei Chargenwechsel des Rußbatch; bei der Fremdüberwachung,
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Diese Richtlinie und die zugehörigen Anlagen in der jeweils aktuellen Fassung sowie die Liste 

von fremdprüfenden Stellen, die die Anforderungen der Richtlinie erfüllen, sind als pdf-Dateien 

auf der Internetseite der BAM unter: http://www.tes.bam.de/de/mitteilungen/abfallrecht/in-

dex.htm verfügbar. Dort befinden sich auch die auf der Grundlage der Deponieverordnung er-

stellten Zulassungsrichtlinien für Geokunststoffe und Dichtungskontrollsysteme und eine Liste 

zugelassener Produkte. 

Die SKZ/TÜV-LGA-Güterichtlinie Rohre, Schächte und Bauteile in Deponien ist über das SKZ – 

Das Kunststoff-Zentrum oder über den TÜV Rheinland-LGA, www.tuev.de, erhältlich. 
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Vorwort  
 
1995 wurde zum ersten Mal eine Fremdprüfer-Richtlinie vorgelegt. Seither hat sich der Stand 

der Technik bei der kunststofftechnischen Fremdprüfung im Deponiebau stetig entwickelt und 

das Aufgabenfeld erweitert. Diese Entwicklung kam in Überarbeitungen, die 1998, 2002 und 

zuletzt 2009 durchgeführt wurden, zum Ausdruck. Auf den Fachtagungen „Die sichere Deponie“ 

in Würzburg wurde immer wieder auch über diese Entwicklung bei der Fremdprüfung auf Depo-

niebaustellen berichtet. Inzwischen umfasst der Bereich der Kunststoffkomponenten das ganze 

Spektrum der Geokunststoffe, die Rohre, Schächte und Bauteile aus Kunststoff, die Beschich-

tungen und Auskleidungen aus und mit Kunststoff von Betonbauteilen, die polymeren Zuschlag-

stoffe, zum Beispiel bei Polymer-vergüteten mineralischen Dichtungen, und schließlich die Dich-

tungskontrollsysteme. 

Am 16. Juli 2009 trat die neue Deponieverordnung (DepV) in Kraft. Gemäß der aktuellen Fassung 

dürfen nach Anhang 1 Nr. 2.1 der DepV für das Abdichtungssystem Materialen, Komponenten 

oder Systeme nur eingesetzt werden, wenn sie dem Stand der Technik nach Anhang 1 Nr. 2.1.1 

genügen. Es muss dabei sichergestellt sein, dass sie einem Qualitätsstandard entsprechen, der 

bundeseinheitlich gewährleistet ist, und ihre Eignung der zuständigen Behörde nachgewiesen 

worden ist. Als Nachweis ist für Geokunststoffe, Polymere und serienmäßig hergestellte Dich-

tungskontrollsysteme die Zulassung dieser Materialien, Komponenten oder Systeme durch die 

Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (BAM) nach Anhang 1 Nr. 2.4 erforderlich. 

Für Rohre, Schächte und Bauteile beschreibt der Bundeseinheitliche Qualitätsstandard (BQS) 8-

1 den Stand der Technik. Dieser verweist auf die SKZ/TÜV-LGA Güterichtlinie. Inzwischen liegt 

eine DAkkS-Regel für fremdprüfende Stellen vor, die auf der Grundlage der Fremdprüferrichtlinie 

erarbeitet wurde. 

Um solche Entwicklungen zu berücksichtigen und um die gewonnenen Erfahrungen und Erkennt-

nisse umzusetzen, wird immer wieder eine Überarbeitung der Richtlinie vorgenommen. Beteiligt 

sind daran der Arbeitskreis Fremdprüfer im AK GWS e. V. unter Leitung von Herrn Dr. F. W. 

Knipschild. Die Richtlinie-Fremdprüfer wird dazu im Fachbeirat intensiv beraten, der nach Num-

mer 2.4.4 der DepV die Zulassungstätigkeit fachlich begleitet. In der Arbeitsgruppe der im AK 

GWS e.V. organisierten Fremdprüfer wurden unter Federführung von Herrn Dr. F. W. Knipschild 

in Abstimmung mit der BAM Arbeitsanweisungen, Standards zur Qualitätsüberwachung und ein 

Musterbericht zur Qualitätsüberwachung erarbeitet. Die Arbeitsanweisungen sind als Anlage 3, 

die Standards zur Qualitätsüberwachung als Anlage 4 und das Beispiel (Muster) einer Abschluss-

dokumentation bzw. Berichts zur Qualitätsüberwachung als Anlage 5 in Form von pdf-Dateien, 

die auf der oben genannten Internetseite in der jeweils aktuellen Version verfügbar sind, Be-

standteil dieser Richtlinie. Weiterhin wurden die Anforderungen der SKZ/TÜV-LGA Güterichtlinie 

Bestandteil dieser Richtlinie. 

Der Erfahrungsaustausch und die Weiterbildung sind vor dem Hintergrund der bisher gemachten 

Erfahrung für die fremdprüfenden Stellen besonders wichtig, da die Tätigkeit der fremdprüfenden 

Stellen wesentlich zur Qualität des Abdichtungssystems beiträgt. In die Er- und Überarbeitung 

von Regelwerken, Merkblättern usw. müssen die Erfahrungen und Kenntnisse von fremdprüfen-

den Stellen eingehen. Ein Erfahrungsaustausch kann von den fremdprüfenden Stellen selbst or-

ganisiert werden. In diesem Bereich können jedoch auch die an einer engen Zusammenarbeit 

besonders interessierten zuständigen Behörden Anstoß für Erfahrungsaustausch und Weiterbil-

dung geben. 

An den Beratungen haben die folgenden Personen und fremdprüfenden Stellen mitgewirkt. 

117



 

4 
 

 

1. die Mitglieder des Fachbeirats: 

Dr. St. Abel, Landesamt für Umwelt Brandenburg; Dipl.-Ing. K.-H. Albers, Arbeitskreis 

Grundwasserschutz e. V. (AK GWS); A. Bachmann, Umweltbundesamt; H. Ehrenberg, NAUE 

GmbH & Co. KG; Dipl.-Ing. A. Elsing, HUESKER Synthetic GmbH; Dipl.-Ing. F. Fabian, 

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg,; Dipl.-Ing. M. Hering, 

Freudenberg Performance Materials; Dipl.-Ing. R. Heichele, Bayerisches Landesamt für Umwelt 

(LfU); Dr.-Ing. D. Heyer, TU München, Zentrum Geotechnik; Dipl.-Ing. S. Krahberg, Solmax 

Geosynthetics GmbH; Dipl.-Ing. M. Müller, Landesdirektion Sachsen, Referat 43 – Abfall, 

Altlasten, Bodenschutz; Dipl.-Ing R- Niehof, Pleus Grundwasser- und Bodenschutz GmbH; Dr.-

Ing. E. Reuter, IWA Ingenieurgesellschaft für Wasser- und Abfallwirtschaft; Dipl.-Ing. P. Riegl, 

GEO-POLYMER Trading e.U.; Dipl.-Min. W. Ruthmann, Gesellschaft für Grundbau und 

Umwelttechnik (GGU); Prof. Dr.-Ing. F. Saathoff, Geotechnik und Küstenwasserbau, Universität 

Rostock; Dipl.-Ing. T. Sasse, Umtec | Prof. Biener | Sasse | Konertz; Prof. Dr. F.-G. Simon, 

Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (BAM); Dr.-Ing. M. Tiedt, Landesamt für Natur, 

Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen; Dipl.-Ing. M. Winkler, Staatliches 

Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim (ZUS AGG);A. Wöhlecke, M. Eng., Bundesanstalt für 

Materialforschung und -prüfung (BAM); Dipl.-Ing. H. Zanzinger, SKZ Süddeutsches 

Kunststoff-Zentrum. 

 

2. die ständigen Mitarbeiter an der SKZ/TÜV-LGA Güterichtlinie: 

Dipl.-Ing. J. Allmann, Simona AG; Dipl.-Ing. D. Asmus, ASMUS + PRABUCKI Ingenieure 

Beratungsgesellschaft mbH; Dipl.-Ing. W. Bräcker, Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim; 

Dipl.-Ing. F. Fabian, LUBW Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-

Württemberg; Dipl.-Ing. H. Frank, Frank Deponietechnik GmbH; Ing. B. Großmann, Heers & 

Brockstedt Umwelttechnik GmbH; Dipl.-Ing. S. Schatz, AU Consult GmbH; Dipl.-Ing. A. Schweizer, 

Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU); Dipl.-Ing. A. Stegner, TÜV Rheinland LGA Bautechnik 

GmbH; Dipl.-Ing. H. Zanzinger, SKZ Süddeutsches Kunststoff-Zentrum. 

 

3. die im AK GWS organisierten Fremdprüfer und die Mitarbeiter, die maßgeblich in der Arbeits-

gruppe Fremdprüfer unter der Leitung von Dr. F.W. Knipschild mitarbeiten: 

 

Dipl.-Ing. H. Fabian, DBI - EWI GmbH Ingenieurgesellschaft für Spezialbau, Wasser und Umwelt; 

Dr. H.-P. Schröder, Geotechnisches Büro Prof. Dr.-Ing. H. Düllmann GmbH; Dipl.-Ing. Ch. 

Witolla, GEOPLAN Ingenieurbüro für die Anwendung von Geokunststoffen GmbH; Dipl.-Ing. W. 

Ruthmann, GGU Gesellschaft für Grundbau und Umwelttechnik mbH; Dipl.-Ing. C. Lesny, LIMES 

GmbH; Dipl.-Ing. F. Hierse, MPA Materialprüfanstalt für das Bauwesen - TU Braunschweig; Dipl.-

Ing. J. Tarnowski, Siebert + Knipschild GmbH - Ingenieurbüro für Kunststofftechnik; Dipl.-Ing. 

Th. Rath, S.I.G. Dr.-Ing. Steffen GmbH. 
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1. Anwendungsbereich 

Auf der Grundlage des Kreislaufwirtschafts- 

und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG)1 trat am 

16. Juli 2009 eine neue Deponieverordnung 

(DepV) in Kraft [1]. Diese wurde zuletzt durch 

Artikel 3 der Verordnung vom 9. Juli 2021 

(BGBl. I S. 2598) geändert. Gemäß dieser Ver-

ordnung ist für die Herstellung des Deponieab-

dichtungssystems bei allen Deponieklassen ein 

Qualitätsmanagement vorzusehen. Grundlage 

der Maßnahmen ist der projektbezogene Qua-

litätsmanagementplan, der die Zuständigkei-

ten, sachlichen Mittel und Tätigkeiten zum Er-

reichen und zur Kontrolle der erforderlichen 

Qualitätsmerkmale und den Dokumentations-

umfang für alle Beteiligten festlegt. Der in der 

Planungsphase nach den Grundsätzen des 

Qualitätsmanagements der GDA-Empfehlung 

E5-1 der Deutschen Gesellschaft für Geotech-

nik e.V. (DGGT) (www.gdaonline.de) [2], in 

seinen wesentlichen Elementen erarbeitete 

Qualitätsmanagementplan wird über die Aus-

schreibung, die Vergabe und die Ausführung 

des Probefelds in Abstimmung mit allen Betei-

ligten konkretisiert, in die endgültige, verbind-

liche Form gebracht. Er bedarf der Zustim-

mung der zuständigen Behörde. Zum Quali-

tätsmanagementplan gehören dabei die Maß-

nahmen der Qualitätsüberwachung an den ein-

zelnen Komponenten der Abdichtung. 

Bei der Umsetzung des Qualitätsmanagements 

auf der Deponiebaustelle sind drei voneinander 

unabhängige Funktionen zu unterscheiden. 

Neben der Eigenprüfung der Hersteller des Ab-

dichtungssystems und der Überwachung durch 

die zuständige Behörde ist eine Fremdprüfung 

durch einen unabhängigen Dritten durchzufüh-

ren. Diese Forderung nach einer unabhängigen 

Fremdprüfung im Bereich Kunststofftechnik 

bezieht sich auf folgende Gewerke: 

 

 Kunststoffdichtungsbahnen, Schutzschich-

ten, 

Kunststoff-Dränelemente, ggf. 

 
1 Inzwischen durch das Kreislaufwirtschafts-
gesetz – KrWG vom 24. Februar 2012 (BGBL. 

geosynthetische Tondichtungsbahnen, Ge-

otextilien zum Filtern und Trennen, Be-

wehrungsgitter aus Kunststoff 

 Rohre, Schächte und Bauteile aus Kunst-

stoffen 

 Beschichtungen und Auskleidungen aus 

und mit Kunststoffen für Betonbauwerke 

 Polymere Zuschlagstoffe 

 Dichtungskontrollsysteme 

 

In dieser Richtlinie wird beschrieben, welche 

Anforderungen eine fremdprüfende Stelle, die 

in diesem Bereich tätig ist, erfüllen muss. Der 

Einbau zugelassener Produkte gilt nur dann als 

zulassungskonform und damit abnahmefähig, 

wenn dabei u.a. die fremdprüfende Stelle den 

Anforderungen dieser Richtlinie entspricht und 

die Fremdprüfung gemäß dieser Richtlinie 

durchgeführt wird. In den Zulassungsrichtli-

nien der BAM wird ausdrücklich darauf hinge-

wiesen [3]. Diese Zulassungsrichtlinien enthal-

ten auch detailliertere Angaben zur Art und zu 

dem Umfang der Prüfungen. 

In Anlehnung an diese Regelung unterliegt 

auch der Einbau von Rohren, Schächten und 

Bauteilen aus Kunststoff der Fremdprüfung [4, 

5]. 

2. Definitionen 

Die Fremdprüfung ist ein Teil der Maßnahmen 

des Qualitätsmanagements bei der Herstellung 

des Abdichtungssystems auf der Deponiebau-

stelle, die von einer fremdprüfenden Stelle 

durchgeführt wird. Sie ist zu unterscheiden 

von der Fremdüberwachung, die die Produk-

tion der Kunststoffkomponenten begleitet. Die 

fremdprüfende Stelle ist eine von den mit der 

Planung und der Herstellung des Abdichtungs-

systems Beauftragten unabhängige Institu-

tion, wie z. B. ein externes Ingenieurbüro, eine 

Materialprüfanstalt oder eine andere sachkun-

dige und unabhängige Prüfstelle. Der verant-

wortliche Fremdprüfer ist der das jeweilige 

I, S. 212) ersetzt. 
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Deponieprojekt hauptverantwortlich betreu-

ende Mitarbeiter (Projektleiter) der fremdprü-

fenden Stelle. Der Fremdprüfer vor Ort ist der 

auf der jeweiligen Deponiebaustelle die Aufga-

ben der Kontrolle und Prüfung unmittelbar 

durchführende Mitarbeiter der fremdprüfenden 

Stelle. 

3. Beauftragung 

Die Leistungen der fremdprüfenden Stelle sind 

in Einzelpositionen mit realistischen Ansätzen 

abzufragen. Pauschalierungen im Zuge der An-

gebotsabfrage bzw. Auftragserteilung haben 

zur Folge, dass die fremdprüfende Stelle bei 

festgestellten Baumängeln zusätzlichen Unter-

suchungsaufwand hat, den sie nicht zusätzlich 

vergütet bekommt. Dies ist in Bezug auf die 

Funktion der Fremdprüfung kontraproduktiv. 

Pauschalierungen verstoßen somit gegen den 

Grundsatz der Unabhängigkeit und unterlaufen 

die Anforderungen an Personal, Einrichtungen 

und Geräte. Abgesehen davon führen Pauscha-

lierungen in der Regel nicht zu vergleichbaren 

Angeboten in Bezug auf die angebotene Leis-

tung. Sie sind daher abzulehnen. 

Die fremdprüfende Stelle wird in der Regel 

durch den Bauherrn in Abstimmung mit der zu-

ständigen Behörde beauftragt, kann aber auch 

durch die zuständige Behörde beauftragt wer-

den. Die beauftragende Stelle hat sich vor Auf-

tragserteilung davon zu überzeugen, dass eine 

Akkreditierung der fremdprüfenden Stelle nach 

DIN EN ISO/IEC 17020:2012-07 als Inspekti-

onsstelle für die Fremdprüfung im Deponiebau 

und DIN EN ISO/IEC 17025: 2018-03 als 

Prüflaboratorium gemäß Anhang 1 Nr. 2.1 De-

ponieverordnung (DepV) vorliegt, die die in 

dieser Richtlinie festgelegten allgemeinen, 

personellen sowie einrichtungs- und geräte-

technischen Anforderungen im vollen Umfang 

berücksichtigt. 

Vor Auftragserteilung ist sicherzustellen, dass 

das gesamte sich aus dem Bescheid der Zulas-

sung der Deponie (abfallrechtliche Genehmi-

gung) bzw. aus dem Qualitätsmanagement-

plan ergebende Leistungsspektrum der 

Fremdprüfung einschließlich der speziellen 

Prüfungen abgedeckt ist. 

Gegenstand und Umfang der Qualitätsüberwa-

chung und die wesentlichen Elemente des 

Qualitätsmanagements werden bereits in der 

Planungs- und Genehmigungsphase erarbeitet 

und in einem Qualitätsmanagementplan fest-

gelegt. Hieraus ergeben sich fachspezifische 

Anforderungen, die in die Ausschreibungsun-

terlagen eingehen sollten. Die fremdprüfende 

Stelle sollte deshalb zum Beginn der Phase der 

Ausführungsplanung, in jedem Fall vor Aus-

schreibung der Bauleistungen, beauftragt wer-

den. 

Wenn die fremdprüfende Stelle gemäß dieser 

Richtlinie auch die Qualifikationen (Akkreditie-

rung als fremdprüfende Stelle) gemäß BQS 9.1 

(Qualitätsmanagement - Fremdprüfung beim 

Einbau mineralischer Baustoffe in Deponieab-

dichtungssystemen) vorliegen, kann eine 

fremdprüfende Stelle sowohl mit der Fremd-

prüfung für mineralische Baustoffe als auch für 

Kunststoffkomponenten beauftragt werden. 

 

4. Allgemeine Anforderungen 
Die fremdprüfende Stelle muss über ein eige-

nes, nach den Anforderungen der DIN EN 

ISO/IEC 17025: 2018-03 Allgemeine Anforde-

rungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalib-

rierlaboratorien für einen Mindestumfang von 

Prüfungen (Anlage 2) akkreditiertes Prüflabor 

verfügen. Zusätzliche spezielle Prüfungen, die 

über den in Anlage 2 genannten Mindestum-

fang hinausgehen, sind vom Fremdprüfer an 

eine unabhängige Institution zu vergeben, die 

für diese Prüfungen akkreditiert ist (siehe Ab-

schnitt 6). 

Darüber hinaus muss die fremdprüfende Stelle 

nach der Norm DIN EN ISO/IEC 17020:2012-

07 Konformitätsbewertung – Anforderungen 

an den Betrieb verschiedener Typen von Stel-

len, die Inspektionen durchführen als Inspek-

tionsstelle vom Typ A oder C mit ausdrückli-

chem Bezug auf diese Richtlinie als Anwen-

dungsbereich akkreditiert sein. Damit wird 

nachgewiesen, dass die fremdprüfende Stelle 

ihre für Deponieabdichtungsmaßnahmen 

121



 

8 
 

geltende Inspektionstätigkeit nach den Vorga-

ben der DIN EN ISO/IEC 17020 und dieser 

Richtlinie ausführt. Bei den Akkreditierungen 

wird das DAkkS-Merkblatt 71 SD 1 039 „Zu-

sätzliche Akkreditierungskriterien für Stellen, 

die an der Fremdprüfung beim Einbau von 

Kunststoffkomponenten in Deponieabdich-

tungssystemen entsprechend der Deponiever-

ordnung (DepV) beteiligt sind“ als Akkreditie-

rungsregel hinzugezogen, das auf der Inter-

netseite der DAkkS (Deutsche Akkreditie-

rungsstelle GmbH) (www.dakks.de) herunter-

geladen werden kann.  

Die für die Inspektionstätigkeit relevanten Ver-

fahrens- und Arbeitsanweisungen sind in der 

Anlage 1 zusammengestellt.  

Die fremdprüfende Stelle muss wirtschaftlich 

leistungsfähig sein (§ 5 Abs. 4 VOF [6]). Sie 

muss über eine Berufshaftpflichtversicherung 

verfügen. Die Deckungssumme muss mindes-

tens jeweils 1,5 Mio. Euro für Personen-, Sach- 

und sonstige Schäden betragen. 

Die fremdprüfende Stelle muss rechtlich, wirt-

schaftlich und personell von den anderen an 

der Planung und Herstellung des Deponieab-

dichtungssystems Beteiligten unabhängig sein.  

5. Personelle Anforderungen 

Die fremdprüfende Stelle muss über geschulte 

Fachleute mit Sachverstand und Erfahrung in 

der Kunststofftechnik und in der Qualitätsüber-

wachung sowie im Bereich deponiespezifischer 

geotechnischer Verfahren verfügen. Die Fach-

leute müssen in der Lage sein, auf der Grund-

lage der Prüfergebnisse eine sachverständige 

Beurteilung im Hinblick auf die Übereinstim-

mung mit den Anforderungen vorzunehmen 

und darüber zu berichten sowie die Bedeutung 

festgestellter Mängel in ihren Auswirkungen 

auf die Funktionstüchtigkeit des Abdichtungs-

systems bewerten zu können. Durch ein doku-

mentiertes Schulungssystem muss die Qualifi-

kation und Weiterbildung der Fachleute ge-

währleistet werden. Die Schulung umfasst die 

Abschnitte: Einführungszeit, Zeit der Arbeit 

mit erfahrenen Fremdprüfern und ständige 

Weiterbildung entsprechend dem sich entwi-

ckelnden Stand der Technik. Die fremdprü-

fende Stelle muss Aufzeichnungen über die 

technische bzw. wissenschaftliche Qualifika-

tion, die Schulungen und die Erfahrungen ihrer 

Mitarbeiter führen. 

Die fremdprüfende Stelle muss einem techni-

schen Leiter unterstehen, der im Hinblick auf 

den Betrieb der Inspektionsstelle qualifiziert 

und erfahren ist, und der die Gesamtverant-

wortung dafür trägt, dass die Inspektions- und 

Prüftätigkeiten in Übereinstimmung mit den 

Normen durchgeführt werden. Der technische 

Leiter muss im Sinne eines Festanstellungsver-

hältnisses vertraglich gebunden sein. 

Die fremdprüfende Stelle muss über eine aus-

reichende Anzahl von Mitarbeitern mit der 

Qualifikation „verantwortlicher Fremdprüfer“ 

und „Fremdprüfer vor Ort“ verfügen, um si-

cherzustellen, dass die Fremdprüfung im erfor-

derlichen Umfang gemäß dieser Richtlinie er-

folgen kann. 

Die Qualifikation des verantwortlichen Fremd-

prüfers (Projektleiter) ist durch eine abge-

schlossene ingenieurtechnische oder ver-

gleichbare Ausbildung (Fachhochschule oder 

Universität) und durch eine mindestens 3-jäh-

rige nachgewiesene prüfende Tätigkeit in der 

Qualitätsüberwachung beim Bau von Deponien 

mit Kunststoffkomponenten nachzuweisen. 

Der verantwortliche Fremdprüfer muss gegen-

über den Fremdprüfern vor Ort weisungsbe-

fugt sein. Der verantwortliche Fremdprüfer 

kann zugleich Fremdprüfer vor Ort sein. 

Die Qualifikation des Fremdprüfers vor Ort ist 

mindestens durch die abgeschlossene Ausbil-

dung zum staatlich geprüften Techniker oder 

eine abgeschlossene Berufsausbildung mit 

technischem Bezug oder eine vergleichbare 

Qualifikation (z.B. durch eine mehrjährige ein-

schlägige Berufserfahrung) und durch eine 

mindestens 1-jährige Baustellenerfahrung als 

Prüfer unter der begleitenden Aufsicht eines 

erfahrenen Fremdprüfers nachzuweisen. Er 

muss die Prüfung zum Kunststoffschweißer 

nach der DVS Richtlinie 2212 Teil 3 mindestens 

für die Untergruppen III-1 bis III-3, erfolgreich 

122



 

9 
 

absolviert haben. Dies muss durch eine ent-

sprechende Prüfbescheinigung einer aner-

kannten Prüfstelle nachgewiesen werden. Eine 

Wiederholungsprüfung nach der DVS Richtlinie 

2212 ist nicht erforderlich. 

6. Anforderungen an Geräte 
und Einrichtungen  

Die fremdprüfende Stelle muss mit eigenen 

Einrichtungen und Geräten für die Baustellen- 

und Laborprüfungen ausgestattet sein, die für 

die Qualitätsüberwachungsmaßnahmen nach 

den einschlägigen Regelwerken (DVS-

Richtlinien, DIN-Normen etc.) erforderlich 

sind. Mit den Einrichtungen und Geräten muss 

eine normgerechte Durchführung der Prüfun-

gen möglich sein. Die Geräte müssen nach do-

kumentierten Anweisungen gewartet und kali-

briert werden. Die Ausstattung muss vom Um-

fang her so gewählt werden, dass bei der 

Fremdprüfung vor Ort keine den Bauablauf un-

angemessenen beeinträchtigenden Verzöge-

rungen auftreten. 

Alle Arbeitsanweisungen, Normen, Richtlinien, 

Merkblätter oder Referenzdaten, die die Tätig-

keit der Fremdprüfung betreffen, müssen auf 

dem neusten Stand gehalten werden und leicht 

verfügbar sein. 

Das Prüflabor der fremdprüfenden Stelle muss 

nach DIN EN ISO/ICE 17025: 2018-03 Allge-

meine Anforderungen an die Kompetenz von 

Prüf- und Kalibrierlaboratorien für die bei dem 

jeweiligen Bauprojekt erforderlichen kunst-

stofftechnischen Prüfungen akkreditiert sein.  

In der Anlage 2 ist der verbindliche Mindest-

umfang an akkreditierten Prüfungen zusam-

mengestellt, der als Voraussetzung für die Ak-

kreditierung als fremdprüfende Stelle beim 

Einbau von Kunststoffkomponenten in Depo-

nieabdichtungssystemen und somit für die 

Aufnahme in die Anerkennungsliste der BAM 

gilt.  

Tabelle 1 stellt zur Übersicht die Prüfungen bei 

der Fremdprüfung für die verschiedenen Arten 

von Kunststoffkomponenten zusammen, wo 

Richtlinien Art und Umfang der Fremdprüfung 

regeln. Die dort angegebenen speziellen Prü-

fungen (z. B. zur Ermittlung der Permittivität 

von geosynthetischen Tondichtungsbahnen, 

zur Ermittlung des Wasserableitvermögens, 

der Kurzzeit-Druckfestigkeit und der Verbund-

festigkeit von Kunststoff-Dränelementen, zur 

Ermittlung der charakteristischen Öffnungs-

weite von Geotextilien, zur Ermittlung der me-

chanischen Eigenschaften von hochfesten Be-

wehrungsgittern aus Kunststoff oder wie sich 

nach DIN EN 4266-1, Sickerrohre für Deponien 

– Teil 1: Sickerrohre aus PE und PP erforderlich 

werden können), die über den in Anlage 2 ge-

nannten Mindestumfang hinausgehen, müssen 

vom Fremdprüfer an eine unabhängige Institu-

tion vergeben werden, die für diese Prüfungen 

akkreditiert ist. Dies kann z. B. auch die fremd-

überwachende Stelle sein, die die Produktion 

des Herstellers überwacht. 

7. Grundlagen der Fremdprü-
fung  

Grundlagen der Fremdprüfung sind projektbe-

zogen die Vorgaben aus den folgenden Unter-

lagen: 

 

Zulassungsbescheid (Deponie) 

Deponieverordnung [1] 

Zulassungsscheine mit ihren Bestimmungen und Auf-

lagen (BAM-Zulassungen)  

Eignungsbeurteilungen der Länder (LAGA Ad-hoc-

AG „Deponietechnik“ und LAGA Ad-hoc-AG „Depo-

nietechnische Vollzugsfragen“) 

Bundeseinheitliche Qualitätsstandards der Länder 

(LAGA Ad-hoc-AG „Deponietechnik“) [4] 

Zulassungsrichtlinien und die Richtlinie über Anforde-

rungen an Verlegefachbetriebe der Bundesanstalt für 

Materialforschung und –prüfung (BAM) [3] 

SKZ/TÜV-LGA Güterichtlinie Rohre, Schächte und 

Bauteile in Deponien [5], DVS-Richtlinien, Normen, 

GDA-Empfehlungen 

8. Aufgaben des Fremdprüfers 

8.1. Allgemeines 
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Die Fremdprüfung kontrolliert und ergänzt im 

Einvernehmen mit der zuständigen Behörde im 

Rahmen des gesamten Qualitätsmanagements 

die Eigenprüfung der bauausführenden Firmen 

und unterstützt in besonderen Fällen die Bau-

überwachung des Bauherrn. Dazu gehört auch 

die Kontrolle der Unterlagen über die Eigen-

überwachung der Produktion der Kunststoff-

komponenten und -bauteile und deren stich-

probenartige Überprüfung. Es wird damit 

durch einen unabhängigen Dritten dokumen-

tiert, dass das Abdichtungssystem in der ge-

planten und in der entsprechend der Deponie-

zulassung erforderlichen Qualität hergestellt 

wurde. 
Die Aufgaben der Fremdprüfung leiten sich 

projektbezogen aus den in Nr. 7 genannten 

Unterlagen ab. Diese sind daher entsprechend 

zu berücksichtigen. 

Zu den Aufgaben der Fremdprüfung zählen im 

Einzelnen (siehe dazu auch in sinngemäßer 

Übertragung die Ausführungen in den GDA-

Empfehlungen E5-1 und E5-10 [7]): 

8.2. Fremdprüfung gemäß Quali-

tätsmanagementplan 

Die im Qualitätsmanagementplan (QMP) be-

schriebenen Aktivitäten der Fremdprüfung um-

fassen regelmäßige Prüfungen und Dokumen-

tationen der Qualitätsüberwachung der verar-

beiteten Baustoffe und Bauprodukte. Die Be-

schreibung des Vorgehens und die Regelungen 

der Qualitätsüberwachung sind integraler Be-

standteil des QMP. Die Fremdprüfung agiert 

dabei als unabhängige, objektiv untersu-

chende und dokumentierende Stelle. 

Die Aufgaben der Fremdprüfung werden in sol-

che vor Baubeginn, während des Baus und 

nach Fertigstellung des Bauwerks oder von 

Bauabschnitten unterschieden. 

 

Aufgaben vor Baubeginn: 

 Prüfung des QMP und Empfehlung zur Frei-

gabe gegenüber der zuständigen Behörde 

(empfehlenswert ist eine Prüfung bereits 

vor der Ausschreibung) 

 Prüfung der Ausschreibungs- und Ausfüh-

rungsunterlagen hinsichtlich der Kunststoff-

komponenten auf Konformität mit dem Ge-

nehmigungsbescheid 

 Prüfung der Vollständigkeit erforderlicher 

Zulassungen sowie der Ergebnisse der Eig-

nungsprüfungen auf Vollständigkeit und Be-

wertung der Eignung der für den Einbau 

vorgesehenen Baustoffe 

 Prüfung der zum Nachweis der Standsicher-

heit durchgeführten Laborversuche auf Voll-

ständigkeit, Sinnhaftigkeit und Plausibilität 

der Ergebnisse 

 Prüfung der erforderlichen statischen Nach-

weise für die Rohre und Schächte auf Plau-

sibilität und Vollständigkeit  

 Kontrolle der Schweißerzeugnisse 

 Kontrolle der Qualifikation der ausführen-

den Firma 

 Freigabe von Werkzeichnungen  

 Begleitung des Baus des Probefeldes, der 

Durchführung der Untersuchungen am Pro-

befeld und unabhängige Probenahme und 

Laborprüfung 

 Stellungnahme und Freigabeempfehlung zu 

dem von der Baufirma aus den Ergebnissen 

des Probefelds abgeleiteten Einbauvor-

schlag 

 

Aufgaben während des Baus: 

 Prüfung der Übereinstimmung der Zulas-

sungen und der Eignungsprüfungen der 

Baustoffe mit denen der Bauausführung 

 ständige und durchgehende Überwachung 

bei der Ausführung von qualitätsbestim-

menden Arbeiten 

 Probenahme, Feld- und Laboruntersuchun-

gen gemäß QMP 

 stichprobenartige Kontrolle der Eigenprü-

fung der ausführenden Baufirmen 

 laufende Prüfung der Ergebnisse der Eigen-

prüfung auf Plausibilität, Erfüllung der An-

forderungen und Erreichung des Qualitäts-

ziels 

 Dokumentation der Beprobung durch Ein-

trag von Ergebnissen in laufend 
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aktualisierte Listen und Markierung der Ent-

nahmestellen in Lageplänen 

 Visuelle Kontrolle des fachgerechten Trans-

ports und der Lagerung der Kunststoffkom-

ponenten  

 Freigabe angrenzender mineralischer Kom-

ponenten in Abstimmung mit der Fremdprü-

fung der mineralischen Baustoffe 

 Stichprobenhafte Überprüfung der Funkti-

onstüchtigkeit der Schweißgeräte nach 

DVS- Richtlinien 

 Prüfung der Schweißnähte 

 Prüfung der Zulässigkeit der Schweißung 

von Kunststoffkomponenten bzgl. Tempera-

turen und Luftfeuchtigkeit 

 Im Falle festgestellter Mängel an bereits er-

stellten Bauteilen legt der Fremdprüfer ge-

gebenenfalls in Absprache mit der behördli-

chen Überwachung die zu treffenden Maß-

nahmen fest 

 Teilnahme an Baubesprechungen 

 

Aufgaben nach Fertigstellung des Baus oder 

von Bauabschnitten: 

 Dokumentation von Ergebnissen und deren 

Beurteilung in Zwischenberichten, die als 

Grundlage für den Weiter- bzw. Überbau 

von Gewerken bzw. Teilflächen dienen 

 Mitwirken bei der Freigabe fertig gestellter 

(Teil-) Flächen in Abstimmung mit der zu-

ständigen Behörde 

 Überwachung fertig gestellter Flächen bis 

zur Überbauung 

 Erarbeitung der Schlussdokumentation mit 

Dokumentation der Ergebnisse aller Quali-

tätsüberwachungsmaßnahmen und deren 

Beurteilung in einem abschließenden Be-

richt für die Abnahme 

 

Der Bericht der Fremdprüfung muss die Ergeb-

nisse der Eigenüberwachung der Hersteller, 

der Eigenprüfung und der Fremdprüfung sowie 

die aufgrund dieser Prüfungen getroffenen Be-

urteilungen hinsichtlich der Übereinstimmung 

mit den im QMP genannten Anforderungen in 

einer eindeutigen und nachvollziehbaren Weise 

enthalten. Er endet mit einer klaren Aussage, 

ob die geforderte Qualität uneingeschränkt er-

reicht wurde. In Abstimmung mit dem Auftrag-

geber sollte der Verlegefachbetrieb ein 

Exemplar des Abschlussberichtes erhalten. 

8.3. Zusätzliche Aufgaben 

Zusätzliche Aufgaben der Fremdprüfung kön-

nen im Bedarfsfall nach gesonderter Beauftra-

gung durch den Auftraggeber wahrgenommen 

werden, wenn dadurch der Status des unab-

hängigen Prüfers nicht beeinträchtigt wird. 

 

Aufgaben in Erweiterung zur Fremdprüfung 

gemäß QMP: 

 Mitwirken bei dem von Seiten des Bau-

herrns aufzustellenden QMP 

 fachtechnische Fortschreibung des QMP, 

 fachtechnische Prüfungen und Stellungnah-

men zu Ausführungs- oder Verfahrensvor-

schlägen in Bezug auf die Qualität, wie bei-

spielsweise Beurteilung von Änderungen 

des Bauablaufs im Hinblick auf die Sicher-

stellung der Qualität. Beurteilung eventuell 

erforderlicher Maßnahmen zum Qualitäts-

erhalt halbfertiger Bauleistungen 

 fachtechnische Beurteilung des von der 

Baufirma vorzulegenden Sanierungsvor-

schlags bei unzureichender Qualität 

 

Diese Aufgaben zeichnen sich dadurch aus, 

dass sie zwar über die in Abschnitt 8.2 defi-

nierten Aufgaben hinausgehen, jedoch die 

Grundaufgabe betreffen, eine in den Regelwer-

ken und der Genehmigung definierte Qualität 

sicherzustellen. Die Stellung der Fremdprüfung 

im gegenseitigen Vertragsgefüge der am Bau 

Beteiligten als unabhängige, untersuchende 

und dokumentierende Stelle muss grundsätz-

lich erhalten bleiben. 
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Tabelle 1: Prüfverfahren, die im Rahmen der Fremdprüfung an Geokunststoffprodukten sowie 

Rohren, Schächten und Bauteilen, ausgeführt werden. ■: Für diese Prüfungen muss das Labor 

der fremdprüfenden Stelle nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiert sein. ×: Für diese Prüfun-

gen, die in der Regel mit geringer Häufigkeit durchgeführt werden, besteht für die fremdprüfende 

Stelle keine Pflicht zur Akkreditierung als Prüflabor nach DIN EN ISO/IEC 17025. Die Prüfungen 

müssen dann aber an ein anderes dafür nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes unabhängi-

ges Prüflabor vergeben werden. GCD: Kunststoff-Dränelement, GTX: Geotextilien, GGR: Beweh-

rungsgitter aus Kunststoff, GTD: geosynthetische Tondichtungsbahn, RSB: Rohre, Schächte und 

Bauteile. 

Prüfungen KDB GCD GTX GGR RSB1 GTD2 

DIN EN ISO 9863-1, Dicke ■ ■ ■    

DIN EN ISO 527, Zugversuch ■      

DIN EN ISO 1133-1, MFR ■    ■  

DIN EN ISO 1183-1, Dichte ■    ■  

Maßhaltigkeit, BAM B14 ■      

DIN EN ISO 9864, flächenbezogene Masse  ■ ■ ■   

DIN EN 14196, flächenbezogene Masse, 

GTD 
     × 

DIN EN ISO 25619-2, Druckverhalten  ×     

Festigkeit der Verbindungen, z. B. GRI 
GG2    ×3   

DIN EN ISO 13426-2, Festigkeit, Verbin-

dungen 
 ×    × 

ASTM D 6496, Festigkeit Verbindungen      x 

DIN EN ISO 12956, Öffnungsweite  × ×    

DIN EN ISO 12958, Wasserableitver-

mögen 
 ×     

DIN EN ISO 29073-3, Zugversuch 

(schmaler Streifen) 
 ■4 ■4    

DIN EN ISO 12236, CBR-Versuch   ■    

DIN EN ISO 10319, Zugversuch (breiter 

Streifen) 
   ×  × 

DVS 2203-5, Biegeversuch     ■  

DVS 2226-2, Zugscherversuch ■    ■  

DVS 2226-3, Schälversuch ■    ■  

DIN EN 16416, Permittivität      × 

DIN 18121-1, Wassergehalt (Ofentrock-

nung) 
     × 

DIN 18121-2, Wassergehalt (Schnellver-

fahren) 
     × 

DIN 18130-1, Wasserdurchlässigkeitsbei-

wert 
     × 

DIN 18132, Wasseraufnahmevermögen      × 

DIN 18137-3, Scherfestigkeit      × 
 

1) Unter Umständen, etwa bei Auffälligkeiten in den Prüfzeugnissen und Ergebnissen der Fremdprüfung, 
müssen Prüfungen nach DIN EN 728, DIN EN ISO 9969, DIN EN 744 und DIN IEC 60093 initiiert wer-
den. Diese müssen dann an ein dafür nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflabor vergeben 
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werden.  
2) Art und Umfang der Fremdprüfung bei den GTD wird in den bundeseinheitlichen Eignungsbeurteilungen 

geregelt, s. www.laga-online.de. Die mit × gekennzeichneten Prüfungen müssen an ein dafür akkredi-
tiertes Prüflabor vergeben werden.  

3) Bei den Bewehrungsgittern muss die Festigkeit der Verbindungsstellen geprüft werden. Die Prüfung er-
folgt nach der Werksvorschrift der Hersteller, z. B. GRI GG2. Für diese Prüfung muss der Fremdüberwa-
cher des Produktes beauftragt werden, der über die entsprechenden prüftechnischen Voraussetzungen 
verfügt. 

4) Für die Bewertung der Prüfergebnisse muss die Korrelation zwischen den Prüfergebnissen nach DIN EN 
29073-3 und denen nach DIN EN ISO 10319 ermittelt werden. 
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Anlage 1 
Mindestumfang der akkreditierten Inspektionstätigkeiten 

 
1. Vorbemerkungen 

Zur Anerkennung als fremdprüfende Stelle entsprechend dieser BAM-Richtlinie ist eine Akkredi-

tierung als Inspektionsstelle des Typs A oder C nach DIN EN ISO/IEC 17020:2012-07 „Konfor-

mitätsbewertung – Anforderungen an den Betrieb verschiedener Typen von Stellen, die Inspek-

tionen durchführen“ mit ausdrücklichem Bezug auf diese Richtlinie als Anwendungsbereich er-

forderlich.  

 

Neben den strukturellen, personellen, einrichtungs- und gerätetechnischen Anforderungen sind 

von der fremdprüfenden Stelle organisatorische und fachspezifische Mindestvoraussetzungen zu 

erfüllen, deren Art und Umfang diese Anlage 1 festlegt. 

 
2. Anforderungen 
Die fremdprüfende Stelle muss in der Lage sein, die bei der Herstellung von Deponien mit Kunst-

stoffkomponenten erforderlichen Inspektionen entsprechend den Anforderungen der Akkreditie-

rungsnorm an den Betrieb einer Inspektionsstelle des Typs A oder C durchzuführen. Danach sind 

Inspektionen für folgende Bereiche durchzuführen: 

 

 Einbau von Dichtungsbahnen 

 Einbau von Geokunststoffen (Geotextilien zum Filtern und Schützen, Kunststoff-Dränelemen-

ten, geosynthetische Tondichtungsbahnen, Bewehrungsgitter) unter und auf den Dichtungs-

bahnen 

 Anschluss der Dichtungsbahnen und Dichtungssysteme an Bauteile 

 Rohre, Schächte und Bauteile aus Kunststoffen 

 Auskleidungen aus und mit Kunststoffen für Betonbauwerke 

 Dichtungskontrollsysteme 

 

Die gestellten Anforderungen setzen voraus, dass die Tätigkeiten der Inspektionsstelle im Ein-

zelnen festgelegt und in einem Qualitätsmanagement-Handbuch (QM-Handbuch) dokumentiert 

werden.  

 

Der Umfang der Inspektionstätigkeiten kann projektbezogen unterschiedlich sein. 

 
3. Verfahrens- und Arbeitsanweisungen (Mindestumfang) 
Nach den Anforderungen dieser BAM-Richtlinie sind Art und Mindestumfang der Inspektionstä-

tigkeiten im QM-Handbuch durch Verfahrens- und Arbeitsanweisungen festzulegen. Diese Ar-

beitsanweisungen müssen mindestens enthalten: 

 

 Anwendungsbereich 

 Bezug zu den Normen, Richtlinien und Vorschriften 

 Art und Umfang der Tätigkeiten 

 Art und Umfang der Dokumentation 

 Bewertung der Ergebnisse 

 Maßnahmen bei Nichterfüllung 
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In der Anlage 3 sind Arbeitsanweisungen nach dem aktuellen Stand zusammengestellt. In der 

Anlage 4 sind Standards zur Qualitätsüberwachung für die verschiedenen Bauteile und Bereiche 

zusammengestellt. Die Anlage 5 zeigt das Beispiel eines Abschlussberichts zur Qualitätsüberwa-

chung. Die Anlagen 3, 4 und 5 werden in der jeweils aktuellen Fassung als eigene Dokumente 

auf der Internetseite der BAM veröffentlicht. Sie sind  als pdf-Dateien auf der Internetseite 

http://www.tes.bam.de/de/mitteilungen/abfallrecht/index.htm verfügbar. 

 

Insoweit aus dem Qualitätsmanagementplan (QMP) die Verfahrensweise der Durchführung einer 

speziellen Inspektion, der Bewertung von Inspektionsergebnissen und der Erstellung von In-

spektionsdokumenten ersichtlich ist, kann der Qualitätsmanagementplan (QMP) eine entspre-

chende Arbeitsanweisung ersetzen. 
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Anlage 2 

Mindestumfang der akkreditierten Prüfungen 
 
1. Vorbemerkung 
Zur Aufnahme in die BAM-Liste als anerkannte fremdprüfende Stelle ist ein eigenes Prüflabor 

und seine Akkreditierung nach DIN EN ISO/IEC 17025: 2018-03 "Allgemeine Anforderungen an 

die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien" erforderlich. Die Anforderungen an den Min-

destumfang der zu akkreditierenden Prüfverfahren zur Erfüllung der Richtlinie werden in dieser 

Anlage 2 festgelegt. 

 

2. Anforderungen 
Das Prüflabor der fremdprüfenden Stelle muss in der Lage sein, einen Mindestumfang der im 

Rahmen der Inspektionstätigkeiten bei der Herstellung von Deponien mit Kunststoffkomponen-

ten erforderlichen Laborprüfungen entsprechend den Anforderungen der Akkreditierungsnorm 

durchzuführen. Labormäßige Kennwertermittlungen müssen insbesondere für folgende fremd-

prüfende Tätigkeiten vorgenommen werden können: 

 

Prüfung der Schweißnahtgüte 

 von Überlappnähten und Auftragnähten der geschweißten Dichtungsbahnen 

 von Schweißnähten bei der Herstellung von Anschlüssen an Durchdringungen 

Prüfung der Lieferqualität 

 von Kunststoffdichtungsbahnen 

 von Schweißzusätzen 

 von geosynthetischen Tondichtungsbahnen 

 von Kunststoff-Dränelementen 

 von Geotextilien zum Filtern und Schützen 

 von Bewehrungsgittern aus Kunststoff 

 von Rohren, Schächten und Bauteilen 

 

Es ergibt sich daraus der unten aufgeführte Mindestumfang der zu akkreditierenden Laborver-

suche. Wird im Zusammenhang der Fremdprüfung eine Prüfung erforderlich, die nicht zum Min-

destumfang gehört, so kann die fremdprüfende Stelle mit einer für die Prüfung akkreditierten 

Stelle zusammenarbeiten. Dies kann z. B. auch die fremdüberwachende Stelle sein, die die Pro-

duktion eines Herstellers überwacht. 

 

3. Prüfungen (Mindestumfang) 
Das Prüflabor der fremdprüfenden Stelle muss mindestens für folgende Prüfverfahren akkredi-

tiert sein.  

 
Prüfung der Schweißnahtgüte 

 

 DVS 2203-5 Prüfen von Schweißverbindungen an Tafeln und Rohren 

 1999-08 aus thermoplastischen Kunststoffen; Teil 5: Technologischer  

  Biegeversuch 

 alternativ 

 DIN EN 12814-1 Prüfen von Schweißverbindungen aus thermoplastischen Kunststoffen; 

 1999-12 Teil 1: Biegeversuch;  Berichtigung 1, 2004-01 
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 DVS 2226-2 Prüfung von Fügeverbindungen an Dichtungsbahnen aus polymeren 

 1997-07 Werkstoffen; Teil 2: Zugscherversuch 

 alternativ 

 DIN EN 12814-2 Prüfen von Schweißverbindungen aus thermoplastischen Kunststoffen; 

 2000-03 Teil 2: Zugversuch 

 

 DVS 2226-3 Prüfung von Fügeverbindungen an Dichtungsbahnen aus polymeren  

 1997-07.01 Werkstoffen; Teil 3: Schälversuch 

 alternativ 

 DIN EN 12814-4 Prüfen von Schweißverbindungen aus thermoplastischen Kunststoffen; 

 2001-12 Teil 4: Schälversuch 

   

Prüfung der Fertigungs- und Lieferqualität 

 

 DIN EN ISO 527-1 Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften 2012-06   

 DIN EN ISO 527-3 Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften –  

   Teil 3: Prüfbedingungen für 

  2003-07 Folien und Tafeln (Abweichung für Dichtungsbahnen aus PE-HD: Dicke  

   bis 3 mm mit Probekörper Typ 5 nach Teil 3) 

 

 DIN ISO 1133-1 Kunststoffe - Bestimmung der Schmelze-Massefließrate (MFR) und der 

 2012-03 Schmelze-Volumenfließrate (MVR) von Thermoplasten –  

   Teil 1: Allgemeines Prüfverfahren 

 

 BAM Bestimmung der Maßhaltigkeit von geosynthetischen Dichtungsbahnen  

   aus Methode B14 Polyethylen hoher Dichte (PEHD), Berlin 2015-11 

 

DIN EN ISO 1183-1 Kunststoffe - Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschäumten 

 2013-04 Kunststoffen - Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit Flüssigkeits-

pyknometer und Titrationsverfahren 

 

 DIN EN ISO 9863-1 Geokunststoffe – Bestimmung der Dicke unter festgelegten Drücken – 

 2014-08 Teil 1: Einzellagen 

 

 DIN EN ISO 9864 Geokunststoffe – Prüfverfahren zur Bestimmung der flächenbezogenen  

 2005-05 Masse von Geotextilien und geotextilverwandten Produkten 

 

 DIN EN 29073-3 Textilien; Prüfverfahren für Vliesstoffe; Teil 3: Bestimmung  

 1992-08 der Höchstzugkraft und Höchstzugkraftdehnung 

 alternativ 

 DIN EN ISO 12236 Geokunststoffe – Stempeldurchdrückversuch (CBR-Versuch) 

 2006-11  
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Richtlinie für die Zulassung  

von Dichtungskontrollsystemen für 

Konvektionssperren in 

Deponieoberflächenabdichtungen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

herausgegeben vom  

Fachbereich 4.3 „Schadstofftransfer und Umwelttechnologien“ 

 

 

5. Auflage, Dezember 2022 

 

 Veröffentlicht: Dezember 2022 
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Diese Zulassungsrichtlinie, eine Liste zugelassener Dichtungskontrollsysteme und weitere auf 

der Grundlage der Deponieverordnung erstellte Zulassungsrichtlinien für Geokunststoffe und 

Polymere sowie Listen derartiger zugelassener Produkte können als pdf-Dateien unter der In-

ternetadresse:  

http://www.tes.bam.de/de/mitteilungen/abfallrecht/index.htm heruntergeladen werden. 
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Vorwort 
 

Am 16. Juli 2009 trat die neue Deponieverordnung (DepV) in Kraft. Diese wurde zuletzt durch 

Artikel 3 der Verordnung vom 9. Juli 2021 (BGBl. I S. 2598) geändert. Gemäß der aktuellen Fas-

sung dürfen nach Anhang 1 Nr. 2.1 der DepV für das Abdichtungssystem Materialen, Komponen-

ten oder Systeme nur eingesetzt werden, wenn sie dem Stand der Technik nach Anhang 1 

Nr. 2.1.1 entsprechen und wenn dies der zuständigen Behörde nachgewiesen worden ist. Als 

Nachweis ist für Geokunststoffe, Polymere und serienmäßig hergestellte Dichtungskontrollsyste-

me die Zulassung dieser Materialien, Komponenten oder Systeme durch die Bundesanstalt für 

Materialforschung und -prüfung (BAM) nach Anhang 1 Nr. 2.4 erforderlich. 

Abweichend davon können in Deponieabdichtungssystemen Materialien, Komponenten oder 

Systeme eingesetzt werden, die auf der Grundlage harmonisierter europäischer technischer 

Spezifikationen nach der EU-Bauproduktenrichtlinie deklariert worden sind, wenn die durch die 

harmonisierten technischen Spezifikationen festgelegten Material-, Komponenten- und Syste-

meigenschaften im Wesentlichen denen gleichwertig sind, die sich aus den Anforderungen der 

DepV an den Stand der Technik ergeben. Derzeit gibt es keine harmonisierten europäischen 

technischen Spezifikationen, die insbesondere im Hinblick auf die Dauer der Funktionserfüllung 

den Anforderungen der DepV an den Stand der Technik gleichwertig sind.  

Ferner können in Deponieabdichtungssystemen Materialien, Komponenten oder Systeme ein-

gesetzt werden, die in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder der Türkei gemäß den dort 

geltenden Regelungen oder Anforderungen rechtmäßig hergestellt oder in Verkehr gebracht 

wurden oder die in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-

schaftsraum gemäß den dort geltenden Regelungen oder Anforderungen rechtmäßig herge-

stellt und in Verkehr gebracht wurden, wenn die mit den Prüfungen und Überwachungen im 

Herstellerstaat nachgewiesenen Material-, Komponenten- und Systemeigenschaften das nach 

der DepV geforderte Schutzniveau gleichermaßen dauerhaft gewährleisten. Bei der Prüfung 

entsprechender Nachweise können die zuständigen Behörden die fachliche Unterstützung der 

BAM in Anspruch nehmen.  

In der Nummer 2.4 des Anhangs 1 der DepV wird die Verfahrensweise bei der Zulassung 

geregelt. Zu den Aufgaben der BAM gehört nach Nummer 2.4.1 die Definition von Prüfkriterien, 

die Aufnahme von Nebenbestimmungen in die Zulassung und insbesondere auch die Festlegung 

von Anforderungen an den fachgerechten Einbau und das Qualitätsmanagement. Nach Nummer 

2.4.4 wirkt ein Fachbeirat beratend an der Erarbeitung entsprechender Zulassungsrichtlinien mit. 

Nach dem Inkrafttreten der Deponieverordnung hatte sich am 16. Oktober 2009 der Fachbeirat 

konstituiert und eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die diese neue Richtlinie für die Zulassung von 

Dichtungskontrollsystemen für Konvektionsperren in Deponieoberflächenabdichtungen erarbeitet 

hat.  

 

An den Beratungen haben mitgewirkt: 

1. die Mitglieder des Fachbeirats: 

 

Dr. St. Abel, Landesamt für Umwelt Brandenburg; Dipl.-Ing. K.-H. Albers, Arbeitskreis 

Grundwasserschutz e. V. (AK GWS); A. Bachmann, Umweltbundesamt; H. Ehrenberg, NAUE 

GmbH & Co. KG; Dipl.-Ing. A. Elsing, HUESKER Synthetic GmbH; Dipl.-Ing. F. Fabian, 

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg,; Dipl.-Ing. M. 

Hering, Freudenberg Performance Materials; Dipl.-Ing. R. Heichele, Bayerisches Landesamt für 

Umwelt (LfU); Dr.-Ing. D. Heyer, TU München, Zentrum Geotechnik; Dipl.-Ing. S. Krahberg, 
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Solmax Geosynthetics GmbH; Dipl.-Ing. M. Müller, Landesdirektion Sachsen, Referat 43 – 

Abfall, Altlasten, Bodenschutz; Dipl.-Ing R- Niehof, Pleus Grundwasser- und Bodenschutz 

GmbH; Dr.-Ing. E. Reuter, IWA Ingenieurgesellschaft für Wasser- und Abfallwirtschaft; Dipl.-

Ing. P. Riegl, GEO-POLYMER Trading e.U.; Dipl.-Min. W. Ruthmann, Gesellschaft für Grundbau 

und Umwelttechnik (GGU); Prof. Dr.-Ing. F. Saathoff, Geotechnik und Küstenwasserbau, 

Universität Rostock; Dipl.-Ing. T. Sasse, Umtec | Prof. Biener | Sasse | Konertz; Prof. Dr. F.-G. 

Simon, Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (BAM); Dr.-Ing. M. Tiedt, Landesamt 

für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen; Dipl.-Ing. M. Winkler, 

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim (ZUS AGG);A. Wöhlecke, M. Eng., Bundesanstalt 

für Materialforschung und -prüfung (BAM); Dipl.-Ing. H. Zanzinger, SKZ Süddeutsches 

Kunststoff-Zentrum. 

 

2. weitere Mitglieder der Arbeitsgruppe: 

 

Dipl.-Ing. M. Arndt, SENSOR IEP Luxembourg; Dipl.-Ing. U. Dengel, SKZ (Süddeutsches 

Kunststoff-Zentrum); Dr. B. Kallies, PROGEO Monitoring GmbH; Dr. H.-D. Leppert, LEPPERT 

Sachverständige Beratung GmbH ; Dipl.-Ing. H.-J. Paulick, TÜV Rheinland Industrie Service 

GmbH; Dipl.-Ing. H.-J. Peters, Südbrandenburgischen Abfallzweckverband; Dipl.-Ing. A. Pie-

penburg, Grontmij GmbH; Dipl.-Ing. A. Rödel, PROGEO Monitoring GmbH; Dr. Rainer Schuh-

mann, Karlsruher Institut für Technologie (KIT); Dipl.-Ing. S. Schwöbken, Sensor Dichtungs-

Kontroll-Systeme GmbH. 
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1. Rechtliche Grundlagen, 
Geltungsbereich und Vor-
schriften 

Der Schutz von Mensch und Umwelt bei der 

Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen 

wird durch das Kreislaufwirtschaftsgesetz 

(KrWG) vom 24. Februar 2012 geregelt. Noch 

auf der Grundlage des Kreislaufwirtschafts- 

und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) war am 

16. Juli 2009 eine neue Deponieverordnung 

(DepV) in Kraft getreten. Diese wurde zuletzt 

durch Artikel 3 der Verordnung vom 9. Juli 

2021 (BGBl. I S. 2598) geändert. Nach An-

hang 1 Nummer 2.1 der DepV dürfen für das 

Abdichtungssystem nur dem Stand der Tech-

nik nach Nummer 2.1.1 entsprechende und 

von der Bundesanstalt für Materialforschung 

und -prüfung (BAM) nach Nummer 2.4 zuge-

lassene oder eignungsfestgestellte Geokunst-

stoffe (Kunststoffdichtungsbahnen, Schutz-

schichten, Kunststoff-Dränelemente, Beweh-

rungsgitter aus Kunststoff, etc.), Polymere 

und serienmäßig hergestellte Dichtungskon-

trollsysteme eingesetzt werden. 

Die BAM ist nach Nummer 2.4.1 zuständig für 

die Prüfung und Zulassung von Geokunststof-

fen, Polymeren und Dichtungskontrollsyste-

men für die Anwendung in Basis- und Ober-

flächenabdichtungen von Deponien auf der 

Basis eigener Untersuchungen und von Er-

gebnissen akkreditierter Stellen. Sie hat in 

diesem Zusammenhang die folgenden Aufga-

ben: 

 

 die Definition von Prüfkriterien,  

 die Aufnahme von Nebenbestimmungen in 

die Zulassung und  

 die Festlegung von Anforderungen an den 

fachgerechten Einbau und das Qualitäts-

management.  

 

Auf dieser rechtlichen Grundlage und unter 

Berücksichtigung der in Nummer 2.1.1 des 

Anhangs 1 der DepV genannten Anforderun-

gen zum Stand der Technik werden in dieser 

Richtlinie die Anforderungen für die Zulassung 

von Dichtungskontrollsystemen (DKS) für De-

ponieoberflächenabdichtungen beschrieben. 

Die Richtlinie ist die technische Grundlage, auf 

der die BAM auf Antrag des jeweiligen Herstel-

lers die DKS prüft und die Eignung durch Ertei-

lung einer Zulassung in Form eines Zulas-

sungsscheins feststellt. 

Deponieabdichtungen müssen nach dem Stand 

der Technik errichtet werden. In der vorlie-

genden Zulassungsrichtlinie wird daher auch 

beschrieben, welche Anforderungen beim Ein-

bau der zugelassenen Dichtungskontrollsyste-

me erfüllt werden müssen, damit ein dem 

Stand der Technik entsprechende Abdich-

tungskomponente entsteht. Auf diese Anforde-

rungen wird auch im Zulassungsschein aus-

drücklich hingewiesen. Die zuständigen Behör-

den der Länder müssen dafür Sorge tragen, 

dass diese Nebenbestimmungen Bestandteil 

der Genehmigung und somit rechtlich verbind-

lich werden. Nur unter dieser Voraussetzung 

kann die BAM-Zulassung zum Nachweis der 

Eignung nach dem Stand der Technik der mit 

den mit DKS hergestellten Abdichtungen ver-

wendet werden. 

Die Zulassung wird ausdrücklich unter Wider-

rufsvorbehalt erteilt. Ein Widerrufsgrund liegt 

vor, wenn der Hersteller von dem in den Prü-

fungsunterlagen und in den Anhängen des 

Zulassungsscheins beschriebenen Verfahren, 

von den für die Prüfungsmuster verwendeten 

Materialien oder von den anderen im Zulas-

sungsschein genannten Anforderungen ab-

weicht. In diesem Fall darf kein Dichtungs-

kontrollsystem unter Verwendung der 

BAM-Zulassungsnummer mehr gefertigt wer-

den. 

Änderungen des Werkstoffs, des Produktions-

verfahrens der Komponenten oder der Maß-

nahmen der Eigen- und Fremdüberwachung 

der Produktion bedürfen einer neuen Zulas-

sung. Bewähren sich vom Hersteller einge-

setzte Produktionsverfahren oder von den 

Betrieben eingesetzte Einbauverfahren nicht 

und kann dies anhand von neuen technischen 

Erkenntnissen belegt werden, hat sich also 

die Sachlage, der Stand der Technik oder die 
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Rechtslage so verändert, dass keine Zulas-

sung mehr erteilt werden kann, so liegt auch 

hierin ein Widerrufsgrund.  

Im Falle des Widerrufs ist der Hersteller ver-

pflichtet, der Zulassungsbehörde umgehend 

den Zulassungsschein auszuhändigen. 

Den Zulassungen liegen die folgenden Geset-

ze, Vorschriften und Richtlinien in der jeweils 

aktuell gültigen Fassung zugrunde: 

 

 Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirt-

schaft und Sicherung der umweltverträgli-

chen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreis-

laufwirtschaftsgesetz - KrWG), vom 24. 

Februar 2012, Bundesgesetzblatt, Teil I, 

Nr. 10. S. 212-264. 

 Verordnung über Deponien und Langzeitla-

ger (Deponieverordnung – DepV); Artikel 1 

der Verordnung zur Vereinfachung des De-

ponierechts vom 27. April 2009 (BGBl I Nr. 

22 vom 29. April 2009 S. 900), zuletzt ge-

ändert durch Artikel 3 der Verordnung vom 

9. Juli 2021 (BGBl. I S. 2598). 

 Richtlinie für Anforderungen an die Qualifi-

kation und die Aufgaben einer fremdprü-

fenden Stelle beim Einbau von Kunststoff-

komponenten und -bauteilen in Deponie-

abdichtungssystemen (Richtlinie-

Fremdprüfer), Bundesanstalt für Material-

forschung und –prüfung (BAM). 

 Richtlinie für die Anforderungen an Fachbe-

triebe für den Einbau von Kunststoffdich-

tungsbahnen, weiteren Geokunststoffen 

und Kunststoffbauteilen in Deponieabdich-

tungssystemen (Richtli-

nie-Verlegefachbetriebe), Bundesanstalt 

für Materialforschung und –prüfung (BAM). 

 Richtlinie für die Zulassung von Dichtungs-

kontrollsystemen für Konvektionssperren 

in Deponieoberflächenabdichtungen (Zu-

lassungsrichtli-

nie-Dichtungskontrollsysteme), Bundesan-

stalt für Materialforschung und –prüfung 

(BAM). 

 Richtlinie für die Zulassung von Geotextili-

en zum Filtern und Trennen in Deponieab-

dichtungen (Zulassungsrichtlinie-

Geotextilien), Bundesanstalt für Material-

forschung und –prüfung (BAM). 

 Richtlinie für die Zulassung von Kunststoff-

dichtungsbahnen für Deponieabdichtungen 

(Zulassungsrichtlinie-KDB), Bundesanstalt 

für Materialforschung und –prüfung (BAM). 

 Richtlinie für die Zulassung von Kunst-

stoff-Dränelementen in Deponieoberflä-

chenabdichtungen (Zulassungsrichtlinie-

Kunststoff-Dränelemente), Bundesanstalt 

für Materialforschung und –prüfung (BAM). 

 Richtlinie für die Zulassung von Schutz-

schichten für Kunststoffdichtungsbahnen in 

Deponieabdichtungen (Zulassungsrichtli-

nie-Schutzschichten), Bundesanstalt für 

Materialforschung und –prüfung (BAM). 

 Vorläufige Richtlinie für die Zulassung von 

Bewehrungsgittern aus Kunststoff für De-

ponieoberflächenabdichtungen (Vorläufige 

Zulassungsrichtlinie-Geogitter), Bundesan-

stalt für Materialforschung und –prüfung 

(BAM). 

 

Die jeweils gültige Ausgabe der aufgeführten 

Normen wird im Abschnitt 9 angegeben. 

2. Zulassungsgegenstand 

Zulassungsgegenstand sind Dichtungskon-

trollsysteme für die Anwendung an Konvekti-

onssperren (Kunststoffdichtungsbahnen 

(KDB) und Asphaltabdichtungen) in Deponie-

oberflächenabdichtungssystemen. Antragstel-

ler und Zulassungsnehmer ist der Hersteller 

des DKS.  

Das Dichtungskontrollsystem muss durch den 

Antragsteller vollständig und eindeutig be-

schrieben werden. Dazu gehören eine Be-

schreibung der Produktionsverfahren der erd-

gebundenen Komponenten sowie der dabei 

verwendeten Vorprodukte, genaue Angaben 

über die Art und Spezifikation der Werkstoffe 

und die Art und Menge von polymergebunde-

nen Zuschlagstoffen (Masterbatch) oder an-

derer Zuschlagstoffe, die bei der Produktion 

von Vorprodukten und dem Produkt selbst 
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verwendet werden. 

Für das Zulassungsverfahren ist es damit er-

forderlich, dass die jeweiligen Rohstoffherstel-

ler und die Vorprodukthersteller den Antrag-

steller unterstützen. 

Zudem wird die Zusammensetzung der Kom-

ponenten, deren Verbindung zum Gesamtsys-

tem und das Zusammenwirken der Bestand-

teile erläutern. Der Zulassungsgegenstand 

muss mit definierten, reproduzierbaren Eigen-

schaften werkmäßig oder nach einem genau 

festgelegten Verfahrensablauf auf der Bau-

stelle hergestellt werden. 

Darüber hinaus muss das Messprinzip genau 

beschrieben und die Erzeugung und Darstel-

lung der Messergebnisse dargestellt werden. 

Neben einem Wartungsplan für das DKS hat 

der Antragsteller auch eine Aufzählung von 

Mindestvoraussetzungen und eventueller 

technischer Ausschlusskriterien für Standorte 

zu beschreiben. 

Der Zulassungsgegenstand wird im Zulas-

sungsschein durch die Abmessungen sowie 

durch die im Folgenden erläuterten Angaben 

genau beschrieben.  

Die Produktion des Systems und der Kompo-

nenten muss im Rahmen eines nach der DIN 

EN ISO 9001 zertifizierten Qualitätsmanage-

mentsystems eigen- und fremdüberwacht 

werden. 

Jede Änderung muss der Zulassungsstelle 

mitgeteilt und mit ihr abgestimmt werden. 

Erfolgt dies nicht, so verliert die Zulassung 

ihre Gültigkeit.  

2.1. Allgemeines 

2.1.1. Beschreibung von DKS 

Dichtungskontrollsysteme sollen die flächige 

Überwachung eines fertig hergestellten Ober-

flächendichtungssystems ermöglichen und auf 

diese Weise einen unzulässigen Wasserdurch-

tritt durch eine Abdichtungskomponente 

nachweisen. Technische Grundlage hierfür ist 

die Messung und Analyse von örtlichen Vertei-

lungen physikalischer Größen in einem tech-

nischen Abdichtungssystem wie z. B.: 

 das elektrische Potenzial, 

 den elektrischen Widerstand, 

 die Dielektrizitätszahl, 

 die Temperatur. 

Zu diesem Zweck werden Sensoren und an-

dere erdgebundene Komponenten in, unter-

halb und/oder oberhalb der zu kontrollieren-

den Abdichtungskomponente angeordnet. Die 

Sensorenanordnung und Sensorendichte ist 

den Standortgegebenheiten anpassbar. Ein 

Dichtungskontrollsystem umfasst weiter eine 

Steuer- und Auswerteeinheit, deren Haupt-

aufgabe darin besteht, automatisierte Mes-

sungen durchzuführen und die ermittelten 

Rohdaten jeweils so aufzubereiten, dass eine 

Beurteilung des Oberflächenabdichtungssys-

tems vorgenommen werden kann. Der Nach-

weis einer Leckage, d. h. eines unzulässigen 

Wasserdurchtritts durch eine Schadstelle in 

der Abdichtungskomponente, geschieht in der 

Regel durch die automatisierte Aufbereitung 

der Rohdaten und die Bewertung von Anoma-

lien in der gemessenen physikalischen Größe 

bzw. in einem daraus abgeleiteten Parameter. 

Dichtungskontrollsysteme verwenden unter-

schiedliche Messprinzipien. Einige Verfahren1 

nutzen aus, dass z. B. eine aus Kunststoff-

dichtungsbahnen gefügte, intakte Abdich-

tungskomponente einen sehr guten elektri-

schen Isolator darstellt. Zwischen einer Quell-

elektrode oberhalb der Abdichtungskompo-

nente und einer Fernelektrode außerhalb der 

Abdichtung wird ein elektrisches Potenzial 

erzeugt. An einer Schadstelle entsteht ein 

niederohmiger Strompfad, welcher die 

Schichten ober- und unterhalb der Abdich-

tungskomponente verbindet und dadurch eine 

lokale Anomalie des elektrischen Potenzials 

bzw. des elektrischen Widerstands bewirkt. 

 
1 siehe z. B.: J.O. Parra, Electrical response of a leak in a 
geomembrane liner, GEOPHYSICS 53, No. 11 (1988) 
pp. 1445-1452; J.O. Parra und T.E. Owen, Model studies 
of electrical leak detection surveys in geomembrane-lined 
impoundments, ebenda, pp. 1453-1458. 
G.T. Darilek und D.L. Laine, Performance–based Specifi-
cation Of Electrical Leak Location Surveys For Geomem-
branes, Proc. of the Geosynthetics Conference '99, Bos-
ton, MA, USA, IFAI, April 1999. 
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Hierfür sind in der Regel bereits eine gute 

elektrische Leitfähigkeit der an die Kunst-

stoffdichtungsbahn angrenzenden Schichten 

und eine Benetzung der Schadstelle mit 

Feuchtigkeit ausreichend. Solche Verhältnisse 

können sich z. B. nach durchschnittlichen 

Niederschlagsereignissen für längere Zeit ein-

stellen. Über die Ortung der Anomalien der 

elektrischen Größen kann die Leckage lokali-

siert werden. 

Neben dem hier exemplarisch aufgeführten 

Verfahren existieren weitere Dichtungskon-

trollsysteme (s. dazu 2). 

2.1.2. Anwendungen von DKS in Depo-

nieoberflächenabdichtungen 

Dichtungskontrollsysteme müssen in den fol-

genden Fällen in Deponieoberflächenabdich-

tungen eingesetzt werden: 

 als Bestandteil des Deponieoberflächen-

abdichtungssystems der Deponieklas-

se (DK) III nach DepV Anhang 1 Tabelle 

2, 

 in Verbindung mit einer Konvektionssper-

re, als Alternative zu einer zweiten Ab-

dichtungskomponente, im Oberflächenab-

dichtungssystem der DK II nach DepV An-

hang 1 Tabelle 2 Fußnote 6. 

Sie können darüber hinaus in den folgenden 

Fällen eingesetzt werden: 

 als Maßnahme der Eigenkontrolle von De-

ponien gemäß DepV Anhang 5 Nr. 3.2, 

 zum Nachweis der Funktionsfähigkeit des 

Oberflächenabdichtungssystems bei der 

Entlassung der Deponie aus der Nachsor-

ge gemäß DepV Anhang 5 Nr. 10 Ziffer 4, 

 als zusätzliches Kontroll- und Sicherungs-

element bei Standorten mit höheren Si-

cherheitsanforderungen.  

Aussagen über vorhandene Leckagen in einer 

 
2 Karen Hix, Leak Detection for Landfill Liners, Overview 
of Tools for Vadose Zone Monitoring, Technology Status 
Report for the U.S. E.P.A., EPA-542-R-98-019, August 
1998, Aktualisierung unter: http://www.clu-in.org/search, 
Suchwort "leak". 

Abdichtungskomponente können grundsätz-

lich nur für die mit einem Dichtungskontroll-

system direkt überwachten Flächen getroffen 

werden.  

Dichtungskontrollsysteme können ein unter-

stützendes Element im Rahmen der Abnahme 

eines fertiggestellten Oberflächenabdich-

tungssystems sein. 

2.2. Technischer Aufbau und Funk-
tionsweise 

Für eine Zulassung müssen die genaue Funk-

tionsweise und der grundsätzliche technische 

Aufbau des Dichtungskontrollsystems be-

schrieben werden. Darüber hinaus muss je-

weils eine objektspezifische technische Do-

kumentation erstellt werden, in der sowohl 

der genaue Installations- als auch der Verle-

geplan sowie die eingesetzten Komponenten 

mit deren nötigen Nachweisen zu den Herstel-

lern und Produkten enthalten sind. 

Dabei müssen mindestens die folgenden 

Punkte dargelegt werden: 

 

 der prinzipielle Aufbau der Komponenten 

und deren Zusammensetzung zum DKS, 

 das Zusammenwirken dieser Komponen-

ten,  

 das zugrunde liegende Messprinzip,  

 die Generierung und Darstellung von Kon-

trollergebnissen,  

 eine Aufzählung von Mindestvorausset-

zungen und eventueller technischer Aus-

schlusskriterien des Standortes (Störfak-

toren), 

 ein Wartungsplan für das Dichtungskon-

trollsystem. 

Des Weiteren sind diese Angaben spätestens 

bei der Abnahme des Dichtungskontrollsys-

tems durch einen detaillierten, objektspezifi-

schen Installationsplan und einen objektspezi-

fischen, verbindlichen Verlegeplan zu ergän-

zen. Der Installationsplan ist gegebenenfalls 

durch Unterlagen über verwendete Geräte 

und Komponenten anderer Hersteller zu er-

gänzen. Eine vollständige Liste der Kompo-
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nenten der Mess- und Auswerteelektronik 

muss Art, genaue Typenbezeichnung, Serien-

nummern, Hersteller, Verwendungszweck, 

Funktion und Ort des Einbaus im Dichtungs-

kontrollsystem enthalten. Der Verlegeplan 

muss die gesamte Auftragsfläche mit allen 

objektspezifischen Detaillösungen enthalten 

und Angaben zum zeitlichen Ablauf der Bau-

maßnahmen machen. Anhand des Verlege-

plans muss die Strukturierung des Dichtungs-

kontrollsystems in Teilabschnitte klar erkenn-

bar und nachvollziehbar sein. Die Positionen 

von erdverlegten Komponenten, insbesondere 

von Sensoren und Zuleitungen, sind mit ent-

sprechenden Toleranzen anzugeben. Der Ver-

legeplan ist auf der Grundlage der Verle-

geanweisung (siehe Kapitel 5.1) zu erstellen. 

Im Zuge der Bauausführung ist der Verlege-

plan fortzuschreiben und als Bestandsplan in 

die Dokumentation aufzunehmen. 

2.3. Beschreibung der Systemfunk-
tionen 

Dichtungskontrollsysteme bilden eine kom-

plexe Einheit aus den erdverlegten Kompo-

nenten und den entsprechenden Mess- und 

Auswerteeinheiten zum Umsetzen der aufge-

nommenen Parameter in verwertbare und 

aussagekräftige Ergebnisse. Aus diesem 

Grund ist eine genaue Dokumentation der 

Auswerteeinheit notwendig, um eine Beurtei-

lung des Dichtungskontrollsystems und gege-

benenfalls einen herstellerunabhängigen Be-

trieb zu gewährleisten. 

Für die Zulassung eines Dichtungskontrollsys-

tems ist damit neben der Dokumentation der 

nötigen Spezifikationen von Computern und 

Software-Komponenten für die Auswertung 

der Messungen auch eine genaue Beschrei-

bung der Hardware, Mess- und Auswer-

teelektronik Voraussetzung. Im Folgenden soll 

deshalb eine genaue Angabe über die nötigen 

Spezifikationen gegeben werden.  

 

Computer und Software: Die zur korrekten 

Installation und Inbetriebnahme der 

Software erforderlichen technischen 

Voraussetzungen (Hardware-

Ausstattung, Betriebssystem) und Pro-

zeduren müssen aufgelistet werden. 

Hierzu zählt ein Verzeichnis aller zu in-

stallierenden Dateien. Der Deponiebe-

treiber muss über die Rechte und Li-

zenzen sowie die entsprechenden Da-

tenträger zur Nutzung und ggf. Neuin-

stallation der Software verfügen. Alle 

vom Anwender aktivierbaren System-

funktionen, Befehle und Bedienele-

mente müssen vollständig aufgelistet 

und beschrieben sein. Eine detaillierte 

Beschreibung insbesondere der Funk-

tionen für den normalen Kontrollbe-

trieb, für den Selbsttest und zur Reak-

tion auf Betriebsstörungen muss ent-

halten sein. Eine Liste mit Erläuterun-

gen zu den von der Steuersoftware 

generierten Status- und Fehlermel-

dungen ist erforderlich. Die für die 

Rohdatenverarbeitung und Kontroller-

gebnisherstellung verwendeten Proze-

duren und Algorithmen müssen be-

schrieben sein. Die Beschreibung muss 

explizite Hilfestellung für die Interpre-

tation der Kontrollergebnisse geben 

sowie die softwaremäßigen Möglichkei-

ten der Einstellungen von Parametern 

und der Optimierung aufführen.  

 

Hardware, Mess- und Auswerteelektronik: Alle 

vorhandenen Justier- und Einstellvor-

richtungen müssen aufgeführt und be-

schrieben werden. Die für eine korrek-

te Funktion typischen und notwendi-

gen technischen Betriebs- und Sys-

temparameter wie z. B. Betriebsspan-

nungen und -ströme, Übergangswider-

stände, Leitungswiderstände, Dämp-

fungsfaktoren etc. sind zusammenge-

fasst in einer Übersicht (Liste, Daten-

blatt, Datenfile etc.) aufzuführen. 

2.4. Werkstoffe und Bauart 

Die Grundlage von Beständigkeits- und Leis-

tungsbewertungen der Komponenten ist die 
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explizite Festlegung und Angabe der verwen-

deten Werkstoffe, Werkstoffzusätze bzw. 

Werkstoffkombinationen sowie die Festlegung 

der Konstruktion und Bauart, der Herstel-

lungsweise und der Qualitätssicherungsmaß-

nahmen des Herstellers des Dichtungskon-

trollsystems und seiner Sublieferanten. In den 

Tabellen 2 „Allgemeine physikalische Anforde-

rungen an Isolierungen, Kabel und kabelarti-

ge Sensoren und deren Werkstoffe“ und 3 

„Anforderungen an Edelstahlelektroden, Sen-

soren, Kontakte und Sonderanfertigungen aus 

Edelstahl für DKS – Komponenten der Kate-

gorie a)“ sind die Eigenschaften, die Prüfun-

gen und die Anforderungen an die Prüfgrößen 

aufgelistet, die die allgemeine Beschaffenheit 

und die Anforderungen an die Werkstoffe der 

jeweiligen Komponenten charakterisieren. 

Ermittelt bzw. geprüft werden u. a. die Ho-

mogenität des Materials, Rußgehalt und Ho-

mogenität der Verteilung, geometrische Fak-

toren etc. 

Die eindeutige und rechtlich verbindliche Be-

schreibung der Werkstoffe, die Überprüfbar-

keit der Angaben durch die Zulassungsstelle 

und die Möglichkeit einer Kontrolle anhand 

der spezifizierten Werte ist dabei Vorausset-

zung, um die geforderte Funktionsdauer von 

mindestens 30 Jahren gewährleisten und da-

mit eine Zulassung erteilen zu können. 

Zu der Dokumentation von Bauart und Werk-

stoff der erdgebundenen Komponenten gehö-

ren: 

 die Beschreibung von Aufbau, Abmessun-

gen, Rohstofftypen und -lieferanten, Her-

steller (Werk, Ort) und Typ industriemäßig 

gefertigter Kabel und erdverlegter Kom-

ponenten und 

 die Darstellung von Spezialanfertigungen 

d. h. von nicht kabelartigen Sensoren, 

speziellen Anschlüssen, Abzweigungen aus 

Busleitungen der Kategorie a) (siehe Nr. 

3.2.1) sowie die Beschreibung des Auf-

baus, Nennung aller verwendeten Roh-

stofftypen und -lieferanten und ggf. der 

Additive und Zuschlagstoffe, des/der Her-

steller(s) (Werk, Ort) und Kurzbeschrei-

bung des Herstellungsprozesses. Zudem 

müssen die produktionbegleitenden Werk-

sprüfungen und qualitätssichernden Maß-

nahmen des Herstellers beschrieben wer-

den. 

Weitere vertrauliche Angaben zu den Form-

massen und Additiven und zu den polymerge-

bundenen Zuschlagstoffen (Hersteller, Typen-

bezeichnung und genaue Rezeptur des Mas-

terbatch) oder sonstigen Zuschlagstoffen so-

wie Probenmaterial müssen bei der Zulas-

sungsstelle hinterlegt werden. 

Es muss dabei eine rechtsverbindliche Verein-

barung zwischen den Herstellern von Vorpro-

dukten und dem DKS-Hersteller über die Spe-

zifikation der verwendeten Werkstoffe beste-

hen. 

Der Hersteller des Dichtungskontrollsystems 

legt der Zulassungsstelle bei der Antragstel-

lung Datenblätter zu den Werkstoffen und 

Zusätzen vor, in denen die entsprechenden 

Angaben enthalten sind.  

Im Anhang zur Zulassung gibt der Zulas-

sungsnehmer eine rechtsverbindliche Erklä-

rung über die verwendeten Werkstoffe ab. 

Diese verbindlichen Angaben werden durch 

die Zulassungsstelle im direkten Kontakt mit 

den Herstellern der Formmassen und Zusätze 

überprüft. Beschreibung und Masseanteil der 

Zusätze und die Molekülmassenverteilung 

sowie alle weiteren speziellen Angaben zu 

Formmassen und Zusätzen, also die vollstän-

dige Rezeptur, werden von der Zulassungs-

stelle vertraulich behandelt und dort hinter-

legt. 

Die erdgebundenen Komponenten von Dich-

tungskontrollsystemen müssen über die ge-

forderte Funktionsdauer gegenüber physikali-

schen, chemischen und biologischen Einwir-

kungen beständig sein. Bei Anwendungen mit 

Funktionsdauern, die 30 Jahre deutlich über-

schreiten sollen, oder bei vorhersehbaren 

außerordentlichen chemischen (dauerhafte 

Einwirkung von Materialalterung bewirken-

den, hochkonzentrierten Substanzen) 
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und/oder physikalischen Belastungen (me-

chanische Beanspruchung, Temperatur etc.) 

können keine generellen Aussagen getroffen 

werden.  

Die Wartung und Reparatur sowie gegebenen-

falls der Austausch und die Modernisierung 

der nicht erdgebundenen Komponenten müs-

sen dabei möglich sein. 

2.5. Kennzeichnung 

Die erdgebundenen Komponenten des zuge-

lassenen DKS müssen mit einer fortlaufenden 

Kennzeichnung in Anlehnung an 

E DIN VDE 0276-620 versehen sein. Aus der 

Kennzeichnung müssen die Produktbezeich-

nung und die Zulassungsnummer hervorge-

hen. Darüber hinaus muss aus ihr direkt oder 

indirekt der Zeitpunkt der Produktion hervor-

gehen, aus dem in eindeutiger Weise die Er-

gebnisse der Qualitätssicherungsmaßnahmen 

dem Produkt zugeordnet werden können. 

Entsprechend der genannten Norm können 

für die Kennzeichnung die folgenden Verfah-

ren eingesetzt werden: 

 Bedrucktes Band im Kabel und Sensor, 

 Bedruckung, Tiefprägung oder erhabene 

Prägung auf der Kabel- oder Sensorober-

fläche. 

Sie muss sich vom Untergrund abheben. Fort-

laufend bedeutet in diesem Zusammenhang, 

dass der Abstand zwischen dem Ende der 

einen und dem Anfang der folgenden Kenn-

zeichnung nicht größer als: 

 550 mm bei Kennzeichnung auf der Kom-

ponentenoberfläche, 

 275 mm bei Kennzeichnung auf einem 

Band ist. 

Sie muss insbesondere so haltbar sein, dass 

sie den Transport, die Lagerungs- und die 

Einbaubeanspruchungen übersteht. Jede Spu-

le muss ein Etikett gemäß DIN EN ISO 10320 

tragen, aus dem der Hersteller, die Art des 

Produkts bzw. die Produktbezeichnung, die 

Abmessungen, das Gewicht sowie ein firmen-

interner Code (z. B. Spulennummer) hervor-

geht, aus dem direkt oder indirekt der Zeit-

punkt der Produktion abgelesen werden kann 

und der in eindeutiger Weise den Unterlagen 

und Ergebnissen der Qualitätssicherungsmaß-

nahmen an der Liefereinheit zugeordnet ist. 

Im Einzelfall können weitere Angaben festge-

legt werden. Ein Musteretikett wird der Zulas-

sung als Anlage beigefügt. 

Abweichungen von den hier vorgegebenen 

Verfahren sind im Einzelfall, z. B. für Senso-

ren, nach Abstimmung mit der Zulassungs-

stelle möglich. 

2.6. Produktionsstätte und Pro-
duktionsverfahren 

Der Hersteller muss das Produktionsverfahren 

der Komponenten detailliert beschreiben. Im 

Rahmen des Zulassungsverfahrens überzeugt 

sich die BAM in Zusammenarbeit mit dem 

Fremdüberwacher durch einen Besuch beim 

Hersteller am Produktionsort von der Richtig-

keit der zum Produktionsverfahren und den 

Maschinen gemachten Angaben. Die Proben-

ahme für die Zulassungsprüfungen erfolgt in 

der Regel bei diesem Besuch. Die BAM und 

der Fremdüberwacher überzeugen sich dabei 

weiterhin davon, dass qualifiziertes Personal, 

Maschinen, Betriebsräume, Einrichtungen zur 

Lagerung und Handhabung der Formmassen 

(Basispolymer, Masterbatch etc.), Vorproduk-

te, Prüfeinrichtungen und sonstige Ausstat-

tungen der Produktion und des Prüflabors 

eine einwandfreie fortlaufende Produktion und 

eine Eigenüberwachung der Produktion ge-

währleisten. 

Im Einzelfall muss der Hersteller nachweisen, 

wie aus dem gewählten Produktionsverfahren 

sich ergebende potenzielle Beeinträchtigun-

gen einer einwandfreien Produktion durch 

Maßnahmen im Verfahrensablauf und im Qua-

litätsmanagement ausgeschlossen werden. 

3. Prüfverfahren und Anfor-
derungen 
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Im Folgenden werden die Prüfverfahren und 

die Zulassungsanforderungen an die Eigen-

schaften der Dichtungskontrollsysteme be-

schrieben. Die Prüfungen werden von der 

BAM im Fachbereich 4.3 „Schadstofftransfer 

und Umwelttechnologien“ und in von der BAM 

anerkannten Prüfstellen durchgeführt. Dabei 

kann die Zulassungsstelle in begründeten 

Einzelfällen abweichend von den hier aufge-

führten technischen Anforderungen und in 

Ergänzung dazu Sonderregelungen treffen. 

Diese besonderen technischen Anforderungen 

werden nach Rücksprache mit dem und Erör-

terung im Fachbeirat für die Zulassung fest-

gelegt. 

Die Einhaltung der technischen Anforderun-

gen ist unter einheitlichen Bedingungen zu 

prüfen und zu belegen. Die Zulassung eines 

Dichtungskontrollsystems wird auf Antrag und 

Rechnung des Dichtungskontrollsystem-

Herstellers nach erfolgter Prüfung in projekt-

unabhängigen und produkt- bzw. bauartbezo-

genen Untersuchungen erteilt. Zusätzlich sind 

weitere Prüfungen und Nachweise während 

der projektspezifischen Planung, der Bauaus-

führung und der Abnahme notwendig. 

Für die projektunabhängigen Untersuchungen 

zieht die BAM Gutachten und Prüfberichte 

anderer Prüfinstitutionen hinzu, die im Auf-

trag und auf Rechnung des Antragstellers 

(d. h. des DKS-Herstellers) separat erstellt 

werden. 

Mit der Beurteilung der Betriebssicherheit (s. 

Kapitel 3.7) muss der Antragsteller in Abspra-

che mit der Zulassungsstelle eine anerkannte 

Fachinstitution seiner Wahl beauftragen.  

 

 

3.1. Rechtsform und Versiche-
rungsschutz des Herstellers 

Der Hersteller eines Dichtungskontrollsystems 

muss rechtlich identifizierbar und wirtschaft-

lich leistungsfähig sein. Als Nachweis dienen 

der Handelsregisterauszug sowie die aktuellen 

Unbedenklichkeitsbescheinigungen des Fi-

nanzamts, der Krankenkassen und der Be-

rufsgenossenschaft. Es wird empfohlen, einen 

angemessenen Versicherungsschutz des DKS-

Herstellers für den Schadensfall zwischen den 

Projektpartnern zu vereinbaren.  

3.2. Erdgebundene Komponenten 

3.2.1. Beständigkeit 

Die erdgebundenen Komponenten von Dich-

tungskontrollsystemen müssen nach dem 

Stand der Technik über eine Funktionsdauer 

von mindestens 30 Jahren gegenüber physi-

kalischen, chemischen und biologischen Ein-

wirkungen beständig sein. Unter Beständig-

keit wird hier ein Materialverhalten ver-

standen, welches unter dem Einfluss vorher-

sehbarer, typischer Einwirkungen die vom 

Produkt verlangten relevanten Leistungen und 

Eigenschaften während der geforderten Funk-

tionsdauer aufrechterhält.  

In Tabelle 4 sind dabei die mechanischen An-

forderungen an die erdgebundenen Kompo-

nenten definiert. Darüber hinaus finden sich 

in Tabelle 5 die Prüfverfahren zum Nachweis 

der Stabilität gegen elektrische Einflüsse. Die 

Langzeitbeständigkeit sowie die Beständigkeit 

gegen Chemikalien sind anhand der Prüfun-

gen der Tabelle 6 nachzuweisen. 

Wartung, Reparatur sowie gegebenenfalls 

Austausch und Modernisierung, der nicht erd-

gebundenen Komponenten, müssen möglich 

sein. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

Tabelle 1: Werkstoffliche Anforderungen an Dichtungskontrollsystem-Komponenten bei einer 

geforderten Funktionsdauer von mindestens 30 Jahren. 
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Kategorie Zugänglichkeit 

der  

Komponenten 

Beständigkeitsnachweis Prüfungen 

 

a) 

 

Dauerhaft unzu-

gänglich oder 

schwer  

zugänglich  

 

besonderer Beständig-

keitsnachweis erforderlich 

 

Kabel / Zuleitungen / kabelar-

tige Sensoren: 

 Standardverfahren gemäß  

Tabellen 2 bis 6 und 

 spezielle Langzeitprüfun-

gen der Tabelle 6. 

Spezialanfertigungen / sonstige 
Sensoren: 

 Prüfverfahren und Werks-

prüfungen der Hersteller,  

 ggf. zusätzliche Prüfungen 

durch unabhängige Prüfin-

stitution und 

 besondere Anforderungen. 

 

b) 

 

zugänglich  

 

kein besonderer Bestän-

digkeitsnachweis erforder-

lich 

 
 Standardverfahren der Ta-

bellen 2 bis 6 

_____________________________________________________________ 
 
Die erdgebundenen Komponenten von Dich-

tungskontrollsystemen lassen sich bezüglich 

der Beständigkeitsanforderung in die folgen-

den zwei Kategorien aufteilen. Die Zuordnung 

der Prüfverfahren ist dabei in Tabelle 1 aufge-

führt. 

Zu Kategorie a): Diese Komponenten sind 

derart dauerhaft in einem Deponieoberflä-

chenabdichtungssystem installiert, dass ein 

anschließender Zugriff praktisch nicht möglich 

ist. Hierzu zählen u. a. Standardprodukte wie 

kabelartige Sensoren, Signalkabel, Busleitun-

gen und unterhalb von Abdichtungskompo-

nenten angeordnete Kabel und Elektroden zur 

Einspeisung elektrischer Spannungsimpulse. 

Für die Bewertung der Beständigkeit von 

ummantelten Erdkabeln (Elektrokabel, Licht-

wellenleiter etc.) und erdgebundenen kabel-

ähnlichen Sensoren liegen einschlägige Nor-

menwerke vor. Für Dichtungskontrollsysteme 

mit einer Funktionsdauer von mindestens 

30 Jahren müssen diese Komponenten den in 

den Anforderungstabellen (s. Kapitel 8) auf-

geführten Normen entsprechen bzw. die dort 

genannten Prüfkriterien erfüllen. Die dort auf-

geführten Normprüfungen sollen durch ent-

sprechend akkreditierte Prüfinstitute vorge-

nommen werden. Ferner sind bei den Anfor-

derungstabellen die relevanten Anforderun-

gen für Elektroden und andere Komponenten 

aus Edelstahl zusammengestellt. 

Weiter zählen zu dieser Kategorie Spezialan-

fertigungen wie nicht kabelartige Sensoren, 

spezielle Anschlüsse, Abzweigungen aus Bus-

leitungen und die Sensoren selbst. Besonders 

bei den Sensoren bestehen zwischen den ver-

schiedenen Systemen große werkstoffliche 

und konstruktive Unterschiede. Für die Be-

wertung der Beständigkeit dieser Spezialan-

fertigungen sind die gesonderte Betrachtung 

jeder einzelnen Bauart und entsprechend 

spezielle Prüfungen erforderlich. 
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Die Neuentwicklung oder gegebenenfalls die 

Adaption bestehender geeigneter, für die Be-

anspruchung in Oberflächenabdichtungssys-

temen repräsentativer Prüfverfahren, wird 

dann notwendig, wenn nicht durch Erfahrun-

gen z. B. aufgrund von werkseigenen Prüfun-

gen des Herstellers oder seiner Sublieferanten 

oder durch sonstige Nachweise bereits spezi-

fische Kennwerte vorliegen, auf deren Grund-

lage eine Langzeitprognose getroffen werden 

kann. 

Zu Kategorie b): Auf diese Komponenten 

wie z. B. Buskabel, Anschlussstellen, Über-

flurverteiler kann dauerhaft zugegriffen wer-

den. Sie können folglich repariert bzw. ausge-

tauscht werden. Die Komponenten müssen 

den geltenden Normen für elektrische Anla-

gen entsprechen. Insbesondere finden für 

kabelartige Komponenten dieser Kategorie die 

Standardprüfverfahren Anwendung. 

3.2.2. Mechanische Belastbarkeit 

Die erdgebundenen Komponenten müssen 

mechanische Belastungen während der Bau-

phase, durch das Eigengewicht aufliegender 

Schichten und anderer Auflasten, sowie auf-

grund von Setzungen schadlos überstehen. 

Die nötigen Prüfungen zum Nachweis der me-

chanischen Belastbarkeit sind in Tabelle 4 

aufgeführt. Hinsichtlich der zulässigen Ver-

formung sind die folgenden Bedingungen ein-

zuhalten: 

 Eine zulässige dauerhafte Dehnung der 

Abdichtungskomponente darf weder zu 

Beschädigungen der Abdichtungskompo-

nente durch Komponenten des Dichtungs-

kontrollsystems noch zu Schäden an den 

Komponenten des Dichtungskontrollsys-

tems wie z. B. Bruch der Signalleitung der 

Ummantelung/Isolation oder Bruch von 

Anschlüssen führen. Um den Besonderhei-

ten der unterschiedlichen zu testenden 

Komponenten zu entsprechen, wird die 

BAM hierfür jeweils im Einzelfall geeignete 

Prüfverfahren vorschlagen.  

 Insbesondere ist bei Abzweigungen und 

Anschlüssen dafür Vorsorge zu tragen, 

dass lokale Dehnungen nicht zu Brüchen 

führen. Entsprechende Installationshin-

weise des Herstellers sind in die Verle-

geanweisung aufzunehmen. 

Zusätzlich zu den projektunabhängigen Un-

tersuchungen muss der Nachweis der mecha-

nischen Belastbarkeit durch Beanspruchungen 

während der Bauphase jeweils im Rahmen 

eines Probefeldes erbracht werden. Der Her-

steller eines Dichtungskontrollsystems muss 

in einer technischen Dokumentation explizit 

auf eventuell bei der Installation zu beach-

tende Einschränkungen wie z. B. eine im Ver-

gleich zur Kunststoffdichtungsbahn vermin-

derte mechanische Belastbarkeit von Kompo-

nenten des Dichtungskontrollsystems hinwei-

sen.  

3.3. Leistungsfähigkeit und Leis-
tungskriterien des DKS 

Dichtungskontrollsysteme müssen nach aner-

kannten technischen Prinzipien arbeiten sowie 

vorgegebene Leistungskriterien erfüllen. 

Beim Einsatz von sensorgestützten Dich-

tungskontrollsystemen in Oberflächenabdich-

tungen entsteht die Notwendigkeit der quanti-

tativen Festlegung technischer Leistungskrite-

rien. Die Leistungsfähigkeit eines Dichtungs-

kontrollsystems wird durch die Ortungsgenau-

igkeit und die technische Nachweisschwelle 

bestimmt. Diese beiden Kenngrößen hängen 

nicht nur vom verwendeten Messprinzip und 

der Bauart ab, sondern werden ganz ent-

scheidend von der jeweiligen Einbausituation, 

den örtlichen Bedingungen und Störfaktoren 

mit beeinflusst. So sind z. B. Einflüsse aus der 

Variation der üblicherweise verwendeten mi-

neralischen Materialien, des Aufbaus und der 

Dimension des Oberflächenabdichtungssys-

tems und insbesondere Einflüsse der Depo-

nierandbereiche oder von Gasbrunnen und 

Schachtdurchdringungen zu berücksichtigen. 

Diese Gegebenheiten machen es notwendig, 

die Leistungsfähigkeit eines Dichtungskon-

trollsystems nicht nur einmalig im Sinne einer 
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Musterprüfung zu bewerten, sondern darüber 

hinaus in jedem Projekt einzelfallbezogene 

Funktions- und Abnahmeprüfungen nach ei-

nem möglichst standardisierten Verfahren 

durchzuführen. Der Ort einer Leckage wird 

vom Dichtungskontrollsystem durch zwei ein-

deutige Koordinatenwerte in der Ebene ange-

geben. Es wird typischerweise eine Ortungs-

genauigkeit von wenigen Quadratmetern er-

reicht.  

Im Folgenden werden Leistungskriterien für 

die Überwachung von Konvektionssperren 

genannt. 

3.3.1. Eignungsgutachten 

Die Leistungsfähigkeit eines Dichtungskon-

trollsystems muss im Rahmen des projektun-

abhängigen Eignungsgutachtens an einem 

funktionsbereiten DKS überprüft werden.  

3.3.2. Leistungskriterien für DKS 

Die Leistungsanforderungen für Dichtungs-

kontrollsysteme zur Überwachung von Kon-

vektionssperren lassen sich wie folgt zusam-

menfassen:  

 Technische Nachweisschwelle: Alle Lecka-

gen aufgrund von kreisförmigen Löchern 

ab 5 mm Durchmesser (entsprechend ei-

ner Fläche je Leckagestelle ab 20 mm²) 

müssen nachgewiesen werden. 

 Ortungsgenauigkeit: Die von einem Dich-

tungskontrollsystem angezeigte Position 

einer Leckage muss innerhalb eines Krei-

ses mit Radius  2,5 m (entsprechend ei-

ner Fläche von ca. 20 m²) um die tatsäch-

liche Position der Leckage liegen. 

In trockenen Witterungsperioden ist es durch 

eine eventuelle Austrocknung der Entwässe-

rungs-/Rekultivierungsschicht möglich, dass 

ein normaler Betrieb eines auf Messung 

elektrischer Parameter basierenden Dich-

tungskontrollsystems und damit die Einhal-

tung der Leistungskriterien beeinträchtigt 

oder sogar verhindert wird. Dieser Sachver-

halt stellt keine grundsätzliche Nutzungsein-

schränkung dar, da mangels Niederschlags 

während dieser Zeiträume kein unzulässiger 

Wasserdurchtritt in die Deponie zu befürchten 

ist. Diese potenzielle Gefahr entsteht erst, 

wenn es aufgrund von Niederschlagsereignis-

sen zu Wasserabflüssen oberhalb der Abdich-

tungskomponente kommt. Dann werden sich 

in der Regel, zumindest bei schwach bindigen 

mineralischen Entwässerungs-

/Rekultivierungsschichten mit nicht zu großer 

Durchlässigkeit, sofort wieder die Bedingun-

gen für die einwandfreie Funktion des Dich-

tungskontrollsystems einstellen; d. h., durch 

die Befeuchtung entsteht wieder eine flächige 

elektrische Leitfähigkeit in der Entwässe-

rungs-/Rekultivierungsschicht.  

Aus diesem Sachverhalt ergeben sich Konse-

quenzen für die Funktionsprüfung. Da die 

Bauaktivitäten in der Regel in die trockenere 

Jahreshälfte fallen, ist es möglich, dass nach 

einer längeren niederschlagsfreien Zeitspanne 

für eine Funktionsprüfung des Dichtungskon-

trollsystems ungünstige Rahmenbedingungen 

angetroffen werden. Die Funktionsprüfung ist 

andererseits u. U. entscheidend für den wei-

teren Bauablauf und kann daher zeitkritisch 

sein. In solchen Fällen kann es erforderlich 

sein, den zu prüfenden Bauabschnitt künstlich 

zu bewässern.  

3.4. Funktionsprüfung des DKS 

Die ordnungsgemäß durchgeführte und er-

folgreich absolvierte Funktionsprüfung ist eine 

Voraussetzung für die behördliche Abnahme 

des Dichtungskontrollsystems. Für die Einzel-

komponenten, die Auswerteeinheit und das 

Gesamtsystem ist nach der Installation und 

Herstellung der Betriebsbereitschaft auf Teil-

abschnitten oder der Gesamteinbaufläche 

eine Funktionsprüfung unter Leitung des 

Fremdprüfers (s. hierzu Kapitel 4.2.2) vorzu-

nehmen. Dem Fremdprüfer sind dazu die ak-

tuellen Verlege- und Bestandspläne vorzule-

gen. Der Hersteller des Dichtungskontrollsys-

tems ist verpflichtet, vor Aufnahme der Funk-

tionsprüfung Angaben zu den Voraussetzun-

gen und Randbedingungen für die Durchfüh-

rung der Funktionsprüfung zu machen und 
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insbesondere Hindernis- oder Erschwernis-

gründe zu benennen.  

Das Dichtungskontrollsystem muss sofort 

nach dessen Einbau in das Deponieoberflä-

chenabdichtungssystem funktionstüchtig sein. 

Der Nachweis muss in Abhängigkeit von den 

Umgebungsbedingungen spätestens jedoch 

1 Jahr nach Fertigstellung des Oberflächenab-

dichtungssystems erbracht werden. 

Von dem Fachbereich 4.3 „Schadstofftransfer 

und Umwelttechnologien“, Themenfeld 

„Kunststoffe in der Geo- und Umwelttechnik“ 

der BAM werden Hinweise zu der Durchfüh-

rung der Funktionsprüfungen gegeben. Diese 

sind auf der Internetseite der BAM veröffent-

licht3. 

3.4.1. Allgemeine Regeln der Funktions-

prüfung 

Vor der eigentlichen Funktionsprüfung muss 

der Hersteller Gelegenheit bekommen, Pro-

bemessungen durchzuführen und das Dich-

tungskontrollsystem zu optimieren. Die ge-

wählten Systemeinstellungen sowie eventuel-

le Veränderungen müssen protokolliert und 

dem Deponiebetreiber, dem Fremdprüfer so-

wie auf Verlangen der zuständigen Behörde 

zur Verfügung gestellt werden. Eine Funktion-

sprüfung des Dichtungskontrollsystems kann 

erst nach Freigabe durch den Hersteller erfol-

gen. Dabei sind die folgenden Punkte bei der 

Durchführung zu beachten: 

 Die Funktionsprüfung wird vom Hersteller 

durchgeführt.  

 Während der Messungen dürfen keine 

Erdarbeiten im Testabschnitt durchgeführt 

werden. Das Überfahren des Testab-

schnitts ist nicht erlaubt. 

 Testleckagen sind nur im zu überwachen-

den Bereich einzubringen.  

 Der Fremdprüfer fertigt ein Protokoll der 

Funktionsprüfung an, in dem die Randbe-

dingungen (Witterungsverhältnisse, Lage, 

 
3 Weitere Hinweise und Erläuterungen zu der Durchfüh-
rung finden sich auf der Internetseite der BAM: 
http://www.tes.bam.de/de/mitteilungen/abfallrecht/index.htm. 

Größe, Art des Testabschnittes, Lage, Art 

und Anzahl von Testleckagen, Besonder-

heiten wie Maßnahmen zur Befeuchtung 

etc.) sowie der Verlauf und das Ergebnis 

festgehalten werden. 

 Die Funktionsprüfung des DKS ersetzt 

nicht die Prüfung der Fehlerfreiheit an der 

gesamten Konvektionssperre. Unabhängig 

von der Funktionsprüfung des DKS müs-

sen damit alle Flächen fehlerfrei geprüft 

werden. 

 

Nach dem Abschluss der Funktionsprüfung 

veranlasst der Deponiebetreiber die ord-

nungsgemäße Reparatur aller absichtlichen 

Beschädigungen und aller Beschädigungen 

aus dem Baubetrieb der Abdichtungskompo-

nente und die ordnungsgemäße Herstellung 

des Dichtungsaufbaus durch die Baufirma in 

Zusammenarbeit mit einer Fachfirma (z. B. 

Verlegefachbetrieb bei Einsatz von KDB4). Der 

Fremdprüfer kontrolliert ob diese Arbeiten 

vollständig, ordnungsgemäß und fachgerecht 

durchgeführt worden sind. 

3.4.2. Durchführung der Funktionsprü-

fung 

Für eine Funktionsprüfung in Verbindung mit 

Kunststoffdichtungsbahnen müssen diese ent-

sprechend den Anforderungen der KDB-

Zulassungsrichtlinie5 wellenfrei verlegt sein. 

Die die KDB bedeckenden Schichten müssen 

mächtig genug sein, um eine flächige Anpres-

sung der KDB auf das Auflager zu gewährleis-

ten. 

Die Testleckagen werden nach den Anweisun-

gen des Fremdprüfers oder der zuständigen 

Behörde eingebracht. Die genaue Position und 

Anzahl von Testleckagen ist dabei, vom 

Fremdprüfer zu protokollieren.  

 
4 „Richtlinie für die Anforderungen an Fachbetriebe für 
den Einbau von Kunststoffdichtungsbahnen, weiteren 
Geokunststoffen und Kunststoffbauteilen in Deponieab-
dichtungssystemen“ BAM, Berlin. 
 
5 „Richtlinie für die Zulassung von Kunststoffdichtungs-
bahnen für die Abdichtung von Deponien und Altlasten“ 
BAM, Berlin. 
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Bei dem Einbringen von Leckagen ist darauf 

zu achten, dass es nicht zu unzulässigen Auf-

wölbungen der Kunststoffdichtungsbahn 

kommt, die eine Detektion der Leckage er-

schweren oder sogar verhindern können. Es 

wird empfohlen, die Löcher durch Bohren 

oder Fräsen einzubringen. Weitere Hinweise 

zu der Durchführung der Funktionsprüfung an 

Dichtungskontrollsystemen für Konvektions-

perren werden auf der Internetseite der BAM 

unter „Hinweise zu den Prüfungen“ gegeben5. 

Der Nachweis der einwandfreien Funktion 

stützt sich auf zwei Aspekte: 

1. Nachweis von Leckagen: Mindestens drei 

künstlich in die Abdichtungskomponente 

eingebrachte kreisförmige Leckagen mit 

einem Durchmesser von 5 mm, deren Po-

sitionen dem Hersteller des DKS zuvor 

nicht bekannt sind, müssen vom Dich-

tungskontrollsystem mit einer Ortungs-

genauigkeit von  20 m² festgestellt wer-

den. 

2. Nachweis der Fehlerfreiheit der Prüffläche: 

Alle Leckagen können sukzessive beseitigt 

werden. Hierbei ist durch Kontrollmessun-

gen zu prüfen, ob ein dann tatsächlich le-

ckagefreier Testabschnitt vom Dichtungs-

kontrollsystem auch als solcher erkannt 

wird. Dieser Test soll zeigen, ob das Dich-

tungskontrollsystem externe oder interne 

Störeinflüsse und Messwertschwankungen 

als nicht relevante Signale identifiziert und 

nicht irrtümlich als Leckagen anzeigt. Der 

Test ist bestanden, wenn das Dichtungs-

kontrollsystem den Testabschnitt richtig-

erweise als leckagefrei charakterisiert, 

nachdem alle zuvor angezeigten Leckagen 

beseitigt wurden. Unter "leckagefrei" wird 

hierbei entsprechend der Definition der 

technischen Nachweisschwelle das Nicht-

vorhandensein von Leckagen durch 

Schadstellen mit lateraler Ausdehnung ab 

20 mm² verstanden. 

Die folgenden Punkte gelten zusätzlich für 

Dichtungskontrollsysteme, die ihre Messun-

gen auf der Grundlage elektrischer Potenziale 

bzw. Widerstände durchführen: 

 Bei starkem Regen sind keine Messungen 

vorzunehmen. Die Beurteilung der Situati-

on obliegt dem Fremdprüfer. 

 Im Sinne der ordnungsgemäßen Funktion 

des Dichtungskontrollsystems ist es aus-

reichend, eng benachbarte Leckagen suk-

zessive, d. h. zeitlich nacheinander, nach-

zuweisen. 

 Bei nicht ausreichender flächiger Befeuch-

tung der Oberflächenabdichtung ist eine 

künstliche Befeuchtung des Testabschnit-

tes vorzunehmen. Eine Bewässerung ist 

mit dem Fremdprüfer abzustimmen. In 

Zweifelsfällen ist die Befeuchtungssituati-

on durch Probeschachtungen zu überprü-

fen. 

 Es wird empfohlen, durch konstruktive 

Maßnahmen elektrische Randumläufigkei-

ten zwischen der Oberflächenabdichtung 

und dem Deponierand möglichst zu ver-

mindern. 

3.5. Herstellerunabhängiger Be-
trieb 

Dichtungskontrollsysteme müssen unabhän-

gig vom jeweiligen Hersteller auch vom De-

poniebetreiber bzw. von einem von ihm be-

auftragten Dritten betrieben und gegebenen-

falls repariert werden können. Betriebsstö-

rungen des Dichtungskontrollsystems müssen 

dabei vom Bedienpersonal rasch erkannt wer-

den können. 

Ein Dichtungskontrollsystem muss über eine 

Einrichtung zum Selbsttest verfügen, die auf 

Anfrage Auskunft über die Funktionsbereit-

schaft des Systems gibt. Die Steuer- und 

Auswertesoftware soll dabei automatisch Stö-

rungen melden, protokollieren und dem Be-

treiber Hilfestellungen bei der Analyse mögli-

cher Ursachen geben. Zudem muss das Dich-

tungskontrollsystem einen Schutz gegen To-

talausfall bieten. Die anhand von Schaltungs- 

und Funktionsplänen zu überprüfenden Krite-

rien für einen ausreichenden Schutz sind: 
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 Modulare, sinnvoll strukturierte Sensoren-

anordnung mit voneinander unabhängig 

funktionierenden Teilabschnitten, 

 redundanter Zugriff auf Sensoren (d. h. 

der parallele Anschluss über unabhängige 

Leitungen). Alternativ muss eine redun-

dante Anordnung der erdgebundenen 

Sensoren erfolgen. Die Wahl der Anzahl 

und des Rasterabstandes punktförmiger 

Sensoren soll dabei möglichst unter Ein-

beziehung von Erfahrungswerten so vor-

genommen werden, dass der Ausfall eines 

Sensors weder zu einer Beeinträchtigung 

der geforderten technischen Nachweis-

schwelle noch zu einer Verringerung der 

geforderten Ortungsgenauigkeit führt. 

 Begrenzung der Auswirkungen eines irre-

versiblen Systemfehlers (Sensorversagen: 

Ein Bruch von erdgebundenen Anschluss-

leitungen etc. in einem Teilabschnitt darf 

nicht zum Totalausfall des Dichtungskon-

trollsystems führen), 

 Realisierung einer automatisierten Selbst-

testfunktion des Dichtungskontrollsys-

tems, 

 Gewährleistung der Modernisierbarkeit der 

Komponenten durch eine ausführliche 

technische Dokumentation. 

Die hier geforderten Systemeigenschaften 

müssen für jede Bauart an einem funktions-

fähigen Dichtungskontrollsystem im Rahmen 

einer projektunabhängigen Überprüfung de-

monstriert und nachgewiesen werden. 

Als ergänzenden Nachweis zur Erfüllung der 

Anforderungen gilt die Vorlage einer vollstän-

digen technischen Dokumentation des Dich-

tungskontrollsystems einschließlich Funkti-

onsbeschreibungen, Bestückungslisten, In-

stallations- und Bauplänen. Die Überprüfung 

der Dokumentation im Rahmen des Praxis-

tests, mit Ausnahme der projektspezifischen 

Unterlagen, auf Ihre Vollständigkeit durch die 

BAM und ihre Anwendbarkeit durch eine un-

abhängige Prüfinstitution sind Bestandteil des 

Zulassungsverfahrens. 

3.6. Systemverträglichkeit und In-
tegration in das Abdichtungs-
system 

Dichtungskontrollsysteme müssen sich in den 

Dichtungsaufbau ohne Einbußen bei der Qua-

lität anderer Abdichtungskomponenten integ-

rieren lassen. Die Verbundwirkung der Ab-

dichtungskomponenten und die Standsicher-

heit des Gesamtsystems dürfen nicht durch 

sie beeinträchtigt werden. Die Konstruktion 

und die Bauart eines DKS müssen den Betrieb 

auf Teilabschnitten ermöglichen. 

Durch den Einbau des Dichtungskontrollsys-

tems dürfen umgebende Schichten wie z. B. 

Kunststoffdichtungsbahnen nicht beschädigt 

oder in anderer Weise nachteilig beeinflusst 

werden. Insbesondere ist jede Art der Befes-

tigung von Komponenten des Dichtungskon-

trollsystems (Kabel, Sensoren etc.) auf der 

Kunststoffdichtungsbahn nicht zulässig.  

Durchdringungen von Abdichtungsschichten 

durch das DKS sind auf ein Minimum zu be-

grenzen. Durchdringungen von Kunststoff-

dichtungsbahnen sind kunststoffgerecht zu 

konstruieren, durch geschultes Fachpersonal 

(geprüfter Kunststoffschweißer gemäß 

DVS 2212 Teil 3 mit gültigen Prüfungsbe-

scheinigungen der Untergruppen III-1 und 

III-3) herzustellen, einzubauen und von ei-

nem Fremdprüfer für Geokunststoffe einzeln 

freizugeben.  

Hinsichtlich der Verträglichkeit der Werkstoffe 

beim Schweißen sind die einschlägigen Re-

gelwerke6 zu beachten. Werden unterschiedli-

che Formmassen für Kunststoffdichtungsbahn 

und Durchdringung verwendet, so gelten fol-

gende Anforderungen: Miteinander schweiß-

bar sind Formmassen lediglich, wenn sie nach 

DIN EN ISO 1872 innerhalb einer MFR-Gruppe 

oder nach der DVS Richtlinie 2207-1 inner-

halb des Intervalls 0,3 bis 1,7 g/10 min sind. 

Dichtungskontrollsysteme dürfen die Ver-

bundwirkung der Dichtungskomponenten so-

wie die Langzeitstandsicherheit des Dich-

 
6 „Richtlinie für die Zulassung von Kunststoffdichtungs-
bahnen für Deponieabdichtungen“ BAM, Berlin. 
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tungsaufbaus nicht beeinträchtigen. Die 

Überprüfung und Begutachtung der grund-

sätzlichen Systemverträglichkeit und Integra-

tion eines Dichtungskontrollsystems in das 

Abdichtungssystem wird durch eine unabhän-

gige Prüfinstitution im Rahmen einer projekt-

unabhängigen Überprüfung vorgenommen. 

Zur Einhaltung der hier aufgestellten Anforde-

rungen ist in der Planungsphase eine weitere 

Überprüfung durch den Planer bzw. die zu-

ständige Behörde unter Berücksichtigung der 

Standortgegebenheiten sowie besonders die 

Berücksichtigung der folgenden Aspekte not-

wendig:  

 Für jedes Projekt muss die vom Dich-

tungskontrollsystem zu überwachende 

Fläche explizit festgelegt und in der Ge-

nehmigungsplanung präzise beschrieben 

werden.  

 Der mögliche Einfluss der erdgebundenen 

Komponenten, insbesondere bei Verwen-

dung flächiger Sensoren, auf die Standsi-

cherheit muss bei der Erstellung eines 

Standsicherheitsgutachtens berücksichtigt 

werden. Gegebenenfalls muss die Standsi-

cherheit des Aufbaus inklusive des Dich-

tungskontrollsystems in Böschungen ex-

plizit nachgewiesen werden.  

 Ein Dichtungskontrollsystem soll so ge-

plant und installiert werden, dass eine 

Funktionsprüfung und der Betrieb auf 

Teilabschnitten möglich sind. Die Teilab-

schnitte sind bei der Ausführungsplanung 

im Einzelfall nach den örtlichen Gegeben-

heiten festzulegen und im vorläufigen Ver-

legeplan für das Dichtungskontrollsystem 

auszuweisen. 

 Eine mit einem Dichtungskontrollsystem 

ausgestattete Deponiefläche darf nur dann 

mit einer Photovoltaikanlage genutzt wer-

den, wenn nachgewiesen ist,  dass keine 

gegenseitigen negativen Beeinflussungen 

der Systeme zu erwarten sind. 

3.7. Elektrische und allgemeine 
Betriebssicherheit 

Vom Dichtungskontrollsystem dürfen keine 

unzulässigen Beeinflussungen auf Personen, 

elektrische Anlagen (z. B. im Fall der Nach-

nutzung des Standortes mit einer Photovolta-

ikanlage) und die Umgebung ausgehen. Ein 

Dichtungskontrollsystem muss unempfindlich 

gegenüber äußeren Störeinflüssen sein. Sol-

che Störungen können z. B. durch Erdpoten-

ziale, Fremdspannungen, elektromagnetische 

Störungen aufgrund der Einstrahlungen elekt-

romagnetischer Felder sowie durch Blitzschlag 

hervorgerufen werden. Das installierte Dich-

tungskontrollsystem muss in allen Komponen-

ten den geltenden Bestimmungen und Nor-

men7 für die Errichtung und den Betrieb von 

erdgebundenen elektrischen Anlagen entspre-

chen. Vom Hersteller sind hinsichtlich ein-

schränkender Bedingungen und Faktoren ent-

sprechende Angaben zu liefern. 

Bei Verwendung elektrisch leitfähiger Senso-

ren und Signalleitungen muss ein Konzept zur 

Beherrschung der Folgen eines Blitzeinschla-

ges vorliegen. Dieses Konzept muss mindes-

tens:  

 Eine Beschreibung der konstruktiven Maß-

nahmen zur Ableitung von Überspannun-

gen an den erdgebundenen Komponenten 

(z. B. Sensoren und Anschlussleitungen), 

 eine Beschreibung der Maßnahmen zum 

Schutz von Personen und nicht erdgebun-

denen Komponenten enthalten. 

Dieses Konzept sowie die Maßnahmen zur 
Sicherung der Betriebssicherheit müssen 

durch eine unabhängige Institution (z. B. 

TÜV) für jede Bauart individuell begutachtet 

werden. Die Gutachten sind dabei Bestandteil 

der Zulassung des DKS durch die BAM. 

4. Qualitätsmanagement 

 
7 Normenauswahl "Elektrische Anlagen": 

DIN VDE 0100-540; Norm-Entwurf DIN VDE 0118-1/A2; 
Norm-Entwurf DIN VDE 0118-2/A2; DIN VDE 0165;  
DIN VDE 0168; DIN VDE 0845-1; DIN VDE 0845-2; 
DIN EN 61644-21; DIN EN 61663-1. 
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Die Qualität des Gesamtbauwerkes ist abhän-

gig von der Qualität der einzelnen Bauteile und 

der zum Einsatz gelangenden Materialien. 

Durch das Qualitätsmanagement soll während 

der Bauausführung die ordnungsgemäße Qua-

lität sichergestellt werden. 

Alle Maßnahmen, die für den Bau der Abdich-

tungssysteme und des Dichtungskontrollsys-

tems getroffen werden, sind vor der Ausfüh-

rung mit allen Beteiligten abzusprechen. 

Es muss ein Qualitätsmanagementplan nach 

der GDA-Empfehlung E 5-18 „Grundsätze des 

Qualitätsmanagements“ aufgestellt werden. 

Dieser muss die speziellen Elemente des Qua-

litätsmanagements sowie die Verantwortlich-

keiten, sachlichen Mittel und Tätigkeiten so 

festlegen, dass die im Anhang 1 der DepV 

und in dieser Zulassungsrichtlinie genannten 

Qualitätsmerkmale der eingebauten Dich-

tungskontrollsysteme eingehalten werden.  

4.1. Eigen9- und Fremdüberwa-
chung bei der Produktion 

Eine regelmäßige Eigen- und Fremdüberwa-

chung muss nach Anhang 1 Nummer 2.1 der 

DepV eine gleichmäßige Qualität der Produkti-

on der Vorprodukte und des Dichtungskontroll-

systems selbst sicherstellen.  

Für die Herstellung der unter Kapitel 3.2.1 

aufgeführten Komponenten von Dichtungskon-

trollsystemen ist ein nach EN ISO 9001 zertifi-

ziertes Qualitätsmanagementsystem nachzu-

weisen. Dabei dürfen ausschließlich Vorpro-

dukte zertifizierter Betriebe oder durch eine 

Eingangsprüfung nach Prüfanweisung geprüfte 

Vorprodukte verwendet werden. Die gültige 

Zertifizierungsurkunde, das Organigramm, aus 

dem die Zuständigkeiten hervorgehen, und die 

die Eigenüberwachung betreffenden Arbeits-

anweisungen und Prüfpläne der Produzenten 

müssen der Zulassungsstelle vorgelegt wer-

 
8 Die GDA-Empfehlungen können über die Internetseite 
www.gdaonline.de eingesehen werden. 

 
9 Die Eigenüberwachung wird im Bauwesen (Baupro-
duktenrichtlinie) als werkseigene Produktionskontrolle 
bezeichnet. 

den.  

Die Qualität von Komponenten der Kategorie 

a) muss regelmäßig und nachvollziehbar pro-

duktionsbegleitend durch Dritte geprüft wer-

den. Für jede Lieferung ist neben den Liefer-

dokumenten ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 in 

Anlehnung an DIN EN 10204 mit den Ergeb-

nissen der Eigenüberwachung des Herstellers 

von dieser Lieferung dem Fremdprüfer auszu-

händigen. 

Die Tabellen 7 bis 9 beschreiben die Verzah-

nung von Wareneingangsprüfungen sowie 

Eigenüberwachung und Fremdüberwachung 

bei der Produktion von Kabeln und kabelarti-

gen Sensoren. Art und Häufigkeit der Prüfung 

müssen mit der Zulassungsstelle abgestimmt 

und im Anhang zum Zulassungsschein be-

schrieben werden. 

4.1.1. Eingangskontrollen und -

prüfungen 

Die Übereinstimmung der eingesetzten Werk-

stoffe, Formmassen und Zuschlagstoffe – 

z. B. der Basispolymere und des Additiv-

Batches – für Komponenten der Kategorie a), 

die bei der Produktion der Prüfmuster für das 

Zulassungsverfahren verwendet wurden, 

muss vom Produzenten kontrolliert werden. 

Die Eigenschaften jeder Lieferung müssen 

durch Abnahmeprüfzeugnisse 3.1 der jeweili-

gen Vorprodukthersteller in Anlehnung an 

DIN EN 10204 dokumentiert werden. Art und 

Umfang der dabei erforderlichen Eingangsprü-

fungen des Herstellers der Komponenten des 

Dichtungskontrollsystems werden ausgehend 

von Tabelle 7 im Anhang zum Zulassungs-

schein aufgeführt. 

4.1.2. Eigenüberwachung 

Im Rahmen der Eigenüberwachung der Pro-

duktion von Komponenten des DKS müssen 

bestimmte charakteristische Eigenschaften 

der Produkte überprüft werden. Tabelle 8 be-

schreibt Verfahren und gibt Häufigkeiten an, 

mit denen geprüft werden muss. Art und Um-

fang der Prüfungen des Produzenten werden 

ausgehend von Tabelle 8 im Anhang zum Zu-
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lassungsschein festgelegt. Dabei müssen die 

im Zulassungsschein angegebenen produkt-

bezogenen Anforderungen und Toleranzen 

erfüllt werden. 

Sollte die Produktion der Komponenten länger 

als 730 Tage ausgesetzt werden, so müssen 

sämtliche in den Tabellen 2 bis 6 aufgeführten 

Prüfungen der Produkteigenschaften erneut 

durchgeführt werden. 

Die Daten aus der Überwachung müssen über 

zehn Jahre so archiviert werden, dass jeder-

zeit eine Zuordnung der Prüfergebnisse zu 

einer Liefereinheit möglich ist. Auf Verlangen 

sind die Daten der Zulassungsstelle zugäng-

lich zu machen. 

Zu jeder Lieferung muss ein Abnahmeprüf-

zeugnis 3.1 in Anlehnung an DIN EN 10204 

ausgestellt werden. Die Prüfwerte im Abnah-

meprüfzeugnis müssen den Spulen, an denen 

sie gemessen wurden, zugeordnet werden 

können. 

4.1.3. Fremdüberwachung 

Die laufende Produktion der Komponenten 

des DKS wird durch eine mit der BAM verein-

barte, neutrale Stelle überwacht. Die mit der 

Fremdüberwachung beauftragte Prüf- und 

Inspektionsstelle muss über ausreichend qua-

lifiziertes Personal und die notwendigen Prü-

feinrichtungen verfügen. Die Fremdüberwa-

chungsberichte sollen von ihr spätestens zwei 

Monate nach dem Probeneingang fertigge-

stellt und verteilt worden sein. Das Prüflabor 

muss für die bei der Fremdüberwachung an-

zuwendenden genormten Prüfungen nach der 

DIN EN ISO/IEC 17025 und mit Bezug auf 

diese Zulassungsrichtlinie als Inspektionsstel-

le nach der DIN EN ISO/IEC 17020 akkredi-

tiert sein. Der Überwachungsvertrag zwischen 

fremdüberwachender Stelle und Dichtungs-

kontrollsystemhersteller muss vor Erteilung 

der Zulassung vorgelegt werden. Die Überwa-

chung umfasst die Prüfungen an den Dich-

tungskontrollsystemen sowie die Überprüfung 

ihrer Produktion und Eigenüberwachung. 

Maßgebend für die Überwachung sind die DIN 

18200 sowie die weiteren im Überwachungs-

vertrag zwischen fremdüberwachender Stelle 

und Dichtungskontrollsystemhersteller festge-

legten Anforderungen. Der Überwachungsver-

trag muss folgende Anforderungen berück-

sichtigen: 

 Zu Beginn der Produktion hat sich die 

fremdüberwachende Stelle davon zu über-

zeugen, dass die Voraussetzungen für eine 

sachgemäße Produktion und eine anforde-

rungsgerechte werkseigene Produktions-

kontrolle gegeben sind. 

 Bei der Fremdüberwachung der Produktion 

der Komponenten des DKS sind die im An-

hang zum Zulassungsschein aufgeführten 

Prüfungen zur Identifikation und zu den Ei-

genschaften durchzuführen (s. Tabelle 9). 

Beim Überwachungsbesuch sind durch Be-

sichtigung von Labor und Produktion und 

durch Einblick in die Unterlagen Art und 

Umfang der werkseigenen Produktionskon-

trolle zu kontrollieren. 

 Die Fremdüberwachungsmaßnahmen müs-

sen in jedem Halbjahr durchgeführt wer-

den, in dem produziert wurde. Die zu un-

tersuchenden Produkte müssen nach dem 

letzten Fremdüberwachungsbesuch produ-

ziert worden sein. Die Probenahme aus der 

Produktion muss durch die überwachende 

Institution erfolgen. Sollte der Produzent 

der Komponenten die Herstellung nur ein-

mal im Jahr starten und diese Produktion 

nicht länger als 4 Produktionswochen des 

Kalenderjahres andauern, so kann die 

Fremdüberwachungsmaßnahme, nach Ab-

stimmung mit der Zulassungsstelle, auf 

einmal pro Jahr reduziert werden. 

Die Überwachungsbesuche sind in der Regel 

unangemeldet durchzuführen. Der Nachweis 

über die durchgeführte Fremdüberwachung 

wird durch den aktuellen Überwachungsbe-

richt erbracht, in dem die fremdüberwachen-

de Stelle ihre Prüfergebnisse darstellt. Der 

Bericht wird dem überwachten Produzenten 

regelmäßig zugesandt. 

Festgestellte Abweichungen müssen nach den 

Vorgaben der fremdüberwachenden Stelle 
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bearbeitet und beseitigt werden. Produkte, 

die die Anforderungen der Zulassungen oder 

dieser Zulassungsrichtlinie nicht erfüllen, gel-

ten als nicht zugelassen. Bei festgestellten 

Abweichungen ist die BAM umgehend durch 

den Fremdüberwacher zu informieren und ihr 

der Fremdüberwachungsbericht und ein Be-

richt zur Behebung der Abweichung zu über-

geben. Fremdüberwachungsberichte müssen 

der Zulassungsstelle auf Verlangen vorgelegt 

werden. 

4.1.4. Lieferpapiere 

Aus den Anforderungen an die Eigen- und 

Fremdüberwachung leiten sich auch die An-

forderungen an Art und den Umfang der Pa-

piere ab, die einer Lieferung des Dichtungs-

kontrollsystems zur Dokumentation der Quali-

tät beigelegt werden müssen. Erforderlich ist 

ein Lieferschein, der die Angaben zum Herstel-

ler, die Typenbezeichnung und eine Aufstel-

lung der Spulennummern enthält. Dazu gehört 

ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 in Anlehnung an 

DIN EN 10204. 

4.2. Qualitätsmanagement Bau 

Das Dichtungskontrollsystem ist Bestandteil 

des Deponieabdichtungssystems. Der Einbau 

unterliegt daher den Qualitätsmanagement-

maßnahmen, die in der DepV gefordert wer-

den. Die DepV sieht ein dreigliedriges Quali-

tätsmanagementsystem vor, bei dem die Ei-

genprüfung des für die Qualität seines Ge-

werks verantwortlichen Herstellers, die Fremd-

prüfung durch einen unabhängigen Dritten und 

die Überwachung durch die zuständige Fach-

behörde sicherstellen, dass das Deponieab-

dichtungssystem mit den vorgesehenen Quali-

tätsmerkmalen hergestellt wird. 

Dabei muss insbesondere auf die Einhaltung 

der in dieser Richtlinie beschriebenen Anforde-

rungen für den Einbau des DKS sowie auf die 

Übereinstimmung mit den Angaben des Zu-

lassungsscheins und seiner Anlagen geachtet 

werden. Der Qualitätsmanagementplan muss 

eine koordinierte Zusammenarbeit zwischen 

dem Fachbetrieb für den Einbau des DKS und 

allen anderen Beteiligten auf der Baustelle 

ermöglichen, die für den speziellen Bauver-

fahrensablauf erforderlich ist. Die Eigenprü-

fung durch den Fachbetrieb für den Einbau 

und die Fremdprüfung beim Einbau des DKS, 

die im Folgenden näher beschrieben werden, 

sind Bestandteile des Qualitätsmanagement-

plans. 

4.2.1. Eigenprüfung 

Die Baustellenprüfungen der Systemkompo-

nenten im Rahmen der Eigenprüfung werden 

folgendermaßen durchgeführt:  

 Alle erdgebundenen Komponenten sind 

auf äußere Beschaffenheit und für die An-

schluss- und Verbindungsleitungen ist der 

Durchgangswiderstand zu prüfen.  

 Eine baubegleitende Einbaukontrollmes-

sung als Systemprüfung ist in Abhängig-

keit des Dichtungskontrollsystems durch-

zuführen.  

 Weiterhin ist für die Anschlüsse die Dicht-

heit zu prüfen.  

 Die Ergebnisse der Eigenprüfungen sind 

zu dokumentieren.  

Die Tabellen 11 bis 13 listen Art und Umfang 

der Kontrollprüfungen an den Dichtungskon-

trollsystemen im Rahmen der Eigenprüfung 

auf. Darüber hinaus sind in diesen Tabellen die 

Qualitätsanforderungen bei der Herstellung, 

der Installation und Inbetriebnahme des Dich-

tungskontrollsystems selbst aufgeführt. 

Von entscheidender Bedeutung für die räumli-

che Zuordnung von Mess- und Überwachungs-

ergebnissen ist eine eindeutige Dokumentation 

der Lage der erdgebundenen Komponenten 

und Sensoren des jeweiligen Dichtungskon-

trollsystems. Hierzu sind eine ingenieurmäßige 

Einmessung der Bauteile und Sensoren und 

deren Dokumentation im Bestandsplan durch 

den Fachbetrieb für den Einbau des DKS erfor-

derlich. Die Einmessung ist durch den Fremd-

prüfer in dem im Qualitätsmanagementplan 

festgelegten Umfang zu überprüfen. 

4.2.2. Fremdprüfung 
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Der Einbau des DKS bedarf einer geeigneten 

Fremdprüfung, deren Ergebnisse die Grundla-

ge für die abfallrechtliche Abnahme durch die 

zuständige Behörde sind. Sie muss von einer 

fachkundigen, erfahrenen und ausreichend 

mit Personal und Geräten ausgestatteten 

Stelle durchgeführt werden. Der Fremdprüfer 

für das Dichtungskontrollsystem muss dabei 

sinngemäß den Anforderungen der „Richtlinie 

für Anforderungen an die Qualifikation und die 

Aufgaben einer fremdprüfenden Stelle beim 

Einbau von Kunststoffkomponenten und -

bauteilen in Deponieabdichtungssystemen“10 

entsprechen und über einschlägige Erfahrun-

gen als Fremdprüfer im Deponiebau verfügen. 

Die Fremdprüfung für das DKS soll von der 

fremdprüfenden Stelle, die auch für die zu 

überwachende Abdichtungskomponente zu-

ständig ist, durchgeführt werden.  

Der verantwortliche Fremdprüfer muss Pro-

jekterfahrung mit dem zum Einbau kommen-

den Dichtungskontrollsystem aus mindestens 

einem Bauprojekt haben oder er muss vom 

Hersteller des Dichtungskontrollsystems aus-

führlich in das System eingewiesen worden 

sein. Diese Einweisung soll mindestens die 

Demonstration eines funktionsfähigen Dich-

tungskontrollsystems auf einem Testfeld und 

die Unterrichtung über installationsspezifische 

Aspekte umfassen. Der Hersteller des DKS 

stellt über diese fachliche Einweisung einen 

personenbezogenen Nachweis der Sachkunde 

aus. 

Die fremdprüfende Stelle und der Leistungs-

umfang der Fremdprüfung sind mit der zu-

ständigen Behörde abzustimmen. Die Tabellen 

10 bis 13 listen Art und Umfang der Kontroll-

prüfungen an den Dichtungskontrollsystemen 

im Rahmen der Fremdprüfung auf. Darüber 

hinaus sind in diesen Tabellen die Qualitätsan-

forderungen bei der Herstellung, der Installati-

on und Inbetriebnahme des Dichtungskontroll-

systems selbst aufgeführt.  

 
10 „Richtlinie für Anforderungen an die Qualifikation und 
die Aufgaben einer fremdprüfenden Stelle beim Einbau 
von Kunststoffkomponenten und -bauteilen in Deponieab-
dichtungssystemen", BAM, Berlin. 

Die Einmessung der erdgebundenen Kompo-

nenten und Sensoren des DKS durch den 

Fachbetrieb für den Einbau von DKS ist von 

der fremdprüfenden Stelle in dem im Quali-

tätsmanagementplan festgelegten Umfang zu 

überprüfen (vgl. Kapitel 4.2.1).  

Des Weiteren leitet der Fremdprüfer die Funk-

tionsprüfungen an den Einzelkomponenten, 

der Auswerteeinheit und der Gesamtsystem 

nach der Installation und Herstellung der Be-

triebsbereitschaft des DKS (s. hierzu Kapitel 

3.4).  

4.3. Probefeld 

Das Dichtungskontrollsystem ist zunächst in 

einem Probefeld entsprechend den Anforde-

rungen der DepV Anhang 1 Nr. 2.1 einzubau-

en. Dabei darf der Aufbau des Probefeldes 

nach Art, Materialien und Einbauverfahren 

nicht vom Aufbau des Oberflächenabdich-

tungssystems abweichen. Die Einbaubarkeit 

des Dichtungskontrollsystems und die mecha-

nische Belastbarkeit seiner erdverlegten Kom-

ponenten sind hier unter Baustellenbedingun-

gen nachzuweisen. Insbesondere wird empfoh-

len, den Einbau des Dichtungskontrollsystems 

in steilen Böschungen zu testen. 

5. Anforderungen an den 
Einbau 

Dichtungskontrollsysteme stellen komplexe 

Gefüge aus ihren unterschiedlichen Einheiten 

und Komponenten dar. Für die einwandfreie 

Funktionsfähigkeit ist es nicht nur notwendig, 

dass die einzelnen Komponenten dem Stand 

der Technik entsprechen und geprüft sind, 

sondern, dass diese auch ordnungsgemäß und 

damit funktionstüchtig in ihren Bestimmungs-

ort eingebaut werden. Aus diesem Grund ist es 

neben den Anforderungen an die Beständigkeit 

und Eigenschaften der einzelnen Komponenten 

auch notwendig den Einbau in ein entspre-

chendes Qualitätsmanagement-System einzu-

gliedern. Dies besteht dabei aus der Eigenprü-
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fung der ausführenden Firma, der Fremdprü-

fung durch einen beauftragten Dritten und aus 

der Überwachung durch die zuständige Behör-

de. 

Der Einbau des Dichtungskontrollsystems wird 

durch die örtliche Bauüberwachung des Auf-

traggebers terminlich, organisatorisch und im 

Hinblick auf die Ausführungsplanung beauf-

sichtigt und durch die Fremdprüfung fachtech-

nisch kontrolliert.  

Vor dem Einbau der Entwässe-

rungs-/Rekultivierungsschichten werden die 

eingebauten Komponenten des Dichtungskon-

trollsystems einschließlich aller konstruktiven 

Einzelheiten in Teilflächen im Regelfall arbeits-

täglich durch die zuständige Behörde bzw. in 

deren Auftrag durch die Fremdprüfung freige-

geben. Bis zu diesen Teilfreigaben müssen 

folgende Unterlagen eingereicht und Arbeiten 

durchgeführt und protokolliert werden: 

 das Einmessen der Komponenten nach 

Lage, 

 die Funktions- und Dichtheitsprüfungen 

der Anschlüsse, 

 die Prüfungen der erdgebundenen Kom-

ponenten, 

 die Bestandspläne der Teilflächen (Skizzen 

mit notwendigen Angaben), 

 die Verlegeprotokolle des Fachbetriebs für 

den Einbau des DKS. 

Die Teilfreigaben sind in den Baustellenberich-

ten der Fremdprüfung vermerkt. Die endgülti-

gen Bestandspläne müssen dem Fremdprüfer 

spätestens 14 Tage nach Abschluss der Arbei-

ten übergeben und von diesem überprüft wer-

den. Diese Bestandspläne sind Teil des Berich-

tes zur Qualitätssicherung. 

Unmittelbar nach Freigabe des Dichtungskon-

trollsystems durch den Fremdprüfer werden 

nachfolgende Komponenten unter Aufsicht der 

Fremdprüfung eingebaut. Ein direktes Befah-

ren des Dichtungskontrollsystems mit Fahr-

zeugen und Baugerät darf nur mit Zustim-

mung des Herstellers des Dichtungskontroll-

systems erfolgen.  

Vor Beginn des Einbaus der Entwässerungs- 

und Rekultivierungsschicht ist auf der Grund-

lage der Erkenntnisse aus dem Probefeld der 

Einbau im Vor-Kopf-Einbau vorgesehen. Beim 

Aufbringen dieser Schichten ist so vorzugehen, 

dass keine Verschiebungen des Dichtungskon-

trollsystems auftreten. Der Einbau hat mit den 

im Bericht zum Probefeld beschriebenen Ein-

baugeräten zu erfolgen.  

Für den Transport und die Verteilung des Ma-

terials auf dem DKS sollten geeignete Fahr-

straßen von mindestens 1 m Dicke aufgeschüt-

tet werden. Andere Einbauverfahren können 

eingesetzt werden, wenn deren Eignung bei 

einem Probeeinbau überprüft wurde. 

Der Einbau der Entwässerungs- und Rekulti-

vierungsschicht wird durch die Fremdprüfung 

überwacht. 

Durch witterungsbedingte und bautechnische 

Einschränkungen bedingt, können durch die 

zuständige Behörde und die Fremdprüfung in 

Abstimmung mit der örtlichen Bauüberwa-

chung des Auftraggebers zusätzliche Maßnah-

men festgelegt werden.  

5.1. Verlegeanweisung 

Eine detaillierte Installations- und Verlegean-

weisung ist für eine optimale Bauablaufpla-

nung und einen fachgerechten Einbaus des 

Systems erforderlich. Die Verlegeanweisung 

muss alle zur Anlieferung, Zwischenlagerung 

auf der Baustelle, Handhabung und Verlegung 

wichtigen Angaben enthalten. Eventuell bei 

der Installation zu beachtende Einschränkun-

gen und Belastungsgrenzen wie z. B. eine im 

Vergleich zur Kunststoffdichtungsbahn ver-

minderte mechanische Belastbarkeit von 

Komponenten des Dichtungskontrollsystems, 

sind explizit anzugeben. Der Verlege- und 

Installationsablauf ist detailliert zu beschrei-

ben. Die hierbei verwendete Einbauverfah-

renstechnik sowie die notwendigen Geräte 

und Hilfsmittel sind aufzuführen. 

Für das Dichtungskontrollsystem ist ein Ver-

legeplan zu erstellen. Dieser Verlegeplan ist 

auf den gesamten Bauablauf sowie die Nach-

bargewerke abzustimmen, mit den tatsächli-

chen Baustellenbedingungen wöchentlich ab-
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zugleichen und in einen endgültigen Verlege-

bestandsplan zu übernehmen. Der Verlegebe-

standsplan muss Positionsangaben sämtliche 

erdgebundenen Komponenten, Nachbesse-

rungen, durchgehende Nummerierungen der 

Elektroden, Anschlüsse, Anschlussleitungen, 

Durchdringungen, Feldverteiler sowie Verbin-

dungsleitungen enthalten.  

Der Verlegebestandsplan muss dem Auftrag-

geber und der Behörde übergeben werden. 

Die Positionen müssen unter Angaben von 

Toleranzen dokumentiert werden und validiert 

sein. 

Von entscheidender Bedeutung ist die explizi-

te Angabe von Positionstoleranzen für die 

erdgebundenen Komponenten, insbesondere 

für die Sensoren. 

 

 
Abb. 1: Zulässiger Körnungsbereich (0/2 mm) für Auflager von KDB ohne weitere minerali-

sche Abdichtungskomponente bei Verwendung von zugelassenen Dichtungskontroll-
systemen für Konvektionssperren in Deponieoberflächenabdichtungen 

 

5.2. Anforderungen an das Aufla-
ger, die Kontrollschicht und 

die Umgebungsbedingungen 
beim Einbau von DKS  

5.2.1. Anforderungen an das Auflager 

von Kunststoffdichtungsbahnen in 

Verbindung mit DKS 

Bei Verwendung von zugelassenen Dich-

tungskontrollsystemen für Konvektionssper-

ren in Deponieoberflächenabdichtungen ohne 

weitere mineralische Abdichtungskomponente 

muss das Auflager für die KDB den Anforde-

rungen der in Abb. 1 dargestellten Körnungs-

linie (0/2 mm) entsprechen. Weiterhin soll die 

Ungleichförmigkeit des verwendeten Aufla-

gers d60/d10 ≥ 5 sein. 

Wird die KDB direkt auf einer mineralischen 

Dichtungsschicht verlegt, entfällt diese Anfor-

derung. 

5.2.2. Anforderungen an den Einbau von 

DKS in Kombination mit Asphaltbe-

tondichtungen 

Besondere Anforderungen ergeben sich bei 

159



28 
 

der Verwendung von Dichtungskontrollsyste-

men in Verbindung mit Asphaltbetondichtun-

gen. Derzeit liegen keine Erfahrungen beim 

Einbau von Dichtungskontrollsystemen in die-

ser Konstellation im Deponiebau vor. Es wird 

aus diesem Grund empfohlen, die Dichtungs-

kontrollsysteme nur in Konfigurationen einzu-

setzen, bei denen keine Komponenten unter-

halb der Asphaltbetonschicht eingebaut wer-

den.  

Andernfalls müssen im Einzelfall in den Pro-

jekten in Zusammenarbeit mit der Zulas-

sungsstelle Verfahren erarbeitet und auspro-

biert werden, auf deren Grundlage eine Zu-

lassung im Einzelfall erteilt werden kann. So 

müssen die Komponenten z. B. entsprechend 

geschützt und zudem Belastungsobergrenzen 

angegeben werden. 

Diese Anforderungen ergeben sich vor dem 

Hintergrund der hohen thermischen und zu-

gleich mechanischen Beanspruchungen der 

DKS-Komponenten während des Einbaus von 

Asphaltbetonabdichtungen in Deponieoberflä-

chenabdichtungen.  

Um den thermischen Auswirkungen entge-

genzuwirken, müssen mindestens 10 cm tiefe 

Rillen in das Planum eingebracht, dort die 

Kabel und Sensoren verlegt und die Rillen 

anschließend mit Sand wieder verfüllt wer-

den. Zum Nachweis des ausreichenden Ab-

standes zu Hochtemperaturzonen müssen 

dabei in einem gewissen, mit der Zulassungs-

stelle abgestimmten, Umfang Temperatur-

sensoren in unterschiedlichen Tiefen in das 

Planum eingebracht werden. 

Es muss im Einzelfall in einem Probefeld, in 

Abstimmung mit der Zulassungsstelle, nach-

gewiesen werden, dass unter den zu erwar-

tenden Belastungen keine Schädigung der 

erdgebundenen Komponenten auftritt. 

5.3. Einbau des DKS 

Das Dichtungskontrollsystem ist nur sachge-

mäß eingebaut, wenn es nachgewiesenerma-

ßen von einer erfahrenen und mit qualifizier-

tem Personal sowie mit den erforderlichen Ge-

räten und Maschinen ausreichend ausgestatte-

ten Fachfirma installiert wird. Die Nachweise 

der erforderlichen Qualifikation, Ausstattung 

und Erfahrung müssen z. B. durch die Aner-

kennung als Fachbetrieb durch den Hersteller 

des Dichtungskontrollsystems geführt werden. 

Der Einbau des Dichtungskontrollsystems wird 

durch den Fachbauleiter des Fachbetriebs für 

den Einbau des DKS betreut. Für die Eigen-

kontrolle auf der Baustelle ist eine Fachkraft 

wie z. B. der Vorarbeiter des Fachbetriebs für 

den Einbau zuständig. Diese Personen müssen 

entsprechende Erfahrungen aus mindestens 

einem Bauprojekt nachweisen oder durch den 

DKS-Hersteller in die fachgerechte Handha-

bung der Komponenten eingewiesen worden 

sein. Der Umfang der Einweisungsmaßnah-

men muss dabei dokumentiert werden (Teil-

nehmer, Art der Unterweisung, Dauer, Datum 

etc.) 

5.4. Lagerung 

Der Transport und die Lagerung der Kompo-

nenten auf der Baustelle müssen von dem 

Hersteller des Dichtungskontrollsystems in 

der Anlage zum Zulassungsschein eindeutig 

beschrieben werden. Sie müssen damit Be-

standteil des Qualitätsmanagements sein. 

Die Zwischenlagerung auf der Baustelle muss 

witterungsgeschützt auf einem nach den La-

geranweisungen des Herstellers vorbereiteten 

und gesicherten Lagerplatz erfolgen. Die 

Komponenten müssen mit Etiketten in Anleh-

nung an DIN EN 10320 gekennzeichnet auf 

die Baustelle geliefert werden. Die vor Witte-

rung schützende Verpackung darf erst kurz 

vor der Verlegung entfernt werden. Diese 

Anforderung entfällt, wenn die Komponenten 

in einem geschlossenen Gebäude und somit 

witterungsgeschützt gelagert werden. 

Die Handhabung auf der Baustelle darf nur 

durch geschultes Personal des Herstellers oder 

der Verlegefirma mit geeignetem Gerät erfol-

gen. 

5.5. Verlegung der erdgebundenen 
Systemkomponenten 
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Die angelieferten erdgebundenen Komponen-

ten müssen zunächst durch den Fremdprüfer 

zur Verlegung freigeben werden. Dazu müssen 

die Unterlagen zur Eigenüberwachung der Pro-

duktion vollständig vorliegen. Auf Grundlage 

der Vereinbarung müssen für jede Lieferung 

Abnahmeprüfzeugnisse 3.1 in Anlehnung an 

DIN EN 10204 ausgestellt werden. 

Die erdgebundenen Komponenten sind aus-

schließlich durch den Hersteller des Dichtungs-

kontrollsystems selbst oder durch eine vom 

Hersteller benannte Verlegefirma zu verlegen. 

Die Verlegung der erdgebundenen Komponen-

ten erfolgt nach einem vom Auftragnehmer 

aufzustellenden, von der zuständigen Behörde 

und/oder dem Fremdprüfer freigegebenen vor-

läufigen Verlegeplan. Der Verlegeplan ist spä-

testens vier Wochen vor Beginn der Arbeiten 

vorzulegen. Der vorläufige Verlegeplan ist auf 

den gesamten Bauablauf sowie die Nachbar-

gewerke abzustimmen. Die Einbauverfahrens-

technik soll nachweislich für die vorgesehene 

Abdichtung geeignet sein. Die Lage sämtlicher 

erdgebundener Komponenten, Nachbesserun-

gen, Anschlüsse, Anschlussleitungen, Durch-

dringungen, Feldverteiler sowie Verbindungs-

leitungen des Dichtungskontrollsystems sind 

ingenieurmäßig einzumessen und in den Ver-

legeplan einzutragen. Die Komponenten sind 

durchgehend zu nummerieren. Der Verlege-

plan ist fortlaufend vom Hersteller zu aktuali-

sieren. Änderungen sind mit der Bauüberwa-

chung des Auftraggebers bzw. der Fremdprü-

fung abzustimmen. Der endgültige Verlegebe-

standsplan ist nach Beendigung der Arbeiten, 

aber vor der Abnahme zu übergeben. 

Die erdgebundenen Komponenten sind bis zur 

Abdeckung mit der KDB oder mit den Schutz- 

und Dränschichten sachgerecht gegen mecha-

nische Beschädigungen zu sichern. Werden 

Komponenten der Kategorie a) (s. dazu Kapi-

tel 3.2.1) oberhalb der Abdichtungskomponen-

te in das System eingebaut, so müssen diese 

mindestens 80 cm unterhalb der Erdoberfläche 

verlegt werden. Bei geringeren Verlegetiefen 

sind die Komponenten durch andere Maßnah-

men entsprechend zu schützen.  

Zusätzlich muss die Wiederherstellung der 

Funktionsfähigkeit des Dichtungskontrollsys-

tems nach Beschädigung möglich sein. Ent-

sprechende Konzepte sind im Anhang des Zu-

lassungsscheins darzustellen. Die Arten von 

Nachbesserungen werden in Abstimmung mit 

dem Fremdprüfer festgelegt. Alle Nachbesse-

rungen sind fachgerecht auszuführen, im Bau-

tagebuch und im Verlegebestandsplan festzu-

halten sowie einer erneuten Prüfung im Beisein 

des Fremdprüfers zu unterziehen. 

5.6. Herstellen und Prüfen von 
erdverlegten Anschlüssen und 
Durchdringungen 

Werden Teile der erdverlegten Komponenten 

außerhalb der Abdichtung miteinander 

elektrisch leitend verbunden, so müssen die 

Anschlussbereiche gegen den Zutritt von 

Feuchtigkeit durch eine geeignete Ummante-

lung wirksam und dauerhaft geschützt werden. 

Nur auf diese Weise kann eine dauerhafte 

Funktion des Systems sichergestellt werden. 

Die Ummantelung muss dabei gegen die zu 

erwartenden chemischen, physikalischen und 

biologischen Beanspruchungen im Erdreich 

ausreichend beständig und dicht sein.  

Die tatsächliche Ausführung ist im Rahmen 

projektunabhängiger Untersuchungen der BAM 

zu bewerten. Die Anschlüsse sind auf Funktion 

und Dichtheit zu prüfen. Die Ergebnisse der 

Prüfungen sind zu dokumentieren und auf Ver-

langen vorzulegen. Mit dem Herstellen der 

Anschlüsse darf ausschließlich Personal betraut 

werden, das über eine ausreichende Erfahrung 

und Sachkunde verfügt. Dies ist durch ent-

sprechende Bescheinigung des Herstellers 

nachzuweisen. 

Durchdringungen von Abdichtungskomponen-

ten, insbesondere der Kunststoffdichtungs-

bahn, sind auf ein Minimum zu begrenzen. 

Insbesondere ist Kapitel 3.6 zu berücksichti-

gen. 

6. Nutzungsphase 
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Die Nutzungsphase beginnt nach der Abnah-

me. Der Deponiebetreiber muss spätestens 

dann in der Lage sein, das System autark zu 

betreiben und über alle dazu nötigen Infor-

mationen, Rechte und Lizenzen verfügen. Er 

autorisiert Personen für den Betrieb des Dich-

tungskontrollsystems im Einvernehmen mit 

der zuständigen Behörde und dem Hersteller. 

Diese Operateure werden durch den Herstel-

ler gründlich eingewiesen. Der Betrieb des 

Dichtungskontrollsystems kann auch auf der 

Grundlage eines Dienstleistungsvertrages des 

Deponiebetreibers mit dem Hersteller oder 

mit einem von ihm autorisierten Partner ab-

gewickelt werden. Die Möglichkeit des autar-

ken Betriebs der Anlage und der Einsichtnah-

me der zuständigen Behörde darf hierdurch 

jedoch nicht eingeschränkt werden. 

Die vierteljährlich durchzuführenden Messun-

gen zur Kontrolle des Oberflächenabdich-

tungssystems sind nach Anhang 5 Nr. 3.2 der 

DepV Teil des Mess- und Kontrollprogramms 

des Deponiebetreibers und damit von entspre-

chend sachkundigen und erfahrenen Personen 

auszuführen. 

Mit Zustimmung der zuständigen Behörde 

können bei Deponien oder Deponieabschnitten 

Abweichungen von der Häufigkeit der durchzu-

führenden Kontrollen und Messungen festge-

legt werden. 

Über jede einzelne Kontrollmessung muss ein 

Kontrollbericht angefertigt werden. Der Her-

steller des Dichtungskontrollsystems spezifi-

ziert für die Zulassung durch die BAM die für 

die Messungen relevanten Messparameter 

(z. B. Bodenfeuchte, Niederschlagsmengen, 

Temperatur etc.). Diese Parameter müssen 

gemessen und im Kontrollergebnis protokol-

liert werden.  

Leckagestellen in Konvektionssperren, die 

nach bestandener Funktionsprüfung mit dem 

Dichtungskontrollsystem festgestellt werden, 

müssen in jedem Fall durch Aufgrabungen 

verifiziert, analysiert, gegebenenfalls repariert 

und in dem Kontrollbericht protokolliert wer-

den.  

In der Regel werden die vom Dichtungskon-

trollsystem generierten Rohdaten computer-

gestützt erfasst, gespeichert und mit speziel-

ler Software bearbeitet. Auf einem Diagramm 

wird als Kontrollergebnis der Zustand der 

Oberflächendichtung sichtbar gemacht. Die 

automatisierte Aufarbeitung von Rohdaten zu 

diesem Zweck und die Darstellung von Kon-

trollergebnissen gehören in der Regel zum 

Leistungsumfang des Systems. Die dabei 

verwendeten Prozeduren und Algorithmen 

müssen in der Systemdokumentation be-

schrieben und nachvollziehbar sein. Werden 

Systemeinstellungen und –funktionen durch 

einen Parametersatz beeinflusst, so muss der 

relevante Parametersatz durch eine Bezeich-

nung und ein Datum identifizierbar und gegen 

unbeabsichtigte oder unautorisierte Verände-

rung geschützt sein. 

Das Kontrollergebnis, welches einem Anwen-

der vom Dichtungskontrollsystem zur Verfü-

gung gestellt wird, muss durch ihn eindeutig 

zu bewerten sein. Unter einer eindeutigen 

Bewertung ist hier Folgendes zu verstehen:  

 

Der Anwender muss auf der Grundlage 

des Kontrollergebnisses in der Lage sein, 

zu entscheiden, ob in einer Oberflächen-

abdichtung Leckagen von der Größe der 

geforderten technischen Nachweis-

schwelle entweder vorhanden sind oder 

sicher ausgeschlossen werden können. 

Insbesondere ist deshalb zu fordern, 

dass nicht leckagebedingte Störeinflüsse 

und Messwertanomalien von der Analy-

sesoftware als solche erkannt und wei-

testgehend automatisch kompensiert 

werden.  
 

Das Dichtungskontrollsystem muss die regel-

mäßige Datensicherung auf externen Daten-

trägern ermöglichen. Die Steuer- und Aus-

werteeinheit muss gegen unberechtigten Zu-

griff, insbesondere gegen unberechtigte Ver-

änderung von Systemeinstellungen, geschützt 

sein.  

Die Führung eines computergestützten, gege-

benenfalls automatisierten Logbuches wird 
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empfohlen.  

Es sind Vorkehrungen zur sicheren Archivie-

rung von Rohdaten und Kontrollergebnissen, 

getrennt von der Steuer- und Auswerteein-

heit, auf gebräuchlichen Speichermedien nach 

dem aktuellen Stand der Technik zu treffen. 

Die Kontrollergebnisse sind in das Betriebsta-

gebuch aufzunehmen. 

7. Änderungen, Mängelanzei-
ge und Geltungsdauer 

Änderungen des Zulassungsgegenstands, 

d. h. der Werkstoffe, der Vorprodukte, der 

Abmessungen, des Produktionsverfahrens, 

des Produktionsorts, der Komponenten, des 

Gesamtsystems, des Einbaus oder Anordnung 

oder der Mess- und Auswerteverfahren, er-

fordern eine neue Zulassung oder einen 

Nachtrag zur Zulassung. Wird bei der Produk-

tion, beim Transport oder beim Verlegen ge-

gen die Anforderungen, Bestimmungen oder 

Auflagen der Zulassung verstoßen, so gilt das 

so hergestellte und eingebaute DKS als nicht 

geeignet und nicht zugelassen. Wiederholte 

oder wesentliche Mängel bei der Produktion 

oder beim Einbau sowie Schadensfälle an De-

ponieabdichtungen, die im Zusammenhang 

mit dem Zulassungsgegenstand stehen, müs-

sen der Zulassungsstelle durch die die Pro-

duktion fremdüberwachende bzw. den Einbau 

fremdprüfende Stelle oder durch die zustän-

dige Behörde angezeigt werden. 
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8. Anforderungstabellen 

Tabelle 2:  Allgemeine physikalische Anforderungen an Isolierungen, Kabel und kabelartige Senso-

ren und deren Werkstoffe1 

Nr. Eigenschaft Prüfgröße Anforderung Prüfverfahren 

2.1 Schmelze-
massefließrate 
(MFR) 

MFR der Form-
masse und des 
Produktes. 

  MFR ≤ 15 %;  
  MFR: Betrag der rela-
tiven Änderung zwischen 
MFR der Formmasse und 
des Produktes 

DIN EN ISO 1133-1. 

2.2 Dichte Dichte der Poly-
meren Bestandtei-
le von Isolierun-
gen und kabelarti-
gen Bestandtei-
len. 

Festlegung gemäß Zulas-
sungsschein. 

DIN 1183-1 Verfah-
ren A; Schmelzes-
trang aus 
MFR-Bestimmung an 
der Ummantelung 
und Isolierung sowie 
am Granulat (Granu-
lat der fertigen 
Formmasse oder 
Granulat des Basis-
polymers). 

2.3 Rußgehalt Masseanteil 2,5 ± 0,5 Gew.-% Thermogravimetri-
sche Analyse in An-
lehnung an DIN EN 
ISO 11358; Bestim-
mung nach ASTM D 
4218 oder ASTM D 
1603. 

2.4 Rußverteilung Agglomerate, 
Schlieren, Strei-
fen, Blasen, Lun-
ker etc. in Isolie-
rungen und Kabe-
lummantelung. 

Die Einstufung der unter 
Prüfgröße aufgelisteten 
Bestandteile muss ≤ 4,0 
sein.  

DIN EN 50290-2-24 
Anhang B. 

2.5 Geometrische Ab-
maße 

Wanddicke und 
Außenmaße der 
Isolierung, Ka-
belmäntel und 
kabelartiger Sen-
soren. 

Festlegungen gemäß Zu-
lassungsschein. 

DIN EN 60811-1-1 
Abschn. 8. 

2.6 Homogenität  Erscheinungsbild 
der Querschnitts-
fläche. 

frei von Poren, Lunkern 
und Fremdeinschlüssen. 

In Anlehnung an 
DIN 16726; 
Betrachten von 
Schnittflächen bei 6-
facher Vergrößerung. 

1)  Bevorzugter Werkstoff für Kabelmäntel und Isolierungen ist Polyethylen. 
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Tabelle 3:  Anforderungen an Edelstahlelektroden, Sensoren, Kontakte und Sonderanfertigungen 

aus Edelstahl für DKS - Komponenten der Kategorie a) 

Mindestanforderungen an die Werkstoffe 

Nr. Parameter Anforderung 

3.1 Werkstoff 
Stahlwerkstoff mit mindestens 16,5 % Cr, 10 % Ni, 2 % Mo legiert, ent-
sprechend den Werkstoffnummern 1.4401 und 1.4571 nach DIN EN 
10088-1. 

3.2 
Kontakte und Kon-
struktion 

Die Konstruktion muss metallisch blanke Oberflächen frei von Schweiß- 
und Bearbeitungsspuren aufweisen, Spalten sind zu vermeiden. 

3.3 Fügetechnik Schweißverbindungen sind nicht zulässig. 
Mindestanforderungen an die Konstruktion 

Nr. Parameter Anforderung 

3.4 Kontakt 
Kein ungeschützter Kontakt zu anderen Metallen im korrosionsgefährde-
ten Bereich. 

3.5 
Ausführung der 
Kontakte 

Kontaktstellen und elektrische Anschlüsse sind geschützt auszuführen, die 
Dauerhaftigkeit des Schutzes ist nachzuweisen. 

3.6 Abmaße 
Mindestabmessungen für Elektroden entsprechend DIN VDE 0151 Tabel-
le 1 

Mindestanforderungen an das umgebende Medium 

Nr. Ein besonderer Langzeitnachweis und Korrosionsschutz gegen Lochfraß ist notwendig, 
wenn mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllt ist: 

3.7 
Chlorid-Konzentration im umgebenden mineralischen Material, gemessen im Bodenauszug, 
> 200 mg/l.1 , 

3.8 pH-Wert < 5 im umgebenden mineralischen Material oder 
3.9 Hohe Konzentration an Grafit, Kohlenstoffpartikel. 

1)  Gemäß Bestimmungsmethode der Technische Regel DVGW GW 9. 
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Tabelle 4: Mechanische Anforderungen an Isolierungen, Kabel, Leitungen und kabelartige Senso-

ren 

Nr. Eigenschaft Prüfgröße Anforderung Prüfverfahren 
4.1 Eigenschaften der 

Kunststoffkomponen-
ten im Zugversuch 

max (MPa) 
max (%) 

Festlegung gemäß 
Zulassungsschein1 

DIN EN 60811-1-1  
Abschn. 9. 

4.2 Kälte-Schlagprüfung2 Visuelle Inspektion 
mit dem unbewaff-
neten Auge. 

Keine Risse Die Prüfung ist in Anlehnung 
an DIN EN 60811-1-4 Ab-
schn. 8.5 unter den Prüfbe-
dingungen in DIN EN 50305 
Abschn. 5.1 durchzuführen. 
Als Prüftemperatur ist -40 °C 
zu wählen. 

4.3 Abriebbeständigkeit Anzahl der Wieder-
holungszyklen bis 
zum Kontakt des 
Leiters oder des 
elektrischen 
Schirms. 

Mittelwerte:  
≥ 150 Hübe und 
9 N Belastung bei 
< 2,5 mm² (Nenn-
querschnitt des 
Leiters) und 
≥ 150 Hübe und 
11 N Belastung bei 
≥ 2,5 mm² . 

DIN EN 50305 Abschn. 5.2. 

4.4 Weiterreiß-
Widerstandtest 

Ergebnis der Span-
nungsprüfung nach 
dem Weiter-
reiß-Widerstandtest 

Kein Durchschlag in 
der Spannungsprü-
fung. 

DIN EN 50305 Abschn. 5.3 
und Abschn. 6.2. bei 
1.000 V. 

4.5 Dynamische Durch-
dringungsprüfung 

Kraft zum Durch-
dringen des Man-
tels mit einer Fe-
derstahlnadel. 

Mittelwert: ≥ 100 N 
bei 1,5 mm² (Nenn-
querschnitt des 
Leiters) und 
≥ 120 N bei 
2,5 mm² (Nenn-
querschnitt des 
Leiters). 

DIN EN 50305 Abschn. 5.6. 

1)  Die Anforderungen müssen jedoch die Mindestanforderungen der DIN EN 50290-2-24 erfüllen. 

2)  Bei Ummantelungen / Isolierungen aus PE-HD kann auf die Prüfung der Kälte-Schlagprüfung verzichtet 
werden. 
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Tabelle 5: Elektrische Anforderungen für Isolierungen, Kabel, Leitungen und kabelartige Sensoren 

Nr. Eigenschaft Anforderung Prüfung und Prüfbedingungen 

5.1 Spannungsprüfung an 
dem vollständigen Ka-
bel oder der vollständi-
gen Leitung 

Kein Durchschlag DIN EN 50305 Abschn. 6.2; 
U0/U = 300 V / 500 V: 2 kV / 5 min; 
U0/U = 0,6 kV/ 1 kV: 4 kV / 5 min. 

5.2 Spannungsprüfung am 
Mantel 

Kein Durchschlag DIN EN 50305 Abschn. 6.3;  
Prüfung bei AC 50 Hz und 3 kV / 
15 min. 

5.3 Isolationswiderstand Bei 20 °C → 1,5 GΩ; 
Bei 90 °C → 1,0 GΩ. 

DIN EN 50305 Abschn. 6.4. 

5.4 Durchlaufspannungs-
prüfung 

Kein Loch in der Isolierung und 
dem Mantel. 

DIN EN 50305 Abschn. 6.5;  
Sparktest Wd < 0,25mm  3 kV 
AC 50 Hz Wd  ≥ 0,25mm  4 kV 

5.5 Gleichspannungsbe-
ständigkeit 

Stabiler Stromverlauf über der 
Prüfzeit und das anschließende 
Bestehen der Spannungsprüfung 
nach Nr. 5.1. 

DIN EN 50305 Abschn. 6.7; 
U0/U = 300 V / 500 V: 300 V; 
U0/U = 0,6 kV/ 1 kV: 1,5 kV. . 

5.6 Durchschlagsfestigkeit > 5 kV DIN EN 50305 Abschn. 6.8. 

 

Tabelle 6: Anforderungen an die Langzeit- und Chemikalienbeständigkeit von Isolierungen, Kabeln, 

Leitungen und kabelartigen Sensoren 

Nr. Eigenschaft Prüfgröße Anforderung Prüfung und Prüfbedingungen 

6.1 Langzeitalterung der 
Leitungen oder Adern.  

(/) Kein Durchschlag in 
der Spannungsprü-
fung. 

Prüfung in Anlehnung an 
DIN EN 50305 Abschn. 7.2 bei 
80 °C für 10.000 h. 

6.2 Alterung an Luft B (%) ≤ ±25% gegenüber 
Anlieferungszu-
stand. 

DIN EN 60811-1-2  
Abschnitt 8; HD 620 S1 
100 °C, Dauer 10 d  
100 °C, Dauer 168 d 1 

6.4 Wärmedruckprüfung Eindrucktiefe 
(mm) 

Der Median der Ein-

drucktiefe, gemessen 

an drei Proben des zu 

prüfenden Mantels, 

darf nicht größer als 

50 % des Mittelwertes 

der Wanddicke der 

Probe sein. 

DIN EN 60811-3-1 Abschn. 8; 
DIN EN 50305 Abschn. 7.5. 
Prüfdauer 6 Stunden bei 115 °C 

6.5 Spannungsrissbestän-
digkeit am polymeren 
Werkstoff. 

Visuelle Inspek-
tion mit dem 
unbewaffneten 
Auge 

Keine Beschädi-
gung. 

DIN EN 60811-4-1 Abschn. 8, Ver-
fahren B; Kerbversuch an Prüfplat-
ten aus Granulat,  
Dauer 48 h; 
Dauer 1000 h (HD 620 S1)1 

6.7 Spannungsrissbestän-
digkeit: im Biegetest an 
Kabelproben 

Visuelle Inspek-
tion mit dem 
unbewaffneten 
Auge. 

Keine Beschädi-
gung. 

DIN EN 50290-2-24 Anhang C Ver-
fahren A; Biegetest an Kabelproben 
nach 72 h Lagerung in 1 %er Ten-
sidlösung bei 50 °C. 

6.8 Alternativ zu 6.7 
Spannungsrissbestän-
digkeit: Biegetest an 
Kabelmantelproben. 

Visuelle Inspek-
tion mit dem 
unbewaffneten 
Auge. 

Keine Beschädi-
gung. 

DIN EN 50290-2-24 Anhang C Ver-
fahren B; Biegetest an Kabelman-
telproben nach 48 h Lagerung in 
1 %er Tensidlösung bei 50 °C.  

6.9 Schrumpfung Betrag der 
Schrumpfung L 

L ≤ 4 %; für alle 
Einzelwerte 

DIN VDE 0276-605 Kapitel 2.4.4.1 
(Verfahren 1) 

1)  Verschärfungen für Kategorie a) lt. Norm HD 620 S1 5C 
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Tabelle 6: Anforderungen an die Langzeit- und Chemikalienbeständigkeit von Isolierungen, Kabeln, 
Leitungen und kabelartigen Sensoren 

Nr. Eigenschaft Prüfgröße Anforderung Prüfung und Prüfbedingungen 

6.10 Mineralöl- und Kraft-
stoffbeständigkeit 

Änderung der 
Zugfestigkeit σ, 
Änderung der 
Bruchdehnung ε 

Bei Lagerung in 
IRM 902 bei 90 °C 
für 72 h: 
Δσmax =  50 %; 
Δεmax =  40 %. 
 
Bei Lagerung in 
IRM 903: 
bei 70 °C für 168 h: 
Δσmax =  50 %; 
Δεmax =  40 %; 
. 

DIN EN 50305 Abschn. 8.1 
 
Mineralölbeständigkeit geprüft im Öl 
des Typs IRM 902 
 
Kraftstoffbeständigkeit geprüft im 
Kraftstoff des Typs: IRM 903. 

6.11 Beständigkeit gegen-
über verdünnten Säu-
ren- und Laugen2 

Spannungsprü-
fung und visuelle 
Beurteilung. 

Keine Beschädi-
gung; kein Durch-
schlag. 

DIN EN 50305 Abschn. 8.2; Lage-
rung der Prüfkörper für 7 Tage bei 
20 °C in 10%-igen HCL- und 
NaOH-Lösungen. 

6.12 Wasseraufnahme des 
Mantels2  

Spannungsprü-
fung und Mas-
seänderung. 

Kein Durchschlag; 
Gewichtszunahme 
 15 mg/cm2 

DIN EN 50305 Abschn. 8.3; Lage-
rung der Proben in einem Wasser-
bad für 168 h bei 70 °C. 

6.13 Beständigkeit gegen 
Mikroorganismen2 

visuelle Beurtei-
lung;  
Masseänderung 
m; 
Änderung der 
Bruchdehnung 
max und der 
Zugfestigkeit 
max. 

Keine wesentliche 
Veränderung der 
Mittelwerte 
 
m  5 %,  
max  10 % 
max  10 % 

Erdeingrabversuch in mikrobiell 
aktiver Erde in Anlehnung an 
DIN EN 12225; Einlagerung der 
Messproben für die Zugversuche, 
Zugversuch (s. Tabelle 2.2) 

Spezielle Langzeitprüfungen für Kabel und kabelartige Komponenten der Kategorie a) 

6.14 Langzeitlebensdauer-
test bei Installation als 
Erdkabel oder oberhalb 
des Erdbodens unter 
gemäßigten Bedingun-
gen 

Visuelle Inspektion 
nach Wickeltest und 
 
OIT-Zeit nach Warm-
lagerung. 

Keine Beschä-
digung 
 
 2 min 

DIN EN 60811-4-2 Anhang A; 
Warmlagerungen von Kabelstücken. 
Zunächst 42 Tage bei 100 °C la-
gern. Im Anschluss erster Wickeltest 
und OIT-Bestimmung in Anlehnung 
an ISO 11357-6 bei 200 °C an Prüf-
stück mit Kupferdraht. Anschließend 
weitere Lagerung von 7 Tagen bei 
60 °C und erneuten Wickeltest.  

2)  Bei Ummantelungen / Isolierungen aus PE-HD wird auf diese Prüfungen verzichtet. 
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Tabelle 7: Art und Umfang der Prüfungen an der Formmasse, dem Rußbatch und den verwendeten 

Leitern im Rahmen der Eigenüberwachung während der Produktion der erdgebundenen 

Komponenten  

Nr. Prüfgröße Prüfung/Probenmaterial Häufigkeit Anforderung und 
Toleranzen 

7.1  Schmel-
ze-Massefließrate  

DIN EN ISO 1133-1, 
Granulat der fertigen Form-
masse oder Granulat des 
Basispolymers 

Jede Lieferung Festlegung gemäß Zu-
lassungsschein 

7.2 Dichte DIN EN ISO 1183-1, Verfah-
ren A, Schmelzestrang aus 
MFR-Bestimmung am Gra-
nulat (Granulat der fertigen 
Formmasse oder Granulat 
des Basispolymers). 

Jede Lieferung Festlegung gemäß Zu-
lassungsschein 

7.3 Masseanteil an 
Ruß 

Tabelle 2 Nr. 2.3, 
Granulat der fertigen Form-
masse oder Granulat des 
Rußbatch.  

Jede Lieferung Festlegung gemäß Zu-
lassungsschein 

7.4 Masseanteil an 
flüchtigen Be-
standteilen, Feuch-
tigkeit 

Messung des Masseverlusts 
nach DIN EN 12099, Granu-
lat der fertigen Formmasse 
oder Granulat des Basispo-
lymers und Granulat des 
Rußbatch. 

Jede Lieferung, min-
destens jedoch ein-
mal in der Produkti-
onswoche. 

< 0,10 Gew.-% 
fertige Formmasse bzw. 
Basispolymer 
_________________________________________________ 

< 0,25 Gew.-% 
Rußbatch 

 

Tabelle 8: Art und Umfang der Prüfungen im Rahmen der Eigenüberwachung während der Produk-

tion der erdgebundenen Komponenten 

Nr. Prüfgröße Prüfung/Probenmaterial Häufigkeit Anforderung und 
Toleranzen 

8.1 Geometrische 
Abmaße1 

Tabelle 2 Nr. 2.5 Jede Liefereinheit Festlegung gemäß Zu-
lassungsschein. 

8.2 Kennzeichnung Kapitel 2.5 Laufend Festlegung gemäß Zu-
lassungsschein 

8.3 Masseanteil an 
Ruß2 

Tabelle 2 Nr. 2.3 Jedes Fertigungslos 2,5 ± 0,5 Gew.-% 

8.4 

Rußverteilung Tabelle 2 Nr. 2.4 Jedes Fertigungslos Die Einstufung der unter 
Prüfgröße aufgelisteten 
Bestandteile muss ≤ 4,0 
sein. 

8.5 
Eigenschaften im 
Zugversuch 

Tabelle 4 Nr. 4.1 Jede Schicht Festlegung gemäß Zu-
lassungsschein 

8.6 

Durchlaufspan-
nungsprüfung 
(Sparktest) 

Tabelle 5 Nr. 5.4 Kontinuierlich Kein Loch in der Isolie-
rung und dem Mantel mit 
einem Durchmesser 
≥ 0,5 mal der Isolier- und 
Manteldicke 

8.7 
Durchschlagsfes-
tigkeit 

Tabelle 5 Nr. 5.6 Jede fünfte Lieferein-
heit 

> 5 kV 

1)  Je nach Ausführung der verwendeten Produkte können im Einzelfall erweiterte Anforderungen, z. B. kon-
tinuierliche Dickenmessung während der Produktion, im Zulassungsschein festgelegt werden. 

2) Nur bei Zugabe von Ruß (Rußbatch) durch den Komponentenhersteller. 
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Tabelle 9: Art und Umfang der Prüfungen im Rahmen der Fremdüberwachung während der Herstel-

lung der erdgebundenen Komponenten  

Nr. Prüfgröße Prüfung Probenmaterial Anforderung und Toleran-
zen1 

9.1 Dichte Tabelle 2 Nr. 2.2 Formmasse /  
Produkt  

Festlegung gemäß Zulas-
sungsschein 

9.2  Schmelze-
Massefließrate 

Tabelle 2 Nr. 2.1 Formmasse /  
Produkt 

Festlegung gemäß Zulas-
sungsschein 

9.3 Geometrische Abmaße/ 
Aufbauprüfung 

Tabelle 2 Nr. 2.5  Produkt Festlegung gemäß Zulas-
sungsschein 

9.4 Erscheinungsbild des 
Querschnitts 

Tabelle 2 Nr. 2.6 Produkt frei von Poren, Lunkern und 
Fremdeinschlüssen 

9.5 Masseanteil an Ruß Tabelle 2 Nr. 2.3  Produkt 2,5 ± 0,5 Gew.-% 

9.6  Homogenität der Ruß-
verteilung 

Tabelle 2 Nr. 2.4  Produkt Tabelle 2 Nr. 2.4 

9.7 Eigenschaften im Zug-
versuch 

Tabelle 4 Nr. 4.1  Isolierung / Mantel Festlegung gemäß Zulas-
sungsschein 

9.8 Durchschlagsfestigkeit Tabelle 5 Nr. 5.6 Produkt > 5 kV 

 

Tabelle 10: Art und Umfang der Prüfungen im Rahmen der Fremdprüfung an den erdgebundenen 

Komponenten während der Herstellung des DKS 

Nr. Prüfgröße Prüfung und 
Probenmaterial 

Häufigkeit Anforderung und Toleran-
zen1 

10.1 Geometrische Abmaße Tabelle 2 Nr. 2.5  Stichprobenartig 
am Fertigungslos. 

Festlegung gemäß Zulas-
sungsschein 

10.2 Kennzeichnung Kapitel 2.5 Stichprobenartig 
am Fertigungslos 

Übereinstimmung mit den 
Lieferdokumenten und dem 
Zulassungsschein. 

1)  Grundsätzlich müssen die Anforderungen der Anforderungstabellen erfüllt werden. Zusätzlich werden im 
Anhang 1 des Zulassungsscheins Anforderungen und Toleranzen festgelegt, die die besonderen Eigen-
schaften des jeweiligen zugelassenen Produkts charakterisieren.  
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Tabelle 11: Qualitätsüberwachung bei der Herstellung des DKS  
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Tabelle 12: Qualitätsüberwachung bei der Installation der DKS 
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Tabelle 13: Qualitätsüberwachung bei der Inbetriebnahme der DKS, Probemessungen 
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9. Verzeichnis der Normen und Empfehlungen 

Die in der Richtlinie angegebenen Normen beziehen sich auf die hier angege-
bene Ausgabe der Norm. 
 
ASTM D1603 2006 Standard Test Method for Carbon Black In Olefin Plastics 
ASTM D4218 2008 Standard Test Method for Determination of Carbon Black Content in 

Polyethylene Compounds By the Muffle-Furnace Technique 
DIN 16726 1986-12 Kunststoffbahnen - Prüfungen 
DIN 18200 2000-05 Übereinstimmungsnachweis für Bauprodukte – Werkseigene Produkti-

onskontrolle, Fremdüberwachung und Zertifizierung von Produkten 
DIN EN 10204 2005-01 Metallische Erzeugnisse – Arten von Prüfbescheinigungen  
DIN EN 10088-1 2014-12 Nichtrostende Stähle – Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stähle 
DIN EN 50290-2-24; 
VDE 0819-104 

2009-07 Kommunikationskabel - Teil 2-24: Gemeinsame Regeln für Entwicklung 
und Konstruktion - PE-Mantelmischungen 

DIN EN 50305;  
VDE 0260-305 

2003-03 Bahnanwendungen - Kabel und Leitungen für Schienenfahrzeuge mit 
verbessertem Verhalten im Brandfall - Prüfverfahren 

DIN EN 50306-2 
VDE 0260-306-2 

2003-05 Bahnanwendungen - Kabel und Leitungen für Schienenfahrzeuge mit 
verbessertem Verhalten im Brandfall; Reduzierte Isolierwanddicken - 
Teil 2: Einadrige Kabel und Leitungen 

DIN EN 50306-4 
VDE 0260-306-4 

2003-05 Bahnanwendungen - Kabel und Leitungen für Schienenfahrzeuge mit 
verbessertem Verhalten im Brandfall; Reduzierte Isolierwanddicken - 
Teil 4: Mehradrige und mehrpaarige Leitungen mit Standardmantel-
wanddicke 

DIN EN 60079-14;  
VDE 0165-1 

1998-08 Explosionsfähige Atmosphäre - Teil 14: Projektierung, Auswahl und 
Errichtung elektrischer Anlagen 

DIN EN 60216-1;  
VDE 0304-21 

2002-09 Elektroisolierstoffe - Eigenschaften hinsichtlich des thermischen Lang-
zeitverhaltens - Teil 1: Warmlagerungsverfahren und Auswertung von 
Prüfergebnissen 

DIN EN 60811-1-1; 
VDE 0473-811-1-1 

2002-05 Isolier- und Mantelwerkstoffe für Kabel und isolierte Leitungen - Allge-
meine Prüfverfahren - Teil 1-1: Allgemeine Anwendung; Messung der 
Wanddicke und der Außenmaße; Verfahren zur Bestimmung der mecha-
nischen Eigenschaften 

DIN EN 60811-1-3; VDE 
0473-811-1-3 

2002-09 Isolier- und Mantelwerkstoffe für Kabel und isolierte Leitungen - Allge-
meine Prüfverfahren - Teil 1-3: Allgemeine Anwendung; Dichtebestim-
mung, Wasseraufnahmeprüfungen, Schrumpfungsprüfung 

DIN EN 60811-1-4;  
VDE 0473-811-1-4 

2002-09 Isolier- und Mantelwerkstoffe für Kabel und isolierte Leitungen - Allge-
meine Prüfverfahren - Teil 1-4: Allgemeine Anwendung; Prüfungen bei 
niedriger Temperatur 

DIN EN 60811-3-1; VDE 
0473-811-3-1 

2002-07 Isolier- und Mantelwerkstoffe für Kabel und isolierte Leitungen - Allge-
meine Prüfverfahren - Teil 3-1: Verfahren für PVC-Mischungen; Wärme-
druckprüfung, Prüfung der Rissbeständigkeit 

DIN EN 60811-4-1; 
VDE 0473-811-4-1 

2005-04 Isolier- und Mantelwerkstoffe für Kabel und isolierte Leitungen - Allge-
meine Prüfverfahren - Teil 4-1: Besondere Verfahren für Polyethylen- 
und Polypropylen-Verbindungen - Spannungsrissbeständigkeit - Mes-
sung des Schmelzindexes - Bestimmung des Ruß- und/oder Füllstoffge-
haltes in Polyethylen durch direkte Verbrennung - Bestimmung des 
Rußgehaltes durch thermogravimetrische Analyse (TGA) - Bewertung 
der Rußverteilung in Polyethylen unter Verwendung eines Mikroskops 

DIN EN 60811-4-2; 
VDE 0473-811-4-2 

2005-04 Isolier- und Mantelwerkstoffe für Kabel und isolierte Leitungen - Allge-
meine Prüfverfahren - Teil 4-2: Besondere Verfahren für Polyethylen- 
und Polypropylen-Mischungen - Zugfestigkeit und Reißdehnung nach 
Vorbehandlung bei erhöhter Temperatur - Wickelprüfung nach Vorbe-
handlung bei erhöhter Temperatur - Wickelprüfung nach thermischer 
Alterung in Luft - Messung der Masseaufnahme - Lang-
zeit(Lebensdauer)-Prüfung - Prüfverfahren der Sauerstoffalterung unter 
Kupfereinfluss 

DIN EN 61643-21; VDE 
0845-3-1 

2013-07 Überspannungsschutzgeräte für Niederspannung - Teil 21: Überspan-
nungsschutzgeräte für den Einsatz in Telekommunikations- und signal-
verarbeitenden Netzwerken - Leistungsanforderungen und Prüfverfahren 

DIN EN 61663-1; VDE 
0845-4-1 

200-07 Blitzschutz - Telekommunikationsleitungen - Teil 1: Lichtwellenleiteran-
lagen 

DIN EN ISO 1133-1 2012-03 Kunststoffe; Bestimmung der Schmelze-Massefließrate (MFR) und der 
Schmelze-Volumenfließrate (MVR) von Thermoplasten - Teil 1: Allge-
meines Prüfverfahren 
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DIN EN ISO 1872-1 1999-10 Kunststoffe - Polyethylen (PE)-Formmassen - Teil 1: Bezeichnungssys-
tem und Basis für Spezifikationen 

DIN EN ISO 9001 2015-11 Qualitätsmanagementsysteme – Anforderungen (ISO 9001:2008); 
DIN EN ISO 10320 1999-04 Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Identifikation auf der 

Baustelle 
DIN EN ISO/IEC 17020 2012-07 Allgemeine Kriterien für den Betrieb verschiedener Typen von Stellen, 

die Inspektionen durchführen 
DIN EN ISO/IEC 17025 2018-03 Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierla-

boratorien 
DIN VDE 0100-540;  
VDE 0100-540 

2012-06 Errichten von Niederspannungsanlagen - Teil 5-54: Auswahl und Errich-
tung elektrischer Betriebsmittel - Erdungsanlagen, Schutzleiter und 
Schutzpotentialausgleichsleiter 

DIN VDE 0118-1; VDE 
0118-1 

2010-02 Errichten elektrischer Anlagen im Bergbau unter Tage - Teil 1: Allge-
meine Festlegungen 

DIN VDE 0118-2; VDE 
0118-2 

2010-2 Errichten elektrischer Anlagen im Bergbau unter Tage - Teil 2: Zusatz-
festlegungen 

DIN VDE 0151;  
VDE 0151 

1986-06 Werkstoffe und Mindestmaße von Erdern bezüglich der Korrosion 
 

DIN VDE 0168; 
VDE 0168 

1992-01 Errichten elektrischer Anlagen in Tagebauen, Steinbrüchen und ähnli-
chen Betrieben 

DIN VDE 0845-1 1987-10 Schutz von Fernmeldeanlagen gegen Blitzeinwirkung, statische Aufla-
dungen und Überspannungen aus Starkstromanlagen; Maßnahmen ge-
gen Überspannungen 

DVS R 2212-3 1994-10 Prüfung von Kunststoffschweißern - Prüfgruppe III - Bahnen im Erd- 
und Wasserbau 

DVS R 2207-1 2015-08 Schweißen von thermoplastischen Kunststoffen - Heizelementschweißen 
von Rohren, Rohrleitungsteilen und Tafeln aus PE-HD 

DVS 2225-4 2006-12 Schweißen von Dichtungsbahnen aus Polyethylen (PE) für die Abdich-
tung von Deponien und Altlasten 

E DIN VDE 0276-620; 
VDE 0276-620 

2010-11 Starkstromkabel – Energieverteilungskabel mit extrudierter Isolierung 
für Nennspannungen von 3,6/6 (7,2) kV bis einschließ-
lich 20,8/36 (42) kV 

GDA E 5-1 1997 Grundsätze des Qualitätsmanagements 
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10. Anlagen zum Zulassungsschein, Verzeichnis der Länder-
kennzahlen und Prüf- und Inspektionsstellen 

Anlagen zum Zulassungsschein 
 
Anlage 1: Anforderungen und Toleranzen für die Eigen- und Fremdüberwachung  
Anlage 2: Genaue Bezeichnung des Herstellers mit Produktionsstätten  
Anlage 3: Beschreibung des Produktionsverfahrens 
Anlage 4: Werkstofferklärung des Herstellers (Formmassentyp, Additive, Verwendung von 
  Rückführungsmaterial, Vorprodukte) 
Anlage 5: Beschreibung von Aufbau und Anordnung der Kennzeichnung 
Anlage 6: Beschreibung der Spulenaufkleber (Etikett) 
Anlage 7: Beschreibung der Qualitätssicherungsmaßnahmen 
   a) Eigenüberwachung 
   b) Fremdüberwachung 
Anlage 8: Lagerungs- und Transportanweisungen des Herstellers 
 
 
Länderkennzahlen  
 
(gemäß Bundesarbeitsblatt 4/91, Seite 61): 
Baden-Württemberg 01 Niedersachsen 07 
Bayern 02 Nordrhein-Westfalen 08 
Berlin 03 Rheinland-Pfalz 09 
Brandenburg 12 Saarland 10 
Bremen 04 Sachsen 14 
Hamburg 05 Sachsen-Anhalt 15 
Hessen 06 Schleswig-Holstein 11 
Mecklenburg-
Vorpommern 

13 Thüringen 16 

  
 
Fremdüberwachungsstellen zur Überwachung der Produktion  
 
 
SKZ – TeConA GmbH  
Friedrich-Bergius-Ring 22  
97076 Würzburg  
Tel.: 0931 4104-142  
Fax: 0931 4104-273  
E-Mail: tecona@skz.de 
 
 
TÜV Rheinland Industrie Service GmbH 
Alboinstraße 56 
12103 Berlin 
Tel.: +49 (0)1803 - 252535 - 6200 
Fax: +49 (0)1803 - 252535 - 6299 
E-Mail: service-is-bbm@de.tuv.com 
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Bewehrungsgittern aus  
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Deponieoberflächenabdichtungen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

herausgegeben vom 

Fachbereich 4.3 „Schadstofftransfer und Umwelttechnologien“  

 

7. Auflage, Dezember 2022 

 Veröffentlicht: Januar 2023 
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Diese Zulassungsrichtlinie und die Liste zugelassener Bewehrungsgitter aus Kunststoff 

(Geogitter) sowie weitere auf der Grundlage der Deponieverordnung erstellte 

Zulassungsrichtlinien für Geokunststoffe und Dichtungskontrollsysteme und Listen derartiger 

zugelassener Produkte können als pdf-Datei unter der Internetadresse:  

http://www.tes.bam.de/de/mitteilungen/abfallrecht/index.htm heruntergeladen werden. 

178



 - 3 -

Vorwort  

Am 16. Juli 2009 trat die neue Deponieverordnung (DepV) in Kraft. Gemäß der aktuellen Fassung 

dürfen nach Anhang 1 Nr. 2.1 der DepV für das Abdichtungssystem Materialen, Komponenten oder 

Systeme nur eingesetzt werden, wenn sie dem Stand der Technik nach Anhang 1 Nr. 2.1.1 

entsprechen und wenn dies der zuständigen Behörde nachgewiesen worden ist. Als Nachweis ist 

für Geokunststoffe, Polymere und serienmäßig hergestellte Dichtungskontrollsysteme die 

Zulassung dieser Materialien, Komponenten oder Systeme durch die Bundesanstalt für 

Materialforschung und -prüfung (BAM) nach Anhang 1 Nr. 2.4 erforderlich. 

Abweichend davon können in Deponieabdichtungssystemen Materialien, Komponenten oder 

Systeme eingesetzt werden, die auf der Grundlage harmonisierter europäischer technischer 

Spezifikationen nach der EU-Bauproduktenverordnung deklariert worden sind, wenn die durch die 

harmonisierten technischen Spezifikationen festgelegten Material-, Komponenten- und 

Systemeigenschaften im Wesentlichen denen gleichwertig sind, die sich aus den Anforderungen 

der DepV an den Stand der Technik ergeben. Derzeit gibt es keine harmonisierten europäischen 

technischen Spezifikationen, die den Anforderungen der DepV an den Stand der Technik gleich-

wertig sind.  

Ferner können in Deponieabdichtungssystemen Materialien, Komponenten oder Systeme 

eingesetzt werden, die in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder der Türkei gemäß den dort 

geltenden Regelungen oder Anforderungen rechtmäßig hergestellt oder in Verkehr gebracht 

wurden oder die in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum gemäß den dort geltenden Regelungen oder Anforderungen rechtmäßig 

hergestellt und in Verkehr gebracht wurden, wenn die mit den Prüfungen und Überwachungen im 

Herstellerstaat nachgewiesenen Material-, Komponenten- und Systemeigenschaften das nach der 

DepV geforderte Schutzniveau gleichermaßen dauerhaft gewährleisten. Bei der Prüfung 

entsprechender Nachweise können die zuständigen Behörden die fachliche Unterstützung der BAM 

in Anspruch nehmen.  

In der Nummer 2.4 des Anhangs 1 der DepV wird die Verfahrensweise bei der Zulassung geregelt. 

Zu den Aufgaben der BAM gehört nach Nummer 2.4.1 die Definition von Prüfkriterien, die 

Aufnahme von Nebenbestimmungen in die Zulassung und insbesondere auch die Festlegung von 

Anforderungen an den fachgerechten Einbau und das Qualitätsmanagement. Nach Nummer 2.4.4 

wirkt ein Fachbeirat beratend an der Erarbeitung entsprechender Zulassungsrichtlinien mit. 

Nach dem Inkrafttreten der Deponieverordnung hatte sich am 16. Oktober 2009 der Fachbeirat 

konstituiert und eine Arbeitsgruppe eingerichtet, der zunächst nur eine vorläufige Richtlinie für die 

Zulassung von Bewehrungsgittern aus Kunststoff für Deponieoberflächenabdichtungen erarbeitet 

und überarbeitet hat. Die Richtlinie wurde aus zwei Gründen als vorläufig bezeichnet: Zum einen 

werden Bewehrungsgitter aus Kunststoff aus den unterschiedlichsten Werkstoffen in sehr 

verschiedenen Konstruktionen produziert. Das Wissen über die Eigenschaften der einzelnen 

Bewehrungsgittertypen ist unterschiedlich groß. Die Zulassungsanforderungen haben bisher vor 

allem die gewebten/gewebten und gelegten Bewehrungsgitter aus Polyester (PET) oder 

Polypropylen und die extrudierten Bewehrungsgitter aus Polyethylen hoher Dichte im Blick. Zum 

anderen müssen im Zusammenhang mit dem Zulassungsverfahren noch Erfahrungen mit neuen 

Prüfungen, insbesondere zum Langzeitverhalten der Verbindungsstellen zwischen Längs- und 

Querelementen des Bewehrungsgitters, gesammelt werden, auf deren Grundlage erst eine 

vollständige und genaue Beurteilung möglich ist. Seit der letzten Auflage haben sich jedoch 

erhebliche Weiterentwicklungen des Verständnisses der Bedeutung der begrenzten Steifigkeit von 

Längselementen und der begrenzten Belastbarkeit von Verbindungsstellen für das Verhalten von 
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Bewehrungsgittern aus Kunststoff ergeben. Diese Entwicklungen wurden eingearbeitet und in zwei 

Anhängen kurz erläutert.  

Die Maßgaben und Betrachtungen dieser Zulassungsrichtlinie erstrecken sich zunächst auf die 

Anwendung der Bewehrungsgitter aus Kunststoff, die in Einbindegräben verankert werden und 

Böschungen vor hangparallelem Gleiten schützen. Bei Stützbauwerken ist jedoch noch nicht 

abschließend geklärt, wie sich eine begrenzte Steifigkeit der Längselemente und Belastbarkeit der 

Verbindungsstellen auf die Bemessung auswirken. Hier sollten somit weitere Arbeiten folgen. 

 

 

An den Beratungen haben mitgewirkt: 

1. die Mitglieder des Fachbeirats: 

Dr. St. Abel, Landesamt für Umwelt Brandenburg; Dipl.-Ing. K.-H. Albers, Arbeitskreis 

Grundwasserschutz e. V. (AK GWS); A. Bachmann, Umweltbundesamt; H. Ehrenberg, NAUE 

GmbH & Co. KG; Dipl.-Ing. A. Elsing, HUESKER Synthetic GmbH; Dipl.-Ing. F. Fabian, 

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg,; Dipl.-Ing. M. Hering, 

Freudenberg Performance Materials; Dipl.-Ing. R. Heichele, Bayerisches Landesamt für Umwelt 

(LfU); Dr.-Ing. D. Heyer, TU München, Zentrum Geotechnik; Dipl.-Ing. S. Krahberg, Solmax 

Geosynthetics GmbH; Dipl.-Ing. M. Müller, Landesdirektion Sachsen, Referat 43 – Abfall, 

Altlasten, Bodenschutz; Dipl.-Ing R- Niehof, Pleus Grundwasser- und Bodenschutz GmbH; Dr.-

Ing. E. Reuter, IWA Ingenieurgesellschaft für Wasser- und Abfallwirtschaft; Dipl.-Ing. P. Riegl, 

GEO-POLYMER Trading e.U.; Dipl.-Min. W. Ruthmann, Gesellschaft für Grundbau und 

Umwelttechnik (GGU); Prof. Dr.-Ing. F. Saathoff, Geotechnik und Küstenwasserbau, Universität 

Rostock; Dipl.-Ing. T. Sasse, Umtec | Prof. Biener | Sasse | Konertz; Prof. Dr. F.-G. Simon, 

Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (BAM); Dr.-Ing. M. Tiedt, Landesamt für Natur, 

Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen; Dipl.-Ing. M. Winkler, Staatliches 

Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim (ZUS AGG);A. Wöhlecke, M. Eng., Bundesanstalt für 

Materialforschung und -prüfung (BAM); Dipl.-Ing. H. Zanzinger, SKZ Süddeutsches 

Kunststoff-Zentrum. 

 

2. weitere Mitglieder der Arbeitsgruppe: 

Dipl.-Ing. A. Herold, IBH – Herold & Partner Ingenieure; Prof. Dr. Müller-Rochholz, KIWA TBU 

GmbH; Dr. Ing. J. Retzlaff, GEOscope GmbH & Co. KG; Dr.-Ing. L. Vollmert, BBG Bauberatung 

Geokunststoffe GmbH. 
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1. Rechtliche Grundlagen, 
Geltungsbereich und Vor-
schriften  

Der Schutz von Mensch und Umwelt bei der 

Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen 

wird durch das Kreislaufwirtschaftsgesetz 

(KrWG) vom 24. Februar 2012 geregelt. Noch 

auf der Grundlage des Kreislaufwirtschafts- und 

Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) war am 16. Juli 

2009 eine neue Deponieverordnung (DepV) in 

Kraft getreten. Diese wurde zuletzt durch 

Artikel 3 der Verordnung vom 9. Juli 2021 

(BGBl. I S. 2598) geändert. Nach Anhang 1 

Nummer 2.1 der DepV dürfen für das 

Abdichtungssystem nur dem Stand der Technik 

nach Nummer 2.1.1 entsprechende und von der 

Bundesanstalt für Materialforschung 

und -prüfung (BAM) nach Nummer 2.4 

zugelassene oder eignungsfestgestellte 

Geokunststoffe (Kunststoffdichtungsbahnen, 

Schutzschichten, Kunststoff-Dränelemente, 

Bewehrungsgitter aus Kunststoff, etc.), 

Polymere und serienmäßig hergestellte 

Dichtungskontrollsysteme eingesetzt werden. 

Die BAM ist nach Nummer 2.4.1 zuständig für 

die Prüfung und Zulassung von Geokunststof-

fen, Polymeren und Dichtungskontrollsystemen 

für die Anwendung in Basis- und Oberflächen-

abdichtungen von Deponien auf der Basis eige-

ner Untersuchungen und von Ergebnissen ak-

kreditierter Stellen. Sie hat in diesem Zusam-

menhang die folgenden Aufgaben: 

 

 die Definition von Prüfkriterien,  

 die Aufnahme von Nebenbestimmungen in 

die Zulassung, und 

 die Festlegung von Anforderungen an den 

fachgerechten Einbau und das Qualitätsma-

nagement.  

 

Auf dieser rechtlichen Grundlage und unter Be-

rücksichtigung der in Nummer 2.1.1 des An-

hangs 1 der DepV beschriebenen Anforderun-

gen zum Stand der Technik werden in dieser 

Richtlinie die Anforderungen für die Zulassung 

von Bewehrungsgittern aus Kunststoff in 

Deponieoberflächenabdichtungen beschrieben. 

Die Richtlinie ist die technische Grundlage, auf 

der die BAM auf Antrag des jeweiligen Herstel-

lers die Eignung von Bewehrungsgittern aus 

Kunststoff prüft und die Eignung durch Ertei-

lung einer Zulassung in Form eines Zulassungs-

scheins feststellt. 

Deponieabdichtungen müssen nach dem Stand 

der Technik errichtet werden. In der vorliegen-

den Zulassungsrichtlinie wird daher auch be-

schrieben, welche Anforderungen beim Einbau 

der zugelassenen Bewehrungsgitter erfüllt wer-

den müssen, damit ein dem Stand der Technik 

entsprechendes Abdichtungssystem entsteht. 

Auf diese Anforderungen wird auch im Zulas-

sungsschein ausdrücklich hingewiesen. Die zu-

ständigen Behörden der Länder müssen dafür 

Sorge tragen, dass diese Nebenbestimmungen 

Bestandteil der Genehmigung und somit recht-

lich verbindlich werden. Nur unter dieser Vo-

raussetzung kann die BAM-Zulassung zum 

Nachweis der Eignung nach dem Stand der 

Technik der mit den Bewehrungsgittern herge-

stellten Abdichtungen verwendet werden. 

Die Zulassung wird ausdrücklich unter Wider-

rufsvorbehalt erteilt. Ein Widerrufsgrund liegt 

vor, wenn der Hersteller von dem in den Prü-

fungsunterlagen und in den Anhängen des Zu-

lassungsscheins beschriebenen Verfahren, von 

den für die Prüfungsmuster verwendeten Ma-

terialien oder von den anderen im Zulassungs-

schein genannten Anforderungen abweicht. In 

diesem Fall darf kein Bewehrungsgitter mehr 

unter Verwendung der BAM-Zulassungs-

nummer gefertigt werden.  

Änderungen des Werkstoffs, des Produktions-

verfahrens der Bewehrungsgitter aus Kunst-

stoff und der Maßnahmen der Eigen- und 

Fremdüberwachung der Produktion bedürfen 

einer neuen Zulassung. Bewähren sich vom 

Hersteller eingesetzte Produktionsverfahren 

oder Einbauverfahren nicht und kann dies an-

hand von neuen technischen Erkenntnissen 

belegt werden, hat sich also die Sachlage, der 

Stand der Technik und die Rechtslage so ver-

ändert, dass keine Zulassung mehr erteilt wer-

den kann, so liegt auch hierin ein 
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Widerrufsgrund.  

Im Falle des Widerrufs ist der Hersteller ver-

pflichtet, der Zulassungsbehörde umgehend 

den Zulassungsschein auszuhändigen. 

Den Zulassungen liegen die folgenden Gesetze, 

Vorschriften und Richtlinien in der jeweils aktu-

ell gültigen Fassung zugrunde: 

 

 Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirt-

schaft und Sicherung der umweltverträgli-

chen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreis-

laufwirtschaftsgesetz - KrWG), vom 24. 

Februar 2012, Bundesgesetzblatt, Teil I, Nr. 

10. S. 212-264, zuletzt durch Artikel 2 Ab-

satz 9 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 

(BGBl. I S. 2808) geändert. 

 Verordnung über Deponien und Langzeitla-

ger (Deponieverordnung – DepV); Artikel 1 

der Verordnung zur Vereinfachung des De-

ponierechts vom 27. April 2009 (BGBl I Nr. 

22 vom 29. April 2009 S. 900), zuletzt durch 

Artikel 3 der Verordnung vom 9. Juli 2021 

(BGBl. I S. 2598) geändert. 

 Richtlinie für Anforderungen an die Qualifi-

kation und die Aufgaben einer fremdprüfen-

den Stelle beim Einbau von Kunststoffkom-

ponenten und -bauteilen in Deponieabdich-

tungssystemen (Richtlinie-Fremdprüfer), 

Bundesanstalt für Materialforschung 

und -prüfung (BAM). 

 Richtlinie für die Anforderungen an Fachbe-

triebe für den Einbau von Kunststoffdich-

tungsbahnen, weiteren Geokunststoffen 

und Kunststoffbauteilen in Deponieabdich-

tungssystemen (Richtlinie-Verlegefachbe-

triebe), Bundesanstalt für Materialfor-

schung und -prüfung (BAM). 

 Richtlinie für die Zulassung von Dichtungs-

kontrollsystemen für Konvektionssperren in 

Deponieoberflächenabdichtungen (Zulas-

sungsrichtlinie-Dichtungskontrollsysteme), 

 
1 Im Folgenden nur noch als Bewehrungsgitter bezeichnet. 
Im Englischen wird der Begriff geogrid (GGR) verwendet. 

2 S. dazu die GDA-Empfehlung E 2-7 „Nachweis der Gleit-
sicherheit von Abdichtungssystemen“ sowie die  

EBGEO, Empfehlung für den Entwurf und die Berechnung 

Bundesanstalt für Materialforschung 

und -prüfung (BAM). 

 Richtlinie für die Zulassung von Geotextilien 

zum Filtern und Trennen in Deponieabdich-

tungen (Zulassungsrichtlinie-Geotextilien), 

Bundesanstalt für Materialforschung und –

prüfung (BAM). 

 Richtlinie für die Zulassung von Kunststoff-

dichtungsbahnen für Deponieabdichtungen 

(Zulassungsrichtlinie-KDB), Bundesanstalt 

für Materialforschung und –prüfung (BAM). 

 Richtlinie für die Zulassung von Kunst-

stoff-Dränelementen in Deponieoberflä-

chenabdichtungen (Zulassungsrichtlinie-

Kunststoff-Dränelemente), Bundesanstalt 

für Materialforschung und -prüfung (BAM). 

 Richtlinie für die Zulassung von Schutz-

schichten für Kunststoffdichtungsbahnen in 

Deponieabdichtungen (Zulassungsrichtli-

nie-Schutzschichten), Bundesanstalt für 

Materialforschung und -prüfung (BAM). 

 Richtlinie für die Zulassung von Beweh-

rungsgittern aus Kunststoff für Deponie-

oberflächenabdichtungen (Zulassungsricht-

linie-Geogitter), Bundesanstalt für Material-

forschung und –prüfung (BAM). 

 

Die jeweils gültige Ausgabe der aufgeführten 

Normen wird im Abschnitt 10 angegeben. 

2. Zulassungsgegenstand 

2.1. Allgemeines 

Gegenstand der Zulassung sind Bewehrungs-

gitter aus Kunststoff1, die in Oberflächenab-

dichtungen von Deponien eingesetzt werden, 

um deren Standsicherheit zu gewährleisten2. 

Unter einem Bewehrungsgitter aus Kunststoff 

versteht man dabei eine flächenhafte Struktur, 

die aus einem regelmäßigen, offenen Netzwerk 

von Erdkörpern mit Bewehrung aus Geokunststoffen, Ver-
lag Ernst und Sohn, Berlin, 2010. 

Die GDA-Empfehlungen können über die Internetseite 
www.gdaonline.de eingesehen werden. 
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aus Längs- und Querelementen besteht. Hin-

sichtlich des Herstellungsverfahrens unter-

scheidet man gewebte, kettengewirkte (gera-

schelte), gestreckte und gelegte Bewehrungs-

gitter3. Die Längs- und Querelemente sind da-

bei durch Extrudieren, Schweißen, Verflechten 

oder andere Verfahren miteinander verbun-

den. Bei gestreckten Bewehrungsgittern wird 

ein Gitter aus einer extrudierten Platte ausge-

stanzt und danach zumeist uni- oder auch 

biaxial verstreckt. Die gelegten Bewehrungs-

gitter werden durch das Aufeinanderlegen der 

vorgefertigten Gitterelemente hergestellt, die 

dann an den Überlappungsstellen mit unter-

schiedlichen Verfahren verbunden werden. Bei 

gewebten oder kettengewirkten Bewehrungs-

gittern (im Folgenden vereinfachend als ge-

webte Geogitter bezeichnet) werden die Git-

terelemente verflochten. Unter einer Verbin-

dungsstelle versteht man den Bereich, wo sich 

Längs- und Querelement des Gitters kreuzen 

und miteinander verbunden sind. 

In dieser Zulassungsrichtlinie für Bewehrungs-

gitter aus Kunststoff werden im Grunde zwei 

Bewehrungsgittertypen voneinander unter-

schieden, die Erddruck- und die Reibungsgit-

ter.  

 

Erddruckgitter: Als Erddruckgitter werden 

Bewehrungen bezeichnet, bei denen neben der 

Reibung auch der Erdwiderstand vor den Que-

relementen rechnerisch zum Herausziehwider-

stand beiträgt. 

 

Reibungsgitter: Als Reibungsgitter werden 

Bewehrungen bezeichnet, bei denen rechne-

risch nur die Oberflächenreibung der Längsele-

mente in der Kontaktfläche mit den Bodenpar-

tikeln den Herausziehwiderstand bedingt. 

 

Die Wechselwirkung von Bewehrungsgitter 

und Boden entsteht durch die Verzahnung von 

Bodenteilchen in den Öffnungen des Gitters 

und durch die Reibung zwischen den Boden-

partikeln und der Oberfläche der Gitterele-

mente, s. Abschnitt 4.4.  

 
3 GDA-Empfehlung E 2-9 „Einsatz von Geotextilien im 

Hersteller bieten zumeist für eine bestimmte 

Art von Bewehrungsgitter eine ganze Produkt-

familie an. Die Produkte der Familie sind ähn-

lich gestaltet und werden nach dem gleichen 

Produktionsverfahren, in derselben Produkti-

onsstätte aus den gleichen Werkstoffen herge-

stellt. Sie unterscheiden sich jedoch in den Ab-

messungen des Querschnitts der Elemente, 

der Masse pro Flächeneinheit und den Festig-

keitseigenschaften. 

Voraussetzung für die Anwendung der zugelas-

senen Bewehrungsgitter ist, dass in der Umge-

bung des eingebauten Produkts bodenähnliche 

Temperaturverhältnisse herrschen (mittlere 

Temperatur ≤ 20 °C). Die Bewehrungsgitter 

können daher in der Regel nur oberhalb der 

Abdichtungskomponenten oder außerhalb der 

eigentlichen Oberflächenabdichtung eingesetzt 

werden: Bei den in Deutschland herrschenden 

klimatischen Verhältnissen wird im unteren 

Bereich einer mindestens 1 m dicken Boden-

schicht eine Dauertemperatur von 15 °C nur 

sehr selten überschritten. Im Übergangsbe-

reich von der Dichtung zur mindestens 1 m di-

cken Rekultivierungsschicht wird die Tempera-

turanforderung daher in der Regel erfüllt sein, 

auch wenn in den Abdichtungskomponenten 

selbst Temperaturen bis zu 30 °C vorkommen 

können. Einschränkungen für die Anwendung 

können sich weiterhin durch die noch zulässi-

gen pH-Werte der Umgebung des Beweh-

rungsgitters ergeben. Bewehrungsgitter aus 

Polyester (PET) dürfen z. B. in der Regel nur in 

Umgebungen mit einem pH-Wert im Bereich 

von 4 bis 9 eingesetzt werden. 

Der Einsatz eines nach der DepV zugelassenen 

Produkts ist immer dann unabweisbar, wenn 

die Bewehrung dauerhaft zur Sicherung des 

Abdichtungssystems beiträgt. Die beiden dafür 

wichtigsten Beispiele sind die Sicherung des 

Oberflächenabdichtungssystems gegen hang-

paralleles Gleiten auf steilen Böschungen oder 

die Bewehrung eines Stützdamms am Fuß ei-

nes abgedichteten Deponiekörpers. 

Ein auf der Grundlage dieser Richtlinie zugelas-

senes Bewehrungsgitter ist grundsätzlich auch 

Deponiebau“. 
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für die Sicherung von Altlasten und die Oberflä-

chenabdichtung von jenen Deponien geeignet, 

die nicht der DepV unterliegen. 

Der Zulassungsgegenstand Bewehrungsgitter 

muss mit definierten, reproduzierbaren Eigen-

schaften werkmäßig hergestellt werden. 

Antragsteller und Zulassungsnehmer ist der 

Hersteller des Bewehrungsgitters. 

Das Bewehrungsgitter muss durch den Antrag-

steller vollständig und eindeutig beschrieben 

werden. Dazu gehören eine Beschreibung des 

Bewehrungsgitters sowie der dabei eventuell 

verwendeten Vorprodukte, genaue Angaben 

über die Art und Spezifikation der Werkstoffe 

und Art und Menge von polymergebundenen 

Zuschlagstoffen (Masterbatch) oder anderen 

Zuschlagstoffen, die bei der Produktion von 

Vorprodukten und dem Produkt selbst verwen-

det werden, eine Beschreibung des Produkti-

onsverfahrens sowie die Angaben zu den cha-

rakteristischen Eigenschaften des Produkts. 

Der Zulassungsgegenstand wird im Zulas-

sungsschein durch die Abmessungen und die 

Kurzzeit-Festigkeit sowie durch die im Folgen-

den erläuterten Angaben genau beschrieben. 

Das Bewehrungsgitter muss über ein CE-Kenn-

zeichen mit Bezug auf die Funktion Bewehren 

nach DIN EN 13257 verfügen. Die Produktion 

muss im Rahmen eines nach DIN EN ISO 9001 

zertifizierten Qualitätsmanagementsystems ei-

gen- und fremdüberwacht werden.  

Jede Änderung muss der Zulassungsstelle mit-

geteilt und mit ihr abgestimmt werden. Erfolgt 

dies nicht, so verliert die Zulassung ihre Gültig-

keit. 

2.2. Werkstoff und Eigenschaften 
der Vorprodukte des Beweh-
rungsgitters  

Bei der Zulassungsstelle müssen folgende An-

gaben vertraulich hinterlegt werden:  

 

 Formmassenhersteller und Formmasse 

(Typenbezeichnung) des Vorprodukts 

(z. B. extrudierte Platten oder Flachstäbe, 

Filamente, Multifilamentgarne etc.), aus 

dem das Bewehrungsgitter gefertigt wird, 

mit der Herstellerspezifikation für die 

Dichte und die Schmelze-Massefließrate 

sowie weitere Angaben zur Formmasse 

(Molekülmassenverteilung, Additive), 

 Hersteller und Rezeptur der polymergebun-

denen Zuschlagstoffe (Masterbatch) und 

weiterer Verarbeitungshilfen, 

 zusätzliche Angaben müssen gemacht wer-

den, wenn diese für die eindeutige Festle-

gung des Werkstoffs erforderlich sind. 

 

Der Antragssteller stellt Probenmaterial der 

Formmasse, des Masterbatches und der weite-

ren Verarbeitungshilfen zur Verfügung. 

Es muss eine rechtsverbindliche Vereinbarung 

zwischen den Herstellern der Vorprodukte und 

dem Hersteller des Bewehrungsgitters über die 

Spezifikation aller verwendeten Werkstoffe be-

stehen. Im Anhang zur Zulassung gibt der Zu-

lassungsnehmer eine rechtsverbindliche Erklä-

rung über die verwendeten Werkstoffe ab. Die 

eindeutige Festlegung der Werkstoffe, die 

Überprüfbarkeit der Angaben durch die Zulas-

sungsstelle und die Möglichkeit einer Kontrolle 

anhand der spezifizierten Werte ist grundsätz-

lich Voraussetzung, um eine Zulassung ertei-

len zu können. 

Im Zulassungsschein werden wesentliche Ei-

genschaften der Vorprodukte und deren Spezi-

fikation (Mittelwert und zulässige Toleranzen) 

angegeben, soweit sie nicht der Geheimhal-

tung unterliegen. Die wesentlichen Eigenschaf-

ten werden bei der Eigenüberwachung beim 

Vorprodukthersteller und bei der Eingangskon-

trolle und Fremdüberwachung beim Hersteller 

des Bewehrungsgitters überprüft (s. Ta-

belle 5).  

In Tabelle 1 sind die charakteristischen Eigen-

schaften von Vorprodukten angegeben. Bei an-

deren Vorprodukten ergeben sich weitere bzw. 

andere wesentliche Eigenschaften, die im Ein-

zelfall in Anlehnung an diese Tabelle festgelegt 

werden. 

2.3. Eigenschaften des Beweh-
rungsgitters 

Im Zulassungsschein werden die charakte-
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ristischen Eigenschaften des Bewehrungsgit-

ters in Anlehnung an DIN EN 13257 und im 

Hinblick auf die Erfordernisse der Bemessung 

angegeben (s. Tabelle 2 und Abschnitt 3). 

Diese Eigenschaften werden bei der Eigen- und 

Fremdüberwachung der Produktion des Be-

wehrungsgitters überprüft. Dazu werden die 

charakteristischen Werte für die Beurteilung 

im Rahmen der Eigen- und Fremdüberwachung 

im Zulassungsschein festgelegt. Die charakte-

ristischen Werte ergeben sich aus dem Mittel-

wert und der zulässigen Toleranz, die vom Her-

steller auf der Grundlage einer statistischen 

Auswertung eigener Messergebnisse oder un-

ter Berücksichtigung erfahrungsgestützter Si-

cherheitsfaktoren angegeben werden4. 

Da die Produkte über eine CE-Kennzeichnung 

verfügen müssen, können die Kennwerte für 

die charakteristischen Eigenschaften aus der 

Leistungserklärung entnommen werden.  

Im Abschnitt 3 werden die Zulassungsanforde-

rungen an bestimmte charakteristische Eigen-

schaften angegeben. 

Das Datenblatt des Bewehrungsgitters muss 

mindestens die Daten zu den für die Eigen-

überwachung relevanten Eigenschaften doku-

mentieren. 

2.4. Kennzeichnung 

Das zugelassene Produkt muss mit einer fort-

laufenden Kennzeichnung nach DIN EN ISO 

10320 versehen und verpackt sein. Aus der 

Kennzeichnung auf dem Produkt muss die zu-

gelassene Produkttype hervorgehen. Die 

Kennzeichnung muss so angebracht werden, 

dass sie zum Zeitpunkt des Einbaus gut lesbar 

ist. Jede Liefereinheit (Rolle) muss ein Etikett 

nach DIN EN ISO 10320 tragen, aus dem ins-

besondere der Hersteller, die Art des Produkts 

bzw. die Produktbezeichnung, die Typenbe-

zeichnung, die Zulassungsnummer, die 

 
4  Das Verfahren zur Ermittlung der „zulässigen Toleranz“ 
einer Eigenschaft eines Produkts, die im Rahmen der 
CE-Kennzeichnung angegeben werden muss, ist nicht ge-
nau definiert. Sie ergibt sich aus den Verfahren und Anfor-
derungen der werkseigenen Produktionskontrolle. Die Her-
steller gehen dabei unterschiedlich vor. Oft wird ein Mittel-
wert über die Probenbreite und die zugehörige 

Abmessungen, das Gewicht und ein firmenin-

terner Kode (Rollennummer) hervorgeht, aus 

dem direkt oder indirekt der Zeitpunkt der Pro-

duktion abgelesen werden kann und der in ein-

deutiger Weise den Unterlagen und Ergebnis-

sen der Qualitätssicherungsmaßnahmen an 

der Liefereinheit zugeordnet ist. Im Einzelfall 

können weitere Angaben festgelegt werden. 

Ein Musteretikett wird der Zulassung als An-

lage beigefügt. 

2.5. Produktionsstätte und Pro-
duktionsverfahren 

Die Produktionsstätte und das vom Hersteller 

detailliert zu beschreibende Produktionsver-

fahren werden als Bestandteil der Zulassung 

festgeschrieben. Alle speziellen Angaben zum 

Produktionsverfahren werden bei der Zulas-

sungsstelle vertraulich hinterlegt. Vor Ertei-

lung der Zulassung überzeugt sich die Zulas-

sungsstelle durch einen Besuch der Produkti-

onsstätte des Herstellers sowie der Produkti-

onsstätte des Vorproduktherstellers von der 

Richtigkeit der zum Produktionsverfahren und 

zu den Geräten und Maschinen gemachten An-

gaben sowie davon, dass qualifiziertes Perso-

nal, Räume, Prüfeinrichtungen und sonstige 

Ausstattungen der Produktionsstätte und des 

Prüflabors eine einwandfreie Produktion und 

eine anforderungsgerechte Eigenüberwachung 

der Produktion gewährleisten. 

Im Einzelfall muss der Hersteller nachweisen, 

wie aus dem gewählten Produktionsverfahren 

sich ergebende potenzielle Beeinträchtigungen 

einer einwandfreien Produktion durch Maßnah-

men im Verfahrensablauf und im Qualitätsma-

nagement ausgeschlossen werden. 

 

 

Standardabweichung angegeben, deren Einhaltung durch 
die werkseigene Produktionskontrolle garantiert wird. An-
wender fassen den Begriff nach der geltenden Anwen-
dungsnorm jedoch meist so auf, dass bei einer großen Zahl 
von Einzelprüfungen dieser Eigenschaft 95 % der Prüfer-
gebnisse innerhalb des tolerierten Bereichs liegen (95 %ige 
Vertrauensbereich). 
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3. Kennwerte des Beweh-
rungsgitters für die Be-
messung 

Das Bewehrungsgitter muss für mindestens 

100 Jahre seine Funktion erfüllen. Eine Bemes-

sung muss den Einwirkungen die nach 100 

Jahren voraussichtlich noch vorhandenen Ma-

terialwiderstände gegenüberstellen und prü-

fen, ob diese Anforderung erfüllt ist. Aus der 

Standsicherheitsberechnung, die in Anlehnung 

an die Bemessungsregeln der EBGEO5 und in 

Erweiterung dieser Regeln, nach dem Stand 

von Wissenschaft und Technik, durchgeführt 

wird (s.  Abschnitt 7 und Anhang 2 und 3), er-

geben sich Anforderungen an bestimmte Be-

messungswerte des Materialwiderstands der 

Bewehrung, die vom gewählten Bewehrungs-

gitter mindestens erfüllt werden müssen. Wei-

terhin müssen die unter den Einwirkungen 

langfristig auftretenden Verformungen und 

Verschiebungen ermittelt und es muss beur-

teilt werden, inwieweit diese „mit dem Zweck 

des Bauwerks verträglich“ sind. Das Beweh-

rungsgitter muss also so ausgewählt werden, 

dass es über die Funktionsdauer von mindes-

tens 100 Jahren ausreichend tragfähig und zu-

dem gebrauchstauglich bleibt.  

Unter Verwendung vorgeschriebener lastfall-

abhängiger Sicherheitsfaktoren werden diese 

Bemessungswerte auf charakteristische Eigen-

schaftswerte des Bewehrungsgitters zurückge-

führt, die in Prüfungen entweder bestimmt und 

oder aus Prüfwerten mit Abminderungsfakto-

ren errechnet werden können. Dies sind: 

 

1. der charakteristische Wert der nach langer 

Zeit noch vorhandenen Zugfestigkeit RB,k, 

2. die Isochronenkurven,  

3. der charakteristische Wert des Reibungs-

beiwerts für die „Reibung“ zwischen Boden 

bzw. Geokunststoff und Bewehrungsgitter 

bzw. deren Oberfläche,  

 
5 EBGEO, Empfehlung für den Entwurf und die Berechnung 
von Erdkörpern mit Bewehrung aus Geokunststoffen, 

4. die Steifigkeit der Längselemente sowie die 

Festigkeit und verformungsabhängige Be-

lastbarkeit der Verbindungsstellen. 

 

Zu 1.: Die Langzeit-Zugfestigkeit RB,k ergibt 

sich aus der charakteristischen Kurzzeit-Zug-

festigkeit RB,k0, die aus dem in einer gewissen 

Anzahl von Zugversuchen nach DIN EN ISO 

10319 ermittelten Mittelwert der Zugfestigkeit 

und der Streuung der Messwerte berechnet 

wird, unter Verwendung von Abminderungs-

faktoren gemäß der Gleichung: 
 

54321

0

AAAAA

R
R

B,k
B,k


 . 

 

Dabei sollen die Abminderungsfaktoren A1 bis 

A5 experimentell so bestimmt werden, dass 

folgende Einflüsse auf der sicheren Seite abge-

schätzt werden:   

 

A1 Kriechen und duktiles Versagen, 

A2 Beschädigungen bei Einbau, Transport und 

Verdichtung, 

A3 Schwachstellen, die sich bei Fugen, Näh-

ten, Verbindungen, Anbindungen an Bau-

teile ergeben, 

A4 Umgebungseinflüsse, Witterung, innere 

und äußere Alterungsvorgänge oder sons-

tige nicht mechanische Beanspruchungen, 

A5 dynamisch mechanische Beanspruchun-

gen. 

 

Eine Kraftübertragung über Fugen, Nähte, Ver-

bindungen oder Anbindungen an Bauwerke 

sind bei Bewehrungsmaßnahmen im Bereich 

von Oberflächenabdichtungen grundsätzlich 

nicht erlaubt. Dynamische Beanspruchungen 

sind entsprechend der Maßgaben der EBGEO 

zu berücksichtigen. Die Abminderungsfaktoren 

A3 und A5 sind daher in der Berechnung mit 1,0 

anzusetzen und werden für die Zulassung zum 

Deponiebau nicht näher betrachtet. Hinsicht-

lich der erforderlichen Nachweise für den 

Verlag Ernst und Sohn, Berlin, 2010. 
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Abminderungsfaktor A2 wird auf den Ab-

schnitt 6.2 dieser Zulassungsrichtlinie und den 

Abschnitt 2.2.4.6.1 der EBGEO verwiesen. Im 

Zulassungsschein werden RB,k0 sowie die Ab-

minderungsfaktoren A1 und A4 sowie typische 

Beispiele für A2 angegeben.  

Eine Zulassung kann grundsätzlich nur dann 

erteilt werden, wenn experimentelle Langzeit-

untersuchungen vorliegen, mit denen die Ein-

flüsse des Kriechens und duktilen Versagens 

(Abminderungsfaktor A1) und die Rückwirkung 

der Alterungsvorgänge und der Bewitterung 

auf die Festigkeit (Abminderungsfaktor A4) 

quantitativ abgeschätzt werden können. Dabei 

muss gezeigt werden, dass sich aufgrund der 

Alterung keine wesentlichen nachteiligen Ver-

änderungen im Kriechverhalten und der Trag-

fähigkeit für die Funktionsdauer von 100 Jah-

ren ergeben (s. dazu den folgenden Ab-

schnitt 4.3).  

 

Zu 2.: Zur Erstellung eines Diagramms der 

Isochronenkurven wird in Kriechversuchen er-

mittelt, bei welchen Zugkräften sich nach wel-

chen Zeiten welche Dehnungen ergeben. Die 

Isochronenkurve stellt dann für eine be-

stimmte Zeit den funktionalen Zusammenhang 

zwischen Auslastungsgrad (Zugkraft je Pro-

benbreite/Kurzzeit-Zugfestigkeit) und Deh-

nung dar. Die Isochronenkurve für 100 Jahre 

wird aus den Kurven für kürzere Zeiten extra-

poliert. Das Isochronendiagramm wird im Zu-

lassungsschein dargestellt. Auch hier gilt: Eine 

Zulassung kann grundsätzlich nur dann erteilt 

werden, wenn experimentelle Langzeitunter-

suchungen vorliegen, mit denen die Rückwir-

kung der Alterungsvorgänge auf das Verfor-

mungsverhalten abgeschätzt werden kann. 

Aufgrund der Alterung dürfen sich keine we-

sentlichen nachteiligen Veränderungen im Ver-

formungsverhalten ergeben. 

 

Zu 3.: Typische Werte der charakteristischen 

Reibungsparameter für die Reibung zwischen 

der Oberfläche des Bewehrungsgitters und Ge-

okunststoffen sowie zwischen Oberfläche des 

Bewehrungsgitters und Boden können in 

Scherkastenversuchen und Herausziehversu-

chen z. B. nur an Längselementen ermittelt 

werden. In der Regel wird angenommen, dass 

sich die Reibungsparameter im Laufe der Zeit 

nicht verändern. Diese Annahme erscheint ge-

rechtfertigt, wenn der Reibungswiderstand 

durch die Reibung zwischen den Bodenteilchen 

oder Geokunststoffoberflächen und den Ober-

flächen der Gitterelemente in deren Kontakt-

bereich bedingt ist: Alterungsvorgänge werden 

zunächst nur die Festigkeitseigenschaften 

nachteilig verändern. Erst in einem sehr fort-

geschrittenen Stadium würden sich auch Ober-

flächeneigenschaften so verändern, dass sich 

Auswirkungen auf die Reibung ergäben.  

 

Zu 4.: In der EBGEO wird davon ausgegangen, 

dass sich die Wechselwirkung zwischen Be-

wehrungsgitter und Boden beim Herausziehen 

als eine Art von Reibung auffassen lässt, auf 

die die Festigkeitseigenschaften des Beweh-

rungsgitters und alterungsbedingte Material-

veränderungen keinen Einfluss haben. Die Rei-

bung wird durch einen Verbundbeiwert charak-

terisiert, der im Herausziehversuch bestimmt 

wird. Für die Bemessung wird dann angenom-

men, dass bei gegebenem Verbundbeiwert der 

Herausziehwiderstand proportional zur Auflast 

und zur Verankerungslänge anwächst, also die 

Zugkraft, mit der das Bewehrungsgitter belas-

tet werden darf, auch immer verankert werden 

kann, wenn nur die Verankerungslänge oder 

die Auflast groß genug gewählt werden. Dieser 

Ansatz gilt jedoch nur für ein vollkommen star-

res Bewehrungsgitter, bei dem die mechani-

sche Festigkeit der Verbindungsstellen und 

Querelemente viel größer ist als die höchstens 

bei der Beanspruchung durch den Erdwider-

stand des Bodens zu übertragenden Zug- und 

Scherspannungen. Im Grenzzustand, wenn 

das Herausziehen beginnt, pflügt dann das 

starre und intakte Bewehrungsgitter durch den 

Boden und die dafür erforderliche Kraft würde 

in der Tat proportional zur vertikalen Span-

nung und der eingebetteten Länge anwachsen. 

Weiterhin gilt der Ansatz in dem speziellen Fall, 

wo tatsächlich nur die reine Oberflächen-
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reibung in der Kontaktfläche zwischen Boden-

partikeln und Längselementen den Heraus-

ziehwiderstand bedingt (Reibungsgitter). 

Diese Voraussetzungen sind jedoch im Allge-

meinen bei Bewehrungsgitter aus Kunststoff 

nicht erfüllt6.  

Aufgrund einer begrenzten Steifigkeit der 

Längselemente aus Kunststoff wird sich eine 

Herausziehkraft immer nur über eine gewisse 

aktivierte Länge verteilen, völlig unabhängig 

davon, wie groß tatsächlich die eingebettete 

Länge ist. Die Verbindungsstellen, die den Erd-

widerstand in Front der Querelemente und die 

Reibungskräfte, die die Querelemente erfah-

ren, auf die Längselemente übertragen, wer-

den dabei in unterschiedlicher Weise belastet. 

Die Verformung und die zu übertragende Zug-

kraft sind im vorderen Bereich groß, zum Ende 

der aktivierten Länge hin nehmen sie dann ab. 

Der Herausziehwiderstand findet dabei seine 

obere Grenze in der Belastbarkeit der Verbin-

dungsstellen und Querelemente. Die aus dem 

Erdwiderstand resultierende Zugkraft, die je 

Verbindungsstelle übertragen werden muss, 

ist zwar klein und in der Größenordnung von 

maximal einigen hundert Newton. Bei der spe-

zifischen Beanspruchung im Boden sind die 

Festigkeiten der Verbindungsstelle aber nicht 

notwendigerweise immer viel größer. Wie groß 

sie sind, hängt eben von der Art und Beschaf-

fenheit des jeweiligen Bewehrungsgitterpro-

dukts ab. Bewehrungsgitter, bei denen nicht 

die Reibung, sondern der Erdwiderstand vor 

den Querelementen maßgeblich zum Heraus-

ziehwiderstand beiträgt, werden hier als 

Erddruckgitter bezeichnet. 

Die Festigkeit und Verformung der Verbin-

dungsstellen (und der Querelemente) unter 

der spezifischen Beanspruchung im Boden bei 

einer bestimmten Auflast und deren Langzeit-

verhalten bestimmt den möglichen 

 
6 Ziegler, M., Timmers, V.: A New Approach to Design Ge-
ogrid Reinforcement. In: Proceedings of the Third European 
Geosynthetic Conference. Floss, R., Bräu, G., Nußbaumer, 
M. and Laackmann, K. (Hrsg.), DGGT and TUM-ZG, Mün-
chen, 2004.  
Müller, W.: Zur Bemessung der Verankerung von Beweh-
rungsgittern aus Kunststoff beim Schutz von Böschungen 
vor hangparallelem Gleiten. Bautechnik 88(2011), H. 6, S. 

Herausziehwiderstand. Noch zulässiger Her-

ausziehwiderstand und mindestens erforderli-

che Verankerungslänge können streng genom-

men nicht anhand des experimentell im Her-

ausziehversuch ermittelten Verbundbeiwerts 

berechnet werden. Dies wäre nur für ein Rei-

bungsgitter möglich.  

Derzeit wird im Arbeitskreis 5.2 der Deutschen 

Gesellschaft für Geotechnik (DGGT) eine Über-

arbeitung der EBGEO diskutiert, die die Aus-

wirkungen der begrenzten Steifigkeit der 

Längselement auf die Bemessung berücksich-

tigt. Die Grenzen der Belastbarkeit der Verbin-

dungsstellen im Hinblick auf Kräfte und Verfor-

mungen und die Auswirkungen, die diese 

Grenzen auf die Bemessung haben, muss im 

Rahmen der Zulassung geklärt werden. Inzwi-

schen stehen halbempirische rechnerische Me-

thoden zur Verfügung, mit denen die Auswir-

kungen auf das Verhalten von Bewehrungsgit-

tern in Einbindegräben berechnet werden kön-

nen. Wie dabei vorgegangen wird, um die be-

grenzte Steifigkeit der Längselemente sowie 

die Festigkeit und verformungsabhängige Be-

lastbarkeit der Verbindungsstellen zu ermitteln 

wird im Anhang 2 erläutert. 

 

Wenn von Festigkeit der Verbindungsstellen 

gesprochen wird, so ist hier in der Regel die 

Festigkeit unter den spezifischen Beanspru-

chungen im Boden gemeint. Daneben können 

Festigkeitseigenschaften in Zug-Scherversu-

chen im Labor ermittelt werden. Die Prüfung 

dieser Eigenschaften im Labor ist für die Qua-

litätssicherung wichtig. Sie kann auch als In-

dexprüfung für Alterungsversuche verwendet 

werden. Aus den Werten der Festigkeitsprü-

fung an Verbindungsstellen im Labor kann un-

ter Umständen auch schon auf die Eignung ge-

schlossen werden, s. dazu den Anhang 3. Vo-

raussetzung dafür ist, dass das 

347-362. 
Jacobs, F., Ziegler, M., Vollmert, L. und Ehrenberg, H.: Ex-
plicit design of geogrids with a nonlinear interface model. 
In: Proceedings of the 10th International Conference on Ge-
osynthetics. Ziegler, M., et al. (Hrsg.). Essen, Germany: 
Deutsche Gesellschaft für Geotechnik (DGGT) 2014. 
Doktorarbeit von Jacobs, F. siehe: http://publications.rwth-
aachen.de/record/680774/files/680774.pdf. 
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Versagensverhalten im Laborversuch mit dem 

im Boden vergleichbar ist und dort nicht zu-

sätzliche Verformungs- oder alterungsbedingte 

Versagensvorgänge auftreten (z. B. Aufschä-

len statt Abscheren oder Versagen durch Span-

nungsrissbildung). Die Möglichkeiten die Ei-

genschaften von Verbindungsstellen und deren 

Langzeitverhalten zu untersuchen, werden im 

Abschnitt 4.3.4 näher beschrieben. Für Que-

relemente gelten in der Regel die gleichen An-

forderungen an das Langzeitverhalten wie für 

die Längselemente (Abschnitt 4.3). Auf die Be-

stimmung des Herausziehwiderstandes wird 

im Abschnitt 4.4 eingegangen. Im Abschnitt 7 

werden Hinweise gegeben, die, abhängig von 

den Eigenschaften eines Bewehrungsgitters, 

bei der Bemessung einer langfristig sicheren 

Verankerung berücksichtigt werden müssen. 

4. Anforderungen an die 
Bewehrungsgitter 

Im Folgenden werden die Zulassungsanforde-
rungen an die Eigenschaften der Bewehrungs-

gitter beschrieben. Die Prüfungen werden von 

der BAM im Fachbereich 4.3, Themenfeld 
„Kunststoffe in der Geo- und Umwelttechnik“ 

und in von der BAM anerkannten Prüfstellen 

durchgeführt (Abschnitt 11 gibt eine Liste be-
reits anerkannter Prüfstellen). Es werden dabei 

Prüfungen zu den allgemeinen physikalischen 

Eigenschaften, zu den mechanischen Eigen-
schaften (Zugversuch), zum Kriechen unter 

Zugbeanspruchung, zur Beständigkeit, zur 

Wechselwirkung mit dem Boden, zum Alte-
rungsverhalten sowie zu den Eigenschaften der 

Verbindungsstellen durchgeführt. 

In begründeten Einzelfällen kann die Zulas-
sungsstelle abweichend von den hier aufge-

führten technischen Anforderungen und in Er-

gänzung dazu Sonderregelungen treffen. Diese 
besonderen technischen Anforderungen wer-

den nach Rücksprache und Erörterung mit dem 

Fachbeirat für die Zulassung festgelegt. 
 

 

4.1. Allgemeine physikalische und 
mechanische Eigenschaften 

In der Tabelle 1 sind charakteristische Eigen-

schaften von Vorprodukten beschrieben. Die 
Auswahl der erforderlichen Prüfungen richtet 

sich nach den Werkstoffen und der Eigenart 

der Vorprodukte. Prüfanforderungen und 
Werksvorschriften sind in der Regel Werksge-

heimnisse des Herstellers, die bei der Zulas-

sungsstelle vertraulich hinterlegt werden. 

In den Tabellen 2a und 2b sind die charakte-

ristischen Eigenschaften eines Bewehrungsgit-

ters aus Kunststoff zusammengestellt. Die 

Zugfestigkeit, die Qualität der Verbindungs-

stellen, die Isochronenkurven, das Zeitstand-

verhalten sowie das Reibungs- und Heraus-

ziehverhalten sind im Hinblick auf die Anwen-

dung wesentliche Eigenschaften. Hinzu kommt 

die Robustheit gegen Beanspruchungen durch 

den Einbau. Wobei die zugehörige Prüfung zu-

gleich auch als Nachweis der Eignung des Ein-

bauverfahrens aufgefasst werden muss. Die 

anderen Eigenschaften dienen nur zur Typisie-

rung, als Identifikationsmerkmale und als Ver-

gleichsgrößen im Rahmen der Qualitätssiche-

rung. 

4.2. Grundprüfungen zur Bestän-
digkeit 

In einem von der internationalen 

Normungsorganisation herausgegebenen 

Leitfaden zur Beständigkeit von Geotextilien 

und geotextilverwandten Produkten 

(ISO/TS 13434) werden „Grundprüfungen“ zur 

Beständigkeit (Hydrolyse, Oxidation, Angriff 

von Mikroorganismen und Bewitterung) 

zusammengestellt, mit denen eine Mindest-

funktionsdauer von 25 Jahren gewährleistet 

wird (s. Tabelle 3). Die Prüfungen gehen dabei 

von einem Umgebungsmilieu mit pH 4–9 und 

einer Temperatur von höchstens 25 °C aus. 

Diese Prüfungen werden in z. T. modifizierter 

Form im Zusammenhang mit der 

CE-Kennzeichnung durchgeführt.  

Ergänzend zu diesen Grundprüfungen wird 

bereits am Vorprodukt bzw. an der Formmasse 

die Spannungsrissbeständigkeit geprüft, wenn 
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aufgrund der Art des Werkstoffs und der Aus-

bildung der Komponenten eines Bewehrungs-

gitters die Spannungsrissbildung eine Rolle 

spielen kann (z. B. bei Bewehrungsgittern, die 

aus spannungsrissempfindlichen Formmassen 

extrudiert werden), s. Tabelle 1 Nr. 14.  

Die Bewehrungsgitter müssen über eine hohe 

Witterungsbeständigkeit verfügen. Dennoch 

sollten sie möglichst wenig der UV-Strahlung 

ausgesetzt werden, da diese die Kunststoffe in 

der Regel stark beansprucht. Die UV-Strahlung 

wird die Stabilisierung verschlechtern und 

kann autokatalytische Reaktionen in Gang set-

zen, die auch nach der Abdeckung noch wei-

terlaufen. Abweichend von DIN EN 13257 gilt 

daher auch bei hoher Witterungsbeständigkeit 

des Geokunststoffs im Deponiebau die Grund-

regel, dass das eingebaute Geogitter innerhalb 

von zwei Tagen überbaut werden soll und spä-

testens innerhalb einer Woche überbaut wer-

den muss. 

Für die Zulassung kommen von vornherein nur 

solche Bewehrungsgitter in Betracht, die min-

destens diese Grundprüfungen bestehen.  

4.3. Langzeitverhalten 

Materialien und Verfahren, die bei der Produk-

tion des Bewehrungsgitters eingesetzt werden, 

müssen so gewählt werden, dass die Funkti-

onserfüllung des eingebauten Produkts unter 

allen äußeren und gegenseitigen Einwirkungen 

in der Oberflächenabdichtung über einen Zeit-

raum von mindestens 100 Jahren gewährleis-

tet ist. Das Bewehrungsgitter wird dabei plan-

mäßig und dauerhaft durch Zugkräfte bean-

sprucht. Für den Nachweis dieser sehr langen 

Funktionsdauer sind spezielle Langzeituntersu-

chungen erforderlich. Zunächst wird das Ver-

halten des Bewehrungsgitters unter Zugkräf-

ten in Kriechversuchen untersucht, daraus die 

isochronen Spannungs-Dehnungs-Diagramme 

ermittelt und in Zeitstandversuchen die bei un-

terschiedlichen Zugkräften erreichbaren 

Standzeiten bestimmt (s. Abschnitt 4.3.1). Die 

Prüfergebnisse können für die Bemessung je-

doch nur dann verwendet werden, wenn ge-

zeigt werden kann, dass sich im Verlauf von 

100 Jahren die Materialeigenschaften des Be-

wehrungsgitters, welche die Festigkeiten und 

das Verformungsverhalten bedingen, nicht we-

sentlich verändern werden. Dazu werden dann 

Alterungsversuche an unbelasteten Proben 

durchgeführt. Die Ausgestaltung dieser Versu-

che richtet sich nach den Alterungsvorgängen, 

die für das jeweilige Material des Bewehrungs-

gitters relevant sind (s. Abschnitt 4.3.2 und 

4.3.3).  

Diese Vorgehensweise ist jedoch nur dann ge-

rechtfertigt, wenn gezeigt werden kann, dass 

durch die einwirkenden Kräfte die Alterungs-

vorgänge nicht beschleunigt werden und dass 

keine neuen alterungsähnlichen Versagensme-

chanismen in Gang gesetzt werden. Ist diese 

Voraussetzung nicht erfüllt, so muss die Aus-

wirkung der Kräfte auf das Langzeitverhalten 

in Zeitstandversuchen mit „kombinierter“ Ein-

wirkung untersucht werden (s. Ab-

schnitt 4.3.4).  

Schließlich müssen die Bereiche der Verbin-

dung von Längs- und Querelementen beson-

ders geprüft werden, da sich hier ein von den 

Elementen des Bewehrungsgitters abweichen-

des Materialverhalten ergeben kann (s. Ab-

schnitt 4.3.5).  

Bei einem Untersuchungsprogramm muss wei-

terhin berücksichtigt werden, ob die Längs- 

und Querelemente aus unterschiedlichen Ma-

terialien gefertigt werden, ob die Elemente be-

schichtet sind oder aus einer Kombination 

mehrerer Materialien bestehen. 

Das Langzeitverhalten eines Bewehrungsgit-

ters hängt von dessen Material, seiner Art und 

konstruktiven Gestaltung ab. Es gibt daher 

keine „Standardprüfung“ für alle Bewehrungs-

gitter. Für jedes Produkt bzw. jede Produktfa-

milie muss vielmehr ein Prüfprogramm erar-

beitet werden, das die Besonderheiten des 

Produkts berücksichtigt. Dies sei exemplarisch 

an zwei Fällen erläutert.  

Bei einem gestreckten Bewehrungsgitter aus 

Polyethylen hoher Dichte ist die Oxidation der 

wesentliche, die Lebensdauer begrenzende Al-

terungsmechanismus. Ein durch äußere Kräfte 

hervorgerufener Spannungszustand wird die 
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Oxidation eher verlangsamen. Dieser Zusam-

menhang ist gut belegt. Es können also die un-

ten beschriebenen Warmlagerungs- und Im-

mersionsversuche durchgeführt werden 

(s. Abschnitt 4.3.1). Bei diesem Material kön-

nen die einwirkenden Kräfte jedoch eine Span-

nungsrissbildung auslösen. Dieser Mechanis-

mus könnte zum Versagen des Materials bei 

der Einwirkung von Kräften führen, die weit 

unterhalb des in den Versuchen zur Festigkeit 

ermittelten Niveaus liegen. Es müssen daher 

Zeitstandversuche mit „kombinierter“ Bean-

spruchung durchgeführt werden. Die Span-

nungsrissbildung wird voraussichtlich in den 

wenig verstreckten Verbindungsbereichen von 

Längs- und Querelementen auftreten, auf die 

sich die Untersuchung konzentrieren muss (s. 

Abschnitt 4.3.4).  

Bei einem gelegten oder gewebten Beweh-

rungsgitter aus Polyester wird zunächst zu klä-

ren sein, ob das gewählte Polyestermaterial 

unter den Milieubedingungen auf der Deponie-

oberflächenabdichtung tatsächlich beständig 

gegen die Oxidation und gegen die äußere 

Hydrolyse ist. Der relevante Alterungsvorgang 

ist dann die innere Hydrolyse (s. Ab-

schnitt 4.3.3). Dazu können Immersionsversu-

che an unbelasteten Proben durchgeführt wer-

den, da auch hier ein Spannungszustand den 

hydrolytischen Abbau vermutlich nicht be-

schleunigen wird. Dieser Sachverhalt wurde in 

einzelnen bereits vorliegenden Untersuchun-

gen festgestellt.  

Im nächsten Schritt müssen die Verbindungs-

stellen untersucht werden (s. Abschnitt 4.3.5). 

Sind die Elemente verschweißt, so muss das 

Alterungsverhalten und die Festigkeit der 

Schweißnähte in Zeitstandversuchen unter 

„kombinierter Einwirkung“ ermittelt und dazu 

Verfahren angegeben werden, mit denen die 

Festigkeit der Schweißnähte charakterisiert 

werden kann. Bei anderen Verbindungskon-

struktionen muss im Einzelfall überlegt wer-

den, welche besonderen Versagensmechanis-

men sich ergeben könnten und wie diese prüf-

technisch charakterisiert werden können. 

Gegebenenfalls müssen ergänzend zu den 

noch zulässigen Beanspruchungen des Beweh-

rungsgitters besondere Anforderungen an die 

noch zulässige Beanspruchung der Verbin-

dungsbereiche festgelegt werden. 

Bei anderen Werkstoffen und Produkten (z. B. 

gelegte Bewehrungsgitter aus Polypropylen, 

pultrodierte PE-PET-Bewehrungsgitter oder 

andere mehrschichtige Bewehrungsgitter, ge-

webte Bewehrungsgitter aus Polyvinylalkohol 

usw.) muss von einem umfassenden, alle Ein-

wirkungen berücksichtigenden Prüfprogramm 

ausgegangen werden.  

4.3.1 Zugfestigkeit und Isochronenkur-

ven 

Es müssen sowohl Kriechversuche als auch 

Zeitstandversuche nach DIN EN ISO 13431 

durchgeführt werden (Tabelle 2 Nr. 2.9 und 

2.10). Aus den Kriechversuchen werden die 

Isochronenkurven ermittelt. Die Zeitstandver-

suche dienen zur Bestimmung des Abminde-

rungsfaktors A1.  

Für die Erstellung einer Isochronenkurve eines 

Produkts oder eines für eine Produktfamilie re-

präsentativen Produkts müssen Prüfungen bei 

mindestens vier Auslastungsgraden zwischen 

10 % und 60 % der Kurzzeitzugfestigkeit mit 

einer Prüfdauer von mindestens 10.000 h 

durchgeführt werden. Die Kurven für 

100.000 h und 1.000.000 h werden aus den 

vorhandenen Isochronenkurven, von Zeiten 

bis zu 10.000 h, extrapoliert. 

Bei der Zulassung einer Produktfamilie muss 

nachgewiesen werden, dass die Isochronen-

kurven der Produkte der Familie mit denen des 

repräsentativen Produkts übereinstimmen. Ist 

dies nicht der Fall, müssen die Isochronenkur-

ven für jedes Produkt ermittelt werden. Für 

den Nachweis der Übereinstimmung gelten fol-

gende Anforderungen: Aus der Produktfamilie 

werden je nach deren Umfang Produkte mit 

niedrigeren und höheren Kurzzeitfestigkeiten 

ausgewählt und in Kriechversuchen geprüft. 

Dabei wird eine Kriechkurve bei mindestens 2 

Auslastungsgraden über eine Prüfdauer von 

mindestens 100 h gemessen. Die so ermittel-

ten Daten zur Isochronenkurve dürfen keine 
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signifikante Abweichung von den Daten des re-

präsentativen Produkts ergeben.  

Für die Erstellung einer Zeitstandkurve eines 

Produkts oder eines für eine Produktfamilie re-

präsentativen Produkts müssen Zeitstandzug-

versuche bei mindestens 12 verschiedenen, 

gleichmäßig abgestuften Zugkräften durchge-

führt werden. Die kleinste Zugkraft muss dabei 

so gewählt werden, dass Standzeiten von min-

destens 10.000 h erreicht werden. Für den 

Nachweis der Übereinstimmung gelten fol-

gende Anforderungen: Aus der Produktfamilie 

werden je nach deren Umfang Produkte mit 

niedrigeren und höheren Kurzzeitfestigkeiten 

ausgewählt und in Zeitstandzugversuchen ge-

prüft. Dabei werden Versuche bei mindestens 

4 verschiedenen Zugkräften durchgeführt. Die 

kleinste Zugkraft muss dabei so gewählt wer-

den, dass Standzeiten von mindestens 1.000 h 

erreicht werden. Die so ermittelten Daten zu 

den Standzeiten dürfen keine signifikante Ab-

weichung von den Daten des repräsentativen 

Produkts ergeben. 

Alternativ kann für die Ermittlung der Zeit-

standkurve auch die sogenannte Stepped Iso-

thermal Method (SIM) nach ASTM D 6992 her-

angezogen werden (Tabelle 2 Nr.  2.11). Die 

Zuverlässigkeit der Ergebnisse der SIM-

Versuche muss aber immer durch einen Ver-

gleich mit einem herkömmlichen Zeitstandver-

such (eine Zugkraft, mindestens 10.000 h 

Prüfdauer) abgesichert werden. 

4.3.2 Oxidation und Auslaugung von 

Stabilisatoren 

Die Beständigkeit gegen den oxidativen Abbau 

bei Polyolefinen wird in Warmlagerungsversu-

chen im Umluftwärmeschrank in Anlehnung an 

DIN EN ISO 13438 und in Auslaugversuchen in 

Anlehnung an DIN EN 14415 bei einer Lage-

rungstemperatur von jeweils 80 °C untersucht 

(s. Tabelle 4 Nr. 4.1 und 4.2)7. Die Lagerungs-

zeit muss mindestens ein Jahr betragen. Un-

tersucht werden die Veränderungen der me-

chanischen Kennwerte (Höchstzugkraft und 

 
7 Müller, W., Jakob, I., Li, C. S. und Tatzky-Gerth, R.: Dura-
bility of polyolefin geosynthetic drains. Geosynthetics 

Dehnung bei der Höchstzugkraft) sowie des 

Stabilisatorgehaltes und der Kristallinität. Der 

Stabilisatorgehalt wird nach einer Fest-flüs-

sig-Extraktion durch UV-Spektroskopie, 

HPLC-Analyse und indirekt über OIT-Mes-

sungen am Produkt selbst bestimmt. Das ge-

wählte Messverfahren richtet sich nach der Art 

der Stabilisierung. Die Kristallinität wird in ei-

ner DSC-Messung ermittelt. Die Anforderun-

gen sind in Tabelle 4 angegeben.  

Anforderungen an andere Rohstoffe/Arten von 

Produkten (z. B. Polyester, Polystyrol, PVC 

etc.) werden in sinngemäßer Übertragung der 

Anforderungen der Tabelle 4 festgelegt. 

Wenn die oxidative Alterung zu einem allmäh-

lichen Festigkeitsverlust führt, so muss auch 

hier ein Abminderungsfaktor A4 in Analogie zu 

dem im Folgenden für die Hydrolyse beschrie-

benen Verfahren ermittelt werden. 

4.3.3 Hydrolyse 

Die Beständigkeit gegen den Alterungsvorgang 

der inneren Hydrolyse wird durch Immersions-

versuche in Anlehnung an DIN EN 12447 ge-

prüft. Das Verfahren der Probenahme und der 

mechanischen Prüfungen lehnt sich an 

DIN EN 12226 an. Als Prüfmedium wird entio-

nisiertes Wasser verwendet. Bei mindestens 

vier Immersionstemperaturen (z. B. 50, 60, 70 

und 80) werden Proben für mindestens 10 Ent-

nahmen mit jeweils mindestens 10 Probekör-

pern aus dem Längselement mit Verbindungs-

stellen und bei andersartigen Eigenschaften 

auch 10 Probekörper aus dem Querelement 

mit Verbindungsstellen eingelagert. Die Versu-

che müssen über mindestens 10.000 h geführt 

werden. Die Vorbereitung, Konditionierung, 

Einlagerung und Entnahme der Proben wird in 

einer eigenen Prüfvorschrift geregelt. Be-

schichtete Proben dürfen nur dann eingelagert 

werden, wenn für den Bereich der Prüftempe-

raturen in stichprobenartigen Untersuchungen 

gezeigt wird, dass die Beschichtung keinen 

Einfluss auf das Prüfergebnis hat. An den ent-

nommenen Proben werden Zugversuche zur 

International, 16(2009), H. 1, S. 28-42.  
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Bestimmung der Höchstzugkraft und der Deh-

nung bei der Höchstzugkraft durchgeführt so-

wie der Gehalt an Carboxylendgruppen oder 

die Grenzviskositätszahl bestimmt, die beide 

als Maß für den Abbau des mittleren Moleku-

largewichts dienen sollen. Die Auswahl des 

Prüfverfahrens für die mechanischen Prüfun-

gen richtet sich nach DIN EN 12226. Weiterhin 

wird die Glasübergangstemperatur ermittelt.  

Die Daten ergeben die Abbaukurven für die 

Zugfestigkeit bei den unterschiedlichen Lage-

rungstemperaturen. Für eine gegebene Ab-

minderung der Zugfestigkeit werden aus den 

Abbaukurven die zugehörigen Lagerungszeiten 

ermittelt. Diese Zeiten werden in ein Arr-

henius-Diagramm eingetragen und durch line-

are Extrapolation die Funktionsdauer unter An-

wendungsbedingungen abgeschätzt. Dies ge-

schieht für verschiedene Abminderungen. Der 

Abminderungsfaktor A4 für die Zugfestigkeit 

wird schließlich so gewählt, dass die extrapo-

lierte Funktionsdauer bei 20 °C mit einer 

Wahrscheinlichkeit von 95 % größer als 100 

Jahre ist. Ebenso wird der zeitliche Verlauf des 

molekularen Abbaus bei den verschiedenen 

Temperaturen ausgewertet. Daraus kann auch 

der Zusammenhang zwischen der Abnahme 

des Molekulargewichts und der Zugfestigkeit 

bestimmt und insbesondere Abbaukurven bei 

niedrigen Temperaturen überprüft werden.  

In Tabelle 4 Nr. 4.5 wird ein Immersionsver-

such zur Prüfung der Beständigkeit gegen den 

äußeren hydrolytischen Abbau bei Beweh-

rungsgittern aus Polyester (PET) angegeben8. 

Diese Prüfung muss herangezogen werden, 

wenn in Abstimmung mit der Zulassungsstelle 

ein Bewehrungsgitter unter speziellen Bedin-

gungen bei pH > 9 eingesetzt werden soll. 

4.3.4 Alterung unter der Einwirkung von 

Zugkräften: Zeitstandzugversuche 

bei höheren Temperaturen und 

Medieneinfluss 

Zur Prüfung des Alterungsverhaltens unter der 

 
8 Schröder, H. F.: Ermittlung des Einflusses der alkalischen 

Hydrolyse auf die Langzeitbeständigkeit von hochfesten 
Polyester (PET)-Garnen für Geotextilien. Fraunhofer IRB 

Einwirkung von Zugkräften werden Zeitstand-

zugversuche in Anlehnung an DIN EN ISO 

13431 durchgeführt. Solche Versuche sind 

dann erforderlich, wenn mechanische Span-

nungen erhebliche Auswirkungen auf das Alte-

rungsverhalten haben oder haben können. 

Wenn solche Effekte nur im Bereich der Ver-

bindungsstellen auftreten, genügt es entspre-

chende Versuche an den Verbindungsstellen 

durchzuführen, s. dazu Abschnitt 4.3.5.  

Geprüft wird an Probekörpern aus Längs- und 

falls erforderlich auch Querelementen jeweils 

mit Verbindungsstellen. Die Auslastungsgrade 

der Höchstzugkraft sind so zu wählen, dass 

sich von den insgesamt zwölf Einzelprüfungen 

jeweils mindestens 3 Standzeiten in den Berei-

chen zwischen 10 h und 100 h, 100 h und 

1.000 h, 1.000 h und 10.000 h, sowie über 

10.000 h ergeben.  

Die so bestimmte Zeitstandkurve ist für min-

destens 3 Temperaturen in einem für den Al-

terungsvorgang relevanten Medium zu ermit-

teln. Zur Bestimmung der Zeitstandkurve und 

zu deren Extrapolation auf die Temperatur der 

Anwendung ist die ISO/TR 20432 zu berück-

sichtigen.  

Aus dem Vergleich mit der Zeitstandkurve, die 

aus Untersuchungen bei der Anwendungstem-

peratur nach DIN EN ISO 13431 extrapoliert 

wurde, ergibt sich der Abminderungsfaktor A4. 

4.3.5 Untersuchungen der Eigenschaften 

und des Langzeitverhaltens der 

Verbindungsstellen 

Die Verbindungsstellen der Bewehrungsgitter 

können in unterschiedlicher Weise ausgebildet 

sein. Über Art und Umfang der Alterungsver-

suche wird im Einzelfall entschieden. Alte-

rungsversuche sind in der Regel erforderlich, 

wenn die Kraftübertragung im Bereich der Ver-

bindungsstellen nicht nur über eine reine Rei-

bung zwischen den sich kreuzenden Elementen 

erfolgt. Da bislang kaum Erfahrungen mit Alte-

rungsversuchen an Verbindungsstellen 

Verlag, 1999. 
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vorliegen, können hier nur vorläufige Festle-

gungen hinsichtlich der Versuchsdurchführung 

und Bewertung getroffen werden. 

Bei Erddruckgittern kann die Festigkeit der 

Verbindungsstellen in Zugversuchen in Anleh-

nung an GRI GG2 bestimmt werden9. Dazu 

müssen unter Umständen speziell an die Ei-

genart der Verbindungsstellen angepasste 

Klemmen entwickelt werden. Das Kraft-Weg-

Diagramm und das Versagensbild müssen für 

mindestens 20 Einzelproben dokumentiert 

werden (s. Tabelle 2 Nr. 2.8).  

Bei der Zugprüfung im Labor werden die Quer-

stäbe eingespannt, die eigentliche Verbin-

dungsstelle liegt jedoch frei. Unter den Bedin-

gungen der Anwendung sind die Verbindungs-

stellen einem lokal variierenden Druck ausge-

setzt. Die Zugfestigkeitseigenschaften der im 

Boden eingebetteten Verbindungsstelle unter 

einer gleichzeitig einwirkenden Druckspan-

nung werden sich von denen einer Verbin-

dungsstelle im Zugversuch im Labor unter-

scheiden. Aus den Laborversuchen kann daher 

noch nicht auf die Festigkeitseigenschaften im 

Boden geschlossen werden. Sie bietet jedoch 

einen Anhaltspunkt für die Festigkeit, mit der 

höchstens gerechnet werden kann. 

Die Untersuchung der Beständigkeit kann ab-

gestuft erfolgen. Ziel ist es dabei, Abminde-

rungsfaktoren für die Festigkeit zu ermitteln, 

mit denen nach Gl. (8) im Anhang 3 eine Lang-

zeitfestigkeit angegeben werden kann. 

Zunächst kann die Beständigkeit der Verbin-

dungsstellen ohne mechanische Beanspru-

chung in Einlagerungsversuchen bestimmt 

werden. Die Auswahl des Prüfmediums und der 

Prüfbedingungen richtet sich nach dem Werk-

stoff und den relevanten Alterungsvorgängen. 

Die Proben müssen spannungsfrei in eine Hal-

terung montiert werden, die einerseits die 

Form fixiert andererseits die Einwirkung der 

Prüfflüssigkeit nicht behindert. Die Prüfung der 

Höchstzugkraft in Anlehnung an GRI GG2 er-

folgt je Entnahme an mindestens zehn 

 
9 Kupec, J., McGown, A. and Ruiken, A.: Junction Strength 
Testing for Geogrids. In: Proceedings of the Third European 
Geosynthetic Conference. Floss, R., Bräu, G., Nußbaumer, 

Einzelproben (s. Tabelle 2 Nr. 2.8). Bei Be-

wehrungsgittern aus PET werden die Proben in 

Anlehnung an DIN EN 12447 bei 60 °C über 

mindestens ein Jahr eingelagert. In regelmäßi-

gen Abständen erfolgen vier Entnahmen. Der 

Abfall der relativen Höchstzugkraft sollte nicht 

mehr als 25 % betragen.  

In einem zweiten Schritt kann das Alterungs-

verhalten der Verbindungsstellen unter Einwir-

kung einer Zugkraft in Anlehnung an die 

DIN EN ISO 13431 bei erhöhter Temperatur 

untersucht werden, s. dazu Abschnitt 4.3.4. 

Die Krafteinleitung auf die Verbindungsstellen 

erfolgt durch eine Vorrichtung, die in Anleh-

nung an GRI GG2 gestaltet wird. Die Auswahl 

der Prüfmedien richtet sich nach den relevan-

ten Alterungsmechanismen. Produkte aus Po-

lyester müssen im Wasser, solche aus Polyole-

finen in Wasser und an Luft geprüft werden. Es 

sind Zeitstandkurven bei zunächst mindestens 

einer Prüftemperatur (z. B. 60 °C bei Produk-

ten aus Polyester und 80 °C bei Polyolefinen) 

und verschiedenen Auslastungsgraden zu er-

mitteln. Zur Bestimmung der Zeitstandkurve 

und zu deren Extrapolation auf die Temperatur 

der Anwendung ist die ISO/TR 20432 zu be-

rücksichtigen. Aus dem Kehrwert des Auslas-

tungsgrads für die Höchstzugkraft der Verbin-

dungsstelle für eine Zeitdauer von 100 Jahren 

bei einer Temperatur von beispielsweise 20 °C 

könnte aus solchen Versuchen im Prinzip ein 

Anhaltspunkt für die Abminderung der Festig-

keit der Verbindungsstelle bestimmt werden.  

Je nach dem Ausmaß des Abweichens des Ver-

haltens der Verbindungsstellen von dem der 

Längs- und Querelemente kann eine dritte 

Stufe erforderlich sein. Die in eingebetteten 

Verbindungsstellen von den Quer- auf die 

Längselemente übertragbaren Kräfte werden 

voraussichtlich größer sein, als es die Kurz-

zeit-Zugfestigkeit der freien Verbindungsstelle 

erwarten lässt. In einem dritten Schritt könn-

ten daher ergänzend zu den oben beschriebe-

nen Prüfungen zur Beständigkeit und zum 

M. and Laackmann, K. (Hrsg.), DGGT and TUM-ZG, Mün-
chen, 2004. 
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Zeitstandverhalten „freier“ Verbindungsstellen 

Zeitstand-Scherversuche in Anlehnung an 

DIN EN ISO 25619-1 durchgeführt werden, 

um diesen Effekt zu untersuchen.  

Dazu würde in einer speziellen noch zu entwi-

ckelnden Versuchseinrichtung auf die Verbin-

dungsstelle eine Scherkraft im Bereich der 

Kurzzeit-Scherfestigkeit und gleichzeitig eine 

Druckkraft aufgebracht. Bei Bewehrungsgit-

tern aus PET müssten die so beanspruchten 

Proben in Anlehnung an DIN EN 12447 bei 

60 °C über mindestens ein Jahr eingelagert 

werden. Bei Bewehrungsgitter aus Polyolefinen 

müssten die so eingespannten Proben bei 

80 °C über mindestens ein Jahr gut belüftet an 

Luft gelagert werden. Kommt es unter diesen 

Bedingungen zum Versagen, bliebe als letzter 

Schritt die Messung von Zeitstandkurven. Es 

wären dann Zeitstandkurven bei mindestens 

drei verschiedenen Prüftemperaturen (z. B. 

80 °C, 70 °C und 60 °C) zu ermitteln. Zur Be-

stimmung der Zeitstandkurve und zu deren 

Extrapolation auf die Temperatur der Anwen-

dung ist die ISO/TR 20432 zu berücksichtigen. 

Aus dem Kehrwert des Auslastungsgrads für 

die Festigkeit der Verbindungsstelle für eine 

Zeitdauer von 100 Jahren bei einer Tempera-

tur von beispielsweise 20 °C ergibt sich damit 

der Abminderungsbeiwert der Festigkeit der 

Verbindungsstellen. Der Abminderungsbeiwert 

ist abhängig von der Nutzungsdauer und von 

der Temperatur. 

4.3.6 Beurteilung der Eigenschaften 

von Erddruckgittern 

Die Festigkeit und Haltbarkeit von Verbin-

dungsstellen ist im Falle der Erddruckgitter 

eine wesentliche, das Herausziehverhalten be-

einflussende Eigenschaft. Bei Erddruckgittern 

ist eine Zulassung daher nur dann möglich, 

wenn neben der Charakterisierung der Eigen-

schaften der Längselemente auch ein Verfah-

ren zur Beschreibung der Eigenschaften der 

Verbindungsstellen erarbeitet wird. Für jeden 

Bewehrungsgittertyp muss daher ein Proben-

halter entwickelt werden, der an die Eigenart 

der Gestaltung des jeweiligen Typs 

(geschweißt, extrudiert, gewebt, etc.) ange-

passt ist. Mit solch einer Probenhalterung kann 

nicht nur die Zugscherfestigkeit ermittelt wer-

den. Sie bietet auch die Möglichkeit für weiter-

gehende Untersuchungen z. B. zum Alterungs-

verhalten oder zur Zeitstand-Zugscherfestig-

keit, wie sie im vorherigen Abschnitt 4.3.5 be-

schrieben wurden.  

Es muss geklärt werden, ob die Alterung von 

Verbindungsstellen (Raschelfaden, Schweiß-

naht, wenig orientierte Übergangsbereiche) 

derjenigen von Längselementen entspricht. Ist 

mit zusätzlichen Alterungseffekten zu rechnen, 

müssen diese experimentell untersucht wer-

den, siehe dazu den vorherigen Abschnitt. Man 

denke wieder an das Beispiel der Spannungs-

rissbildung bei extrudierten Bewehrungsgit-

tern. Hier wäre die Frage zu beantworten, bei 

welchem Niveau der Zugscherkraft Span-

nungsrissbildung überhaupt auftritt. Auf der 

Grundlage solcher Prüfungen bietet die im An-

hang 3 angegebene Bemessungsgleichung (Gl. 

(3) zusammen mit den erforderlichen Abmin-

derungen (Gl. (8)) die Möglichkeit einer ersten 

Einschätzung des Anwendungsbereichs des 

Bewehrungsgitters.  

In Versuchen an reinen Längselementen und 

Längselementen mit einem, zwei und drei Que-

relementen müssen die charakteristischen 

Funktionen des Bewehrungsgitters bestimmt 

werden, s. dazu die Erläuterungen im An-

hang 3. Erforderlich ist die Messung der Rei-

bungskraft und des Erdwiderstands als Funk-

tion der Verschiebung in verschiedenen Böden. 

Der relative Anteil von Reibung und Erdwider-

stand an der Beanspruchung des einzelnen 

Querelements kann so ebenfalls ermittelt wer-

den. In solchen Versuchen muss auch geklärt 

werden, ob ein zusätzliches, von der Verschie-

bung abhängiges Versagenskriterium für die 

Verbindungsstelle neben dem in Anlehnung an 

Anhang 3 ermittelten Festigkeitskriterium er-

forderlich ist.  

Die Steifigkeit der Längselemente muss aus 

isochronen Spannungs-Dehnungs-Diagram-

men ermittelt werden. Dabei wird unterstellt, 

dass über die Gebrauchsdauer des 
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Bewehrungsgitters die Alterung der Längsele-

mente deren Spannungs-Dehnungs-Verhalten 

nicht wesentlich verändert. Der Abminde-

rungsfaktor A4 für die Längselemente findet in 

dieser Forderung eine obere Grenze. Ein Fes-

tigkeitsverlust durch Alterung darf nur in dem 

Umfang in Kauf genommen werden, wie sich 

dabei Verformungseigenschaften nicht ändern.  

Mit all diesen Informationen kann in die Model-

lierung des Verhaltens des Bewehrungsgitters 

in einem Einbindegraben  nach dem Modell von 

F. Jacobs und M. Ziegler (oder einem äquiva-

lenten Modell) eingestiegen werden, s. An-

hang 2. Die Parametrisierung des Modells für 

ein bestimmtes Bewehrungsgitter wird im Rah-

men des Zulassungsverfahrens an klein- und 

großmaßstäblichen Herausziehversuchen 

überprüft werden. Anhand von Parameterstu-

dien ist dann zu klären, ob überhaupt – und 

wenn ja, für welche Steifigkeit von Verbin-

dungsgräben – die herkömmliche Bemessung 

nach der EBGEO und gegebenenfalls mit wel-

chen Modifikationen sichere Ergebnisse liefert. 

Gegebenenfalls wird für den Bereich, wo die 

herkömmliche Bemessung nicht anwendbar 

ist, ein Sicherheitsfaktor festgelegt. 

Für das Zulassungsverfahren müssen neben 

den Angaben zu den Eigenschaften der Längs- 

und Querelemente noch folgende Eigenschaf-

ten dokumentiert werden, die der Zulassungs-

stelle einen genauen Einblick in die Eigenart 

des Bewehrungsgitters ermöglichen:  

 

 die Zugscherfestigkeit der Verbindungs-

stelle mit den zugehörigen Abminderungs-

faktoren und die zulässige Verschiebung 

der Verbindungsstellen,  

 die Steifigkeit der Längselemente,  

 die charakteristische Funktion für den Erd-

widerstand,  

 die charakteristische Funktion für die Rei-

bung,  

 die charakteristische Funktion für das 

 
10 Jewell, R. A., Soil reinforcement with geotextiles, Thomas 
Telford, London, 1996. 
11 Ziegler, M., Timmers, V.: A New Approach to Design Ge-
ogrid Reinforcement. In: Proceedings of the Third European 

Gleiten,  

 der relative Anteil von Erdwiderstand und 

Reibung, jeweils für ein gewisses Spektrum 

von Bodeneigenschaften,  

 Angabe von Bemessungsverfahren mit ggf. 

anzugebenden Anwendungsgrenzen (inklu-

sive Verbundbeiwerte und Sicherheitsfak-

toren).  

 

In welchem Umfang diese Angaben im Zulas-

sungsschein dokumentiert werden, wird im 

Einzelfall festgelegt. 

4.4. Bestimmung des Herauszieh-
widerstands 

Für den Entwurf und die Berechnung von Ver-

ankerungen muss der Herausziehwiderstand in 

Abhängigkeit vom Boden, der Auflast und der 

Verankerungslänge bekannt sein. Im Verbund 

zwischen Bewehrungsgitter und Boden wirken 

beim Herausziehen ein Mechanismus der Kon-

taktreibung zwischen Boden und Elementen 

des Bewehrungsgitters sowie ein weiterer Me-

chanismus, der durch die Verzahnung des Bo-

dens in den Maschen des Bewehrungsgitters 

bedingt ist10. Wird das Bewehrungsgitter auf 

Zug beansprucht, so stützen sich die Quer-

stäbe auf dem davorliegenden Bodenkörper 

ab, der der Verschiebung Widerstand entge-

gensetzt. Aus dem passiven Erddruck des Bo-

dens, der bei einer Verschiebung der Querele-

mente mobilisiert wird, resultiert eine kombi-

nierte mechanische Beanspruchung in den 

Querelementen. Diese durch den Erdwider-

stand bedingte Kraft und die Reibungskraft in 

der Kontaktfläche zwischen den Querelemen-

ten und dem Boden werden über die Verbin-

dungsstellen in die Längselemente übertragen. 

Der Herausziehwiderstand eines Bewehrungs-

gitters wird bei gegebenem Boden und Auflast 

dann durch folgende Eigenschaften des Be-

wehrungsgitters bestimmt11:  

 

Geosynthetic Conference. Floss, R., Bräu, G., Nußbaumer, 
M. and Laackmann, K. (Hrsg.), DGGT and TUM-ZG, Mün-
chen, 2004. 
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 das Verformungsverhalten und die Bean-

spruchungsgrenzen der Längs- und Que-

relemente bei der Beanspruchung durch 

Herausziehen aus dem Boden, 

 die Oberflächenreibung in der Kontaktflä-

che von Gitterelementen und Boden, 

 die an einer Verbindungsstelle wirkende 

mechanische Beanspruchung in Abhängig-

keit vom Verschiebungsweg der Verbin-

dungsstelle für verschiedene Böden und 

vertikalen Spannungen, 

 die Versagensgrenze der Verbindungsstel-

len bei der mechanischen Beanspruchung 

durch Herausziehen aus dem Boden. 

 

Um beurteilen zu können, welchen Herauszieh-

widerstand ein Bewehrungsgitter unter den 

gegebenen Bedingungen tatsächlich langfristig 

entwickeln kann, müssen insbesondere die 

beiden letzten Punkte bearbeitet werden12, s. 

dazu den Anhang 3. 

Eine Ausnahme bilden Produkte, bei denen der 

über die Querelemente und Verbindungsstellen 

übertragene Erdwiderstand und auch die Rei-

bung zwischen Querelementen und Boden nur 

geringfügig zum Herausziehwiderstand beitra-

gen, sogenannte Reibungsgitter. Bei solchen 

Bewehrungsgittern kann der Herausziehwider-

stand nach dem Verfahren der EBGEO über ei-

nen Verbundbeiwert charakterisiert werden. Es 

darf aber nur der Verbundbeiwert, der sich aus 

dem reinen Oberflächenreibungswiderstand 

der Längselemente ergibt, angesetzt werden. 

Weiterhin muss sichergestellt sein, dass das 

Verhalten von Querelementen und Verbin-

dungsstellen beim Herausziehen dabei keinen 

Einfluss auf die Langzeit-Festigkeit der 

Längselemente hat. Für die Bestimmung des 

Verbundbeiwerts müssen dann entsprechende 

Herausziehversuche nur an Längselementen 

 
12 Müller, W.: Zur Bemessung der Verankerung von Beweh-
rungsgittern aus Kunststoff beim Schutz von Böschungen 
vor hangparallelem Gleiten. Bautechnik 88(2011), H. 6, S. 
347bis 352. 
Jacobs, F., Ziegler, M., Vollmert, L. und Ehrenberg, H.: Ex-
plicit design of geogrids with a nonlinear interface model. 
In: Proceedings of the 10th International Conference on Ge-
osynthetics. Ziegler, M., et al. (Hrsg.). Essen, Germany: 
Deutsche Gesellschaft für Geo-technik (DGGT) 2014. 

durchgeführt werden.  

4.5. Umweltverträglichkeit von 
Zusätzen und Verarbeitungs-
hilfen 

Auslaugbare oder wasserlösliche Zusätze und 

Verarbeitungshilfen müssen umweltverträglich 

sein. Die Unbedenklichkeit muss nach dem im 

FGSV-Merkblatt 535, Abschnitt 6.28, angege-

benen Verfahren nachgewiesen werden13. 

5. Eigen14- und Fremdüber-
wachung bei der Produk-
tion 

Nach Anhang 1 Nummer 2.1 der Deponiever-

ordnung muss eine regelmäßige Eigen- und 

Fremdüberwachung eine gleichmäßige Qualität 

der Produktion der Vorprodukte und des Be-

wehrungsgitters sicherstellen. Die Durchfüh-

rung dieser Maßnahmen muss in ein Qualitäts-

managementsystem eingebunden sein, das 

nach der DIN EN ISO 9001 zertifiziert ist.  

Die Eigenüberwachung bzw. „das System der 

werkseigenen Produktionskontrolle“ bei der 

Produktion des Bewehrungsgitters hat grund-

sätzlich den Anforderungen der DIN EN 13257 

Abschnitt 5.4 und Anhang A zu entsprechen. 

Die gültige Zertifizierungsurkunde, das Organi-

gramm, aus dem die Zuständigkeiten hervorge-

hen, und die die Eigenüberwachung betreffen-

den Arbeitsanweisungen und Prüfpläne müssen 

der Zulassungsstelle vorgelegt werden.  

Art und Umfang der Identifikationsprüfungen 

und Kontrollen an gekauften oder selbst her-

gestellten Vorprodukten wird im Zulassungs-

schein im Einzelfall geregelt. Tabelle 5 be-

schreibt Art und Umfang der 

Doktorarbeit von Jacobs, F. siehe: http://publications.rwth-
aachen.de/record/680774/files/680774.pdf. 

13 Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im 
Erdbau des Straßenbaues, FGSV-Verlag, Köln, 2016. 

14 Die Eigenüberwachung wird im Bauwesen (Baupro-
duktenrichtlinie) inzwischen als werkseigene Produktions-
kontrolle (WPK) bezeichnet. 
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Eigenüberwachung und Fremdüberwachung 

bei der Produktion des Bewehrungsgitters so-

wie den Mindestumfang der Prüfungen. Art und 

Häufigkeit der Prüfung müssen mit der Zulas-

sungsstelle abgestimmt und im Anhang zum 

Zulassungsschein beschrieben werden. 

5.1. Eingangskontrollen und -prü-
fungen 

Die Übereinstimmung der eingesetzten Form-

massen und Zuschlagstoffe – z. B. der Basis-

polymere und des Additiv-Batches – für die 

Elemente des Bewehrungsgitters mit den Ma-

terialien, die bei der Produktion der Prüfmuster 

für das Zulassungsverfahren verwendet wur-

den, muss vom Hersteller kontrolliert werden. 

Art und Umfang der dabei erforderlichen Ein-

gangsprüfungen des Herstellers des Beweh-

rungsgitters werden ausgehend von Tabelle 1 

im Zulassungsschein aufgeführt.  

Ist der Hersteller des Bewehrungsgitters zu-

gleich Hersteller der Gitterelemente entfallen 

die Wareneingangsprüfungen für diese Vorpro-

dukte. Es muss dann jedoch eine Qualitätssi-

cherung der Produktion der Elemente mit einer 

entsprechenden Eigenüberwachung durchge-

führt werden. Art und Umfang der dabei erfor-

derlichen Prüfungen des Herstellers des Be-

wehrungsgitters werden ausgehend von Ta-

belle 1 in den Anlagen zum Zulassungsschein 

aufgeführt. 

5.2. Eigenüberwachung der Pro-
duktion 

Im Rahmen der Eigenüberwachung der Pro-

duktion des Bewehrungsgitters müssen be-

stimmte charakteristische Eigenschaften der 

Produkte überprüft werden. Tabelle 5 be-

schreibt Verfahren und gibt Häufigkeiten an, 

mit denen geprüft werden muss. Art und Um-

fang der Prüfungen des Herstellers des Beweh-

rungsgitters werden ausgehend von Tabelle 5 

im Anhang zum Zulassungsschein festgelegt. 

Dabei müssen die im Zulassungsschein ange-

gebenen produktbezogenen Anforderungen 

und Toleranzen erfüllt werden. 

Die Daten aus der Überwachung müssen über 

zehn Jahre so archiviert werden, dass jederzeit 

eine Zuordnung der Prüfergebnisse zu einer 

Liefereinheit möglich ist. Auf Verlangen sind 

der Zulassungsstelle die Daten zugänglich zu 

machen. 

Zu jeder Lieferung muss ein Abnahmeprüf-

zeugnis 3.1 in Anlehnung an DIN EN 10204 

ausgestellt werden. Die Prüfwerte im Abnah-

meprüfzeugnis müssen den Rollen, an denen 

sie gemessen wurden, zugeordnet werden 

können. Das Abnahmeprüfzeugnis muss eine 

Erklärung enthalten, dass die Produktion ge-

mäß der bei der Zulassungsstelle vertraulich 

hinterlegten Unterlagen über die Materialien 

und Vorprodukte erfolgt ist.  

5.3. Fremdüberwachung 

Die laufende Produktion des Bewehrungsgit-

ters wird durch eine mit der BAM vereinbarte, 

neutrale Stelle überwacht (s. Abschnitt 11). 

Die mit der Fremdüberwachung beauftragte 

Prüf- und Inspektionsstelle muss über ausrei-

chend qualifiziertes Personal und die notwen-

digen Prüfeinrichtungen verfügen. Die Fremd-

überwachungsberichte sollen von ihr spätes-

tens zwei Monate nach dem Probeneingang 

fertiggestellt und verteilt worden sein. Das 

Prüflabor muss für die bei der Fremdüberwa-

chung anzuwendenden genormten Prüfungen 

nach der DIN EN ISO/IEC 17025 und mit Bezug 

auf diese Zulassungsrichtlinie nach der DIN EN 

ISO/IEC 17020 akkreditiert sein. Es muss von 

der Zulassungsstelle als Fremdüberwacher an-

erkannt sein. Die Anerkennung setzt die Ak-

kreditierung für die bei der Fremdüberwa-

chung anzuwendenden genormten Prüfungen 

voraus. Prüfungen für die die Prüf- und Inspek-

tionsstelle nicht akkreditiert ist, können durch 

ein dafür akkreditiertes Labor im Unterauftrag 

durchgeführt werden. Der zwischen Hersteller 

und Überwachungsstelle geschlossene gültige 

Überwachungsvertrag muss der BAM vorgelegt 

werden. 

Die Überwachung umfasst eine Überprüfung 

der Wareneingangskontrollen, die Prüfung der 

Vorprodukte und die Überprüfung von deren 
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Produktion, die Prüfung der Eigenschaften des 

Bewehrungsgitters sowie die Überprüfungen 

von dessen Produktion und die Überprüfung 

der werkseigenen Produktionskontrollen. Maß-

gebend für die Überwachung sind die 

DIN 18200 sowie der Überwachungsvertrag. 

Der Überwachungsvertrag muss folgende An-

forderungen berücksichtigen: 

 

 Zu Beginn der Produktion hat sich die 

fremdüberwachende Stelle davon zu über-

zeugen, dass die Voraussetzungen für eine 

sachgemäße Produktion und eine anforde-

rungsgerechte werkseigene Produktions-

kontrolle gegeben sind. 

 Bei der Fremdüberwachung der Produktion 

des Bewehrungsgitters sind die im Anhang 

zum Zulassungsschein aufgeführten Prüfun-

gen zu den Eigenschaften der Vorprodukte 

und des Bewehrungsgitters durchzuführen 

(s. Tabelle 5). Beim Überwachungsbesuch 

sind durch Besichtigung von Labor und Pro-

duktion und durch Einblick in die Unterlagen 

Art und Umfang der Wareneingangskontrol-

len und der werkseigenen Produktionskon-

trolle zu kontrollieren.  

 Die Fremdüberwachungsmaßnahmen müs-

sen in jedem Halbjahr durchgeführt werden, 

in dem produziert wurde. Die zu untersu-

chenden Produkte müssen nach dem letzten 

Fremdüberwachungsbesuch produziert wor-

den sein. Die Probenahme aus der Produk-

tion muss durch die überwachende Institu-

tion erfolgen. Bei der Überwachung einer 

Produktfamilie muss bei jedem Fremdüber-

wachungsbesuch ein Produkt aus der Fami-

lie überprüft werden. Der Fremdüberwacher 

wählt nach Maßgabe der Produktionspläne 

das Produkt aus. Er sollte darauf achten, 

dass unterschiedliche Produkte in die Über-

wachung miteinbezogen werden. 

 

Die Überwachungsbesuche sind in der Regel 

unangemeldet durchzuführen. Der Nachweis 

über die durchgeführte Fremdüberwachung 

wird durch den aktuellen Überwachungsbericht 

erbracht, in dem die fremdüberwachende 

Stelle ihre Prüfergebnisse darstellt. Ergeb-

nisse, die sich aus Prüfungen ergeben, die der 

Fremdüberwacher im Zusammenhang mit ei-

ner Fremdprüfung auf der Baustelle durchge-

führt hat, s. Tabelle 6, müssen in den Überwa-

chungsbericht einbezogen werden. Der Bericht 

wird dem überwachten Hersteller regelmäßig 

zugesandt. 

Festgestellte Abweichungen müssen nach den 

Vorgaben der fremdüberwachenden Stelle be-

arbeitet und beseitigt werden. Produkte, die 

die Anforderungen der Zulassungen oder die-

ser Zulassungsrichtlinie nicht erfüllen, gelten 

als nicht zugelassen. Bei festgestellten Abwei-

chungen ist die BAM umgehend durch den 

Fremdüberwacher zu informieren und ihr der 

Fremdüberwachungsbericht und ein Bericht 

zur Behebung der Abweichung zu übergeben. 

Fremdüberwachungsberichte müssen der Zu-

lassungsstelle auf Verlangen vorgelegt wer-

den. 

5.4. Lieferpapiere 

Aus den Anforderungen an die Eigen- und 

Fremdüberwachung leiten sich auch die Anfor-

derungen an die Art und den Umfang der Pa-

piere ab, die einer Lieferung des Geogitters zur 

Dokumentation der Qualität beigelegt werden 

müssen. Erforderlich ist ein Lieferschein, der 

die Angaben zum Hersteller, die Typenbezeich-

nung, eine Aufstellung der Rollennummern 

und Abmessungen enthält. Dazu gehört dann 

ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 in Anlehnung an 

DIN EN 10204 für das Bewehrungsgitter. Auf 

der Baustelle müssen weiterhin das Zeugnis 

der Fremdüberwachung und der vollständige 

Zulassungsschein vorliegen, der in seinem An-

hang die Anforderungen an die Eigen- und 

Fremdprüfung und die Transport-, Lager- und 

Verlegeanweisungen enthält. 
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6. Anforderungen an den Ein-
bau  

Der Stand der Technik muss nicht nur von 

dem zugelassenen Geokunststoff-Produkt ein-

gehalten werden. Nach Anhang 1 Nr. 2.1.1 der 

DepV muss auch der Einbau der Komponenten 

in das Abdichtungssystem nach dem Stand 

der Technik erfolgen. Die Einhaltung der nach-

folgenden Anforderungen an den Einbau ist 

Voraussetzung für die Verwendbarkeit der Zu-

lassung als Nachweis der Eignung eines Be-

wehrungsgitters aus Kunststoff. Dieser Ab-

schnitt ist daher auch maßgebend für die end-

gültige Stilllegung gemäß § 11 DepV. 

Wenn im Abdichtungssystem andere Geo-

kunststoffe (Kunststoffdichtungsbahnen und 

Kunststoff-Dränelemente) eingebaut werden, 

dann muss auch ein zugehöriges Bewehrungs-

gitter durch den Verlegefachbetrieb installiert 

werden, der die Anforderungen der Richtli-

nie-Verlegefachbetriebe der BAM erfüllt. Die 

Nachweise der erforderlichen Qualifikation, 

Ausstattung und Erfahrung können z. B. durch 

die Anerkennung als Fachbetrieb durch eine 

Güteüberwachungsgemeinschaft eines Fach-

verbandes geführt werden, der in vollem Um-

fang die Anforderungen der Richtlinie berück-

sichtigt und die Überwachung durch eine un-

abhängige, nach Fachkunde und Erfahrung all-

gemein anerkannte Prüfstelle durchführen 

lässt15. Beim Einbau stimmt sich der Verlege-

fachbetrieb mit der Erdbaufirma ab und arbei-

tet mit ihr zusammen. In anderen Fällen müs-

sen die den Einbau durchführenden Arbeits-

kräfte vorab durch eine qualifizierte Fachkraft 

geschult werden. Dazu gehört die Einweisung 

in den Umgang mit dem Verlegeplan, in die Art 

und Handhabung der Transportmittel, in die 

Verlegetechnik, in die Gestaltung von Längs-

stößen sowie die Einbindung in den Veranke-

rungsgraben, in die Anforderungen des 

 
15 Vom Arbeitskreis Grundwasserschutz e. V. (AK GWS 

e. V.) und der Arbeitsgemeinschaft Abdichtungssysteme 
e. V. (AGAS e. V.), den Fachverbänden der Dichtungsbah-
nenhersteller und Verlegefachbetriebe, wurden solche Gü-
teüberwachungssysteme auf der Grundlage der BAM-

Qualitätsmanagementplans sowie in die Pro-

benahme für Maßnahmen der Eigenprüfung 

und schließlich in die Handhabung der Geräte 

und das Verfahren für die Überbauung der ver-

legten Geogitter. Inhalt, Teilnehmer, Zeitpunkt 

und Dauer der Schulung müssen dokumentiert 

und vom Fremdprüfer kontrolliert werden. 

6.1. Hinweise zum Einbauverfah-
ren 

Die Hinweise der Hersteller zum Transport, zur 

Lagerung und zum Einbau müssen beachtet 

werden. Weitere Hinweise zum Einbauverfah-

ren finden sich im Abschnitt 8.2 der EBGEO. 

Konstruktionen bei den die Zugkräfte zwischen 

Bewehrungsgittern durch Nähte oder Verbin-

dungen oder durch die Anbindung des Beweh-

rungsgitters an ein Bauwerk übertragen wer-

den sind nicht zulässig.  

An Stellen, wo sich die Böschungsneigung ver-

ändert, übt das Bewehrungsgitter auf sein Auf-

lager eine Normalkraft aus, die zum Zusam-

mendrücken z. B. eines unter dem Beweh-

rungsgitter liegenden Dränelements führen 

kann. Solche Stellen treten z. B. im Übergang 

zu Bermen oder an der Böschungskrone auf. 

Das Wasserableitvermögen der geosyntheti-

schen Dränschicht muss dann durch konstruk-

tive Maßnahmen, z. B. durch die Überbrückung 

mit einem oberhalb des Bewehrungsgitters lie-

genden Kunststoff-Dränelement-Abschnitt mit 

ausreichender Überlappung, sichergestellt 

werden. 

Das eingebaute Geogitter soll innerhalb von 

zwei Tagen und muss spätestens innerhalb ei-

ner Woche überbaut werden. 

6.2. Beanspruchungen durch Ein-
bau und Baubetrieb 

Durch den Einbau und die Verdichtung der Bö-

den und Flächenentwässerungsschicht sowie 

des Füllbodens in der Verankerung ergeben 

Richtlinie aufgebaut. Die BAM auditiert und überwacht die 
Verlegefachbetriebe im Rahmen dieser Güteüberwachung. 
Die vom AK GWS e. V. bzw. AGAS e. V. güteüberwachten 
Firmen erfüllen die Anforderungen dieser Richtlinie.  
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sich besondere Belastungen des Bewehrungs-

gitters. Bei manchen Werkstoffen haben Be-

schädigungen des Bewehrungsgitters nur ge-

ringe Auswirkungen auf dessen Langzeitver-

halten. Bei Werkstoffen, die empfindlich gegen 

Spannungsrissbildung sind (z. B. PEHD), kön-

nen auch geringfügige Beschädigungen im Be-

wehrungsgitter, wie Kerben oder Riefen, des-

sen Langzeitzugfestigkeit drastisch verändern. 

Dies gilt auch für beschichtete Bewehrungsgit-

ter, wenn die Beschichtung maßgeblich zur Be-

ständigkeit beiträgt.  

Grundsätzlich sollte das Einbauverfahren so 

optimiert werden, dass die Beschädigungen 

des Bewehrungsgitters geringgehalten wer-

den. Das Bewehrungsgitter darf insbesondere 

nicht direkt befahren werden. Die erste Schütt-

lage ist auf dem Bewehrungsgitter vor Kopf – 

ohne zu schieben – aufzuschütten und zu ver-

teilen, dann erst zu verdichten. 

Zusätzliche Baustellenversuche sind im Einzel-

fall immer dann erforderlich, wenn die Baustel-

lenbedingungen von den Bedingungen in den 

bereits durchgeführten Versuchen (Schüttma-

terial, Methode und Grad der Verdichtung, Auf-

lager etc.) abweichen. Da die Beanspruchun-

gen im Deponiebau in der Regel geringer sind, 

als die Beanspruchungen, die in der EBGEO 

(Einbauversuch für ebene Geokunststofflagen) 

beschrieben werden, können die Versuchsbe-

dingungen entsprechend modifiziert werden. 

Im Anhang (Abschnitt 12) werden ergänzende 

Hinweise zur Durchführung der Baustellenver-

suche gegeben. 

6.3. Qualitätsmanagement 

Die Bewehrungsgitter sind Bestandteil des De-

ponieabdichtungssystems. Ihr Einbau unter-

liegt daher den Qualitätsmanagementmaßnah-

men, die in der DepV gefordert werden. Die 

DepV sieht ein dreigliedriges Qualitätsmanage-

mentsystem vor, bei dem die Eigenprüfung des 

für die Qualität seines Gewerks verantwortli-

chen Herstellers, die Fremdprüfung durch ei-

nen unabhängigen Dritten und die 

 
16 http://www.tes.bam.de/de/mitteilungen/abfallrecht/index.htm. 

Überwachung durch die zuständige Behörde si-

cherstellen, dass das Deponieabdichtungssys-

tem mit den vorgesehenen Qualitätsmerkma-

len hergestellt wird, s. dazu auch die 

GDA-Empfehlung E 5-5 „Qualitäts-Überwa-

chung für Geotextilien“. Grundlage der Quali-

tätsmanagementmaßnahmen ist der Qualitäts-

managementplan, in den der Einbau der Be-

wehrungsgitter miteinbezogen sein muss. Zum 

Qualitätsmanagementplan gehören Teilpläne, 

in denen die Überwachungsprüfungen an den 

einzelnen Komponenten der Abdichtung be-

schrieben werden. 

Bei der Aufstellung des Qualitätsmanagement-

planes für die Bewehrungsgitter und bei der 

Durchführung des Einbaus sowie bei den be-

gleitenden Kontrollprüfungen sind die Bestim-

mungen und Auflagen des Zulassungsscheins, 

die in der Anlage zum Zulassungsschein ange-

gebenen Transport-, Lager- und Verlegeanwei-

sungen für die Bewehrungsgitter zu beachten. 

Auf der Internetseite der BAM finden sich Stan-

dards zur Qualitätsüberwachung. Die auf die-

ser Grundlage erstellten Teilpläne müssen in 

den QMP16 einfließen. 

Bestandteil der Qualitätsmanagementmaßnah-

men ist unter anderem die Erstellung eines 

Verlegeplans. Im Verlegeplan müssen eindeu-

tige Angaben über die Lage und die Art der ein-

gebauten Bewehrungsgitter enthalten sein.  

Die Fremdprüfung muss von einer fachkundi-

gen, erfahrenen und ausreichend mit Personal 

und Geräten ausgestatteten Stelle durchge-

führt werden. Die dabei einzuhaltenden Anfor-

derungen an die Qualifikation und die Aufga-

ben einer fremdprüfenden Stelle sind in der 

Richtlinie-Fremdprüfer der BAM beschrieben. 

Die fremdprüfende Stelle und der Leistungs-

umfang der Fremdprüfung sind mit der zustän-

digen Behörde abzustimmen. Die Kosten der 

Fremdprüfung trägt der Deponiebetreiber. Die 

fremdprüfende Stelle arbeitet eng mit der zu-

ständigen Behörde zusammen. Art und Um-

fang von Prüfungen an Bewehrungsgitter im 

Rahmen der Fremdprüfung sind in der 
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Tabelle 6 aufgeführt. Damit der fach- und 

werkstoffgerechte Umgang mit Geokunststof-

fen nach dem Stand der Technik bereits bei der 

Planung sowie bei der Erstellung des Leis-

tungsverzeichnisses und des Qualitätsma-

nagementplans berücksichtigt wird, sollte die 

fremdprüfende Stelle schon im Planungssta-

dium hinzugezogen werden. 

7. Hinweise zur Bemessung 

Der Nachweis der Standsicherheit erfolgt nach 

den Regeln der GDA-Empfehlung E 2-7 und 

nach der EBGEO. Für den hauptsächlichen An-

wendungszweck der Bewehrungsgitter werden 

die Bemessungsregeln und Bemessungsglei-

chungen im Abschnitt 8, „Deponiebau – Be-

wehrung oberflächenparalleler geschichteter 

Systeme“ der EBGEO beschrieben. Folgende 

Korrekturen von Druckfehlern müssen dabei 

beachtet werden. Gleichung 8.1 in der EBGEO 

muss wie folgt geschrieben und der Text ent-

sprechend gelesen werden: 
 

MMdBkB ηγRR  ,,
. 

 

RB,d ist dabei der Bemessungswiderstand der 

Bewehrung, der aus der „Umstellung der 

Grenzzustandsgleichung“ ermittelt wird, γM der 

lastfallabhängige Teilsicherheitsbeiwert Mate-

rialwiderstand und ηM ein ebenfalls lastabhän-

giger Korrekturfaktor. Der Zusammenhang 

zwischen dem Bemessungswiderstand der Be-

wehrung RB,d und der Kurzzeitfestigkeit des 

Bewehrungsgitters RB,k0 ist dann durch fol-

gende Gleichung gegeben: 
 

��,�  =  ��,��
	
 ∗ 	� ∗ 	 ∗ 	� ∗ 	� ∗  �� ∗ ��

 

 

Die für die Berechnung der Bemessungsgrößen 

erforderlichen charakteristischen Werte der re-

levanten Eigenschaften des Bewehrungsgitters 

und die Abminderungsfaktoren können dem 

Zulassungsschein entnommen werden. 

Ergänzend zu den Regeln der EBGEO müssen 

die Auswirkungen der Steifigkeit der 

Längselemente und des Versagensverhaltens 

der Verbindungsstellen berücksichtigt werden 

und die dazu im Zulassungsschein gemachten 

Angaben berücksichtigt werden. Derzeit wer-

den die Bemessungsregeln in dieser Hinsicht 

im Arbeitskreis 5.2 der Deutschen Gesellschaft 

für Geotechnik überarbeitet. Im Zulassungs-

schein wird für Reibungsgitter (siehe Abschnitt 

3) der Verbundbeiwert festgelegt, mit dem der 

Herausziehwiderstand berechnet werden 

kann. Bei allen anderen Bewehrungsgittern 

müssen nach derzeitigem Stand der Diskus-

sion die im Anhang 2 und 3 dargestellten Über-

legungen und Rechenverfahren, abgestimmt 

auf den Einzelfall, angewendet werden. Die Be-

messung von Verankerungen oder Stützkon-

truktionen wird in der EBGEO beschrieben. 

Auch hierbei sind die im Zulassungsschein 

festgelegten Beanspruchungsgrenzen zu be-

achten. Dazu muss bei der Bemessung nach 

den herkömmlichen Verfahren zusätzlich aus-

drücklich nachgewiesen werden, dass für jede 

mögliche Gleitfläche und für jede betroffene 

Bewehrungslage der sich aus der erdstatischen 

Berechnung ergebende charakteristische Wert 

des erforderlichen Herausziehwiderstands den 

noch zulässigen Wert des Herausziehwider-

stands nicht übersteigt und die erforderliche 

Verankerungslänge überschritten wird. Der je-

weils kleinere Wert von Bemessungswider-

stand oder verankerbarer Zugkraft bestimmt 

dann praktisch den zulässigen Auslastungs-

grad.  

8. Änderungen, Mängelan-
zeige und Geltungsdauer 

Änderungen des Zulassungsgegenstands, d. h. 

der Werkstoffe, der Vorprodukte, der Beweh-

rungsgitter selbst, der Abmessungen, des Pro-

duktionsverfahrens, der Einbauverfahren, der 

Produktionsstätte oder des Verwendungs-

zwecks erfordern eine neue Zulassung oder ei-

nen Nachtrag zur Zulassung. Wird bei der Pro-

duktion, beim Transport oder beim Einbau ge-

gen die Anforderungen, Bestimmungen oder 
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Auflagen der Zulassung verstoßen, so gilt das 

so hergestellte oder eingebaute Bewehrungs-

gitter als nicht geeignet und nicht zugelassen. 

Wiederholte und wesentliche Mängel bei der 

Produktion oder beim Einbau der Bewehrungs-

gitter sowie Schadensfälle an Deponieabdich-

tungen, die im Zusammenhang mit dem 

Zulassungsgegenstand stehen, müssen der 

Zulassungsstelle durch die die Produktion 

fremdüberwachende bzw. den Einbau fremd-

prüfende Stelle oder durch die zuständige Be-

hörde angezeigt werden. 
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9. Anforderungstabellen 

Tabelle 1: Charakteristische Eigenschaften der Vorprodukte (extrudierte Platten oder 
Flachstäbe, Filamente, Multifilamentgarne etc.)1 

Nr. Eigenschaft Anforderung Prüfverfahren 
1.1 Art des Vorprodukts Genaue Beschreibung der Art 

des Vorprodukts, der Werk-
stoffe, der Beschichtung, Ab-
messungen, Produktionsverfah-
ren, Verstreckungsgrad, Ausrüs-
tung, Nachbehandlung, usw. 

- 

1.2 Schmelze-Massefließrate  Herstellerspezifikation DIN EN ISO 1133 
1.3 Dichte Herstellerspezifikation DIN EN ISO 1183-1 
1.4 Schmelzenthalpie und  

Schmelzpunkt 
Glasübergangstemperatur  

Herstellerspezifikation ISO 11357-3 

1.5 Höchstzugkraft  Herstellerspezifikation DIN EN ISO 5079 
oder Werksvorschrift 

1.6 Dehnung bei  
Höchstzugkraft  

Herstellerspezifikation DIN EN ISO 5079 
oder Werksvorschrift 

1.7 E-Modul Herstellerspezifikation DIN EN ISO 5079 
oder Werksvorschrift 

1.8 OIT Herstellerspezifikation ISO 11357-6 
1.9 Stabilisatorgehalt Herstellerspezifikation Fest-flüssig-Extrak-

tion - UV-
Spektroskopie oder 
HPLC-Analyse am 
Extrakt2. 

1.10 Rußgehalt  Herstellerspezifikation Thermogravimetri-
sche Analyse in An-
lehnung an DIN EN 
ISO 11358 oder Be-
stimmung nach 
ASTM D 1603-06. 

1.11 Gehalt an Carboxylendgrup-
pen 

Herstellerspezifikation In Anlehnung an GRI 
GG7 und ASTM D 
7409 oder Werksvor-
schrift2 

1.12 Gehalt an Polyethylenglykol Herstellerspezifikation Werksvorschrift 
1.13 Grenzviskositätszahl Herstellerspezifikation GRI GG8 
1.14 Spannungsrissbeständigkeit Pressplatten oder extrudierte 

Platten aus dem Material des 
Bewehrungsgitters, 2 mm dick, 
Standzeit ≥ 400 h 

ASTM D 5397; 
10 %ige Netzmittel-
lösung (Arkopal N 
150) 

1) Die Auswahl der erforderlichen Prüfungen richtet sich nach den Werkstoffen und der Eigen-
art der Vorprodukte. Prüfanforderungen und Werksvorschriften sind in der Regel Werksge-
heimnisse des Herstellers, die bei der Zulassungsstelle vertraulich hinterlegt werden. 

2) Weitere Hinweise und Erläuterungen zu den Prüfungen finden sich auf der Internetseite 
 http://www.tes.bam.de/de/mitteilungen/abfallrecht/index.htm. 
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Tabelle 2a: Charakteristische Eigenschaften von Bewehrungsgittern 

Nr. Eigenschaft Anforderung Prüfverfahren 
2.1 Art des Bewehrungsgitters Genaue Beschreibung 

z. B. Art des Geogitters, 
Geometrie und zugehörige 
Abmessungen, Art der 
Verbindungsstellen und 
deren Produktion, Verar-
beitungshilfen, Rollen-
länge und Gewicht usw. 

- 

2.2 Masse je Flächeneinheit Herstellerspezifikation DIN EN ISO 9864 
2.3 Geometrie Herstellerspezifikation Werksvorschrift 
2.4 Zugfestigkeit (MD und 

CMD)1 
Herstellerspezifikation DIN EN ISO 10319 

2.5 Höchstzugkraftdehnung 
(MD und CMD) 

Herstellerspezifikation DIN EN ISO 10319 

2.6 Zugkraft je Breiteneinheit 
bei 2 % Dehnung (MD) 

Herstellerspezifikation DIN EN ISO 10319 

2.7 Zugkraft je Breiteneinheit 
bei 5 % Dehnung (MD) 

Herstellerspezifikation DIN EN ISO 10319 

2.8 Qualität der Verbindungs-
stellen (MD) 

Herstellerspezifikation In Anlehnung an GRI GG2; 
Probenvorbereitung DIN EN 
ISO 9862; mindestens 20 
Einzelproben; Prüfge-
schwindigkeit 50 mm/min; 
Dokumentation der Kraft-
Weg-Diagramme und des 
genauen Schadensbildes. 

2.9 Zugkriechverhalten (Iso-
chronenkurven) 

Erforderlich für die Beur-
teilung der Ge-
brauchstauglichkeit. 

DIN EN ISO 13431 
 

2.10 Zeitstandverhalten 
(Standzeiten für duktiles 
Versagen) 

Erforderlich für die Be-
stimmung von A1. 

DIN EN ISO 13431 

2.11 Zugkriech- und Zeitstand-
verhalten, Stepped Iso-
thermal Method (SIM) 

Erforderlich für die Beur-
teilung der Ge-
brauchstauglichkeit und 
die Bestimmung von A1. 

ASTM D 6992 

MD: Maschinen- bzw. Produktionsrichtung; CMD: Quer zur Produktionsrichtung 
1) Nach DIN EN 13257, Anhang ZA, Anmerkung 1 gilt: „Für einige Produkte kann eine Prüfung 

in nur einer Richtung zutreffend sein; in diesem Fall sollte dies klar in den die CE-
Kennzeichnung begleitenden Informationen angegeben sein.“  

Tabelle 2b: Wechselwirkung Bewehrungsgitter-Boden 

2.12 Reibungsparameter Herstellerangabe DIN EN ISO 12957-1 
2.13 Verbundbeiwert Herstellerangabe DIN EN 13738 

DIN 60009 

2.14 Einbaubeschädigung im 
Feldversuch 

Festlegung des Abminde-
rungsfaktors A2. 

EBGEO, Abschnitt 2.2.4.6.3 
und Hinweise zu den Prü-
fungen1 

1) Weitere Hinweise und Erläuterungen zu den Prüfungen finden sich auf der Internetseite der 
BAM unter http://www.tes.bam.de/de/mitteilungen/abfallrecht/index.htm. 
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Tabelle 3: Grundprüfungen zur Beständigkeit von Bewehrungsgittern aus Kunststoff 
im Rahmen der CE-Kennzeichnung (nach DIN EN 13257, Randbedingung: 25 
Jahre Funktionsdauer, Umgebungsmilieu pH 4–9, Temperatur ≤ 25 °C) 

Nr. Beständigkeit Prüfnorm Bemerkungen 

3.1 Oxidation (Polyolefine) DIN EN ISO 
13438 

Anforderungen werden je nach Rohstoff in der 
DIN EN 13257 festgelegt. 

3.2 Hydrolyse (PET und 
PA) 

DIN EN 12447 

3.3 Witterungsbeständig-
keit 

DIN EN 12224 Anforderung = hohe Witterungsbeständigkeit 
(abweichend von DIN EN 13257 ist hier nur 
eine maximale Expositionsdauer von < 7 Ta-
gen zulässig)  

Prüfungen und Anforderungen an Produkte aus anderen Werkstoffen (z. B. PVA etc.) wer-
den in Anlehnung an die in der Tabelle genannte Vorgehensweise festgelegt. Im Einzelfall 
wird entschieden, ob die Prüfungen an einem repräsentativen Produkt stellvertretend für 
eine Produktfamilie herangezogen werden können. 
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Tabelle 4: Anforderungen an Beständigkeit und Langzeitverhalten der Bewehrungsgit-
ter aus Kunststoff1,2 

Nr. Eigenschaft Prüfgröße Anforderung Prüfung und Prüfbedingungen 
4.1 Oxidativer Ab-

bau in Luft, z. 
B. bei Polyole-
finen 

Änderung der äußeren 
Beschaffenheit 

keine wesentliche 
Veränderung 

Warmlagerung im Umluftwärme-
schrank in Anl. an DIN EN 13438; 
Lagerungstemperatur 80 °C; 
Lagerungszeit 1 Jahr; 
Einlagerung von Proben, aus denen 
jeweils mindestens 5 Messproben 
für die Zugversuche ausgestanzt 
werden können; Probenahme und 
Zugversuche in Anlehnung an DIN 
EN 12226; 
Analytische Verfahren zur Messung 
der Veränderung der Stabilisierung; 
DSC zur Messung der Kristallinität 

Relative Änderung der 
Kristallinität n 

n  10 % 

Relative Änderung der 
Mittelwerte von Festig-
keit Tmax und Dehnung 
bei der Höchstzugkraft 
εmax 

Tmax  20 %  
εmax  20 %, 
gegebenenfalls Be-
stimmung des Ab-
minderungsfaktors 
A4 

Relative Änderung des 
Masseanteils an Antioxi-
dantien cS 

cS  50 % 
 
 

4.2 Auslaugung 
und oxidative 
Alterung, z. B. 
bei Polyolefinen 

Änderung der äußeren 
Beschaffenheit 

keine wesentlichen 
Veränderungen 

Warmlagerung im Wasser in Anl. an 
DIN EN 14415; 
Wassertemperatur 80 °C; 
Lagerungszeit 1 Jahr; 
Einlagerung von Elementen mit 
Verbindungsstelle für die Zugversu-
che; 
Probenahme und Zugversuche in 
Anlehnung an DIN EN 12226; 
Analytische Verfahren zur Messung 
der Veränderung der Stabilisierung. 
DSC zur Messung der Kristallinität 

Relative Änderung der 
Kristallinität n 

n  10 % 

Relative Änderung der 
Mittelwerte von Festig-
keit Tmax und Dehnung 
bei der Höchstzugkraft 
εmax 

Tmax  20 %  
εmax  20 %, 
gegebenenfalls Be-
stimmung des Ab-
minderungsfaktors 
A4 

Relative Änderung2 des 
Masseanteils an Antioxi-
dantien cS 

cS  50 % 

4.3 Hydrolyse im 
Wasser (innere 
Hydrolyse), z. 
B. bei Polyester 

Änderung der äußeren 
Beschaffenheit 

keine wesentliche 
Veränderung 

Warmlagerung im Wasser in Anl. an 
DIN EN 12447; 
Mindestens vier Temperaturen 
(z. B. 50 °C, 60 °C, 70 °C, 80 °C); 
Lagerungszeit: mindestens ein 
Jahr; 
Einlagerung von Elementen mit 
Verbindungsstellen für die Zugver-
suche; 
Probenahme und Zugversuche in 
Anlehnung an DIN EN 12226; 
Analytische Verfahren zur Bestim-
mung des Gehalts an Carboxylend-
gruppen oder der Lösungsviskosi-
tät; 
DSC zur Messung der Kristallinität 
und der Glasübergangstemperatur 

Relative Änderung der 
Kristallinität n und der 
Glasübergangstempera-
tur 

n  10 % 

Relative Änderung der 
Mittelwerte von Festig-
keit Tmax und Dehnung 
bei der Höchstzugkraft 
εmax 

Lebensdauer-Ext-
rapolation, Be-
stimmung des Ab-
minderungsfaktors 
A4 

Relative Änderung der 
mittleren Molekülmasse 
N 

und der Glasübergangs-
temperatur 

Extrapolation im 
Arrhenius-Dia-
gramm: 
N  50 % 

1) Prüfungen und Anforderungen an Produkte aus anderen Werkstoffen werden in Anlehnung 
an die in der Tabelle genannte Vorgehensweise festgelegt. Im Einzelfall wird entschieden, 
ob die Prüfungen an einem Produkt stellvertretend für eine Produktfamilie herangezogen 
werden können. 

2) Weitere Hinweise und Erläuterungen zu den Prüfungen finden sich auf der Internetseite der 
BAM unter http://www.tes.bam.de/de/mitteilungen/abfallrecht/index.htm. 

3) Schröder, H. F., Munz, M. und Böhning, M.: A New Method for Testing and Evaluating the 
Long-Time Resistance to Oxidation of Polyolefinic Products. Polymers & Polymer Composi-
tes, 16(2008), H. 1, S. 71-80. 
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Tabelle 4: Fortsetzung: Anforderungen an Beständigkeit und Langzeitverhalten der Be-
wehrungsgitter aus Kunststoff 

Nr. Eigenschaft Prüfgröße Anforderung Prüfung und Prüfbedingungen 
4.4 Hydrolyse im 

alkalischen Mi-
lieu (äußere 
Hydrolyse), z. 
B. bei Polyes-
tern 

Änderung der äußeren 
Beschaffenheit 

keine wesent-
liche Verän-
derung 

Warmlagerung im alkalischen 
Milieu in Anl. an DIN EN 12447; 
Gipssuspension, Hydroxylionen-
konzentration: 5×10-4 mol/l 
(entspricht pH 11 bei 20 °C); 
Lagerungstemperatur: 60 °C; 
Lagerungszeit: mindestens ein 
Jahr und mindestens 4 Entnah-
men;  
Einlagerung von Proben, aus 
denen jeweils mindestens 5 
Messproben für die Zugversuche 
ausgestanzt werden können; 
Zugversuch und Probenahme 
gemäß DIN EN 12226; 
Analytische Verfahren zur Be-
stimmung des Gehalts an Car-
boxylendgruppen oder der Lö-
sungsviskosität; 
DSC zur Messung der Kristallini-
tät und der Glasübergangstem-
peratur 

Relative Änderung der 
Kristallinität n und der 
Glasübergangstempera-
tur 

n  10 % 

Relative Änderung der 
Mittelwerte von Zugfes-
tigkeit Tmax und Deh-
nung bei der Zugfestig-
keit εmax  

Lebensdauer-
Extrapolation, 
Bestimmung 
des Abminde-
rungsfaktors 
A4 

Relative Änderung der 
mittleren Molekül-
masseN 

N  50 % 

4.5 Langzeitverhal-
ten bei kombi-
nierter Bean-
spruchung 

Zeitstandverhalten, 
Zeitstandkurven 

Lebensdauer-
Extrapolation, 
Bestimmung 
des Abminde-
rungsfaktors 
A4 

DIN EN ISO 13431 in Verbin-
dung mit ISO/TR 20432 

4.6 Alterung im 
Knotenbereich, 
innere Hydro-
lyse 

Relative Änderung der 
Knotenfestigkeit 

 25 % Warmlagerung im Wasser in 
Anl. an DIN EN 14415; Tempe-
ratur: 60 °C; Lagerungszeit: 
mindestens ein Jahr; 
Einlagerung von Elementen mit 
Verbindungsstellen für Prüfung 
nach GRI GG2; Probenahme 
und -vorbereitung nach 
DIN EN ISO 9862; formfixie-
rende Lagerung und spannungs-
freier Einbau; mindestens 4 Ent-
nahmen mit je 10 Einzelproben. 
Dokumentation der 
Kraft-Weg-Diagramme und der 
Schadensbilder. 

4.7 Zeitstand-
Scherversuche 
zum Verhalten 
der Verbin-
dungsstellen 

Zeitstandverhalten, 
Zeitstandkurven 

Wird noch 
festgelegt 

DIN EN ISO 13431 in Verbin-
dung mit ISO/TR 20432. Zeit-
stand-Zugscherversuche an 
Verbindungsstellen mit Klem-
men in Anlehnung an GRI GG2. 
Ermittlung der Zeitstandkurve. 
12 Auslastungsgrade, 3 Einzel-
proben je Auslastungsgrad. 
Prüftemperatur: 60 °C bei Poly-
ester, 80 °C bei Polyolefinen. 
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Tabelle 5:  Art und Umfang der Eigen- und Fremdüberwachung (EÜ und FÜ) bei der 
Produktion des Bewehrungsgitters sowie der Kontrollen bei Vorprodukten.  

Nr. Eigenschaft Prüfverfahren 
Notwendig-
keit 

Mindestumfang  
in der EÜ 

EÜ FÜ 
5.1 Identifikations- und Kontrollprüfun-

gen an Vorprodukten1 
s. Zulassungs-
schein 

X X2 s. Zulassungs-
schein 

5.2 Zugfestigkeit (MD)3 DIN EN ISO 
10319 

X X mindestens alle 
3000 m² 

5.3 Dehnung bei der Zugfestigkeit 
(MD) 

DIN EN ISO 
10319 

X X mindestens alle 
3000 m² 

5.4 Zugkraft je Probenbreite  
bei 2 % Dehnung 

DIN EN ISO 
10319 

X X mindestens alle 
3000 m² 

5.5 Zugkraft je Probenbreite  
bei 5 % Dehnung 

DIN EN ISO 
10319 

X X mindestens alle 
3000 m² 

5.6 Geometrie (Breite von Längs- und 
Querelementen, Abmessungen der 
Gitteröffnung) 

s. Fußnote 4 X X mindestens alle 
3000 m² 

5.7 Masse je Flächeneinheit DIN EN ISO 
9864 

X X mindestens alle 
3000 m² 

5.8 Qualität der Verbindungsstellen 
(produktabhängig) 

Werksvorschrift, 
GRI GG2 usw. 

X X mindestens alle 
3000 m² 

1) Je nach der Art des Bewehrungsgitters wird im Zulassungsschein festgelegt, welche Identifi-
kations- und Kontrollprüfungen an den zugekauften oder selbst produzierten Vorprodukten 
beim Hersteller des Bewehrungsgitters durchgeführt werden. 

2) Bei der Fremdüberwachung müssen mindestens die Unterlagen beim Hersteller überprüft wer-
den. Gegebenenfalls führt der Fremdüberwacher auch eigene Kontrollen durch. Art und Um-
fang werden im Zulassungsschein festgelegt. 

3) MD: Produktions- bzw. Maschinenrichtung. 
4) Weitere Hinweise und Erläuterungen zu den Prüfungen finden sich auf der Internetseite der 

BAM unter http://www.tes.bam.de/de/mitteilungen/abfallrecht/index.htm. 
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Tabelle 6: Art und Umfang von Prüfungen am Bewehrungsgitter im Rahmen der Fremd-
prüfung auf der Baustelle1 

Nr. Prüfgröße Prüfung Häufigkeit 
6.1 Zugfestigkeit (MD) DIN EN ISO 10319 alle 5000 m² 
6.2 Dehnung bei der Zugfestigkeit 

(MD) 
DIN EN ISO 10319 alle 5000 m² 

6.3 Zugkraft je Probenbreite  
bei 2 % Dehnung 

DIN EN ISO 10319 alle 5000 m² 

6.4 Zugkraft je Probenbreite  
bei 5 % Dehnung 

DIN EN ISO 10319 alle 5000 m² 

6.5 Geometrie (Breite von Längs- 
und Querelementen, Abmes-
sungen der Gitteröffnung) 

s. Fußnote 2 alle 5000 m² 

6.6 Masse je Flächeneinheit DIN EN ISO 9864 alle 5000 m² 
1) Fremdprüfende Stellen werden nicht immer die technischen Voraussetzungen haben, die er-

forderlich sind, um Prüfungen an hochfesten Bewehrungsgittern nach DIN EN ISO 10319 und 
die spezielle Prüfung unter 6.7 durchzuführen. Die Proben von der Baustelle müssen dann 
vom Fremdüberwacher geprüft werden. 
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10. Verzeichnis der Normen 

Es gilt die jeweils gültige Fassung der Norm. 

ASTM D 1603:2006 Standard Test Method for Carbon Black Content in Olefin 
Plastics 

ASTM D 5397:2012 Standard Test Method for Evaluation of Stress Crack Re-
sistance of Polyolefin Geomembranes Using Notched Con-
stant Tensile Load Test 

ASTM D 6992:2016 Standard Test Method for Accelerated Tensile Creep and 
Creep-Rupture of Geosynthetic Materials Based on Time-
Temperature Superposition Using the Stepped Isothermal 
Method 

ASTM D 7409:2015 Standard Test Method for Carboxyl End Group Content of 
Polyethylene Terephthalate (PET) Yarns 

DIN 18200:2000 Übereinstimmungsnachweis für Bauprodukte - Werksei-
gene Produktionskontrolle, Fremdüberwachung und Zertifi-
zierung von Produkten 

DIN 60009:2011 Geokunststoffe - Prüfung und Bestimmung des Verbund-
beiwerts mit Boden im Herausziehversuch 

DIN EN 10204:2005 Metallische Erzeugnisse - Arten von Prüfbescheinigungen 
DIN EN 12224:2000 Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Bestim-

mung der Witterungsbeständigkeit 
DIN EN 12226:2012 Geokunststoffe - Allgemeine Prüfverfahren zur Bewertung 

nach Beständigkeitsprüfungen 
DIN EN 12447:2002 Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Prüfverfah-

ren zur Bestimmung der Hydrolysebeständigkeit in Wasser 
DIN EN 13252:2016 Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Geforderte 

Eigenschaften für die Anwendung in Dränanlagen 
DIN EN 13257:2016 Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Geforderte 

Eigenschaften für die Anwendung bei der Entsorgung fes-
ter Abfallstoffe 

DIN EN 13738:2005 Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Bestim-
mung des Herausziehwiderstandes aus dem Boden 

DIN EN 14415:2004 Geosynthetische Dichtungsbahnen - Prüfverfahren zur Be-
stimmung der Beständigkeit gegen Auslaugen 

DIN EN ISO 527-1 
2012 

Kunststoffe - Bestimmung der Zugeigenschaften 

DIN EN ISO 1133-1: 
2012 

Kunststoffe - Bestimmung der Schmelze-Massefließ-
rate (MFR) und der Schmelze-Volumenfließrate (MVR) von 
Thermoplasten 

DIN EN ISO 1183-1 
2013 

Kunststoffe - Verfahren zur Bestimmung der Dichte von 
nicht verschäumten Kunststoffen - Teil 1: Eintauchverfah-
ren, Verfahren mit Flüssigkeitspyknometer und Titrations-
verfahren 

DIN EN ISO 
5079:1996 

Textilien - Fasern - Bestimmung der Höchstzugkraft und 
Höchstzugkraftdehnung an Spinnfasern 

DIN EN ISO 
9001:2015 

Qualitätsmanagementsysteme - Anforderungen 

DIN EN ISO 
9862:2005 

Geokunststoffe - Probenahme und Vorbereitung der Mess-
proben 

DIN EN ISO 
9864:2005 

Geokunststoffe - Prüfverfahren zur Bestimmung der flä-
chenbezogenen Masse von Geotextilien und geotextilver-
wandten Produkten 

DIN EN ISO 
10319:2015 

Geokunststoffe - Zugversuch am breiten Streifen 
(ISO 10319:2008) 
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DIN EN ISO 
10320:1999 

Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Identifika-
tion auf der Baustelle 

DIN EN ISO 
11358:2014 

Kunststoffe - Thermogravimetrie (TG) von Polymeren - All-
gemeine Grundlagen 

DIN EN ISO 12957-1: 
2005 

Geokunststoffe - Bestimmung der Reibungseigenschaften - 
Teil 1: Scherkastenversuch 

DIN EN ISO 13431: 
1999 

Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Bestim-
mung des Zugkriech- und des Zeitstandbruchverhaltens 

DIN EN ISO 13438: 
2005 

Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Auswahl-
prüfverfahren zur Bestimmung der Oxidationsbeständigkeit 

DIN EN ISO 25619-1 
2009 

Geokunststoffe - Bestimmung des Druckverhaltens - 
Teil 1: Eigenschaften des Druckkriechens 

DIN EN ISO/IEC 
17020: 
2012 

Allgemeine Kriterien für den Betrieb verschiedener Typen 
von Stellen, die Inspektionen durchführen 

DIN EN ISO/IEC 
17025: 2018-03 

Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- 
und Kalibrierlaboratorien 

GDA E 2-7:2015 Gleitsicherheit der Abdichtungssysteme 
GDA E 2-9:2005 Einsatz von Geotextilien im Deponiebau 
GDA E 3-8:2015 Bestimmung des Scherverhaltens von kombinierten Ab-

dichtungsschichten 
GDA E 5-5:2010 Qualitäts-Überwachung für Geotextilien 
GRI GG2:2012 Geogrid Junction Strength 
GRI GG7:2012 Carboxyl End Group Content of PET Yarns 
GRI GG8:2012 Determination of the Number Average Molecular Weight of 

PET Yarns Based on a Relative Viscosity Value 
ISO 11357-3:2011 Kunststoffe - Dynamische Differenzkalorimetrie (DDK) - 

Teil 3: Bestimmung der Schmelz- und Kristallisationstem-
peratur und der Schmelz- und Kristallisationsenthalpie 

ISO 11357-6:2008 Kunststoffe - Dynamische Differenz-Thermoanalyse 
(DSC) - Teil 6: Oxidations-Induktionszeit (isothermische 
OIT) oder -Temperatur (isodynamische OIT) 

ISO/TR 20432:2007 Leitfaden für die Bestimmung der Langzeit-Festigkeit von 
Geokunststoffen zur Bodenbewehrung 

ISO/TS 13434:2008 Leitfaden zur Beständigkeit von Geotextilien und geotextil-
verwandten Produkten 
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11. Anlagen zum Zulassungsschein, Verzeichnis der Länder-
kennzahlen und Prüf- und Inspektionsstellen 

Anlagen zum Zulassungsschein 
 
Anlage  1: Anforderungen und Toleranzen für die Eigen- und Fremdüberwachung  
Anlage  2: Genaue Bezeichnung des Herstellers mit Produktionsstätten 
Anlage  3: Beschreibung des Produktionsverfahrens 
Anlage  4: Werkstofferklärung des Herstellers 
Anlage  5: Beschreibung von Aufbau und Anordnung der Kennzeichnung 
Anlage  6: Beschreibung der Lage der Kennzeichnungen  
Anlage  7: Beschreibung der Rollenaufkleber 
Anlage  8: Beschreibung der Qualitätssicherungsmaßnahmen 
   a) Eigenüberwachung 
   b) Fremdüberwachung 
Anlage  9: Lagerungs- und Transportanweisungen des Herstellers 
 
Länderkennzahlen  
 
(gemäß Bundesarbeitsblatt 4/91, Seite 61): 
Baden-Württemberg 01 Niedersachsen 07 
Bayern 02 Nordrhein-Westfalen 08 
Berlin 03 Rheinland-Pfalz 09 
Brandenburg 12 Saarland 10 
Bremen 04 Sachsen 14 
Hamburg 05 Sachsen-Anhalt 15 
Hessen 06 Schleswig-Holstein 11 
Mecklenburg-
Vorpommern 

13 Thüringen 16 

 
Prüf- und Fremdüberwachungsstellen für Eignungsprüfungen und die Überwachung der 
Produktion  
 
Kiwa GmbH  
Niederlassung TBU Greven 
Gutenbergstr. 29  
48268 Greven  
Tel.: 02571 9872-0, Fax: 02571 9872-99, e-mail: InfoKiwaGreven@kiwa.de  
 
Materialforschungs- und -prüfanstalt Weimar (MFPA)  
Fachgebiet Geotechnik  
Coudraystraße 4  
99423 Weimar  
Tel.: 03643 564-0, Fax: 03643 564-201, e-mail: info@mfpa.de  
 
Materialprüfanstalt für Werkstoffe und Produktionstechnik (MPA) Hannover  
An der Universität 2  
30823 Garbsen  
Tel.: 0511 762-4362, FAX.: 0511 762-3002; e-mail: info@mpa-hannover.de  
 
SKZ – Testing GmbH  
Friedrich-Bergius-Ring 22  
97076 Würzburg  
Tel.: 0931 4104-142, Fax: 0931 4104-273, e-mail: testing@skz.de 
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Anhang 1: Durchführung von Baustellenversuchen 

In sogenannten „Baustellenversuchen“ wird überprüft, welche Beschädigungen des Bewehrungs-

gitters beim Transport, beim Einbau des Bodens und der Verdichtung entstehen können und wie 

sich diese Beschädigungen auf die Kurzzeit-Zugfestigkeit des Bewehrungsgitters auswirken. Die 

großmaßstäblichen Feldversuche, die im Abschnitt 2.2.4.6 der EBGEO als Baustellenversuche 

beschrieben werden, sind auch im Deponiebau anwendbar, wenn die im Folgenden beschriebe-

nen Anforderungen erfüllt werden. In der Regel haben die Hersteller solche Baustellenversuche 

in größerem Umfang bereits durchgeführt. Anhand dieser Versuche wurde der Abminderungs-

faktor A2 ermittelt, der bei der Bestimmung der Langzeit-Zugfestigkeit berücksichtigt werden 

muss. Entsprechende Hinweise finden sich in der Zulassung. Hinsichtlich des Transports müssen 

die Richtlinien der Hersteller strikt beachtet werden. Zusätzliche Versuche im Probefeld sind im 

Einzelfall immer dann erforderlich, wenn die Baustellenbedingungen von den Bedingungen in 

den bereits durchgeführten Versuchen (Schüttmaterial, Methode und Grad der Verdichtung, Auf-

lager etc.) abweichen. 

Im Folgenden werden Hinweise gegeben, wie ein Versuch im Einzelnen durchzuführen ist. Von 

der zu prüfenden Rolle Bewehrungsgitter müssen einige Quadratmeter als Referenzmuster ab-

getrennt und zurückgelegt werden. Aus dem Referenzmuster müssen mindestens zehn Mess-

proben für den Zugversuch am breiten Streifen nach DIN EN ISO 10319 entnommen werden. 

Dabei muss eine freie Einspannlänge von mindestens 300 mm gewährleistet sein und mindes-

tens zwei vollständige Öffnungen in Zugrichtung innerhalb der freien Einspannlänge liegen. Die 

freie Einspannlänge muss im Prüfbericht angegeben werden. Der Untergrund im Versuchsfeld 

muss so tragfähig sein, dass das Schüttmaterial ordnungsgemäß verdichtet werden kann. In 

Einzelfall bezogenen Baustellenversuchen sind für das Auflager und die Schüttung die für die 

Baumaßnahme vorgesehenen Materialen zu verwenden und in der vorgesehenen Dicke mit der 

vorgesehenen Verdichtungsmethode einzubauen. Bei Feldversuchen zur Bestimmung von A2 für 

deponiebautypische Beanspruchungen im Vorfeld von Baumaßnahmen kann eine 0,25 m dicke 

Lage des Schüttmaterials 0/16 nach ZTV SoB-StB17 aufgebracht und verdichtet werden. Die 

Verdichtung erfolgt mit einer Vibrationswalze bzw. einem Walzenzug mit ca. 10 bis 12 t Ge-

samtgewicht unter Vibration bei großer Amplitude (ca. 1,5 bis 2,0 mm) bis zu einem gemesse-

nen Verdichtungsgrad von DPr = 100 %. Die Verdichtung erfolgt quer zu den Längselementen 

des Bewehrungsgitters.  

Im Prüfbericht von Feld- und Baustellenversuchen müssen die Tragfähigkeit des Untergrunds 

Ev2, das verwendete Schüttmaterial, das Einbauverfahren, das Einbaugerät, das Verdichtungs-

gerät, die Geräteeinstellungen und die Anzahl der Verdichtungsübergänge angegeben werden. 

Für die Probenahme müssen folgende Anforderungen beachtet werden. Wenn der Bereich fest-

steht, wo das ausgelegte Bewehrungsgitter überbaut und die Überbauung verdichtet wird, sind 

in diesem Bereich 10 Abschnitte eindeutig zu kennzeichnen, wo später die Messproben entnom-

men werden. Die Größe des gekennzeichneten Abschnitts muss der Prüfmustergröße plus 10 cm 

in jede Richtung entsprechen. Nur aus den so gekennzeichneten Bereichen darf je eine Mess-

probe entnommen werden. Das Aufgraben und der Ausbau der Proben müssen so vorsichtig 

erfolgen, dass keine weiteren Beschädigungen entstehen können. Die Zugversuche an den 

Messproben sind mit derselben Prüfmaschine mit denselben Klemmen und Prüfbedingungen 

durchzuführen, wie an den Referenzproben. Die Zugversuche werden immer in Richtung der 

 
17 FGSV-Nr. 698: Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für den Bau von Schichten ohne Binde-
mittel im Straßenbau (ZTV SoB-StB). FGSV Verlag GmbH,  
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Längselemente durchgeführt. Es müssen alle 10 Messproben geprüft und in die Auswertung mit 

einbezogen werden. Der Abminderungsfaktor A2 wird dann als Verhältnis der Mittelwerte der 

Zugfestigkeit der Referenzproben und der ausgebauten Messproben bestimmt. 
  

216



 - 41 -

Anhang 2: Simulation des Verhaltens von Bewehrungsgittern 
in Einbindegräben 

1. Das Konzept 

Bereits R. F. Wilson-Fahmy und R. M. Koerner (1993) hatten auf die Eigenart des Verhaltens 

von Bewehrungsgittern aus Kunststoff hingewiesen. Von V. Timmers und M. Ziegler (2004) 

wurden ein Konzept entwickelt, das insbesondere die begrenzte Steifigkeit der Längselemente 

in ein Bemessungskonzept einbezieht. Mit Hilfe eines diskrete-Elemente-Modells wurde erörtert, 

welche Auswirkungen eine begrenzte Festigkeit der Verbindungsstellen auf das Verhalten der 

Bewehrungsgitter haben kann (W. Müller 2011). Schließlich haben F. Jacobs und M. Ziegler 

diese Überlegungen zusammengeführt, ein halbempirisches diskrete-Elemente-Modell experi-

mentell ausgearbeitet, das insbesondere auch Umlenkkräfte und verschiedene Versagenszu-

stände berücksichtigt, und ein detailliertes Bemessungskonzept für Einbindegräben angegeben 

(F. Jacobs et al. 2014, F. Jacobs 2016 und Doktorarbeit von F. Jakobs: http://publications.rwth-

aachen.de/record/680774/files/680774.pdf). Die Bewehrungsgitter werden dabei durch be-

stimmte charakteristische Funktionen, die die Steifigkeit der Längselemente und die bei der 

Verschiebung auftretende Reibungskraft und den Erdwiderstand angeben, und durch Versa-

genskriterien für die Verbindungsstellen von Längs- und Querelementen beschrieben. 

Die Reibungskraft zwischen der Oberfläche des Bewehrungsgitters und den Bodenkörnern und 

der Widerstand des Bodens in der Front der Querelemente treten nicht schlagartig auf. Es bedarf 

einer gewissen Verschiebung des Gitters, um diese Kräfte zu mobilisieren. Die Reibungskraft 

steigt mit der Verschiebung steil an. Sie erreicht einen mehr oder weniger ausgeprägten maxi-

malen Wert, der der Haftreibung entspricht. Bei einer weiteren Verschiebung fällt sie dann auf 

ein gleichbleibendes Niveau ab. Dieses Niveau entspricht der Gleitreibung, wenn das Gitter 

gleichmäßig durch den Boden gezogen wird. Die Abhängigkeit der Reibungskraft von der Ver-

schiebung ist die erste charakteristische Eigenschaft eines Bewehrungsgitters. 

Die Kraft, die erforderlich ist, um den Erdwiderstand vor einem Querelement zu überwinden, 

steigt ebenfalls steil mit der Verschiebung an. Die Kurve flacht ab und mündet in eine horizontale 

Linie. Deren Lage entspricht der Kraft, die erforderlich ist, um den Boden in einen plastischen 

Zustand zu überführen und so das Gleiten des Querelements zu ermöglichen. Diese Maximal-

kraft wächst linear mit der Normalspannung an. Durch die begrenzte Festigkeit der Verbin-

dungsstellen werden jedoch alle Kurve von oben her „gedeckelt“. Die Abhängigkeit der Kraft, 

die in den Boden übertragen wird, von der Verschiebung und die Deckelung durch die Festigkeit 

der Verbindungsstellen ist die zweite charakteristische Eigenschaft eines Bewehrungsgitters. Auf 

die zusätzlich erforderliche Begrenzung der Verschiebung wird im nächsten Abschnitt eingegan-

gen. 

Wie die Verschiebungen bei der Zugbelastung der Längselemente entlang des eingebetteten 

Gitters verteilt werden, hängt von der Steifigkeit der Längselemente ab. Im vorderen Bereich 

der Einbettung in den Boden werden die Belastungen am größten sein und dann entlang des 

Gitters in dem Maße abnehmen, wie Reibungskraft und Erdwiderstand bereits mobilisiert worden 

sind. Ab einer gewissen eingebetteten Länge treten keine Verschiebungen mehr auf. Es werden 

keine Kräfte mehr mobilisiert. Erst wenn im vorderen Bereich der Einbettung der Gleitzustand 

eintritt oder Verbindungsstellen versagen, können in dem jenseits dieser kritischen Einbettungs-

länge liegenden Bereich Kräfte mobilisiert werden. Der übliche Ansatz, die Herausziehkraft 

würde linear mit der Einbettungslänge ansteigen, ist bei einem flexiblen Bewehrungsgitter also 
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nicht anwendbar. Die Abhängigkeit der Dehnung der Längselemente des Bewehrungsgitters von 

der Zugkraft ist daher die dritte wesentlich charakteristische Eigenschaft eines Bewehrungsgit-

ters. Die beiden ersten charakteristischen Funktionen gelten für den Versagensmodus des Her-

ausziehens. Es kann jedoch auch ein Zustand eintreten, bei dem das Bewehrungsgitter mit dem 

aufliegenden Boden auf dem darunterliegenden Boden gleitet. Die Reibungskraft als Funktion 

der Verschiebung für diesen Fall ist eine weitere charakteristische Funktion. 

Kennt man diese vier Funktionen zusammen mit den Versagenskriterien für die Verbindungs-

stellen, so kann man das Verhalten des Bewehrungsgitters nummerisch simulieren. In der Dok-

torarbeit von F. Jacobs wurden die charakteristischen Funktionen und die Versagenskriterien für 

einen bestimmten Typ eines geschweißten Bewehrungsgitters in speziellen Herauszieh- und 

Scherversuchen für zwei Arten von Bodenmaterialien bestimmt. Auf dieser Grundlage wurde 

das nummerisches Modell des Gitters programmiert, um dessen Verhalten im Rechner zu simu-

lieren. Dieses Modell und die zugehörigen Berechnungen sind, bei geeigneter Wahl der charak-

teristischen Funktionen, auf alle Arten von Bewehrungsgittern anwendbar. 

In wesentlichen Aspekten vergleichbar ist ein Ansatz, der von F. Wilson-Fahmy und R. M. Koer-

ner (1993) mit Hilfe einer finite-Elemente-Berechnung für ein eindimensionales Model aus Fe-

dern verfolgt wurde. Der Fokus lag dabei auf der Untersuchung der Auswirkung der Flexibilität 

von Querelementen („stiff“, „linear elastic“ und „beam-like rips“) auf die an Verbindungsstellen 

übertragenen Kräfte und auf den Verlauf von Herausziehversuchen. Neben den genannten cha-

rakteristischen Funktionen wurden daher zwei zusätzlich Funktionen eingeführt, mit denen dem 

Unterschied zwischen einem strukturell starren und einem strukturell flexiblen Bewehrungsgit-

ter explizit Rechnung getragen wurde. Mit Hilfe der Ableitung der charakteristischen Funktionen 

wurden die Federkonstanten des Federmodells für gegebene Verschiebungen berechnet. Ein 

gewisses Inkrement der Herausziehkraft ergab mit den Ausgangswerten der Federkonstanten 

ein gewisses Inkrement der Verschiebung. Für die neue Verschiebung wurde dann die Feder-

konstanten aus den charakteristischen Funktionen neu berechnet und das nächste Inkrement 

der Herausziehkraft ausgeführt (incremental-load transfer). So konnten iterativ für eine gege-

bene Herausziehkraft die entlang des Bewehrungsgitters wirkenden Kräfte und Verschiebungen 

berechnet werden. Ein Versagen der Verbindungsstellen wurde dabei jedoch nicht berücksich-

tigt. Auf den Zusammenhang zwischen einem diskrete-Elemente-Modell und dem „incremental-

load transfer finite element model“ wird hier nicht eingegangen. Die Modelle sollten jedoch bei 

gleichen charakteristischen Funktionen vergleichbare Ergebnisse der Kräfte- und Verschie-

bungsverteilungen von Herausziehversuchen liefern.  

In ihrer einfachsten Form sind die Modelle zwar für die Beschreibung von Herausziehversuchen, 

noch nicht jedoch für die Bemessung von tatsächlichen Einbindegräben brauchbar. Aufgrund 

des geometrischen Verlaufs können sich hier Umlenkkräfte ergeben, die im Bereich der Graben-

kuppe zu einer Erhöhung der Druckspannung auf der Unterseite des Bewehrungsgitters und im 

Bereich des Grabenfußes zu einer Reduzierung der Druckspannung unterhalb des Bewehrungs-

gitters führen. Dies wurde von F. Jacobs durch eine Ortabhängigkeit der auf der Unterseite und 

Oberseite einwirkenden Spannungen explizit im Modell berücksichtigt. Zudem können sich ver-

schiedene Mechanismen des Versagens ausbilden. Neben dem eigentlichen Herausziehen (aus 

tiefen Gräben) ist vor allem das Gleiten des Bewehrungsgitters zusammen mit Teilen des auf-

liegenden Bodenkörpers von Bedeutung. Auch dieser Aspekt wurde berücksichtigt. Die einen 

Bodenkörper schiebende Kraft, die über das Bewehrungsgitter eingetragen wird, wurde dazu 

mit der der Verschiebung entgegenwirkenden Komponente der Gewichtskraft des Bodenkörpers 

(falls vorhanden) verglichen. Das Modell wurde so programmiert, dass es von einem 
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Versagensmechanismus in den anderen umschaltet, sobald das zum Versagensmechanismus 

gehörende Kräftegleichgewicht erreicht wird.  

Die Ergebnisse der schließlich erarbeiteten Simulation wurden anhand von experimentellen Er-

gebnissen, die an großmaßstäblichen Herausziehversuchen gewonnen worden waren, vergli-

chen. Da mit dem Modell nicht nur Grenzzustände des Herausziehens oder Gleitens, sondern 

auch Verschiebungen im Gebrauchszustand ermittelt werden können, wurde die Simulation 

auch in dieser Hinsicht mit in-situ Messungen der Verschiebungen des Bewehrungsgitters in 

einem Oberflächenabdichtungssystem überprüft. Das Bewehrungsgitter war in diesem Fall in 

einem Graben mit Umlenkungen verankert worden, so dass auch die Simulation der Umlenk-

kräfte kontrolliert werden konnte. Für verschiedene Geometrien von Einbindegräben sowie für 

verschiedene Einbettungslängen und Auflasten wurden dann in einer umfangreichen Parame-

terstudie die Herausziehwiderstände für die jeweils relevanten Versagenszustände berechnet 

und mit der Bestimmung des Herausziehwiderstands nach der herkömmlichen Berechnungsme-

thode verglichen.  

2. Versagenskriterien für Verbindungsstellen 

In den Simulationen wurde ein Versagenskriterium im Hinblick auf die Festigkeit der Verbin-

dungsstellen, die in Anlehnung an GRI-GG2 ermittelt wurde, verwendet. Die langzeitig vorhan-

dene Zugscherfestigkeit einer Verbindungsstelle kann dabei produktspezifisch in Untersuchun-

gen, z.B. gemäß Gl. (9) im nächsten Anhang 3, bestimmt werden. 

Verbindungsstellen können jedoch auch dann versagen, wenn die zu übertragenden Kräfte we-

sentlich geringer sind als die, die beim Versagen in den Zugscherversuchen gemessen werden. 

So wurde z. B. bei steifen gelegten Bewehrungsgittern beobachtet, dass bei der Verschiebung 

im Herausziehversuch die Querelemente sich aufwölben. Ein solches Aufwölben führt neben der 

Zugscherbeanspruchung zu einer Schälbeanspruchung. Verbindungsstellen können bei einer 

Schälkraft empfindlicher reagieren als bei einer Zugscherkraft. Die Schälkraft wächst offenbar 

in dem Maße an, wie durch die Verschiebung ein Verdrehen der horizontal liegenden Querver-

bindung in Richtung der Vertikalen bewirkt wird. Bei einer gewissen kritischen Verschiebung 

kommt es dann zum Aufschälen. Daher wurde von F. Jacobs ein zusätzliches Versagenskriterium 

verwendet, das auf der Verschiebung der Verbindungsstellen beruht. Aus den Herausziehversu-

chen mit nur einem Querelement wurde ermittelt, bei welcher Verschiebung der Verbindungs-

stellen Versagen auftrat. Ein eindeutiger Einfluss der Normalspannung konnte nicht nachgewie-

sen werden, wohl aber ein Einfluss der Zugscherfestigkeit. Abhängig von der Eigenart des Be-

wehrungsgitters ist also eine Charakterisierung der Verbindungsstellen allein aufgrund von Zug-

scherversuchen nicht ausreichend. Es kann sich als notwendig erweisen, neben dem Festig-

keitskriterium auch ein Verschiebungskriterium für das Versagen aufzustellen. Beides, sowohl 

das Festigkeits- als auch das Verschiebungskriterium, kann in der Simulation berücksichtigt 

werden.  

Auch hierbei wird man die aus den Ergebnissen der speziellen Herausziehversuche abgeschätz-

ten kritischen Verschiebungswerte im Hinblick auf das Langzeitverhalten abmindern müssen. In 

der Regel wird man bei einem Schälversagen, das nach einer gewissen Verschiebung auftritt, 

einen Zusammenhang zwischen der Zugscherfestigkeit der Verbindungsstelle und der Größer 

dieser Verschiebung finden. Hat man einen Langzeitwert für die Zugscherfestigkeit festgelegt 

(siehe Anhang 3), so kann man einen dazugehörigen zulässigen Langzeitwert für die Verschie-

bung aus diesem Zusammenhang extrapolieren. Der Langzeitwert der Zugscherfestigkeit und 

der Langzeitwert der zulässigen Verschiebung sind neben den charakteristischen Funktionen die 
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Eingangsgrößen für eine Bemessung nach dem Konzept von F. Jacobs und M. Ziegler. 

3. Die Steifigkeit eines Einbindegrabens 

In der EBGEO wird der Verbundbeiwert λ als Faktor definiert, der die Proportionalität zwischen 

Herausziehkraft einerseits und Scherfestigkeit des Bodens, Normalspannung und Verankerungs-

länge andererseits ausdrücken soll. Tatsächlich existiert diese Proportionalität nur für einen sehr 

begrenzten Wertebereich. Entsprechend groß sind die Schwierigkeiten, einen sinnvollen Beiwert 

experimentell zu bestimmen. Wird λ etwa in kleinmaßstäblichen Herauszeih- oder Durchzieh-

versuchen mit einem kleinen Scherkasten mit Böden geringer Scherfestigkeit und bei geringer 

Normalspannung ermittelt, so wird die Verwendung dieses Werts bei der Bemessung langer 

Einbindegräben mit hoher Normalspannung und besonders scherfestem Boden zu falschen Er-

gebnissen führen. Werden andererseits großmaßstäbliche Herausziehversuche durchgeführt 

und weichen die Randbedingungen der tatsächlich realisierten Konstruktion nur wenig von den 

Prüfbedingungen ab, führt man also praktisch Feldversuche durch, so wird die Bemessung mit 

dem so bestimmten Beiwert trivialerweise eher zuverlässige Resultate liefern. Voraussetzung 

dafür ist allerdings, dass durch ein örtlich fein aufgelöstes Monitoring die unterschiedlichen (Ver-

schiebungs- und Spannungs-) Zustände entlang der Verankerungsstrecke erfasst werden. An-

derenfalls kann in diesem Fall eine zu starke Verschmierung von Ergebnissen zu fehlerhaften 

Interpretationen des Sicherheitsniveaus führen. Ein gewisses Maß an Unsicherheit ist also oh-

nehin mit jeder herkömmlichen Bemessung nach der EBGEO verbunden. Sieht man jedoch von 

diesem speziellen Problem ab, kann man hinsichtlich der Gültigkeit der herkömmlichen Bemes-

sung die folgenden Überlegungen anstellen. 

Die EBGEO-Bemessung ist offenbar immer dann richtig, wenn das Gitter starr ist, wenn nur 

Reibungskräfte auftreten und wenn die erforderliche Verankerungslänge klein ist gegenüber der 

überhaupt nur aktivierbaren Verankerungslänge eines Bewehrungsgitters aus Kunststoff. Die 

Bemessung der EBGEO ist daher umso zuverlässiger, je steifer die Längselemente des Beweh-

rungsgitters, je größer der Anteil der Reibung am Herausziehwiderstand und je kleiner die er-

forderliche Verankerungslänge ist. Umgekehrt wird bei großer Dehnbarkeit der Längselemente, 

bei hohem Anteil der über die Querelemente in den Boden eingetragenen Zugkraft und bei 

großer Verankerungslänge die herkömmliche Bemessung keine brauchbaren Resultate liefern.  

Dementsprechend führt F. Jacobs eine sogenannte Verankerungssteifigkeit �� ein. Diese wird 

definiert als Produkt aus Steifigkeit der Längselemente und Anteil der Reibung dividiert durch 

die Verankerungslänge. Man darf dann vermuten, dass bei einer kleinen Verankerungssteifigkeit 

die herkömmliche Bemessung das Verhalten des Bewehrungsgitters nicht richtig erfasst. Erst 

bei einer großen Verankerungssteifigkeit werden das Ergebnis der Simulation, die die tatsächli-

chen Eigenschaften eines Bewehrungsgitters aus Kunststoff hinreichend genau berücksichtigt, 

und das Ergebnis der herkömmlichen Bemessung übereinstimmen. 

Jacobs geht, genauer gesagt, so vor, dass er aus den Isochronenkurven der Längselemente eine 

„mittlere Langzeit-Dehnsteifigkeit“ ��,�  bestimmt. Aus den kleinteiligen Herausziehversuchen 

ermittelt er den „Längszuggliedanteil“ ��� als Anteil des Verbundbeiwerts der Reibung am ge-

samten Verbundbeiwert. Schließlich verwendet er die „Gesamtverankerungslänge“ �ges. Die 

Verankerungssteifigkeit definiert er dann als:  

 

�� = ��,�  ���
�ges

 

220



 - 45 -

4. Herkömmliches und neues Bemessungsverfahren 

F. Jacobs überprüft in einer Parameterstudie die Zuverlässigkeit des bisherigen Bemessungs-

verfahrens von Verankerungsgräben. Die Studie bezieht sich auf die von ihm experimentell un-

tersuchten Bewehrungsgitter und auf die von ihm für diese Gitter gewählten Versagenskriterien 

für die Zugscherfestigkeit der Verbindungsstellen und für deren zulässige Verschiebung. Bei 

einer Verankerungssteifigkeit, die größer als 1820 kN/m² ist, lieferte in diesem Fall eine Bemes-

sung nach der EBGEO Resultate, die auf der sicheren Seite lagen. Bei kleineren Verankerungs-

steifigkeiten war das nicht mehr der Fall. Hier musste eine EBGEO-Berechnung des Veranke-

rungswiderstands für den Fall sehr ungünstiger Eingangskombinationen, u.a. von geometri-

schen Randbedingungen, immerhin um den Sicherheitsfaktor 1,67 abgemindert werden. In fast 

allen simulierten Fällen war das Gleiten des Bewehrungsgitters mit aufliegendem Bodenkörper 

nach einer gewissen Mobilisierung von Reibung und Erdwiderstand der relevante Versagensme-

chanismus. Eine in der Parameterstudie vorgenommene gewisse Reduzierung der aus Kurzzeit-

versuchen ermittelten Festigkeit der Verbindungsstellen und der zulässigen Verschiebung hatte 

dabei noch keinen großen Einfluss. Für die Simulation war aber noch nicht abschließend geklärt 

worden, wo im Hinblick auf 100 Jahre Lebensdauer sinnvolle Werte für Festigkeit und Verschie-

bung bei diesem Bewehrungsgittertyp tatsächlich liegen. Der Bruch der Böschungskrone war 

dagegen nie maßgebend für das Versagen. Wird jedoch in einer EBGEO-Bemessung ausschließ-

lich der Mechanismus Herausziehen betrachtet, so ergibt diese Bemessung wesentlich höhere 

Widerstände als beim Mechanismus Gleiten und der Bruch der Böschungskrone erscheint dann 

oft als maßgebender Versagensmechanismus. 

5. Schlussfolgerung 

In der Doktorarbeit von F. Jacobs wird für eine bestimmte Art von Bewehrungsgitter das Kon-

zept, wie Verankerungsgräben von Bewehrungsgitter aus Kunststoff unter Berücksichtigung der 

Steifigkeit der Längselement und von Versagenskriterien für die Verbindungsstellen bemessen 

werden können, im Detail durchgearbeitet. Dieses Verfahren kann auch auf andere Arten von 

Bewehrungsgittern angewendet werden. Was die rein rechnerische Durchführung der Modellie-

rung anbetrifft, so ist neben der diskrete-Elemente-Methode auch eine finite-Elemente-Methode 

anwendbar. Beide bauen auf die empirisch zu ermittelnden charakteristischen Funktionen auf, 

die die jeweiligen Eigenschaften des Bewehrungsgitters widerspiegeln. Mit der Analyse des Ver-

haltens von Bewehrungsgittern nach diesem Verfahren ist eine Grundlage gewonnen, auf der 

das Zulassungsverfahren aufbauen kann. Ist mit einem bestimmten Erddruckgitter überhaupt 

eine Verankerung, die über 100 Jahre hinaus wirksam ist, realisierbar und wenn ja, wie ist diese 

in Abhängigkeit von den Einwirkungen zu gestalten? Diese Frage kann jetzt unter Berücksichti-

gung der begrenzten Steifigkeit der Längselemente und der begrenzten Belastbarkeit der Ver-

bindungsstellen systematisch untersucht werden.  
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Anhang 3: Grenzzustandsgleichung für Verbindungsstellen 

1. Die an Verbindungsstellen übertragenen Kräfte 

Die Kraft, mit der das Querelement auf den Boden einwirkt, führt zu einer Verteilung von Druck- 

und Scherspannungen im Boden. Sie findet eine Grenze, wenn sich ein Spannungszustand ein-

stellt, bei dem die Scherfestigkeit des Bodens erreicht und er in einen leicht verformbaren, 

plastischen Zustand überführt wird. Das Querelement kann dann, sofern es selbst oder die Ver-

bindungsstelle nicht reißt, durch den Boden pflügen. Eine Erhöhung der Kraft, über diese Grenze 

hinaus, ist nicht möglich. Der von der Scherfestigkeit des Bodens und der Auflast abhängige 

Wert dieser Kraft im Grenzzustand des Scherversagens des Bodens stellt also die Obergrenze 

der Kräfte dar, die von Verbindungsstellen zwischen dem Querelement und dem Längselement 

übertragen werden müssen.  

Wird diese Kraft im Grenzzustand auf die Fläche der Stirnseite des Querelements bezogen, so 

ergibt sich eine gewisse Druckspannung, die höchstens auf den Boden einwirken kann. Von R. 

A. Jewell et al. (1984) wurde Mitte der 1980er Jahre vorgeschlagen, diese „Tragfähigkeit“ des 

Querelements oder umgekehrt diesen „Erdwiderstand“ des Bodens im Hinblick auf das Querele-

ment aus der bodenmechanischen Theorie über die Tragfähigkeit von Fundamenten abzuschät-

zen. Aus der Gleichung für die Tragfähigkeit eines Streifenfundaments für eine gegebene Auflast 

auf der Bodenoberfläche außerhalb des Fundaments könnten sich Anhaltspunkte für die „Trag-

fähigkeit“ des Querelements ergeben, so die Überlegung der Autoren. Bei einem Bewehrungs-

gitter mit einer Öffnungsweite in Querrichtung � und einer Höhe des Querelements ℎ wäre nach 

dieser Analogie die Kraft �
, die das Querelement im Grenzzustand höchstens auf den Boden 

ausüben kann, gegeben durch: 

 

(1) �
 = �ℎ��tan� � 
� + "

�# $  tan" 

 
�� ist dabei die vertikale Spannung und % der Winkel der Scherfestigkeit des Bodens. Die sich 

aus Gl. (1) ergebenden Kräfte wurden von R. A. Jewell et al. (1984) mit Daten, die aus Messun-

gen des Herausziehwiderstands bei starren Bewehrungsgittern aus Stahl gewonnen worden wa-

ren, verglichen. Dabei zeigte sich, dass Gl. (1) eine obere Grenze für den Bereich der gemesse-

nen Werte lieferte. 

Eine andere Abschätzung des mobilisierbaren Erdwiderstands und damit der vom Bewehrungs-

gitter in den Boden übertragbaren Zugkraft ergibt sich, wenn Kies- oder grobe Sandböden be-

trachtet werden, deren Körner einerseits deutlich größer als die Dicke der Querelemente, ande-

rerseits aber auch noch so klein sind, dass sie in die Gitteröffnungen hineinpassen und sich dort 

verklemmen. Beim Herausziehen eines starren Gitters wird dann das gesamte, in der Öffnung 

eingeklemmte „Paket“ von Kieskörnern verschoben. Es ergeben sich dabei zwei Scherflächen, 

die oberhalb und unterhalb der Ebene des Bewehrungsgitters im Boden selbst liegen. Ein Be-

wehrungsgitter, bei dem sich unter den gegebenen Bedingungen solche Gleitflächen einstellen, 

wurde von R. A. Jewell et al. als „fully rough“ im Hinblick auf diese Bedingungen bezeichnet. 

Hat das Bewehrungsgitter in Längsrichtung eine Öffnungsweite &, so wäre in diesem Falle die 

höchsten aufgrund der Scherfestigkeit des Bodens auf das Querelement einwirkende Kraft ge-

geben durch: 

 
(2) �� = 2 &� ��(&)% 
 
Dieser Spannungszustand, bei dem das Bewehrungsgitter zwischen zwei ganz im Boden 

223



 - 48 -

verlaufenden Scherflächen herausgezogen wird, liefert nach Auffassung von R. A. Jewell et al. 

aber auch eine Deckelung für den überhaupt möglichen Herausziehwiderstand und damit auch 

für den mit der Gl. (1) berechneten maximalen Erdwiderstand vor einem Querelement. Die Kraft 

F1 würde nach Gl. (1) mit anwachsendem Winkel der Scherfestigkeit des Bodens % und wach-

sender Normalspannung �) immer größer. Sie könne jedoch nicht beliebig anwachsen, so die 

Autoren. Sobald nämlich �
 größer als �� würde, sei es bei dem entsprechenden Wertepaar 

(%, �)) günstiger, die beiden Scherfugen im Boden auszubilden. Wird ein gewisser Erdwiderstand 

vor dem Querelement erreicht, würde sich danach zwangsläufig der Zustand „fully rough“ ein-

stellen. Diese Überlegung ist jedoch nur dann plausibel, wenn viele Querelemente in der glei-

chen Weise beansprucht werden, also nur im Fall eines starren Gitters.  

2. Das Bemessungskonzept von R. H. Swan und Z. Yuan (2016) 

Die beiden Autoren berechnen für einen Boden mit dem Winkel der Scherfestigkeit  und für 

eine Normalspannung n die höchstens auf das Querelement einwirkende und damit über die 

Verbindungsstelle auf das Längselement höchstens zu übertragende Kraft J mit Hilfe der obigen 

Gleichungen. Sie stellen diese Kraft der im Labor in Anlehnung an die Prüfvorschrift GRI GG2 

(Kubec et al. 2004a und 2004b) gemessenen Zugscherfestigkeit T0 der Verbindungsstelle ge-

genüber. Sie erhalten damit eine Bemessungsgleichung, die die höchstens zu erwartende Re-

aktionskraft des Bodens einer mindestens vorhandenen Zugscherfestigkeit der Verbindungs-

stelle gegenüberstellt. J setzt sich aus den folgenden Komponenten zusammen. 

1. Die Kräfte �
 und �� werden nach Gl. (1) und Gl. (2) berechnet und die jeweils kleinere Kraft 

veranschlagt: 

 

(3) �� = ,�
 falls �
 ≤ ��
�� falls �
 ≥ ��

 

 

2. Die Reibungskraft / zwischen der Oberfläche des Querelements und dem Boden wird, wie 

üblich, gemäß der folgenden Gleichung bestimmt:  

 

(4) / = 2 0� (��tanδ + c) 
 
Dabei ist 0 die Breite des Querelements, δ der Reibungswinkel zwischen Boden und Oberfläche 

des Gitters und c eine möglicherweise zusätzlich vorhandene Adhäsion.  

3. Auf der Rückseite des Querelement wirkt nach Ansicht von R. H. Swan und Z. Yuan (2016) 

noch eine schiebende Kraft 1, die nach der Formel für den aktiven Erddruck, den der Boden auf 

eine ausweichende Stützwand ausübt, berechnet werden soll: 

 

(5) 1 = 2345
6789�:

;<=
9 #  

 

Zusammengefasst erhält man: 

 

(6) � = �� + / + 1 

 

Für gegebenes  und n ergibt sich damit eine Grenzzustandsgleichung mit der globalen Sicher-

heit � gemäß: 

 

(7) >� = � �. 
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R. H. Swan und Z. Yuan (2016) führen eine Beispielrechnung durch. Betrachtet wird ein Beweh-

rungsgitter in einer Tragschicht (Winkel der Scherfestigkeit 37°) unter einer Fahrbahn. Aus der 

Verkehrsbelastung soll eine Normalspannung von 77 kPa resultieren. Der Erdwiderstand vor 

dem Querelement beträgt für das gewählte Bewehrungsgitter �
 = 169 N. Zwei Scherflächen in 

der Tragschicht ergeben dagegen nur eine dem Herausziehen entgegenwirkende Kraft von �� = 

75 N. Die Reibung liefert nur einen geringen Beitrag von / = 1 N. Daher ist � = 76 N. Im Labor 

wurde in einer Prüfung gemäß GRI GG2 eine Zugscherfestigkeit der Verbindungsstelle von 

>� = 245 N gemessen. Die globale Sicherheit wäre danach � = 3,2.  

3. Diskussion des Bemessungskonzepts von R. H. Swan und Z. Yuan (2016) 

Mit diesem Bemessungskonzept wird versucht, die Zugscherfestigkeit von Verbindungsstellen 

bei der Bewertung von Bewehrungsgittern und bei der Bemessung von Konstruktionen mit Be-

wehrungsgittern explizit zu berücksichtigen. Bei der Anwendung dieses Konzepts müssen jedoch 

einige Punkte bedacht werden, die insbesondere im Hinblick auf Punkt 4 Modifikationen notwen-

dig machen: 

1. Gleichung (2) gilt nicht ohne weiteres für Bewehrungsgitter aus Kunststoff. Bei diesen Gittern 

ist die Verschiebung der Querelemente und damit die Mobilisierung des Erdwiderstands un-

gleichmäßig über die Länge des eingebetteten Gitters verteilt. Wenn also nur lokal �
 größer als 

�� wird, so wird das nicht zwangsläufig zu zwei sich gleichmäßig über das Gitter verteilenden 

und ganz im Boden liegenden Scherflächen führen. Die Deckelung des Erdwiderstands in Gl. (3) 

kann daher zu falschen Ergebnissen führen (s. dazu das unten weitergeführte Beispiel) und 

sollte einfach weggelassen werden.  

2. Die Komponente Gl. (5) ist schon in Gl. (3) enthalten, da der theoretische Ansatz (Gl. (1)) 

im Hinblick auf an starren Gittern gemessene Herausziehkräfte gewählt wurde. Diese Kompo-

nente ist aber ohnehin gering.  

3. Auf Grund der speziellen Annahmen stellt die Gleichung (1) funktionale Zusammenhänge dar, 

die zwar von bodenmechanischen Überlegungen abgeleitet wurden, die sich im Falle der Be-

wehrungsgitter aber nur empirisch durch den Vergleich mit Messungen der Herausziehkräfte 

rechtfertigen lassen. Bei der Verwendung der Daten aus Herausziehversuchen mit Bewehrungs-

gittern aus Kunststoff ist dabei Vorsicht geboten. Die Kraft am Querelement wird üblicherweise 

ermittelt, indem die um die Reibungskraft verminderte Herausziehkraft auf alle Querelemente 

des untersuchten Gitters verteilt wird. Bei Bewehrungsgittern aus Kunststoff ist dies jedoch 

nicht zulässig, da wegen der Flexibilität der Längselemente unterschiedliche Kräfte auf die Que-

relemente einwirken. Es besteht daher noch eine gewisse Unsicherheit, wie zuverlässig die Glei-

chungen (1) die Kräfte bei Bewehrungsgittern aus Kunststoff tatsächlich nach oben eingrenzt. 

4. In die linke Seite von Gl. (7) wurde der Prüfwert aus einem Zugversuch im Prüflabor einge-

setzt. Sowenig wie bei der Beurteilung der Festigkeit der Längselemente kann jedoch auch bei 

der Beurteilung der Festigkeit der Verbindungsstellen einfach ein solcher charakteristischer Prüf-

wert verwendet werden. Ähnlich wie das Längselement unterliegt auch die Verbindungsstelle 

der Alterung und mannigfachen Umgebungseinflüssen (Abminderungsfaktor A4). Auch Kriechef-

fekte werden sich in Verbindungsstellen auswirken können (Abminderungsfaktor A1). So wie 

Längselemente, können Verbindungsstellen beim Einbau beschädigt werden (Abminderungsfak-

tor A2). Schließlich können sich gerade dynamische Belastungen, wie sie in dem Beispiel ange-

nommen wurden, nachteilig auf Verbindungsstellen auswirken (Abminderungsfaktor A5). Es 

wäre sicherlich nicht richtig, würde man annehmen, das Längselement sei all diesen Einwirkun-

gen ausgesetzt, die Verbindungsstelle aber nicht. In Gl. (7) wird man daher einen Bemessungs-

wert > einsetzen müssen, der gegenüber dem Prüfwert abgemindert wurde: 
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(8)  > = ?@
ABA9A;AC

    

(9)  > = � � 
 

Im Lichte dieser Überlegungen wäre das obige Beispiel wie folgt zu modifizieren. Das Produkt 

aller Abminderungsfaktoren ergibt einen gewissen Wert. Der sei z. B. 2. Die Erdwiderstandskraft 

wird zwar kleiner als 169 N sein, sie kann aber lokal deutlich größer als 75 N werden, da bei 

einer ungleichmäßigen Verteilung der Kräfte über die Verbindungsstellen nicht notwendiger-

weise schon bei 75 N der „fully rough“ Zustand eintreten muss. Bei einem Wert von z. B. 120 N 

wäre die Sicherheit im angeführten Beispiel dann nur noch � = 1.  

5. Es ist naheliegend, in Gl. (8) die für die Längselemente bereits ermittelten Abminderungs-

faktoren zu verwenden. Dies setzt aber voraus, dass die Verbindungsstellen in gleicher Weise 

von Abminderungen betroffen sind wie die Längselemente. In manchen Fällen ist diese Annahme 

plausibel, in anderen zweifelhaft. Das PET-Material in einer Schweißnaht könnte z. B. durch die 

thermische und mechanische Belastung beim Schweißen so vorgeschädigt werden, dass eine 

raschere hydrolytische Alterung einsetzt. In diese Zulassungsrichtlinie ist daher bereits eine 

Prüfung aufgenommen worden, bei der die Verbindungsstelle eines geschweißten PET-

Bewehrungsgitters bei 60 °C ein Jahr lang im Wasserbad gelagert und der hydrolytische Abbau 

mit dem der Längselemente unter gleichen Bedingungen verglichen wird. Es dürfen sich keine 

wesentlichen Unterschiede in der Materialänderung ergeben. Erst wenn solche Prüfungen be-

standen werden, kann der Abminderungsfaktor A4 der Längselemente auch für die Zugscher-

festigkeit der Verbindungsstelle verwendet werden. 

Die Verbindungsstellen können jedoch auch durch Mechanismen versagen, die in den Längsele-

menten nicht auftreten. Bei extrudierten Bewehrungsgittern aus teilkristallinen Polyolefinen sind 

die Längselemente hoch verstreckt. Die Morphologie ist dann durch eine starke Orientierung der 

Moleküle und Kristallite gekennzeichnet. Dadurch ist die Spannungsrissbildung behindert. Dies 

gilt jedoch nicht für den Übergangsbereich vom Längs- zum Querelement. Hier treffen Span-

nungskonzentrationen auf die wenig orientierten Materialbereiche der Verbindungsstellen. In 

Laborversuchen konnte tatsächlich dort die Bildung von Spannungsrissen unter Bedingungen 

beobachtet werden, die diesen Vorgang stark forcierten. Es muss also geklärt werden, ob auf 

dem Spannungsniveau, das maximal bei der Belastung in einem Boden auftritt, Spannungsrisse 

über einen Zeitraum von 100 Jahren in den Verbindungsstellen eines solchen Bewehrungsgitters 

möglich sind.  

6. Bei einem im Boden eingebetteten Bewehrungsgitter tritt an der Verbindungsstelle nicht nur 

eine Zugscherkraft, sondern unter Umständen auch eine Schälkraft auf. Diese wird dann mobi-

lisiert, wenn die Querelemente im Boden verschoben werden und sich dabei verdrehen. 

Schweißnähte oder Klebungen werden zum Beispiel oft eher durch Schälkräfte als durch Zug-

scherkräfte geöffnet. Es kann also sein, dass neben einem sich auf die Zugscherfestigkeit be-

ziehenden Bemessungskriterium noch ein Kriterium für die zulässige Verschiebung verwendet 

werden muss. Im Bemessungskonzept von F. Jacobs und M. Ziegler wird ein solches Kriterium 

berücksichtigt, siehe Anhang 2. In kleinteiligen Herausziehversuchen muss daher geklärt wer-

den, wie der Versagensmechanismus aussieht. Ähnelt das Versagensverhalten der Verbindungs-

stellen im Zugscherversuch dem im Boden, so kann auf der Grundlage von Gl. (8) und Gl. (9) 

bereits eine Bewertung des Bewehrungsgitters und der Anwendungsgrenzen bei der Zulassung 

vorgenommen werden. Unabhängig davon wird die Bemessung einer Konstruktion die Überle-

gungen im Anhang 2 berücksichtigen müssen. 
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Diese Zulassungsrichtlinie und die Liste zugelassener Geotextilien zum Filtern und Trennen so-

wie weitere auf der Grundlage der Deponieverordnung erstellte Zulassungsrichtlinien für Geo-

kunststoffe und Dichtungskontrollsysteme sowie Listen derartiger zugelassener Produkte kön-

nen als pdf-Datei von der Internetadresse:   

http://www.tes.bam.de/de/mitteilungen/abfallrecht/index.htm heruntergeladen werden. 
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Vorwort 

Am 16. Juli 2009 trat die neue Deponieverordnung (DepV) in Kraft. Gemäß der aktuellen 

Fassung dürfen nach Anhang 1 Nr. 2.1 der DepV für das Abdichtungssystem Materialen, 

Komponenten oder Systeme nur eingesetzt werden, wenn sie dem Stand der Technik nach 

Anhang 1 Nr. 2.1.1 entsprechen und wenn dies der zuständigen Behörde nachgewiesen worden 

ist. Als Nachweis ist für Geokunststoffe, Polymere und serienmäßig hergestellte 

Dichtungskontrollsysteme die Zulassung dieser Materialien, Komponenten oder Systeme durch 

die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) nach Anhang 1 Nr. 2.4 erforderlich. 

Abweichend davon können in Deponieabdichtungssystemen Materialien, Komponenten oder 

Systeme eingesetzt werden, die auf der Grundlage harmonisierter europäischer technischer 

Spezifikationen nach der EU-Bauproduktenrichtlinie deklariert worden sind, wenn die durch die 

harmonisierten technischen Spezifikationen festgelegten Material-, Komponenten- und 

Systemeigenschaften im Wesentlichen denen gleichwertig sind, die sich aus den Anforderungen 

der DepV an den Stand der Technik ergeben. Derzeit gibt es keine harmonisierten europäischen 

technischen Spezifikationen, die insbesondere im Hinblick auf die Dauer der Funktionserfüllung 

den Anforderungen der DepV an den Stand der Technik gleichwertig sind.  

Ferner können in Deponieabdichtungssystemen Materialien, Komponenten oder Systeme 

eingesetzt werden, die in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder der Türkei gemäß den dort 

geltenden Regelungen oder Anforderungen rechtmäßig hergestellt oder in Verkehr gebracht 

wurden oder die in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum gemäß den dort geltenden Regelungen oder Anforderungen rechtmäßig 

hergestellt und in Verkehr gebracht wurden, wenn die mit den Prüfungen und Überwachungen 

im Herstellerstaat nachgewiesenen Material-, Komponenten- und Systemeigenschaften das nach 

der DepV geforderte Schutzniveau gleichermaßen dauerhaft gewährleisten. Bei der Prüfung 

entsprechender Nachweise können die zuständigen Behörden die fachliche Unterstützung der 

BAM in Anspruch nehmen.  

In der Nummer 2.4 des Anhangs 1 der DepV wird die Verfahrensweise bei der Zulassung 

geregelt. Zu den Aufgaben der BAM gehört nach Nummer 2.4.1 die Definition von Prüfkriterien, 

die Aufnahme von Nebenbestimmungen in die Zulassung und insbesondere auch die Festlegung 

von Anforderungen an den fachgerechten Einbau und das Qualitätsmanagement. Nach Nummer 

2.4.4 wirkt ein Fachbeirat beratend an der Erarbeitung entsprechender Zulassungsrichtlinien mit. 

Nach dem Inkrafttreten der Deponieverordnung hatte sich am 16. Oktober 2009 der Fachbeirat 

konstituiert und eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die eine Richtlinie für die Zulassung von 

Geotextilien zum Filtern und Trennen in Deponieoberflächenabdichtungen erarbeitet hat. Die 

vorliegende Auflage ist eine überarbeitete und vom Fachbeirat beschlossene Fassung. 

An den Beratungen haben mitgewirkt: 

 

1. die Mitglieder des Fachbeirats: 

 

Dr. St. Abel, Landesamt für Umwelt Brandenburg; Dipl.-Ing. K.-H. Albers, Arbeitskreis 

Grundwasserschutz e. V. (AK GWS); A. Bachmann, Umweltbundesamt; H. Ehrenberg, NAUE 

GmbH & Co. KG; Dipl.-Ing. A. Elsing, HUESKER Synthetic GmbH; Dipl.-Ing. F. Fabian, 

Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg,; Dipl.-Ing. M. 

Hering, Freudenberg Performance Materials; Dipl.-Ing. R. Heichele, Bayerisches Landesamt für 

Umwelt (LfU); Dr.-Ing. D. Heyer, TU München, Zentrum Geotechnik; Dipl.-Ing. S. Krahberg, 
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Solmax Geosynthetics GmbH; Dipl.-Ing. M. Müller, Landesdirektion Sachsen, Referat 43 – 

Abfall, Altlasten, Bodenschutz; Dipl.-Ing R- Niehof, Pleus Grundwasser- und Bodenschutz 

GmbH; Dr.-Ing. E. Reuter, IWA Ingenieurgesellschaft für Wasser- und Abfallwirtschaft; Dipl.-

Ing. P. Riegl, GEO-POLYMER Trading e.U.; Dipl.-Min. W. Ruthmann, Gesellschaft für Grundbau 

und Umwelttechnik (GGU); Prof. Dr.-Ing. F. Saathoff, Geotechnik und Küstenwasserbau, 

Universität Rostock; Dipl.-Ing. T. Sasse, Umtec | Prof. Biener | Sasse | Konertz; Prof. Dr. F.-G. 

Simon, Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (BAM); Dr.-Ing. M. Tiedt, Landesamt 

für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen; Dipl.-Ing. M. Winkler, 

Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim (ZUS AGG);A. Wöhlecke, M. Eng., Bundesanstalt 

für Materialforschung und -prüfung (BAM); Dipl.-Ing. H. Zanzinger, SKZ Süddeutsches 

Kunststoff-Zentrum. 

 

2. weitere Mitglieder der Arbeitsgruppe: 

 

Dr. J. Köhrich, Hafemeister GeoPolymere GmbH; Dipl.-Min. W. Ruthmann, GGU Gesellschaft für 

Grundbau und Umwelttechnik mbH: M. Hering HUESKER Synthetic GmbH und Dipl.-Ing. C. 

Tarnowski, GSE Lining Technology GmbH. 
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1. Rechtliche Grundlagen,  
Geltungsbereich und  
Vorschriften  

Der Schutz von Mensch und Umwelt bei der 

Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen 

wird durch das Kreislaufwirtschaftsgesetz 

(KrWG) vom 24. Februar 2012 geregelt. Noch 

auf der Grundlage des Kreislaufwirtschafts- 

und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) war am 

16. Juli 2009 eine neue Deponieverordnung 

(DepV) in Kraft getreten. Diese wurde zuletzt 

durch Artikel 3 der Verordnung vom 9. Juli 

2021 (BGBl. I S. 2598) geändert. Nach An-

hang 1 Nummer 2.1 der DepV dürfen für das 

Abdichtungssystem nur dem Stand der Tech-

nik nach Nummer 2.1.1 entsprechende und 

von der Bundesanstalt für Materialforschung 

und -prüfung (BAM) nach Nummer 2.4 zuge-

lassene oder eignungsfestgestellte Geokunst-

stoffe (Kunststoffdichtungsbahnen, Schutz-

schichten, Kunststoff-Dränelemente, Beweh-

rungsgitter aus Kunststoff etc.), Polymere und 

serienmäßig hergestellte Dichtungskontrollsys-

teme eingesetzt werden. 

Die BAM ist nach Nummer 2.4.1 zuständig für 

die Prüfung und Zulassung von Geokunststof-

fen, Polymeren und Dichtungskontrollsystemen 

für die Anwendung in Basis- und Oberflächen-

abdichtungen von Deponien auf der Basis ei-

gener Untersuchungen und von Ergebnissen 

akkreditierter Stellen. Sie hat in diesem Zu-

sammenhang die folgenden Aufgaben: 

 

 die Definition von Prüfkriterien,  

 die Aufnahme von Nebenbestimmungen in 

die Zulassung, und 

 Festlegung von Anforderungen an den 

fachgerechten Einbau und das Qualitäts-

management. 

 

Auf dieser rechtlichen Grundlage und unter Be-

rücksichtigung der in Nummer 2.1.1 des An-

hangs 1 der DepV beschriebenen Anforderun-

gen zum Stand der Technik werden in dieser 

Richtlinie die Anforderungen für die Zulassung 

von Geotextilien zum Filtern und Trennen in 

Deponieoberflächenabdichtungen beschrieben. 

Die Richtlinie ist die technische Grundlage, auf 

der die BAM auf Antrag des jeweiligen Herstel-

lers die Geotextilien prüft und die Eignung 

durch Erteilung einer Zulassung in Form eines 

Zulassungsscheins feststellt. 

Deponieabdichtungen müssen nach dem Stand 

der Technik errichtet werden. In der vorlie-

genden Zulassungsrichtlinie wird daher auch 

beschrieben, welche Anforderungen beim Ein-

bau der zugelassenen Geotextilien zum Filtern 

und Trennen erfüllt werden müssen, damit ein 

dem Stand der Technik entsprechendes Ab-

dichtungssystem entsteht. Auf diese Anforde-

rungen wird auch im Zulassungsschein aus-

drücklich hingewiesen. Die zuständigen Behör-

den der Länder müssen dafür Sorge tragen, 

dass diese Nebenbestimmungen Bestandteil 

der Genehmigung und somit rechtlich verbind-

lich werden. Nur unter dieser Voraussetzung 

kann die BAM-Zulassung zum Nachweis der 

Eignung nach dem Stand der Technik der mit 

den Geotextilien hergestellten Abdichtungen 

verwendet werden. 

Die Zulassung wird ausdrücklich unter Wi-

derrufsvorbehalt erteilt. Ein Widerrufsgrund 

liegt vor, wenn der Hersteller von dem in den 

Prüfungsunterlagen und in den Anhängen des 

Zulassungsscheins beschriebenen Verfahren, 

von den für die Prüfungsmuster verwendeten 

Materialien oder von den anderen im Zulas-

sungsschein genannten Anforderungen ab-

weicht. In diesem Fall darf kein Geotextil 

mehr unter Verwendung der BAM-

Zulassungsnummer gefertigt werden.  

Änderungen des Werkstoffs, des Produktions-

verfahrens der Geotextilien und der Maßnah-

men der Eigen- und Fremdüberwachung der 

Produktion bedürfen einer neuen Zulassung. 

Bewähren sich vom Hersteller eingesetzte 

Produktionsverfahren oder von den Betrieben 

eingesetzte Einbauverfahren nicht und kann 

dies anhand von neuen technischen Erkennt-

nissen belegt werden, hat sich also die Sach-

lage, der Stand der Technik und die Rechtsla-

ge so verändert, dass keine Zulassung mehr 

erteilt werden kann, so liegt auch hierin ein 
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Widerrufsgrund.  

Im Falle des Widerrufs ist der Hersteller ver-

pflichtet, der Zulassungsbehörde umgehend 

den Zulassungsschein auszuhändigen. 

Den Zulassungen liegen die folgenden Geset-

ze, Vorschriften und Richtlinien in der jeweils 

aktuell gültigen Fassung zugrunde: 

 Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirt-

schaft und Sicherung der umweltverträgli-

chen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreis-

laufwirtschaftsgesetz - KrWG), vom 24. 

Februar 2012, Bundesgesetzblatt, Teil I, 

Nr. 10. S. 212-264, zuletzt durch Artikel 2 

Absatz 9 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 

(BGBl. I S. 2808) geändert. 

 Verordnung über Deponien und Langzeit-

lager (Deponieverordnung – DepV); Arti-

kel 1 der Verordnung zur Vereinfachung 

des Deponierechts vom 27. April 2009 

(BGBl I Nr. 22 vom 29. April 2009 S. 

900), zuletzt durch Artikel 3 der Verord-

nung vom 9. Juli 2021 (BGBl. I S. 2598) 

geändert. 

 Richtlinie für Anforderungen an die Quali-

fikation und die Aufgaben einer fremdprü-

fenden Stelle beim Einbau von Kunststoff-

komponenten und -bauteilen in Deponie-

abdichtungssystemen (Richtlinie-

Fremdprüfer), Bundesanstalt für Material-

forschung und -prüfung (BAM) 

 Richtlinie für die Anforderungen an Fach-

betriebe für den Einbau von Kunststoff-

dichtungsbahnen, weiteren Geokunststof-

fen und Kunststoffbauteilen in Deponieab-

dichtungssystemen (Richtli-

nie-Verlegefachbetriebe), Bundesanstalt 

für Materialforschung und –prüfung 

(BAM). 

 Richtlinie für die Zulassung von Dich-

tungskontrollsystemen für Konvektions-

sperren in Deponieoberflächenabdichtun-

gen (Zulassungsrichtli-

nie-Dichtungskontrollsysteme), Bundesan-

stalt für Materialforschung und –prüfung 

(BAM). 

 Richtlinie für die Zulassung von Geotextili-

en zum Filtern und Trennen in Deponieab-

dichtungen (Zulassungsrichtlinie-

Geotextilien), Bundesanstalt für Material-

forschung und –prüfung (BAM). 

 Richtlinie für die Zulassung von Kunst-

stoffdichtungsbahnen für Deponieabdich-

tungen (Zulassungsrichtlinie-KDB), Bun-

desanstalt für Materialforschung und –

prüfung (BAM). 

 Richtlinie für die Zulassung von Kunst-

stoff-Dränelementen in Deponieoberflä-

chenabdichtungen (Zulassungsrichtlinie-

Kunststoff-Dränelemente), Bundesanstalt 

für Materialforschung und –prüfung 

(BAM). 

 Richtlinie für die Zulassung von Schutz-

schichten für Kunststoffdichtungsbahnen 

in Deponieabdichtungen (Zulassungsricht-

linie-Schutzschichten), Bundesanstalt für 

Materialforschung und -prüfung (BAM). 

 Vorläufige Richtlinie für die Zulassung von 

Bewehrungsgittern aus Kunststoff für De-

ponieoberflächenabdichtungen (Vorläufige 

Zulassungsrichtlinie-Geogitter), Bundes-

anstalt für Materialforschung und –

prüfung (BAM). 

 

Die jeweils gültige Ausgabe der aufgeführten 

Normen wird im Abschnitt 9 angegeben. 

2. Zulassungsgegenstand 

2.1. Allgemeines 

Gegenstand der Zulassung sind Geotextilien, 

die zum Filtern und Trennen in Deponieab-

dichtungen verwendet werden. Voraussetzung 

für die Anwendung der Geotextilien ist, dass 

in der Umgebung des eingebauten Produkts 

im Mittel eine Temperatur von 20 °C nicht 

überschritten wird. Im unteren Bereich einer 

mindestens 1 m dicken Bodenschicht wird bei 

den in Deutschland herrschenden klimati-

schen Verhältnissen eine Dauertemperatur 

von 15 °C nur selten überschritten. Im Über-

gangsbereich von den Dichtungskomponenten 

zur Rekultivierungsschicht wird die Tempera-

turanforderung daher in der Regel erfüllt sein, 
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auch wenn angenommen wird, dass in den 

Dichtungskomponenten selbst zeitweise Tem-

peraturen bis zu 30 °C auftreten.  

Die zugelassenen Geotextilien können daher 

oberhalb der Abdichtungskomponenten der 

Oberflächenabdichtung ohne Einschränkung 

eingesetzt werden. In und unterhalb der Ab-

dichtungskomponenten der Oberflächenab-

dichtung sowie in der Basisabdichtung sind 

sie nur dann geeignet, wenn dort aufgrund 

der Eigenart des Abfalls, des Einbaus des Ab-

falls und der Umgebung die genannte Anfor-

derung an die mittlere Temperatur erfüllt ist. 

Für den Einsatz in der Basisabdichtung muss 

zusätzlich eine hohe chemische Beständigkeit 

(s. Abschnitt 3.2.1) gewährleistet sein. 

Zum Filtern werden Vliesstoffe eingesetzt, 

zum Trennen Vliesstoffe oder Gewebe. 

Die Zulassung kann sich auch auf eine Pro-

duktfamilie erstrecken. Die Produktfamilie be-

steht bei Vliesstoffen z. B. aus Produkten mit 

unterschiedlicher Masse pro Flächeneinheit, 

die jedoch aus den jeweils gleichen Vorpro-

dukten mit dem gleichen Produktionsverfah-

ren hergestellt wurden. 

Es gibt verschiedene Grenzflächen zwischen 

den Systemkomponenten von Deponieabdich-

tungen, in denen Geotextilien zum Filtern und 

Trennen im Prinzip eingesetzt werden kön-

nen. Geotextile Trennschichten können auch 

als Bestandteil der Abdichtungskomponenten 

sinnvoll sein. 

Ein auf der Grundlage dieser Richtlinie zuge-

lassenes Geotextil zum Filtern und Trennen ist 

grundsätzlich auch für die Sicherung von Alt-

lasten und die Oberflächenabdichtung von je-

nen Deponien geeignet, die nicht der DepV un-

terliegen. 

Der Zulassungsgegenstand muss mit definier-

ten, reproduzierbaren Eigenschaften werks-

mäßig hergestellt werden. 

Antragsteller und Zulassungsnehmer ist der 

Hersteller des Geotextils. Das Geotextil muss 

durch den Antragsteller vollständig und ein-

deutig beschrieben werden. Dazu gehören eine 

Beschreibung des Produktionsverfahrens des 

Geotextils sowie der dabei verwendeten Vor-

produkte, genaue Angaben über die Art und 

Spezifikation der Werkstoffe und die Art und 

Menge von polymergebundenen Zuschlagstof-

fen (Masterbatch) oder anderen Zuschlagstof-

fen, die bei der Produktion von Vorprodukten 

und dem Produkt selbst verwendet werden 

sowie die Angaben zu den charakteristischen 

Eigenschaften des Produkts. 

Der Zulassungsgegenstand wird im Zulas-

sungsschein durch die Abmessungen sowie 

durch die im Folgenden erläuterten Angaben 

genau beschrieben. 

Das Geotextil muss über ein CE-Kennzeichen 

mit Bezug auf die DIN EN 13257 verfügen. Die 

Produktion muss im Rahmen eines nach der 

DIN EN ISO 9001 zertifizierten Qualitätsmana-

gementsystems eigen- und fremdüberwacht 

werden. 

Jede Änderung muss der Zulassungsstelle mit-

geteilt und mit ihr abgestimmt werden. Erfolgt 

dies nicht, so verliert die Zulassung ihre Gül-

tigkeit. 

2.2. Werkstoff und Eigenschaften 
der Vorprodukte der Geotexti-
lien  

Im Zulassungsschein werden der Formmas-

senhersteller und die Formmasse (Typenbe-

zeichnung) des Vorprodukts (z. B. Fasern, 

Filamente, Folienbändchen, Spleißgarne, Mul-

tifilamentgarne etc.), aus dem das Geotextil 

gefertigt wird, mit der Herstellerspezifikation 

für die Dichte, die Schmelze-Massefließrate 

und gegebenenfalls für den Rußgehalt ange-

geben. Weitere vertrauliche Angaben zu den 

Formmassen (Molekülmassenverteilung, Addi-

tive) und zu den polymergebundenen Zu-

schlagstoffen (Hersteller, Typenbezeichnung 

und genaue Rezeptur des Masterbatches) 

oder sonstigen Zuschlagstoffen sowie Pro-

benmaterial müssen bei der Zulassungsstelle 

hinterlegt werden. Zusätzliche Angaben müs-

sen gemacht werden, wenn diese für die ein-

deutige Festlegung des Werkstoffs erforder-

lich sind.  

Es muss eine rechtsverbindliche Vereinbarung 

zwischen den Herstellern von Vorprodukten 
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und dem Geotextilhersteller über die Spezifi-

kation aller verwendeten Werkstoffe beste-

hen. In den Anlagen zur Zulassung gibt der 

Zulassungsnehmer eine rechtsverbindliche 

Erklärung über die verwendeten Werkstoffe 

ab. Die eindeutige Festlegung der Werkstoffe, 

die Überprüfbarkeit der Angaben durch die 

Zulassungsstelle und die Möglichkeit einer 

Kontrolle anhand der spezifizierten Werte ist 

grundsätzlich Voraussetzung, um eine Zulas-

sung erteilen zu können. 

Im Zulassungsschein werden die Art der Vor-

produkte, deren Typenbezeichnung, gegebe-

nenfalls Angaben zur Spezifikation ausge-

wählter Eigenschaften (z. B. Titer und me-

chanische Eigenschaften) und gegebenenfalls 

die Hersteller angegeben. Angaben zu weite-

ren wesentlichen Eigenschaften müssen bei 

der Zulassungsstelle vertraulich hinterlegt 

werden. Die im Zulassungsschein aufgeführ-

ten Eigenschaften werden bei der Eigenüber-

wachung beim Vorprodukthersteller und bei 

der Eingangskontrolle, Eigen- und Fremd-

überwachung beim Hersteller der Geotextilien 

überprüft (s. Tabelle 4).  

In Tabelle 1 sind die wesentlichen Eigenschaf-

ten von Fasern, Filamenten, Folienbändchen, 

Spleißgarnen, Multifilamentgarnen angege-

ben. Bei anderen Vorprodukten ergeben sich 

weitere bzw. andere wesentliche Eigenschaf-

ten, die im Einzelfall in Anlehnung an diese 

Tabelle festgelegt werden. 

2.3. Eigenschaften der Geotextilien 

Im Zulassungsschein werden die charakteris-

tischen Eigenschaften (hydraulische und me-

chanische Eigenschaften) der Geotextilien in 

Anlehnung an DIN EN 13257 angegeben (s. 

Tabelle 2). Diese Eigenschaften werden bei 

der Eigen- und Fremdüberwachung der Pro-

duktion des Geotextils überprüft. Dazu wer-

den Schwellenwerte oder Bereiche für die 

charakteristischen Werte zur Beurteilung im 

Rahmen der Eigen- und Fremdüberwachung 

im Zulassungsschein festgelegt.  

Der charakteristische Wert der Masse pro Flä-

cheneinheit ist der Mittelwert über die Rollen-

breite minus der halben Standardabweichung. 

Bei den anderen Größen ist er der Mittelwert 

über die Rollenbreite, wenn die Prüfnormen 

eine Mittelwertbildung vorsehen. Die Anzahl 

der über die Breite zu entnehmenden Proben 

wird in der Regel in den Prüfnormen festge-

legt. In nur wenigen Fällen beziehen sich die 

Schwellenwerte oder zulässigen Bereiche auf 

das Ergebnis einer Einzelmessung als charak-

teristischem Wert.  

Im Abschnitt 3 werden die Zulassungsanfor-

derungen an bestimmte charakteristische Ei-

genschaften angegeben. 

Das Datenblatt des Geotextils muss mindes-

tens die Daten zu den für die Eigenüberwa-

chung relevanten Eigenschaften dokumentie-

ren. 

2.4. Abmessungen 

Im Zulassungsschein wird die übliche Länge 

des Geotextils auf einer Rolle angegeben sowie 

dessen Breite und Dicke festgelegt.  

2.5. Kennzeichnung 

Das zugelassene Produkt muss mit einer fort-

laufenden Kennzeichnung nach DIN EN ISO 

10320 versehen werden und verpackt sein. 

Aus der Kennzeichnung müssen bei einer Ein-

zelzulassung mindestens die Produktbezeich-

nung und die Zulassungsnummer und bei der 

Zulassung einer Produktfamilie die jeweilige 

Produktbezeichnung und die gleichbleibende 

Zulassungsnummer hervorgehen. Die Kenn-

zeichnung muss so aufgedruckt werden, dass 

sie dauerhaft gut lesbar ist. Sie muss insbe-

sondere so haltbar sein, dass sie den Trans-

port, die Lagerungs- und die Einbaubeanspru-

chungen übersteht. Jede Rolle muss ein Eti-

kett gemäß DIN EN ISO 10320 tragen, aus 

dem der Hersteller, die Art des Produkts bzw. 

die Produktbezeichnung, die Abmessungen, 

das Gewicht sowie ein firmeninterner Kode 

(z. B. Rollennummer) hervorgeht, aus dem 

direkt oder indirekt der Zeitpunkt der Produk-

tion abgelesen werden kann und der in ein-

deutiger Weise den Unterlagen und Ergebnis-

237



 

 - 10 -

sen der Qualitätsüberwachung an der Lie-

fereinheit zugeordnet ist. Im Einzelfall können 

weitere Angaben festgelegt werden. Ein Mus-

teretikett wird der Zulassung als Anlage bei-

gefügt. 

2.6. Produktionsstätte und  
Produktionsverfahren 

Die Produktionsstätte und das vom Hersteller 

zu beschreibende Produktionsverfahren wer-

den als Bestandteil der Zulassung festge-

schrieben. Alle speziellen vertraulichen Anga-

ben zum Produktionsverfahren werden bei der 

Zulassungsstelle hinterlegt. Vor Erteilung der 

Zulassung überzeugt sich die Zulassungsstelle 

durch einen Besuch beim Hersteller in der 

Produktionsstätte sowie beim Hersteller der 

Vorprodukte in der Produktionsstätte von der 

Richtigkeit der zum Produktionsverfahren und 

zu den Geräten und Maschinen gemachten 

Angaben sowie davon, dass qualifiziertes Per-

sonal, Räume, Prüfeinrichtungen und sonstige 

Ausstattungen der Produktionsstätte und des 

Prüflabors eine einwandfreie Produktion und 

eine anforderungsgerechte Eigenüberwachung 

der Produktion gewährleisten. 

Im Einzelfall muss der Hersteller nachweisen, 

wie aus dem gewählten Produktionsverfahren 

sich ergebende potentielle Beeinträchtigungen 

einer einwandfreien Produktion durch Maß-

nahmen im Verfahrensablauf und im Quali-

tätsmanagement ausgeschlossen werden. 

3. Prüfverfahren und  
Anforderungen 

Im Folgenden werden die Prüfverfahren und 

die Zulassungsanforderungen an die Eigen-

schaften der Geotextilien beschrieben, s. dazu 

auch die GDA-Empfehlung E 2-9 „Einsatz von 

Geotextilien im Deponiebau“1. Die Prüfungen 

werden von der BAM im Fachbereich 4.3, 

Themenfeld „Kunststoffe in der Geo- und 

 
1 Die GDA-Empfehlungen können über die Internetseite 
www.gdaonline.de eingesehen werden. 

Umwelttechnik“, und in von der BAM aner-

kannten Prüfstellen durchgeführt (s. Abschnit-

te 4.3 und 10). Es werden dabei Prüfungen zu 

den mechanischen Eigenschaften, zu den Fil-

tereigenschaften und zur Beständigkeit und 

Alterung durchgeführt. In begründeten Einzel-

fällen kann die Zulassungsstelle abweichend 

von den hier aufgeführten technischen Anfor-

derungen und in Ergänzung dazu Sonderrege-

lungen treffen. Diese besonderen technischen 

Anforderungen werden nach Rücksprache mit 

dem und Erörterung im Fachbeirat für die Zu-

lassung festgelegt. 

3.1. Allgemeine physikalische und  
mechanische Eigenschaften 

Tabelle 2 nennt die wesentlichen filtertechni-

schen und mechanischen Eigenschaften der 

Geotextilien und die zugehörigen Prüfungen. 

Diese Angaben dienen als Identifikations-

merkmale, als Vergleichsgrößen im Rahmen 

der Qualitätsüberwachung sowie zur Bemes-

sung als Filter- und Trennschicht.  

Zum Filtern werden Vliesstoffe eingesetzt. Mit 

der Filterfunktion ist dabei immer auch eine 

Trennfunktion verbunden. Bei diesen 

Vliesstoffen müssen die charakteristischen 

Werte der Masse pro Flächeneinheit mindes-

tens 300 g/m², der Dicke mindestens 3 mm, 

der Stempeldurchdrückkraft mindestens 

2,5 kN und des Durchdrückvorschub bei der 

Stempeldurchdrückkraft mindestens 50 mm 

betragen. Weiterhin muss die Dicke des 

Vliesstoffs mindestens der 30-fachen charak-

teristischen Öffnungsweite O90 entsprechen. 

Grundsätzlich muss bei jedem Bauvorhaben 

eine Bemessung nach den Filterregeln des 

DWA-Merkblatts 5112 durchgeführt werden. 

Nach Maßgabe des Zulassungsscheins können 

die Eigenschaften des zugelassenen 

Vliesstoffs für ein einzelnes Bauvorhaben in 

gewissem Umfang variiert werden, um eine 

 
2 Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser 
und Abfall e. V. (Hrsg.): DWA Merkblatt 511, Filtern mit 
Geokunststoffen. Hennef: Verlag DWA, 2017. S. auch 
Krug, M. und Heyer, D., Geotextile Filter im Erd-, Straßen- 
und Deponiebau, Geotechnik, 21(1998), Nr. 4, S. 314-326. 
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optimale Anpassung zu erzielen. Die Mindest-

anforderungen müssen jedoch eingehalten 

werden.  

Geotextilien (Vliesstoffe und Gewebe), die nur 

zum Trennen eingesetzt werden, müssen zur 

Geotextilrobustheitsklasse (GRK) 5 gehören. 

Der Durchdrückvorschub bei der Stempel-

durchdrückkraft muss mindestens 50 mm be-

tragen. Die charakteristische Öffnungsweite 

soll im Bereich zwischen 0,06 und 0,2 mm 

liegen. 

Die Wasserdurchlässigkeit normal zur Ebene 

wird in der Regel nach DIN EN ISO 11058 im 

Rahmen der Eigen- und Fremdüberwachung 

bestimmt. Für die Zulassung müssen jedoch 

auch Prüfergebnisse nach der DIN 60500-4 

vorgelegt werden. 

3.2. Beständigkeit und Alterung 

3.2.1. Beständigkeit gegen Chemikalien 

Es wird grundsätzlich angenommen, dass die 

Geotextilien durch die Einwirkung von Depo-

niegasen beansprucht werden. Die Geotextili-

en müssen also im Wesentlichen gegen orga-

nische Chemikalien beständig sein. Die Be-

ständigkeit wird in einem Immersionsversuch 

in Anlehnung an DIN EN 14414 geprüft 

(s. Tabelle 3a Nr. 3.1). Weitere Hinweise zum 

Prüfverfahren werden auf der Internetseite 

der BAM gegeben3. Die Chemikalien werden 

aus der dort aufgeführten Liste der kon-

zentrierten Medien ausgewählt. Die Auswahl 

der Prüfmedien orientiert sich an den für den 

jeweiligen Werkstoff unter den Bedingungen 

in der Deponieoberflächenabdichtung relevan-

ten Schädigungsmechanismen (Alterungsvor-

gängen bei Chemikalieneinwirkung). In der 

Regel wird die Beständigkeit gegen Benzine, 

aromatische Kohlenwasserstoffe, Heizöle, 

Dieselkraftstoffe, Paraffin- und Schmieröle 

und gegen aliphatische Kohlenwasserstoffe 

geprüft.  

In der Basisabdichtung dürfen nur Geotextili-

en eingesetzt werden, die gegen alle in der 

 
3 http://www.tes.bam.de/de/mitteilungen/abfallrecht/index.htm 

Liste aufgeführten Medien beständig sind (s. 

dazu die Angaben im Zulassungsschein). Als 

oxidierende anorganische Säure wird dabei 

eine wässrige Lösung mit 25 Vol.-% konz. 

Salpetersäure verwendet. 

3.2.2. Beständigkeit gegen Alterung 

Die Beständigkeit gegen den oxidativen Ab-

bau bei Geotextilien aus Polyolefinen wird in 

Warmlagerungsversuchen im Umluftwärme-

schrank in Anlehnung an DIN EN ISO 13438 

und in Auslaugversuchen in Anlehnung an 

DIN EN 14415 bei einer Lagerungstemperatur 

von jeweils 80 °C untersucht (s. Tabelle 3b 

Nr. 3.4 und 3.5)4. Die Lagerungszeit muss 

mindestens ein Jahr betragen. Untersucht 

wird die Veränderung der mechanischen 

Kennwerte (Zugfestigkeit und Dehnung bei 

der Zugfestigkeit), des Gehalts an Antioxidan-

tien und der Kristallinität. Der Gehalt an Anti-

oxidantien wird durch UV-Spektroskopie oder 

HPLC-Analyse an einem Extrakt, der aus einer 

Fest-flüssig-Extraktion gewonnen wird, oder 

indirekt über OIT-Messungen am Produkt 

selbst bestimmt. Das gewählte Analysever-

fahren richtet sich nach der Art der Stabilisie-

rung. Die Kristallinität wird in einer DSC-

Messung ermittelt. Die Anforderungen sind in 

Tabelle 3b angegeben.  

Anforderungen an andere Rohstoffe/Arten von 

Produkten (z. B. Polyester, Polystyrol, PVC 

etc.) werden in sinngemäßer Übertragung der 

Anforderungen an die Beständigkeit gegen 

den oxidativen Abbau festgelegt. In Tabel-

le 3b Nr. 3.6 und 3.7 werden z. B. die Immer-

sionsversuche zur Prüfung der Beständigkeit 

gegen den hydrolytischen Abbau bei Geotexti-

lien aus Polyester (PET) angegeben5.  

Im Zulassungsschein können für die Anwen-

dung der Geotextilien ergänzende Anforde-

rungen an die noch zulässigen Milieubedin-

 
4 Müller, W. W., Jakob, I., Li, C. S. und Tatzky-Gerth, R.: 
Durability of polyolefin geosynthetic drains. Geosynthetics 
International, 16(2009), H. 1, S. 28-42.  

5 Schröder, H. F.: Ermittlung des Einflusses der 
alkalischen Hydrolyse auf die Langzeitbeständigkeit von 
hochfesten Polyester (PET)-Garnen für Geotextilien. 
Fraunhofer IRB Verlag, 1999. 
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gungen (z. B. pH-Wert) festgelegt werden. 

3.2.3. Beständigkeit gegen Witterung 

Die Prüfung erfolgt nach der Prüfmethode der 

DIN EN 12224 (s. Tabelle 3a Nr. 3.2). 

Grundsätzlich sollten Geotextilien möglichst 

wenig der UV-Strahlung ausgesetzt werden, 

da diese die Kunststoffe in der Regel stark 

beansprucht. UV-Strahlung verschlechtert die 

Stabilisierung und kann autokatalytische Re-

aktionen in Gang setzen, die auch nach der 

Abdeckung noch weiterlaufen. Abweichend 

von der DIN EN 12224 gilt daher auch bei ho-

her Witterungsbeständigkeit die Grundregel, 

dass die eingebauten Geotextilien innerhalb 

von zwei Tagen überbaut werden sollen und 

spätestens innerhalb einer Woche überbaut 

werden müssen. 

3.2.4. Beständigkeit gegen Mikroorga-

nismen 

Die Beständigkeit gegen die im Boden mögli-

chen mikrobiellen Angriffe wird durch Erdein-

grabversuche nach DIN EN 12225 in mikrobi-

ell aktiver Erde geprüft (s. Tabelle 3a Nr. 

3.3). Bei Geotextilien aus Polyolefinen, PET 

und Polyamid ist diese Prüfung in der Regel 

entbehrlich. 

3.2.5. Umweltverträglichkeit von Zusät-

zen und Verarbeitungshilfen 

Auslaugbare oder wasserlösliche Zusätze und 

Verarbeitungshilfen (z. B. die Avivage) müs-

sen umweltverträglich sein. Die Unbedenk-

lichkeit muss nach dem im FGSV-Merkblatt, 

Abschnitt 6.28, angegebenen Verfahren 

nachgewiesen werden6. 

 

4. Eigen7- und Fremdüberwa-

 
6 M Geok E - Merkblatt über die Anwendung von 
Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaues mit den 
Checklisten für die Anwendung von Geokunststoffen im 
Erdbau des Straßenbaues (C Geok E), FGSV-Verlag, 
Köln, 2016. 

7 Die Eigenüberwachung wird im Bauwesen 

chung bei der Produktion 

Eine regelmäßige Eigen- und Fremdüberwa-

chung muss nach Anhang 1 Nummer 2.1 der 

DepV eine gleichmäßige Qualität der Produkti-

on der Vorprodukte und des Geotextils sicher-

stellen. Die Durchführung dieser Maßnahmen 

muss in ein Qualitätsmanagementsystem ein-

gebunden sein, das nach der DIN EN ISO 9001 

zertifiziert ist.  

Die Eigenüberwachung bzw. das System der 

werkseigenen Produktionskontrolle bei der 

Produktion des Geotextils hat grundsätzlich 

den Anforderungen der DIN EN 13257 Ab-

schnitt 5.4 und Anhang A zu entsprechen. 

Die gültige Zertifizierungsurkunde, das Orga-

nigramm, aus dem die Zuständigkeiten her-

vorgehen, und die die Eigenüberwachung be-

treffenden Arbeitsanweisungen und Prüfpläne 

müssen der Zulassungsstelle vorgelegt wer-

den.  

Tabelle 4 beschreibt die Verzahnung von Ein-

gangskontrollen und Prüfungen der Eigen-

überwachung und Fremdüberwachung. Art 

und Häufigkeit der Prüfung müssen mit der 

Zulassungsstelle abgestimmt und in den An-

lagen zum Zulassungsschein beschrieben 

werden. 

4.1. Eingangskontrollen und -
prüfungen 

Der Hersteller der Vorprodukte muss durch 

Kontrollmaßnahmen sicherstellen, dass die 

Vorprodukte in der erforderlichen Qualität 

hergestellt werden. Die Durchführung dieser 

Maßnahmen muss in ein Qualitätsmanage-

mentsystem eingebunden sein, das nach der 

DIN EN ISO 9001 zertifiziert ist. Die Ergebnis-

se müssen für jede Lieferung des Vorprodukts 

durch ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 in Anleh-

nung an DIN EN 10204 dokumentiert werden. 

Dabei müssen insbesondere die Prüfergebnis-

se für die vereinbarten Spezifikationen doku-

mentiert werden. 

 
(Bauproduktenrichtlinie) inzwischen als werkseigene 
Produktionskontrolle (WPK) bezeichnet. 
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Art und Umfang der erforderlichen Eingangs-

kontrollen und -prüfungen des Herstellers des 

Geotextils werden ausgehend von Tabelle 4 

und 5 in den Anlagen zum Zulassungsschein 

festgelegt. 

4.2. Eigenüberwachung der Pro-
duktion 

Im Rahmen der Eigenüberwachung der Pro-

duktion des Geotextils müssen bestimmte 

charakteristische Eigenschaften überprüft 

werden. Tabelle 5 beschreibt Verfahren und 

gibt Häufigkeiten an, mit denen geprüft wer-

den muss. 

Art und Umfang der dabei erforderlichen Prü-

fungen des Herstellers des Geotextils werden 

ausgehend von Tabelle 4 und 5 in den Anla-

gen zum Zulassungsschein festgelegt. Dabei 

müssen die im Zulassungsschein angegebe-

nen produktbezogenen Anforderungen erfüllt 

werden. 

Die Daten aus der Überwachung müssen über 

zehn Jahre so archiviert werden, dass jeder-

zeit eine Zuordnung der Prüfergebnisse zu ei-

ner Liefereinheit möglich ist. Auf Verlangen 

sind die Daten der Zulassungsstelle zugäng-

lich zu machen. 

Zu jeder Lieferung muss ein Abnahmeprüf-

zeugnis 3.1 in Anlehnung an DIN EN 10204 

ausgestellt werden. Die Prüfwerte im Abnah-

meprüfzeugnis müssen den Rollen, an denen 

sie gemessen wurden, zugeordnet werden 

können. 

4.3. Fremdüberwachung 

Die laufende Produktion des Geotextils wird 

durch eine mit der BAM vereinbarte, neutrale 

Stelle überwacht (s. Abschnitt 10). Die mit 

der Fremdüberwachung beauftragte Prüf- und 

Inspektionsstelle muss über ausreichend qua-

lifiziertes Personal und die notwendigen Prü-

feinrichtungen verfügen. Die Fremdüberwa-

chungsberichte sollen von ihr spätestens zwei 

Monate nach dem Probeneingang fertigge-

stellt und verteilt worden sein. Das Prüflabor 

muss für die bei der Fremdüberwachung an-

zuwendenden genormten Prüfungen nach der 

DIN EN ISO/IEC 17025 und mit Bezug auf 

diese Zulassungsrichtlinie nach der DIN EN 

ISO/IEC 17020 akkreditiert sein. Spezielle 

Prüfungen, für welche die Prüf- und Inspekti-

onsstelle nicht akkreditiert sind, können durch 

ein dafür akkreditiertes Labor im Unterauftrag 

durchgeführt werden. Der zwischen Hersteller 

und Überwachungsstelle geschlossene gültige 

Überwachungsvertrag muss der BAM vorge-

legt werden. 

Die Überwachung umfasst eine Werk-

stoffidentifikation, die Prüfung und Kontrolle 

der Vorprodukte und die Prüfung der Eigen-

schaften des Geotextils sowie die Überprüfun-

gen ihrer Produktion und der werkseigenen 

Produktionskontrolle. Maßgebend für die 

Überwachung sind die DIN 18200 sowie der 

Überwachungsvertrag. Der Überwachungsver-

trag muss folgende Anforderungen berück-

sichtigen: 

 

 Zu Beginn der Produktion hat sich die 

fremdüberwachende Stelle davon zu über-

zeugen, dass die Voraussetzungen für ei-

ne sachgemäße Produktion und eine an-

forderungsgerechte werkseigene Produkti-

onskontrolle gegeben sind. 

 Bei der Fremdüberwachung der Produktion 

der Vorprodukte und des Geotextils sind 

die in den Anlagen zum Zulassungsschein 

aufgeführten Prüfungen zur Identifikation 

und zu den Eigenschaften der Vorprodukte 

und des Geotextils durchzuführen (s. Ta-

belle 4). Beim Überwachungsbesuch sind 

durch Besichtigung von Labor und Produk-

tion und durch Einblick in die Unterlagen 

Art und Umfang der werkseigenen Produk-

tionskontrolle zu kontrollieren. 

 Die Fremdüberwachungsmaßnahmen 

müssen in jedem Halbjahr durchgeführt 

werden, in dem produziert wurde. Die zu 

untersuchenden Produkte müssen nach 

dem letzten Fremdüberwachungsbesuch 

produziert worden sein. Die Probenahme 

aus der Produktion muss durch die über-

wachende Institution erfolgen. Bei der 
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Überwachung einer Produktfamilie muss 

alle sechs Monate ein Produkt aus der 

Familie überprüft werden. Der Fremd-

überwacher wählt nach Maßgabe der Pro-

duktionspläne das Produkt aus. Er sollte 

darauf achten, dass unterschiedliche Pro-

dukte in die Überwachung miteinbezogen 

werden. 

 

Die Überwachungsbesuche sind in der Regel 

unangemeldet durchzuführen. Der Nachweis 

über die durchgeführte Fremdüberwachung 

wird durch den aktuellen Überwachungsbe-

richt erbracht, in dem die fremdüberwachen-

de Stelle ihre Prüfergebnisse darstellt. Der 

Bericht wird dem überwachten Hersteller re-

gelmäßig zugesandt. 

Festgestellte Abweichungen müssen nach den 

Vorgaben der fremdüberwachenden Stelle be-

arbeitet und beseitigt werden. Produkte, die 

die Anforderungen der Zulassungen oder die-

ser Zulassungsrichtlinie nicht erfüllen, gelten 

als nicht zugelassen. Bei festgestellten Abwei-

chungen ist die BAM umgehend durch den 

Fremdüberwacher zu informieren und ihr der 

Fremdüberwachungsbericht und ein Bericht 

zur Behebung der Abweichung zu übergeben. 

Fremdüberwachungsberichte und zugehörige 

Prüfergebnisse müssen der Zulassungsstelle 

auf Verlangen vorgelegt werden. 

4.4. Lieferpapiere 

Aus den Anforderungen an die Eigen- und 

Fremdüberwachung leiten sich auch die An-

forderungen an Art und Umfang der Papiere 

ab, die einer Lieferung des Geotextils zur Do-

kumentation der Qualität beigelegt werden 

müssen. Erforderlich ist ein Lieferschein, der 

die Angaben zum Hersteller, die Typenbe-

zeichnung, eine Aufstellung der Rollennum-

mern und der Abmessungen enthält. Dazu 

gehört ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 in Anleh-

nung an DIN EN 10204 für das Geotextil mit 

Angaben zu den Chargennummern der verar-

beiteten Vorprodukte und deren Werkstoffe. 

Auf der Baustelle müssen weiterhin das 

Zeugnis der Fremdüberwachung und der voll-

ständige Zulassungsschein vorliegen, der in 

seinen Anlagen die Anforderungen an die Ei-

gen- und Fremdüberwachung und die Trans-

port-, Lager- und Verlegeanweisungen ent-

hält. 

5. Anforderungen an den Ein-
bau  

Die Einhaltung der nachfolgenden Anforde-

rungen an den Einbau ist Voraussetzung für 

die Verwendbarkeit der Zulassung als Nach-

weis der Eignung eines Geotextils. Dieser Ab-

schnitt ist daher auch maßgebend für die ab-

fallrechtliche Abnahme gemäß § 5 DepV. Zu-

gelassene Geotextilien zum Filtern und Tren-

nen sollten nur durch Verlegefachbetriebe 

eingebaut werden, welche die Anforderungen 

der Richtlinie-Verlegefachbetriebe der BAM 

erfüllen. Die Nachweise der erforderlichen 

Qualifikation, Ausstattung und Erfahrung 

können z. B. durch die Anerkennung als 

Fachbetrieb durch eine Güteüberwachungs-

gemeinschaft eines Fachverbandes geführt 

werden, die in vollem Umfang die Anforde-

rungen der Richtlinie berücksichtigt und die 

Überwachung durch eine unabhängige, nach 

Fachkunde und Erfahrung allgemein aner-

kannte Prüfstelle durchführen lässt8. 

Diese Anforderung muss immer dann erfüllt 

werden, wenn ohnehin im Abdichtungssystem 

andere Geokunststoffe (Kunststoffdichtungs-

bahnen und Kunststoff-Dränelemente) durch 

Verlegefachbetriebe eingebaut werden. In al-

len anderen Fällen müssen die den Einbau 

durchführenden Arbeitskräfte vorab durch ei-

ne qualifizierte Fachkraft geschult werden. 

 
8 Vom Arbeitskreis Grundwasserschutz e. V. (AK GWS 
e. V.) und der Arbeitsgemeinschaft Abdichtungssysteme 
e. V. (AGAS e. V.), den Fachverbänden der 
Dichtungsbahnenhersteller und Verlegefachbetriebe, 
wurden solche Güteüberwachungssysteme auf der 
Grundlage der BAM-Richtlinie aufgebaut. Die BAM 
auditiert und überwacht die Verlegefachbetriebe im 
Rahmen dieser Güteüberwachung. Die vom 
AK GWS e. V. bzw. AGAS e. V. güteüberwachten Firmen 
erfüllen die Anforderungen dieser Richtlinie.  
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Dazu gehört die Einweisung in den Umgang 

mit dem Verlegeplan, in die Art und Handha-

bung der Transportmittel, in die Verlege- und 

Heftungstechnik, in die Gestaltung von Quer- 

und Längsstößen sowie die Anbindung an 

Durchdringungen, in die Anforderungen des 

Qualitätsmanagementplans sowie in die Pro-

benahme für Maßnahmen der Eigenprüfung 

und schließlich in die Handhabung der Geräte 

und das Verfahren für die Überbauung der 

verlegten Geotextilien. Inhalt, Teilnehmer, 

Zeitpunkt und Dauer der Schulung müssen 

dokumentiert und vom Fremdprüfer kontrol-

liert werden. 

5.1. Standsicherheitsnachweis 

Bei jedem einzelnen Deponiebauvorhaben ist 

ein Standsicherheitsnachweis für das Abdich-

tungssystem nach den Regeln der Technik zu 

erbringen. Die gilt insbesondere auch für die 

Gleitflächen zwischen Geotextil und Boden 

bzw. Entwässerungsschicht. Die Geotextilien 

dürfen im eingebauten Zustand keiner dauer-

haft wirksamen Zugspannung aus Hangab-

triebskräften, Spreizkräften usw. ausgesetzt 

sein. Beim Standsicherheitsnachweis muss 

daher insbesondere gezeigt werden, dass eine 

solche Belastung nicht auftreten wird. Das 

Geotextil darf nicht zur Bewehrung verwendet 

werden. 

Dazu sind gegebenenfalls in Scherversuchen 

nach DIN EN ISO 12957-1 die Reibungspara-

meter unter Berücksichtigung der besonderen 

Bedingungen des Bauvorhabens zu ermitteln. 

Unter Berücksichtigung der Abminderungsfak-

toren für Materialwiderstände und der Sicher-

heitsfaktoren für die Einwirkungen ist dann 

der Nachweis zu führen, dass die Standsi-

cherheit mit der erforderlichen Sicherheit ge-

währleistet ist. 

Für den Nachweis der Standsicherheit des 

Dichtungsaufbaus sowohl im Bauzustand, bei 

eventuellen besonderen Zwischenzuständen 

und im Endzustand sowie für die Bestimmung 

von Reibungsparametern sind die Hinweise 

der GDA-Empfehlungen E 2-7 „Gleitsicherheit 

der Abdichtungssysteme“, E 2-21 „Spreizsi-

cherheitsnachweis und Verformungsabschät-

zung für die Deponiebasis“ und E 3-8 „Rei-

bungsverhalten von Geokunststoffen“ zu be-

rücksichtigen. 

5.2. Maßnahmen gegen  
Beanspruchungen durch Ein-
bau und Baubetrieb 

Durch den Einbau der Böden und Flächenent-

wässerungsschicht ergeben sich besondere 

Belastungen der Geotextilien. Die Bauverfah-

ren müssen so gewählt werden, dass die Ge-

otextilien nicht beschädigt werden. Beim Ver-

teilen des mineralischen Materials müssen ein 

Verstrecken, Verziehen der Geotextilien und 

eine Faltenbildung vermieden werden.  

Die Überlappung der einzelnen Geotextilbah-

nen muss mindestens 50 cm betragen. 

Das Geotextil darf nicht direkt befahren wer-

den. Die erste Schüttlage sollte auf dem Ge-

otextil vor Kopf – ohne zu schieben – aufge-

schüttet, verteilt und dann erst verdichtet 

werden. Diese erste Schüttlage sollte mindes-

tens 30 cm dick sein. Für den Transport und 

die Verteilung des Materials sollten in gleicher 

Weise geeignete Fahrstraßen von mindestens 

1 m Dicke aufgeschüttet werden. Andere Ein-

bauverfahren können eingesetzt werden, 

wenn deren Eignung bei einem Probeeinbau 

überprüft wurde. 

Das eingebaute Geotextil soll innerhalb von 

zwei Tagen und muss spätestens innerhalb 

einer Woche überbaut werden. 

5.3. Qualitätsmanagement,  
Fremdprüfung 

Die Geotextilien sind Bestandteil des Depo-

nieabdichtungssystems. Ihr Einbau unterliegt 

daher den Qualitätsmanagementmaßnahmen, 

die in der DepV gefordert werden. Die DepV 

sieht ein dreigliedriges Qualitätsmanagement-

system vor, bei dem die Eigenprüfung des für 

die Qualität seines Gewerks verantwortlichen 

Herstellers, die Fremdprüfung durch einen 

unabhängigen Dritten und die Überwachung 

durch die zuständige Behörde sicherstellen, 
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dass das Deponieabdichtungssystem mit den 

vorgesehenen Qualitätsmerkmalen hergestellt 

wird, s. dazu auch die GDA-Empfehlung E 5-5 

„Qualitätsüberwachung für Geokunststoffe“. 

Grundlage der Qualitätsmanagementmaß-

mahmen ist der Qualitätsmanagementplan 

(QMP), in den der Einbau der Geotextilien 

miteinbezogen sein muss. Bestandteil des 

QMP sind Teilpläne für die Überprüfung der 

einzelnen Bestandteile des Abdichtungssys-

tems. Bei der Aufstellung der Teilpläne für die 

Geotextilien und bei der Durchführung des 

Einbaus sowie bei den begleitenden Kontroll-

prüfungen sind die Bestimmungen und Aufla-

gen des Zulassungsscheins, die in der Anlage 

zum Zulassungsschein angegebenen Trans-

port-, Lager- und Verlegeanweisungen für die 

Geotextilien zu beachten. Bestandteil der 

Qualitätsmanagementmaßnahmen ist unter 

anderem die Erstellung eines Verlegeplans. 

Im Verlegeplan müssen eindeutige Angaben 

über die Lage und die Art der eingebauten 

Geotextilien enthalten sein.  

Die Fremdprüfung muss von einer fachkundi-

gen, erfahrenen und ausreichend mit Personal 

und Geräten ausgestatteten Stelle durchge-

führt werden. Die dabei einzuhaltenden An-

forderungen an die Qualifikation und die Auf-

gaben einer fremdprüfenden Stelle sind in der 

Richtlinie-Fremdprüfer der BAM beschrieben. 

Bei Abdichtungssystemen, bei denen mit Aus-

nahme von Geotextilien zum Filtern und 

Trennen ausschließlich mineralische Kompo-

nenten eingesetzt werden, dürfen auch 

fremdprüfende Stellen tätig werden, die die 

Anforderungen des Bundeseinheitlicher Quali-

tätsstandard 9-1 „Qualitätsmanagement - 

Fremdprüfung beim Einbau mineralischer 

Baustoffe in Deponieabdichtungssystemen“ 

erfüllen9. Die Prüfungen müssen dabei von ei-

ner für die Prüfverfahren akkreditieren Prüfla-

bor durchgeführt werden. 

Die fremdprüfende Stelle und der Leistungs-

umfang der Fremdprüfung sind mit der zu-

ständigen Behörde abzustimmen. Die Kosten 

 
9 http://laga-online.de/servlet/is/26509/ 

der Fremdprüfung trägt der Deponiebetreiber. 

Die fremdprüfende Stelle arbeitet eng mit der 

zuständigen Behörde zusammen. Die Maß-

nahmen des Qualitätsmanagements und Art 

und Umfang von Prüfungen an Geotextilien im 

Rahmen der Fremdprüfung sind in der Tabelle 

6 und 7 aufgeführt. Auf der Internetseite der 

BAM finden sich Standards zur Qualitätsüber-

wachung. Die auf dieser Grundlage erstellten 

Teilpläne müssen in den QMP einfließen.10. 

Damit der fach- und werkstoffgerechte Um-

gang mit Geokunststoffen nach dem Stand 

der Technik bereits bei der Planung sowie bei 

der Erstellung des Leistungsverzeichnisses 

und des Qualitätsmanagementplans berück-

sichtigt wird, sollte die fremdprüfende Stelle 

schon im Planungsstadium hinzugezogen 

werden, auch wenn die fremdprüfende Stelle 

für das Projekt keine planerische Verantwor-

tung übernehmen darf. 

6. Bemessung 

Die Bemessungen der mechanischen (Boden-

rückhaltevermögen) und hydraulischen Fil-

terwirksamkeit (Wasserdurchlässigkeit des 

bodenbesetzten Geotextils) müssen nach den 

Regeln und Vorgaben des DWA-M 51111 erfol-

gen. Für geotextile Trennschichten gibt es 

kein niedergeschriebenes Regelwerk. Hinwei-

se finden sich im FGSV-Merk-blatt12. 

 

 

 

 
10 http://www.tes.bam.de/de/mitteilungen/abfallrecht/index.htm. 

11 Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser 
und Abfall e. V. (Hrsg.): DWA Merkblatt 511, Filtern mit 
Geokunststoffen. Hennef: Verlag DWA, 2017. S. auch 
Krug, M. und Heyer, D., Geotextile Filter im Erd-, Straßen- 
und Deponiebau, Geotechnik, 21(1998), Nr. 4, S. 314-326. 

12 M Geok E - Merkblatt über die Anwendung von 
Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaues mit den 
Checklisten für die Anwendung von Geokunststoffen im 
Erdbau des Straßenbaues (C Geok E), FGSV-Verlag, 
Köln, 2005. 
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7. Änderungen, Mängelanzei-
ge und Geltungsdauer 

Änderungen des Zulassungsgegenstands, 

d. h. der Werkstoffe, der Vorprodukte, der 

Geotextilien, der Abmessungen, des Produkti-

onsverfahrens, des Produktionsorts oder des 

Verwendungszwecks erfordern eine neue Zu-

lassung oder einen Nachtrag zur Zulassung. 

Wird bei der Produktion, beim Transport oder 

beim Verlegen gegen die Anforderungen, 

Bestimmungen und Auflagen der Zulassung 

verstoßen, so gilt die so hergestellte und ein-

gebaute Filter- oder Trennschicht als nicht 

geeignet und nicht zugelassen. Wiederholte 

oder wesentliche Mängel bei der Produktion 

und beim Einbau der Geotextilien sowie 

Schadensfälle an Deponieabdichtungen, die 

im Zusammenhang mit dem Zulassungsge-

genstand stehen, müssen der Zulassungsstel-

le durch die die Produktion fremdüberwa-

chende bzw. den Einbau fremdprüfende Stelle 

oder durch die zuständige Behörde angezeigt 

werden. 

 

 

8. Anforderungstabellen 

Tabelle 1: Charakteristische Eigenschaften1 der Vorprodukte (z. B. Fasern, Bändchen etc.) 

Nr. Eigenschaft Anforderung Prüfverfahren2 

1.1 Art des Vorprodukts Genaue Beschreibung, 
z. B. Art der Fasern, Art 
der Garne, Produktionsver-
fahren, Ausrüstung, Nach-
behandlung usw. 

- 

1.2 Feinheit Herstellerspezifikation DIN EN ISO 1973 
1.3 Höchstzugkraft Herstellerspezifikation DIN EN ISO 5079 
1.4 Dehnung bei der 

Höchstzugkraft 
Herstellerspezifikation DIN EN ISO 5079 

1.5 OIT-Zeit  Herstellerspezifikation ISO 11357-6 
1.6 Dichte  Herstellerspezifikation DIN EN ISO 1183-1; Messung am 

Schmelzestrang, 1 h tempern bei 
100 °C im Wasserbad. 

1.7 Schmelze-Massefließrate  Herstellerspezifikation DIN EN ISO 1133 
1.8 Schmelzenthalpie und  

Schmelzpunkt, Glasüber-
gangstemperatur 

Herstellerspezifikation ISO 11357-3 

1.9 Rußgehalt Herstellerspezifikation Thermogravimetrische Analyse in 
Anlehnung an DIN EN ISO 11358; 
oder Bestimmung nach ASTM D 
4218 oder ASTM D 1603. 

1.10 Stabilisatorgehalt Herstellerspezifikation Fest-flüssig-Extraktion; UV-Spek-
troskopie oder HPLC-Analyse am 
Extrakt; Werksvorschrift 

1.11 Gehalt an  
Carboxylendgruppen 

Herstellerspezifikation In Anlehnung an GRI GG7 und 
ASTM D 7409 oder Werksvorschrift. 

1.12 Gehalt an Polyethylenglykol Herstellerspezifikation Werksvorschrift 
1.13 Lösungsviskosität Herstellerspezifikation GRI GG8 

1) Die Auswahl der Prüfgrößen richtet sich nach dem Werkstoff der Vorprodukte. Es können dabei auch 
Ergänzungen erforderlich werden. 

2) Hinweise und Erläuterungen zu den Prüfungen finden sich auf der Internetseite 
http://www.tes.bam.de/de/mitteilungen/abfallrecht/index.htm. 
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Tabelle 2: Charakteristische Eigenschaften von Vliesstoffen zum Filtern und Trennen und Geweben 

zum Trennen 

Nr. Eigenschaft Anforderung1 Prüfverfahren 
2.1 Art des Geotextils Genaue Beschreibung, z. B. Art 

der Fasern, Art der Garne, Art der 
Verfestigung, Art der Verwebung, 
Fäden je Längeneinheit, Nachbe-
handlung usw. 

- 

2.2 Masse pro Flächeneinheit (x* – 0,5 x s) ≥ 300 g/m²  
(Bei Vliesstoffen) 
(x* – 0,5 × s) ≥ 250 g/m²  
(bei Geweben aus Folien- oder 
Spleißbändchen) 
(x* – 0,5 × s) ≥ 550 g/m²  
(bei Geweben aus Multifilament-
garnen) 

DIN EN ISO 9864, 10 Messpro-
ben 

2.3 Dicke Mittelwert, Herstellerspezifikation DIN EN ISO 9863-1, 10 Mess-
proben,  
Prüfdruck = 2 kPa 

2.4 Zugfestigkeit Mittelwert ≥ 50 kN/m  
(bei Geweben aus Folien- oder 
Spleißbändchen) 
Mittelwert ≥ 250 kN/m  
(bei Geweben aus Multifilament-
garnen) 

DIN EN ISO 10319, 5 Messpro-
ben, MD und XMD 

2.5 Dehnung bei der Zugfes-
tigkeit 

Mittelwert, Herstellerspezifikation DIN EN ISO 10319, 5 Messpro-
ben, MD und XMD 

2.6 Stempeldurchdrückkraft  (Mittelwert ≥ 2,5 kN  
(bei Vliesstoffen) 

DIN EN ISO 12236 

2.7 Durchdrückvorschub bei 
der Stempeldurchdrück-
kraft 

Mittelwert ≥ 50 mm DIN EN ISO 12236, 5 Messpro-
ben 

2.8 Durchschlagverhalten Mittelwert, Herstellerspezifikation DIN EN ISO 13433, 5 Messpro-
ben 

2.9 Charakteristische Öff-
nungsweite 

Einzelwert, Herstellerspezifikation DIN EN ISO 12956 

2.10 Wasserdurchlässigkeit 
normal zur Ebene 

Einzelwert, Herstellerspezifikation DIN 60500-4 (i = 1; 20 und 
200 kPa Filterauflast; konstante 
Druckhöhendifferenz) und  
DIN EN ISO 11058 

(x* – 0,5 × s):= Mittelwert über die Rollenbreite – 0,5 × Standardabweichung 
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Tabelle 3a: Anforderungen an die Beständigkeit der Geotextilien 

Nr. Eigenschaft Prüfgröße Anforderung Prüfung und Prüfbedingungen 

3.1 Beständigkeit 
gegen Chemika-
lien1 (hochkon-
zentrierte flüssi-
ge Gemische) 

Relative Änderung der 
Masse pro Flächeneinheit 
m 

m  25 %  Immersionsversuche in Anl. an 
DIN EN 14414.  
Lagerungstemperatur 23 °C;  
Einlagerung von Proben, MD und 
XMD, aus denen jeweils mindestens 
5 Messproben für die Zugversuche 
ausgestanzt werden können.  
Die Einlagerungen müssen mindes-
tens 90 Tage, in jedem Fall aber bis 
zur Gewichtskonstanz, durchgeführt 
werden. 
Zugversuch und Probenahme2 ge-
mäß DIN EN 12226. 

Relative Änderung der Mit-
telwerte von Festigkeit Tmax 

und Dehnung bei der 
Höchstzugkraft εmax 

Tmax  25 %  

εmax  25 % 

3.2 Witterungsbe-
ständigkeit 

Relative Änderung der Mit-
telwerte von Zugfestigkeit 
Tmax und Dehnung bei der 
Zugfestigkeit εmax 

Hohe Witte-
rungsbestän-
digkeit3) 

DIN EN 12224 

3.3 Beständigkeit 
gegen Mikroor-
ganismen 

Relative Änderung der 
Masse pro Flächeneinheit 
m und 

m  10 %  
n  10 % 

DIN EN 12225, Erdeingrabversuch 
in mikrobiell aktiver Erde. 
Einlagerung von Proben, aus denen 
jeweils mindestens 5 Messproben 
für die Zugversuche ausgestanzt 
werden können. 
Zugversuch und Probenahme2 ge-
mäß DIN EN 12226. 

Relative Änderung der Mit-
telwerte von Zugfestigkeit 
Tmax und Dehnung bei der 
Zugfestigkeit εmax 

Tmax  10 %  
εmax  10 % 

1) Weitere Hinweise und Erläuterungen zu den Prüfungen finden sich auf der Internetseite 
http://www.tes.bam.de/de/mitteilungen/abfallrecht/index.htm. 

2) Die Ausrichtung der Probenahme wird so gewählt, dass die jeweils im Hinblick auf die Alterung kritischste 
Komponente des Geotextils auf Zug beansprucht wird. 

3) Gemäß: M Geok E - Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaues, 
FGSV-Verlag, Köln, 2016. 
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Tabelle 3b: Anforderungen an die Beständigkeit gegen Alterungsvorgänge in den Geotextilien1 

Nr. Eigenschaft Prüfgröße Anforderung Prüfung und Prüfbedingungen 

3.4 Beständigkeit 
gegen thermisch 
oxidativen Abbau 
in Luft 

Änderung der äußeren Be-
schaffenheit 
 

keine wesentli-
chen Verände-
rungen 
 

Warmlagerung im Umluftwärme-
schrank in Anl. an 
DIN EN ISO 13438; Umluftofen, ISO 
188, 4.1.4., 10 Luftwechsel/h, Lage-
rungstemperatur 80 °C; 
Lagerungszeit 1 Jahr und mindes-
tens 4 Entnahmen (0, 90, 180, 360 
Tage). 
Einlagerung von Proben, MD und 
XMD, aus denen jeweils mindestens 
5 Messproben für die Zugversuche 
ausgestanzt werden können. 
Zugversuch und Probenahme ge-
mäß DIN EN 12226; 
Analytische Verfahren zur Messung 
der Veränderung der Stabilisierung; 
DSC zur Messung der Kristallinität 

Relative Änderung der Mit-
telwerte von Zugfestigkeit 
Tmax und Dehnung bei der 
Zugfestigkeit εmax  

Phenolische 
Antioxidantien: 
Tmax  25 %  
εmax  25 % 
HAS: 
Tmax  50 %  
εmax  50 % 

Relative Änderung2 des 
Masseanteils an Antioxi-
dantien cS 

cS < 85 % 
 
 

3.5 Beständigkeit 
gegen Auslau-
gung 

Änderung der äußeren Be-
schaffenheit 
 

keine wesentli-
chen Verände-
rungen 
 

Warmlagerung im Wasser in Anl. an 
DIN EN 14415. 
Wassertemperatur 80 °C; 
Lagerungszeit 1 Jahr und mindes-
tens 4 Entnahmen 
Einlagerung von Proben, aus denen 
jeweils mindestens 5 Messproben für 
die Zugversuche ausgestanzt wer-
den können. 
Zugversuch und Probenahme ge-
mäß DIN EN 12226. 
Analytische Verfahren zur Messung 
der Veränderung der Stabilisierung. 
DSC zur Messung der Kristallinität. 

Relative Änderung2 der Mit-
telwerte von Zugfestigkeit 
Tmax und Dehnung bei der 
Zugfestigkeit εmax  

Phenolische 
Antioxidantien: 
Tmax  25 %  
εmax  25 % 
HAS: 
Tmax  50 %  
εmax  50 % 

Relative Änderung2 des 
Masseanteils an Antioxi-
dantien cS 

cS < 85 % 

1) Weitere Hinweise und Erläuterungen zu den Prüfungen finden sich auf der Internetseite der BAM unter 
http://www.tes.bam.de/de/mitteilungen/abfallrecht/index.htm. 

2) Bei Vliesstoffen kann es abhängig von der Masse pro Flächeneinheit zunächst zu einem raschen Abfall des Gehalts 
an Antioxidantien kommen, bevor sich ein stabiles Niveau einstellt. Solche Effekte müssen bei der Beurteilung 
gegebenenfalls berücksichtigt werden. 
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Tabelle 3b: (Fortsetzung) Anforderungen an die Beständigkeit gegen Alterungsvorgänge in den Ge-

otextilien1 

Nr. Eigenschaft Prüfgröße Anforderung Prüfung und Prüfbedingungen 
3.6 Hydrolyse im 

Wasser (innere 
Hydrolyse) 

Änderung der äußeren Be-
schaffenheit 

keine wesentli-
chen Verände-
rungen 

Warmlagerung im Wasser in Anl. an 
DIN EN 12447; 
mindestens vier Temperaturen (z. B. 
55, 65, 75, 85 °C). 
Lagerungszeit: mindestens ein Jahr 
und mindestens 4 Entnahmen.  
Einlagerung von Proben, aus denen 
jeweils mindestens 5 Messproben für 
die Zugversuche ausgestanzt wer-
den können. 
Zugversuch und Probenahme ge-
mäß DIN EN 12226. 
Analytische Verfahren zur Bestim-
mung des Gehalts an Carboxylend-
gruppen oder der Lösungsviskosität. 
DSC zur Messung der Kristallinität 
und der Glasübergangstemperatur. 

Relative Änderung der Kris-
tallinität n und der Glas-
übergangstemperatur 

n  10 % 

Relative Änderung der Mit-
telwerte von Zugfestigkeit 
Tmax und Dehnung bei der 
Zugfestigkeit εmax  

Extrapolation im 
Arrhenius-
Diagramm: 
Tmax  20 %  
εmax  20 % 

Relative Änderung der mitt-
leren MolekülmasseN 

Extrapolation im 
Arrhenius-
Diagramm: 
N  50 % 

3.7 Hydrolyse im al-
kalischen Milieu 
(äußere Hydroly-
se) 

Änderung der äußeren Be-
schaffenheit 

keine wesentli-
che Verände-
rung 

Warmlagerung im alkalischen Milieu 
in Anl. an DIN EN 12447. 
Gipssuspension, Hydroxylionenkon-
zentration: 5×10-4 mol/l (entspricht 
pH 11 bei 20 °C). 
Lagerungstemperatur: 60 °C; 
Lagerungszeit: mindestens ein Jahr 
und mindestens 4 Entnahmen;  
Einlagerung von Proben, aus denen 
jeweils mindestens 5 Messproben für 
die Zugversuche ausgestanzt wer-
den können. 
Zugversuch und Probenahme ge-
mäß DIN EN 12226. 
Analytische Verfahren zur Bestim-
mung des Gehalts an Carboxyl-
endgruppen oder der Lösungsvisko-
sität. 
DSC zur Messung der Kristallinität 
und der Glasübergangstemperatur. 

Relative Änderung der Kris-
tallinität n und der Glas-
übergangstemperatur 

n  10 % 

Relative Änderung der Mit-
telwerte von Zugfestigkeit 
Tmax und Dehnung bei der 
Zugfestigkeit εmax  

Tmax  25 %  
εmax  25 % 

Relative Änderung der mitt-
leren MolekülmasseN 

N  50 % 

1) Weitere Hinweise und Erläuterungen zu den Prüfungen finden sich auf der Internetseite der BAM unter 
http://www.tes.bam.de/de/mitteilungen/abfallrecht/index.htm. 
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Tabelle 4: Maßnahmen des Qualitätsmanagements bei der Herstellung und Werkstoffidentifizierung 

Nr. Eigenschaft und Prüfgröße Abnahme-
prüfzeug-
nisse für 
Vorproduk-
te 

Warenein-
gangs-
kontrolle 
und Eigen-
über-
wachung 

Fremd-
über-
wachung 

Zulassungs-
prüfung 

 Formmasse     
4.1 Schmelze-Massefließrate     
4.2 Dichte     
4.3 Molekulargewichtsverteilung    v.h. 
4.4 Additive    v.h. 
4.5 Gehalt an Carboxylendgrup-

pen bzw. Lösungsviskosität 
   v.h. 

 Masterbatch     
4.6 Rezeptur    v.h. 
 Avivage     
4.7 Datenblatt    v.h. 
 Vorprodukte     
4.8 Abmessungen bzw. Titer     
4.9 Festigkeit und Dehnung     
4.10 OIT bzw. analytische Be-

stimmung des Stabilisatorge-
halts 

  1  

4.11 Gehalt an Carboxylendgrup-
pen bzw. Lösungsviskosität 

  2  

 Geotextil     
4.12 Masse pro Flächeneinheit     
4.13 Dicke     
4.14 Höchstzugkraft/-dehnung     
4.15 Stempeldurchdrückkraft     
4.16 Charakteristische Öffnungs-

weite 
    

4.17 Wasserdurchlässigkeit nor-
mal zur Ebene 

    

4.18 Kontrolle Nadelbruch     
v.h. = vertraulich hinterlegt 

1) Halbjährlich an einem Produkt aus der Produktfamilie. Ergänzende Kontrollmaßnahmen bei der Eigen-
überwachung können im Einzelfall durch die Zulassungsstelle festgelegt werden. 

2) Halbjährlich an einem Produkt aus der Produktfamilie. Die Auswahl des Analyseverfahrens richtet sich 
nach Werkstoff und Additiven. Das Verfahren wird im Einzelfall festgelegt. Ergänzende Kontrollmaßnah-
men bei der Eigenüberwachung werden im Einzelfall durch die Zulassungsstelle festgelegt (z. B. OIT-
Messungen, wenn diese sinnvoll sind). 
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Tabelle 5: Art und Umfang der Prüfungen bei der Eigenüberwachung 

Nr. Kenngröße Prüfverfahren Prüfhäufigkeit1 
5.1 Masse pro Flächeneinheit s. Tabelle 2 alle 3.000 m² 
5.2 Dicke s. Tabelle 2 alle 3.000 m² 
5.3 Zugfestigkeit und Dehnung bei der Zug-

festigkeit 
s. Tabelle 2 alle 15.000 m² 

5.4 Stempeldurchdrückkraft und Durchdrück-
vorschub 

s. Tabelle 2 alle 15.000 m² 

5.5 Charakteristische Öffnungsweite s. Tabelle 2 Einmal pro Quartal in 
dem produziert wird. 

5.6 Wasserdurchlässigkeit normal zur Ebene DIN EN ISO 11058 alle 50.000 m² 

1) Richtwerte, Besonderheiten im Produktionsverfahren und darauf abgestimmte Prüfhäufigkeiten werden 
im Einzelfall berücksichtigt. 

Tabelle 6: Art und Umfang von Prüfungen an Geotextilien im Rahmen der Fremdprüfung 

Nr. Prüfgröße Prüfung Häufigkeit Anforderung und 
Toleranzen 

6.1 Dicke DIN EN ISO 9863-1 Mindestens alle 
5.000 m² 

Festlegung gemäß 
Zulassungsschein 

6.2 Masse pro Flä-
cheneinheit 

DIN EN ISO 9864 Mindestens alle 
5.000 m² 

Festlegung gemäß 
Zulassungsschein 

6.3 Zugfestigkeit und 
Dehnung bei der 
Zugfestigkeit1 

DIN EN ISO 10319 
DIN EN 29073-3 1) 

Mindestens alle 
5.000 m² 

Festlegung gemäß 
Zulassungsschein 

6.4 Stempeldurch-
drückkraft und 
Durchdrück-
vorschub 

DIN EN ISO 12236 Mindestens alle 
5.000 m² 

Festlegung gemäß 
Zulassungsschein  

6.5  Charakteristische 
Öffnungsweite 

DIN EN ISO 12956 
 

Einmal bezo-
gen auf die ge-
samte Liefe-
rung für den 
Bauabschnitt.  

Festlegung gemäß 
Zulassungsschein 

1) Für die Bewertung der Prüfergebnisse muss die Korrelation zwischen den Prüfergebnissen nach 
DIN EN 29073-3 und denen nach DIN EN ISO 10319 ermittelt werden. 
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9. Verzeichnis der Normen 

Die in der Richtlinie angegebenen Normen beziehen sich auf die hier angegebene Ausgabe der Norm. 

 
ASTM D 1603 2006 Standard Test Method for Carbon Black Content in Olefin Plastics 

ASTM D 7409 2007 
Standard Test Method for Carboxyl End Group Content of Polyethylene Ter-
ephthalate (PET) Yarns 

DIN 18200 
2000-
05 

Übereinstimmungsnachweis für Bauprodukte – Werkseigene Produktionskon-
trolle, Fremdüberwachung und Zertifizierung von Produkten 

DIN 60500-4 
2007-
12 

Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Teil 4: Bestimmung der 
Wasserdurchlässigkeit normal zur Ebene unter Auflast bei konstantem hyd-
raulischen Höhenunterschied 

DIN EN 10204 
2005-
01 

Metallische Erzeugnisse – Arten von Prüfbescheinigungen 

DIN EN 12224 
2000-
11 

Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Bestimmung der Witte-
rungsbeständigkeit 

DIN EN 12225 
2000-
12 

Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Prüfverfahren zur Bestim-
mung der mikrobiologischen Beständigkeit durch einen Erdeingrabungsver-
such 

DIN EN 12226 
2012-
03 

Geokunststoffe – Allgemeine Prüfverfahren zur Bewertung nach Beständig-
keitsprüfungen 

DIN EN 12447 
2002-
03 

Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Prüfverfahren zur Bestim-
mung der Hydrolysebeständigkeit in Wasser 

DIN EN 13257 
2010-
06 

Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Geforderte Eigenschaften für 
die Anwendung bei der Entsorgung fester Abfallstoffe 

DIN EN 14414 
2004-
08 

Geokunststoffe - Auswahlprüfverfahren zur Bestimmung der chemischen Be-
ständigkeit bei der Anwendung in Deponien 

DIN EN 14415 
2004-
08 

Geosynthetische Dichtungsbahnen - Prüfverfahren zur Bestimmung der Be-
ständigkeit gegen Auslaugen 

DIN EN 29073-3 
1992-
08 

Textilien; Prüfverfahren für Vliesstoffe; Teil 3: Bestimmung der Höchstzug-
kraft und der Höchstzugkraftdehnung 

DIN EN ISO  
1133-1 

2012-
03 

Kunststoffe - Bestimmung der Schmelze-Massefließrate (MFR) und der 
Schmelze-Volumenfließrate (MVR) von Thermoplasten 

DIN EN ISO  
1183-1 

2013-
04 

Kunststoffe - Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschäumten 
Kunststoffen - Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit Flüssigkeitspykno-
meter und Titrationsverfahren 

DIN EN ISO 
1973 

1995-
12 

Textilien - Fasern - Bestimmung der Feinheit - Gravimetrisches Verfahren 
und Schwingungsverfahren 

DIN EN ISO 
5079 

1996-
02 

Textilien - Fasern - Bestimmung der Höchstzugkraft und Höchstzugkraftdeh-
nung an Spinnfasern 

DIN EN ISO 
9001 

2008-
12 

Qualitätsmanagementsysteme - Anforderungen 

DIN EN ISO  
9863-1 

2014-
08 

Geokunststoffe - Bestimmung der Dicke unter festgelegten Drücken - Teil 1 

DIN EN ISO 
9864 

2005-
05 

Geokunststoffe - Prüfverfahren zur Bestimmung der flächenbezogenen Mas-
se von Geotextilien und geotextilverwandten Produkten 

DIN EN ISO 
10319 

2013-
08 

Geokunststoffe - Zugversuch am breiten Streifen 

DIN EN ISO 
10320 

1999-
04 

Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Identifikation auf der Bau-
stelle 

DIN EN ISO 
11058 

2010-
11 

Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Bestimmung der Wasser-
durchlässigkeit normal zur Ebene, ohne Auflast 

DIN EN ISO  
11358-1 

2014-
10 

Kunststoffe - Thermogravimetrie (TG) von Polymeren - Allgemeine Grundla-
gen 

DIN EN ISO 
12236 

2006-
11 

Geokunststoffe - Stempeldurchdrückversuch (CBR-Versuch) 

DIN EN ISO 
12956 

2010-
08 

Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Bestimmung der charakteris-
tischen Öffnungsweite 

DIN EN ISO 
12957-1 

2005-
05 

Geokunststoffe - Bestimmung der Reibungseigenschaften - Teil 1: Scherkas-
tenversuch 

DIN EN ISO 2005- Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Auswahlprüfverfahren zur 
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13438 02 Bestimmung der Oxidationsbeständigkeit 
DIN EN ISO/IEC 
17020 

2012-
07 

Allgemeine Kriterien für den Betrieb verschiedener Typen von Stellen, die 
Inspektionen durchführen 

DIN EN ISO/IEC 
17025 

2018-
03 

Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlabora-
torien 

DWA-M 511 2017 Filtern mit Geokunststoffen 
FGSV – M Geok 
E-StB 

2016 
Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßen-
baues 

GDA E 2-7 2008 Gleitsicherheit der Abdichtungssysteme 
GDA E 2-9 2005 Einsatz von Geotextilien im Deponiebau 

GDA E 2-21 1997 
Spreizsicherheitsnachweis und Verformungsabschätzung für die Deponiebas-
is 

GDA E 3-8 2005 Reibungsverhalten von Geokunststoffen 
GDA E 5-5 2010 Qualitäts-Überwachung für Geotextilien 
GRI-GG7 2012 Carboxyl End Group Content of PET Yarns 

GRI-GG8 2012 
Determination of the Number Average Molecular Weight of PET Yarns Based 
on Relative Viscosity Value 

ISO 11357-3 
2011-
05 

Kunststoffe - Dynamische Differenzkalorimetrie (DDK) - Teil 3: Bestimmung 
der Schmelz- und Kristallisationstemperatur und der Schmelz- und Kristalli-
sationsenthalpie 

ISO 11357-6 
2008-
06 

Kunststoffe - Dynamische Differenz-Thermoanalyse (DSC) - Teil 6: Oxida-
tions-Induktionszeit (isothermische OIT) oder -Temperatur (isodynamische 
OIT) 
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Anlagen zum Zulassungsschein, Verzeichnis der Länderkenn-
zahlen und Prüf- und Inspektionsstellen 

Anlagen zum Zulassungsschein 
 
Anlage 1: Anforderungen und Toleranzen für die Eigen- und Fremdüberwachung  
Anlage 2: Genaue Bezeichnung des Herstellers mit Produktionsstätten  
Anlage 3: Beschreibung des Produktionsverfahrens 
Anlage 4: Werkstofferklärung des Herstellers (Formmassentyp, Additive, Verwendung von 
  Rückführungsmaterial, Vorprodukte) 
Anlage 5: Beschreibung von Aufbau und Anordnung der Kennzeichnung 
Anlage 6: Beschreibung der Lage der Kennzeichnungen  
Anlage 7: Beschreibung der Rollenaufkleber 
Anlage 8: Beschreibung der Qualitätssicherungsmaßnahmen 
   a) Eigenüberwachung 
   b) Fremdüberwachung 
Anlage 9: Lagerungs- und Transportanweisungen des Herstellers 
 
Länderkennzahlen  
 
(gemäß Bundesarbeitsblatt 4/91, Seite 61): 
Baden-Württemberg 01 Niedersachsen 07 
Bayern 02 Nordrhein-Westfalen 08 
Berlin 03 Rheinland-Pfalz 09 
Brandenburg 12 Saarland 10 
Bremen 04 Sachsen 14 
Hamburg 05 Sachsen-Anhalt 15 
Hessen 06 Schleswig-Holstein 11 
Mecklenburg-
Vorpommern 

13 Thüringen 16 

  
Prüf- und Fremdüberwachungsstellen für Eignungsprüfungen und die Überwachung 
der Produktion  
 
Kiwa TBU GmbH 
Gutenbergstr. 29 
48268 Greven 
Tel.: 02571 9872-0, Fax: 02571 9872-99, e-mail: tbu@tbu-gmbh.de 
 
Materialforschungs- und -prüfanstalt Weimar (MFPA)  
Fachgebiet Geotechnik 
Coudraystraße 4 
99423 Weimar 
Tel.: 03643 564-0, Fax: 03643 564-201, e-mail: info@mfpa.de  
 
Materialprüfanstalt für Werkstoffe und Produktionstechnik (MPA) Hannover 
An der Universität 2 
30823 Garbsen 
Tel.: 0511 762-4362, FAX.: 0511 762-3002; e-mail: info@mpa-hannover.de 
 
SKZ – Testing GmbH  
Friedrich-Bergius-Ring 22 
97076 Würzburg  
Tel.: 0931 4104-142, Fax: 0931 4104-273, e-mail: testing@skz.de 
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Diese Zulassungsrichtlinie und die Liste zugelassener Dichtungsbahnen sowie weitere auf der 

Grundlage der Deponieverordnung erstellte Zulassungsrichtlinien für Geokunststoffe und 

Dichtungskontrollsysteme und Listen derartiger zugelassener Produkte können als pdf-Datei 

von der Internetseite: 

http://www.tes.bam.de/de/mitteilungen/abfallrecht/index.htm heruntergeladen werden. 

Unter www.akgws.de (Internetseite des Fachverbandes AK GWS e. V.) und www.agasev.de 

(Internetseite des Fachverbandes AGAS e. V.) wird über Hersteller von Kunststoffdichtungs-

bahnen und güteüberwachte Verlegefachbetriebe informiert. 
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Vorwort 

Am 16. Juli 2009 trat die neue Deponieverordnung (DepV) in Kraft. Gemäß der aktuellen 

Fassung dürfen nach Anhang 1 Nr. 2.1 der DepV für das Abdichtungssystem Materialen, 

Komponenten oder Systeme nur eingesetzt werden, wenn sie dem Stand der Technik nach 

Anhang 1 Nr. 2.1.1 entsprechen und wenn dies der zuständigen Behörde nachgewiesen worden 

ist. Als Nachweis ist für Geokunststoffe, Polymere und serienmäßig hergestellte 

Dichtungskontrollsysteme die Zulassung dieser Materialien, Komponenten oder Systeme durch 

die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) nach Anhang 1 Nr. 2.4 erforderlich. 

Abweichend davon können in Deponieabdichtungssystemen Materialien, Komponenten oder 

Systeme eingesetzt werden, die auf der Grundlage harmonisierter europäischer technischer 

Spezifikationen nach der EU-Bauproduktenrichtlinie deklariert worden sind, wenn die durch die 

harmonisierten technischen Spezifikationen festgelegten Material-, Komponenten- und 

Systemeigenschaften im Wesentlichen denen gleichwertig sind, die sich aus den Anforderungen 

der DepV an den Stand der Technik ergeben. Derzeit gibt es keine harmonisierten europäischen 

technischen Spezifikationen, die insbesondere im Hinblick auf die Dauer der Funktionserfüllung 

den Anforderungen der DepV an den Stand der Technik gleichwertig sind.  

Ferner können in Deponieabdichtungssystemen Materialien, Komponenten oder Systeme 

eingesetzt werden, die in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder der Türkei gemäß den dort 

geltenden Regelungen oder Anforderungen rechtmäßig hergestellt oder in Verkehr gebracht 

wurden oder die in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum gemäß den dort geltenden Regelungen oder Anforderungen rechtmäßig 

hergestellt und in Verkehr gebracht wurden, wenn die mit den Prüfungen und Überwachungen 

im Herstellerstaat nachgewiesenen Material-, Komponenten- und Systemeigenschaften das nach 

der DepV geforderte Schutzniveau gleichermaßen dauerhaft gewährleisten. Bei der Prüfung 

entsprechender Nachweise können die zuständigen Behörden die fachliche Unterstützung der 

BAM in Anspruch nehmen.  

In der Nummer 2.4 des Anhangs 1 der DepV wird die Verfahrensweise bei der Zulassung 

geregelt. Zu den Aufgaben der BAM gehört nach Nummer 2.4.1 die Definition von Prüfkriterien, 

die Aufnahme von Nebenbestimmungen in die Zulassung und insbesondere auch die Festlegung 

von Anforderungen an den fachgerechten Einbau und das Qualitätsmanagement. Nach Nummer 

2.4.4 wirkt ein Fachbeirat beratend an der Erarbeitung entsprechender Zulassungsrichtlinien mit. 

Nach dem Inkrafttreten der Deponieverordnung hatte sich am 16. Oktober 2009 der Fachbeirat 

konstituiert und eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die die inzwischen über 10 Jahre alte 

Zulassungsrichtlinie für Kunststoffdichtungsbahnen überarbeitet hat. Die überarbeitete Fassung 

wird immer wieder aktualisiert. Das ursprüngliche Zulassungskonzept, das neben den 

Anforderungen an die Kunststoffdichtungsbahnen auch Anforderungen an die 

Verlegefachbetriebe und die fremdprüfenden Stellen umfasst, hat sich bewährt. Es sind daher 

keine grundsätzlichen Veränderungen erforderlich gewesen. Wohl aber wurden die technischen 

Anforderungen nach den in den letzten 10 Jahren hinzugekommenen Erkenntnissen und 

Erfahrungen aktualisiert. Die Beschreibung der Prüfverfahren und der dazu verwendeten Normen 

wurde gründlich überarbeitet und auf den aktuellen Stand gebracht. 

 

An den Beratungen haben mitgewirkt: 

1. die Mitglieder des Fachbeirats: 

Dr. St. Abel, Landesamt für Umwelt Brandenburg; Dipl.-Ing. K.-H. Albers, Arbeitskreis 

Grundwasserschutz e. V. (AK GWS); A. Bachmann, Umweltbundesamt; H. Ehrenberg, NAUE 

259



4 

 

GmbH & Co. KG; Dipl.-Ing. A. Elsing, HUESKER Synthetic GmbH; Dipl.-Ing. F. Fabian, 
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1. Rechtliche Grundlagen, 
Geltungsbereich und Vor-
schriften 

Der Schutz von Mensch und Umwelt bei der 

Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen 

wird durch das Kreislaufwirtschaftsgesetz 

(KrWG) vom 24. Februar 2012 geregelt. Noch 

auf der Grundlage des Kreislaufwirtschafts- 

und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) war am 

16. Juli 2009 eine neue Deponieverordnung 

(DepV) in Kraft getreten. Diese wurde zuletzt 

durch Artikel 3 der Verordnung vom 9. Juli 

2021 (BGBl. I S. 2598) geändert. Nach An-

hang 1 Nummer 2.1 der DepV dürfen für das 

Abdichtungssystem nur dem Stand der Tech-

nik nach Nummer 2.1.1 entsprechende und 

von der Bundesanstalt für Materialforschung 

und -prüfung (BAM) nach Nummer 2.4 zuge-

lassene oder eignungsfestgestellte Geokunst-

stoffe (Kunststoffdichtungsbahnen, Schutz-

schichten, Kunststoff-Dränelemente, Beweh-

rungsgitter aus Kunststoff, etc.), Polymere 

und serienmäßig hergestellte Dichtungskon-

trollsysteme eingesetzt werden. 

Die BAM ist nach Nummer 2.4.1 zuständig für 

die Prüfung und Zulassung von Geokunststof-

fen, Polymeren und Dichtungskontrollsyste-

men für die Anwendung in Basis- und Ober-

flächenabdichtungen von Deponien auf der 

Basis eigener Untersuchungen und von Er-

gebnissen akkreditierter Stellen. Sie hat in 

diesem Zusammenhang die folgenden Aufga-

ben: 

 

 die Definition von Prüfkriterien,  

 die Aufnahme von Nebenbestimmungen in 

die Zulassung, und  

 die Festlegung von Anforderungen an den 

fachgerechten Einbau und das Qualitäts-

management.  

 

Auf dieser rechtlichen Grundlage und unter 

Berücksichtigung der in Nummer 2.1.1 des 

Anhangs 1 der DepV genannten Anforderun-

gen zum Stand der Technik werden in dieser 

Richtlinie die Anforderungen für die Zulassung 

von Kunststoffdichtungsbahnen beschrieben. 

Die Richtlinie ist die technische Grundlage, 

auf der die BAM auf Antrag des jeweiligen 

Herstellers die Eignung von Kunststoffdich-

tungsbahnen und gegebenenfalls der Füge-

technik für eine Deponieabdichtung prüft und 

die Eignung durch Erteilung einer Zulassung 

in Form eines Zulassungsscheins feststellt. 

Deponieabdichtungen müssen nach dem 

Stand der Technik errichtet werden. In der 

vorliegenden Zulassungsrichtlinie wird daher 

auch beschrieben, welche Anforderungen 

beim Einbau der zugelassenen Kunststoffdich-

tungsbahnen erfüllt werden müssen, damit 

eine dem Stand der Technik entsprechende 

Abdichtungskomponente entsteht. Auf diese 

Anforderungen wird auch im Zulassungs-

schein ausdrücklich hingewiesen. Die zustän-

digen Behörden der Länder müssen dafür 

Sorge tragen, dass diese Nebenbestimmun-

gen Bestandteil der Genehmigung und somit 

rechtlich verbindlich werden. Nur unter dieser 

Voraussetzung kann die BAM-Zulassung zum 

Nachweis der Eignung nach dem Stand der 

Technik der aus Kunststoffdichtungsbahnen 

hergestellten Abdichtungen verwendet wer-

den. 

Die Zulassung wird ausdrücklich unter Wider-

rufsvorbehalt erteilt. Ein Widerrufsgrund liegt 

vor, wenn der Hersteller von dem in den Prü-

fungsunterlagen und in den Anhängen des 

Zulassungsscheins beschriebenen Verfahren, 

von den für die Prüfungsmuster verwendeten 

Materialien oder von den anderen im Zulas-

sungsschein genannten Anforderungen ab-

weicht. In diesem Fall darf keine Kunststoff-

dichtungsbahn mehr unter Verwendung der 

BAM-Zulassungsnummer gefertigt werden. 

Änderungen des Werkstoffs, des Produktions-

verfahrens der Kunststoffdichtungsbahn und 

der Maßnahmen der Eigen- und Fremdüber-

wachung der Produktion bedürfen einer neuen 

Zulassung. Bewähren sich vom Hersteller 

oder von den Verlegefachbetrieben eingesetz-

te Verlege- und Schweißverfahren nicht und 

kann dies anhand von neuen technischen Er-

kenntnissen belegt werden, hat sich also die 
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Sachlage, der Stand der Technik oder die 

Rechtslage so verändert, dass keine Zulas-

sung mehr erteilt werden kann, so liegt auch 

hierin ein Widerrufsgrund. Im Falle des Wi-

derrufs ist der Hersteller verpflichtet, der Zu-

lassungsbehörde umgehend den Zulassungs-

schein auszuhändigen. 

Den Zulassungen liegen die folgenden Geset-

ze, Vorschriften und Richtlinien in der jeweils 

aktuell gültigen Fassung zugrunde: 

 

 Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirt-

schaft und Sicherung der umweltverträgli-

chen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreis-

laufwirtschaftsgesetz - KrWG), vom 24. 

Februar 2012, Bundesgesetzblatt, Teil I, 

Nr. 10. S. 212-264, zuletzt durch Artikel 2 

Absatz 9 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 

(BGBl. I S. 2808) geändert. 

 Verordnung über Deponien und Langzeitla-

ger (Deponieverordnung – DepV); Artikel 1 

der Verordnung zur Vereinfachung des De-

ponierechts vom 27. April 2009 (BGBl I Nr. 

22 vom 29. April 2009 S. 900), zuletzt 

durch Artikel 3 der Verordnung vom 9. Juli 

2021 (BGBl. I S. 2598) geändert. 

 Richtlinie für Anforderungen an die Qualifi-

kation und die Aufgaben einer fremdprü-

fenden Stelle beim Einbau von Kunststoff-

komponenten und -bauteilen in Deponie-

abdichtungssystemen (Richtlinie-

Fremdprüfer), Bundesanstalt für Material-

forschung und -prüfung (BAM). 

 Richtlinie für die Anforderungen an Fachbe-

triebe für den Einbau von Kunststoffdich-

tungsbahnen, weiteren Geokunststoffen 

und Kunststoffbauteilen in Deponieabdich-

tungssystemen (Richtli-

nie-Verlegefachbetriebe), Bundesanstalt 

für Materialforschung und -prüfung (BAM). 

 Richtlinie für die Zulassung von Dichtungs-

kontrollsystemen für Konvektionssperren 

in Deponieoberflächenabdichtungen (Zu-

lassungsrichtli-

nie-Dichtungskontrollsysteme), Bundesan-

stalt für Materialforschung und -prüfung 

(BAM). 

 Richtlinie für die Zulassung von Geotextili-

en zum Filtern und Trennen in Deponieab-

dichtungen (Zulassungsrichtlinie-

Geotextilien), Bundesanstalt für Material-

forschung und –prüfung (BAM). 

 Richtlinie für die Zulassung von Kunststoff-

dichtungsbahnen für Deponieabdichtungen 

(Zulassungsrichtlinie-KDB), Bundesanstalt 

für Materialforschung und –prüfung (BAM). 

 Richtlinie für die Zulassung von Kunst-

stoff-Dränelementen in Deponieoberflä-

chenabdichtungen (Zulassungsrichtlinie-

Kunststoff-Dränelemente), Bundesanstalt 

für Materialforschung und -prüfung (BAM). 

 Richtlinie für die Zulassung von Schutz-

schichten für Kunststoffdichtungsbahnen in 

Deponieabdichtungen (Zulassungsrichtli-

nie-Schutzschichten), Bundesanstalt für 

Materialforschung und -prüfung (BAM). 

 Vorläufige Richtlinie für die Zulassung von 

Bewehrungsgittern aus Kunststoff für De-

ponieoberflächenabdichtungen (Vorläufige 

Zulassungsrichtlinie-Geogitter), Bundesan-

stalt für Materialforschung und –prüfung 

(BAM). 

 

Die jeweils gültige Ausgabe der aufgeführten 

Normen wird im Abschnitt 9 angegeben. 

2. Zulassungsgegenstand 

2.1. Allgemeines 

Zulassungsgegenstand sind Kunststoffdich-

tungsbahnen1 als Konvektionssperre für Ba-

sis- und Oberflächenabdichtungen von Depo-

nien, die der DepV unterliegen. Beim Herstel-

len der Abdichtungskomponente müssen die 

Dichtungsbahnen durch Schweißen nach dem 

Stand der Technik verbunden werden. Nur so 

kann verhindert werden, das Wasser auf-

grund von Kapillarkräften oder hydrostati-

schem Druck und Wurzeln die Dichtung 

durchdringt. Auf der Grundlage dieser Richtli-

nie zugelassene Dichtungsbahnen sind auch 

 
1 Im Folgenden nur noch als Dichtungsbahnen bezeichnet. 
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für die Sicherung von Altlasten und die Ober-

flächenabdichtung von Deponien geeignet, die 

nicht der DepV unterliegen. 

Die Dichtungsbahnen werden im Zulassungs-

schein durch eindeutige Angaben zur Form-

masse (Typ, Hersteller, Spezifikation von 

Dichte und Schmelze-Massefließrate (MFR)), 

zu den Abmessungen, zur Oberflächenstruk-

tur und zum Produktionsverfahren beschrie-

ben. Die Dichtungsbahnen müssen gekenn-

zeichnet und im Randbereich mit einem 

Schutzstreifen versehen werden. Die Dich-

tungsbahnen müssen über ein CE-

Kennzeichen mit Bezug auf die DIN EN 13493 

verfügen. Die Dichtungsbahnen müssen die 

unten genannten Anforderungen erfüllen und 

ihre Produktion muss im Rahmen eines Quali-

tätsmanagementsystems nach der DIN EN 

ISO 9001 zertifiziert sein und entsprechend 

den Anforderungen dieser Zulassungsrichtlinie 

eigen- und fremdüberwacht werden. 

Jede Änderung muss der Zulassungsstelle 

mitgeteilt und mit ihr abgestimmt werden. Er-

folgt dies nicht, so verliert die Zulassung ihre 

Gültigkeit. 

2.2. Formmasse 

Der Hersteller der Dichtungsbahnen muss die 

Formmasse eindeutig und rechtlich verbind-

lich beschreiben. 

Es können sowohl Formmassen verwendet 

werden, denen bereits alle Zusätze durch den 

Hersteller der Formmasse beigemischt sind, 

als auch solche, die erst durch den Hersteller 

der Dichtungsbahnen über einen Masterbatch 

komplettiert werden. Eine Empfehlung für 

diesen Masterbatch wie auch ein Einwand ge-

gen einen gewählten Masterbatch vonseiten 

des Herstellers des Basispolymers muss be-

rücksichtigt werden. Die Hersteller der Form-

massen und des Masterbatch müssen sich 

gegenüber dem Hersteller der Dichtungsbahn 

vertraglich verpflichtet haben, jede Rezep-

turänderung verbindlich und rechtzeitig mit-

zuteilen. 

Dem Masterbatch wird in Abstimmung mit der 

Zulassungsstelle ein Tracer zugegeben, der 

dessen eindeutige Identifizierbarkeit in den 

Dichtungsbahnen sicherstellt.  

Der Hersteller der Dichtungsbahnen legt der 

Zulassungsstelle bei Antragstellung Daten-

blätter zu den Formmassen und Zusätzen vor, 

in denen mindestens folgende Angaben ent-

halten sein müssen: 

 

 Typ der Formmasse, bei PE-HD nach 

DIN EN ISO 17855-1, und genaue Be-

schreibung und Masseanteile der Zusätze, 

 Molekülmassenverteilung und 

 Spezifikation der Eigenschaften aus Tabel-

le 5. 

 

Diese verbindlichen Angaben werden durch 

die Zulassungsstelle im direkten Kontakt mit 

den Herstellern der Formmassen und Zusätze 

überprüft. Beschreibung und Masseanteil der 

Zusätze und die Molekülmassenverteilung 

sowie alle weiteren speziellen Angaben zu 

Formmassen und Zusätzen, also die vollstän-

dige Rezeptur, werden von der Zulassungs-

stelle vertraulich behandelt und dort hinter-

legt.  

Der Anteil an Rückführungsmaterial aus der 

Produktion der Dichtungsbahnen (z. B. aus 

dem Randbeschnitt) darf 5 Gew.-% nicht 

überschreiten. Er wird im jeweiligen Zulas-

sungsschein festgelegt. 

Die Verwendung von wiederaufbereiteten 

Formmassen ist nicht erlaubt. 

2.3. Abmessungen  

Die maximale Länge der Dichtungsbahn auf 

einer Rolle, die Breite und Dicke werden im 

Zulassungsschein festgelegt. Die Anforderun-

gen an Nenndicken, Mindestdicken, Mittel- 

und Einzelwerte sind in Tabelle 1 angegeben. 

Grundsätzlich gilt, dass, unabhängig von der 

Oberflächenbeschaffenheit der Dichtungs-

bahn, die Mindestdicke 2,50 mm betragen 

muss. Die Dichtungsbahn muss mindestens 

5 m breit sein.  
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2.4. Beschaffenheit der Oberflä-
che 

Die Oberflächen der Dichtungsbahn können 

beidseitig glatt oder ein- bzw. beidseitig 

strukturiert sein. Strukturen können während 

der Produktion geprägt, anderweitig werk-

stoffgerecht ausgebildet oder als Strukturpar-

tikel nachträglich aufgebracht werden. Die 

zusätzlichen Anforderungen an Dichtungsbah-

nen mit strukturierter Oberfläche werden im 

Abschnitt 4.4 beschrieben. 

2.5. Kennzeichnung und Schutz-
streifen 

Auf der Dichtungsbahn muss etwa alle 2 m² 

eine gut sichtbare und langzeitbeständige 

Kennzeichnung aufgebracht werden. Die 

Kennzeichnung muss folgende u. U. ver-

schlüsselte Angaben enthalten: 

 

XX/BAMOE/YY/ZZ/Hersteller-Logo/Dicke/Breite

/ 

Werk-

stoff/Oberfläche/Produktionswoche/Produkti-

onsjahr 

 

Dabei bezeichnet OE die Organisationseinheit 

der BAM, die die Zulassung erteilt, XX die 

Länderkennzahl (siehe Abschnitt 10), YY die 

Zulassungsnummer und ZZ das Zulassungs-

jahr. 

Die Oberfläche der Dichtungsbahn muss im 

glatten Randbereich, wo das Schweißen 

planmäßig erfolgt, durch einen mindestens 

15 cm breiten und farblich von der Dich-

tungsbahn abgesetzten Schutzstreifen vor 

Verschmutzung geschützt werden. Der 

Schutzstreifen wird bei der Fertigung aufge-

bracht. Er muss einerseits so gut haften, dass 

er sich bei Transport- und Baustellenbean-

spruchungen nicht ablöst, andererseits muss 

er sich vor dem Schweißen ohne Rückstände 

auf der Oberfläche der Dichtungsbahn abzie-

hen lassen. 

 

2.6. Produktionsstätte und 
-verfahren 

Die Produktionsstätte und das vom Hersteller 

detailliert zu beschreibende Produktionsver-

fahren werden als Bestandteil der Zulassung 

festgeschrieben.  

Auf Wunsch des Antragstellers werden alle 

speziellen Angaben zum Produktionsverfahren 

von der Zulassungsstelle vertraulich behan-

delt und dort hinterlegt.  

Vor Erteilung der Zulassung überzeugt sich 

die Zulassungsstelle durch einen Besuch beim 

Hersteller am Produktionsort von der Richtig-

keit der zum Produktionsverfahren und den 

Maschinen gemachten Angaben. Die Zulas-

sungsstelle überzeugt sich weiterhin davon, 

dass qualifiziertes Personal, Maschinen, Be-

triebsräume, Einrichtungen zur Lagerung und 

Handhabung der Formmassen (Basispolymer 

und Batch), Prüfeinrichtungen und sonstige 

Ausstattungen der Produktion und des Prüfla-

bors eine einwandfreie fortlaufende Produkti-

on und eine Eigenüberwachung der Produkti-

on nach den Anforderungen der Tabellen 5 

und 6 gewährleisten. 

Im Einzelfall muss der Hersteller nachweisen, 

wie aus dem gewählten Herstellungsverfahren 

sich ergebende potentielle Beeinträchtigungen 

einer einwandfreien Produktion (z. B. Feucht-

ebeladung der Formmassen2, Dickeschwan-

kungen, Beschädigungen der Dichtungs-

bahnoberfläche3) durch Maßnahmen im Ver-

fahrensablauf und im Qualitätsmanagement 

ausgeschlossen werden. 

 
2 Ein Rußbatch ist besonders hygroskopisch. Eine 
Lagerung in trockenen Räumen oder in Säcken reicht 
daher in der Regel nicht aus, um eine 
Feuchtigkeitsaufnahme auszuschließen. Wird das 
angelieferte Material nicht sofort verarbeitet, muss ein 
Trockner, z. B. ein im Durchlaufverfahren arbeitender 
Trockenluft-Industrietrockner, vorgehalten werden oder 
z. B. eine Entgasungszone am Extruder vorhanden sein.  

Infrarotstrahler dürfen nur eingesetzt werden, um während 
Produktion einen Temperaturverlauf sicher zu stellen, der 
für eine gleichmäßige und stetige Abkühlung erforderlich 
ist. Eine nachträgliche Behandlung ist nicht erlaubt.  

3 Solche Beschädigungen können etwa beim nach-
träglichen Aufbringen von Strukturpartikeln auftreten. 
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2.7. Fügetechnik 

Die Dichtungsbahnen dürfen bei der Produkti-

on der Abdichtungskomponente nur durch 

Schweißen miteinander verbunden werden. 

Sie müssen dabei überlappt verlegt und ent-

weder mittels Heizkeilschweißen durch Über-

lappnähte mit Prüfkanal (Regelnähte) oder 

mittels Warmgasextrusionsschweißen durch 

Auftragnähte gefügt werden. Andere 

Schweißverfahren dürfen nur bei entspre-

chenden Eignungsnachweisen mit Zustim-

mung der Zulassungsstelle eingesetzt wer-

den. Die Oberflächen strukturierter Dich-

tungsbahnen dürfen nur dann ohne Bearbei-

tung direkt verschweißt werden, wenn dies im 

Zulassungsschein ausdrücklich vorgesehen 

ist. 

3. Antragsteller und Zulas-
sungsnehmer 

Antragsteller und Zulassungsnehmer ist der 

jeweilige Hersteller der Dichtungsbahnen. Die 

zugelassenen Dichtungsbahnen müssen durch 

den Hersteller oder einen von ihm benannten, 

im Zulassungsschein eingetragenen Ver-

triebspartner vertrieben werden. Der Dich-

tungsbahnhersteller, der die Dichtungsbahnen 

nicht selbst vertreibt, muss mindestens eine 

Vertriebsfirma benennen. Vertriebsfirmen 

werden in den Zulassungsschein eingetragen, 

wenn sie der Zulassungsstelle gegenüber 

kunststofftechnische und deponietechnische 

Fachkunde und Erfahrung (Ausbildung und 

Erfahrung der Mitarbeiter, Referenzen etc.) 

nachgewiesen haben. 

4. Prüfverfahren und 
Anforderungen  

Die Prüfungen werden von der BAM im Fach-

bereich 4.3, Stofftransport und Umwelttech-

nologien, und in von der BAM anerkannten 

Prüfstellen durchgeführt (siehe Abschnitt 10). 

Die BAM, Fachbereich 4.3, gibt Hinweise zu 

den Prüfungen, die noch nicht oder nicht ein-

deutig durch Prüfnormen beschrieben sind4.  

Soweit in den Anforderungstabellen keine ge-

sonderten Hinweise gegeben werden, bezie-

hen sich die geforderten Mindestwerte auf die 

Größe (Mittelwert minus Standardabwei-

chung). 

Die in den Anforderungstabellen genannten 

Prüfbedingungen und Anforderungen bezie-

hen sich in der Regel auf Dichtungsbahnen, 

die aus katalytisch polymerisiertem Polyethyl-

en (PE) hergestellt wurden5. Die Dichte (ohne 

Ruß) liegt typischerweise zwischen 0,932 und 

0,942 g/cm³, also im mitteldichten (MD) Be-

reich, und die Schmelze-Massefließrate 

(190 °C/5 kg) zwischen 0,4 bis 3 g/10min. In 

der Regel enthalten sie Hexen-1 oder Okten-1 

Kopolymere mit einem Anteil von einigen Pro-

zent. Da die Dichte mit Ruß im höheren Dich-

tebereich (HD) liegt, werden solche Dich-

tungsbahnen dem eingebürgerten Sprachge-

brauch folgend auch hier als 

PE-HD-Dichtungsbahnen bezeichnet.  

Bei Dichtungsbahnen aus anderen Formmas-

sen werden die Prüfungen gegebenenfalls in 

Anlehnung an die Angaben der Anforde-

rungstabellen durchgeführt. Nach Maßgabe 

der Zulassungsstelle kann bei PE-HD-

Dichtungsbahnen auf folgende Prüfungen ver-

zichtet werden:  

 

 Dichtigkeit gegenüber Kohlenwasserstoffen 

(Tabelle 1 Nr. 1.10),  

 Falzen bei tiefen Temperaturen   

(Tabelle 2 Nr. 2.6),  

 Beständigkeit gegen Chemikalien   

(Tabelle 3 Nr. 3.1),  

 Witterungsbeständigkeit   

(Tabelle 3 Nr. 3.5),  

 mikrobielle Beständigkeit   

(Tabelle 3 Nr. 3.6), sowie  

 
4 Weitere Hinweise und Erläuterungen zu den Prüfungen 
finden sich auf der Internetseite der BAM: 
http://www.tes.bam.de/de/mitteilungen/abfallrecht/index.htm. 

5 Siehe dazu Werner Müller, „HDPE Geomembranes in 
Geotechnics“, Springer Verlag, Berlin, 2007. 
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 Wurzel- und Rhizombeständigkeit   

(Tabelle 3 Nr. 3.7). 

 

In der Anlage 1 des Zulassungsscheins wer-

den die Eigenschaften der Dichtungsbahn 

festgelegt, die bei der Eigen- und Fremd-

überwachung kontrolliert werden.  

In detailliert begründeten Einzelfällen kann 

die Zulassungsstelle abweichend von den hier 

aufgeführten technischen Anforderungen an 

die Kunststoffdichtungsbahn und in Ergän-

zung dazu Sonderregelungen treffen. Diese 

besonderen technischen Anforderungen wer-

den nach Rücksprache und Erörterung mit 

dem Fachbeirat für die Zulassung festgelegt. 

4.1. Allgemeine physikalische An-
forderungen 

In Tabelle 1, „Allgemeine physikalische Anfor-

derungen an Dichtungsbahnen“, sind die Ei-

genschaften, die Prüfungen und die Anforde-

rungen an die jeweiligen Prüfgrößen aufgelis-

tet, die die allgemeine Beschaffenheit der 

Dichtungsbahnen charakterisieren. Ermittelt 

bzw. geprüft werden die Eigenschaften Ober-

flächenbeschaffenheit, Homogenität des Ma-

terials, Rußgehalt und Homogenität der Ver-

teilung, Geradheit und Planlage der Dich-

tungsbahnen, Dicke der Dichtungsbahn (Ein-

zelwerte und Mittelwert), Änderung der 

Schmelze-Massefließrate bei der Verarbei-

tung, Maßänderung nach Warmlagerung, 

Dichtigkeit gegen Kohlenwasserstoffe und die 

Oxidationsstabilität. 

4.2. Mechanische Anforderungen 

In Tabelle 2, „Mechanische Anforderungen an 

Dichtungsbahnen“, sind die Eigenschaften, die 

Prüfungen und die Anforderungen an die je-

weiligen Prüfgrößen aufgelistet, die die me-

chanischen Beanspruchungsgrenzen der Dich-

tungsbahnen charakterisieren. Geprüft wer-

den die Eigenschaften Verhalten bei ein- und 

mehraxialer Verformung (Zug- und Berst-

druckversuch), Widerstand gegen Weiterrei-

ßen (Weiterreißversuch), Widerstand gegen 

mehraxiale Belastung (Stempeldurchdrück-

versuch), Widerstand gegen fallende Lasten 

(Perforationsversuch), Verhalten bei niedrigen 

Temperaturen (Falzen bei tiefen Temperatu-

ren), Relaxationsverhalten und die Beschaf-

fenheit der Schweißnähte, wie sie in Kurzzeit-

versuchen auch auf der Baustelle überprüft 

wird. 

4.3. Anforderungen an die Be-
ständigkeit und das Lang-
zeitverhalten  

In Tabelle 3, „Anforderungen an die Bestän-

digkeit und das Langzeitverhalten der Dich-

tungsbahnen“, sind die Eigenschaften, die 

Prüfungen und die Anforderungen an die je-

weiligen Prüfgrößen aufgelistet, die die Be-

ständigkeit gegen Chemikalien, Spannungs-

rissbildung, thermisch-oxidativen Abbau, Aus-

laugung in Wasser, Witterungseinflüsse, mik-

robiellen Abbau und gegen die Einwirkung 

von Pflanzenwurzeln und Rhizomen charakte-

risieren. Damit werden die wesentlichen Alte-

rungsvorgänge polyolefiner Materialien er-

fasst. Die Prüfungen sollen das Datenmaterial 

liefern, auf dessen Grundlage nach veröffent-

lichten wissenschaftlichen Verfahren die Funk-

tionsdauer abgeschätzt wird6. Im Einzelfall 

kann eine Modifikation der Prüfbedingungen 

und Anforderungen erforderlich sein. Bei 

PE-HD-Dichtungsbahnen kann die Abschät-

zung der Funktionsdauer z. B. auf der Grund-

lage der Zeitstandkurven aus den Zeit-

stand-Rohrinnendruckversuchen an Rohren 

erfolgen, falls diese aus der Formmasse der 

Dichtungsbahnen extrudiert oder anderweitig 

hergestellt wurden. Es werden jedoch als Al-

ternative zum Zeitstand-Rohrinnendruck-

versuch Prüfungen und Anforderungen zu-

sammengestellt, die eine Beurteilung von 

Werkstoffen ermöglichen, für die keine Zeit-

standkurven vorliegen. Dazu werden die 

Spannungsrissbeständigkeit in Zeit-

stand-Zugversuchen an gekerbten Probestä-

 
6 Siehe dazu Werner Müller, „HDPE Geomembranes in 
Geotechnics“, Springer Verlag, Berlin, 2007. 
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ben und die Oxidationsstabilität durch Aus-

laugversuche im Wasser geprüft. Die Anforde-

rungen bei diesen Index-Prüfungen orientie-

ren sich an den entsprechenden Eigenschaf-

ten von Formmassen der Dichtungsbahnen, 

deren Eignung in Zeitstand-Rohrinnen-

druckversuchen bereits nachgewiesen wurde. 

Weiterhin wurde eine Prüfung zur Charakteri-

sierung der Schweißeigenschaften einer 

Formmasse eingeführt. 

4.4. Anforderungen an die Dich-
tungsbahnen mit strukturier-
ten Oberflächen 

Abhängig von der Art der Struktur und vom 

Produktionsverfahren ergeben sich Anforde-

rungen an die Formmassen der Struktur und 

zusätzliche Anforderungen an Dichtungsbah-

nen mit strukturierter Oberfläche. 

4.4.1. Formmassen für Strukturen 

Nachträglich aufgebrachte Strukturelemente 

oder Strukturlaminate sollten aus der Form-

masse der Grunddichtungsbahn oder aus ei-

ner anderen bei zugelassenen Dichtungsbah-

nen bereits eingesetzten Formmasse beste-

hen. Werden andere Werkstoffe eingesetzt, 

so muss die Kombination aus Strukturelement 

und Grunddichtungsbahn die gleiche Bestän-

digkeit haben wie die Grunddichtungsbahn 

(siehe Tabelle 3). Die Dichtungsbahn darf 

beim nachträglichen Aufbringen der Struktur 

nicht nachteilig verändert werden. Ebenso 

dürfen Hilfsstoffe bei der Verarbeitung (z. B. 

Schäumungsmittel, Gase etc.) nachweislich 

keine nachteiligen Auswirkungen auf die 

Werkstoffe haben.  

4.4.2. Zusätzliche Anforderungen 

Die zusätzlichen Anforderungen an struktu-

rierte Dichtungsbahnen sind in Tabelle 4 auf-

geführt. 

Die Verbindungen zwischen Dichtungsbahn 

und aufgebrachten Strukturpartikeln müssen 

so ausgeprägt sein, dass nicht nur ein ober-

flächliches Anhaften (bei dem die Struktur-

partikel durch einfaches Abkratzen mit dem 

Fingernagel gelöst werden können), sondern 

Verbindungen durch geschmolzene Bereiche 

entstanden sind. Hilfsmittel wie z. B. Klebstof-

fe sind nicht zulässig. 

Grundsätzlich gilt, dass die Eigenschaften 

(siehe dazu die Tabellen 1, 2 und 3 dieser Zu-

lassungsrichtlinie) der strukturierten Dich-

tungsbahn gegenüber denen der glatten Dich-

tungsbahn bis auf zwei Ausnahmen (siehe 

Tabelle 4), nämlich Maßänderung und Bruch-

dehnung bei geprägten Strukturen, nicht 

nachteilig verändert sein dürfen. Insbesonde-

re die Zugspannung an der Streckgrenze im 

einaxialen Zugversuch und die Wölbbo-

gendehnung im Wölbversuch mit Proben aus 

dem strukturierten Bereich müssen die Anfor-

derungen der Tabelle 2 erfüllen. Die Struktu-

rierung muss in der Regel so erfolgen, dass 

ein glatter Randbereich zum Schweißen ver-

bleibt. Die nominelle Bruchdehnung sowie die 

Zugspannung an der Streckgrenze und 

-dehnung als Verarbeitungskennwerte müs-

sen außerhalb des strukturierten Bereichs 

(Proben aus dem glatten Randbereich) den 

typischen Verarbeitungskennwerten der glat-

ten Dichtungsbahn entsprechen.  

Die Prüfungen der Tabelle 3 entfallen in der 

Regel für strukturierte Dichtungsbahnen, 

wenn aus der Formmasse der strukturierten 

Dichtungsbahn auf der Produktionsanlage be-

reits eine zugelassene glatte Dichtungsbahn 

hergestellt wird. Dies gilt nicht für die Prüfung 

der Oxidationsbeständigkeit und der Bestän-

digkeit gegen Auslaugung bei Warmwasserla-

gerung. Hier muss im Einzelfall entschieden 

werden. 

5. Eigen7- und Fremdüberwa-
chung 

Eine Rohstoffeingangskontrolle und regelmä-

ßige Eigen- und Fremdüberwachungsmaß-

nahmen müssen nach Anhang 1 Nummer 2.1 

 
7 Die Eigenüberwachung wird im Bauwesen (Baupro-
duktenrichtlinie) als werkseigene Produktionskontrolle 
bezeichnet. 
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der DepV eine gleichmäßige Qualität der Pro-

duktion der Dichtungsbahnen sicherstellen. 

Die Durchführung dieser Maßnahmen muss in 

ein Qualitätsmanagementsystem eingebunden 

sein, das nach der DIN EN ISO 9001 zertifi-

ziert ist. Die gültige Zertifizierungsurkunde, 

das Organigramm, aus dem die Zuständigkei-

ten hervorgehen, und die die Eigenüberwa-

chung betreffenden Arbeitsanweisungen müs-

sen der Zulassungsstelle vorgelegt werden. 

Zwischen dem Hersteller der Formmasse bzw. 

des Basispolymers sowie dem Batchhersteller 

und dem Hersteller der Dichtungsbahnen wird 

die Spezifikation der Formmasse bzw. des Ba-

sispolymers und des Rußbatches vereinbart. 

Die Spezifikationen von Dichte, Schmelze-

Massefließrate und Rußgehalt der Formmasse 

bzw. des Rußbatches werden in den Zulas-

sungsschein übernommen. Auf Grundlage der 

Vereinbarung werden für jede Lieferung Ab-

nahmeprüfzeugnisse 3.1 nach DIN EN 10204 

ausgestellt. Bei der Eingangsprüfung der 

Formmassenlieferungen müssen für jede Lie-

ferung an Stichproben verarbeitungsrelevante 

Daten wie Schmelze-Massefließrate, Dichte, 

Ruß- und Feuchtigkeitsgehalt des Rußbatch 

vom Dichtungsbahnhersteller bestimmt und 

protokolliert werden. Art und Umfang der er-

forderlichen Prüfungen sind in Tabelle 5 auf-

geführt.  

Im Rahmen der Eigenüberwachung der Pro-

duktion der Dichtungsbahnen müssen die in 

Tabelle 6 genannten Prüfgrößen nach den be-

schriebenen Verfahren mit der angegebenen 

Häufigkeit gemessen werden. Sowohl bei den 

Prüfungen der Eigenüberwachung als auch bei 

den Prüfungen der unten beschriebenen 

Fremdüberwachung müssen die in den Anfor-

derungstabellen angegebenen Anforderungen 

bzw. die im Einzelfall im Zulassungsschein, 

Anlage 1, festgelegten produktbezogenen An-

forderungen und Toleranzen erfüllt werden. 

Die Daten müssen über 10 Jahre so archiviert 

werden, dass jederzeit eine Zuordnung der 

Prüfergebnisse zu einer Dichtungsbahn-Rolle 

möglich ist. Auf Wunsch sind die Daten der 

BAM zugänglich zu machen. Um die Dich-

tungsbahn-Rolle identifizieren zu können, 

muss diese vor der Auslieferung an gut sicht-

barer Stelle mit einem Aufdruck nach einem 

im Rahmen der Zulassung festgelegten Mus-

ter beschriftet werden.  

Zu jeder Rollenlieferung muss ein Abnahme-

prüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 ausge-

stellt werden. Aus dem Prüfzeugnis muss ein-

deutig hervorgehen, welche der angegebenen 

Prüfwerte an welcher Rolle der Lieferung tat-

sächlich gemessen wurden und auf welche 

der restlichen Rollen sich die Werte aufgrund 

der Prüfhäufigkeit (siehe Tabelle 6) beziehen. 

Nur die Rollen, für die in dieser Weise Prüf-

werte angegeben werden können, dürfen als 

von der BAM zugelassen gekennzeichnet und 

ausgeliefert werden. 

Die laufende Produktion der Dichtungsbahnen 

wird durch eine mit der BAM vereinbarte, 

neutrale Stelle überwacht. Die mit der 

Fremdüberwachung beauftragte Prüf- und In-

spektionsstelle muss über ausreichend qualifi-

ziertes Personal und die notwendigen Prüfein-

richtungen verfügen. Die Fremdüberwach-

ungsberichte sollen von ihr spätestens zwei 

Monate nach dem Probeneingang fertigge-

stellt und verteilt worden sein. Das Prüflabor 

muss für die bei der Fremdüberwachung an-

zuwendenden genormten Prüfungen nach der 

DIN EN ISO/IEC 17025 und mit Bezug auf 

diese Zulassungsrichtlinie als Inspektionsstel-

le nach der DIN EN ISO/IEC 17020 akkredi-

tiert sein. Der Überwachungsvertrag zwischen 

fremdüberwachender Stelle und Dichtungs-

bahnhersteller muss vor Erteilung der Zulas-

sung vorgelegt werden. Die Überwachung 

umfasst die Prüfungen an den Dichtungsbah-

nen sowie die Überprüfung ihrer Produktion 

und Eigenüberwachung. Maßgebend für die 

Überwachung sind die DIN 18200 sowie die 

weiteren im Überwachungsvertrag zwischen 

fremdüberwachender Stelle und Dichtungs-

bahnhersteller festgelegten Anforderungen. 

Der Überwachungsvertrag muss folgende An-

forderungen berücksichtigen: 
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 Zu Beginn der Produktion zugelassener 

Dichtungsbahnen hat sich die fremdüber-

wachende Stelle davon zu überzeugen, 

dass die Voraussetzungen für eine sach-

gemäße Produktion und Eigenüberwachung 

gegeben sind. 

 Bei der Fremdüberwachung sind sämtliche 

Prüfungen der Tabelle 7 an der fertigen 

Formmasse bzw. am Basispolymer und an 

der Dichtungsbahn durchzuführen. Beim 

Überwachungsbesuch sind durch Besichti-

gung von Labor und Produktion und durch 

Einblick in die Unterlagen Art und Umfang 

der Eigenüberwachung zu kontrollieren.  

 Die Fremdüberwachungsmaßnahmen müs-

sen in jedem Halbjahr durchgeführt wer-

den, in dem produziert wurde. Die zu un-

tersuchenden Produkte müssen nach dem 

letzten Fremdüberwachungsbesuch produ-

ziert worden sein. Fertigt ein Hersteller 

sowohl zugelassene glatte als auch zuge-

lassene ein- oder beidseitig strukturierte 

Dichtungsbahnen, so werden je zweimal 

jährlich Überwachungen für die Produkt-

gruppen „glatte Dichtungsbahnen“ und 

„strukturierte Dichtungsbahnen“ durchge-

führt. Die Probenahme aus der Produktion 

muss durch die überwachende Institution 

erfolgen. 

 

Die Überwachungsbesuche sind in der Regel 

unangemeldet durchzuführen. Da oft nicht 

kontinuierlich BAM-zugelassene Dichtungs-

bahnen produziert werden, kann der Fremd-

überwacher Proben aus bereits gefertigten 

Dichtungsbahnen entnehmen. Er sollte jedoch 

einmal im Jahr auch Proben aus einer laufen-

den Produktion entnehmen. 

Der Nachweis über die durchgeführte Fremd-

überwachung wird dadurch erbracht, dass der 

Zulassungsstelle Muster aus den entnomme-

nen Proben für Identifikationsmessungen zu-

gesandt werden. Dies ist im Überwachungs-

vertrag zu vereinbaren. Die Kosten der Mes-

sung trägt der Zulassungsnehmer. Zudem er-

stellt die Fremdüberwachung einen aktuellen 

Überwachungsbericht, in dem die fremdüber-

wachende Stelle ihre Prüfergebnisse darstellt. 

Der Bericht wird dem überwachten Hersteller 

regelmäßig zugesandt. 

Festgestellte Abweichungen müssen nach den 

Vorgaben der fremdüberwachenden Stelle be-

arbeitet und beseitigt werden. Produkte, die 

die Anforderungen der Zulassungen oder die-

ser Zulassungsrichtlinie nicht erfüllen, gelten 

als nicht zugelassen. Bei festgestellten Abwei-

chungen ist die BAM umgehend durch den 

Fremdüberwacher zu informieren und ihr der 

Fremdüberwachungsbericht und ein Bericht 

zur Behebung der Abweichung zu übergeben. 

Fremdüberwachungsberichte müssen der Zu-

lassungsstelle auf Verlangen vorgelegt wer-

den. 

6. Hinweise zum Einbau  

6.1. Allgemeines 

Der Stand der Technik muss nicht nur von 

dem zugelassenen Geokunststoff-Produkt 

eingehalten werden. Nach Anhang 1 Nr. 2.1.1 

der DepV muss auch der Einbau der Kompo-

nenten in das Abdichtungssystem nach dem 

Stand der Technik erfolgen. Die Einhaltung 

der nachfolgenden Anforderungen an den 

Einbau ist Voraussetzung für die Verwendbar-

keit der Zulassung als Nachweis der Eignung 

einer Kunststoffdichtungsbahn. Dieser Ab-

schnitt ist daher auch maßgebend für die ab-

fallrechtliche Abnahme gemäß § 5 DepV. 

Die Einhaltung der Anforderungen muss durch 

Maßnahmen des Qualitätsmanagements kon-

trolliert werden. Das Qualitätsmanagement 

besteht aus der Eigenprüfung der ausführen-

den Firma, der Fremdprüfung durch einen be-

auftragten Dritten und aus der Überwachung 

durch die zuständige Behörde.  

Zur Festlegung anforderungs- und werkstoff-

gerechter Qualitätsmerkmale nach dem Stand 

der Technik müssen die Anforderungen be-

reits bei der Planung sowie bei der Erstellung 

des Leistungsverzeichnisses und des Quali-

tätsmanagementplans (QMP) berücksichtigt 

werden.  
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Die Anforderungen gelten generell für den 

Einbau von Dichtungsbahnen. In Basisabdich-

tungssystemen können Dichtungsbahnen bei 

Deponien der Klasse I als alleinige Abdich-

tungskomponente und bei Deponien der Klas-

sen II und III in der Funktion einer Konvekti-

onssperre als eine von zwei erforderlichen 

Abdichtungskomponenten eingesetzt werden. 

Die zweite Abdichtungskomponente soll dann 

eine mineralische Abdichtungskomponente 

sein (klassische Kombinationsdichtung). In 

Oberflächenabdichtungssystemen können 

Dichtungsbahnen auf Deponien der Klasse I 

ebenfalls als alleinige Abdichtungskomponen-

te eingesetzt werden. Auf Deponien der Klas-

sen II und III, bei denen grundsätzlich zwei 

Abdichtungskomponenten erforderlich sind, 

können sie als Konvektionssperre in klassi-

schen Kombinationsdichtungen auf tonmine-

ralischen bzw. gemischtkörnigen Abdich-

tungskomponenten oder aber auf Bentonit-

matten, vergüteten mineralischen Dichtungen 

(z. B. Trisoplast) sowie im Zusammenhang 

mit Kapillarsperren eingesetzt werden (modi-

fizierte Kombinationsdichtungen). Sofern un-

ter Bezug auf Fußnote 6 zur Tabelle 2 des 

Anhangs 1 der DepV auf eine Abdichtungs-

komponente verzichtet wird, kann die Kunst-

stoffdichtungsbahn als Konvektionssperre mit 

einem Dichtungskontrollsystem ergänzt wer-

den.  

Ziel beim Einbau der Dichtungsbahnen als Be-

standteil einer klassischen oder modifizierten 

Kombinationsdichtung ist, dass Auflasten wie 

Schutz-, Entwässerungs-, Abfall- und Rekulti-

vierungsschichten zu einem vollflächigen Kon-

takt zwischen Dichtungsbahn und zweiter Ab-

dichtungskomponente führen. Diese Glattlage 

und der dabei entstehende Pressverbund ver-

hindern bei Fehlstellen oder Schäden die Aus-

breitung von Wasser zwischen den Dichtungs-

schichten. Dadurch wird die angestrebte, vor-

beugende Fehlertoleranz der Kombinations-

dichtung erreicht. In anderen Fällen, wenn 

z. B. die Dichtungsbahn auf einer Ausgleichs-

schicht oder der Kapillarschicht einer Kapillar-

sperre verlegt wird, leitet sich die Forderung 

nach der Glattlage der Dichtungsbahn daraus 

ab, dass Auflasten aufliegender Schutz-, 

Drän- und Rekultivierungsschichten keine un-

zulässige Verformung durch stehen gebliebe-

ne Wellen oder gar gefaltete Wellen erzeugen 

dürfen.  

6.2. Anforderungen an die Verle-
gefachbetriebe  

Die Dichtungsbahnen müssen von einer 

nachweislich erfahrenen und mit qualifizier-

tem Personal sowie erforderlichen Geräten 

und Maschinen ausreichend ausgestatteten 

Fachfirma eingebaut werden. Die Anforderun-

gen werden in der Richtlinie-Verlegefach-

betriebe der BAM beschrieben.  

Die Nachweise der erforderlichen Qualifikati-

on, Ausstattung und Erfahrung können z. B. 

durch die Anerkennung als Fachbetrieb durch 

eine Güteüberwachungsgemeinschaft eines 

Fachverbandes geführt werden, der in vollem 

Umfang die Anforderungen der BAM-Richtlinie 

berücksichtigt und die Überwachung durch ei-

ne unabhängige, fachkundige und erfahrene 

Stelle durchführen lässt8.  

6.3. Eigen- und Fremdprüfung  

Es muss ein Qualitätsmanagementplan nach 

der GDA-Empfehlung E 5-1 „Grundsätze des 

Qualitätsmanagements“ aufgestellt werden. 

Dieser muss die speziellen Elemente des Qua-

litätsmanagements sowie die Verantwortlich-

keiten, sachlichen Mittel und Tätigkeiten so 

festlegen, dass die im Anhang 1 der DepV 

und in dieser Zulassungsrichtlinie genannten 

Qualitätsmerkmale der eingebauten Kunst-

stoffdichtungsbahn eingehalten werden. Da-

bei muss insbesondere auf die Einhaltung der 

 
8 Vom Arbeitskreis Grundwasserschutz e. V. 
(AK GWS e. V.) und der Arbeitsgemeinschaft 
Abdichtungssysteme e. V. (AGAS e. V.), den Fachver-
bänden der Dichtungsbahnhersteller und Verlegefach-
betriebe, wurden solche Güteüberwachungssysteme auf 
der Grundlage der BAM-Richtlinie aufgebaut. Die BAM 
auditiert und überwacht die Verlegefachbetriebe im 
Rahmen dieser Güteüberwachung. Die vom 
AK GWS e. V. bzw. AGAS e. V. güteüberwachten Firmen 
erfüllen die Anforderungen dieser Richtlinie.  
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hier beschriebenen Anforderungen für den 

Einbau der Dichtungsbahnen sowie auf die 

Übereinstimmung mit den Angaben des Zu-

lassungsscheins und seiner Anlagen geachtet 

werden. Der Qualitätsmanagementplan muss 

eine koordinierte Zusammenarbeit zwischen 

dem Verlegefachbetrieb und allen anderen Be-

teiligten auf der Baustelle ermöglichen, die für 

den speziellen Bauverfahrensablauf, z. B. bei 

der Produktion der Kombinationsdichtung, er-

forderlich ist. Die Eigenprüfung durch den Ver-

legefachbetrieb und die Fremdprüfung beim 

Einbau der Dichtungsbahnen sind Bestandteile 

des Qualitätsmanagementplans. Zum Quali-

tätsmanagementplan gehören Teilpläne, in de-

nen die Überwachungsprüfungen an den ein-

zelnen Komponenten der Abdichtung beschrie-

ben werden. 

Ein in den Verlegearbeiten erfahrener, für die 

Eigenprüfung verantwortlicher Vorarbeiter des 

Verlegefachbetriebes muss ständig bei den 

Verlegearbeiten anwesend sein.  

Die Fremdprüfung muss von einer fachkundi-

gen, erfahrenen und ausreichend mit Personal 

und Geräten ausgestatteten Stelle durchge-

führt werden. Die dabei einzuhaltenden An-

forderungen an die Qualifikation und die Auf-

gaben einer fremdprüfenden Stelle sind in der 

Richtlinie-Femdprüfer der BAM beschrieben. 

Die fremdprüfende Stelle und der Leistungs-

umfang der Fremdprüfung sind mit der zu-

ständigen Behörde abzustimmen. Die Kosten 

der Fremdprüfung trägt der Deponiebetreiber.  

Tabelle 8 und 9 listen Art und Umfang der 

Qualitätsmanagementmaßnahmen und der 

Kontrollprüfungen an den Dichtungsbahnen 

im Rahmen der Fremdprüfung auf. Auf der In-

ternetseite der BAM finden sich Standards zur 

Qualitätsüberwachung. Die auf dieser Grund-

lage erstellten Teilpläne müssen in den QMP9 

einfließen. 

6.4. Hinweise zur Planung 

Der Untergrund muss so beschaffen sein, 

dass auflastbedingte Verformungen zu keinen 

 
9 http://www.tes.bam.de/de/mitteilungen/abfallrecht/index.htm. 

Schäden am Abdichtungssystem führen. Aus 

den Setzungen herrührende Verformungen 

dürfen die zulässige Dehnung der Dichtungs-

bahn nicht überschreiten.  Bei mehraxialer 

Beanspruchung und 40 °C beträgt der Grenz-

wert der zulässigen Dehnung von PE-HD-

Dichtungsbahnen 3 %, bei 20 °C beträgt er 

6 %. 

Für den Nachweis der Standsicherheit des 

Dichtungsaufbaus im Bauzustand, bei eventu-

ellen besonderen Zwischenzuständen und im 

Endzustand wird u. a. auf die GDA-

Empfehlungen10 E 2-7 „Gleitsicherheit der Ab-

dichtungssysteme“, E 2-21 „Spreizsicher-

heitsnachweis und Verformungsabschätzung 

für die Deponiebasis“ und E 3-8 „Reibungs-

verhalten von Geokunststoffen“ verwiesen. 

Geometrische Verläufe, wie Kehlradien und 

Böschungskopfradien, müssen gemäß DVS 

Richtlinie 2225-4 ausgebildet werden. 

6.5. Auflager für die Dichtungs-
bahnen 

Die Dichtungsbahnen dürfen nur auf einer ge-

eigneten Stützschicht eingebaut werden. Die 

Stützschicht kann bei entsprechender Ausfüh-

rung auch die Aufgaben einer zusätzlichen 

Dichtungsschicht, einer Kapillarschicht, eines 

Kapillarblocks, einer Ausgleichs-, Trag- oder 

Gasfassungsschicht übernehmen. Bei der 

klassischen Kombinationsdichtung ergeben 

sich dabei besondere Anforderungen an die 

Oberfläche der mineralischen Dichtung, die im 

folgenden Abschnitt beschrieben werden. In 

den übrigen Fällen gelten die Anforderungen 

des Abschnitts 6.5.2. 

6.5.1. Die Oberfläche der mineralischen 

Dichtung 

Die Oberfläche der mineralischen Dichtungs-

schicht muss als Auflagefläche der Dichtungs-

bahn so beschaffen sein, dass bei vollflächiger 

Auflage (Pressverbund) kurz- und langfristig 

keine mechanischen Schädigungen der Dich-

 
10 Die GDA-Empfehlungen können über die Internetseite 
www.gdaonline.de eingesehen werden. 
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tungsbahn entstehen. Unmittelbar vor der 

Verlegung der Dichtungsbahn wird diese 

Oberfläche von der örtlichen Bauüberwa-

chung, dem Verlegefachbetrieb und dem 

Fremdprüfer für Kunststoffe auf Einhaltung 

der Freigabevoraussetzungen überprüft und 

bewertet. Dabei ist auch ein eventuelles Ab-

nahmebegehren der zuständigen Behörde mit 

zu berücksichtigen.  

Eine Freigabe kann nur erteilt werden, wenn 

die folgenden Kriterien erfüllt werden: 

 

 Materialtechnisch:  

Die Auflagefläche muss tragfähig, homo-

gen, feinkörnig und geschlossen sein. Kör-

ner > 10 mm  sowie Fremdkörper dürfen 

nicht enthalten sein. Feinere Kiesanteile 

müssen schwimmend so eingebettet sein, 

dass sie allseits von bindigem Dichtungs-

material umgeben sind. Die Oberfläche 

muss frei von aufliegenden Körnern 

> 2 mm  und Fremdkörpern sein. 

 Geometrisch:  

Grundsätzlich soll die Oberfläche frei von 

abrupten Höhenänderungen sein. Einzelne 

Stufen (Eindrückunterschiede) bis zu 

0,5 cm Höhe sind jedoch noch zulässig. 

Unebenheiten unter einer auf der Oberflä-

che aufliegenden 4 m langen Latte (Richt-

scheit) dürfen nicht mehr als 2 cm betra-

gen. 

 

Die Festlegung weiterer Beurteilungskriterien 

erfolgt projektbezogen im Rahmen eines Ver-

suchsfeldes. 

6.5.2. Die Oberfläche anderer Stütz-

schichten 

Als Stützschicht können nicht- oder schwach-

bindige Böden im Körnungsbereich von 0 bis 

32 mm, Recyclingmaterialien wie Bauschutt 

oder Glasbruch und Schlacke im genannten 

Körnungsbereich eingesetzt werden. Korn-

form, Korngröße und Kornverteilung der 

Stützschichtmaterialien müssen so beschaffen 

sein, dass im Einbau- und Betriebszustand 

unzulässige mechanische Beanspruchungen 

für die Dichtungsbahnen ausgeschlossen sind. 

Dies muss projektbezogen durch eine 

Schutzwirksamkeitsprüfung und durch aus-

gewählte Beanspruchungszustände im Probe-

feld nachgewiesen werden. Die noch zulässi-

gen mechanischen Beanspruchungen und das 

Verfahren der Schutzwirksamkeitsprüfung 

sind in der Richtlinie-Schutzschichten der BAM 

beschrieben. Soweit ein Material der Körnung 

0/2 mm mit mindestens 10 cm Stärke oder 

ein Schutzsystem gemäß Zulassungsrichtlinie 

für Schutzschichten der BAM als Auflagefläche 

vorhanden ist, braucht die Schutzwirksamkeit 

nicht gesondert nachgewiesen werden. 

Die Oberfläche der Stützschicht muss die 

planmäßig vorgegebenen Neigungen und 

Krümmungsradien aufweisen. Abweichungen 

zwischen Soll- und Isthöhen dürfen nicht 

mehr als  3 cm betragen. Absätze, Abdrücke 

und Vorsprünge dürfen nicht größer als 2 cm 

sein. Abhängig vom Material der Stützschicht 

(z. B. bei sehr steifen Materialien) muss je-

doch im Einzelfall überprüft werden, ob nicht 

unzulässige Beanspruchungen entstehen.  

Wird zunächst eine Bentonitmatte auf der 

Stützschicht verlegt, so wirkt diese bei der 

nur geringen Auflast in der Oberflächenab-

dichtung auch als mechanischer Schutz für 

die Dichtungsbahnen. Dieser Effekt kann bei 

der Auswahl der Stützschichtmaterialien hin-

sichtlich Kornform, Korngröße und Kornvertei-

lung berücksichtigt werden. 

Bei der modifizierten Kombinationsdichtung, 

bei der die mineralische Dichtung durch eine 

andere Abdichtungskomponente ersetzt wird, 

müssen jedoch auch die Anforderungen an die 

Stützschicht dieser Komponente aus den Eig-

nungsbeurteilungen der LAGA Ad-hoc-AG 

„Deponietechnische Vollzugsfragen“ bzw. 

„Deponietechnik“ beachtet werden11. 

6.6. Transport und Lagerung  

Die Transport- und Lageranweisungen werden 

in der Anlage zum Zulassungsschein vom 

 
11 www.gewerbeaufsicht.niedersachsen.de, Untermenüs: 
Umweltschutz, Kreislauf- und Abfallwirtschaftsgesetz, 
Deponietechnik. 
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Hersteller der Dichtungsbahn beschrieben. Sie 

müssen Bestandteil der qualitätslenkenden 

Maßnahmen auf der Baustelle werden. 

Der Transport der Dichtungsbahn-Rollen muss 

immer unter Beachtung der Transportanwei-

sung des Herstellers erfolgen. Auf der Bau-

stelle dürfen die Rollen nur durch den Verle-

gefachbetrieb oder durch vom Verlege-

fachbetrieb unterwiesenes Personal mit einem 

geeigneten Transportgeschirr (z. B. Hebetra-

verse) transportiert werden. 

Für jede Lieferung ist neben den Lieferdoku-

menten ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach 

DIN EN 10204 mit den Ergebnissen der Ei-

genüberwachung des Herstellers von dieser 

Lieferung dem Fremdprüfer auszuhändigen 

(siehe dazu auch Abschnitt 5). 

Die Lagerung der Dichtungsbahn-Rollen hat 

so zu erfolgen, dass weder Eindrücke durch 

Steine, Fremdkörper, Kanthölzer etc. noch 

unzulässige Verformungen der Rolle im Rol-

lenstapel auftreten. Ein ebener, tragfähiger 

und entsprechend gesäuberter Lagerplatz 

muss vor Lieferung der Dichtungsbahnen vor-

bereitet werden. 

6.7. Verlegung  

Verlegefachbetrieb und Fremdprüfer haben 

sich vor Verlegung der Dichtungsbahn von 

der Übereinstimmung des Produktes mit den 

Anforderungen des Zulassungsscheins und 

der Planungsvorgabe sowie von der Unver-

sehrtheit der Dichtungsbahn-Rollen zu über-

zeugen. Auf der Baustelle muss der vollstän-

dige Zulassungsschein in Kopie vorliegen. 

Die Verlegung erfolgt nach einem von der zu-

ständigen Behörde und dem Fremdprüfer 

freigegebenen Verlegeplan des Auftragneh-

mers, aus dem nach Abschluss der Verlegear-

beiten der endgültige Bestandsplan erarbeitet 

wird. Wichtige Grundsätze der Verlegung und 

des Anschlusses an Bauteile aus PE-HD sind 

beispielhaft in der DVS Richtlinie 2225-4 dar-

gestellt. In der Regel müssen zur Abstim-

mung der verschiedenen Baumaßnahmen bei 

der Produktion des Abdichtungssystems die 

Verlegearbeiten der Dichtungsbahn auch in 

die Ausführung des Versuchsfeldes für die 

mineralische Dichtung mit einbezogen wer-

den. 

Auch die Handhabung der Rollen bei der Ver-

legung darf nur durch den Verlegefachbetrieb 

oder durch vom Verlegefachbetrieb unterwie-

senes Personal mit einem geeigneten Trans-

portgeschirr (z. B. Hebetraverse) nach den 

Anweisungen des Herstellers der Dichtungs-

bahnen erfolgen. Insbesondere müssen die 

Dichtungsbahnen mit Vorrichtungen kontrol-

liert abgerollt werden.  

Die Dichtungsbahnen müssen mit so gering-

fügiger Welligkeit verlegt werden, dass mit 

dem Aufbringen einer Auflast die Dichtungs-

bahn dauerhaft auf dem Auflageplanum eine 

Glattlage erreicht. Dazu muss ein Bauverfah-

rensablauf12, der das Tagestemperaturgefälle 

(linearer Wärmeausdehnungskoeffizient der 

PE–HD–Dichtungsbahnen: (1,5–2,5) × 10-4 K-

1 bei Temperaturen zwischen 20 °C und 

70 °C) ausnützt, eingehalten werden. Die 

Auflast muss in der Regel am selben oder am 

folgenden Tag, spätestens jedoch am zweiten 

Arbeitstag nach dem Einbau der Dichtungs-

bahn aufgebracht werden. Erfahrungsgemäß 

kann bei Wellen von bis zu einigen Zentime-

tern Höhe durch Ausnutzung des Tagestem-

peraturgefälles noch eine Glattlage erreicht 

werden. Da PE-HD praktisch inkompressibel 

ist (Poissonzahl 0,49), kann eine Welle auch 

durch hohe Auflast nicht einfach weggedrückt 

werden. Lange, hohe Wellen werden dabei in 

der Regel nur zu niedrigen, aber sehr steilen 

 
12 Schicketanz, R. und Lotze, E., Erfahrungen mit der 

Fremdprüfung von Kombinationsdichtungen. In: Fortschrit-
te der Deponietechnik 1991, Hrsg. Stief, K. und Fehlau, 
K.-P, Erich Schmidt Verlag, Berlin, 1992, 

Averesch, U. B. und Schicketanz, R., Installation Proce-
dure and Welding of Geomembranes in the Construction 
of Composite Landfill Liner Systems – Focus on „Riegel-
bauweise. In: Proceedings of the 6. International Confer-
ence on Geosynthetics, Atlanta, 1998, Hsrg. Rowe, R. K., 
Industrial Fabrics Association International, Rosewill, USA, 
1998 und  

Knipschild, F. W. Qualitätssicherung bei Planung und Bau 
von Deponiebasisabdichtungssystemen – Einbau der 
Kunststoffdichtungsbahn, In: Fortschritte der Deponie-
technik 1992, Hrsg. Stief, K. und Fehlau, K.-P., Erich 
Schmidt Verlag, Berlin, 1993. 

275



20 

 

Wellen mit hoher Randfaserdehnung zusam-

mengeschoben13. Dem Zeitpunkt und dem 

Ablauf der Ballastierung mit hinreichend 

schweren Schutz- und Dränschicht kommt 

dabei eine besondere Bedeutung zu. Diese 

muss in Anwesenheit des Fremdprüfers erfol-

gen.  

Es sollen grundsätzlich nur Dichtungsbahnab-

schnitte verlegt werden, die am selben oder 

folgenden Tag auch geschweißt werden kön-

nen. 

Eine bewährte, in einem Forschungsvorhaben 

beschriebene Methode auch für großflächige 

Verlegeleistungen stellt dabei die „Riegelbau-

weise“ dar14. 

Es muss beachtet werden, dass unter der 

Dichtungsbahn ablaufendes und sich sam-

melndes Kondenswasser den Verbund nicht 

beeinträchtigt. Bei Niederschlägen aller Art 

und auf Flächen mit stehendem Wasser darf 

grundsätzlich nicht verlegt werden. Bei Luft-

temperaturen unter der Taupunkttemperatur 

darf nicht geschweißt werden. Die großflächi-

ge Verlegung von Dichtungsbahnen ist in der 

Regel nur von April bis Oktober möglich. Au-

ßerhalb dieser Periode kann nur bei für die 

Jahreszeit sehr günstigen Wetterbedingungen 

eingebaut werden. Es muss in der Regel ein 

Wetterschutz (z. B. Zelt mit Heizung) einge-

setzt werden. Die Verlegung außerhalb der 

Periode April bis Oktober darf daher nur mit 

Zustimmung der zuständigen Behörde in Ab-

sprache mit dem Fremdprüfer erfolgen. 

Die verlegte Dichtungsbahn erhält eine Be-

standsnummer, die in den endgültigen Be-

standsplan eingetragen wird. Eine eindeutige 

Zuordnung von Bestandsnummer, Zulas-

sungskennzeichnung und Rollennummer des 

 
13 Zur Größe der Dehnungen siehe Soong, T.-Y. und 
Koerner R., Behavior of waves in high density 
polyethylene geomembranes: a laboratory study. 
Geotextiles and Geomembranes 17(1999) S. 81-104. 

14 Dornbusch, J., Averesch, U. und El Khafif, M., Bauver-

fahrenstechnik und Qualitätsmanagement bei der Herstel-
lung von Kombinationsabdichtungen für Deponien. For-
schungsvereinigung Baumaschinen und Baubetrieb e. V., 
Aachen, 1996. Die Arbeit wurde im Rahmen des 
BMBF-Verbundforschungsvorhabens „Weiterentwicklung 
von Deponieabdichtungssystemen“ erstellt. 

Herstellers zueinander muss eine durchge-

hende Identifizierung der verlegten Dich-

tungsbahnen im Hinblick auf Produktionsbe-

dingungen und Ergebnisse der Eigenüberwa-

chung ermöglichen.  

Jede die Dichtigkeit und mechanische Belast-

barkeit beeinträchtigende Beschädigung der 

Dichtungsbahn muss repariert werden. Repa-

raturen werden in Abstimmung mit dem 

Fremdprüfer durchgeführt. Alle Reparaturen 

werden protokolliert, sodass Art und Ort der 

Reparatur (Bestandsplan) mit Schweiß- und 

Prüfprotokoll registriert sind. Vom Fremdprü-

fer muss überprüft und dokumentiert werden, 

ob die Reparatur fachlich einwandfrei durch-

geführt wurde. 

6.8. Schweißen und Baustellen-
prüfungen 

Die Ausführung der Schweißarbeiten und der 

Baustellenprüfungen wird durch die Richtli-

nien DVS 2225-4, DVS 2225-2 und DVS 

2225-6 eingehend geregelt. Zu Beginn der 

Schweißarbeiten bzw. im Rahmen des Ver-

suchsfeldes erfolgt mit den für den Einsatz 

bestimmten Schweißmaschinen und -geräten 

sowie den vorgesehenen Mess- und Prüfmit-

teln eine Verfahrensprüfung in Anwesenheit 

des Fremdprüfers. Spätere Abweichungen von 

den festgelegten Verfahren, Maschinen und 

Geräten dürfen nur mit vorheriger Zustim-

mung des Fremdprüfers erfolgen. 

In der Regel dürfen nur Dichtungsbahnen ei-

ner Formmasse auf der Baustelle verlegt und 

geschweißt werden. Sind in Ausnahmefällen 

Dichtungsbahnen unterschiedlicher Formmas-

sen zu schweißen, so gelten folgende Anfor-

derungen. Miteinander schweißbar sind die 

Formmassen innerhalb einer MFR-Gruppe 

nach DIN EN ISO 1872 sowie nach der 

DVS Richtlinie 2207-1 innerhalb des Intervalls 

0,3 bis 1,7 g/10min.  

Tabelle 9 zeigt die im Rahmen der Fremdprü-

fung erforderlichen Baustellenprüfungen. Ne-

ben diesen Baustellenprüfungen müssen 

Kurzzeit-Festigkeitsprüfungen unter Laborbe-

dingungen an mindestens 25 % der vor An-
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fertigung der Nähte geschweißten Probestü-

cke bzw. Naht-Anfang- oder Naht-Endab-

schnitte, mindestens jedoch an zwei solcher 

Proben pro Verlegetag, durch den Fremdprü-

fer durchgeführt werden. Die Prüfungen erfol-

gen nach der DVS Richtlinie 2226-3 mit einer 

Ergebnisauswertung nach der 

DVS Richtlinie 2226-1. 

Als Schweißzusatz dürfen nur Formmassen 

verwendet werden, die auch für zugelassene 

Dichtungsbahnen eingesetzt werden. Für den 

Schweißzusatz muss unter Beachtung der 

DVS Richtlinie 2211 bei jeder Lieferung neben 

den Lieferdokumenten ein Werkzeugnis 2.2 

nach DIN EN 10204 mit Angabe von Form-

masse und Rußbatch sowie den Ergebnissen 

der Eigenüberwachung des Herstellers an die-

ser Lieferung dem Fremdprüfer ausgehändigt 

werden. 

6.9. Schutzschichten und Kunst-
stoff-Dränelemente 

Zwischen Dichtungsbahn und der darüber lie-

genden mineralischen Schicht wird eine 

Schutzschicht eingebaut, die die Dichtungs-

bahn während des Baubetriebs und während 

der gesamten Funktionsdauer vor jeder punk-

tuellen nachteiligen Verformung schützt. Die 

Schutzschicht muss im Hinblick auf die zu-

künftige maximale Auflast und die zu erwar-

tende Temperatur ausgewählt werden. Hier 

können sich deutliche Unterschiede hinsicht-

lich der Anforderungen an die Schutzschicht 

in der Basis- und der Oberflächenabdichtung 

ergeben. Dabei muss beachtet werden, dass 

ein standsicherer Aufbau gewährleistet ist und 

sich die für die Standsicherheit wesentlichen 

Scherwiderstände unter der Auflast nicht 

nachteilig verändern. 

Die Zulassungsrichtlinie für Schutzschichten 

der BAM zeigt in Kapitel 2 mögliche Schutz-

schichten und Schutzschichtsysteme auf. Für 

Schutzschichten aus Geotextilien oder 

Schutzschichtsysteme mit geosynthetischen 

Komponenten in Deponieabdichtungen muss 

der Nachweis der Eignung durch einen Zulas-

sungsschein nach der Zulassungsrichtlinie-

Schutzschichten der BAM erbracht werden. In 

der Oberflächenabdichtung kann auf der Dich-

tungsbahn auch ein Kunststoff-Dränelement 

verlegt werden, das zugleich als Schutz-

schicht wirkt. Die Zulassungsrichtlinie-

Kunststoff-Dränelemente der BAM regelt da-

bei die Umgebungsbedingungen und ggf. wei-

tere nötige Schutzwirksamkeitsnachweise. 

Nach Fertigstellung eines Abschnitts der Dich-

tungsbahnen soll spätestens am zweiten Tag 

nach dem Einbau, die Schutzschicht oder das 

Kunststoff-Dränelement eingebaut werden. In 

jedem Fall muss die Planlage der Kunststoff-

dichtungsbahn gegeben sein. Dabei muss be-

achtet werden, dass rein geotextile Schutzla-

gen und Kunststoff-Dränelemente keine aus-

reichende Auflast zur Sicherstellung der Plan-

lage im Sinne von Abschnitt 6.7 darstellen.  

Geotextile Schutzlage und Kunststoff-

Dränelement müssen vom Verlegefachbetrieb 

eingebaut werden. Der Fremdprüfer muss 

sich davon überzeugen, dass das für die Ver-

bindung und den Einbau sowohl der Schutz-

schicht und des Kunststoff-Dränelements als 

auch der mineralischen Entwässerungs- und 

Rekultivierungsschicht gewählte Verfahren zu 

keiner Beschädigung der darunterliegenden 

Dichtungsbahnen führen kann. 

7. Änderungen, Geltungsdau-
er und Mängelanzeige 

Änderungen des Zulassungsgegenstandes, 

d. h. der Formmasse, der Abmessungen und 

der Oberflächenbeschaffenheit einschließlich 

der Kennzeichnung der Dichtungsbahnen, des 

Produktionsverfahrens, der Produktionsstätte, 

des Verlegeverfahrens und der Fügetechnik 

der Verlegefachbetriebe oder des Verwen-

dungszwecks erfordern eine neue Zulassung 

bzw. einen Nachtrag zur Zulassung.  

Die Zulassung wird in der Regel unbefristet 

mit einem Widerrufsvorbehalt, siehe Abschnitt 

1, erteilt.  

Wird bei der Produktion gegen die Anforde-

rungen der Zulassung verstoßen und beim 
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Transport und beim Einbau die Hinweise zum 

Stand der Technik nicht beachtet, so kann die 

Zulassung nicht als Nachweis der Eignung der 

so hergestellten und eingebauten Dichtungs-

bahnen verwendet werden. Wiederholte oder 

wesentliche Mängel bei der Produktion und 

dem Einbau der Dichtungsbahn sowie Scha-

densfälle an Deponieabdichtungen, die im Zu-

sammenhang mit den Dichtungsbahnen ste-

hen, sind der BAM durch die fremdüberwa-

chende Stelle, durch die fremdprüfende Stelle 

bzw. durch die zuständige Behörde im Rah-

men der Überwachung zu melden. 
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8. Anforderungstabellen1 

Tabelle 1: Allgemeine physikalische Anforderungen an Dichtungsbahnen 

Nr. Eigenschaft Prüfgröße Anforderung Prüfung und Prüfbedin-
gungen 

1.1 Oberflächenbe-
schaffenheit 

Erscheinungsbild geschlossene Oberfläche 
(frei von Rissen, Blasen 
und Poren); keine Be-
schädigungen 

visuelle Beurteilung nach 
DIN EN 1850-2 

1.2 Homogenität  Erscheinungsbild der 
Querschnittsfläche 

frei von Poren, Lunkern 
und Fremdeinschlüssen 

DIN 16726; 
Betrachten von Schnittflä-
chen bei 6-facher Vergrö-
ßerung. 

1.3 Rußgehalt Masseanteil  2,0 bis 2,6 Gew.-%; 
Die Einzelwerte dürfen von 
dem im Zulassungsschein 
festgeschriebenen Richt-
wert nur um 10 % abwei-
chen. 

Thermogravimetrische 
Analyse in Anlehnung an 
DIN EN ISO 11358; oder 
Bestimmung nach ASTM 
D 4218 oder ASTM D 
1603. 

1.4 Rußverteilung Erscheinungsbild von 
Rußagglomeraten 
und Schlieren im Mik-
roskop. 

Hinsichtlich der Agglome-
rate: Mindestens 7 Schnit-
te Kategorie 1, die übrigen 
Schnitte höchstens Kate-
gorie 2.  
Keine Schlieren schlecht 
durchmischter Bereiche. 

10 Mikrotomschnitte nach 
ASTM D5596, Klassifizie-
rung der Agglomerate ge-
mäß der zugehörigen Be-
wertungstafel.  
Beurteilung hinsichtlich 
Anzeichen für Schlieren 
nach Beispielbilder A1 und 
A2 in der ISO 18553. 

1.5 Geradheit größter Abstand der 
Dichtungsbahnkante 
vom geraden Kanten-
verlauf über eine 
Länge von 10 m bei 
12 m Ausrolllänge 

≤ 30 mm, Einzelwerte DIN EN 1848-2 

1.6 Planlage größter Abstand der 
gewellten Dichtungs-
bahn von der ebenen 
Unterlage über eine 
Länge von 10 m bei 
12 m Ausrolllänge 

≤ 50 mm, Einzelwerte 

1.7 Dicke  Nenndicke  
und Mittelwert 

Das arithmetische Mittel 
der Dickenmessungen 
muss ≥ der Nenndicke 
sein. 

DIN EN ISO 9863-1, Ver-
fahren D, Messung zwi-
schen zwei Druckspitzen. 
Die Dicken werden über 
die ganze Dichtungsbahn-
breite im Abstand von 
0,2 m gemessen. 

Einzelwert Die Mindestdicke ist 
2,50 mm;  
Bei einer Nenndicke von 
2,50 mm müssen daher al-
le Einzelwerte ≥ 2,50 mm 
sein; 
Für die Einzelwerte gilt: 
Einzelwert = Mittel-
wert ± 0,15 mm;  
Bei Nenndicken ≥ 3,00 mm 
gilt: Einzelwert = Mittel-
wert ± 0,20 mm 

1)Soweit in den Anforderungstabellen keine gesonderten Hinweise gegeben werden, beziehen sich die ge-
forderten Mindestwerte auf die Größe (Mittelwert minus Standardabweichung) 
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Tabelle 1: Allgemeine physikalische Anforderungen an Dichtungsbahnen (Fortsetzung) 

Nr. Eigenschaft Prüfgröße Anforderung Prüfung und 
Prüfbedingungen 

1.8 Schmelze- 
Massefließrate  
(MFR) und 
Dichte 

MFR und Dichte der 
Formmasse;  
MFR und Dichte der 
Dichtungsbahn 

 MFR ≤ 15 %;  
 MFR: Betrag der relati-
ven Änderung zwischen 
MFR der Formmasse und 
Dichtungsbahn 

DIN EN ISO 1133-1; 
DIN EN ISO 1183-1, Ver-
fahren A;  
Schmelzestrang aus MFR-
Bestimmung an der Dich-
tungsbahn und am Granu-
lat (Granulat der fertigen 
Formmasse oder Granulat 
des Basispolymers) 

1.9 Maßänderung 
nach Warmlage-
rung 

Betrag der relativen 
Änderung  L der 
Seitenmaße einer 
quadratischen Platte 

 L ≤ 1,0 % für alle Ein-
zelwerte.  
Differenz der Maßände-
rungen (MD) über die Brei-
te der Dichtungsbahn:  
< 0,4 % (glatte Dichtungs-
bahn) 
< 0,6 % (strukturierte Dich-
tungsbahn) 
 

Abschn. B14 in den Hin-
weisen zu den Prüfungen1; 
Entnahme von Proben im 
Abstand von 1,0 m über 
die Breite der Dichtungs-
bahn und mittig aus dem 
15 cm breiten glatten 
Randstreifen, wo planmä-
ßig das Schweißen erfolgt;  
Lagerung bei (1202) °C 
für 1 Stunde;  
Messgenauigkeit der me-
chanischen Messeinrich-
tung mindestens 0,01 mm; 
Die rel. Maßänderung wird 
auf ‰-Werte gerundet. 

1.10 Dichtigkeit2 Permeationsrate für 
Trichlorethylen bei 
23 °C 

≤ 80 g/m²d, ermittelt aus 
der Ausgleichsgeraden. 

Messung im stationären 
Zustand bei 23 °C, 80 mm 
aktivem Probendurchmes-
ser und 2,5 mm Probendi-
cke in Anlehnung an DIN 
EN ISO 6179:2010-08; 
Abschn. B4 der Hinweise 
zu den Prüfungen1 

Permeationsrate für 
Aceton bei 23 °C 

≤ 0,5 g/m²d, ermittelt aus 
der Ausgleichsgeraden. 

1.11 Oxidations-
stabilität3 

Oxidationsinduktions-
zeit (OIT) 

 40 min, bei 210 °C ISO 11357-6 

1)  Weitere Hinweise und Erläuterungen zu den Prüfungen finden sich auf der Internetseite der BAM unter 
http://www.tes.bam.de/de/mitteilungen/abfallrecht/index.htm. 

2)  Im Rahmen der CE-Kennzeichnung, die eine Voraussetzung für die Zulassung ist, werden als 
harmonisierte Prüfungen auch die Wasserdichtheit nach DIN EN 14150 (Permeationsrate 
≤ 10-6 m3 × m -2 × d-1) und die Gasdichtigkeit nach ASTM D 1434 geprüft. Bei zugelassenen 
Kunststoffdichtungsbahnen muss aufgrund ihrer Materialstruktur ein konvektiver Fluss von Wasser 
ausgeschlossen sein (Konvektionssperre). 

3)  Die Wirksamkeit von Antioxidantien hängt u. a. von der Temperatur ab. Ein bei der Temperatur der 
Anwendung noch wirksames Antioxidans kann daher bei den hohen Temperaturen der OIT-Messung 
möglicherweise gar nicht erfasst werden. Dies wird bei der Beurteilung der Oxidationsstabilität nach 1.11 
und 3.3 und 3.4 berücksichtigt. Abhängig von der Rezeptur der Stabilisierung, die der Zulassungsstelle 
vorgelegt wird, müssen gegebenenfalls andere analytische Verfahren zur Messung der Veränderung der 
Stabilisierung bei den Warmlagerungs- und Auslaugversuchen eingesetzt werden. 
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Tabelle 2: Mechanische Anforderungen an Dichtungsbahnen 

Nr. Eigenschaft Prüfgröße Anforderung Prüfung und Prüfbedin-
gung 

2.1 Verhalten bei  
mehraxialer Ver-
formung  

Wölbbogendehnung 
w 

w  15 %, ohne Verstrec-
kung des Materials 

DIN 61551, D = 1000 mm, 
Verfahren mit gesteuertem 
Druck 

2.21) Verhalten im Zug-
versuch (aktuell) 

Zugspannung an der 
Streckgrenze y, 
Streckdehnung y, 
Bruchdehnung b 
jeweils in MD und 
CMD  

y  15 N/mm² 
y  8,5 % 
b  600 % (glatter Be-
reich) 
b  400 % (strukturierter 
Bereich) 
 

DIN EN 17323, Verfahren 
B; 5 Probekörper (jeweils 
in MD und CMD über die 
Breite der Dichtungsbah-
nen (glatt und strukturiert) 
entnommen) 

Verhalten im Zug-
versuch (bisher) 

Zugspannung an der 
Streckgrenze y, 
Streckdehnung y, 
nominelle Bruchdeh-
nung tb 
jeweils in MD und 
CMD  

y  15 N/mm² 
y  10 % 
tB  600 % (glatter Be-
reich) 
tB  400 % (strukturierter 
Bereich) 
 

DIN EN ISO 527-3, Probe-
körper Typ 5, Klima 
23/50-2, Prüfgeschwindig-
keit: 100 mm/min; Verfah-
ren A zur Auswertung der 
nominellen Dehnung mit 
einer Bezugslänge von 50 
mm; 5 Probekörper (je-
weils in MD und CMD über 
die Breite der Dichtungs-
bahnen (glatt und struktu-
riert) entnommen) 

2.3 Widerstand gegen 
Weiterreißen 

Weiterreißkraft  300 N ISO 34-1, Methode B 
(Winkelprobe nach Gra-
ves), Verfahren b (mit Ein-
schnitt); 
Die Proben müssen in MD 
und CMD entnommen 
werden 

2.4 Widerstand gegen 
mehraxiale Belas-
tung 

Stempeldurchdrück-
kraft 

 6000 N DIN EN ISO 12236 

2.5 Widerstand gegen 
fallende Lasten 

Dichtigkeit an der be-
anspruchten Stelle 

keine Undichtigkeit  DIN EN 12691, Fallhöhe 
2000 mm, Verfahren A 
(harte Unterlage) 

2.6 Kältesprödigkeit 
(Falzen bei tiefen 
Temperaturen) 

Beschaffenheit der 
Biegekante 

keine Risse bei –40 °C DIN EN 495-5, Biegekante 
in MD und CMD 

2.7 Relaxationsverhal-
ten  

Spannung als Funkti-
on der Zeit bei kon-
stanter Verformung 
(Zeit-Spannungs-
Linie) 

In der Zeit-Spannungs-
Linie muss die Spannung 
nach 1000 Stunden  60 % 
der Spannung nach einer 
Minute sein. 

Spannungsrelaxationsver-
such DIN 53441:1984-01; 
bei konstanter Dehnung 
von 3 %, Klima 23/50-2; 
Proben in MD und CMD 

2.8 Nahtqualität Verformungs- und 
Versagensverhalten 
unter Scheren 

kein Abscheren der Naht, 
deutliches Verstrecken des 
Grundmaterials neben der 
Naht 

Zugscherversuch nach 
DVS 2226-2, Prüfge-
schwindigkeit: 50 mm/min 

Verformungs- und 
Versagensverhalten 
unter Schälen 

kein Aufschälen der Naht, 
deutliches Verstrecken des 
Grundmaterials neben der 
Naht 

Schälversuch nach 
DVS 2226-3, Prüfge-
schwindigkeit: 50 mm/min 

1) Mit DIN EN 17323 wurde eine Prüfnorm für den Zugversuch an geosynthetischen Dichtungsbahnen veröffentlicht. Es 
dürfen damit keine Extensometer mehr für die Prüfung von KDB aus PE-HD verwendet werden. Durch diese Ände-
rung im Prüfverfahren verschieben sich die Ergebnisse der Streckdehnung geringfügig zu geringeren Werten. Die 
Prüfnorm wird mit einer Übergangsfrist von zwei Jahren bis Januar 2025 in diese Zulassungsrichtlinie aufgenommen. 
Bis dahin dürfen beide Prüfverfahren für den Zugversuch parallel verwendet werden. 
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Tabelle 3: Anforderungen an die Beständigkeit und das Langzeitverhalten der Dichtungsbahnen 

Nr. Eigenschaft Prüfgröße Anforderung Prüfung und Prüfbedingun-
gen 

3.1 Beständigkeit ge-
gen Chemikalien1 
(hochkonzentrierte 
flüssige Gemi-
sche)2 

Gewichtsänderung  
 
 

Änderung des Gewich-
tes nach Rücktrock-
nung  
 10 %  

Immersionsversuche in Anl. 
An DIN EN 14414;  
Lagerungstemperatur 23 °C;  
Einlagerung der Messproben 
für die Zugversuche als Plat-
te; 
Die Einlagerungen müssen 
mindestens 90 Tage, in jedem 
Fall aber bis zur Gewichts-
konstanz durchgeführt wer-
den;  
Zugversuch an den zurückge-
trockneten Messproben (siehe 
Tabelle 2.2) 

Änderung der nomi-
nellen Bruchdehnung 
b in CMD 

Änderung der nominel-
len Bruchdehnung  
 10 %  

Zugspannung an der 
Streckgrenze σy und 
Streckdehnung εy in 
CMD 

σy  10 % und εy  10 %  

3.2 Beständigkeit ge-
gen Spannungs-
rissbildung 

Standzeit im Zeit-
standzugversuch 

Nach ASTM D5397: 
vollständige Zeitstand-
kurve; 
Nach DIN EN 14576: 
mittlere Standzeit bei 
einer Prüfspannung von 
30 % der im Klima 
23/50-2 gemessenen 
Zugspannung an der 
Streckgrenze  400 h 

DIN EN 14576 und  
ASTM D 5397; 
10 % Netzmittellösung  
(Nonylphenolpolyglykolether, 
9 – 10 Kettenglieder der Ethy-
lenoxidkette, z. B. Igepal CO-
630, Igepal BC-9, Tergitol NP-
9, Arkopal N 100); Bei der 
Messung der vollständigen 
Zeitstandkurve erfolgt kein 
Austausch des Netzmittels. 
Prüfung an glatten Dichtungs-
bahnen und an den glatten 
Randbereichen der struktu-
rierten Dichtungsbahnen 

1)  Bei PE-HD-Dichtungsbahnen kann in der Regel auf die Prüfung der Beständigkeit gegen Chemikalien 
verzichtet werden. 

2)  Weitere Hinweise und Erläuterungen zu den Prüfungen finden sich auf der Internetseite der BAM unter 
http://www.tes.bam.de/de/mitteilungen/abfallrecht/index.htm. 
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Tabelle 3: Anforderungen an die Beständigkeit und das Langzeitverhalten der Dichtungsbahnen 

(Fortsetzung) 

Nr. Eigenschaft Prüfgröße Anforderung Prüfung und Prüfbedingun-
gen 

3.3 Beständigkeit ge-
gen thermisch  
oxidativen Abbau 
in Luft 

Änderung der äuße-
ren Beschaffenheit 

keine Änderung 
(siehe Tabelle 1.1) 

Warmlagerung im Umluft-
wärmeschrank (s. ISO 188, 
4.1.4, Luftwechsel ≥ 10) in 
Anl. An ASTM D5721 und DIN 
EN 14575; 
Lagerungstemperatur 80 °C;  
Lagerungszeit 1 Jahr 

Relative. Änderung 
der nominellen 
Bruchdehnung b in 
CMD. 
 

Ausgleichsgerade 
durch die über der Zeit 
aufgetragenen Mess-
werte; keine signifikan-
te Abnahme 

Einlagerung der Messproben 
für die Zugversuche als Plat-
te, Zugversuch (siehe Tabelle 
2.2) 
 

Zugspannung an der 
Streckgrenze σy und 
Streckdehnung εy in 
CMD 

σy und εy dürfen sich im 
Rahmen der Messfeh-
ler, insbesondere auch 
bei strukturierten Dich-
tungsbahnen nicht ver-
ändern 

OIT-Wert nach einem 
halben Jahr:  
OIT (0,5 y) 
 
Relative Änderung 
des OIT-Wertes: 
OIT = (OIT (0,5y) – 
OIT (1y)) / OIT (0,5y) 

OIT (0,5 y)  25 min 
(Mittelwert) 
 
 
OIT =  0,3 bezogen 
auf die Mittelwerte 
 
 

OIT-Messung nach  
ISO 11357-6 bei 210 °C im Al-
Tiegel; 
Der OIT-Wert wird an einer 
4 – 6 mg schweren Messpro-
be aus dem Innern der Dich-
tungsbahn bestimmt1 
 

3.4 Beständigkeit  
gegen Auslaugen 

Änderung der äuße-
ren Beschaffenheit 

keine Änderung  
(siehe Tabelle 1.1) 

Warmlagerung im Wasser in 
Anl. An DIN EN 14415; 
Wassertemperatur 80 °C; 
Lagerungszeit 1 Jahr 

relative Änderung der 
nominellen Bruch-
dehnung b in CMD 
 

Ausgleichsgerade 
durch die über der Zeit 
aufgetragenen Mess-
werte,  
keine signifikante Ab-
nahme 

Einlagerung der Messproben 
für die Zugversuche als Plat-
te; Zugversuch (siehe Tabelle 
2.2) 

Zugspannung an der 
Streckgrenze σy und 
Streckdehnung εy in 
CMD 

σy und εy dürfen sich 
bei strukturierten Dich-
tungsbahnen im Ver-
gleich zu glatten nicht 
verändern 

OIT-Wert nach einem 
halben Jahr:  
OIT (0,5 y) 
 
Relative Änderung 
des OIT-Wertes: 
OIT = (OIT (0,5y) – 
OIT (1y)) / OIT (0,5y) 

OIT (0,5 y)  30 min 
(Mittelwert) 
 
 
OIT =  0,6 bezogen 
auf die Mittelwerte 
 

OIT-Messung nach ISO 
11357-6 bei 210 °C im Al-
Tiegel;  
Der OIT-Wert wird an einer  
4 – 6 mg schweren Messpro-
be aus dem Innern der Dich-
tungsbahn bestimmt1 

2005) Die Anforderung und Prüfung gelten für phenolisch stabilisierte Materialien. Bei der 
Verwendung von HAS müssen Prüfverfahren und erforderliche Reststabilisatorgehalte noch 
festgelegt werden. 
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Tabelle 3: Anforderungen an die Beständigkeit und das Langzeitverhalten der Dichtungsbahnen 

(Fortsetzung) 

Nr. Eigenschaft Prüfgröße Anforderung Prüfung und Prüfbedingun-
gen 

3.5 Witterungsbestän-
digkeit2 

Änderung der nomi-
nellen Bruchdehnung 
b und der Bruch-
spannung b jeweils 
in MD und CMD 

Abschn. B10 der Hin-
weise zu den Prüfun-
gen1 

Abschn. B10 der Hinweise zu 
den Prüfungen1;  
DIN EN 12224 

3.6 Beständigkeit ge-
gen Mikroorganis-
men2 

visuelle Beurteilung  
 
Masseänderung 
Änderung der nomi-
nellen Bruchdehnung 
b und der Bruch-
spannung b 
jeweils in MD und 
CMD 
 
Zugspannung an der 
Streckgrenze σy und 
Streckdehnung εy 

keine wesentliche Ver-
änderung der Mittelwer-
te 
m  5 %,  
b  10 % 
b  10 % 
 
 
 
 
σy und εy dürfen sich 
bei strukturierten Dich-
tungsbahnen im Ver-
gleich zu glatten nicht 
verändern 

DIN EN 12225, Erdeingrab-
versuch in mikrobiell aktiver 
Erde; 
Einlagerung der Messproben 
für die Zugversuche als Plat-
te, Zugversuch (siehe Tabelle 
2.2) 

1)  Weitere Hinweise und Erläuterungen zu den Prüfungen finden sich auf der Internetseite der BAM unter 
http://www.tes.bam.de/de/mitteilungen/abfallrecht/index.htm. 

2)  Bei PE-HD-Dichtungsbahnen kann in der Regel auf die Prüfung der Beständigkeit nach 3.5, 3.6 verzichtet 
werden. 
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Tabelle 3: Anforderungen an die Beständigkeit und das Langzeitverhalten der Dichtungsbahnen 

(Fortsetzung) 

Nr. Eigenschaft Prüfgröße Anforderung Prüfung und 
Prüfbedingung 

3.7 Wurzel- und Rhi-
zomfestigkeit4 

visuelle Beurteilung kein Durchwuchs FLL-Verfahren2; 
Die Prüfungen erfolgen an 
glatten Dichtungsbahnen 
und an Schweißnähten 

3.8 Schweißeigen-
schaften der 
Formmassen3 

Standzeit im Zeit-
standschälversuch 

geometrischer Mittelwert  
 150 h 

Zeitstandschälversuch 
nach DVS 2203-4 (Ver-
suchsdurchführung) und 
DVS 2226-3 (Versuchs-
aufbau), 80 °C,  
6 N/mm Linienkraft, 2 % 
Netzmittellösung  
(Arkopal N 150). Mit Heiz-
keilschweißmaschinen 
hergestellte Überlappnähte 
mit Prüfkanal im Optimum 
der Schweißparameter-
wahl (siehe Abschn. B11 
der Hinweise zu den Prü-
fungen1) 

1)  Weitere Hinweise und Erläuterungen zu den Prüfungen finden sich auf der Internetseite der BAM unter 
http://www.tes.bam.de/de/mitteilungen/abfallrecht/index.htm. 

2)  FLL Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e. V. 
3)  Die Anforderung an die Standzeit charakterisiert die Schweißeigenschaften der unterschiedlichen 

Formmassen. Sie kann nicht als Maß für die Qualität einer Schweißnaht selbst verwendet werden. Eine 
Schweißnaht, die nicht im Optimum der Schweißparameterwahl und der zugehörigen, für die Formmasse 
typischen Standzeiten liegt, ist eine mangelhafte Naht, auch wenn der Wert ihrer Standzeit 150 h 
übersteigt. 

4)  Bei PE-HD-Dichtungsbahnen kann in der Regel auf die Prüfung der Beständigkeit nach 3.7 verzichtet 
werden. 
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Tabelle 4: Zusätzliche Anforderungen an Dichtungsbahnen mit strukturierter Oberfläche 

Nr. Eigenschaft Prüfgröße Anforderung Prüfung und 
Prüfbedingung 

4.1 Dicke im Struktur-
bereich 

Dicke Alle Strukturen müssen au-
ßerhalb der Mindestdicke 
der Dichtungsbahn 
(2,50 mm) bzw. bei dickeren 
Dichtungsbahnen außerhalb 
der jeweiligen Nenndicke 
liegen 

DIN EN ISO 9863-1, 
Verfahren D 
 

4.2 Maßänderung 
nach Warmlage-
rung 

Betrag der relati-
ven Änderung  
 L der Seiten-
maße einer 
quadratischen 
Platte 

 L  1,50 % für alle Ein-
zelwerte bei geprägten 
Strukturen;  L  1,00 % 
für alle Einzelwerte bei auf-
gebrachten Strukturen. 
Differenz der Maßänderun-
gen (MD) über die Breite der 
Dichtungsbahn: < 0,6 % 
bzw. < 0,4 % bei aufge-
brachten Strukturen 

Tabelle 1 Nr. 1.9  

4.3 Homogenität der 
Strukturausbildung 
bei nachträglich 
aufgebrachten 
Strukturen 

Größe und 
Streuung der flä-
chenbezogenen 
Masse des Struk-
turmaterials  

Festlegung im Einzelfall 
 

Bestimmung für eine vorge-
gebene Fläche (typischer-
weise 100 cm²) 

Gleichmäßigkeit 
des Sprühbildes 

Vergleich mit bei der Zulas-
sungsstelle hinterlegten 
Mustern 

visuelle Beurteilung  

4.4 Haftung von Struk-
turpartikel der 
nachträglich auf-
gebrachten Struk-
turen 

Verhalten im 
Scherkastenver-
such, Streuung in 
den Reibungspa-
rametern 

Kein Abreißen oder Abschä-
len, keine wesentliche zu-
sätzliche Streuung in den 
Reibungsparametern 

DIN EN ISO 12957-1, 
Kontaktfläche Dichtungsbahn 
und Vliesstoff (1200 g/m²); 
Auflasten: 100 bis 300 kPa 

Zeitstand-
Scherversuch 

Beurteilung der Standzeiten: 
10.000 h bei 80 °C; 
Prüfspannung: 50 kPa; Nei-
gung: 1:2 .5 

Zeitstand-Scherversuche in 
Anl. An DIN EN ISO 25619-1; 
s. Abschnitt B15 der Hinweise 
zu den Prüfungen1 

Abhobelkraft Festlegung im Einzelfall  Verfahren der staatlichen Ma-
terialprüfanstalt für Werkstoffe 
und Produktionstechnik 
(MPA) Darmstadt; 
Abschn. B13 der Hinweise zu 
den Prüfungen1 

4.5 Chemische Be-
ständigkeit der 
Haftung von Struk-
turpartikeln 

Änderung der 
Abhobelkraft 

Änderung Mittelwert  10 % Einlagerung in den Medien 5 
und 9 (siehe Tabelle 3 Nr. 
3.1.); 
Verfahren siehe Abschn. B12 
der Hinweise zu den Prüfun-
gen1 

4.6 Beständigkeit ge-
gen Spannungs-
rissbildung (Zeit-
standzugversuch) 

Standzeiten geometrischer Mittelwert der 
Standzeiten  700 h 

Zeitstandzugversuch in An-
lehnung an DVS 2226-4; Er-
mittelt wird dabei die Stand-
zeit von 5 Prüfkörpern bei 
80 °C und 4 N/mm² Zugspan-
nung in 2 % Netzmittellösung 
(Arkopal N150). Abschn. B8 
der Hinweise1 

Weitere Hinweise und Erläuterungen zu den Prüfungen finden sich auf der Internetseite der BAM 
unter http://www.tes.bam.de/de/mitteilungen/abfallrecht/index.htm. 
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Tabelle 5: Art und Umfang der Prüfungen an der Formmasse und am Rußbatch im Rahmen der Ei-

genüberwachung der Produktion der Dichtungsbahnen 

Nr. Prüfgröße Prüfung/ Probenmaterial Häufigkeit Anforderung und 
Toleranzen 

5.1 Dichte DIN EN ISO 1183-1, Verfah-
ren A, Schmelzestrang aus 
MFR-Bestimmung am Gra-
nulat (Granulat der fertigen 
Formmasse oder Granulat 
des Basispolymers) 

Stichproben aus jeder 
Lieferung 

Festlegung gemäß Zu-
lassungsschein 

5.2  Schmelze-
Massefließrate  

DIN EN ISO 1133-1; 
Granulat der fertigen Form-
masse oder Granulat des 
Basispolymers 

Stichproben aus jeder 
Lieferung 

Festlegung gemäß Zu-
lassungsschein 

5.3 Masseanteil an 
Ruß 

Thermogravimetrie in Anl. 
An DIN EN ISO 11358 oder 
Bestimmung nach 
ASTM D 1603. Granulat des 
Rußbatch  

Stichproben aus jeder 
Lieferung 

Festlegung gemäß Zu-
lassungsschein 

5.4 Masseanteil an 
flüchtigen Be-
standteilen, Feuch-
tigkeit 

Messung des Masseverlusts 
nach DIN EN 12099, Granu-
lat der fertigen Formmasse 
oder Granulat des Basispo-
lymers und Granulat des 
Rußbatch 

Stichproben aus jeder 
Lieferung, mindestens 
jedoch einmal in der 
Produktionswoche 

< 0,10 Gew.-% 
fertige Formmasse bzw. 
Basispolymer 
< 0,25 Gew.-% 
Rußbatch 

5.5 Schüttdichte1 DIN EN ISO 60, Granulat 
des Basispolymers und 
Granulat des Rußbatch 

Stichproben aus jeder 
Lieferung und jedem 
Betriebsanlauf; min-
destens jedoch ein-
mal in der Produkti-
onswoche 

Festlegung der Dosie-
rungsvorschrift und des 
Verfahrens im Qualitäts-
managementhandbuch 

1) Nur bei volumetrischer Dosierung des Rußbatch. 
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Tabelle 6: Art und Umfang der Prüfungen an der Dichtungsbahn im Rahmen der Eigenüberwachung 

ihrer Produktion 

Nr. Prüfgröße Prüfung/  
Probenmaterial 

Häufigkeit Anforderung und 
Toleranzen 

6.1 Dicke Tabelle 1 Nr. 1.7  kontinuierlich und automa-
tisch1 und mindestens je 
300 lfm mechanische Kon-
trollmessung 

Festlegung gemäß Zulas-
sungsschein; 
Im Abnahmeprüfzeugnis 
sind mindestens Minimal- 
und Maximalwert der Kon-
trollmessung anzugeben. 

6.2  Erscheinungsbild Tabelle 1 Nr. 1.1 laufend Tabelle 1 Nr. 1.1;  
Im Abnahmeprüfzeugnis 
wird ein einwandfreies Er-
scheinungsbild bestätigt. 

6.3 Geradheit und 
Planlage 

Tabelle 1 Nr. 1.5 
und 1.6  

je Betriebsanlauf2 Tabelle 1 Nr. 1.5 und 1.6, 
Im Abnahmeprüfzeugnis 
wird eine einwandfreie Ge-
radheit und Planlage be-
stätigt. 

6.4 Masseanteil an 
Ruß5 

Tabelle 1 Nr. 1.3 je Betriebsanlauf und Char-
genwechsel des Rußbat-
ches3 und mindestens je 
900 lfm  

Festlegung gemäß Zulas-
sungsschein; 
Im Abnahmeprüfzeugnis 
werden das Messverfah-
ren und die Einzelwerte 
der Messung angegeben. 

6.5 Homogenität der 
Rußverteilung5 

Tabelle 1 Nr. 1.4 Vollständige Messung (10 
Mikrotomschnitte) je Be-
triebsanlauf und Chargen-
wechsel des Rußbatches 
und Teilmessung3 mit min-
destens einem Mikrotom-
schnitt je 900 lfm 

Tabelle 1 Nr. 1.4;  
Ergibt die Teilmessung Ka-
tegorie 2, ist eine vollstän-
dige Messung durchzufüh-
ren; Im Abnahmeprüf-
zeugnis wird die Bewer-
tung mit Kategorie 1 oder 
Kategorie 1/Kategorie 2 
angegeben. 

6.6 Zugspannung an 
der Streckgrenze, 
Streckdehnung, 
Nominelle Bruch-
dehnung 

Tabelle 2 Nr. 2.2. 
Prüfgeschwindigkeit: 
bis 20 % Dehnung 
100 mm/min, dann 
200 mm/min; 
Drei Probekörper, 
MD und CMD, aus 
den Randbereichen 
und der Mitte der 
Dichtungsbahn4  

je Betriebsanlauf und min-
destens je 300 lfm 

Festlegung gemäß Zulas-
sungsschein;  
Im Abnahmeprüfzeugnis 
werden Minimalwert und 
Maximalwert für MD und 
CMD angegeben. 

6.7 Spannungsrissbe-
ständigkeit 

Tabelle 3 Nr. 3.2 Regelung gemäß DIN EN 
13493 
 

Tabelle 3 Nr. 3.2 

1)  Ohne kontinuierliche automatische Dickenmessung muss alle 10 lfm die Dicke über die Breite der Dich-
tungsbahn mit Ultraschall kontrolliert werden.  

2)  Betriebsanlauf heißt: Wiederanfahren nach Stillstand der Maschine, Wechsel der Formmasse oder der 
Dicke. 

3)  Im Einzelfall kann eine höhere Prüfhäufigkeit nach Betriebsanlauf und Chargenwechsel des Batches 
festgelegt werden. 

4)  Die Entnahme von Probekörpern aus dem strukturierten Bereich und deren Beurteilung werden im jewei-
ligen Zulassungsschein geregelt. 

5)  Nur bei Zugabe von Ruß (Rußbatch) durch den Dichtungsbahnhersteller. 
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Tabelle 6: Art und Umfang der Prüfungen an der Dichtungsbahn im Rahmen der Eigenüberwachung 

ihrer Produktion (Fortsetzung) 

Nr. Prüfgröße Prüfung/  
Probenmaterial 

Häufigkeit Anforderung und 
Toleranzen 

6.8 Stempeldurch-
drückkraft 

Tabelle 2 Nr. 2.4 Glatte Dichtungsbahnen: 
Regelung gemäß DIN EN 
13493. 
Strukturierte Dichtungsbah-
nen: einmal je Produktions-
tag 

Tabelle 2 Nr. 2.4;  
Im Abnahmeprüfzeugnis 
werden Minimalwert und 
Maximalwert angegeben. 

6.9 Schmelze-
Massefließrate und 
deren Änderung 

Tabelle 1 Nr. 1.8; 
Proben aus der 
Dichtungsbahn und 
aus dem Struktur-
material 

je Betriebsanlauf und min-
destens je 900 lfm 

Festlegung gemäß Zulas-
sungsschein;  
Im Abnahmeprüfzeugnis 
wird das Messergebnis 
nach Tabelle 5 Nr. 5.2 und 
die Differenz zum Messer-
gebnis an der Formmasse 
angegeben. 

6.10 Maßänderung  Tabelle 1 Nr. 1.9; 
Proben mittig aus 
dem 15 cm breiten 
glatten Randstrei-
fen, wo planmäßig 
das Schweißen er-
folgt, aus der Mitte 
der Dichtungsbahn 
und aus zusätzli-
chen kritischen Stel-
len (z. B. Übergang 
von strukturiertem 
zu glattem Bereich) 

je Betriebsanlauf und min-
destens je 300 lfm 

Tabelle 1 Nr. 1.9;  
Tabelle 4 Nr. 4.2 
Im Abnahmeprüfzeugnis 
werden die Einzelwerte 
der Probeentnahmestellen 
zugeordnet angegeben. 

6.11 Flächenbezogene 
Masse des aufge-
brachten Struktur-
materials 

Werksvorschrift je Betriebsanlauf und min-
destens je 300 lfm 

Festlegung gemäß Zulas-
sungsschein;  
Im Abnahmeprüfzeugnis 
sind Minimal- und Maxi-
malwert anzugeben. 

6.12  Haftung des auf-
gebrachten Struk-
turmaterials 

Werksvorschrift je Betriebsanlauf und min-
destens je 300 lfm 

Festlegung gemäß Zulas-
sungsschein; 
Im Abnahmeprüfzeugnis 
wird eine einwandfreie 
Haftung bestätigt. 
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Tabelle 7: Art und Umfang der Prüfungen an Formmasse, Rußbatch und Dichtungsbahn im Rahmen 

der Fremdüberwachung der Produktion  

Nr. Prüfgröße Prüfung Probenmaterial Anforderung und Toleran-
zen1 

7.1 Dichte Tabelle 5 Nr. 5.1 
Tabelle 1 Nr. 1.8 

Formmasse /  
Dichtungsbahn  

Festlegung gemäß Zulas-
sungsschein 

7.2  Schmelze-
Massefließrate  

Tabelle 5 Nr. 5.2 
Tabelle 1 Nr. 1.8 

Formmasse /  
Dichtungsbahn  

Festlegung gemäß Zulas-
sungsschein 

7.3 Änderung der Schmel-
zefließrate 

Tabelle 1 Nr. 1.8  Formmasse /  
Dichtungsbahn 

Festlegung gemäß Zulas-
sungsschein 

7.4 Dicke Tabelle 1 Nr. 1.7  Dichtungsbahn Festlegung gemäß Zulas-
sungsschein 

7.5 Erscheinungsbild der 
Oberfläche und des 
Querschnitts 

Tabelle 1 Nr. 1.1 und 
1.2 

Dichtungsbahn Tabelle 1 Nr. 1.1 und 1.2 

7.6 Erscheinungsbild der 
Kennzeichnung  

visuell Dichtungsbahn Abschnitt 2.5 und Festlegung 
gemäß Zulassungsschein 

7.7 Masseanteil an Ruß Tabelle 1 Nr. 1.3  Dichtungsbahn Festlegung gemäß Zulas-
sungsschein 

7.8  Homogenität der Ruß-
verteilung 

Tabelle 1 Nr. 1.4  Dichtungsbahn Tabelle 1 Nr. 1.4 

7.9 Maßänderung Tabelle 1 Nr. 1.9  Dichtungsbahn Tabelle 1 Nr. 1.9 und  
Tabelle 4 Nr. 4.2 

7.10 Zugspannung an der 
Streckgrenze, 
Streckdehnung, 
nominelle Bruchdeh-
nung 

Tabelle 2 Nr. 2.2  Dichtungsbahn Festlegung gemäß Zulas-
sungsschein 

7.11 Stempeldurchdrückkraft Tabelle 2 Nr. 2.4  Dichtungsbahn Tabelle 2 Nr. 2.4 

7.12 flächenbezogene Mas-
se des aufgebrachten 
Strukturmaterials 

Tabelle 6 Nr. 6.11 Dichtungsbahn Tabelle 6 Nr. 6.11 

7.13 Haftung des aufge-
brachten Strukturmate-
rials 

Tabelle 4 Nr. 4.5 und 
Tabelle 6 Nr. 6.12  

Dichtungsbahn Tabelle 4 Nr. 4.4 und  
Tabelle 6 Nr. 6.12 

7.14 Oxidations-
Induktionszeit (OIT) 

ISO 11357-6 bei 210 °C Dichtungsbahn Tabelle 1 Nr. 1.10 

7.15 Art und Gehalt an  
Tracer 

wird im Einzelfall fest-
gelegt, Prüfung durch 
die Zulassungsstelle  

Dichtungsbahn vertraulich bei der Zulas-
sungsstelle hinterlegt 

Grundsätzlich müssen die Anforderungen der Anforderungstabellen erfüllt werden. Zusätzlich wer-
den im Anhang 1 des Zulassungsscheins Anforderungen und Toleranzen festgelegt, die die beson-
deren Eigenschaften der jeweiligen zugelassenen Dichtungsbahn charakterisieren.  
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Tabelle 9: Art und Umfang von Prüfungen an Dichtungsbahnen im Rahmen der Fremdprüfung 
(Labor) 

Nr. Prüfgröße Prüfung und 
Probenmaterial 

Häufigkeit Anforderung und 
Toleranzen 

9.1 Dicke DIN EN ISO 9863-1, Verfahren 
D. 
Mindestens 10 Einzelmessun-
gen  

mindestens alle 
10.000 m² 

Festlegung gemäß Zulas-
sungsschein 

9.2 Zugversuche  Tabelle 2, Nr. 2.2 mindestens alle 
10.000 m² 

Festlegung gemäß Zulas-
sungsschein 

9.3 Schmelze-
Massefließrate  

DIN EN ISO 1133-1; 
Proben aus der Dichtungsbahn  

mindestens alle 
10.000 m² 

Festlegung gemäß Zulas-
sungsschein 

9.4 Dichte DIN ISO 1183-1; 
Proben aus der Dichtungsbahn  

mindestens alle 
10.000 m² 

Festlegung gemäß Zulas-
sungsschein  

9.5  Maßänderung 
nach Warmlage-
rung 1) 

Hinweise zu den Prüfungen 
B14. 

Mindestens alle 
5.000 m² 

Tabelle 1 Nr. 1.9 
Tabelle 4 Nr. 4.2 

 

Weitere Hinweise und Erläuterungen zu den Prüfungen finden sich auf der Internetseite der BAM unter 
http://www.tes.bam.de/de/mitteilungen/abfallrecht/index.htm.

294



 

39 

 

Verzeichnis der Normen, Richtlinien, Merkblätter und Empfehlungen 
Die in der Richtlinie angegebenen Normen beziehen sich auf die hier angegebene Ausgabe der 

Norm. 

ASTM D 1434 2016 
Standard Test Method for Determining Gas Permeability Characteristics of 
Plastic Film and Sheeting 

ASTM D 1603 2020 Standard Test Method for Carbon Black in Olefin Plastics 

ASTM D 4218 2020 
Standard Test Method for Determination of Carbon Black Content in Polyeth-
ylene Compounds by the Muffle-Furnace Technique 

ASTM D 5397 2020 
Standard Test Method for Evaluation of Stress Crack Resistance of Polyolefin 
Geomembranes Using Notched Constant Tensile Load Test 

ASTM D 5596 2021 
Standard Test Method for Microscopic Evaluation of the Dispersion of Carbon 
Black in Polyolefin Geosynthetics 

ASTM D 5721 2022 Standard Practice for Air-Oven Aging of Polyolefin Geomembranes 
DIN 16726 2017-08 Kunststoffbahnen - Prüfungen 

DIN 18200 2021-04 
Übereinstimmungsnachweis für Bauprodukte – Werkseigene Produktionskon-
trolle, Fremdüberwachung und Zertifizierung von Produkten 

DIN 53441 1984-01 Spannungsrelaxationsversuch 
DIN 61551 2008-01 Geokunststoffe – Bestimmung der Berstdruckfestigkeit 

DIN EN 495-5 2013-08 
Abdichtungsbahnen – Bestimmung des Verhaltens beim Falzen bei tiefen 
Temperaturen – Teil 5: Kunststoff- und Elastomerbahnen für Dachabdichtun-
gen 

DIN EN 1107-2 2001-04 
Abdichtungsbahnen – Bestimmung der Maßhaltigkeit – Teil 2: Kunststoff- 
und Elastomerbahnen für Dachabdichtungen 

DIN EN 1848-2 2001-09 
Abdichtungsbahnen – Bestimmung der Länge, Breite, Geradheit und Planlage 
– Teil 2: Kunststoff- und Elastomerbahnen für Dachabdichtungen 

DIN EN 1850-2 2001-09 
Abdichtungsbahnen – Bestimmung sichtbarer Mängel – Teil 2: Kunststoff- 
und Elastomerbahnen für Dachabdichtungen 

DIN EN 10204 2005-01 Metallische Erzeugnisse – Arten von Prüfbescheinigungen  

DIN EN 12099 1997-08 
Kunststoff-Rohrleitungssysteme – Polyethylen-Rohrleitungswerkstoffe und 
-teile – Bestimmung des Gehalts an flüchtigen Bestandteilen; 

DIN EN 12224 2000-11 
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Bestimmung der Witterungs-
beständigkeit 

DIN EN 12225 2021-01 
Geokunststoffe – Prüfverfahren zur Bestimmung der mikrobiologischen Be-
ständigkeit durch einen Erdeingrabungsversuch 

DIN EN 12691 2018-05 
Abdichtungsbahnen – Bitumen-, Kunststoff- und Elastomerbahnen für Dach-
abdichtungen – Bestimmung des Widerstandes gegen stoßartige Belastung 

DIN EN 13493 2013-11 
Geosynthetische Dichtungsbahnen – Eigenschaften, die für die Anwendung 
beim Bau von Deponien und Zwischenlagern für feste Abfallstoffe erforderlich 
sind 

DIN EN 14150 2019-08 
Geosynthetische Dichtungsbahnen – Bestimmung der Flüssigkeitsdurchläs-
sigkeit 

DIN EN 14414 2004-08 
Geokunststoffe – Auswahlprüfverfahren zur Bestimmung der chemischen Be-
ständigkeit bei der Anwendung in Deponien 

DIN EN 14415 2004-08 
Geosynthetische Dichtungsbahnen – Prüfverfahren zur Bestimmung der Be-
ständigkeit gegen Auslaugen 

DIN EN 14575 2005-07 
Geosynthetische Dichtungsbahnen – Orientierungsprüfung zur Bestimmung 
der Oxidationsbeständigkeit  

DIN EN 14576 2005-07 
Geokunststoffe – Prüfverfahren zur Bestimmung der Beständigkeit von geo-
synthetischen Kunststoffdichtungsbahnen gegen umweltbedingte Spannungs-
rissbildung 

DIN EN 17323 2020-08 
Geokunststoffe – Bestimmung der Zugeigenschaften von geosynthetischen 
Kunststoffdichtungsbahnen 

DIN EN ISO 60  2000-01 
Kunststoffe – Bestimmung der scheinbaren Dichte von Formmassen, die 
durch einen genormten Trichter abfließen können (Schüttdichte) 

DIN EN ISO 527-3 2019-02 
Kunststoffe – Bestimmung der Zugeigenschaften – Teil 3: Prüfbedingungen 
für Folien und Tafeln 

DIN EN ISO 1133-1 2022-05 
Kunststoffe; Bestimmung der Schmelze-Massefließrate (MFR) und der 
Schmelze-Volumenfließrate (MVR) von Thermoplasten - Teil 1: Allgemeines 
Prüfverfahren 

DIN EN ISO 11357-6 2018-07 
Kunststoffe - Dynamische Differenz-Thermoanalyse (DSC) - Teil 6: Be-
stimmung der Oxidations-Induktionszeit (isothermische OIT) und Oxida-
tions-Induktionstemperatur (dynamische OIT) 

DIN EN ISO 17855-1 1999-10 
Kunststoffe – Polyethylen (PE)-Formmassen – Teil 1: Bezeichnungssystem 
und Basis für Spezifikationen 
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DIN EN ISO 1183-1 2019-09 
Kunststoffe – Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht verschäum-
ten Kunststoffen – Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit Flüssigkeits-
pyknometer und Titrationsverfahren 

DIN EN ISO 9001 2015-11 Qualitätsmanagementsysteme – Anforderungen (ISO 9001:2008); 

DIN EN ISO 9863-1 2020-04 
Geokunststoffe – Bestimmung der Dicke unter festgelegten Drücken – Teil 
1: Einzellagen 

DIN EN ISO 11358-1 2014-01 
Kunststoffe – Thermogravimetrie (TG) von Polymeren - Allgemeine Grund-
lagen 

DIN EN ISO 12236 2006-11 Geokunststoffe – Stempeldurchdrückversuch (CBR-Versuch) 

DIN EN ISO 12957-1 2019-04 
Geokunststoffe – Bestimmung der Reibungseigenschaften – Teil 1: Scher-
kastenversuch 

DIN EN ISO 25619-1 2021-08 
Geokunststoffe - Bestimmung des Druckverhaltens - Teil 1: Eigenschaften 
des Druckkriechens 

DIN EN ISO/IEC 
17020 

2012-07 
Allgemeine Kriterien für den Betrieb verschiedener Typen von Stellen, die 
Inspektionen durchführen 

DIN EN ISO/IEC 
17025 

2018-03 
Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlabora-
torien 

DVS 2211 05/2021 
Schweißen von thermoplastischen Kunststoffen, Schweißzusätze, Kenn-
zeichnung, Anforderungen, Prüfungen 

DVS 2203-4  12/2021 
Prüfen von Schweißverbindungen an Tafeln und Rohren aus thermoplasti-
schen Kunststoffen – Zeitstand-Zugversuch 

DVS 2207-1 08-2015 
DVS 2207-1 Schweißen von thermoplastischen Kunststoffen - Heizelement-
schweißen von Rohren, Rohrleitungsteilen und Tafeln aus PE-HD 

DVS 2225-2 02/2019 
Schweißen von Dichtungsbahnen aus polymeren Werkstoffen − Baustellen-
prüfungen 

DVS 2225-4 10/2019 
Schweißen von Dichtungsbahnen aus Polyethylen (PE) für die Abdichtung 
von Deponien und Altlasten 

DVS 2225-6 02/2019 
Schweißen von Dichtungsbahnen aus polymeren Werkstoffen − Anforde-
rungen an Schweißmaschinen und Schweißgeräte 

DVS 2226-1 09/2000 
Prüfen von Fügeverbindungen an Dichtungsbahnen aus polymeren Werk-
stoffen – Prüfverfahren, Anforderungen 

DVS 2226-2 07/1997 
Prüfen von Fügeverbindungen an Dichtungsbahnen aus polymeren Werk-
stoffen – Zugscherversuch 

DVS 2226-3 07/1997 
Prüfen von Fügeverbindungen an Dichtungsbahnen aus polymeren Werk-
stoffen – Schälversuch 

FLL-Richtlinie  2018 Richtlinien für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen 
GDA E 2-7 2015 Gleitsicherheit der Abdichtungssysteme 

GDA E 2-21 1997 
Spreizsicherheitsnachweis und Verformungsabschätzung für die Deponieba-
sis 

GDA E 3-8 2015 Reibungsverhalten von Geokunststoffen 
GDA E 5-1 2016 Grundsätze des Qualitätsmanagements 

ISO 34-1 2016-09 
Elastomere oder thermoplastische Elastomere – Bestimmung des Weiter-
reißwiderstandes – Teil 1: Streifen-, winkel- und bogenförmige Probekörper 

ISO 188 2011-12 
Rubber, vulcanized or thermoplastic - Accelerated ageing and heat re-
sistance tests 

ISO 18553 2002-03 
Methods for the assessment of the degree of pigment or carbon black dis-
persion in polyolefin pipes, fittings and compounds 
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9. Anlagen zum Zulassungsschein, Verzeichnis der Länder-
kennzahlen Prüf- und Inspektionsstellen 

Anlagen zum Zulassungsschein 
 
Anlage 1:  Anforderungen und Toleranzen für die Eigen- und Fremdüberwachung, 
Anlage 2:  Genaue Bezeichnung des Herstellers mit Produktionsstätten und  
   gegebenenfalls Vertriebspartner 
Anlage 3:  Beschreibung des Produktionsverfahrens 
Anlage 4:  Werkstofferklärung des Herstellers (Formmassentyp, Rußanteil, Verwendung 

von Rückführungsmaterial) 
Anlage 5:  Beschreibung von Aufbau und Anordnung der Kennzeichnung 
Anlage 6:  Beschreibung der Lage der Kennzeichnungen auf der Dichtungsbahn 
Anlage 7:  Beschreibung der Maßnahmen 
   a) Eigenüberwachung 
   b) Fremdüberwachung 
Anlage 8:  Lagerungs- und Transportanweisungen des Herstellers 
Anlage 9:  Beschreibung der Rollenaufkleber 
Anlage 10: Beschreibung der Struktur(en) der Dichtungsbahn 
 
Länderkennzahlen  
 
(gemäß Bundesarbeitsblatt 4/91, Seite 61): 
Baden-Württemberg 01 Niedersachsen 07 
Bayern 02 Nordrhein-Westfalen 08 
Berlin 03 Rheinland-Pfalz 09 
Brandenburg 12 Saarland 10 
Bremen 04 Sachsen 14 
Hamburg 05 Sachsen-Anhalt 15 
Hessen 06 Schleswig-Holstein 11 
Mecklenburg-
Vorpommern 

13 Thüringen 16 

 
  
Prüf- und Fremdüberwachungsstellen15 für Eignungsprüfungen  
und die Überwachung der Produktion der Dichtungsbahnen:  
 
SKZ – Testing GmbH  
Tel.: 0931 4104-259, Fax: 0931 4104-207 
Tel.: 0931 4104-170, Fax: 0931 4104-207 
Friedrich-Bergius-Ring 22 
97076 Würzburg  
      

 

 
15  Nach ISO 17025 akkreditierte Prüfstelle und für diese Richtlinie nach ISO 17020 akkreditierte Inspektionsstelle. 
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Diese Zulassungsrichtlinie und die Liste zugelassener Schutzschichten sowie weitere auf der 

Grundlage der Deponieverordnung erstellte Zulassungsrichtlinien für Geokunststoffe und 

Dichtungskontrollsysteme und Listen derartiger zugelassener Produkte können als pdf-Datei 

unter der Internetadresse: 

http://www.tes.bam.de/de/mitteilungen/abfallrecht/index.htm heruntergeladen werden. 
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Vorwort 
 

Am 16. Juli 2009 trat die neue Deponieverordnung (DepV) in Kraft. Diese wurde zuletzt durch 

Artikel 3 der Verordnung vom 9. Juli 2021 (BGBl. I S. 2598) geändert. Gemäß der aktuellen 

Fassung dürfen nach Anhang 1 Nr. 2.1 der DepV für das Abdichtungssystem Materialen, 

Komponenten oder Systeme nur eingesetzt werden, wenn sie dem Stand der Technik nach 

Anhang 1 Nr. 2.1.1 entsprechen und wenn dies der zuständigen Behörde nachgewiesen worden 

ist. Als Nachweis ist für Geokunststoffe, Polymere und serienmäßig hergestellte 

Dichtungskontrollsysteme die Zulassung dieser Materialien, Komponenten oder Systeme durch 

die BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung nach Anhang 1 Nr. 2.4 erforderlich. 

Abweichend davon können in Deponieabdichtungssystemen Materialien, Komponenten oder 

Systeme eingesetzt werden, die auf der Grundlage harmonisierter europäischer technischer 

Spezifikationen nach der EU-Bauproduktenrichtlinie deklariert worden sind, wenn die durch die 

harmonisierten technischen Spezifikationen festgelegten Material-, Komponenten- und 

Systemeigenschaften im Wesentlichen denen gleichwertig sind, die sich aus den Anforderungen 

der DepV an den Stand der Technik ergeben. Derzeit gibt es keine harmonisierten europäischen 

technischen Spezifikationen, die insbesondere im Hinblick auf die Dauer der Funktionserfüllung 

den Anforderungen der DepV an den Stand der Technik gleichwertig sind.  

Ferner können in Deponieabdichtungssystemen Materialien, Komponenten oder Systeme 

eingesetzt werden, die in einem anderen Mitgliedstaat der EU oder der Türkei gemäß den dort 

geltenden Regelungen oder Anforderungen rechtmäßig hergestellt oder in Verkehr gebracht 

wurden oder die in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen 

Wirtschaftsraum gemäß den dort geltenden Regelungen oder Anforderungen rechtmäßig 

hergestellt und in Verkehr gebracht wurden, wenn die mit den Prüfungen und Überwachungen 

im Herstellerstaat nachgewiesenen Material-, Komponenten- und Systemeigenschaften das nach 

der DepV geforderte Schutzniveau gleichermaßen dauerhaft gewährleisten. Bei der Prüfung 

entsprechender Nachweise können die zuständigen Behörden die fachliche Unterstützung der 

BAM in Anspruch nehmen.  

In der Nummer 2.4 des Anhangs 1 der DepV wird die Verfahrensweise bei der Zulassung 

geregelt. Zu den Aufgaben der BAM gehört nach Nummer 2.4.1 die Definition von Prüfkriterien, 

die Aufnahme von Nebenbestimmungen in die Zulassung und insbesondere auch die Festlegung 

von Anforderungen an den fachgerechten Einbau und das Qualitätsmanagement. Nach Nummer 

2.4.4 wirkt ein Fachbeirat beratend an der Erarbeitung entsprechender Zulassungsrichtlinien mit. 

Nach dem Inkrafttreten der Deponieverordnung hatte sich am 16. Oktober 2009 der Fachbeirat 

konstituiert und eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die die Zulassungsrichtlinie für Schutzschichten 

vom August 1995 überarbeitet hat. Hiermit wird das Arbeitsergebnis, die aktuelle Fassung der 

Richtlinie für die Zulassung von Schutzschichten für Kunststoffdichtungsbahnen in 

Deponieabdichtungen vorgelegt.  

 

 

An den Beratungen haben mitgewirkt: 

 

1. die Mitglieder des Fachbeirats: 

Dr. St. Abel, Landesamt für Umwelt Brandenburg; Dipl.-Ing. K.-H. Albers, Arbeitskreis Grund-

wasserschutz e. V. (AK GWS); A. Bachmann, Umweltbundesamt Staatliches Gewerbeaufsichts-

amt Hildesheim; H. Ehrenberg, NAUE GmbH & Co. KG; Dipl.-Ing. A. Elsing, HUESKER Synthetic 

GmbH; Dipl.-Ing. F. Fabian, Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-
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Württemberg,; Dipl.-Ing. M. Hering, Freudenberg Performance Materials; Dipl.-Ing. R. Heiche-

le, Bayerisches Landesamt für Umwelt (LfU); Dr.-Ing. D. Heyer, TU München, Zentrum Geo-

technik; Dipl.-Ing. S. Krahberg, Solmax Geosynthetics GmbH; Dipl.-Ing. M. Müller, Landesdi-

rektion Sachsen, Referat 43 – Abfall, Altlasten, Bodenschutz; Dipl.-Ing R- Niehof, Pleus Grund-

wasser- und Bodenschutz GmbH; Dr.-Ing. E. Reuter, IWA Ingenieurgesellschaft für Wasser- 

und Abfallwirtschaft; Dipl.-Ing. P. Riegl, GEO-POLYMER Trading e.U.; Dipl.-Min. W. Ruthmann, 

Gesellschaft für Grundbau und Umwelttechnik (GGU); Prof. Dr.-Ing. F. Saathoff, Geotechnik 

und Küstenwasserbau, Universität Rostock; Dipl.-Ing. T. Sasse, Umtec | Prof. Biener | Sasse | 

Konertz; Prof. Dr. F.-G. Simon, Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (BAM); Dr.-

Ing. M. Tiedt, Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen; 

Dipl.-Ing. M. Winkler, Staatliches Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim (ZUS AGG);A. Wöhlecke, 

M. Eng., Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM); Dipl.-Ing. H. Zanzinger, SKZ 

Süddeutsches Kunststoff-Zentrum. 

 

 

2. weitere Mitglieder der Arbeitsgruppe: 

Dr.-Ing. J. Köhrich, Hafemeister GeoPolymere GmbH; Dipl.-Min. W. Ruthmann, GGU Gesell-

schaft für Grundbau und Umwelttechnik mbH; Dipl.-Ing. C. Tarnowski, GSE Lining Technology 

GmbH. 
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1. Rechtliche Grundlagen, 

Geltungsbereich und Vor-
schriften 

Der Schutz von Mensch und Umwelt bei der 

Erzeugung und Bewirtschaftung von Abfällen 

wird durch das Kreislaufwirtschaftsgesetz 

(KrWG) vom 24. Februar 2012 geregelt. Noch 

auf der Grundlage des Kreislaufwirtschafts- 

und Abfallgesetzes (KrW-/AbfG) war am 16. 

Juli 2009 eine neue Deponieverordnung 

(DepV) in Kraft getreten. Diese wurde zuletzt 

durch Artikel 3 der Verordnung vom 9. Juli 

2021 (BGBl. I S. 2598) geändert. Nach 

Anhang 1 Nummer 2.1 der DepV dürfen für 

das Abdichtungssystem nur dem Stand der 

Technik nach Nummer 2.1.1 entsprechende 

und von der Bundesanstalt für Material-

forschung und prüfung (BAM) nach Nummer 

2.4 zugelassene oder eignungsfestgestellte 

Geokunststoffe (Kunststoff-dichtungsbahnen, 

Schutzschichten, Kunststoff Dränelemente, 

Bewehrungsgitter aus Kunststoff, etc.), 

Polymere und serienmäßig hergestellte 

Dichtungskontrollsysteme eingesetzt werden. 

Die BAM ist nach Nummer 2.4.1 zuständig für 

die Prüfung und Zulassung von Geokunststof-

fen, Poly-meren und Dichtungskontrollsyste-

men für die An-wendung in Basis- und Ober-

flächenabdichtungen von Deponien auf der Ba-

sis eigener Untersuchungen und von Ergebnis-

sen akkreditierter Stellen. Sie hat in diesem 

Zusammenhang die folgenden Aufgaben: 

 

 die Definition von Prüfkriterien,  

 die Aufnahme von Nebenbestimmungen in 

die Zulassung, und 

 Festlegung von Anforderungen an den 

fachgerechten Einbau und das Qualitäts-

management.  

 

Auf dieser rechtlichen Grundlage und unter Be-

rücksichtigung der in Nummer 2.1.1 des An-

hangs 1 der DepV beschriebenen Anforderun-

gen zum Stand der Technik werden in dieser 

Richtlinie die Anforderungen für die Zulassung 

von Schutzschichten für Kunststoffdichtungs-

bahnen in Deponieabdichtungen beschrieben. 

Die Richtlinie ist die technische Grundlage, auf 

der die BAM auf Antrag des jeweiligen Herstel-

lers die Eignung von Schutzschichten prüft und 

die Eignung durch Erteilung einer Zulassung in 

Form eines Zulassungsscheins feststellt. 

Deponieabdichtungen müssen nach dem Stand 

der Technik errichtet werden. In der vorlie-

genden Zulassungsrichtlinie wird daher auch 

beschrieben, welche Anforderungen beim Ein-

bau der zugelassenen Schutzschichten erfüllt 

werden müssen, damit ein dem Stand der 

Technik entsprechendes Abdichtungssystem 

entsteht. Auf diese Anforderungen wird auch 

im Zulassungsschein ausdrücklich hingewie-

sen. Die zuständigen Behörden der Länder 

müssen dafür Sorge tragen, dass diese Anfor-

derungen Bestandteil der Genehmigung und 

somit rechtlich verbindlich werden. Nur unter 

dieser Voraussetzung kann die BAM-Zulassung 

zum Nachweis der Eignung nach dem Stand 

der Technik der mit der Schutzschicht herge-

stellten Abdichtungen verwendet werden. 

Die Zulassung wird ausdrücklich unter Wider-

rufsvorbehalt erteilt. Ein Widerrufsgrund liegt 

vor, wenn der Hersteller von dem in den Prü-

fungsunterlagen und in den Anhängen des 

Zulassungsscheins beschriebenen Verfahren, 

von den für die Prüfungsmuster verwendeten 

Materialien oder von den anderen im Zulas-

sungsschein genannten Anforderungen ab-

weicht. In diesem Fall darf keine Schutz-

schicht mehr unter Verwendung der 

BAM-Zulassungsnummer gefertigt werden.  

Änderungen des Werkstoffs, des Produktions-

verfahrens der Schutzschichten und der Maß-

nahmen der Eigen- und Fremdüberwachung 

der Produktion bedürfen einer neuen Zulas-

sung. Bewähren sich vom Hersteller einge-

setzte Verfahren nicht und kann dies anhand 

von neuen technischen Erkenntnissen belegt 

werden, hat sich also die Sachlage, der Stand 

der Technik und die Rechtslage so verändert, 

dass keine Zulassung mehr erteilt werden 

kann, so liegt auch hierin ein Widerrufsgrund.  
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Im Falle des Widerrufs ist der Hersteller ver-

pflichtet, der Zulassungsbehörde umgehend 

den Zulassungsschein auszuhändigen. 

Den Zulassungen liegen die folgenden Geset-

ze, Vorschriften und Richtlinien in der jeweils 

aktuell gültigen Fassung zugrunde: 

 

 Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirt-

schaft und Sicherung der umweltverträgli-

chen Bewirtschaftung von Abfällen (Kreis-

laufwirtschaftsgesetz - KrWG), vom 24. 

Februar 2012, Bundesgesetzblatt, Teil I, 

Nr. 10. S. 212-264. 

 Verordnung über Deponien und Langzeitla-

ger (Deponieverordnung – DepV); Artikel 1 

der Verordnung zur Vereinfachung des De-

ponierechts vom 27. April 2009 (BGBl I Nr. 

22 vom 29. April 2009 S. 900), zuletzt ge-

ändert durch Artikel 3 der Verordnung vom 

9. Juli 2021 (BGBl. I S. 2598). 

 Richtlinie für Anforderungen an die Qualifi-

kation und die Aufgaben einer fremdprü-

fenden Stelle beim Einbau von Kunststoff-

komponenten und -bauteilen in Deponie-

abdichtungssystemen (Richtlinie-

Fremdprüfer), Bundesanstalt für Material-

forschung und -prüfung (BAM). 

 Richtlinie für die Anforderungen an Fachbe-

triebe für den Einbau von Kunststoffdich-

tungsbahnen, weiteren Geokunststoffen 

und Kunststoffbauteilen in Deponieabdich-

tungssystemen (Richtlinie-Verlegefachbe-

triebe), Bundesanstalt für Materialfor-

schung und -prüfung (BAM). 

 Richtlinie für die Zulassung von Dichtungs-

kontrollsystemen für Konvektionssperren 

in Deponieoberflächenabdichtungen (Zu-

lassungsrichtli-

nie-Dichtungskontrollsysteme), Bundesan-

stalt für Materialforschung und -prüfung 

(BAM). 

 Richtlinie für die Zulassung von Geotextili-

en zum Filtern und Trennen in Deponieab-

dichtungen (Zulassungsrichtlinie-

Geotextilien), Bundesanstalt für Material-

forschung und –prüfung (BAM). 

 Richtlinie für die Zulassung von Kunststoff-

dichtungsbahnen für Deponieabdichtungen 

(Zulassungsrichtlinie-KDB), Bundesanstalt 

für Materialforschung und –prüfung (BAM). 

 Richtlinie für die Zulassung von Kunst-

stoff-Dränelementen in Deponieoberflä-

chenabdichtungen (Zulassungsrichtlinie-

Kunststoff-Dränelemente), Bundesanstalt 

für Materialforschung und -prüfung (BAM). 

 Richtlinie für die Zulassung von Schutz-

schichten für Kunststoffdichtungsbahnen in 

Deponieabdichtungen (Zulassungsrichtli-

nie-Schutzschichten), Bundesanstalt für 

Materialforschung und -prüfung (BAM). 

 Richtlinie für die Zulassung von Beweh-

rungsgittern aus Kunststoff für Deponie-

oberflächenabdichtungen (Zulassungsricht-

linie-Geogitter), Bundesanstalt für Materi-

alforschung und –prüfung (BAM). 

 

Die jeweils gültige Ausgabe der aufgeführten 

Normen wird im Abschnitt 9 angegeben. 

2. Schutzschichten (allge-
mein) 

2.1. Schutzschichtarten 

Die Zulassung der Schutzschicht für die 

Kunststoffdichtungsbahnen in Deponieabdich-

tungen auf der Grundlage der Deponieverord-

nung (DepV) soll dazu beitragen, dass nur 

solche einheitlich bewerteten Systeme einge-

setzt werden, die nach dem Stand der Tech-

nik ausreichend langzeitbeständig sind und 

tatsächlich auch wirksam schützen1. Für die 

Basisabdichtung fordert die DepV ausdrück-

lich, dass „die Abdichtungskomponenten vor 

auflastbedingten Beschädigungen zu schützen 

(sind)“ (s. DepV Anhang 1 Nummer 2.2). Dies 

gilt auch für Oberflächenabdichtungen, wobei 

der Schutz dort in einfacherer Weise möglich 

ist. Eine Schutzschicht oberhalb einer Kunst-

 
1 S. Werner Müller, HDPE Geomembranes in 
Geotechnics. Springer Verlag, Berlin, 2007. 
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stoffdichtungsbahn ist unabdingbar. Werden 

die Anforderungen der Zulassungsrichtlinie 

Kunststoffdichtungsbahnen der BAM an die 

Oberfläche der Stützschicht nicht erfüllt, ist 

eine Schutzschicht unterhalb der Kunststoff-

dichtungsbahn erforderlich. Nach dem Stand 

der Technik hat es sich als zweckmäßig er-

wiesen drei verschiedene Arten von Schutz-

schichten zu unterscheiden (s. dazu DIN 

19667): 

 

1. Schutzschichtsystem aus einer geotextilen 

Schutzlage und einer zusätzlichen, die 

Last verteilenden mineralischen Schutzla-

ge (Kombischutzschicht). In der Regel be-

steht die geotextile Schutzlage aus einem 

Vliesstoff mit einer Masse pro Flächenein-

heit von mindestens 1200 g/m². Für die 

mineralische Schutzlage wird in der Regel 

kalkarmes Brechkorn der Korngruppe 

0/8 mm mit einer Schichtdicke von 

0,15 m verwendet. Es können dabei je-

doch auch andere mineralische Baustoffe, 

etwa auch Sekundärbaustoffe, eingesetzt 

werden, deren Körnungslinien der Forde-

rung nach einem filterstabilen Aufbau zur 

Dränschicht entsprechen, die eine ausrei-

chende Schutzwirkung entfalten und die 

beständig sind. Die Anforderungen an die 

mineralische Komponente sind in Kapitel 6 

zusammengefasst. 

2. i) Schutzschichtsystem aus verpacktem 

Sand. Als Schutzlage wird hier Sand 

(Korngruppe 0/2 mm) verwendet, der in 

unterschiedlicher Weise in Geotextilien 

verpackt wird. Es handelt sich um werk-

mäßig teilweise oder vollständig vorgefer-

tigte Komplettsysteme (z. B. fertige 

Sandmatten oder geotextile Container, die 

vor Ort mit Sand gefüllt werden).   

ii) Ebenso ist ein Schutzschichtaufbau aus 

einer mindestens 10 cm dicken Sand-

schicht (Korngröße 0/2 mm), einem von 

der BAM zugelassenen Trenngeotextil mit 

einer Masse pro Flächeneinheit von min-

destens 400 g/m² direkt auf der Kunst-

stoffdichtungsbahn als Einbauhilfe gegen 

Beschädigung und einem zugelassenen 

Trenngeotextil auf der Sandschicht er-

laubt. 

3. Rein geosynthetische Schutzschicht unter 

Verwendung von Vliesstoffen oder Ver-

bundstoffen aus Geweben, Geogittern 

oder anderen Geokunststoffen. 

2.2. Schutzschichten für Basisab-
dichtungen 

Zulassungen für Schutzschichten in Basisab-

dichtungen im Sinne der Feststellungen der 

generellen Eignung unter Berücksichtigung 

der Anforderungen der Deponieverordnung 

(s. DIN 19667, Rundkorn oder doppelt gebro-

chener Split der Korngruppe 16/32 mm als 

Entwässerungsschicht) und üblicher Auflast 

von bis zu 900 kN/m² werden nur für geosyn-

thetische Komponenten in der Kombischutz-

schicht (Schutzschichtsystem nach Nr. 1) und 

für Komplettsysteme nach Nr. 2 i) erteilt. Für 

das zu Nr. 2 i) äquivalent zu betrachtende 

System nach Nr. 2 ii) wird keine Zulassung 

als Schutzschicht benötigt. Die Eignung der 

hier verwendeten geotextilen Träger- und 

Trennschicht muss jedoch nach der Zulas-

sungsrichtlinie für Geotextilien zum Filtern für 

Deponieabdichtungen durch eine Zulassung 

der BAM nachgewiesen werden. In diesen Fäl-

len ist kein Schutzwirksamkeitsnachweis 

mehr erforderlich2.  

 
2 Dies gilt nicht, wenn statt Sand andere feinkörnige und 
scharfkantige Materialien (z. B. Schlacken, Aschen, 
Glasbruch) eingesetzt werden. Es ist dann ein 
Schutzwirksamkeitsnachweis insbesondere im Hinblick 
auf eine Beeinträchtigung der Oberflächenbeschaffenheit 
der Dichtungsbahn erforderlich, .Gegebenenfalls muss ein 
Schutzvliesstoff eingebaut werden. Die Anforderungen an 
die Kornverteilung für Systeme nach Nr. 1 entsprechend 
Kapitel 6 und Systeme nach Nr. 2 (Korngröße 0/2 mm) 
müssen auch hier eingehalten werden. 
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2.3. Ausnahmeregelung für rein 
geosynthetische Schutz-
schichten in Basisabdich-
tungen  

Schutzschichten nach Nr. 3 können in der Ba-

sisabdichtung nur in Sonderfällen eingesetzt 

werden. Insbesondere auf Böschungen wer-

den z. T. feinkörnigere Dränmaterialien, z. B. 

mineralisches Material der Körnung 8/16 mm, 

verwendet. Sind zudem die geplanten Auflas-

ten gering (z. B. kleiner als 300 kN/m2) und 

in der Umgebung der Schutzschicht herrschen 

Temperaturverhältnisse, die denen in natürli-

chen Böden ähneln (mittlere Temperatur 

≤ 20 °C), so kann unter diesen Vorausset-

zungen die folgende Variante eine ausrei-

chende Schutzwirkung bieten: 

 

Verwendung einer rein geosynthetischen 

Schutzschicht direkt unter der minerali-

schen Dränschicht. Im Zulassungsschein 

muss die Verwendung der rein geosynthe-

tischen Schutzschicht für diese Sonderre-

gelung ausdrücklich vorgesehen sein. Ein 

Vliesstoff muss dabei eine Masse pro Flä-

cheneinheit von mindestens 2000 g/m2 (s. 

Tabelle 2) aufweisen. Projektbezogen kann 

die Masse pro Flächeneinheit deutlicher 

größer sein. Das maximal zulässige Pro-

dukt wird in der Zulassung geregelt. 

 

Der Einbau dieser Variante in Basisabdichtun-

gen ist unter den genannten Bedingungen zu-

lässig, wenn für den beim Bauvorhaben ge-

wählten Abdichtungsaufbau ein Nachweis der 

mechanischen Schutzwirksamkeit nach dem 

in Abschnitt 3.2 beschriebenen Prüfverfahren 

geführt wurde. Die in Abschnitt 3.3 genann-

ten Anforderungen an die mechanische 

Schutzwirksamkeit müssen erfüllt werden. Mit 

der Prüfung darf nur eine in der Durchführung 

der Versuche erfahrene Prüfstelle beauftragt 

werden. Die zuständige Behörde muss der 

Auswahl der Prüfstelle zustimmen. 

 

2.4. Schutzschichten für Oberflä-
chenabdichtungen 

Schutzschichten für Basisabdichtungen kön-

nen auch in Oberflächenabdichtungen einge-

setzt werden. Schutzschichten nach Nr. 3, al-

so rein geosynthetische Schutzschichten, 

werden im Sinne der Feststellung der gene-

rellen Eignung uneingeschränkt nur für Ober-

flächenabdichtungen zugelassen.  

Für diese Art der Schutzschichten ist projekt-

spezifisch, in jedem Einzelfall ein Schutzwirk-

samkeitsnachweis zu führen. Die Produktei-

genschaften, welche die mechanische 

Schutzwirkung unmittelbar bestimmen, kön-

nen bei rein geosynthetischen Schutzlagen 

nach Maßgabe des in jedem Einzelfall durch-

zuführenden Schutzwirksamkeitsnachweises 

in gewissem Umfang an die Bedingungen des 

Einzelfalls angepasst werden. Bei den übli-

cherweise verwendeten Vliesstoffen lässt sich 

z. B. die Masse pro Flächeneinheit variieren. 

Im Zulassungsschein wird daher ein zulässi-

ger Bereich für diese Eigenschaften angege-

ben. Bei Vliesstoffen in Oberflächenabdich-

tungen muss die Masse pro Flächeneinheit 

mindestens 800 g/m² betragen (s. Tabelle 2). 

Solche Produkte mit unterschiedlichen me-

chanischen Eigenschaften, die aus den glei-

chen Werkstoffen und Fasern mit dem glei-

chen Produktionsverfahren am selben Stand-

ort hergestellt werden, bilden eine Produkt-

familie. Die Prüfungen zur Beständigkeit und 

Alterung werden in der Regel nur an einem 

Produkt der Familie mit repräsentativen Wer-

ten der mechanischen Eigenschaften durchge-

führt. Bei Vliesstoffen ist dies z. B. eine Masse 

pro Flächeneinheit von 1200 g/m². Die Ein-

zelheiten werden im Zulassungsschein gere-

gelt. 

Zu diesen Systemen können auch gemäß der 

DepV durch die BAM zugelassene Kunststoff-

Dränelemente gezählt werden, wenn dies im 

entsprechenden Zulassungsschein vorgesehen 

ist. Kunststoff-Dränelemente sind ausnahms-

los auf den Einsatz in Deponieoberflächenab-

dichtungen beschränkt. 
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3. Schutzwirksamkeit 

3.1. Nachweis der mechanischen 
Schutzwirksamkeit 

Zugelassene Schutzschichten nach Nr. 1 

(Kombischutzschicht) wie nach Nr. 2 (z. B. 

Komplettsysteme) bieten bei den üblichen 

Entwässerungsschichten (s. DIN 19667) bis 

zu Auflasten von 900 kN/m² eine ausreichen-

de Schutzwirkung für die Kunststoffdich-

tungsbahn in der Basisabdichtung. Mit der Er-

teilung der Zulassung sind daher Prüfungen 

der Schutzwirksamkeit bei einzelnen Depo-

niebauvorhaben nicht mehr erforderlich. Be-

stehen beim Einsatz spezieller mineralischer 

Baustoffe in der Kombischutzschicht jedoch 

Zweifel an der ausreichenden Festigkeit des 

Materials, so müssen entsprechende Eig-

nungsprüfungen durchgeführt werden. Erst 

bei einer Auflast von > 900 kN/m², minerali-

scher Dränschicht > 16/32 mm oder einer 

Kornform abweichend von doppelgebroche-

nem oder Rundkorn, muss im Einzelfall die 

Schutzwirkung dieser Systeme geprüft wer-

den.  

In den Sonderfällen, in denen rein geosynthe-

tische Schutzschichten in Basisabdichtungen 

verwendet werden können (s. Abschnitt 2.3), 

ist im Einzelfall ein Schutzwirksamkeitsnach-

weis zu führen.  

Beim Einsatz von rein geosynthetischen 

Schutzlagen, die für die Oberflächenabdich-

tung zugelassen wurden, müssen Schutzwirk-

samkeitsnachweise im Labor sowie in prakti-

schen Einbauversuchen im Rahmen der Ein-

richtung des Versuchsfeldes durchgeführt 

werden, um die Masse pro Flächeneinheit 

oder andere für die mechanische Schutzwir-

kung unmittelbar relevante Eigenschaften des 

Geotextils zu optimieren. Die für die Basisab-

dichtung zugelassenen Schutzschichten nach 

Nr. 1 und Nr. 2 können auch ohne weitere 

Nachweise in der Oberflächenabdichtung ver-

wendet werden. 

 

 

3.2. Prüfverfahren zum Nachweis 
der mechanischen Schutz-
wirkung  

Die mechanische Schutzwirkung wird mithilfe 

eines modifizierten Zeitstand-Lastplatten-

druckversuchs überprüft. Diese Schutzwirk-

samkeitsprüfung wird in der GDA-Empfehlung 

E 3-9 „Eignungsprüfung für Geokunststoffe“ 

erläutert.  

3.3. Anforderungen an die 
mechanische Schutzwirk-
samkeit  

Es treten bei fast allen Schutzschichten Ver-

formungen in der Dichtungsbahn auf, die 

quantitativ anhand der Eindellung im Weich-

blech beurteilt werden müssen. Dies gilt auch 

für Sandmatten, wo solche Eindellungen oder 

Aufwölbungen an typischen Stellen z. B. bei 

den Stößen, an Überlappstellen oder bei Ab-

drücken von Strukturen des Verpackungsma-

terials auftreten. 

Schutzschichten sind geeignet, wenn die nach 

der mechanischen Schutzwirksamkeitsprüfung 

mit einer bestimmten Auflast im Weichblech 

konservierten Eindellungen nur Wölbbo-

gendehnungen kleiner als 0,25 % zeigen3 und 

keine die Funktionstüchtigkeit möglicherweise 

nachteilig verändernde Beschädigungen (z. B. 

Kerben oder Riefen in der Oberfläche der 

Dichtungsbahn) aufgetreten sind. Die geotex-

tile Verpackung des Sandes darf z. B. durch 

Beschädigungen nicht ihr Rückhaltevermögen 

verlieren. Der mechanische Schutzwirksam-

keitsnachweis ist dann bis zu der Auflast er-

bracht worden, welche die um den Lasterhö-

hungsfaktor verminderte Prüflast ergibt. 

 
3 Die Bedeutung und Ableitung diese Kriteriums wird in 
Werner Müller, „HDPE Geomembranes in Geotechnics“, 
Springer Verlag, Berlin, 2007, S. 314 erläutert. 
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4. Zulassungsgegenstand 

4.1. Allgemeines 

Zulassungsgegenstand sind geotextile Schutz-

lagen in Schutzschichten mit zusätzlicher mi-

neralischer Schutzlage (Kombischutzschicht), 

Komplettsysteme aus mineralischen Baustof-

fen und wesentlichen geotextilen Verpa-

ckungskomponenten sowie rein geosyntheti-

sche Schutzschichten. Wesentlich sind geo-

synthetische Komponenten dann, wenn sie 

nicht nur als temporäre Einbauhilfe dienen, 

sondern darüber hinaus zur langzeitigen 

Wirksamkeit der Schutzschicht beitragen. Im 

Folgenden werden die geotextilen Schutzla-

gen in der Kombischutzschicht, die wesentli-

chen geotextilen Komponenten in den Kom-

plettsystemen und die rein geosynthetischen 

Schutzschichten zusammenfassend als geo-

synthetische Komponenten bezeichnet. Pro-

dukte mit unterschiedlichen mechanischen Ei-

genschaften, die aus den gleichen Werkstof-

fen und Fasern mit dem gleichen Produkti-

onsverfahren am selben Standort hergestellt 

werden, bilden eine Produktfamilie. Die Prü-

fungen zur Beständigkeit und Alterung wer-

den in der Regel nur an einem Produkt der 

Familie mit repräsentativen Werten der me-

chanischen Eigenschaften durchgeführt. Bei 

Vliesstoffen wird in der Regel das Produkt mit 

dem geringsten Verhältnis von Masse pro Flä-

cheneinheit untersucht. Die Einzelheiten wer-

den im Zulassungsschein geregelt. 

Eine auf der Grundlage dieser Richtlinie zuge-

lassene Schutzschicht ist grundsätzlich auch 

für die Sicherung von Altlasten und die Abdich-

tung von jenen Deponien geeignet, die nicht 

der DepV unterliegen. 

Der Zulassungsgegenstand muss mit definier-

ten, reproduzierbaren Eigenschaften werks-

mäßig oder nach einem genau festgelegten 

Verfahrensablauf auf der Baustelle hergestellt 

werden. 

Antragsteller und Zulassungsnehmer ist der 

Hersteller des Zulassungsgegenstandes, d. h. 

in der Regel der Hersteller der geosyntheti-

schen Komponente bzw. der Hersteller des 

Komplettsystems. Für das Zulassungsverfah-

ren ist es erforderlich, dass die jeweiligen 

Rohstoffhersteller und die Vorproduktherstel-

ler den Antragsteller unterstützen. Bei Kom-

plettsystemen können im Zulassungsschein 

vom Hersteller für den Einbau autorisierte 

Verlegefachbetriebe angegeben werden. 

Die geosynthetische Komponente und das 

Komplettsystem müssen durch den Antragstel-

ler vollständig und eindeutig beschrieben wer-

den. Dazu gehört eine Beschreibung des Pro-

duktionsverfahrens sowie der dabei verwende-

ten Komponenten und Vorprodukte, genaue 

Angaben über die Art und Spezifikation der 

Werkstoffe und Art und Menge von polymer-

gebundenen Zuschlagstoffen (Masterbatch) 

oder anderen Zuschlagstoffen, die bei der Pro-

duktion von Vorprodukten und dem Produkt 

selbst verwendet werden sowie die Angaben 

zu den charakteristischen Eigenschaften des 

Produkts. 

Der Zulassungsgegenstand wird im Zulas-

sungsschein, insbesondere bei Komplettsys-

temen, durch detaillierte Erläuterung des Auf-

baus aus geotextilen Komponenten und mine-

ralischer Schutzlage und durch die Abmes-

sungen sowie durch die im Folgenden erläu-

terten Angaben genau beschrieben. 

Die Produktion muss im Rahmen eines Quali-

tätsmanagementsystems eigen- und fremd-

überwacht werden. 

Jede Änderung muss der Zulassungsstelle mit-

geteilt und mit ihr abgestimmt werden. Erfolgt 

dies nicht, so verliert die Zulassung ihre Gül-

tigkeit. 

4.2. Werkstoff und Eigenschaften 
der Vorprodukte der geo-
synthetischen Komponente 

Im Zulassungsschein werden der Formmas-

senhersteller und die Formmasse (Typenbe-

zeichnung) der Vorprodukte (z. B. Fasern, 

Filamente, Folienbändchen, Spleißgarne, Mul-

tifilamentgarne etc.), aus denen die geosyn-

thetische Komponente gefertigt wird, mit der 
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Herstellerspezifikation für die Dichte, die 

Schmelze-Massefließrate und gegebenenfalls 

für den Rußgehalt angegeben. Weitere ver-

trauliche Angaben zu den Formmassen (Mole-

külmassenverteilung, Additive etc.) und zu 

den polymergebundenen Zuschlagstoffen 

(Hersteller, Typenbezeichnung und genau Re-

zeptur) oder sonstigen Zuschlagstoffen sowie 

Probenmaterial müssen bei der Zulassungs-

stelle hinterlegt werden. Zusätzliche Angaben 

müssen gemacht werden, wenn diese für die 

eindeutige Festlegung des Werkstoffs erfor-

derlich sind.  

Es muss eine rechtsverbindliche Vereinbarung 

zwischen dem Hersteller der Vorprodukte und 

dem Hersteller der geosynthetischen Kompo-

nente über die Spezifikation aller verwende-

ten Werkstoffe bestehen. Im Anhang zur Zu-

lassung gibt der Zulassungsnehmer eine 

rechtsverbindliche Erklärung über die ver-

wendeten Werkstoffe und Vorprodukte ab. 

Die eindeutige Festlegung der Werkstoffe, die 

Möglichkeit der Überprüfbarkeit der Angaben 

durch die Zulassungsstelle und die Möglich-

keit einer Kontrolle anhand der spezifizierten 

Werte ist grundsätzlich Voraussetzung, um 

eine Zulassung erteilen zu können.  

Im Zulassungsschein werden die Art der Vor-

produkte, deren Typenbezeichnung, gegebe-

nenfalls Angaben zur Spezifikation (Mittelwert 

und zulässige Toleranzen) ausgewählter Ei-

genschaften (z. B. Titer und mechanische Ei-

genschaften) und gegebenenfalls die Herstel-

ler angegeben. Angaben zu weiteren wesent-

lichen Eigenschaften müssen bei der Zulas-

sungsstelle vertraulich hinterlegt werden. Die 

im Zulassungsschein aufgeführten Eigen-

schaften werden bei der Eigenüberwachung 

beim Vorprodukthersteller und bei der Ein-

gangskontrolle, Eigen- und Fremdüberwa-

chung beim Hersteller der geosynthetischen 

Komponente überprüft (s. Tabelle 4).  

In Tabelle 1 sind die wesentlichen Eigenschaf-

ten von Fasern, Filamenten, Folienbändchen, 

Spleißgarnen, Multifilamentgarnen etc. ange-

geben. Bei anderen Vorprodukten ergeben 

sich weitere bzw. andere wesentliche Eigen-

schaften, die im Einzelfall in Anlehnung an 

diese Tabelle festgelegt werden. 

4.3. Eigenschaften der 
geosynthetischen Kompo-
nente 

Im Zulassungsschein werden die charakteris-

tischen Eigenschaften (hydraulische und me-

chanische Eigenschaften) der geosyntheti-

schen Komponente in Anlehnung an 

DIN EN 13257 (s. Tabelle 2) angegeben. Die-

se Eigenschaften werden bei der Eigen- und 

Fremdüberwachung der Produktion überprüft.  

Dazu werden die charakteristischen Werte für 

die Beurteilung im Rahmen der Eigen- und 

Fremdüberwachung im Zulassungsschein 

festgelegt. Die charakteristischen Werte er-

geben sich aus dem Mittelwert und der zuläs-

sigen Toleranz, die vom Hersteller auf der 

Grundlage einer statistischen Auswertung ei-

gener Messergebnisse oder unter Berücksich-

tigung erfahrungsgestützter Sicherheitsfakto-

ren angegeben werden. 

Bei den geosynthetischen Komponenten (z. B. 

Geocontainern) von Komplettsystemen kön-

nen sich weitere bzw. andere charakteristi-

sche Eigenschaften (z. B. Zugfestigkeit von 

Nähten und Verbindungen; s. DIN EN ISO 

10321) ergeben, die im Einzelfall in Anleh-

nung an Tabelle 2 festgelegt werden. 

Soweit nicht speziell angefertigte Produkte in 

Komplettsystemen verwendet werden, müs-

sen die als wesentliche geosynthetische Kom-

ponente verwendeten Produkte über eine CE-

Kennzeichnung nach der DIN EN 13257 ver-

fügen. Die charakteristischen Werte können 

aus dem CE-Begleitdokument entnommen 

werden. Im Abschnitt 4 werden die Zulas-

sungsanforderungen an bestimmte charakte-

ristische Eigenschaften angegeben. 

Das Datenblatt der geosynthetischen Kompo-

nente oder des Komplettsystems muss min-

destens die Daten zu den für die Eigenüber-

wachung relevanten Eigenschaften dokumen-

tieren. 
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4.4. Eigenschaften der minerali-
schen Schutzlage 

Bei Komplettsystemen werden wesentliche 

Eigenschaften der mineralischen Schutzlage 

(Art des Materials, Körnung, Kalziumcar-

bonatgehalt, Dicke und Masse pro Flächen-

einheit der Schutzlage) und die zugehörigen 

charakteristischen Werte im Zulassungsschein 

angegeben. Die charakteristischen Werte die-

nen als Grundlage für die Eigen- und Fremd-

überwachung bei der Produktion der Kom-

plettsysteme. 

4.5. Kennzeichnung 

Das zugelassene Produkt muss mit einer fort-

laufenden Kennzeichnung nach 

DIN EN ISO 10320 versehen und verpackt 

sein. Aus der Kennzeichnung müssen mindes-

tens die Produktbezeichnung und die Zulas-

sungsnummer hervorgehen. Die Kennzeich-

nung muss so aufgedruckt werden, dass sie 

dauerhaft gut lesbar ist. Sie muss insbeson-

dere so haltbar sein, dass sie den Transport, 

die Lagerungs- und die Einbaubeanspruchun-

gen übersteht. Jede Liefereinheit (z. B. Rolle) 

muss ein Etikett gemäß DIN EN ISO 10320 

tragen, aus dem der Hersteller, die Art des 

Produktes bzw. die Produktbezeichnung, Ab-

messungen, Gewicht sowie ein firmeninterner 

Code (z. B. Rollennummer) hervorgeht, aus 

dem direkt oder indirekt der Zeitpunkt der 

Produktion abgelesen werden kann und der in 

eindeutiger Weise den Unterlagen und Ergeb-

nissen der Qualitätssicherungsmaßnahmen an 

der Liefereinheit zugeordnet ist. Im Einzelfall 

können weitere Angaben festgelegt werden. 

Ein Musteretikett wird der Zulassung als An-

lage beigefügt. 

4.6. Produktionsstätte und 
Produktionsverfahren 

Die Produktionsstätte und das vom Hersteller 

detailliert zu beschreibende Produktionsver-

fahren werden als Bestandteil der Zulassung 

festgeschrieben. Alle speziellen vertraulichen 

Angaben zum Produktionsverfahren werden 

bei der Zulassungsstelle hinterlegt. Vor Ertei-

lung der Zulassung überzeugt sich die Zulas-

sungsstelle durch einen Besuch beim Herstel-

ler in der Produktionsstätte sowie beim Her-

steller der Vorprodukte in der Produktions-

stätte von der Richtigkeit der zum Produkti-

onsverfahren und zu den Geräten und Ma-

schinen gemachten Angaben sowie davon, 

dass qualifiziertes Personal, Räume, Prüfein-

richtungen und sonstige Ausstattungen der 

Produktionsstätte und des Prüflabors eine 

einwandfreie Produktion und eine anforde-

rungsgerechte Eigenüberwachung der Produk-

tion gewährleisten.  

Im Einzelfall muss der Hersteller nachweisen, 

wie aus dem gewählten Produktionsverfahren 

sich ergebende potentielle Beeinträchtigungen 

einer einwandfreien Produktion durch Maß-

nahmen im Verfahrensablauf und im Quali-

tätsmanagement ausgeschlossen werden. 

5. Anforderungen an die 
geosynthetischen Kompo-
nenten 

Im Folgenden werden die Zulassungsanforde-

rungen an die Eigenschaften der geosyntheti-

schen Komponente beschrieben. Die Prüfun-

gen werden von der BAM im Fachbereich 4.3, 

Themenfeld „Kunststoffe in der Geo- und 

Umwelttechnik“, und in von der BAM aner-

kannten Prüfstellen durchgeführt (s. Ab-

schnitt 13). Es werden dabei Prüfungen zu 

den allgemeinen physikalischen und mechani-

schen Eigenschaften, zur Beständigkeit und 

Alterung, Schutzwirksamkeit und zum Boden-

rückhaltevermögen durchgeführt. 

In begründeten Einzelfällen kann die Zulas-

sungsstelle abweichend von den hier aufge-

führten technischen Anforderungen und in Er-

gänzung dazu Sonderregelungen treffen. Die-

se besonderen technischen Anforderungen 

werden nach Rücksprache und Erörterung mit 

dem Fachbeirat für die Zulassung festgelegt. 
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5.1. Allgemeine physikalische 
und mechanische Eigen-
schaften 

Tabelle 2 nennt die allgemeinen physikali-

schen und mechanischen Eigenschaften und 

zugehörigen charakteristischen Werte für 

Vliesstoffe und Gewebe. Diese dienen als 

Identifikationsmerkmale sowie als Vergleichs-

größen im Rahmen der Qualitätssicherung. 

Bei den Vliesstoffen in Schutzschichten nach 

Nr. 1 muss der charakteristische Wert (defi-

niert als Mittelwert über die Rollenbreite – 

Standardabweichung) der Masse pro Flächen-

einheit ≥ 1200 g/m² sein. Bei als rein geo-

synthetische Schutzschicht in Oberflächenab-

dichtungen verwendeten Vliesstoffen muss 

der charakteristische Wert der Masse pro Flä-

cheneinheit ≥ 800 g/m² sein. Bei den nach 

der Ausnahmeregelung (Abschnitt 2.3) in Ba-

sisabdichtungen als rein geosynthetische 

Schutzschicht verwendeten Vliesstoffen muss 

der charakteristische Wert der Masse pro Flä-

cheneinheit ≥ 2000 g/m² sein. 

In Anlehnung an Tabelle 2 werden für andere 

geosynthetische Komponenten Eigenschaften, 

Prüfgrößen, charakteristische Werte und Prüf-

verfahren festgelegt. Für den Baustellenbe-

trieb ist eine ausreichende Robustheit erfor-

derlich (s. dazu Abschnitt 9). Die Vliesstoffe in 

Schutzschichten nach Nr. 1 (Kombischutz-

schicht) und die rein geosynthetischen 

Schutzschichten müssen zur Geotextilro-

bustheitsklasse (GRK) 5 gehören. Geotextile 

Verpackungen sollten zur GRK 3 gehören. Das 

technische Verfahren des Verpackens kann 

Abweichungen davon erforderlich machen. In 

diesen Fällen sind besondere Maßnahmen 

beim Einbau zu beachten. 

5.2. Beständigkeit und Alterung 

5.2.1. Beständigkeit gegen Chemikalien 

Die Beständigkeit gegen Chemikalien wird in 

einem Immersionsversuch in Anlehnung an 

DIN EN 14414 geprüft (s. Tabelle 3a Nr. 3.1). 

Weitere Hinweise zum Prüfverfahren werden 

auf der Internetseite der BAM gegeben4. Die 

Chemikalien werden aus der dort aufgeführ-

ten Liste der konzentrierten Medien ausge-

wählt. Die Auswahl der Prüfmedien orientiert 

sich an der Funktion der geosynthetischen 

Komponente in der Schutzschicht und an den 

für den jeweiligen Werkstoff unter Depo-

niebedingungen relevanten Schädigungsme-

chanismen (Alterungsvorgängen bei Chemika-

lieneinwirkung). 

Für Polyolefine (Polyethylen (PE), Polypropy-

len (PP)) wird in der Regel nur die Beständig-

keit gegen Benzine, aromatische Kohlenwas-

serstoffe, Paraffin-, Schmier- und Heizöle, 

Dieselkraftstoffe, aliphatische Kohlenwasser-

stoffe und oxidierende anorganische Mineral-

säuren geprüft. Als oxidierende anorganische 

Säure wird eine wässrige Lösung mit 25 Vol.-

% konz. Salpetersäure verwendet.  

5.2.2. Beständigkeit gegen Oxidation und 

Hydrolyse 

Die Beständigkeit gegen den oxidativen Ab-

bau bei geosynthetischen Komponenten aus 

Polyolefinen wird in Warmlagerungsversuchen 

im Umluftwärmeschrank in Anlehnung an 

DIN EN ISO 13438 und in Auslaugversuchen 

in Anlehnung an DIN EN 12447 bei einer La-

gerungstemperatur von jeweils 80 °C geprüft 

(Tabelle 3b Nr. 3.4 und 3.5)5. Die Lagerungs-

zeit muss mindestens ein Jahr betragen. Un-

tersucht werden die Veränderungen der me-

chanischen Kennwerte (Zugfestigkeit und 

Dehnung bei der Zugfestigkeit) sowie des 

Stabilisatorgehalts und der Kristallinität. Der 

Stabilisatorgehalt wird nach einer Fest-

flüssig-Extraktion durch UV-Spektroskopie, 

HPLC-Analyse oder indirekt über OIT-

Messungen am Produkt selbst bestimmt. Das 

gewählte Messverfahren richtet sich nach der 

Art der Stabilisierung. Die Kristallinität wird in 

einer DSC-Messung ermittelt. Die Anforde-

 
4 http://www.tes.bam.de/de/mitteilungen/abfallrecht/index.htm. 

5 Müller, W. W., Jakob, I., Li, C. S. und Tatzky-Gerth, R.: 
Durability of polyolefin geosynthetic drains. Geosynthetics 
International, 16(2009), H. 1, S. 28-42. 
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rungen werden in Tabelle 3 festgelegt.  

Anforderungen an andere Rohstoffe/Arten von 

Produkten (z. B. Polyester) werden in sinn-

gemäßer Übertragung der Anforderungen an 

die Beständigkeit gegen den oxidativen Abbau 

festgelegt. In Tabelle 3 Nr. 3.6 werden z. B. 

die Immersionsversuche zur Prüfung der Be-

ständigkeit gegen den hydrolytischen Abbau 

bei Geotextilien aus Polyestern angegeben6. 

5.2.3. Beständigkeit gegen Witterung 

Die Prüfung erfolgt nach der Prüfmethode der 

DIN EN 12224 (s. Tabelle 3 Nr. 3.2).  

Grundsätzlich sollten die geosynthetischen 

Komponenten der Schutzschichten möglichst 

wenig UV-Strahlung ausgesetzt werden, da 

diese in der Regel Kunststoffe stark bean-

sprucht. UV-Strahlung verschlechtert die Sta-

bilisierung und kann autokatalytische Reakti-

onen in Gang setzen, die auch nach der Ab-

deckung noch weiterlaufen. Abweichend von 

der DIN EN 12224 gilt daher auch bei hoher 

Witterungsbeständigkeit die Grundregel, dass 

die eingebaute geosynthetischen Komponente 

innerhalb von zwei Tagen überbaut werden 

soll und spätestens innerhalb einer Woche 

überbaut werden muss. 

5.2.4. Beständigkeit gegen 

Mikroorganismen 

Erdeingrabversuche in Anlehnung an 

DIN EN 12225 in mikrobiell aktiver Erde sol-

len eine Mindestbeständigkeit gegen die viel-

fältigen in einer Deponie möglichen mikrobiel-

len Angriffe sicherstellen (s. Tabelle 3 

Nr. 3.3). Bei Geotextilien aus Polyolefinen und 

Polyestern ist diese Prüfung in der Regel ent-

behrlich. 

5.2.5. Umweltverträglichkeit von 

Zusätzen und Verarbeitungshilfen 

Auslaugbare oder wasserlösliche Zusätze und 

Verarbeitungshilfen (z. B. die Avivage) müs-

 
6 Schröder, H. F.: Ermittlung des Einflusses der 

alkalischen Hydrolyse auf die Langzeitbeständigkeit von 
hochfesten Polyester (PET)-Garnen für Geotextilien. 
Faunhofer IRB Verlag, 1999. 

sen umweltverträglich sein. Die Unbedenk-

lichkeit muss nach dem im FGSV-Merkblatt7 

Abschnitt 6.28 angegebenen Verfahren nach-

gewiesen werden. 

5.3. Bodenrückhaltevermögen 

Geotextile Komponenten, die als Erosions-

schutz für mineralische Schutzlagen (z. B. 

Sand) eingesetzt werden, müssen über ein 

ausreichendes Bodenrückhaltevermögen ver-

fügen. Das Rückhaltevermögen wird durch die 

charakteristische Öffnungsweite nach 

DIN EN ISO 12956 quantitativ erfasst. Die 

Anforderungen werden im Einzelfall unter Be-

rücksichtigung der Filterregeln festgelegt8. 

6. Anforderungen an die 
mineralische Schutzlage 

An die mineralischen Schutzlagen in den 

Schutzschichten sind zunächst in 

sinngemäßer Übertragung die gleichen 

Anforderungen hinsichtlich der chemischen 

Beständigkeit – z. B. Beschränkung des 

Kalziumcarbonatanteils, der Raumbeständig-

keit, usw. – zu stellen, wie an die 

mineralischen Materialien der Entwässerungs-

schicht. Hier sei insbesondere auf die 

DIN 19667 sowie auf die GDA-Empfehlung 

E 3-12 „Eignungsprüfung mineralischer Ent-

wässerungsschichten“ verwiesen, in der die 

Anforderungen an die Materialien der 

Flächenentwässerung ausführlich dargestellt 

werden. Die GDA-Empfehlungen können über 

die Internetseite www.gdaonline.de einge-

sehen werden. 

Die mineralische Schutzlage im Schutz-

schichtsystem Nr. 1 (Kombischutzschicht) 
 

7 M Geok E - Merkblatt über die Anwendung von 
Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaues mit den 
Checklisten für die Anwendung von Geokunststoffen im 
Erdbau des Straßenbaues (C Geok E). FGSV-Verlag, 
Köln, 2005. 

8Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser 
und Abfall e. V. (Hrsg.): DWA Merkblatt 511, Filtern mit 
Geokunststoffen. Hennef: Verlag DWA, 2017. 
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muss für die Lastverteilung über dem 

Vliesstoff ausreichend feinkörnig sein. Sie 

muss jedoch auch gegen das Material der Flä-

chenentwässerung mit der Körnung 

16/32 mm nach geometrischen Filterkriterien 

filterstabil sein. Die Körnungslinie der minera-

lischen Komponente in der Kombischutz-

schicht muss daher in dem in Abbildung 1 

dargestellten Körnungsbereich liegen. Bei der 

Verwendung eines zugelassenen Filtergeotex-

tils kann jedoch auch mineralisches Material 

mit feinerer Körnung verwendet werden. Für 

mineralische Komponenten in Schutzschich-

ten nach Nr. 2 (z. B. Komplettsysteme) wer-

den im Einzelfall im Zulassungsschein Anfor-

derungen festgelegt. Es kommen auch Depo-

nieersatzbaustoffe in Betracht, sofern die An-

forderungen an die Beständigkeit und den 

Körnungsbereich sowie die Anforderungen der 

DepV erfüllt werden.  

 

 

 
 

Abb. 1:  Bevorzugter Körnungsbereich für eine nach geometrischen Kriterien filterstabile mineralische 
Schutzlage in der Kombischutzschicht.  

 
 

Der Sand in Schutzschichten nach Nr. 2 (z. B. 

Komplettsysteme) muss nach der Anforde-

rung der GDA-Empfehlung E 3-12 chemisch 

beständig sein. Weiterhin sind die Hinweise 

der TL Gestein-StB9 und der DIN EN 13242 

zur Qualitätssicherung beim Bauen mit mine-

 
9  Technische Lieferbedingungen für Gesteinskörnungen 
im Straßenbau (TL Gestein-StB), Ausgabe 2004 in der 
Fassung von 2007, Forschungsgesellschaft für Straßen- 
und Verkehrswesen (FGSV), Köln. 

ralischen Materialien zu beachten. 
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7. Eigen10- und Fremdüber-
wachung bei der Produkti-
on 

Eine regelmäßige Eigen- und Fremdüberwa-

chung nach Anhang 1 Nummer 2.1 der DepV 

muss eine gleichmäßige Qualität der Produkti-

on der Vorprodukte und der geosynthetischen 

Komponente sowie der werkseitig gefertigten 

(also nicht erst auf der Baustelle hergestell-

ten) Komplettsysteme sicherstellen. Die 

Durchführung dieser Maßnahmen bei den Vor-

produkten und geosynthetischen Komponen-

ten sowie Komplettsystemen muss in ein Qua-

litätsmanagementsystem eingebunden sein, 

das nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert ist. Die 

Eigenüberwachung bzw. „das System der 

werkseigenen Produktionskontrolle“ bei der 

Produktion der geosynthetischen Komponen-

ten und Komplettsystemen hat grundsätzlich 

den Anforderungen der DIN EN 13257 Ab-

schnitt 5.4 und Anhang A zu entsprechen. 

Die gültige Zertifizierungsurkunde, das Orga-

nigramm, aus dem die Zuständigkeiten her-

vorgehen, und die die Eigenüberwachung be-

treffenden Arbeitsanweisungen und Prüfpläne 

müssen der Zulassungsstelle vorgelegt wer-

den.  

Tabelle 4 beschreibt die Verzahnung von Ein-

gangskontrollen und –prüfungen, Eigenüber-

wachung und Fremdüberwachung beispielhaft 

für Geotextilien. Art und Häufigkeit der Prü-

fung müssen mit der Zulassungsstelle abge-

stimmt und im Anhang zum Zulassungsschein 

beschrieben werden. 

7.1. Eingangskontrollen und 
-prüfungen 

Die Übereinstimmung der eingesetzten 

Formmassen und Zuschlagstoffe – z. B. der 

Basispolymere und des Additiv-Batches – für 

die Vorprodukte mit den Materialien, die bei 

der Produktion der Prüfmuster für das Zulas-

 
10 Die Eigenüberwachung wird im Bauwesen 
(Bauproduktenrichtlinie) inzwischen als werkseigene 
Produktionskontrolle bezeichnet. 

sungsverfahren verwendet wurden, muss vom 

jeweiligen Hersteller der Vorprodukte anhand 

des Abnahmeprüfzeugnisses 3.1 in Anlehnung 

an DIN EN 10204 kontrolliert werden. Die Er-

gebnisse dieser Eingangskontrolle und –

prüfungen sowie die Prüfungen der Eigen-

überwachung des Vorproduktherstellers müs-

sen für jede Lieferung des Vorprodukts durch 

ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 dokumentiert 

werden.  

Art und Umfang der erforderlichen Eingangs-

prüfungen an den Vorprodukten durch den 

Hersteller der geosynthetischen Komponente 

werden ausgehend von Tabelle 4 und 5 im 

Anhang zum Zulassungsschein festgelegt.  

Die Übereinstimmung der eingesetzten geo-

synthetischen Komponenten und minerali-

schen Stoffe mit den Materialien, die bei der 

Produktion der Prüfmuster für das Zulas-

sungsverfahren verwendet wurden, muss vom 

jeweiligen Hersteller der Komplettsysteme 

kontrolliert und für jede Lieferung durch Ab-

nahmeprüfzeugnisse 3.1 der jeweiligen Her-

steller von geosynthetischen Komponenten 

und mineralischen Stoffen in Anlehnung an 

DIN EN 10204 dokumentiert werden. Art und 

Umfang der dabei erforderlichen Eingangsprü-

fungen des Herstellers der Komplettsysteme 

werden im Anhang zum Zulassungsschein 

festgelegt. 

7.2. Eigenüberwachung der 
Produktion 

Im Rahmen der Eigenüberwachung der Pro-

duktion der geosynthetischen Komponenten 

und Komplettsysteme müssen bestimmte 

charakteristische Eigenschaften der Produkte 

überprüft werden. Dies sind z. B. bei 

Vliesstoffen die Masse pro Flächeneinheit, die 

Dicke, die Zugfestigkeit, die Dehnung bei der 

Zugfestigkeit und das Durchdrückverhalten 

(s. Tabelle 4). Die zu prüfenden Eigenschaf-

ten werden im Zulassungsschein angegeben. 

Dort werden auch die Kennwerte und zulässi-

gen Toleranzen festgelegt. Eine Erklärung des 

Zulassungsnehmers über Inhalt, Verfahren 

und Umfang der Eingangskontrollen und 

315



18 

 

-prüfungen und der Eigenüberwachung bei 

der Produktion ist als Anhang Bestandteil des 

Zulassungsscheins.  

Die Anforderungen an den Umfang der Prü-

fungen sind für Vliesstoffe in Tabelle 5 ange-

geben. Für andere geosynthetische Kompo-

nenten bzw. Komplettsysteme werden die 

Prüfhäufigkeiten im Rahmen des Zulassungs-

verfahrens nach dem Stand der Technik fest-

gelegt.  

Die Daten aus der Überwachung müssen über 

zehn Jahre so archiviert werden, dass jeder-

zeit eine Zuordnung der Prüfergebnisse zu ei-

ner Liefereinheit möglich ist. Auf Verlangen 

sind die Daten der Zulassungsstelle zugäng-

lich zu machen. 

Zu jeder Lieferung muss ein Abnahmeprüf-

zeugnis 3.1 in Anlehnung an DIN EN 10204 

ausgestellt werden. Die Prüfwerte im Abnah-

meprüfzeugnis müssen den Liefereinheiten, 

an denen sie gemessen wurden, zugeordnet 

werden können. 

7.3. Fremdüberwachung 

Die laufende Produktion der geosynthetischen 

Komponenten bzw. Komplettsysteme wird 

durch eine mit der BAM vereinbarte, neutrale 

Stelle überwacht (s. Abschnitt 13). Die mit 

der Fremdüberwachung beauftragte Prüf- und 

Inspektionsstelle muss über ausreichend qua-

lifiziertes Personal und die notwendigen Prü-

feinrichtungen verfügen. Die Fremdüberwa-

chungsberichte sollen von ihr spätestens zwei 

Monate nach dem Probeneingang fertigge-

stellt und verteilt worden sein. Prüfungen, für 

welche die Prüf- und Inspektionsstelle nicht 

akkreditiert ist, können durch ein dafür ak-

kreditiertes Labor im Unterauftrag durchge-

führt werden. Der zwischen Hersteller und 

Überwachungsstelle geschlossene gültige 

Überwachungsvertrag muss der BAM vorge-

legt werden. 

Die Überwachung umfasst eine Werk-

stoffidentifikation, die Prüfung und Kontrolle 

der Vorprodukte und die Prüfung der Eigen-

schaften der geosynthetischen Komponenten 

bzw. Komplettsysteme sowie die Überprüfun-

gen ihrer Produktion und der werkseigenen 

Produktionskontrolle. Maßgebend für die 

Überwachung sind die DIN 18200 sowie der 

Überwachungsvertrag. Der Überwachungsver-

trag muss folgende Anforderungen berück-

sichtigen: 

 

 Zu Beginn der Produktion hat sich die 

fremdüberwachende Stelle davon zu über-

zeugen, dass die Voraussetzungen für ei-

ne sachgemäße Produktion und eine an-

forderungsgerechte werkseigene Produkti-

onskontrolle gegeben sind. 

 Bei der Fremdüberwachung der Produktion 

der geosynthetischen Komponente und 

der Komplettsysteme sind die im Anhang 

zum Zulassungsschein aufgeführten Prü-

fungen zur Identifikation und zu den Ei-

genschaften der geosynthetischen Kom-

ponente und Komplettsysteme durchzu-

führen. Tabelle 4 zeigt ein Beispiel für Ge-

otextilien. Beim Überwachungsbesuch sind 

durch Besichtigung von Labor und Produk-

tion und durch Einblick in die Unterlagen 

Art und Umfang der werkseigenen Produk-

tionskontrolle zu kontrollieren. 

 Die Fremdüberwachungsmaßnahmen 

müssen in jedem Halbjahr durchgeführt 

werden, in dem produziert wurde. Die zu 

untersuchenden Produkte müssen nach 

dem letzten Fremdüberwachungsbesuch 

produziert worden sein. Die Probenahme 

aus der Produktion muss durch die über-

wachende Institution erfolgen. Bei der 

Überwachung einer Produktfamilie muss 

jeweils ein Produkt aus der Familie über-

prüft werden. Der Fremdüberwacher wählt 

nach Maßgabe der Produktionspläne das 

Produkt aus. Er sollte darauf achten, dass 

unterschiedliche Produkte in die Überwa-

chung miteinbezogen werden. 

 

Die Überwachungsbesuche sind in der Regel 

unangemeldet durchzuführen. Der Nachweis 

über die durchgeführte Fremdüberwachung 

wird durch den aktuellen Überwachungsbe-

richt erbracht, in dem die fremdüberwachen-
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de Stelle ihre Prüfergebnisse darstellt. Der 

Bericht wird dem überwachten Hersteller re-

gelmäßig zugesandt. 

Festgestellte Abweichungen müssen nach den 

Vorgaben der fremdüberwachenden Stelle be-

arbeitet und beseitigt werden. Produkte, die 

die Anforderungen der Zulassungen oder die-

ser Zulassungsrichtlinie nicht erfüllen, gelten 

als nicht zugelassen. Bei festgestellten Abwei-

chungen ist die BAM umgehend durch den 

Fremdüberwacher zu informieren und ihr der 

Fremdüberwachungsbericht und ein Bericht 

zur Behebung der Abweichung zu übergeben. 

Fremdüberwachungsberichte müssen der Zu-

lassungsstelle auf Verlangen vorgelegt wer-

den. 

7.4. Lieferpapiere 

Aus den Anforderungen an die Eigen- und 

Fremdüberwachung leiten sich auch die An-

forderungen an die Art und den Umfang der 

Papiere ab, die einer Lieferung der geosyn-

thetischen Komponenten bzw. der Komplett-

systeme zur Dokumentation der Qualität bei-

gelegt werden müssen. Erforderlich ist ein 

Lieferschein, der die Angaben zum Hersteller, 

die Typenbezeichnung, eine Aufstellung der 

Rollennummern oder der Nummern der Lie-

fereinheiten und die Abmessungen der aufge-

rollten geosynthetischen Komponente oder 

der Liefereinheit des Komplettsystems ent-

hält. Dazu gehört ein Abnahmeprüfzeug-

nis 3.1 in Anlehnung an DIN EN 10204 für die 

geosynthetische Komponente mit Angaben zu 

den Chargennummern der verarbeiteten 

Werkstoffe der Vorprodukte und den Ergeb-

nissen der Eigenüberwachung sowie ein ent-

sprechendes Zeugnis für das Komplettsystem 

(z. B. Sandmatte) mit Angaben zu den Char-

gennummern der verarbeiteten Werkstoffe, 

Vorprodukte und geosynthetischen Kompo-

nenten sowie den Ergebnissen der Eigen-

überwachung. 

Auf der Baustelle müssen weiterhin das 

Zeugnis der Fremdüberwachung und der voll-

ständige Zulassungsschein vorliegen, der in 

seinem Anhang die Anforderungen an die Ei-

gen- und Fremdprüfung und die Transport-, 

Lager- und Verlegeanweisungen enthält. 

8. Anforderungen an den 
Einbau der Schutzschichten 

Der Stand der Technik muss nicht nur von 

dem zugelassenen Geokunststoff-Produkt 

eingehalten werden. Nach Anhang 1 Nr. 2.1.1 

der DepV muss auch der Einbau der Kompo-

nenten in das Abdichtungssystem nach dem 

Stand der Technik erfolgen. Die Einhaltung 

der nachfolgenden Anforderungen an den 

Einbau ist Voraussetzung für die Verwendbar-

keit der Zulassung als Nachweis der Eignung 

einer Kunststoffdichtungsbahn. Dieser Ab-

schnitt ist daher auch maßgebend für die ab-

fallrechtliche Abnahme gemäß § 5 DepV. 

Zugelassene Schutzschichten für Kunststoff-

dichtungsbahnen dürfen grundsätzlich nur 

durch Verlegefachbetriebe eingebaut werden, 

die die Anforderungen der Zulassungsrichtli-

nie-Verlegefachbetriebe der BAM erfüllen. Die 

Nachweise der erforderlichen Qualifikation, 

Ausstattung und Erfahrung können z. B. 

durch die Anerkennung als Fachbetrieb durch 

eine Güteüberwachungsgemeinschaft eines 

Fachverbandes geführt werden, der in vollem 

Umfang die Anforderungen der Richtlinie-

Verlegefachbetriebe der BAM berücksichtigt 

und die Überwachung durch eine unabhängi-

ge, nach Fachkunde und Erfahrung allgemein 

anerkannte Prüfstelle durchführen lässt11. 

Beim Transport, der Lagerung und beim Ein-

bau müssen die Anforderungen aus dem Zu-

lassungsschein und der Verlegeanleitung des 

Herstellers beachtet werden. 

 
11 Vom Arbeitskreis Grundwasserschutz e. V. 
(AK GWS e. V.) und der Arbeitsgemeinschaft Abdich-
tungssysteme e. V. (AGAS e. V.), den Fachverbänden der 
Dichtungsbahnenhersteller und Verlegefachbetriebe, 
wurden solche Güteüberwachungssysteme auf der 
Grundlage der BAM-Richtlinie aufgebaut. Die BAM 
auditiert und überwacht die Verlegefachbetriebe im 
Rahmen dieser Güteüberwachung. Die vom 
AK GWS e. V. bzw. AGAS e. V. güteüberwachten Firmen 
erfüllen die Anforderungen dieser Richtlinie.  
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8.1. Standsicherheitsnachweis 

Die geosynthetischen Komponenten der 

Schutzschicht dürfen im eingebauten Zustand 

keinen dauerhaft über den gesamten Quer-

schnitt wirksamen Zugspannungen aus 

Hangabtriebskräften, Spreizkräften usw. aus-

gesetzt sein; es sei denn, im Zulassungs-

schein werden ausdrücklich Angaben dazu 

gemacht. Beim Standsicherheitsnachweis darf 

daher eine solche Zugspannung in den geo-

synthetischen Komponenten nicht angesetzt 

werden. 

Bei jedem einzelnen Deponievorhaben ist ein 

Standsicherheitsnachweis für das Abdich-

tungssystem nach den Regeln der Technik zu 

erbringen. Die gilt insbesondere auch für die 

Gleitflächen zwischen Dichtungsbahn und 

Schutzschicht und zwischen Schutzschicht 

und Dränschicht sowie für die "innere" Scher-

festigkeit der Schutzschicht. Dazu sind in 

Scherversuchen die Reibungsparameter unter 

Berücksichtigung der besonderen Bedingun-

gen des Bauvorhabens zu ermitteln. Unter 

Berücksichtigung der Sicherheitsbeiwerte, ab-

hängig von der Art des Parameters und Last-

falls, ist dann der Nachweis zu führen, dass 

die Standsicherheit gewährleistet ist. 

Für den Nachweis der Standsicherheit des 

Dichtungsaufbaus sowohl im Bauzustand, bei 

eventuellen besonderen Zwischenzuständen 

und im Endzustand wird u. a. auf die GDA-

Empfehlungen E 2-7 „Gleitsicherheit der Ab-

dichtungssysteme“, E 2-21 „Spreizsicher-

heitsnachweis und Verformungsabschätzung 

für die Deponiebasis“ und E 3-8 „Reibungs-

verhalten von Geokunststoffen“ verwiesen. 

8.2. Maßnahmen gegen 
Beanspruchungen durch 
Einbau und Baubetrieb 

Durch den Einbau der Flächenentwässerungs-

schicht und der mineralischen Schutzlage er-

geben sich besondere Belastungen der ge-

otextilen Komponente. Die Bauverfahren 

müssen so gewählt werden, dass diese 

Schutzschichtkomponenten nicht verformt 

oder beschädigt werden. Insbesondere beim 

Verteilen des Materials der mineralischen 

Dränschicht muss ein Verstrecken, Verziehen 

und Aufwölben geotextiler Komponenten 

vermieden werden. Ein „schiebender“ Einbau 

ist daher ausgeschlossen. Die Zulässigkeit ei-

nes „schiebenden“ Einbaus bei einem Kom-

plettsystem wird im Einzelfall im Zulassungs-

schein geregelt. „Schiebender“ Einbau der 

mineralischen Dränschicht auf einer minerali-

schen Schutzlage ist zulässig, wenn die Eig-

nung des Verfahrens im Probefeld nachgewie-

sen wurde. Beim Einsatz von Vliesstoffen 

nach den Sonderregelungen in Abschnitt 2.3 

hat es sich vor allem im Böschungsbereich als 

zweckmäßig erwiesen, eine Erhöhung der 

Festigkeit durch das Einlegen und Vernadeln 

eines Gewebes im Vliesstoff vorzunehmen. 

Das Gewebe darf nur der Festigkeitserhöhung 

dienen, es darf keinen wesentlichen Einfluss 

auf die Schutzwirksamkeit haben. Wenn er-

forderlich, muss die Schutzwirksamkeitsprü-

fung daher an einer Probe ohne Gewebe 

durchgeführt werden. Nur dann sind an die 

Langzeitbeständigkeit der Gewebe keine wei-

teren Anforderungen zu stellen. Die Gewebe 

sollten so gewählt werden, dass im Zugver-

such am breiten Streifen nach DIN EN 

ISO 10319 am fertigen Verbund Vlies-Gewebe 

bei einer Dehnung von 3 % eine Zugkraft je 

Längeneinheit (längs und quer) von mindes-

tens 1,5 kN/m erreicht wird. 

Die Schutzschicht darf nicht direkt befahren 

werden. Ausnahmen für spezielle Einbaugerä-

te für die Schutzschichten sind nur nach den 

Festlegungen und Angaben im jeweiligen Zu-

lassungsschein zulässig. Für den Transport 

und die Verteilung des Materials der Flächen-

entwässerung müssen geeignete Fahrstraßen 

aufgeschüttet werden. 

Die eingebaute geosynthetische Komponente 

soll innerhalb von zwei Tagen und muss spä-

testens innerhalb einer Woche überbaut wer-

den. 

 

 

 

318



21 

 

8.3. Qualitätsmanagement und 
Fremdprüfung 

Die Schutzschichten sind Bestandteil des De-

ponieabdichtungssystems. Ihr Einbau unter-

liegt daher den Qualitätsmanagementmaß-

nahmen, die in der DepV gefordert werden. 

Die DepV sieht ein dreigliedriges Qualitäts-

managementsystem vor, bei dem die Ei-

genprüfung des für die Qualität seines Ge-

werks verantwortlichen Herstellers, die 

Fremdprüfung durch einen unabhängigen 

Dritten und die Überwachung durch die zu-

ständige Fachbehörde sicherstellen, dass das 

Deponieabdichtungssystem mit den vorgese-

henen Qualitätsmerkmalen hergestellt wird 

(s. dazu auch die GDA-Empfehlung E 5-5 

„Qualitätssicherung für Geotextilien“).  

Es muss ein Qualitätsmanagementplan nach 

der GDA-Empfehlung E 5-1 „Grundsätzen des 

Qualitätsmanagements“ aufgestellt werden. 

Dieser muss die speziellen Elemente des Qua-

litätsmanagements sowie die Verantwortlich-

keiten, sachlichen Mittel und Tätigkeiten so 

festlegen, dass die im Zulassungsschein und 

seinen Anlagen genannten und der Bemes-

sung zugrunde liegenden Qualitätsmerkmale 

auch für die eingebaute Schutzschicht einge-

halten werden. Der Qualitätsmanagementplan 

muss die koordinierte Zusammenarbeit zwi-

schen dem Verlegefachbetrieb und allen ande-

ren Beteiligten auf der Baustelle regeln, die für 

den speziellen Bauverfahrensablauf zur Pro-

duktion der geplanten Deponieabdichtung er-

forderlich ist.  

Zum Qualitätsmanagementplan gehören Teil-

pläne, in denen die Überwachungsprüfungen 

an den einzelnen Komponenten der Abdich-

tung beschrieben werden. Dabei müssen die 

hier aufgeführten Anforderungen an den Ein-

bau der Schutzschichten und die Anforderun-

gen der Verlegerichtlinien der Hersteller be-

achtet werden. Tabelle 6 gibt am Beispiel von 

Geotextilien einen Überblick über Art und Um-

fang der erforderlichen Maßnahmen zur Über-

prüfung der Qualität. Bestandteil der Quali-

tätsmanagementmaßnahmen ist unter ande-

rem die Erstellung eines Verlegeplans. Im 

Verlegeplan müssen eindeutige Angaben über 

die Lage und die Art der eingebauten geosyn-

thetischen Komponenten enthalten sein. 

Ein in den Verlegearbeiten erfahrener, für die 

Eigenprüfung verantwortlicher Vorarbeiter des 

Verlegefachbetriebes muss dauernd bei den 

Verlegearbeiten anwesend sein.  

Die Fremdprüfung muss von einer fachkundi-

gen, erfahrenen und ausreichend mit Personal 

und Geräten ausgestatteten Stelle durchge-

führt werden. Die dabei einzuhaltenden An-

forderungen an die Qualifikation und die Auf-

gaben einer fremdprüfenden Stelle sind in der 

Richtlinie-Fremdprüfer der BAM beschrieben. 

Die fremdprüfende Stelle und der Leistungs-

umfang der Fremdprüfung sind mit der zu-

ständigen Behörde abzustimmen. Die Kosten 

der Fremdprüfung trägt der Deponiebetreiber.  

Art und Umfang der Übewachungsprüfungen 

im Zusammenhang mit der Fremdprüfung 

sind in der Tabelle 7 am Beispiel von Geotex-

tilien beschrieben. Auf der Internetseite der 

BAM finden sich Standards zur Qualitätsüber-

wachung. Die auf dieser Grundlage erstellten 

Teilpläne müssen in den QMP12 einfließen.  

9. Änderungen, Mängelan-
zeige und Geltungsdauer 

Änderungen des Zulassungsgegenstandes, 

d. h. der Werkstoffe, der Vorprodukte, der 

geosynthetischen Komponenten, der Abmes-

sungen, des Produktionsverfahrens, der Ein-

bauverfahren, des Produktionsortes oder des 

Verwendungszweckes, erfordern eine neue 

oder einen Nachtrag zur Zulassung. Die Gül-

tigkeit der Zulassung wird in der Regel unbe-

fristet erteilt. Wird bei der Produktion, beim 

Transport oder beim Verlegen gegen die An-

forderungen, Bestimmungen und Auflagen der 

Zulassung verstoßen, so gilt die so hergestell-

te und eingebaute Schutzschicht als nicht ge-

eignet und nicht zugelassen. Wiederholte oder 

wesentliche Mängel bei der Produktion und 

 
12 http://www.tes.bam.de/de/mitteilungen/abfallrecht/index.htm. 
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beim Einbau der Schutzschicht sowie Scha-

densfälle an Deponieabdichtungen, die im Zu-

sammenhang mit dem Zulassungsgegenstand 

stehen, müssen der Zulassungsstelle durch 

die die Produktion fremdüberwachende bzw. 

den Einbau fremdprüfende Stelle oder durch 

die zuständige Behörde angezeigt werden. 

 

10. Anforderungstabellen 

Tabelle 1: Charakteristische Eigenschaften1 der Vorprodukte (z. B. Fasern und Bändchen etc.) 

Nr. Eigenschaft Anforderung Prüfverfahren 
1.1 Art des Vorprodukts Genaue Beschreibung, 

z. B. Art der Fasern, Art 
der Garne, Produktionsver-
fahren, Ausrüstung, Nach-
behandlung usw. 

- 

1.2 Feinheit Herstellerspezifikation DIN EN ISO 1973 
1.3 Höchstzugkraft Herstellerspezifikation DIN EN ISO 5079 
1.4 Dehnung bei der 

Höchstzugkraft 
Herstellerspezifikation DIN EN ISO 5079 

1.5 OIT-Zeit  Herstellerspezifikation ISO 11357-6 
1.6 Dichte  Herstellerspezifikation DIN EN ISO 1183-1; Messung am 

Schmelzestrang, 1 h tempern bei 
100 °C im Wasserbad 

1.7 Schmelze-Massefließrate  Herstellerspezifikation DIN ISO 1133 
1.8 Schmelzenthalpie und  

Schmelzpunkt 
Herstellerspezifikation ISO 11357-3 

1.9 Rußgehalt Herstellerspezifikation Thermogravimetrische Analyse in 
Anlehnung an DIN EN ISO 11358; 
oder Bestimmung nach ASTM D 
4218 oder ASTM D 1603. 

1.10 Stabilisatorgehalt Herstellerspezifikation Fest-flüssig-Extraktion; UV-Spek-
troskopie oder HPLC-Analyse am 
Extrakt; Werksvorschrift 

1.11 Gehalt an Carboxylendgrup-
pen 

Herstellerspezifikation In Anlehnung an GRI GG7 und 
ASTM D 7409 oder Werksvorschrift. 

1.12 Gehalt an Polyethylenglykol Herstellerspezifikation Werksvorschrift 
1.13 Lösungsviskosität Herstellerspezifikation GRI GG8 

1) Die Auswahl der Prüfgrößen richtet sich nach dem Werkstoff der Vorprodukte. Es können dabei auch 
Ergänzungen erforderlich werden. 
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Tabelle 2: Charakteristische Eigenschaften von Geotextilien zum Schützen 

Nr. Eigenschaft Anforderung1 Prüfverfahren 
2.1 Art des Geotextils Genaue Beschreibung, z. B. Art der Fa-

sern, Art der Garne, Art der Verfestigung, 
Art der Verwebung, Fäden je Längenein-
heit, Nachbehandlung usw. 

- 

2.2 Masse pro Flächenein-
heit 

(x* - s) ≥ 1200 g/m²  
(Bei Vliesstoffen in Schutzschichten nach 
Nr. 1) 
(x* - s) ≥ 800 g/m²  
(Bei Vliesstoffen in Schutzschichten nach 
Nr. 3 in Oberflächenabdichtungen) 
(x* - s) ≥ 2000 g/m²  
(Bei Vliesstoffen in Schutzschichten nach 
Nr. 3 in Basisabdichtungen) 

DIN EN ISO 9864 

2.3 Dicke Herstellerspezifikation DIN EN ISO 9863-1,  
Prüfdruck = 2 kPa 

2.4 Höchstzugkraft Herstellerspezifikation DIN EN ISO 10319 
2.5 Dehnung bei der 

Höchstzugkraft  
Herstellerspezifikation DIN EN ISO 10319 

2.6 Stempeldurchdrückkraft  Herstellerspezifikation DIN EN ISO 12236 
2.7 Durchschlagverhalten Herstellerspezifikation DIN EN ISO 13433 

2.8 Charakteristische Öff-
nungsweite2 

Herstellerspezifikation DIN EN ISO 12956 

2.9 Schutzwirksamkeitsprü-
fung (Indexversuch)3 

Herstellerspezifikation DIN EN 13719 

1) (x* - s):= Mittelwert über die Rollenbreite – Standardabweichung 

2) Nur bei den geotextilen Komponenten von Komplettsystemen erforderlich 

3) Nur bei geosynthetischen Komponenten in der Kombischutzschicht und bei rein geosynthetischen 
Schutzschichten erforderlich. 
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Tabelle 3a: Anforderungen an die Beständigkeit der Geotextilien 

Nr. Eigenschaft Prüfgröße Anforderung Prüfung und Prüfbedingungen 

3.1 Beständigkeit 
gegen Chemika-
lien1 (hochkon-
zentrierte flüssi-
ge Gemische) 

Relative Änderung der 
Masse pro Flächeneinheit 
m 

m  25 %  Immersionsversuche in Anl. an 
DIN EN 14414;  
Lagerungstemperatur 23 °C;  
Einlagerung von Proben, aus denen 
jeweils mindestens 5 Messproben 
für die Zugversuche ausgestanzt 
werden können;  
Die Einlagerungen müssen mindes-
tens 90 Tage, in jedem Fall aber bis 
zur Gewichtskonstanz durchgeführt 
werden. 
Zugversuch an den zurückgetrock-
neten Messproben (s. Tabelle 2.4 
und 2.5) 

Relative Änderung der Mit-
telwerte von Festigkeit Tmax 

und Dehnung bei der 
Höchstzugkraft εmax in CMD 

Tmax  25 %  

εmax  25 % 

3.2 Witterungsbe-
ständigkeit 

Relative Änderung der Mit-
telwerte von Festigkeit Tmax 
und Dehnung bei der 
Höchstzugkraft εmax in CMD 

Hohe Witte-
rungsbestän-
digkeit2) 

DIN EN 12224 

3.3 Beständigkeit 
gegen Mikroor-
ganismen 

Relative Änderung der 
Masse pro Flächeneinheit 
m und 

m  10 %  
n  10 % 

DIN EN 12225, Erdeingrabversuch 
in mikrobiell aktiver Erde; 
Einlagerung von Proben, aus denen 
jeweils mindestens 5 Messproben 
für die Zugversuche ausgestanzt 
werden können. 
Zugversuch (s. Tabelle 2.4 und 2.5). 
 

Relative Änderung der Mit-
telwerte von Festigkeit Tmax 
und Dehnung bei der 
Höchstzugkraft εmax in CMD 

Tmax  10 %  
εmax  10 % 

1) Weitere Hinweise und Erläuterungen zu den Prüfungen finden sich auf der Internetseite  
http://www.tes.bam.de/de/mitteilungen/abfallrecht/index.htm. 

2) M Geok E - Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaues, FGSV-
Verlag, Köln, 2016. 
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Tabelle 3b: Anforderungen an die Beständigkeit gegen Alterungsvorgänge in den Geotextilien1 

Nr. Eigenschaft Prüfgröße Anforderung Prüfung und Prüfbedingungen 

3.4 Oxidativer Abbau 
in Luft 

Änderung der äußeren Be-
schaffenheit 
 

Keine wesentli-
chen Verände-
rungen 
 

Warmlagerung im Umluftwärmeschrank 
in Anl. an DIN EN ISO 13438; 
Lagerungstemperatur 80 °C; 
Lagerungszeit 1 Jahr; 
Einlagerung von Proben, aus denen je-
weils mindestens 5 Messproben für die 
Zugversuche ausgestanzt werden kön-
nen; 
Zugversuch (s. Tabelle 2.4 und 2.5); 
Analytische Verfahren zur Messung der 
Veränderung der Stabilisierung; DSC zur 
Messung der Kristallinität. 

Relative Änderung der Mittel-
werte von Festigkeit Tmax und 
Dehnung bei der Höchstzug-
kraft εmax in CMD  

Tmax  50 %  
εmax  50 % 

Relative Änderung des Mas-
seanteils an Antioxidantien cS 

cS  85 % 
 
 

3.5 Auslaugung Änderung der äußeren Be-
schaffenheit 

Keine wesentli-
chen Verände-
rungen 

Warmlagerung im Wasser in Anl. an 
DIN EN 14415; 
Wassertemperatur 80 °C; 
Lagerungszeit 1 Jahr; 
Einlagerung von Proben, aus denen je-
weils mindestens 5 Messproben für die 
Zugversuche ausgestanzt werden kön-
nen; 
Zugversuch (s. Tabelle 2.4 und 2.5); 
Analytische Verfahren zur Messung der 
Veränderung der Stabilisierung. DSC zur 
Messung der Kristallinität. 

Relative Änderung der Kristal-
linität n 

n  10 % 

Relative Änderung der Mittel-
werte von Festigkeit Tmax und 
Dehnung bei der Höchstzug-
kraft εmax in CMD  

Tmax  50 %  
εmax  50 % 

Relative Änderung des Mas-
seanteils an Antioxidantien cS 

cS  90 % 

3.6 Hydrolyse im Was-
ser 

Änderung der äußeren Be-
schaffenheit 
 

Keine wesentli-
che Veränderung 
 

Warmlagerung im Wasser in Anl. an 
DIN EN 12447; 
Wassertemperatur: 55, 65, 75 °C; 
Lagerungszeit: mindestens ein Jahr; 
Einlagerung von Proben, aus denen je-
weils mindestens 5 Messproben für die 
Zugversuche ausgestanzt werden kön-
nen; 
Zugversuch (s. Tabelle 2.4 und 2.5); 
Analytische Verfahren zur Bestimmung 
des Gehalts an Carboxylendgruppen 
oder der Lösungsviskosität; 
DSC zur Messung der Kristallinität und 
der Glasübergangstemperatur. 

Relative Änderung der Mittel-
werte von Festigkeit Tmax und 
Dehnung bei der Höchstzug-
kraft εmax in CMD  

Tmax  20 %  
εmax  20 % 

Relative Änderung der mittle-
ren MolekülmasseN 

N  50 % 

1) Weitere Hinweise und Erläuterungen zu den Prüfungen finden sich auf der Internetseite  
http://www.tes.bam.de/de/mitteilungen/abfallrecht/index.htm. 
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Tabelle 4: Maßnahmen der Qualitätssicherung und Werkstoffidentifizierung bei Geotextilien 

Nr. Eigenschaft und Prüfgröße Abnahme-
prüfzeug-
nisse für 
Vorproduk-
te 

Warenein-
gangskon-
trolle und 
Eigenüber-
wachung 

Fremd-
überwa-
chung 

Zulas-
sungsprü-
fung 

 Formmasse     
4.1 Schmelze-Massefließrate     
4.2 Dichte     
4.3 Molekülmassenverteilung    v.h. 
4.4 Additive    v.h. 
4.5 Gehalt an Carboxylendgrup-

pen bzw. Lösungsviskosität 
   v.h. 

 Masterbatch     
4.6 Rezeptur    v.h. 
 Avivage     
4.7 Datenblatt    v.h. 
 Vorprodukte     
4.8 Abmessungen bzw. Titer     
4.9 Festigkeit und Dehnung     
4.10 OIT bzw. analytische Be-

stimmung des Stabilisatorge-
halts 

  1  

4.11 Gehalt an Carboxylendgrup-
pen bzw. Lösungsviskosität 

  2  

 Geotextil     
4.12 Masse pro Flächeneinheit     
4.13 Dicke     
4.14 Höchstzugkraft/-dehnung     
4.15 Stempeldurchdrückkraft     
4.16 Kontrolle Nadelbruch     
4.17 Kegelfallversuch     

v. h. = vertraulich hinterlegt 

1) Halbjährlich an einem Produkt aus der Produktfamilie. Die Auswahl des Analyseverfahrens richtet sich 
nach Werkstoff und Additiven. Das Verfahren wird im Einzelfall festgelegt. Ergänzende Kontrollmaßnah-
men bei der Eigenüberwachung werden im Einzelfall durch die Zulassungsstelle festgelegt (z. B. OIT-
Messungen, wenn diese sinnvoll sind). 

2) Einmal pro Produktionsjahr und für ein Produkt aus der Produktfamilie. Die Auswahl der Identifikations-
prüfung richtet sich nach dem Werkstoff. Das Verfahren wird im Einzelfall festgelegt. 

 

Tabelle 5: Art und Umfang von Prüfungen an Geotextilien bei der Eigenüberwachung  

Nr. Kenngröße Prüfverfahren Prüfhäufigkeit1 
5.1 Masse pro Flächeneinheit s. Tabelle 2 Jede Rolle 
5.2 Dicke s. Tabelle 2 Jede Rolle 
5.3 Festigkeit und zugehörige Dehnung s. Tabelle 2 alle 3.000 m² 
5.4 Stempeldurchdrückkraft s. Tabelle 2 alle 3.000 m² 

1) Richtwerte, Besonderheiten im Produktionsverfahren und darauf abgestimmte Prüfhäufigkeiten werden 
im Einzelfall berücksichtigt. 
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Tabelle 6: Art und Umfang von Prüfungen an Geotextilien zum Schützen im Rahmen der Fremdprü-

fung 

Nr. Prüfgröße Prüfung Häufigkeit Anforderung und 
Toleranzen 

6.1 Dicke DIN EN ISO 9863-1 Mindestens alle 
5.000 m² 

Festlegung gemäß 
Zulassungsschein 

6.2 Masse pro Flä-
cheneinheit 

DIN EN ISO 9864 Mindestens alle 
5.000 m² 

Festlegung gemäß 
Zulassungsschein 

6.3 Zugfestigkeit und 
Dehnung bei der 
Zugfestigkeit 

DIN EN 29073-31; 
DIN EN ISO 10319 

Mindestens alle 
5.000 m² 

Festlegung gemäß 
Zulassungsschein 

6.4 Stempeldurch-
drückkraft und 
Durchdrückvor-
schub 

DIN EN ISO 12236 Mindestens alle 
5.000 m² 

Festlegung gemäß 
Zulassungsschein  

1) Für die Bewertung der Prüfergebnisse muss die Korrelation zwischen den Prüfergebnissen nach 
DIN EN 29073-3 und denen nach DIN EN ISO 10319 ermittelt werden. 

2) Die Prüfungen sind auch auf Schutzschichten nach Nr. 2 (verpackter Sand) anzuwenden. 
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11. Verzeichnis der Normen 

Die in der Richtlinie angegebenen Normen beziehen sich auf die hier angegebene Ausgabe der 

Norm. 

 
ASTM D 1603 2006 Standard Test Method for Carbon Black Content in Olefin Plastics 

ASTM D 7409 2007 
Standard Test Method for Carboxyl End Group Content of Polyethylene 
Terephthalate (PET) Yarns 

DIN 18200 2000-05 
Übereinstimmungsnachweis für Bauprodukte – Werkseigene Produkti-
onskontrolle, Fremdüberwachung und Zertifizierung von Produkten 

DIN 19667 2014-08 Dränung von Deponien – Planung, Bauausführung und Betrieb 
DIN EN 10204 2005-01 Metallische Erzeugnisse – Arten von Prüfbescheinigungen 

DIN EN 12224 2000-11 
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Bestimmung der Witte-
rungsbeständigkeit 

DIN EN 12225 2000-12 
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Prüfverfahren zur Be-
stimmung der mikrobiologischen Beständigkeit durch einen Erdeingra-
bungsversuch 

DIN EN 12226 2012-03 
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte - Allgemeine Prüfverfahren 
zur Bewertung nach Beständigkeitsprüfungen 

DIN EN 12447 2002-03 
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Prüfverfahren zur Be-
stimmung der Hydrolysebeständigkeit in Wasser 

DIN EN 13242 2008-03 
Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemi-
sche für den Ingenieur- und Straßenbau 

DIN EN 13257 2010-06 
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Geforderte Eigenschaf-
ten für die Anwendung bei der Entsorgung fester Abfallstoffe 

DIN EN 13719 2014-10 
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Bestimmung der lang-
fristigen Schutzwirksamkeit von Geotextilien im Kontakt mit geosynthe-
tischen Dichtungsbahnen 

DIN EN 14414 2004-08 
Geokunststoffe – Auswahlprüfverfahren zur Bestimmung der chemischen 
Beständigkeit bei der Anwendung in Deponien 

DIN EN 14415 2004-08 
Geosynthetische Dichtungsbahnen - Prüfverfahren zur Bestimmung der 
Beständigkeit gegen Auslaugen 

DIN EN 29073-3 1992-08 
Textilien; Prüfverfahren für Vliesstoffe; Teil 3: Bestimmung der Höchst-
zugkraft und der Höchstzugkraftdehnung 

DIN EN ISO 1133-
1  

2012-03 
Kunststoffe - Bestimmung der Schmelze-Massefließrate (MFR) und der 
Schmelze-Volumenfließrate (MVR) von Thermoplasten 

DIN EN ISO 1183-
1 

2013-04 
Kunststoffe - Verfahren zur Bestimmung der Dichte von nicht ver-
schäumten Kunststoffen – Teil 1: Eintauchverfahren, Verfahren mit Flüs-
sigkeitspyknometer und Titrationsverfahren 

DIN EN ISO 1973 1995-12 
Textilien - Fasern - Bestimmung der Feinheit – Gravimetrisches Verfah-
ren und Schwingungsverfahren 

DIN EN ISO 5079 1996-02 
Textilien – Fasern – Bestimmung der Höchstzugkraft und Höchstzug-
kraftdehnung an Spinnfasern 

DIN EN ISO 9001 2008-12 Qualitätsmanagementsysteme – Anforderungen 
DIN EN ISO 9863-
1 

2014-08 
Geokunststoffe - Bestimmung der Dicke unter festgelegten Drücken - 
Teil 1 

DIN EN ISO 9864 2005-05 
Geokunststoffe – Prüfverfahren zur Bestimmung der flächenbezogenen 
Masse von Geotextilien und geotextilverwandten Produkten 

DIN EN ISO 10319 2013-08 Geokunststoffe – Zugversuch am breiten Streifen 

DIN EN ISO 10320 1999-04 
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Identifikation auf der 
Baustelle 

DIN EN ISO 10321 2008-08 
Geokunststoffe – Zugprüfung von Verbindungen/Nähten am breiten 
Streifen 

DIN EN ISO 
11358-1 

2014-10 
Kunststoffe – Thermogravimetrie (TG) von Polymeren - Allgemeine 
Grundlagen 

DIN EN ISO 12236 2006-11 Geokunststoffe – Stempeldurchdrückversuch (CBR-Versuch) 

DIN EN ISO 12956 2010-08 
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Bestimmung der charak-
teristischen Öffnungsweite 

DIN EN ISO 13433 2006-10 Geokunststoffe – Dynamischer Durchschlagversuch (Kegelfallversuch) 

DIN EN ISO 13438 2005-02 
Geotextilien und geotextilverwandte Produkte – Auswahlprüfverfahren 
zur Bestimmung der Oxidationsbeständigkeit 
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DIN EN ISO/IEC 
17020 

2012-07 
Allgemeine Kriterien für den Betrieb verschiedener Typen von Stellen, 
die Inspektionen durchführen 

DIN EN ISO/IEC 
17025 

2018-03 
Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierla-
boratorien 

DWA-M 511 2017 Filtern mit Geokunststoffen 
FGSV – M Geok E-
StB 

2016 
Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Stra-
ßenbaues 

GDA E 2-7 2008 Gleitsicherheit der Abdichtungssysteme 
GDA E 2-9 2005 Einsatz von Geotextilien im Deponiebau 

GDA E 2-21 1997 
Spreizsicherheitsnachweis und Verformungsabschätzung für die Depo-
niebasis 

GDA E 3-8 2005 Reibungsverhalten von Geokunststoffen 
GDA E 3-9 2010 Eignungsprüfung für Geokunststoffe 
GDA E 3-12 2011 Eignungsprüfung mineralischer Entwässerungsschichten 
GDA E 5-1 1997 Grundsätzen des Qualitätsmanagements 
GDA E 5-5 2010 Qualitäts-Überwachung für Geotextilien 
GRI-GG7 2012 Carboxyl End Group Content of PET Yarns 

GRI-GG8 2012 
Determination of the Number Average Molecular Weight of PET Yarns 
Based on Relative Viscosity Value 

ISO 11357-3 2013-04 
Kunststoffe - Dynamische Differenzkalorimetrie (DDK) - Teil 3: Bestim-
mung der Schmelz- und Kristallisationstemperatur und der Schmelz- und 
Kristallisationsenthalpie 

ISO 11357-6 2013-04 
Kunststoffe - Dynamische Differenz-Thermoanalyse (DSC) - Teil 6: Oxi-
dations-Induktionszeit (isothermische OIT) oder -Temperatur (isodyna-
mische OIT) 
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Anlagen zum Zulassungsschein, Verzeichnis der Länderkenn-
zahlen und Prüf- und Inspektionsstellen 

Anlagen zum Zulassungsschein 
 
Anlage 1: Anforderungen und Toleranzen für die Eigen- und Fremdüberwachung  
Anlage 2: Genaue Bezeichnung des Herstellers mit Produktionsstätten und u. U. 
Verlegefachbetriebe 
Anlage 3: Beschreibung des Produktionsverfahrens 
Anlage 4: Werkstofferklärung des Herstellers (Formmassentyp, Additive, Verwendung von 
  Rückführungsmaterial, Vorprodukte) 
Anlage 5: Beschreibung von Aufbau und Anordnung der Kennzeichnung 
Anlage 6: Beschreibung der Lage der Kennzeichnungen  
Anlage 7: Beschreibung der Rollenaufkleber 
Anlage 8: Beschreibung der Qualitätssicherungsmaßnahmen 
   a) Eigenüberwachung 
   b) Fremdüberwachung 
Anlage 9: Lagerungs- und Transportanweisungen des Herstellers 
 
Länderkennzahlen  

 
(gemäß Bundesarbeitsblatt 4/91, Seite 61): 
Baden-Württemberg 01 Niedersachsen 07 
Bayern 02 Nordrhein-Westfalen 08 
Berlin 03 Rheinland-Pfalz 09 
Brandenburg 12 Saarland 10 
Bremen 04 Sachsen 14 
Hamburg 05 Sachsen-Anhalt 15 
Hessen 06 Schleswig-Holstein 11 
Mecklenburg-
Vorpommern 

13 Thüringen 16 

 
Prüf- und Inspektionsstellen für Eignungsprüfungen und die Überwachung der 
Produktion  
 

Kiwa TBU GmbH 
Gutenbergstr. 29 
48268 Greven 
Tel.: 02571 9872-0, Fax: 02571 9872-99, e-mail: tbu@tbu-gmbh.de 
 
Materialforschungs- und -prüfanstalt Weimar (MFPA)  
Fachgebiet Geotechnik 
Coudraystraße 4 
99423 Weimar 
Tel.: 03643 564-0, Fax: 03643 564-201, e-mail: info@mfpa.de  
 
Materialprüfanstalt für Werkstoffe und Produktionstechnik (MPA) Hannover 
An der Universität 2 
30823 Garbsen 
Tel.: 0511 762-4362, FAX.: 0511 762-3002, e-mail: info@mpa-hannover.de 
 
SKZ – Testing GmbH  

Friedrich-Bergius-Ring 22 
97076 Würzburg  
Tel.: 0931 4104-259, Fax: 0931 4104-207, e-mail: testing@skz.de 
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Rechtliche Grundlagen für die Aufgaben der 
         Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM)    

In nachfolgend angeführten Gesetzen und Verordnungen wurden der BAM 
übertragene Aufgaben geregelt. Die Zusammenfassung erhebt keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit. 

Gesetz über explosionsgefährliche Stoff e
SprengG

§ 44 SprengG 
Rechtsstellung der Bundesanstalt

(1) Die Bundesanstalt ist eine bundesunmittelbare, nicht rechtsfähige 
Anstalt des öff entlichen Rechts im Geschäftsbereich des Bundesminis-
teriums für Wirtschaft und Technologie; sie ist eine Bundesoberbehörde.

(2) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie wird ermächtigt, 
durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, 
Vorschriften über die vertragliche Inanspruchnahme der Bundesanstalt 
und die Gebühren und Auslagen für ihre Nutzleistungen zu erlassen. Die 
Gebühren sind nach dem Personal- und Sachaufwand für die Nutzleistung 
der Bundesanstalt unter Berücksichtigung ihres wirtschaftlichen Wertes 
für den Antragsteller zu bestimmen. Der Personalaufwand kann nach der 
Zahl der Stunden bemessen werden, die Bedienstete der Bundesanstalt 
für Prüfungen bestimmter Arten von Prüfgegenständen durchschnittlich 
benötigen. Die Gebühr kann auch für eine individuell zurechenbare öff ent-
liche Leistung erhoben werden, die nicht begonnen oder nicht zu Ende 
geführt worden ist, wenn die Gründe hierfür von demjenigen zu vertreten 
sind, der die individuell zurechenbare öff entliche Leistung veranlasst hat.

(3) Zur Abgeltung mehrfacher gleichartiger Nutzleistungen für denselben 
Antragsteller können Pauschgebühren vorgesehen werden. Bei der Bemes-
sung der Pauschgebührensätze ist der geringere Umfang des Verwaltungs-
aufwandes zu berücksichtigen.

§ 45 SprengG
Aufgaben der Bundesanstalt

Die Bundesanstalt ist zuständig für 

1. die Weiterentwicklung von Sicherheit in Technik und Chemie, 
einschließlich der Durchführung von Forschung und Entwicklung in 
den Arbeitsgebieten,

2.   die Durchführung und Auswertung physikalischer und chemischer 
Prüfungen von Stoff en und Anlagen einschließlich der Bereitstellung 
von Referenzverfahren und -materialien,

3. die Förderung des Wissens- und Technologietransfers in den Arbeits-
gebieten,

4. die Durchführung der ihr durch dieses Gesetz zugewiesenen Auf -
gaben.

§ 2 SprengG 
Anwendung auf neue sonstige 
explosionsgefährliche Stoff e

(1) Wer einen in einer Liste nach Absatz 6 nicht aufgeführten Stoff , bei 
dem die Annahme begründet ist, dass er explosionsgefährlich ist und 
der nicht zur Verwendung als Explosivstoff  bestimmt ist, einführt, aus 
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union in den Geltungs-
bereich dieses Gesetzes verbringt, herstellt, ihn vertreiben, anderen 
überlassen oder verwenden will, hat dies der Bundesanstalt für Mate-
rialforschung und -prüfung (Bundesanstalt) unverzüglich anzuzeigen 
und ihr auf Verlangen eine Stoff probe vorzulegen. In der Anzeige sind 
die Bezeichnung, die Zusammensetzung und der Verwendungszweck 
(§ 1 Abs. 1,§ 1 Abs. 3 oder militärischer Zweck) anzugeben.

(2) Die Bundesanstalt stellt innerhalb von zwei Monaten nach Eingang 
der Anzeige oder, falls die Vorlage einer Stoff probe verlangt wird, nach 
Vorlage dieser Stoff probe auf Grund der in § 1 Abs. 1 Satz 2 bezeichneten 
Prüfverfahren fest, ob der angezeigte Stoff  explosionsgefährlich ist. Erweist 
er sich als explosionsgefährlich, erlässt die Bundesanstalt vor Ablauf der 
genannten Frist einen Feststellungsbescheid. Entsprechendes gilt, wenn 
ihr auf andere Weise ein neuer sonstiger explosionsgefährlicher Stoff  nach 
§ 1 Abs. 3 bekannt wird, der im Geltungsbereich dieses Gesetzes vertrieben, 
anderen überlassen oder verwendet wird.

(3) Bei einem neuen sonstigen explosionsgefährlichen Stoff nach 
§ 1 Abs. 3 stellt die Bundesanstalt in dem Feststellungsbescheid au-
ßerdem fest, welcher Stoff gruppe der Anlage II der Stoff  zuzuordnen 
ist. Den Stoff gruppen A, B oder C sind Stoff e zuzuordnen, die in ihrer 
Empfindlichkeit und Wirkung den Stoffen der entsprechenden Stoff-
gruppen der Anlage II vergleichbar sind. Bei explosionsgefährlichen 
Stoff en, die in die Gruppe C aufzunehmen wären, kann von dem Feststel-
lungsbescheid abgesehen werden, wenn der Stoff  bei Durchführung der 
Prüfung der thermischen Empfi ndlichkeit nach § 1 Abs. 1 nicht zu einer 
Explosion gebracht und bei der Prüfung auch nach anderen als den in 
§ 1 Abs. 1 Satz 2 bezeichneten Verfahren eine örtlich eingeleitete 
Umsetzung nicht oder nicht in gefährlicher Weise auf die Gesamtmenge 
des Stoffes übertragen werden kann. Erweist sich der explosionsge-
fährliche Stoff nachträglich hinsichtlich seiner Empfindlichkeit und 
Wirkung gefährlicher oder weniger gefährlich als dies seiner Zuordnung 
entspricht, so kann er einer anderen Gruppe der Anlage II zugeord-
net oder die Zuordnung aufgehoben werden. Die Entscheidung nach 
Satz 1 ist dem Anzeigenden vor Ablauf der Frist nach Absatz 2 schrift-
lich bekannt zu geben. Die Feststellung der Explosionsgefährlichkeit 
ist im Bundesanzeiger bekannt zu machen. Für die Entscheidung nach 
Satz 4 gelten die Sätze 5 und 6 entsprechend.

§ 5 SprengG
Konformitätsnachweis für Explosivstoff e

und pyrotechnische Gegenstände, 
Zulassung von sonstigen 

explosionsgefährlichen Stoff en und Sprengzubehör

(1) Explosivstoff e und pyrotechnische Gegenstände dürfen nur einge-
führt, verbracht, in Verkehr gebracht, vertrieben, anderen überlassen oder 
verwendet werden, wenn der Hersteller oder sein in einem Mitgliedstaat 
ansässiger Bevollmächtigter für sie den Konformitätsnachweis erbracht 
hat und die Stoff e und Gegenstände mit der CE-Kennzeichnung (CE-Zeichen) 
versehen sind. Der Konformitätsnachweis ist erbracht, wenn die Baumuster 
den festgelegten grundlegenden Anforderungen entsprechen, die den 
Baumustern nachgefertigten Produkte den Baumustern entsprechen 
und beides durch eine Bescheinigung nachgewiesen ist. Die grundle-
genden Anforderungen für Explosivstoff e sind in Anhang I der Richt-
linie 93/15/EWG und für pyrotechnische Gegenstände in Anhang I der 
Richtlinie 2007/23/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. Mai 2007 über das Inverkehrbringen pyrotechnischer Gegenstände 
(ABl. L 154 vom 14.6.2007, S. 1) festgelegt. Die Kennzeichnung nicht konfor-
mer Explosivstoff e oder pyrotechnischer Gegenstände mit dem CE-Zeichen 
und das Inverkehrbringen solcher Explosivstoff e oder pyrotechnischer 
Gegenstände und das Überlassen an andere außerhalb der Betriebsstätte 
sind verboten

(3) Sonstige explosionsgefährliche Stoff e und Sprengzubehör dürfen nur 
eingeführt, verbracht, vertrieben, anderen überlassen oder verwendet wer-
den, wenn sie ihrer Zusammensetzung, Beschaff enheit und Bezeichnung 
nach von der Bundesanstalt zugelassen worden sind oder durch Rechts-
verordnung nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 allgemein zugelassen sind. Die 
Zulassung wird entweder dem Hersteller, seinem in einem Mitgliedstaat 
ansässigen Bevollmächtigten oder dem Einführer auf Antrag erteilt. Eine 
Zulassung ist nicht erforderlich, wenn die sonstigen explosionsgefährlichen 
Stoff e oder das Sprengzubehör unmittelbar nach der Einfuhr unter zollamt-
licher Überwachung in einen anderen Mitgliedstaat, in ein verschlossenes 
Zolllager oder eine Freizone des Kontrolltyps I weiterbefördert werden. Die 
Sätze 2 und 3 gelten entsprechend für die Weiterbeförderung aus einem 
verschlossenen Zolllager oder einer Freizone des Kontrolltyps I in einen 
anderen Mitgliedstaat oder einen Drittstaat.

(5) Die Bundesanstalt kann Ausnahmen:

1. vom Erfordernis des Konformitätsnachweises nach Absatz 1 Satz 1  
2. vom Erfordernis der Zulassung nach Absatz 3 

zulassen.

Auszug aus Rechtsvorschriften
               Stand: 01. 07. 2016
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§ 15 SprengG
Einfuhr, Durchfuhr und Verbringen

(7) Zuständige Behörde nach Absatz 6 Satz 1 ist

1. für das Verbringen innerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes die 
für den Bestimmungsort des Verbringens zuständige Landesbehörde,

2. für das Verbringen in den, durch den und aus dem Geltungsbereich 
dieses Gesetzes die Bundesanstalt.

§ 25 SprengG
Ermächtigung zum Erlass von Schutzvorschriften

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung zum Schutze von Leben, Gesundheit und Sachgü-
tern Beschäftigter und Dritter für den Umgang und den Verkehr mit 
explosionsgefährlichen Stoff en und mit Sprengzubehör zu bestimmen,

5. dass explosionsgefährliche Stoff e bestimmten Lager- und Verträglich-
keitsgruppen zuzuordnen sind und dass die Zuordnung der Bundesan-
stalt, für ausschließlich für militärische Zwecke bestimmte Stoff e der 
zuständigen Behörde der Bundeswehr übertragen wird.

§ 32a SprengG
Mangelhafte explosionsgefährliche Stoff e 

und mangelhaftes Sprengzubehör

(2) Wird der zuständigen Behörde von einer anderen Behörde, von einem 
Träger der gesetzlichen Unfallversicherung oder von der Bundesanstalt 
mitgeteilt, dass 
1. ein explosionsgefährlicher Stoff  oder ein Sprengzubehör einen Mangel 

in seiner Beschaff enheit oder Funktionsweise aufweist, durch den beim 
Umgang eine Gefahr für Leben, Gesundheit oder Sachgüter Beschäf-
tigter oder Dritter herbeigeführt werden kann oder

2. bei dem Wiedergewinnen, Aufbewahren, Verwenden, Vernichten 
oder Überlassen an andere von explosionsgefährlichen Stoffen 
oder Sprengzubehör ein Schadensereignis eingetreten ist und begrün-
deter Anlass zu der Annahme besteht, dass das Schadensereignis auf 
einen Mangel in dessen Beschaff enheit oder Funktionsweise zurück-
zuführen ist, triff t sie erforderlichenfalls die geeigneten Maßnahmen 
nach Absatz 1. Die Bundesanstalt ist über die getroff enen Maßnahmen 
nach Satz 1 und nach Absatz 1 Satz 3 unverzüglich zu unterrichten. 

(3) Die Bundesanstalt unterrichtet im Falle mangelhafter Explosivstoff e 
oder pyrotechnischer Gegenstände die Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften unverzüglich über die getroff enen Maßnahmen nach den 
Absätzen 1 und 2 unter Angabe der Gründe. Sie teilt insbesondere mit, ob 
der Mangel auf 

1. eine Nichteinhaltung der in einer Rechtsverordnung nach § 6 Abs. 1 Nr.2  
Buchstabe a genannten Anforderungen,

2. eine unrichtige Anwendung harmonisierter Normen oder
3. Mängel dieser harmonisierten Normen zurückzuführen ist. 

(4) Besteht der begründete Verdacht, dass ein Explosivstoff  oder pyrotech-
nischer Gegenstand entgegen § 5 Absatz 1 Satz 3 gekennzeichnet und in 
Verkehr gebracht oder anderen überlassen worden ist, fi nden Absatz 1 Satz 
3 und 4, Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 Satz 1 entsprechende Anwendung. 

Erste Verordnung zum SprengG
1. SprengV

§ 6 der 1. SprengV

(2)  Die Zulassungsbehörde kann für sonstige explosionsgefährliche Stoff e 
nach § 1 Absatz 3 Nummer 1 und 2 des Gesetzes und Sprengzubehör im 
Einzelfall von einzelnen Anforderungen der Anlage 1 Ausnahmen zulassen 
oder zusätzliche Anforderungen stellen sowie von der Prüfung einzelner 
Anforderungen absehen, wenn der Schutz von Leben und Gesundheit 
Beschäftigter oder Dritter oder Sachgütern dies zulässt oder erfordert.

(4)   Explosivstoff e und pyrotechnische Gegenstände sind vom Hersteller 
oder Einführer vor der erstmaligen Verwendung im Geltungsbereich des 
Gesetzes der Bundesanstalt anzuzeigen. Der Anzeige ist

1. für Explosivstoff e die nach Anhang I Abschnitt II Nummer 1 Buch-
stabe k der Richtlinie 93/15/EWG und

2. für pyrotechnische Gegenstände die nach Anhang I Nummer 3   
Buchstabe h der Richtlinie 2007/23/EG

vorgeschriebene Anleitung beizufügen. 

Die Bundesanstalt vergibt zum Nachweis der Anzeige eine Identifi kations-
nummer. Die Identifi kationsnummer ist in die Anleitung aufzunehmen. Die 
Bundesanstalt kann zur Abwendung von Gefahren für Leben und Gesundheit 
Beschäftigter oder Dritter oder Sachgüter die vom Hersteller festgelegten 
Anleitungen zur Verwendung einschränken oder ergänzen; eine nach-
trägliche Einschränkung oder Ergänzung ist zulässig. Satz 4 fi ndet keine 
Anwendung auf pyrotechnische Gegenstände für Kraftfahrzeuge sowie 
Feuerwerk der Kategorien 1 und 4, wenn die Identifi kationsnummer in die nach 
§ 13 Abs. 1 Nr. 3 zu führenden Listen aufgenommen ist.

§ 8 der 1. SprengV

Die Zulassungsbehörde hat für sonstige explosionsgefährliche Stoff e nach 
§ 1 Abs. 3 Nr. 1 und 2 des Gesetzes und für Sprengzubehör dem Zulassungs-
inhaber die Verwendung eines Zulassungszeichens vorzuschreiben. 
Das Zulassungszeichen besteht aus der Kurzbezeichnung der Bundesanstalt 
„BAM“, dem in der Anlage  4 für den jeweiligen Stoff  oder Gegenstand 
vorgesehenen Zeichen und einer fortlaufenden Kennummer. Satz 2 fi ndet 
entsprechende Anwendung für die Identifikationsnummer nach 
§ 6 Absatz 4.

§ 12a der 1. SprengV

(4) Zuständig für die Prüfung nach Absatz 1 und die Erteilung der Bau-
musterprüfbescheinigungen im Geltungsbereich des Gesetzes ist aus-
schließlich die Bundesanstalt. Sie kann mit der Durchführung von Teilen 
der Prüfungen auch andere Prüfl aboratorien beauftragen, die die Anfor-
derungen nach Anhang III der Richtlinie 93/15/EWG oder Anhang III der 
Richtlinie 2007/23/EG erfüllen müssen. Die Bundesanstalt übermittelt 
den übrigen Mitgliedstaaten alle erforderlichen Angaben über im 
Geltungsbereich des Gesetzes erteilte, geänderte, zurückgenommene oder 
widerrufene Baumusterprüfbescheinigungen.

§ 12c der 1. SprengV

(2) Benannte Stelle im Sinne des Absatzes 1 ist die Bundesanstalt. Benannte 
Stelle ist auch jede von den Ländern als Prüfl aboratorium oder Zertifi zie-
rungsstelle für einen bestimmten Aufgabenbereich dem Bundesministerium 
des Innern benannte und von ihm im Bundesanzeiger bekanntgemachte 
Stelle. Die Stelle kann benannt werden, wenn in einem Akkreditierungs-
verfahren festgestellt wurde, dass die Einhaltung der Anforderungen 
nach Anhang III der Richtlinie 93/15/EWG oder Anhang III der Richtlinie 
2007/23/EG gewährleistet ist. Die Akkreditierung kann unter Aufl agen 
erteilt werden und ist zu befristen. Erteilung, Ablauf, Rücknahme, Wider-
ruf und Erlöschen sind dem Bundesministerium des Innern unverzüglich 
anzuzeigen.

§ 13 der 1. SprengV

(1) Die Bundesanstalt hat Listen zu führen 

1. der gemäß § 5 des Gesetzes erteilten Zulassungen und Baumuster-
prüfbescheinigungen,

2. der nach § 6 Absatz 4 Satz 1 angezeigten Explosivstoff e und pyrotech-
nischen Gegenstände,

3.  der nach § 6 Absatz 4 Satz 5 festgelegten Beschränkungen oder 
Ergänzungen der Anleitung zur Verwendung,

4. der Kennnummern der Herstellungsstätten für Explosivstoff e,
5. der ihr von den benannten Stellen der anderen Mitgliedstaaten 

mitgeteilten Baumusterprüfbescheinigungen.

Die Listen sollen die folgenden Angaben enthalten: 

1. die Bezeichnung des Stoff es oder Gegenstandes, 
2. im Falle der sonstigen explosionsgefährlichen Stoff e und des Sprengzu-

behörs: den Namen und die Anschrift des Herstellers und gegebenenfalls 
des Einführers sowie das Zulassungszeichen,

3. im Falle der Explosivstoff e und der pyrotechnischen Gegenstände: den 
Namen und die Anschrift des Herstellers und gegebenenfalls seines 
in der Europäischen Union ansässigen Bevollmächtigten oder Einführers 
sowie die Identifi kationsnummer,

4.  Beschränkungen, Befristungen, Bedingungen und Aufl agen.

(2) Die Bundesanstalt führt auch eine Liste der aktuellen europäischen 
Normen mit Prüfvorschriften für Explosivstoffe und pyrotechnische 
Gegenstände zum Zwecke der Prüfung nach § 12a Absatz 1. Die Liste soll 
die folgenden Angaben enthalten:

1. die Kennnummer der Norm,
2. den Titel der Norm, 
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3. das Datum der Veröff entlichung und
4. die Bezugsquelle der Norm.

(3) Die Listen sind auf dem jeweils neuesten Stand zu halten. Sie sind bei 
der Bundesanstalt während der Dienststunden auszulegen. Auf Verlan-
gen eines Dritten ist diesem gegen Kostenerstattung eine Abschrift oder 
Vervielfältigung zu überlassen.

§ 19 der 1. SprengV

(1) Die Bundesanstalt kann auf Antrag des Herstellers, seines in ei-
nem Mitgliedstaat ansässigen Bevollmächtigten oder des Einführers 
Ausnahmen von den Vorschriften über die Kennzeichnung und Verpackung 
explosionsgefährlicher Stoff e und von Sprengzubehör allgemein zulassen, 
soweit der Schutz von Leben, Gesundheit und Sachgütern Beschäftigter 
oder Dritter dies zulässt.

§ 25a  der 1. SprengV

(1) Die Genehmigung des Verbringens von Explosivstoffen nach 
§ 15 Abs. 6 Satz 1 des Gesetzes ist vom Empfänger der Explosivstoff e 
oder seinem Bevollmächtigten schriftlich oder elektronisch bei der nach 
§ 15 Abs. 7 des Gesetzes zuständigen Stelle zu beantragen.

(3) Die zuständige Stelle prüft, ob 

1. die an dem jeweiligen Verbringungsvorgang beteiligten und 
im Geltungsbereich des Gesetzes ansässigen Personen gem. 
§ 15 Abs. 1 des Gesetzes zum Verbringen berechtigt sind und 

2. für den zu verbringenden Explosivstoff eine EG-Baumusterprüf-
bescheinigung nach § 5 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes vorliegt.

Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Satz 1 erteilt sie die Genehmigung 
zum Verbringen und informiert alle zuständigen Behörden über die erteilte 
Genehmigung.

§ 45  der 1. SprengV

(1) Beim Bundesministerium des Innern wird ein Sachverständigenausschuss 
für explosionsgefährliche Stoff e gebildet.

(3) Der Ausschuss setzt sich aus dem Vorsitzenden und folgenden 
Mitgliedern zusammen: 

1. je einem Vertreter des Bundesministeriums des Innern, des 
Bundesministeriums für Arbeit und Soziales und des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Technologie und des Bundesministeriums für 
Verkehr, Bau und Stadtentwicklung,

2. sechs Vertretern der Landesregierungen aus den fachlich be-
teiligten Ressorts,

3. je einem Vertreter der Bundesanstalt, des Wehrwissenschaftlichen  
Instituts und des Bundeskriminalamtes,

4. einem Vertreter der benannten Stellen mit Ausnahme der Bundes- 
anstalt,

5. zwei Vertretern der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung,
6. einem Vertreter der Deutschen Versuchs- und Prüfanstalt für Jagd- 

und Sportwaff en e. V.,
7.  zwei Vertretern der Explosivstoffindustrie und je einem Vertre-

ter der chemischen Industrie, der pyrotechnischen Industrie, des 
Bergbaus, der Industrie der Steine und Erden, des Abbruchgewerbes,  
der Sprengberechtigten und der Importeure von explosionsgefähr-
lichen Stoff en,

8. zwei Vertretern der Gewerkschaften.

Für jedes Mitglied ist ein Stellvertreter zu berufen. Die Mitglieder des 
Ausschusses und ihre Stellvertreter müssen auf dem Gebiet des Umgangs 
und Verkehrs mit explosionsgefährlichen Stoffen sachverständig und 
erfahren sein.

(5) Das Bundesministerium des Innern beruft im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales die Mitglieder des Ausschusses 
und deren Stellvertreter, dabei erfolgt die Berufung 

1. der Mitglieder nach Absatz 3 Nr. 2 auf Vorschlag der Länder,
2. des Vertreters der Bundesanstalt auf Vorschlag des Bundesministeriums 

für Wirtschaft und Technologie und des Vertreters der zuständigen 
Stelle der Bundeswehr auf Vorschlag des Bundesministeriums für 
Verteidigung,

3. der Mitglieder nach Absatz 3 Nr. 4, 5 und 6 nach Anhörung der Vorstände 
dieser Stellen,

4. der Mitglieder nach Absatz 3 Nr. 7 und 8 nach Anhörung der jeweiligen 
Spitzenorganisationen.

§ 47  der 1. SprengV

Die Zuständigkeiten für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswid-
rigkeiten 

1. nach § 41 Abs. 1 Nr. 1 bis 1b des Gesetzes,
2. nach § 41 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes,
3. nach § 41 Abs.1 Nr. 3 des Gesetzes, soweit danach ordnungswidrig 

handelt, wer einer vollziehbaren Aufl age nach § 5 Abs. 4 Satz 2 oder 3 
nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig nachkommt,

wird der Bundesanstalt übertragen.

Zweite Verordnung zum SprengG 
2. SprengV

§ 4 der 2. SprengV
Lager- und Verträglichkeitsgruppenzuordnung

(1) Wer explosionsgefährliche Stoff e, die in der vorgesehenen Verpackung 
von der Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung (Bundesanstalt) 
noch keiner Lagergruppe zugeordnet sind, gewerbsmäßig herstellt, in den 
Geltungsbereich des Gesetzes verbringt oder einführt und selbst aufbe-
wahren oder einem anderen überlassen will, hat die Stoff e und die Art der 
Verpackung der Bundesanstalt anzuzeigen. Die Anzeige muss Angaben 
enthalten über

1.  die Bezeichnung der Stoff e,
2.  die chemische Zusammensetzung und die physikalischen Eigenschaften 

der Stoff e,
3.  die Beschaff enheit (Material, Form) der Verpackung, die Bruttomasse 

und das Volumen der Packstücke sowie die Masse der Stoff e.

(3) Die Bundesanstalt ordnet die angezeigten explosionsgefährlichen 
Stoff e in der vorgesehenen Verpackung nach den Nummern 2.1.2 bis 2.1.5 
oder 3.1.1.1 bis 3.1.1.3 des Anhangs zu dieser Verordnung der maßgeben-
den Lagergruppe und die Explosivstoffe der Lagergruppen 1.1 bis 1.4 
nach Nummer 2.7 Abs. 1 in Verbindung mit Anlage 5 des Anhangs der 
zutreffenden Verträglichkeitsgruppe zu. Sie teilt die Zuordnung dem 
Anzeigenden mit. Sie führt eine Liste der Zuordnungen nach Satz 1, die 
folgende Angaben enthalten soll: 

1.  die Bezeichnung des Stoff es oder Gegenstandes,
2.    die dem Produkt zugeordnete Lager- und Verträglichkeitsgruppe,
3. die sicherheitsrelevanten Verpackungsmerkmale und
4.  erforderlichenfalls besondere Sicherheitshinweise.

Die Liste ist bei der Bundesanstalt während der Dienststunden auszulegen. 
Auf Verlangen eines Dritten ist diesem gegen Kostenerstattung eine Ab-
schrift oder Vervielfältigung zu überlassen.

Gesetz über die Beförderung 
gefährlicher Güter 

 Gefahrgutbeförderungsgesetz

§ 5 GGBefG
Zuständigkeiten   

(1) Im Bereich der Eisenbahnen des Bundes, Magnetschwebebahnen, im 
Luftverkehr sowie auf dem Gebiet der See- und Binnenschiff fahrt auf 
Bundeswasserstraßen einschließlich der bundeseigenen Häfen obliegt die 
Wahrnehmung der Aufgaben nach diesem Gesetz und nach den auf ihm 
beruhenden Rechtsvorschriften dem Bund in bundeseigener Verwaltung. 
Unberührt bleiben die Zuständigkeiten für die Hafenaufsicht (Hafenpolizei) 
in den nicht vom Bund betriebenen Stromhäfen an Bundeswasserstraßen.

(2) Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesra-
tes die für die Ausführung dieses Gesetzes und der auf ihm beruhenden 
Rechtsvorschriften zuständigen Behörden und Stellen zu bestimmen, 
soweit es sich um den Bereich der bundeseigenen Verwaltung handelt. 
Wenn und soweit der Zweck des Gesetzes durch das Verwaltungshandeln 
der Länder nicht erreicht werden kann, kann das Bundesministerium für 
Verkehr und digitale Infrastruktur durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates das Bundesamt für Güterverkehr, das Bundesamt 
für Strahlenschutz, das Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebens-
mittelsicherheit, die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung, 
das Bundesinstitut für Risikobewertung, das Eisenbahn-Bundesamt, 
das Kraftfahrt-Bundesamt, die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, 
das Robert-Koch-Institut, das Umweltbundesamt und das Wehrwis-
senschaftliche Institut für Werk-, Explosiv- und Betriebsstoff e auch für 
den Bereich für zuständig erklären, in dem die Länder dieses Gesetz 
und die auf ihm beruhenden Rechtsvorschriften auszuführen hätten. 
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Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur kann ferner 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates bestimmen, 
dass 

1.  die Industrie- und Handelskammern für die Durchführung, Überwa-
chung und Anerkennung der Ausbildung, Prüfung und Fortbildung 
von am Gefahrguttransport beteiligten Personen, für die Erteilung 
von Bescheinigungen sowie für die Anerkennung von Lehrgängen, 
Lehrgangsveranstaltern und Lehrkräften zuständig sind und insoweit 
Einzelheiten durch Satzungen regeln sowie

2.  Sachverständige und sachkundige Personen für Prüfungen, Überwa-
chungen und Bescheinigungen hinsichtlich der Beförderung gefährli-
cher Güter zuständig sind. Die in Satz 3 Nr. 2 Genannten unterliegen 
der Aufsicht der Länder und dürfen im Bereich eines Landes nur tätig 
werden, wenn sie dazu von der zuständigen obersten Landesbehörde 
oder der von ihr bestimmten oder der nach Landesrecht zuständigen 
Stelle entsprechend ermächtigt worden sind.

§ 7a GGBefG
Anhörung

(1) Vor dem Erlass von Rechtsverordnungen nach den §§ 3, 6 und 7 sollen 
 Sicherheitsbehörden und -organisationen angehört werden, insbe sondere 

1. das Bundesamt für Strahlenschutz,
2. die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung,
3. das Bundesinstitut für Risikobewertung,
4. die Physikalisch-Technische Bundesanstalt,
5. das Robert-Koch-Institut,
6. das Umweltbundesamt,
7. das Wehrwissenschaftliche Institut für Werk-, Explosiv- und Betriebs-

stoff e und
8. das Eisenbahn-Bundesamt.

§ 9 GGBefG
Überwachung

(1) Die Beförderung gefährlicher Güter unterliegt der Überwachung durch 
die zuständigen Behörden.

(2) Die für die Beförderung gefährlicher Güter Verantwortlichen 
(Absatz 5) haben den für die Überwachung zuständigen Behörden und deren 
Beauftragten die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Auskünfte 
unverzüglich zu erteilen. Die von der zuständigen Behörde mit der Überwa-
chung beauftragten Personen sind befugt, Grundstücke, Betriebsanlagen, 
Geschäftsräume, Fahrzeuge und zur Verhütung dringender Gefahren für 
die öff entliche Sicherheit oder Ordnung, insbesondere für die Allgemein-
heit, für wichtige Gemeingüter, für Leben und Gesundheit von Menschen 
sowie für Tiere und Sachen auch die Wohnräume des Auskunftspfl ichti-
gen zu betreten, dort Prüfungen und Besichtigungen vorzunehmen und 
die geschäftlichen Unterlagen des Auskunftspfl ichtigen einzusehen. Der 
Auskunftspfl ichtige hat diese Maßnahmen zu dulden. Er hat den mit der 
Überwachung beauftragten Personen auf Verlangen Proben und Muster von 
gefährlichen Stoff en und Gegenständen oder Muster von Verpackungen 
zum Zwecke der amtlichen Untersuchung zu übergeben. Das Grundrecht 
der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird 
insoweit eingeschränkt. Der Auskunftspfl ichtige hat der für die Überwa-
chung zuständigen Behörde bei der Durchführung der Überwachungsmaß-
nahmen die erforderlichen Hilfsmittel zu stellen und die nötige Mithilfe 
zu leisten.

(2a) Überwachungsmaßnahmen können sich auch auf Brief- und andere 
Postsendungen beziehen. Die von der zuständigen Behörde mit der Über-
wachung beauftragten Personen sind nur dann befugt, verschlossene Brief- 
und andere Postsendungen zu öffnen oder sich auf sonstige Weise 
von ihrem Inhalt Kenntnis zu verschaff en, wenn Tatsachen die Annahme 
begründen, dass sich darin gefährliche Güter im Sinne des § 2 Abs. 1 
befi nden und von diesen eine Gefahr ausgeht. Das Grundrecht des Brief- 
und Postgeheimnisses (Artikel 10 des Grundgesetzes) wird insoweit 
eingeschränkt. Absatz 2 gilt für die Durchführung von Überwachungsmaß-
nahmen entsprechend.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für die Überwachung von Fertigungen 
von Verpackungen, Behältern (Containern) und Fahrzeugen, die nach 
Baumustern hergestellt werden, welche in den Vorschriften für die Beför-
derung gefährlicher Güter festgelegt sind.

(3a) Überwachungsmaßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 können sich 
auch auf die Überprüfung der Konformität der in Verkehr befi ndlichen und 
verwendeten Verpackungen, Beförderungsbehältnisse und Fahrzeuge 
beziehen.

(3b) Überwachungsmaßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 können sich 
auch auf die Überprüfung der Hersteller, Einführer, Eigentümer, Betrei-
ber und Verwender von Verpackungen, Beförderungsbehältnissen und 
Fahrzeugen durch Stellen nach § 3 Abs. 1 Nr. 16 insoweit beziehen, wie die 
Verpackungen, Beförderungsbehältnisse und Fahrzeuge von diesen Stellen 
konformitätsbewertet, erstmalig oder wiederkehrend geprüft worden sind, 
soweit dies in Rechtsverordnungen nach § 3 gestattet ist.

(3c) Überwachungsmaßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 können sich auch 
auf die Überprüfung der Herstellung und der Prüfungen durch die Stellen 
nach § 3 Abs. 1 Nr. 16 beziehen, wenn diese Stellen die Konformitätsbe-
wertung der Verpackung, der Beförderungsbehältnisse oder der Fahrzeuge 
vorgenommen, das Qualitätssicherungsprogramm oder Prüfstellen des 
Herstellers oder Betreibers anerkannt haben, soweit dies in Rechtsverord-
nungen nach § 3 gestattet ist.

(4) Der zur Erteilung der Auskunft Verpfl ichtete kann die Auskunft auf 
solche Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in 
§ 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilprozessordnung bezeichneten Angehörigen 
der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem 
Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde.

Verordnung über die innerstaatliche und 
grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf 

der Straße, mit Eisenbahnen und 
auf Binnengewässern *) 

Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn 
und Binnenschiff fahrt

  § 8 GGVSEB
Zuständigkeiten der Bundesanstalt 
für Materialforschung und -prüfung

Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung ist zuständige 
Behörde für 

1. Aufgaben nach 
a) Kapitel 2.2 mit Ausnahme der Absätze 2.2.62.1.12.1 und 2.2.9.1.11 

Bemerkung 3 ADR/RID/ADN und der dem Bundesamt für Ausrüs-
tung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr nach § 10 
und dem Bundesamt für Strahlenschutz nach § 11 zugewiesenen 
Zuständigkeiten,

b) Kapitel 3.3 ADR/RID/ADN mit Ausnahme der dem Bundesamt für 
Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr 
nach § 10 zugewiesenen Zuständigkeiten,

c) Kapitel 4.1 mit Ausnahme von Unterabschnitt 4.1.4.1 Verpackungsan-
weisung P 200 ADR/RID und die dem Bundesamt für Ausrüstung, 
Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr nach § 10 zuge-
wiesenen Zuständigkeiten,

d) Kapitel 4.2 mit Ausnahme der Unterabschnitte 4.2.1.8, 4.2.2.5 und 
4.2.3.4 ADR/RID,

e) Kapitel 4.3, in Bezug auf Absatz 4.3.3.2.5 ADR/RID im Einvernehmen 
mit der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt,

f) Kapitel 6.2 mit Ausnahme des Unterabschnitts 6.2.2.11 ADR/RID 
und der Zuständigkeiten nach Nummer 10 sowie der §§ 13 und 13a,

g) Kapitel 6.7 ADR/RID,
h) Kapitel 6.8 in Bezug auf die Prüfung, die Erteilung der Kennzeichnung 

und die Baumusterzulassung von festverbundenen Tanks (Tankfahr-
zeugen), Aufsetztanks, Tankcontainern und Tankwechselaufbauten 
(Tankwechselbehältern) und die Festlegung von Bedingungen nach 
Abschnitt 6.8.4 Buchstabe c Sondervorschrift TA 2 ADR/RID sowie 
die Anerkennung der Befähigung der Hersteller für die Ausführung 
von Schweißarbeiten und die Anordnung zusätzlicher Prüfungen 
nach Absatz 6.8.2.1.23 und die Festlegung der Bedingungen für 
Schweißnähte der Tankkörper nach Absatz 6.8.5.2.2 ADR,

i) Kapitel 6.9 ADR/RID,
j) Kapitel 6.10 ADR/RID,
k) Kapitel 6.11 ADR/RID und
l) Kapitel 6.12 in Verbindung mit Absatz 7.5.5.2.3 und Kapitel 9.8 ADR,

soweit die jeweilige Aufgabe keiner anderen Stelle zugewiesen ist;

2. die Prüfung und Zulassung radioaktiver Stoff e in besonderer Form 
nach Absatz 5.1.5.2.1 in Verbindung mit Unterabschnitt 6.4.22.5 
Satz 1, das Zeugnis nach Unterabschnitt 6.4.22.8 Buchstabe a, die 
Zulassung der Bauart von Verpackungen für nicht spaltbares oder 
spaltbares freigestelltes Uranhexafl uorid nach Absatz 5.1.5.2.1 in Ver-
bindung mit Unterabschnitt 6.4.22.1, das Zeugnis nach Unterabschnitt 
6.4.22.8 Buchstabe a, die Prüfung und Zulassung der Bauart gering 
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dispergierbarer radioaktiver Stoff e nach Absatz 5.1.5.2.1 in Verbindung 
mit Unterabschnitt 6.4.22.5 Satz 2 und für das Zeugnis nach Unter-
abschnitt 6.4.22.8 Buchstabe a ADR/RID im Einvernehmen mit dem 
Bundesamt für Strahlenschutz;

3. die Prüfung, die Anerkennung von Prüfstellen, die Erteilung der Kenn-
zeichnung und die Bauartzulassung von Verpackungen, IBC, Großverpa-
ckungen, Bergungsverpackungen und Bergungsgroßverpackungen nach 
den Kapiteln 6.1, 6.3, 6.5 und 6.6 ADR/RID sowie für die Zulassung der 
Reparatur fl exibler IBC nach Abschnitt 1.2.1 ADR/RID/ADN;

4. die Anerkennung und Überwachung von Qualitätssicherungspro-
grammen für die Fertigung, Wiederaufarbeitung, Rekonditionierung, 
Reparatur und Prüfung von Verpackungen, IBC und Großverpackungen 
sowie die Anerkennung von Überwachungsstellen für die Prüfung der 
Funktionsfähigkeit und Wirksamkeit der Qualitätssicherungsprogram-
me nach den Kapiteln 6.1, 6.3, 6.5 und 6.6 sowie die Anerkennung von 
Inspektionsstellen für die erstmaligen und wiederkehrenden Inspekti-
onen und Prüfungen von IBC nach Unterabschnitt 6.5.4.4 ADR/RID;

5. die Bescheinigung über die Zulassung einer Änderung nach Absatz 
6.8.2.3.4 ADR sowie für Tankcontainer und Tankwechselaufbauten 
(Tankwechselbehälter) nach Absatz 6.8.2.3.4 RID;

6. die Genehmigung der Beförderungsbedingungen für mit Temperatur-
kontrolle stabilisierte Gase nach Unterabschnitt 3.1.2.6 Satz 2 Buchstabe 
b ADR/RID/ADN;

7. die Anerkennung und Überwachung von Managementsystemen für die 
Auslegung, Herstellung, Prüfung, Dokumentation, den Gebrauch, die 
Wartung und Inspektion von nicht zulassungspfl ichtigen Versandstü-
cken für radioaktive Stoff e nach Kapitel 6.4 ADR/RID in Verbindung mit 
Abschnitt 1.7.3 ADR/RID/ADN;

8. die Bauartprüfung zulassungspfl ichtiger Versandstücke für radioaktive 
Stoff e nach Kapitel 6.4 ADR/RID;

9. die Überwachung von Managementsystemen für die Auslegung, Her-
stellung, Prüfung, Dokumentation, den Gebrauch, die Wartung und 
Inspektion von zulassungspfl ichtigen Versandstücken für radioaktive 
Stoff e nach Kapitel 6.4 ADR/RID in Verbindung mit Abschnitt 1.7.3 ADR/
RID/ADN;

10. die Anerkennung von technischen Regelwerken nach Absatz 
6.2.1.3.6.5.4, Abschnitt 6.2.5, Absatz 6.7.2.2.1 Satz 1, Absatz 6.7.3.2.1 
Satz 1, Absatz 6.7.4.2.1 Satz 1, den Absätzen 6.7.5.2.9, 6.8.2.1.4 sowie den 
Unterabschnitten 6.8.2.7 und 6.8.3.7 Satz 1 ADR/RID im Einvernehmen 
mit dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur;

11. die Zulassung der Trennungsmethoden nach Unterabschnitt 7.5.2.2 
Fußnote a ADR/RID, soweit es sich nicht um den militärischen Bereich 
handelt;

12. (weggefallen)
13. die Erteilung von Ausnahmegenehmigungen für die Beförderung in 

Tankschiff en nach Abschnitt 1.5.2 ADN und
14. die Zulassung von Gasspüranlagen nach Unterabschnitt 7.2.2.6 ADN.

Satz 1 Nummer 1 Buchstabe h und Nummer 5 gelten nicht, sofern 
diese Aufgaben in den Geltungsbereich der ODV fallen.

§ 9 GGVSEB
Zuständigkeiten der von der 

Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung 
anerkannten Prüfstellen

Die von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung nach 
§ 6 Absatz 5 der GGVSee anerkannten Prüfstellen sind zuständig für die 
Baumusterprüfung sowie die erstmalige, wiederkehrende und außerordent-
liche Prüfung von ortsbeweglichen Tanks und Gascontainern mit mehreren 
Elementen (MEGC) nach Kapitel 6.7 ADR/RID. Satz 1 gilt nicht, sofern diese 
Prüfungen in den Geltungsbereich der ODV fallen

Verordnung über die Beförderung 
gefährlicher Güter mit Seeschiff en

Gefahrgutverordnung See

§ 12 GGV See
Zuständigkeiten der Bundesanstalt 
für Materialforschung und -prüfung

(1) Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung ist zuständig für:    

1. Aufgaben nach 
a) Teil 2 mit Ausnahme des Absatzes 2.6.3.6.1, des Abschnitts 2.9.2 

und des Unterabschnitts 2.10.2.6 des IMDG-Codes und der dem 
Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der 
Bundeswehr nach § 11 und dem Bundesamt für Strahlenschutz nach 
§ 13 zugewiesenen Zuständigkeiten,

b) Kapitel 3.3 des IMDG-Codes mit Ausnahme der den nach Landes-
recht zuständigen Behörden nach § 9 und der dem Bundesamt für 
Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr 
nach § 11 zugewiesenen Zuständigkeiten,

c) Kapitel 4.1 des IMDG-Codes mit Ausnahme der dem Bundesamt für 
Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr 
nach § 11 zugewiesenen Zuständigkeiten,

d) Kapitel 4.2 mit Ausnahme der Unterabschnitte 4.2.1.8, 4.2.2.5 und 
4.2.3.4 des IMDG-Codes,

e) Kapitel 4.3 des IMDG-Codes,
f) Kapitel 6.2 des IMDG-Codes,
g) Kapitel 6.7 des IMDG-Codes,
h) Kapitel 6.8 des IMDG-Codes und
i) Kapitel 6.9 des IMDG-Codes,

soweit die jeweilige Aufgabe nicht einer Stelle nach § 10 Absatz 2 zuge-
wiesen ist;

2. die Prüfung und Zulassung radioaktiver Stoff e in besonderer Form nach 
Absatz 5.1.5.2.1 in Verbindung mit Unterabschnitt 6.4.22.5 Satz 1, die 
Prüfung und Zulassung der Bauart gering dispergierbarer radioaktiver 
Stoff e nach Absatz 5.1.5.2.1 in Verbindung mit Unterabschnitt 6.4.22.5 
Satz 2 und für die Zulassung der Bauart von Verpackungen für nicht 
spaltbares oder spaltbares freigestelltes Uranhexafl uorid nach Absatz 
5.1.5.2.1 in Verbindung mit Unterabschnitt 6.4.22.1 des IMDG-Codes im 
Einvernehmen mit dem Bundesamt für Strahlenschutz;

3. die Prüfung, die Anerkennung von Prüfstellen, die Erteilung der Kenn-
zeichnung und die Bauartzulassung von Verpackungen, IBC, Großver-
packungen, Bergungsverpackungen und Bergungsgroßverpackungen 
nach den Kapiteln 6.1, 6.3, 6.5 und 6.6 des IMDG-Codes sowie für die 
Zulassung der Reparatur fl exibler IBC nach Abschnitt 1.2.1 des IMDG-
Codes;

4. die Anerkennung und Überwachung von Qualitätssicherungspro-
grammen für die Fertigung, Wiederaufarbeitung, Rekonditionierung, 
Reparatur und Prüfung von Verpackungen, IBC und Großverpackungen 
sowie die Anerkennung von Überwachungsstellen für die Prüfung der 
Funktionsfähigkeit und Wirksamkeit der Qualitätssicherungsprogram-
me nach den Kapiteln 6.1, 6.3, 6.5 und 6.6 sowie die Anerkennung von In-
spektionsstellen für die erstmaligen und wiederkehrenden Inspektionen 
und Prüfungen von IBC nach Unterabschnitt 6.5.4.4 des IMDG-Codes;

5. die Anerkennung und Überwachung von Managementsystemen für 
die Auslegung, Herstellung, Prüfung, Dokumentation, den Gebrauch, 
die Wartung und Inspektion von nicht zulassungspfl ichtigen Versand-
stücken für radioaktive Stoff e nach Kapitel 6.4 in Verbindung mit 
Abschnitt 1.5.3 des IMDG-Codes;

6. die Bauartprüfung zulassungspfl ichtiger Versandstücke für radioaktive 
Stoff e nach Kapitel 6.4 des IMDG-Codes;

7. die Überwachung von Managementsystemen für die Auslegung, Her-
stellung, Prüfung, Dokumentation, den Gebrauch, die Wartung und 
Inspektion von zulassungspfl ichtigen Versandstücken für radioaktive 
Stoff e nach Kapitel 6.4 in Verbindung mit Abschnitt 1.5.3 des IMDG-
Codes;

8. die Anerkennung und Überwachung von Prüfstellen für 
a) Baumusterprüfungen sowie erstmalige und wiederkehrende Prüfun-

gen von ortsbeweglichen Druckgefäßen nach den Absätzen 6.2.1.4.1 
und 6.2.2.5.4.9 und den Unterabschnitten 6.2.1.5 und 6.2.1.6 sowie 
die Überprüfung des Qualitätssicherungssystems des Herstellers 
nach Absatz 6.2.2.5.3.2 des IMDG-Codes,

b) Baumusterprüfungen, erstmalige, wiederkehrende und außeror-
dentliche Prüfungen und für Zwischenprüfungen von ortsbeweg-
lichen Tanks und Gascontainern mit mehreren Elementen (MEGC) 
nach den Unterabschnitten 6.7.2.19, 6.7.3.15, 6.7.4.14 und 6.7.5.12 des 
IMDG-Codes und

c) Baumusterprüfungen sowie erstmalige, wiederkehrende und 
außerordentliche Prüfungen von Tanks der Straßentankfahrzeuge 
nach den Absätzen 6.8.2.2.1 und 6.8.2.2.2 und die Prüfungen im 
Zusammenhang mit der Ausstellung der Bescheinigung nach den 
Absätzen 6.8.3.1.3.2, 6.8.3.2.3.2 und 6.8.3.3.3.2 des IMDG-Codes und

9. die Anerkennung von technischen Regelwerken nach Absatz 
6.2.1.3.6.5.4, Unterabschnitt 6.2.3.1, Absatz 6.7.2.2.1 Satz 1, Absatz 
6.7.3.2.1 Satz 1, Absatz 6.7.4.2.1 Satz 1 sowie den Absätzen 6.7.4.7.4 und 
6.7.5.2.9 des IMDG-Codes im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für Verkehr und digitale Infrastruktur.

(2) Die unter Absatz 1 Nummer 2 bis 5 und 8 genannten Zulassungen, 
Zustimmungen und Anerkennungen können widerrufl ich erteilt, befristet 
und mit Aufl agen versehen werden, soweit dies erforderlich ist, um das Ein-
halten der gefahrgutbeförderungsrechtlichen Vorschriften sicherzustellen.
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Verordnung über den Schutz 
vor Schäden durch ionisierende Strahlen 

Strahlenschutzverordnung 

§ 25 StrlSchV
Verfahren der Bauartzulassung

(2) Die Zulassungsbehörde hat vor ihrer Entscheidung die Bundesanstalt 
für Materialforschung und -prüfung zu Fragen der Dichtheit, der Werkstoff -
auswahl und der Konstruktion der Geräte oder Vorrichtungen sowie der 
Qualitätssicherung zu beteiligen. Der Antragsteller hat der Zulassungs-
behörde auf Verlangen die zur Prüfung erforderlichen Baumuster zu 
überlassen.

Gesetz zum Schutz vor gefährlichen Stoff en
Chemikaliengesetz

§ 12a ChemG
Beteiligte Bundesbehörden

(1) Bei der Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 wirken die in 
§ 4 Absatz 1 genannten Stellen nach Maßgabe dieses Abschnitts mit. Das 
Bundesinstitut für Risikobewertung als Bewertungsstelle Gesundheit und 
Verbraucherschutz unterliegt insoweit der Fachaufsicht des Bundesminis-
teriums für Ernährung und Landwirtschaft.

(2) Soweit bei den in § 4 Absatz 1 Nummer 2 bis 4 genannten Behörden, 
beim Julius Kühn-Institut, bei der Bundesanstalt für Materialforschung 
und -prüfung oder beim Robert Koch-Institut besondere Fachkenntnisse 
zur Beurteilung der Wirksamkeit sowie der unannehmbaren Wirkungen 
auf Zielorganismen vorliegen, kann die Bundesstelle für Chemikalien 
zur Entscheidung über das Vorliegen der Zulassungsvoraussetzungen 
nach Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe b Ziff er i und ii der Verordnung (EU) 
Nr. 528/2012 eine Stellungnahme bei diesen Behörden einholen. Ferner 
beteiligt die Bundesstelle für Chemikalien die Bundesanstalt für Material-
forschung und -prüfung bei der Bewertung der gefährlichen Eigenschaften 
im Sinne des § 3a Absatz 1 Nummer 1 bis 5 und der Beständigkeit von 
Behältern und Verpackungsmaterial, sofern die Bundesanstalt für Mate-
rialforschung und -prüfung bei der betreff enden Fragestellung aufgrund 
weiterer gesetzlicher Zuständigkeiten besondere Fachkenntnisse besitzt 
und die betreff ende Fragestellung von der Bundesstelle für Chemikalien 
nicht abschließend beurteilt werden kann.

Gesetz über die Prüfung und Zulassung von 
Feuerwaff en, Böllern, Geräten, bei denen 

zum Antrieb Munition verwendet wird, 
sowie von Munition und sonstigen Waff en 

Beschussgesetz

§ 10 BeschG
 Zulassung von pyrotechnischer Munition

(1) Pyrotechnische Munition einschließlich der mit ihr fest verbundenen 
Antriebsvorrichtung darf nur dann in den Geltungsbereich dieses Gesetzes 
verbracht oder gewerbsmäßig hergestellt werden, wenn sie ihrer Beschaf-
fenheit, Zusammensetzung und Bezeichnung nach von der zuständigen 
Behörde zugelassen ist.

(2) Bei pyrotechnischer Munition, die nach Absatz 1 zugelassen ist, sind 
neben der gesetzlich vorgeschriebenen Kennzeichnung die Verwen-
dungshinweise anzubringen. Soweit sich die Verwendungshinweise auf 
der einzelnen Munition nicht anbringen lassen, sind sie auf der kleinsten 
Verpackungseinheit anzubringen.

§ 13 BeschG
Ausnahmen in Einzelfällen

Die für die Zulassung jeweils zuständige Behörde kann im Einzelfall Aus-
nahmen von dem Erfordernis der Prüfung und Zulassung nach § 7 Abs. 1, 
§ 8 Abs. 1, § 9 Abs. 1, § 10 Abs. 1 oder § 11 Abs. 1 bewilligen oder Abweichungen 
von den Versagungsgründen des § 7 Abs. 3 oder 4, des § 8 Abs. 2 oder 3, 
des § 10 Abs. 3 Nr. 2 bis 4 oder des § 11 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 zulassen, wenn 
öff entliche Interessen nicht entgegenstehen.

§ 20 BeschG
 Zuständigkeiten

(3) Zuständig für die Zulassung der in den §§ 7 und 8 und die Prüfung der 
in § 9 Abs. 4 bezeichneten Schusswaff en und technischen Gegenstände 
ist die Physikalisch-Technische Bundesanstalt; ihr gegenüber sind auch die 
Anzeigen nach § 9 Abs. 2 zu machen. Für die Prüfung und Zulassung der 
in § 10 bezeichneten pyrotechnischen Munition sowie der in § 11 Absatz 1 
in Verbindung mit Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 3 Nummer 1.3 zum 
Waff engesetz bezeichneten hülsenlosen Munition ohne Geschoss ist die 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung zuständig.

Allgemeine Verordnung zum Beschussgesetz
Beschussverordnung

§ 11 BeschussV
 Bauartzulassung für besondere Schusswaff en,
pyrotechnische Munition und Schussapparate

(2) Schusswaffen und sonstige Gegenstände nach § 8 des Gesetzes, 
Schusswaff en nach § 9 Abs. 1 des Gesetzes sowie pyrotechnische Munition 
nach § 10 des Gesetzes müssen den in der Anlage I Nr. 4, 5 und 6 bezeich-
neten technischen Anforderungen entsprechen. Hülsenlose Munition 
ohne Geschoss nach § 11 Absatz 1 in Verbindung mit Anlage 1 Abschnitt 1 
Unterabschnitt 3 Nummer 1.3 zum Waff engesetz muss den Anforderungen 
nach § 6 Absatz 3 der Ersten Verordnung zum Sprengstoff gesetz entspre-
chen. § 12c Absatz 3 der Ersten Verordnung zum Sprengstoff gesetz fi ndet 
entsprechende Anwendung.

(3) Die Zulassungsbehörde kann im Einzelfall von einzelnen Anforderungen 
der Anlage I Ausnahmen zulassen, wenn 

1. im Falle der Zulassung nach § 7, 8 oder 10 des Gesetzes die 
Sicherheit des Benutzers oder Dritter in anderer Weise gesichert ist,

2. im Falle der Zulassung nach § 9 des Gesetzes die Schusswaff en keine 
größere Gefahr hervorrufen als diejenigen, die die Anforderungen der 
Anlage I Nr. 4 erfüllen.

(4) Die Zulassungsbehörde kann im Einzelfall über die Anlage I 
hinausgehende Anforderungen stellen, wenn der Schutz von Leben und 
Gesundheit des Benutzers oder Dritter dies erfordert.

(5) Nach den Anforderungen der Anlage I Nr. 5.2.1 und 5.2.2 wird 
pyrotechnische Munition entsprechend ihrer Gefährlichkeit in die Klas-
sen PM I und PM II eingeteilt.

Ortsbewegliche-Druckgeräte-Verordnung

§ 20 ODV
Zuständigkeiten und Zusammenarbeit

(1) Für die Marktüberwachung im Sinne dieser Verordnung sind zuständig:

1.  die Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung für Tanks 
von Tankcontainern und für Gascontainer mit mehreren Elemen-
ten (MEGC), die Tanks als Elemente enthalten, soweit diese den 
Vorschriften des Kapitels 6.8 ADR/RID unterliegen,

2.  das Eisenbahn-Bundesamt für Gefäße und Tanks von Batteriewagen, 
für Tanks von Eisenbahnkesselwagen und für abnehmbare Tanks gem. 
Kapitel 6.8 RID,

3.  die nach Landesrecht zuständigen Behörden für übrige ortsbewegliche 
Druckgeräte.

§ 21 ODV
Aufgaben und Befugnisse 

der Marktüberwachungsbehörden

(2) Die Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung stellt die Markt-
überwachungsprogramme nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 der Öff entlichkeit auf 
elektronischem Weg und falls erforderlich in anderer Form zur Verfügung.

§ 24 ODV
Meldeverfahren

(1) Die Marktüberwachungsbehörde unterrichtet die Bundesanstalt für 
Materialforschung und –prüfung über

1.  Untersagungen, ortsbewegliche Druckgeräte auf dem Markt bereit zu 
stellen,

2. Beschränkungen, ortsbewegliche Druckgeräte auf dem Markt bereit zu 
stellen und

3.  Rücknahme oder Rückruf von ortsbeweglichen Druckgeräten. 
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(2) Die Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung überprüft die 
eingegangenen Meldungen nach Absatz 1 Satz 1 auf Vollständigkeit und 
Schlüssigkeit und leitet die Meldungen an die Europäische Kommission und 
die zuständigen Behörden der übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union weiter, wenn die Marktüberwachungsbehörde angegeben hat, dass 
der Anlass für die Maßnahme nicht im Inland liegt oder die Auswirkungen 
dieser Maßnahme über das Inland hinausreichen.

(3) Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung unterrichtet die 
Marktüberwachungsbehörden sowie die Bundesministerien für Verkehr 
und digitale Infrastruktur sowie der Verteidigung über Meldungen der 
Kommission oder eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union.

§ 25 ODV
Schnellinformationssystem

(4) Die Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung überprüft 
die eingegangenen Meldungen auf Vollständigkeit und Schlüssigkeit 
und leitet sie an die Europäische Kommission und die  übrigen Mitglied-
staaten der Europäischen Union weiter, wenn die Marktüberwachungs-
behörde angegeben hat, dass der Anlass für die Maßnahme nicht im 
Inland liegt oder die Auswirkungen dieser Maßnahme über das Inland 
hinausreichen. Für diese Zwecke wird das von der Europäischen Kom-
mission bereitgestellte und in Artikel 22 Absatz 4 der Verordnung (EG) 
Nr. 765/2008 bezeichnete System für Marktüberwachung und Informa-
tionsaustausch verwendet. Die Bundesanstalt für Materialforschung 
und –prüfung unterrichtet die Marktüberwachungsbehörden sowie die 
zuständigen Bundesministerien über Meldungen, die ihr über das System 
nach Satz 2 zugehen.

§ 26 ODV
Veröff entlichung von Informationen

(1) Die Bundesanstalt für Materialforschung und –prüfung informiert die 
Öff entlichkeit über unanfechtbare oder sofort vollziehbare Anordnungen 
nach § 22 Absatz 2 Satz 2 Nr. 3, 5, 6, 7 und 8. Personenbezogene Daten dürfen 
nur veröff entlicht werden, wenn sie zur Identifi zierung der ortsbeweglichen 
Druckgeräte erforderlich sind.

Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung

§ 78 LuftVZO
Erlaubnis, Rücknahme und Widerruf

(3) Verpackungen zum Transport gefährlicher Güter mit Ausnahme der 
Klasse 7 (radioaktive Stoff e) bedürfen der Zulassung durch die Bundes-
anstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM). Verpackungen zum 
Transport gefährlicher Güter der Klasse 7 bedürfen der Zulassung und 
der Beförderungsgenehmigung durch das Bundesamt für Strahlenschutz 
(BfS), soweit diese nach Verordnung (EWG) Nr. 3922/91 Anhang III oder 
JAR-OPS 3 deutsch festgelegt sind, ansonsten der Bauartprüfung durch 
den Hersteller auf der Basis eines von der BAM genehmigten Qualitätssi-
cherungsprogrammes.

Verordnung über Deponien und Langzeitlager
Deponieverordnung 

Anhang 1
Anforderungen an den Standort, die geologische 

Barriere, Basis- und Oberfl ächenabdichtungssysteme 
von Deponien der Klasse 0, I, II und III 

(zu § 3 Absatz 1, § 10 Absatz 1, den §§ 23, 28)

2.4  Zulassung von Geokunststoff en, Polymeren und 
Dichtungskontrollsystemen

2.4.1 Zuständigkeiten und Aufgaben
Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung ist zu-
ständig für die Prüfung und Zulassung von Geokunststoffen 
wie Kunststoffdichtungsbahnen, Schutzschichten, Kunststoff-
Dränelemente, Bewehrungsgitter aus Kunststoff, von Polyme-
ren und von Dichtungskontrollsystemen für die Anwendung in 
Basis- und Oberfl ächenabdichtungen von Deponien auf der Basis 
eigener Untersuchungen und von Ergebnissen akkreditierter Stellen. 
Sie hat in diesem Zusammenhang folgende Aufgaben: 

1. Defi nition von Prüfkriterien,

2. Aufnahme von Nebenbestimmungen in die Zulassung,

3. Festlegung von Anforderungen an den fachgerechten Einbau und 
das Qualitätsmanagement.

2.4.2 Zulassung
Die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung berücksichtigt 
bei der Zulassung von Geokunststoff en, Polymeren und Kontroll-
systemen mindestens die Kriterien und Einwirkmechanismen nach 
Nummer 2.1.1 zum Stand der Technik.

2.4.4 Fachbeirat
Bei der Bearbeitung der Zulassungsrichtlinien, die die Vorausset-
zungen und Anforderungen der Zulassung der Bundesanstalt für 
Materialforschung und -prüfung beschreiben, wirkt ein Fachbeirat 
beratend mit, in dem Vertreter der Länderfachbehörden, des Um-
weltbundesamtes und Fachleute aus anderen relevanten Bereichen 
vertreten sind. Die Geschäftsführung des Fachbeirats liegt bei der 
Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung.

2.4.5 Veröff entlichung
Die Zulassungsrichtlinien sowie die Zulassungsscheine bestands-
kräftiger Zulassungen werden von der Bundesanstalt für Materi-
alforschung und -prüfung in geeigneter Form öff entlich zugänglich 
gemacht. 

Gesetz über die Akkreditierungsstelle
Akkreditierungsstellengesetz

§ 5 AkkStelleG
Akkreditierungsbeirat

(1) Beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie wird ein Akkredi-
tierungsbeirat eingerichtet. Er berät und unterstützt die Bundesregierung 
und die Akkreditierungsstelle in Fragen der Akkreditierung.“

(9)  Die Geschäfte des Akkreditierungsbeirates führt die Bundesanstalt für 
Materialforschung und –prüfung.

Gesetz über 
die umweltgerechte Gestaltung 

energieverbrauchsrelevanter Produkte
Energieverbrauchsrelevante-Produkte-Gesetz

§ 10 EVPG
Beauftragte Stelle

Beauftragte Stelle ist die Bundesanstalt für Materialforschung und
-prüfung. 

Gesetz zur Kennzeichnung von
energieverbrauchsrelevanten Produkten,

Kraftfahrzeugen und Reifen mit Angaben über den Ver-
brauch an Energie und an anderen 

wichtigen Ressourcen
Energieverbrauchskennzeichnungsgesetz

§ 13 EnVKG
Beauftragte Stelle

Beauftragte Stelle für die Verbrauchskennzeichnung von energieverbrauchs-
relevanten Produkten im Anwendungsbereich der Energieverbrauchs-
kennzeichnungsverordnung ist die Bundesanstalt für Materialforschung 
und-prüfung.

     Stand: 01. Juli 2016
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